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[bookmark: ArbeitenmitdenBaurechtsschemata]Arbeiten mit den „Baurechtsschemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks”

Einstellungsempfehlungen:
(MS Word 2010)

Am oberen Bildschirmrand erscheint neben der Symbolleiste für den Schnellzugriff eine benutzerdefinierte „Symbolleiste für den Schnellzugriff”.

Drucken Sie die „Baurechtsschemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” in mit einem virtuellen Drucker (z.B. PDFCreator). Nun werden alle Felder aktualisiert; dieser Vorgang dauert einige Zeit. Ist dieser Vorgang beendet, brechen Sie den Druckvorgang ab. Diese Prozedur ist nach jeder erneuten Öffnung der Datei erforderlich, damit nach „Hyperlink” - Sprüngen im Endnotentextteil bei Betätigen der „Zurücktaste”  die Absprungstelle wieder gefunden wird. Wenn Sie am Schluss die Datei schließen und gefragt werden „Möchten Sie die Änderungen in Baurechtsschemata.doc speichern?“ klicken Sie auf „Nein“ (Warum dieser Vorgang jedes Mal erforderlich ist, weiß ich nicht; wenn Sie es wissen, schicken Sie mir bitte eine E-mail)

Über die „Baurechtsschemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks”:

Die eigentlichen Schemata (Seite 6 bis ca. 83 - hängt von den Druckereinstellungen ab - ) sind eine Zusammenstellung von Prüfungsabläufen, die auf die häufigsten Fragestellungen in Baurechtsklausuren und in der Praxis passen; wie z.B. „Prüfung der Voraussetzungen für eine baurechtliche Genehmigung”, „Prüfung des Art. 58 BayBO” (Freistellungsverfahren), „Prüfung der Genehmigungsfähigkeit eines Flächennutzungsplans”, „Beim Bebauungsplan zu beachtende materielle und verfahrensrechtliche Fehler”. Letzteres Schema (L) kann aufgrund der Verweisungen auf Strukturpläne für beide Verfahrenstypen (förmlich oder vereinfacht) sehr gut von planenden Gemeinden herangezogen werden, wenn ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden soll. Der Zuordnung der Buchstaben „A bis S” zu den einzelnen Schemataüberschriften im Inhaltsverzeichnis kommt außer der genauen Zielbeschreibung für „Links” keine Bedeutung zu; vielmehr wählen Sie unabhängig von der Reihenfolge im Inhaltsverzeichnis das Schema aus, das bei der gestellten Fallfrage zu prüfen ist. Innerhalb des jeweils ausgewählten Schemas wird auf andere Prüfungsschemata bzw. Teile anderer Prüfungsschemata verwiesen; so wird z.B. im Schema „Prüfung der Voraussetzungen für eine baurechtliche Genehmigung” auf das Schema „Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit” verwiesen und von diesem aus wiederum z.B. auf das Schema „Prüfungsreihenfolge bei § 34 BauGB”. Die „Hyperlinks” ermöglichen es Ihnen mit einem „Klick” auf z.B. >>D.2.1 zu den Verweisungsstellen zu springen; evtl. müssen Sie dazu unter „Datei“ „Optionen“ „Erweitert“ „Bearbeitungsoptionen“ das Häkchen vor „STRG + Klicken zum Verfolgen eines Hyperlinks“ entfernen; zur Absprungstelle kehren Sie mit einem „Klick” auf das Symbol  in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff” zurück. Haben Sie bei der Auslegung der Tatbestandsvoraussetzungen der einzelnen Vorschriften Probleme, so können Sie sich rasch Hilfe einblenden; bleiben Sie mit dem Mauszeiger über einem Endnotenzeichen (z.B. 14) stehen, wird der Inhalt der Endnote als „QuickInfo” eingeblendet; überschreitet der Inhalt des Endnotentextteils eine bestimmte Größe wird nur ein Teil, enthält er eine Grafik, wird diese überhaupt nicht als „QuickInfo” eingeblendet. In diesem Fall, oder wenn Sie erkennen, dass im Endnotentextteil „Hyperlinks” auf andere Endnotentexte vorhanden sind, gelangen Sie mit einem „Doppelklick” auf das Endnotenzeichen (z.B. 14) zum Endnotentextteil; ist z.B. ein Begriff bereits in einer anderen Endnote erklärt, führt ein „Klick” auf z.B. 66 dorthin. Die Endnotentexte (Endnotentextteil ca. Seite 84 bis 330 - hängt von den Druckereinstellungen ab -) haben in den „Baurechtsschemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” die Funktion der Online - Hilfe; d.h. Sie finden dort weiterführende Erklärungen, Graphiken, Rechtsprechung, Beispiele, Kommentierungsvorschläge usw.
Der „Klick” auf die „Hyperlinks” führt in den „Baurechtsschemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” gleichsam automatisch durch das Labyrinth der zahlreichen Verweisungen, die - wie in jedem Rechtsgebiet - auch im Baurecht eine große Rolle spielen; auch in den ausgedruckten Schemata können die Verweisungen aufgrund der Zielangaben gut nachvollzogen werden.

Weitere Navigationshinweise:

Wenn Sie auf der Seite 1 im Inhaltsverzeichnis auf eine der Seitenzahlen (z.B. 24) „Klicken”, werden Sie automatisch zum Schema mit der entsprechenden Überschrift geführt; die angesprungene Überschrift ist markiert. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Dokumentanfang” (nach oben weisender Pfeil) in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ oder der Tastenkombination „Strg + Pos1” kommen Sie von jeder Stelle aus zum Dokumentanfang und damit zum Inhaltsverzeichnis zurück.
Wenn Sie durch einen Klick auf das Symbol „Dokumentstruktur” in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff” die „Dokumentstruktur” eingeschaltet haben, können Sie mit einem „Klick” der rechten Maustaste in das Dokumentstrukturfensters ein Kontextmenü einblenden, in dem Sie unter „Überschriftsebenen anzeigen“ bestimmen können, bis zu welcher Gliederungsstufe die Untergliederungen gezeigt werden sollen oder Sie klicken auf die vor den jeweiligen Überschriften stehenden Pfeile, um denselben Effekt in mehreren Schritten zu erzielen; wenn Sie auf eine der dort angezeigten Überschriften klicken, wird die entsprechende Stelle im Text angesprungen.
Wenn Sie in der „Seitenlayout-Ansicht“ aus dem Endnotentext in den eigentlichen Text zurückkehren wollen, „Doppelklicken” Sie auf das Endnotenzeichen (z.B. 14).
Eine sehr wichtige Funktion in den „Baurechtsschemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” haben - wie oben bereits angesprochen - die Verweisungen („Hyperlinks“) innerhalb der verschiedenen Schemata auf andere Schemata oder Schemateile bzw. andere Endnoten (z.B. >>D.2.1 oder 66); wenn Sie darauf klicken wird die genannte Stelle angesprungen; am Bildschirm blinkt der Cursor am Sprungziel. Durch Klicken auf die Schaltfläche „” („zurück”) in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff” oder mit der Tastenkombination „Alt” + „Nach-links-Taste” kommen Sie zur Ausgangsstelle zurück. Durch Klicken auf die Schaltfläche „vorherige Bearbeitung” (grüner Kreis) in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff” oder mit der Tastenkombination „Umschalttaste” + „F5” kommen Sie, wenn Sie z.B. im Endnotentext mittels der vertikalen Bildlaufleiste geblättert haben, zu der Stelle zurück, an der die „Einfügemarke” blinkt.
Wenn Sie in den Endnotentexten größere Leerräume finden, ist das darauf zurückzuführen, dass sich auf der nächsten Seite eine Graphik befindet, die einen größeren Raum - oft eine volle Seite - einnimmt; daher ist auf der vorhergehenden (Teil-) Seite kein Platz mehr für die Graphik und das Endnotenzeichen; bisweilen finden Sie deshalb nur das Endnotenzeichen selber und sonst nichts auf einer Seite.
Die in den Schemata vorgegebenen Prüfungsreihenfolgen (Nummerierung der Vorschriften bzw. der Tatbestandsvoraussetzungen) und Verweisungen sollten Sie im zulässigen Rahmen im Gesetzestext kommentieren.


Die „Baurechtsschemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” werden laufend den neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur angepasst; dank der Funktion „Vergleichen” in „Word” können Sie sich auf dem Bildschirm zeigen lassen, was sich in der jeweils neuesten Version gegenüber einer älteren Version geändert hat; führen Sie dazu einen „Versionsvergleich”, der im Menü „Überprüfen” unter dem Befehl „Vergleichen” („Zwei Versionen eines Dokuments vergleichen“) vorgesehen ist, durch. Öffnen Sie die Vorgängerversion und vergleichen sie mit der neuen Version. Die Teile, die entsprechend ihren Einstellungen farbig markiert sind, haben sich geändert.

Wie kommt man an diese Schemata?

Die „Baurechtsschemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” stehen auf der Homepage der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern - Fachbereich „Allgemeine Innere Verwaltung“ http://www.fhvr-aiv.de/ unter „Fachbereich/Hochschullehrer/Baumgartner Werner“ http://www.fhvr-aiv.de/de/dozentenseiten/baumgartner-werner.html zum Download bereit.

Schlussbemerkung:

Für Anregungen in jeder Hinsicht (Fehlerkorrektur, Layout, Tricks in „Word” u.a.) bin ich sehr dankbar. Am besten sprechen Sie mich an, wo immer Sie mich sehen oder senden Sie mir eine E-Mail „Werner.Baumgartner@fhvr-aiv.de“. Denjenigen, die mir bereits zu den vorhergehenden Fassungen wertvolle Anregungen gegeben haben, möchte ich an dieser Stelle nochmals herzlich danken.


In der Hoffnung, dass Ihnen die „Baurechtsschemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” in der Praxis oder bei der Vorbereitung auf Baurechtsklausuren eine Hilfe sind, grüßt Sie

Werner Baumgartner




[bookmark: _Toc243126655][bookmark: _Ref486818842]Schema zur Prüfung der Voraussetzungen für eine baurechtliche Genehmigung[endnoteRef:1] [1: 	Ein Schema soll durch seinen Aufbau sicherstellen, dass bei der Falllösung keine relevanten Punkte übersehen werden und zugleich überflüssige Prüfungen vermieden werden. Daher sind sowohl das Schema A als auch die weiteren Schemata für die Erstellung eines Stichpunktgutachtens gedacht. Beachte: Ein evtl. im Anschluss daran zu erstellender Bescheid muss anderen Aufbaugrundsätzen entsprechen; so beginnt z.B. die rechtliche Würdigung in den Gründen des Bescheids mit der Zuständigkeit; dieser Punkt steht im Schema an 4. Stelle.

Der Aufbau dieses Schemas entspricht der Prüfungsreihenfolge in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ vgl. S, die sich an der obengenannten Strategie orientiert. Die in der Formelsammlung der BayFHVR aufgeführten Strukturelemente sind im Schema A farbig dargestellt. Der Punkt Rechtsgrundlage steht am Anfang, weil sich von ihm aus die weitere Prüfung steuert; so hat Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO zur Voraussetzung, dass ein Vorhaben genehmigungspflichtig nach Art. 55 Abs. 1 BayBO ist, auch die Zuständigkeit kann nur geprüft werden, wenn man weiß für „was“ (= welche Rechtsnorm) eine Behörde zuständig sein soll; auch das durchzuführende Verfahren bezieht sich auf eine bestimmte Rechtsgrundlage; so ist z.B. für den Erlass eines Verwaltungsaktes, der auf Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO gestützt werden soll, ein anderes Verfahren durchzuführen, als für einen Verwaltungsakt nach § 6 Abs. 1 BImSchG. Daher muss am Anfang einer rechtlichen Prüfung immer eine Rechtsgrundlage (im BGB Anspruchsgrundlage) genannt werden, die der Bezugspunkt für die weiteren Prüfungen ist. An dieser Stelle findet allerdings noch keine Subsumtion bzgl. Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO statt, diese erfolgt erst weiter unten; vgl. A.5

Das Schema A kann auch für folgende Problemstellung herangezogen werden:
Behandlung eines Bauantrages durch eine Gemeinde, die mutmaßlich selbst nicht Baugenehmigungsbehörde ist

Zwar ist eine Gemeinde, die mutmaßlich selbst nicht Baugenehmigungsbehörde ist, nicht für den Vollzug der Rechtsgrundlage Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO zuständig, aber auch eine solche Gemeinde kann Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO als Basis für die bei der Behandlung eines Bauantrages von ihr zu treffenden Entscheidungen nehmen. Das dabei anzuwendende Schema A und die daraus abzweigenden Schemata führen systematisch zu sämtlichen für diese Gemeinde einschlägigen Normen, die im Folgenden aufgeführt sind:
Art. 58 Abs. 4 Satz 1 BayBO
Da die Gemeinde im sog. „Freistellungsverfahren“ auch „andere Gründe“ zum Anlass nehmen kann, um das Baugenehmigungsverfahren zu verlangen, kann es sinnvoll sein, z.B. die Nichteinhaltung der Abstandsflächen als „andere Gründe“ i.S.v. Art. 58 Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 BayBO heranzuziehen, um das Baugenehmigungsverfahren zu verlangen oder zumindest den Antragsteller darauf hinzuweisen, dass er zusätzlich eine selbständige (isolierte382) Abweichung (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO) beantragen muss.
Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 oder 2 BayBO i. V. m. § 5 Abs. 1 oder 2 ZustVBau
Prüfung, ob die Gemeinde für die Erteilung der Baugenehmigung möglicherweise doch zuständig ist.
§ 14 BauGB
Prüfung, ob von einer bestehenden Veränderungssperre eine Ausnahme erteilt werden soll (§ 14 Abs. 2 Satz 1 BauGB)
Prüfung, ob es sinnvoll ist,
eine evtl. fehlende bauplanungsrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende bauleitplanerische Maßnahmen herbeizuführen oder
Versagungsgründe aufgrund der Nichteinhaltung von Abstandsflächen durch bauleitplanerische Maßnahmen auszuräumen (Art. 6 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 5 Sätze 2, 3 oder Abs. 7 oder Art. 81 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 6 BayBO) oder
davon jeweils Abstand zu nehmen, weil noch andere nicht zu behebende Versagungsgründe vorliegen.
Informationsbeschaffung nach § 33 Abs. 3 Satz 2 BauGB; vgl. auch Endnote 58
Einvernehmen
§ 36 BauGB
§ 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB
Prüfung, ob das Einvernehmen erforderlich ist.
§ 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB
Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Einvernehmenserteilung nach § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB vorliegen.
§ 14 Abs. 2 Satz 2 BauGB
Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayBO
§ 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB
Prüfung, ob eine Änderung der bauplanungsrechtlichen Situation, mit der das beantragte Vorhaben verhindert wird, herbeigeführt und die Zurückstellung beantragt werden soll.
Art. 64 Abs. 1 BayBO
Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO
Stellungnahme
Art. 64 Abs. 1 Satz 3 BayBO
Prüfung, ob die Ergänzung oder Berichtigung von unvollständigen Bauanträgen verlangt werden soll.] 

[bookmark: _Hlt423894492][bookmark: _Ref382599988]
Nicht anwendbar bei Beseitigung baulicher Anlagen vgl. dazu Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO[endnoteRef:2]
 [2: 	Voraussetzungen der Anzeigepflicht nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO
	
Anlage A.2.1
Vollständige Beseitigung (beachte: teilweiser Abbruch ist als [bauliche] Änderung i.S.v. Art. 55 Abs. 1 BayBO einzuordnen)
Art. 57 Abs. 5 Satz 1 BayBO
beachte: auch die nach Art. 76 Satz 1 BayBO angeordnete Beseitigung muss nicht vorher angezeigt werden
Zu den Bauvorlagen bei der Anzeige vgl. § 6 BauVorlV
Beachte: § 14 Abs. 3 BauGB stellt das Anzeigeverfahren bzgl. der Veränderungssperre dem Baugenehmigungsverfahren gleich.
„Um mit der Beseitigung beginnen zu dürfen, muss die Monatsfrist sowohl gegenüber der Gemeinde als auch gegenüber der Bauaufsichtsbehörde abgelaufen sein (Fristbeginn: jeweiliger Zugang). Die materielle Beweislast für den Fristablauf trägt der Bauherr. Die Möglichkeit, den Beginn der Beseitigung vorzeitig zu gestatten, bleibt unberührt (Zusage des Unterlassens bauaufsichtlicher Maßnahmen bei vorzeitigem Beginn der Beseitigung).“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 57.5.2)] 

Rechtsgrundlage Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO

[bookmark: _Genehmigungspflichtig_nach_der]Genehmigungspflichtig nach der BayBO, Art. 55 Abs. 1 BayBO

[bookmark: _Bauliche_Anlage][bookmark: _Anlage]Anlage
Art. 1 Abs. 2 BayBO?[endnoteRef:3] [3: 	Die Prüfung, ob die BayBO anwendbar ist, könnte auch bereits vor Nennung der Rechtsgrundlage erfolgen, fügt sich aber bei der Prüfung, ob eine Anlage vorliegt, am besten ein. Die Prüfung wird meist positiv ausfallen und ist dann in der Lösung auch nicht zu erwähnen. Unterstreiche: bei Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 BayBO „öffentlich“; auf „private“ Verkehrsanlagen ist die BayBO anwendbar (vgl. Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 BayBO); beachte: unter den Begriff „Leitungen aller Art“ (Art. 1 Abs. 2 Nr. 3 BayBO) fallen nicht die Masten (vgl. Art. 57 Abs. 1 Nr. 4b BayBO)] 

[bookmark: _Ref234670879]Art. 2 Abs. 1 Satz 4 BayBO?[endnoteRef:4] [4: 	„An Abs. 1 wird mit Satz 4 eine Legaldefinition von „Anlagen“ angefügt. Die BayBO bediente sich bisher – mit nicht immer deutlicher Systematik – an mehreren Stellen der Wendung „bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen“. Die gesetzliche Bestimmung des (Ober-) Begriffs „Anlagen“ soll den Sprachgebrauch vereinheitlichen und straffen.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 2 (Art. 2) a) bb))
„Der neue Oberbegriff der Anlagen fasst bauliche Anlagen (Art. 2 Abs. 1 Sätze 1 bis 3) und andere Anlagen und Einrichtungen (Art. 1 Abs. 1 Satz 2) zusammen. Das hat vor allem gesetzestechnische Bedeutung. Der Sprachgebrauch der Bauordnung wird vereinfacht. Wenn von baulichen Anlagen und von anderen Anlagen und Einrichtungen gesprochen werden soll, muss nicht mehr umständlich formuliert werden, sondern es kann allein von Anlagen die Rede sein, wie es teilweise schon bisher der Fall war. Der Sprachgebrauch der Bauordnung wird damit auch vereinheitlicht und gestrafft.
Der Begriff der Anlagen wird u. a. verwendet in Art. 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, Art. 49, 50 Abs. 1 Satz 1, Art. 53 Abs. 1, Art. 54 Abs. 2, Art. 55, Art. 56 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 9, Art. 57 Abs. 1 Nr. 2, 3, 7, 9, 12, 14, Abs. 2, Abs. 5 Satz 1 Nr. 1, 3, Satz 2, Art. 75 Abs. 1 Satz 1, Art. 76 Sätze 1, 2 BayBO.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 2, Rdnrn. 58, 59) Vgl. auch Endnote 9] 

Bauliche Anlage
Art. 2 Abs. 1 Satz 1 BayBO?[endnoteRef:5] [5: 	Eine Subsumtion dieser Vorschrift dürfte in kaum einem Fall veranlasst sein; der darin verwendete Begriff „Bauprodukte“ ist in Art. 2 Abs. 10 BayBO definiert.] 

Art. 2 Abs. 1 Satz 2 BayBO?[endnoteRef:6] [6: 	„Die Legaldefinition der Werbeanlagen als bauliche Anlagen hat ausschließlich klarstellende Funktion für Zweifelsfälle (etwa hinsichtlich der Eigenschaft der Werbeanlage als bauliche Anlage, wenn sie nur mittelbar mit dem Erdboden verbunden ist). Sie bewirkt nicht, dass Werbeanlagen, die (beispielsweise) nicht aus Baustoffen hergestellt sind (z.B. Anpflanzungen in Gestalt werblicher Aussagen) zu baulichen Anlagen i.S.d. BayBO werden.“ Nr. 2.1.2 Vollzugshinweise zur BayBO 1998 IMS v. 12.12.1997 Nr. IIB4-4101-004/92] 

Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 BayBO?[endnoteRef:7] [7: 	„In Art. 2 Abs. 1 Satz 3 sind Fälle zusammengefasst, in denen Anlagen als bauliche Anlagen gelten. Es handelt sich teilweise um Klarstellungen, teilweise um Fiktionen.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 2, Rdnr. 35) Beachte: Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 2 bis 3, 5 BayBO (fingierte bauliche Anlagen) sind nicht heranzuziehen, wenn diese Plätze befestigt werden; insoweit handelt es sich bereits um bauliche Anlagen nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 BayBO.
„Die Einfügung der Freizeit- und Vergnügungsparks stellt im Hinblick auf Art. 2 Abs. 4 Nr. 14 klar, dass es sich dabei um bauliche Anlagen handelt.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 2 (Art. 2) a) aa))
Kommentiere bei Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 BayBO: Art. 2 Abs. 8 Satz 1 BayBO] 

Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Alt. 1 BayBO?[endnoteRef:8] [8: 	„Nach Art. 2 Abs. 1 Satz 3 gelten als bauliche Anlagen solche Anlagen, die nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt sind, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Auf die Begriffsmerkmale von Abs. 1 Satz 3 kommt es nur für solche Anlagen an, die nicht bereits nach Abs. 1 Satz 1 als bauliche Anlagen anzusehen sind. Maßgebend ist die Zweckbestimmung der Anlage zur überwiegend ortsfesten Benutzung. Eine überwiegend ortsfeste Benutzung ist anzunehmen, wenn die Anlage langfristig oder fortgesetzt an einem Ort aufgestellt wird, wenn also – anders als bei fliegenden Bauten (vgl. Art. 72 Abs. 1 Satz 1) – eine erkennbar verfestigte Beziehung zwischen der Anlage und dem zu ihrer Aufstellung dienenden Grundstück besteht.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 2, Rdnr. 32)
„Zu den Anlagen nach Art. 2 Abs. 1 Satz 3 zählen ferner Wohn- und Verkaufswagen, die überwiegend ortsfest benutzt werden sollen. Entscheidend ist für den Wohnwagen, dass er nicht zum „Wohnwandern“, sondern als Ersatz für ein Gebäude dient, z. B. an den Wochenenden oder im Jahresurlaub (vgl. BVerwG, Urt. 26.6.70, DÖV 71, 638 = BRS 23, 202; BayObLG, B. 19.2.75, BayVBl. 75, 621; VGH, Urt. 14.4.76, BayVBl. 77, 601; HessVGH, B. 8.2.85, BRS 44, 325); für den Verkaufswagen ist entscheidend, dass er als Ladenersatz dient (s. auch OVG Berlin, Urt. 1.10.76, BauR 77, 116, OVG Lüneburg, B. 30.11.92, BauR 93, 454 = BRS 54, 397), was auch dann der Fall sein kann, wenn er regelmäßig einmal in der Woche auf einem bestimmten Grundstück abgestellt wird (OVG Saar, Urt. 22.9.92, BauR 93, 453 = BRS 54, 395, VGH, B. 14.1.94 – 2 CS 93.2780). Das trifft auch für eine mobile Feldküche zu, die werktäglich für die Mittagsstunden mit Hilfe eines Pkw aufgestellt wird (s. VG Dessau, Urt. 12.12.01 – 1 A 85/00, BauR 03, 366 = BRS 65, 693). Das trifft aber nicht zu, wenn der Wohn- oder Verkaufswagen vorübergehend nur als Verkaufs- und nicht als Nutzungsobjekt auf dem Grundstück steht (vgl. BVerwG, Urt. 26.6.70, DÖV 71, 638 = BRS 23, 202). Das Gesetz setzt nicht voraus, dass die Anlage für mehr als die Hälfte eines Kalenderjahres an demselben Standort aufgestellt wird (s. HessVGH, B. 22.8.86, NVwZ 87, 427 = BRS 46, 306). Werden Wohnwagen auf dafür genehmigten Plätzen aufgestellt, so wirkt sich das nicht auf das Vorliegen einer baulichen Anlage aus (s. auch HessVGH, B. 22.10.85, BauR 86, 324 = BRS 44, 327), sondern wird seit dem ÄndG 94 durch die Verfahrensfreiheit in Art. 57 Abs. 1 Nr. 9d geregelt.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 2, Rdnr. 34)
Werden Wohnwagen, ohne dass in ihnen gewohnt wird, auf einem Grundstück abgestellt, handelt es sich insoweit um einen Abstellplatz i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 BayBO; werden mehrere Wohnwagen auf einem Grundstück aufgestellt und wird in diesen gewohnt, handelt es sich um einen Camping- oder Wochenendplatz i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3), Verkaufswagen, Wohnboote.] 

[bookmark: _Ref234670820]andere Anlagen und Einrichtungen im Sinn des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 BayBO[endnoteRef:9] [9: 	„Andere Anlagen und Einrichtungen sind solche, die nicht unter den Begriff der baulichen Anlagen und Bauprodukte fallen. Sie werden nach Art. 2 Abs. 1 Satz 4 zusammen mit den baulichen Anlagen unter dem Begriff der Anlagen zusammengefasst.
Andere Anlagen in diesem Sinn sind z. B. Kinderspielplätze (Art. 7 Abs. 2, Art. 81 Abs. 1 Nr. 3), Bäume (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Art. 81 Abs. 1 Nr. 7) und Hecken als Einfriedungen (Art. 57 Abs. 1 Nr. 6; auch VGH, B. 26.11.74, BayVBl. 76, 114), Nachtstromspeicheröfen (Art. 3; s. OVG Hamburg, B. 21.8.91, DVBl. 92, 41 = ZfBR 91, 266 = BRS 52, 558, B. 15.1.93, BRS 55, 551), nicht auf Dauer eingebaute Feuerungsanlagen (VGH BW, Urt. 9.3.04 – 5 S 2780/02, BRS 67, 628) oder ein Flugplatz für Modellflugzeuge (Art. 47 Abs. 1 Satz 1; s. OVG Lüneburg, Urt. 16.2.95, BauR 95, 667 = BRS 57, 441, OVG Münster, B. 27.4.99 – 10 B 687/99, BauR 99, 1444 = BRS 62, 672).
Zu den „anderen Einrichtungen“ gehören vor allem Baustelleneinrichtungen (Art. 9), aber auch Spielplatzeinrichtungen (Art. 7 Abs. 2, Art. 57 Abs. 1 Nr. 9c).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 1, Rdnrn. 15 bis 17) Vgl. Endnote 4] 

Soweit nach der Prüfung von A.2.1.2.1 bis A.2.1.2.2 noch Unsicherheit darüber besteht, ob es sich um eine Anlage handelt, kann Art. 57 Abs. 1, 2 und 3 BayBO im Erst-Recht-Schluss als Katalog für „Anlagen“ herangezogen werden.

[bookmark: _Genehmigungspflichtiger_Tatbestand_][bookmark: _Ref381924547]Genehmigungspflichtiger Tatbestand
Errichtung, Änderung[endnoteRef:10], Nutzungsänderung[endnoteRef:11]
 [10: 	Vgl. Endnote 2;
beachte: Art. 57 Abs. 6 BayBO; die Vorschrift kann entweder so verstanden werden, dass gemeint ist, dass Instandhaltungsarbeiten zwar unter den Begriff (bauliche) „Änderung“ i.S.v. Art. 55 Abs. 1 BayBO fallen, aber genehmigungsfrei sind, oder dass Instandhaltungsarbeiten überhaupt nicht unter den Begriff (bauliche) „Änderung“ i.S.v. Art. 55 Abs. 1 BayBO fallen; für letzteres spricht, dass die „Instandhaltung“ in Art. 54 Abs. 2 Satz 1 BayBO gesondert aufgeführt ist; so fällt z.B. eine neue Dacheindeckung unter Instandhaltungsarbeiten; wird aber die Farbe oder das Material (z.B. Dachpappe statt Schiefer) geändert, handelt es sich um eine (bauliche) „Änderung“ i.S.v. Art. 55 Abs. 1 BayBO; Fassadenverkleidungen stellen ebenfalls eine (bauliche) „Änderung“ dar (vgl. Art. 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10e BayBO).]  [11: 	Die Baugenehmigung für die Errichtung oder (bauliche) Änderung einer baulichen Anlage erfasst auch die bestimmungsgemäße Nutzung des genehmigten Baus. In beiden Fällen muss im Bauantrag unter „3. Bauvorhaben“ eine genaue Bezeichnung des Vorhabens erfolgen; z.B. „Büroräume“. Nach Art. 68 Abs. 2 Satz 3 BayBO sind die mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen Inhalt der Baugenehmigung. Genehmigungspflichtiger Tatbestand ist also insoweit nur die Errichtung oder die (bauliche) Änderung. D.h. der genehmigungspflichtige Tatbestand „Nutzungsänderung“ kann nicht gegeben sein, wenn gleichzeitig eine (bauliche) Änderung vorliegt.
Die erstmalige Nutzungsaufnahme - z.B. die Lagerung von Gegenständen auf einem Grundstück (Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 BayBO) - stellt eine Nutzungsänderung i.S.v. Art. 55 Abs. 1 BayBO dar, wenn dabei keine bauliche Anlage errichtet oder geändert wird (z.B. der Lagerplatz nicht gepflastert wird).
Auch Änderungen der Zweckbestimmung sind Nutzungsänderungen; z.B. „Entprivilegierungen“; z.B. Ein Landwirt wohnt nach Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs weiterhin in seinem Wohngebäude im Außenbereich, das ursprünglich, weil es dem landwirtschaftlichen Betrieb diente, privilegiert (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) war, diese Privilegierung aber mit der Betriebsaufgabe verloren hat.] 

[bookmark: _Hlt443916918][bookmark: _Ref388622882][bookmark: _Hlt423885154][bookmark: _Ref407430113][bookmark: _Ref185905867]Ausnahme von der Genehmigungspflicht, Art. 57[endnoteRef:12]; 72 Abs. 3, Abs. 6 Satz 2; Art. 73 Abs. 1 Sätze 3, 4, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 BayBO; Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO „Anlagen, die der Unterhaltung oder der (gestattungsfreien) Benutzung dienen“21
Beachte aber[endnoteRef:13] Art. 55 Abs. 2 BayBO[endnoteRef:14] evtl. >>Q.2.1
 [12: 	Genehmigungsfreiheit gewährt Art. 57 BayBO nur für selbständige Einzelvorhaben, die nicht unselbständiger Teil eines einheitlich auszuführenden Gesamtvorhabens sind. „Von der Genehmigungspflicht werden grundsätzlich auch verfahrensfreie bauliche Anlagen erfasst, wenn sie mit einem genehmigungspflichtigen Vorhaben eine Einheit oder Gesamtanlage bilden (s. auch VGH, Urt. 2.9.82, BRS 39, 466, Urt. 10.4.06 – 15 BV 05.664, VGH n. F. 59, 87, HessVGH, Urt. 7.6.01, BRS 64, 610, OVG Münster, B. 22.8.03 – 7 B 1537/03, BauR 04, 304 = BRS 66, 737, OVG RP, Urt. 13.4.05 – 8 A 12135/04, DÖV 05, 921, = BauR 06, 569 LS = BRS 69, 705), wenn sie also nach der Konzeption des Bauherrn und nach ihrer Funktion in einem engen baulichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem genehmigungspflichtigen Gesamtvorhaben stehen (OVG Berlin, B. 23.8.88, DÖV 89, 732 LS = UPR 89, 80 LS = BRS 48, 314). Handelt es sich nicht nur um locker zusammenhängende Einzelvorhaben, sondern um ein einheitliches Bauvorhaben, so kann dieses regelmäßig nur insgesamt genehmigungspflichtig oder genehmigungsfrei sein, es kann nicht in genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie Einzelteile aufgeteilt werden (vgl. z. B. VGH, B. 2.8.78 – 257 II 75, BayObLG, B. 7.11.79, BayVBl. 80, 123, B. 29.3.88, BayVBl. 88, 697). Ausnahmen gelten für die in Art. 57 Abs. 1 Nr. 11 genannten Bauteile in baulichen Anlagen, die auch vor Fertigstellung der baulichen Anlage genehmigungsfrei sind (s. dazu auch BayObLG, B. 16.7.97, St 97, 109).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 55, Rdnr. 13).

Verfahrensfrei nach
Art. 57 Abs. 1 Nr. 1a BayBO
„Wenn die Voraussetzungen der Nr. 1a erfüllt sind, fallen grundsätzlich Gebäude aller Art unter die Vorschrift, seien es auch Wochenendhäuser, Schrebergartenhäuschen, Mobilheime oder Wohn- und Verkaufswagen, die als Gebäude anzusehen sind, Bienenhäuser oder Fischerhütten. Garagen und überdachte Schutzdächer werden erfasst; sie sind nicht – wie es noch der Reg.E für das ÄndG 98 vorgesehen hatte – ausgenommen.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 57, Rdnr. 15)
„Es schadet nicht, wenn die selbständigen Gebäude aneinandergebaut sind. Bilden die Gebäude aber eine baulich und funktional einheitliche (Gesamt-) Anlage, ist auf das Gesamtmaß abzustellen (s. VGH BW a.a.O.).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 57, Rdnr. 13)
Art. 57 Abs. 1 Nr. 1b BayBO
„Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 1b BayBO benötigen Garagen und überdachte Stellplätze im Sinne des Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 BayBO, die nicht im Außenbereich liegen, keine Baugenehmigung. Die Garage muss dabei die abstandsflächenrechtliche Privilegierung des Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 BayBO ‚benötigen’. Mit anderen Worten ist sie nur dann verfahrensfrei, wenn - wie auch immer - die erforderlichen Abstandsflächen ‚an sich’ nicht eingehalten werden und die Garage ohne die Vorschrift des Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 BayBO deswegen nicht errichtet werden dürfte. Das führt zu der nur schwer logisch nachvollziehbaren Konsequenz, dass eine Garage in einer den Art. 57 Abs. 1 Nr. 1a BayBO übersteigenden Größe, die etwa mitten auf einem Grundstück errichtet werden soll genehmigungsbedürftig wäre, während die gleiche Garage verfahrensfrei wäre, wenn sie sich in den Abstandsflächen eines auf dem Grundstück liegenden Gebäudes befände.“ (Dirnberger in: Bayerischer Gemeindetag 4/2009)
Art. 57 Abs. 1 Nr. 4b BayBO
„Der Begriff der öffentlichen Versorgung im Sinn der Vorschrift erfasst – neben den ausdrücklich genannten Trafostationen – beispielsweise Schalt-, Regler- und Pumpstationen, soweit diese (im Hinblick auf Art. 1 Abs. 2 Nr. 3) überhaupt in den Anwendungsbereich der BayBO fallen, nicht hingegen Anlagen, in denen oder mit deren Hilfe das Versorgungsgut erst erzeugt wird, wie etwa eine Windkraftanlage oder eine Biogasanlage, deren Stromerzeugung in das öffentliche Stromversorgungsnetz eingespeist wird.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 39 (Art. 63 und 64) zu Abs. 1: Nr. 3b)

Art. 57 Abs. 1 Nr. 7a und c BayBO
„Unklar ist das Verhältnis der neuen Verfahrensfreiheit des Art. 57 Abs. 1 Nr. 7a BayBO zu der Vorschrift des Artikels 57 Abs. 1 Nr. 7c BayBO. Danach sind Sichtschutzzäune und Terrassentrennwände zwischen Doppelhäusern - genauer Doppelhaushälften - und Gebäuden von Hausgruppen seit 1998 von einer Baugenehmigungspflicht freigestellt, wenn sie nicht höher als 2 m und nicht tiefer als 4 m sind. Nach Sinn und Zweck der Regelung wären verfahrensfrei nur solche Sichtschutzzäune und Terrassentrennwände, die an der ‚Nahtstelle’ der aneinander gebauten Gebäude ansetzen, nicht aber an einem beliebigen Standort an der Grundstücksgrenze oder auf dem Grundstück. Ebenfalls nach Sinn und Zweck der Regelung könnte der genehmigungsfreie Tatbestand nur jeweils einmal je Grundstück(sgrenze) verwirklicht werden. Seinerzeit handelte es sich um eine zusätzliche Freiheit. Nachdem nunmehr in Art. 57 Abs. 1 Nr. 7a BayBO ohne weitere Einschränkung alle Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2 m verfahrensfrei gestellt sind, ist die Funktion von Art. 57 Abs. 1 Nr. 7c BayBO nicht mehr recht klar; die Vorschrift scheint jetzt einschränkend zu wirken. Vernünftigerweise wird man sie als obsolet ansehen können. Mit anderen Worten verdrängt die Verfahrensfreiheit des Art. 57 Abs. 1 Nr. 7a BayBO die Einschränkungen des Art. 57 Abs. 1 Nr. 7c BayBO.“ (Dirnberger in: Bayerischer Gemeindetag 4/2009)
Beachte bei Art. 57 Abs. 1 Nr. 8 BayBO den Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG
Art. 57 Abs. 1 Nr. 10c BayBO
„Buchst. c erweitert die bisher in Satz 1 Nr. 9 Buchst. c enthaltene Verfahrensfreiheit (nur) für Geräte auf Spiel-, Bolz-, Abenteuer-spiel- und Sportplätzen im Anschluss an § 61 Abs. 1 Nr. 9 Buchst. c MBO auf Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebäude und Tribünen.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 39 (Art. 63 und 64) zu Abs. 1: Nr. 9 Buchstabe c)
Art. 57 Abs. 1 Nr. 13d BayBO
„Buchst. d erleichtert die Aufstellung vorübergehender Werbeanlagen für den Ab-Feld-Verkauf landwirtschaftlicher Betriebe.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 39 (Art. 63 und 64) zu Abs. 1: Nr. 11 Buchstabe d)
Art. 57 Abs. 1 Nr. 14a BayBO
“ Nach Nr. 14a sind Baustelleneinrichtungen verfahrensfrei. Seit dem ÄndG 08 ist klargestellt, dass zu den verfahrensfreien Baustelleneinrichtungen auch Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkünfte gehören. Verfahrensfrei sind z. B. Baubuden (auch Bauwagen und Container) für Bauarbeiter und Bauleitung, Silos, Förderanlagen, Mischanlagen (s. auch Art. 12 a. F. Erl. 3.1).
Nr. 14a spielt keine Rolle für Kräne, Krananlagen und Gerüste. Diese sind vom Anwendungsbereich der Bauordnung überhaupt ausgenommen (Art. 1 Abs. 2 Nr. 4, 5). Nr. 14a spielt auch keine Rolle für Baustellen für Anlagen, die wie z. B. Straßenbau-, Eisenbahn- oder Rohrleitungsbauten nach Art. 1 Abs. 2 vom Anwendungsbereich der Bauordnung ausgenommen sind (vgl. OVG Münster, B. 28.12.94 – 7 B 2739/94, BRS 57, 446, OVG MV, B. 4.1.06 – 3 M 144/05, DÖV 06, 790 = BauR 06, 2033 = BRS 70, 721). Die Bauordnung gilt für diese Bauten nicht und damit auch nicht für die Bauarbeiten und Baustellen.
Der Begriff der Baustelle setzt einen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit einem Bauvorhaben voraus. Baustelleneinrichtungen können nur solche Einrichtungen sein, die der Ausführung eines bestimmten Vorhabens dienen und deren zeitlicher Bestand sich im Wesentlichen deckt mit der Dauer der Bauarbeiten (s. auch VGH, Urt. 26.9.88, BayVBl. 89, 181). Im Einzelfall kann es angemessen sein, die Baustelle vor der – bald zu erwartenden – Baugenehmigung einzurichten. Auch für den Abbau der Baustelle nach Bauausführung ist ein angemessener Zeitraum einzuräumen. Notwendig ist ein räumlicher Zusammenhang mit der – konkreten – Baustelle (s. auch VGH, B. 30.7.85, BayVBl. 86, 50). So ist z. B. eine Betonmischanlage, von der aus weiter entfernt liegende Baustellen beliefert werden, nicht verfahrensfrei (VGH, Urt. 19.11.74, BayVBl. 75, 142 = BRS 28, 221). Erhält sie erst nachträglich die Zweckbestimmung, weiter entfernte Baustellen zu versorgen, so liegt eine gemäß Abs. 4 genehmigungspflichtige Nutzungsänderung vor (s. BayObLG, B. 28.8.75, BayVBl. 75, 621 = BRS 29, 217).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 57, Rdnrn. 151 - 153)
Art. 57 Abs. 1 Nr. 14b BayBO
„Buchst. b stellt – neu – im Anschluss an § 61 Abs. 1 Nr. 12 Buchst. c MBO Toilettenwagen verfahrensfrei, auch soweit es sich nicht um fliegende Bauten handelt (vgl. insoweit Art. 76 Abs. 3 Nr. 5).“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 39 (Art. 63 und 64) zu Abs. 1: Nr. 12 Buchstabe c)
Art. 57 Abs. 1 Nr. 16d BayBO
„Ebenfalls neu ist die – von der Lage auf privaten Grundstücken oder auf öffentlichen Verkehrsflächen unabhängige – Verfahrensfreiheit für Freischankflächen bis zu 40 m², die – was mit Blick auf die obergerichtliche Rechtsprechung klarstellend hinzuzufügen war (vgl. zuletzt BayVGH, Urt. v. 27.7.2005 – 25 BV 03.73 –, ZfBR 2005, 801) – eine damit ggf. einhergehende Nutzungsänderung einer bestehenden Gaststätte einschließt. Dabei wird davon ausgegangen, dass derartige kleine Freischankflächen – soweit sie bauplanungsrechtlich zulässig sind, andernfalls ist ohnehin eine Ausnahme oder Befreiung nach § 31 BauGB, Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 erforderlich – auch unter nachbarrechtlichen Gesichtspunkten nicht so problematisch sind, dass sie zwingend einem präventiven Kontrollverfahren unterworfen werden müssen. Etwa berührte Fragen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sind ohnehin im Rahmen der Entscheidung über die dann regelmäßig erforderliche straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis abzuarbeiten.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 39 (Art. 63 und 64) zu Abs. 1: Nr. 13 Buchstabe d)
„Die Ergänzung stellt klar, dass nicht nur die mit einer Freischankfläche verbundene Nutzungsänderung einer Gaststätte, sondern auch eine derartige Nutzungsänderung bei Verkaufsstellen des Lebensmittelhandwerks verfahrensfrei ist. Insbesondere Metzgereien und Bäckereien fallen damit ebenfalls unter diese Verfahrenserleichterung.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/8321)
„Darauf, ob die Freischankfläche auf öffentlichem (Verkehrs-) oder auf privatem Grund liegt, kommt es nicht an. Verkaufsstätten des Lebensmittelhandwerks sind lediglich Handwerksbetriebe des Lebensmittelbereichs, wie Metzgereien und Bäckereien, nicht jedoch sonstige Einzelhandelsgeschäfte, auch wenn sie Back- oder Fleischwaren verkaufen.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 57.1.13.4)
Art. 57 Abs. 2 BayBO
Kommentiere zu „städtebauliche“ § 10 Abs. 1 BauGB. Der Bebauungsplan ist eine städtebauliche Satzung nach § 10 Abs. 1 BauGB und keine Satzung nach Art. 81 BayBO.
Art. 57 Abs. 4 Nr. 1 BayBO
„Abs. 4 Nr. 1 entspricht in der Sache weitgehend der bisherigen Fassung, ist aber an § 61 Abs. 2 Nr. 1 MBO angepasst; dabei wird die Genehmigungspflicht unabhängig davon ausgelöst, ob die in Betracht kommenden anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen in das Prüfprogramm des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens fallen mit der Folge, dass die Baugenehmigung ggf. keine Feststellungs-, sondern lediglich eine den Bau freigebende Wirkung entfaltet und das Baugenehmigungs- einem bloßen Anzeigeverfahren angenähert ist. Entfallen ist – weil systematisch nicht einsichtig – die Beschränkung der Verfahrensfreiheit für Nutzungsänderungen auf „Gebäude und Räume“; sie gilt nunmehr für alle Anlagen. Ferner entfallen ist die Beschränkung auf nicht im Außenbereich gelegene Anlagen; diese ist – ebenso wie die (klarstellende) Hervorhebung der bauplanungsrechtlichen Anforderungen (vgl. hierzu die Begründung des Gesetzentwurfs der Staatsregierung für das Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung bau- und wasserrechtlicher Verfahren, Drs. 12/13482, zu § 1 Nr. 50 Buchst. c, S. 50 l. Sp.) – überflüssig, seit § 29 Abs. 1 BauGB die Anwendbarkeit des materiellen Bauplanungsrechts nicht mehr an die Genehmigungs-, Anzeige- oder Zustimmungsbedürftigkeit des Bauvorhabens nach Landesrecht knüpft. Namentlich Nutzungsänderungen im Außenbereich sind stets bauplanungsrechtlich relevant (vgl. etwa § 35 Abs. 4 BauGB), werfen damit gleichsam automatisch die Frage der Vereinbarkeit der neuen Nutzung mit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen des Planungsrechts auf und sind damit genehmigungsbedürftig, ohne dass es hierfür einer besonderen Regelung bedürfte.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 39 (Art. 63 und 64) zu Abs. 4: Nr. 1)]  [13: 	Beachte die Möglichkeit von § 17 Abs. 3 BNatSchG i.V.m. Art. 6 Abs. 3 BayNatSchG]  [14: 	„Art. 55 Abs. 2 BayBO stellt den - an sich selbstverständlichen - Umstand klar, dass Genehmigungsfreiheit und Beschränkung bauaufsichtlicher Prüfungen von der Verpflichtung zur Einhaltung der jeweils einschlägigen materiell-rechtlichen Anforderungen nicht entbinden und die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt lassen.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 37 (Art. 62))
z.B. müssen aufgrund des Art. 55 Abs. 2 BayBO auch bei der Errichtung eines genehmigungsfreien Gartengerätehäuschens (Art. 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a BayBO) die Abstandsflächenvorschriften und die Festsetzungen eines Bebauungsplans (vgl. § 29 Abs. 1 BauGB) eingehalten werden; soll davon abgewichen werden, muss eine sogenannte selbständige (isolierte382) Ausnahme, Befreiung Abweichung384“ (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO) beantragt werden. >>Q.2
Weitere Anwendungsfälle vgl. Endnote 387] 

[bookmark: _Ist_ein_Sonderverfahren][bookmark: _Hlt423924457][bookmark: _Hlt423896356][bookmark: _Hlt447581904]Ist ein Sonderverfahren durchzuführen, Art. 58 >>O; Art. 72; 73 (soweit nicht bereits bei A.2.3 geprüft) BayBO

[bookmark: _Konzentrationsnormen__(vorher][bookmark: _Ref486809104][bookmark: _Ref486809182][bookmark: _Ref187462568]Konzentrationsnormen[endnoteRef:15] (vorher Gestattungspflichtigkeiten nach anderen Gesetzen prüfen[endnoteRef:16]) Beachte: Identität des Gestattungsgegenstandes?[endnoteRef:17]
 [15: 	Konzentrationsnormen führen zu einer Verfahrens- und Zuständigkeitskonzentration; bzgl. des materiellen Rechts findet keine Konzentration statt; wird z.B. die Baugenehmigung durch eine Genehmigung nach BImSchG ersetzt (§ 13 BImSchG), sind im Rahmen von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG die materiellen baurechtlichen Vorschriften (§§ 29 ff BauGB, Art. 3 ff BayBO ohne die Einschränkungen nach Art. 56 Satz 3 Halbsatz 2 i.V.m. Art. 59 Satz 1 BayBO, vgl. Schreiben des StMuG vom 06.05.2010) mitzuprüfen; aber die Nachbarbeteiligung findet ausschließlich nach § 10 Abs. 3 BImSchG und nicht nach Art. 66 BayBO statt; zuständig ist die Genehmigungsbehörde i.S.v. Art. 1 Abs. 1 BayImSchG und nicht die untere Bauaufsichtsbehörde Art. 53 Abs. 1 bis 2 BayBO (vgl. insoweit Art. 56 Sätze 2, 3 Halbsatz 1 BayBO.
Vgl. auch „Konzentrationsnormen – Entscheidende Weichenstellungen in Klausur und Praxis“ von Ell, Markus in JuS 2005, 197]  [16: 	Je nachdem, welche anderen Rechtsbereiche, die in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ (vgl. S) weiter aufgeführt sind, im konkreten Fall dem Bearbeiter als einschlägig erscheinen, wäre vor der Prüfung der Konzentrationsnormen dann z.B. unter der Rechtsgrundlage § 6 Abs. 1 BImSchG weiter zu prüfen, ob das Vorhaben gestattungspflichtig nach § 4 BImSchG, § 1  4. BImSchV ist.]  [17: 	Nur soweit eine vollständige Identität des Gestattungsgegenstandes gegeben ist, kann eine vollständige Konzentration eintreten. D.h. die Ersetzungswirkung die von einer Gestattung ausgeht, kann nur Gegenstände erfassen, die auch von der entsprechenden Gestattungspflicht erfasst werden. Soll z.B. eine Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen i.S.v. Spalte 2 Nr. 2.15 des Anhangs zur  4. BImSchV und ein dazugehöriges Verwaltungsgebäude errichtet werden, wird das Verwaltungsgebäude, weil es keine Nebeneinrichtung (§ 1 Abs. 2 Nr. 2  4. BImSchV kein betriebstechnischer Zusammenhang) ist, von der Genehmigungspflicht des BImSchG nicht erfasst; folglich wird die Baugenehmigung nur für die Anlage zur Herstellung von Beton, nicht aber für das Verwaltungsgebäude ersetzt.


Gleicher Fall wie oben, aber zusätzlich soll noch eine Nassauskiesung (entstehender Baggersee soll nach der Kiesausbeute bestehen bleiben = planfeststellungspflichtiger Ausbau § 68 Abs. 1 WHG) auf demselben Grundstück vorgenommen werden. Die Nassauskiesung würde durchaus die Kriterien für eine Nebeneinrichtung (§ 1 Abs. 2 Nr. 2  4. BImSchV) erfüllen, aber nach § 13 BImSchG wird eine Planfeststellung von der Genehmigung nach BImSchG nicht ersetzt; umgekehrt kann die Planfeststellung nicht die Genehmigung nach BImSchG ersetzen, weil die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen nicht Nebeneinrichtung zur Herstellung eines Gewässers (§ 67 Abs. 2 Satz 1 WHG Ausbau) ist (keine Identität des Gestattungsgegenstandes). Das Verwaltungsgebäude erfüllt die Nebeneinrichtungsvoraussetzungen zu beiden anderen Anlagen nicht (keine Identität des Gestattungsgegenstandes). D.h. für das Vorhaben ist eine Planfeststellung für die Nassauskiesung, eine Genehmigung nach BImSchG für die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen und eine Baugenehmigung für das Verwaltungsgebäude erforderlich. Dabei ersetzt die Planfeststellung die Genehmigung nach BImSchG, soweit von ihr die Nassauskiesung als Nebeneinrichtung erfasst wird; die Genehmigung nach BImSchG für die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen ersetzt nur die Baugenehmigung für die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen.
Ist für die Nassauskiesung nicht eine Planfeststellung, sondern nur eine Plangenehmigung (§ 68 Abs. 2 Satz 1 WHG), die durchaus die Wirkung einer Planfeststellung hat (§ 70 Abs. 1 Halbsatz 2 WHG, § 74 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1, § 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG), erforderlich, ersetzt die Genehmigung nach BImSchG diese Plangenehmigung für die Nebeneinrichtung (vgl. oben) Nassauskiesung (vgl. Endnote 20), da insoweit die Identität des Gestattungsgegenstandes gegeben ist. D.h. für das Vorhaben ist nur eine Genehmigung nach BImSchG, die die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen und die Nassauskiesung erfasst, und eine Baugenehmigung für das Verwaltungsgebäude erforderlich. Dabei ersetzt die Genehmigung nach BImSchG die Baugenehmigung für die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen und die wasserrechtliche Plangenehmigung für die Nebeneinrichtung (vgl. oben) Nassauskiesung.


] 

[bookmark: _Ref382665617][bookmark: _Ref485341424][bookmark: _Ref449653515]Baugenehmigung wird ersetzt?[endnoteRef:18]
§ 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2, § 74 Abs. 6 Satz 2 VwVfG[endnoteRef:19]; § 13 BImSchG[endnoteRef:20]; Art. 10 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 1, Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BayNatSchG
 [18: 	Beachte die Regel in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ (vgl. S): Die Konzentrationsnormen sind insgesamt nach der Reihenfolge ihrer Regelungsstärke zu prüfen. D.h. wenn eine der dominanten Konzentrationsnormen (§ 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG; Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayVwVfG; § 13 BImSchG; Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BayNatSchG) einschlägig ist, werden die rezessiven Konzentrationsnormen (Art. 56 Satz 1 BayBO, Art. 20 Abs. 5 Satz 1; Art. 30 Abs. 1 Satz 3 BayWG; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 1; Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 1 BayNatSchG) verdrängt, soweit die dominanten Konzentrationsnormen dazu führen, dass nur noch eine Gestattung erforderlich ist.]  [19: 	Beachte: § 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG ist auch bei der wasserrechtlichen Plangenehmigung anwendbar, da nach § 70 Abs. 1 Halbsatz 2 WHG die Vorschrift § 74 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 VwVfG anwendbar ist.]  [20: 	„Dagegen erfasst die Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG auch Plangenehmigungen, selbst wenn ihnen ihrerseits Konzentrationswirkung zukommt. (...) Zudem muss der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung wegen des förmlichen Verfahrens gegenüber der generell in einem nichtförmlichen Verfahren ergehenden Plangenehmigung der Vorrang zukommen. Wenn dagegen vereinfachte immissionsschutzrechtliche Genehmigung und eine Plangenehmigung konkurrieren, dürfte in Anlehnung an § 78 Abs. 2 VwVfG idR der Plangenehmigung der Vorrang zukommen.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 13, Rdnr. 12)
Die wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen nach den §§ 7 und 8 WHG werden nicht ersetzt; beachte aber insoweit § 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG und Art. 75 Abs. 4 Satz 3 BayWG.
Die Art. 59 Abs. 1 BayWG -genehmigung wird jedoch ersetzt.] 

[bookmark: _Hlt423885175][bookmark: _Ref420506273]Baugenehmigung entfällt?
Art. 56 Satz 1 BayBO[endnoteRef:21]
 [21: 	Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO enthält 3 Konzentrationsregelungen:
„Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und Bauüberwachung nach diesem Gesetz bedürfen nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige (Genehmigung) Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern (Art. 20 Abs. 1 BayWG); ausgenommen sind Gebäude, Überbrückungen, Lager-, Camping- und Wochenendplätze“.
Folge: bei Gebäuden, Überbrückungen, Lager-, Camping- und Wochenendplätzen entfallen die Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und Bauüberwachung nicht, dafür tritt die Genehmigung nach Art. 20 Abs. 1 BayWG zurück (vgl. Art. 20 Abs. 5 Satz 1 BayWG); allerdings nur, wenn eine Baugenehmigung oder eine bauaufsichtliche Zustimmung für Gebäude, Überbrückungen, Lager-, Camping- und Wochenendplätzen nicht entfällt oder eine Genehmigung nach § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG erforderlich ist; d.h. die Genehmigung nach Art. 20 Abs. 1 BayWG tritt nicht zurück neben einer selbstständigen (isolierten) Abweichung nach Art. 63 Abs. 2 BayBO für Gebäude, Überbrückungen, Lager-, Camping- und Wochenendplätzen. „Die selbstständige Abweichung begründet eine eigenständige Genehmigungspflicht, sie ist aber keine Baugenehmigung (oder Zustimmung) i. S. des Art. 20 Abs. 5 BayWG, sie lässt das wasserrechtliche Verfahren nicht entfallen (so VG München, B. 15.5.2000 a.a.O., Decker BayVBl. 03, 5/9; kritisch dazu Reither BayVBl. 04, 757).“ 
Die Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und Bauüberwachung entfallen aber für bauliche Anlagen, bei denen es sich nicht um Gebäude, Überbrückungen, Lager-, Camping- und Wochenendplätze handelt, z.B. für Einfriedungen, die nicht nach Art. 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BayBO baugenehmigungsfrei sind.
Der Regelungsteil: „Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und Bauüberwachung nach diesem Gesetz bedürfen Anlagen, die dem Ausbau dienen“ (§ 67 Abs. 2, § 68 Abs. 2 Satz 1 WHG) läuft leer, weil § 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG auch bei der wasserrechtlichen Plangenehmigung anwendbar ist, da nach § 70 Abs. 1 Halbsatz 2 WHG die Vorschrift § 74 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 VwVfG anwendbar ist.
Folge: Sowohl beim planfeststellungspflichtigen wie auch beim plangenehmigungspflichtigen Ausbau wird Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO durch die dominante Konzentrationsnorm § 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG verdrängt (vgl. die Regel oben in Endnote 18)
„Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und Bauüberwachung nach diesem Gesetz bedürfen Anlagen, die der - auch gestattungsfreien - Benutzung dienen (§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 WHG) oder als solche gelten (§ 9 Abs. 2 WHG).“
Folge: Die Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und Bauüberwachung entfallen neben der wasserrechtlichen Benutzungsgestattung (gehobene oder beschränkte Erlaubnis oder Bewilligung) z.B. für die bauliche Anlage „(Stau-) Wehranlage“ (§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 WHG); sie entfallen aber auch, wenn die Anlage einer gestattungsfreien Benutzung („…, soweit nicht …“ § 8 Abs. 1 WHG) dient; bei letzterem Fall wirkt Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO nicht als Konzentrationsnorm, sondern wie Art. 57 Abs. 1 BayBO, d.h. die Errichtung der Anlage, die der Benutzung dient, ist baurechtlich verfahrensfrei.

Soweit in Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO die Unterhaltung (§ 39 WHG) angesprochen wird, wirkt Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO nie als Konzentrationsnorm, denn die Unterhaltung ist nach Wasserrecht keiner Gestattungspflicht unterworfen, so dass kein Konzentrationsbedarf besteht. Folge: z.B. die bauliche Anlage „Flusskläranlage“ ist verfahrensfrei.] 

Aufgrund der Baugenehmigung entfallen andere Gestattungen?
Art. 20 Abs. 5 Satz 1 BayWG; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 1; Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 1 BayNatSchG

Soweit17 die Baugenehmigung ersetzt wird oder entfällt, ist in dem/den Schema/ta des/der Rechtsgebiets/e weiter zu prüfen, dessen/deren Gestattung/en nach der Prüfung der Konzentrationsnormen bestehen bleibt/en.[endnoteRef:22]
 [22: 	Beachte: Art. 56 Sätze 2, 3 BayBO] 

[bookmark: _Zuständigkeit_2]Zuständigkeit

[bookmark: _sachlich,_Art._61]sachlich, Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO[endnoteRef:23] [23: 	Vorschriften, in denen etwas anderes bestimmt ist i.S.v. Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO, sind z.B. Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO, Art. 72 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BayBO i.V.m. § 6 ZustVBau (Art. 80 Abs. 5 Nr. 5 BayBO); Art. 73 Abs. 1 Satz 2 BayBO.] 

Art. 53 Abs. 1 Satz 1 BayBO, Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GO, kreisfreie Stadt
[bookmark: _Art._53_Abs.]Art. 53 Abs. 1 Satz 1 BayBO, Art. 9 Abs. 2 Satz 1 GO, § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrKrV, Große Kreisstadt
Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayBO i. V. m. § 5 Abs. 1 ZustVBau
Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBO i. V. m. § 5 Abs. 2 ZustVBau
Art. 53 Abs. 1 Satz 1 BayBO, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO Landratsamt als Staatsbehörde

[bookmark: _Ref236142846](bei Gemeinden zusätzlich jeweils Organzuständigkeit prüfen[endnoteRef:24])
 [24: 	Es ist zu prüfen, ob der Gemeinde - (Stadt) rat oder der Bauausschuss zuständig ist, oder ob es sich um ein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.] 

[bookmark: _örtlich]örtlich
bei Gemeinden, Art. 22 Abs. 1 GO
bei LRA, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG

[bookmark: _Materielle_Voraussetzungen,_Art.]Materielle Voraussetzungen, Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO[endnoteRef:25]
 [25: 	Beachte: Der Antragsteller hat aufgrund der Formulierung in Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO „ist zu erteilen ...“ einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Baugenehmigung, wenn das Vorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind, nicht widerspricht.] 

[bookmark: _Ref226979008]Veränderungssperre? (rechtswirksam?), § 14 BauGB[endnoteRef:26]  151; aber evtl. § 14 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 33 BauGB147; (§ 22 Abs. 3 BNatSchG Art. 54 Abs. 3 BayNatSchG)
 [26: 	Kommentiere bei § 14 Abs. 1 BauGB „Beschluss“ § 2 Abs. 1 Satz 2, § 1 Abs. 8 BauGB; der Beschluss muss wirksam gefasst und ordnungsgemäß bekannt gemacht worden sein.
Siehe auch Endnote 383
§ 14 BauGB ist beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht anwendbar vgl. § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB.] 

Bindung an vorausgegangene Entscheidungen? (Beachte: Art. 48, 49 BayVwVfG[endnoteRef:27]) [27: 	Beachte: Die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit ist zunächst genauso durchzuführen, wie wenn keine Bindungswirkung bestehen würde, wurde aber z.B. bereits ein Vorbescheid bzgl. des beantragten Vorhabens erteilt, muss vor einer eventuellen Versagung der Baugenehmigung dieser Vorbescheid - soweit bzgl. der im Versagungsbescheid angeführten Ablehnungsgründe im Vorbescheid positiv entschieden wurde - erst zurückgenommen oder widerrufen werden.] 

Vorbescheid, Art. 71 BayBO
Teilbaugenehmigung, Art. 70 BayBO
(Zusicherung, Art. 38 BayVwVfG)[endnoteRef:28]
 [28: 	Diese Möglichkeit ist in Klammern gesetzt, weil sie kaum vorkommen dürfte; hier ist aber vom Aufbau her die Stelle, um sich mit den - nicht vorliegenden - Voraussetzungen für eine Zusicherung auseinanderzusetzen.] 

[bookmark: _Eingeschränkte_materielle_Prüfung?][bookmark: _Ref232597346]Materieller Prüfungsumfang?[endnoteRef:29] [29: 	„Die Baugenehmigung nach bayerischem Bauordnungsrecht ist seit der BayBO - Novelle 2008 nunmehr - auch abgesehen von der gesetzlichen Aufgabe der Schlusspunkttheorie - nicht mehr als umfassende, sondern nur noch als beschränkte öffentlich - rechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung konzipiert, deren Reichweite sich nach dem jeweiligen bauaufsichtlichen Prüfprogramm (Art. 59 Satz 1, Art. 60 Satz 1 BayBO) richtet, durch das zugleich auch die Anfechtbarkeit der Baugenehmigung durch Dritte begrenzt wird. Im Übrigen trägt der Bauherr selbst die Verantwortung für die materielle Rechtmäßigkeit seines Bauvorhabens, das insoweit prinzipiell gegenüber bauaufsichtlichen Maßnahmen offen bleibt. Beachte: „Sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften des Abstandsflächenrechts im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht (mehr) zu prüfen, kommt (…) insoweit eine Verletzung von Nachbarrechten durch die erteilte Baugenehmigung nicht in Betracht“ (BayVGH 14.10.2008, 2 CS 08.2132)
Die bauaufsichtliche Prüfung des im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu behandelnden Bauvorhabens ist auf die in dem jeweiligen Prüfprogramm bezeichneten Rechtsvorschriften beschränkt. Der Bauaufsichtsbehörde ist es daher verwehrt, in ihre genehmigungsrechtliche Prüfung Vorschriften außerhalb dieses Prüfprogramms einzubeziehen und diese zum Gegenstand des Inhalts der rechtlich gebundenen Entscheidung zu machen. Das jeweils gesetzlich festgelegte beschränkte Prüfprogramm steht nicht zur Disposition der Bauaufsichtsbehörde. Setzt sich diese über die gesetzliche Schranke hinweg, ist ihr Handeln auf einen gesetzlich verbotenen, offensichtlich rechtswidrigen Erfolg, ein rechtlich unmögliches Ergebnis gerichtet, so dass eine Aufnahme von Anforderungen aus materiellem Recht jenseits des jeweiligen Prüfprogramms zur Nichtigkeit zum Beispiel etwaiger einschlägiger Nebenbestimmungen aufgrund Art. 44 Abs. 1 BayVwVfG führt.
Werden anlässlich der Prüfung der Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den Regelungen, die das jeweilige Prüfprogramm enthält, Verstöße gegen andere, nicht zu diesem Prüfprogramm gehörende Rechtsvorschriften bemerkt, bieten sich für das Vorgehen der Bauaufsichtsbehörde verschiedene Möglichkeiten an:
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann den außerhalb des Prüfprogramms liegenden Rechtsverstoß unbeachtet lassen, auch wenn sie ihn bemerkt hat. Angesichts der vom Gesetzgeber gewollten Risiko- und Verantwortungsverteilung hindert dies die Bauaufsichtsbehörde nicht daran, später - wenn sie dies aufgrund ihres bauaufsichtlichen Ermessens für geboten hält - gegen diesen Rechtsverstoß mit bauaufsichtlichen Maßnahmen vorzugehen.
(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann den Bauherrn in der Baugenehmigung auf den Rechtsverstoß hinweisen. Der Bauherr kann sich dann daran orientieren, die Ausführung des Bauvorhabens unterlassen oder es außerhalb des von dem jeweiligen Prüfprogramm erfassten Bereichs so modifizieren, dass es mit dem materiellen Recht übereinstimmt.
(3) Die Bauaufsichtsbehörde darf aber auch die Baugenehmigung nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO ablehnen31.
Soweit der materielle Prüfungsumfang durch eine der nachfolgenden Vorschriften eingeschränkt wird, ist das bei den Punkten A.5.5 bis A.5.6 zu berücksichtigen.] 

[bookmark: _Hlt445690417][bookmark: _Ref406237754][bookmark: _Ref237852005]Art. 59 BayBO[endnoteRef:30] anwendbar?
aber: Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO[endnoteRef:31] [30: 	Kommentiere zu „Sonderbauten“ Art. 2 Abs. 4 BayBO
Art. 59 BayBO ist keine Regelung zur Verfahrensart (so auch Numberger in BayVBl. 2008, 742), wie z.B. § 19 BImSchG, § 2  4. BImSchV. Aufgrund von § 19 Abs. 2 BImSchG sind eine Reihe von Verfahrensvorschriften, die im förmlichen Verfahren gelten, im vereinfachten Verfahren nicht anzuwenden. Aufgrund von Art. 59 BayBO werden die Verfahrensvorschriften der BayBO, nämlich die Art. 61 bis 71 BayBO, nicht modifiziert oder für teilweise nicht anwendbar erklärt; d.h. im Baugenehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO sind dieselben Verfahrensvorschriften anzuwenden, wie im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO. Daher verwendet Art. 68 Abs. 1 BayBO zur Festlegung des materiellen Prüfungsumfangs als Sammelbegriff für das Baugenehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO und das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO den Begriff des bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens. Die Prüfung von Art. 59 BayBO ist genauso wie die von Art. 60 BayBO deshalb der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit zuzuordnen. Die einzige Rechtsfolge beider Vorschriften ist, dass der materielle Prüfungsumfang einschränkt wird; durch Art. 59 BayBO wird allerdings der materielle Prüfungsumfang etwas weiter einschränkt als durch Art. 60 BayBO; ist Art. 59 BayBO anzuwenden, sind die Art. 3 bis 48 BayBO nicht zu prüfen, es sei denn es wird eine Abweichung von einer dieser Vorschriften beantragt (Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO). Art. 59 Satz 1 BayBO führt nicht einen neuen Verfahrenstyp ein; weil aber der Umfang der zu prüfenden materiellen Vorschriften reduziert wird, verringert sich folglich auch der Informationsbedarf; dies führt wiederum zu einem schnelleren Verfahrensablauf (Vereinfachtes Genehmigungsverfahren). „Regelungen, die über dieses Prüfprogramm hinausgehen, dürfen in der Baugenehmigung nicht getroffen werden, auch nicht in Gestalt von Nebenbestimmungen (modifizierenden Auflagen).“ Nr. 73.1 Vollzugshinweise zur BayBO 1998 IMS v. 12.12.1997 Nr. IIB4-4101-004/92 (vgl. auch Endnote 34 zu Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
„Abweichungen von planungsrechtlichen Vorschriften, die nicht bereits nach Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO zum Prüfprogramm gehören, werden nach Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO Teil des Prüfprogramms, wenn sie beantragt werden.
Das trifft insbes. für die Ausnahme von der Veränderungssperre (§ 14 Abs. 2 BauGB) zu (s. auch amtl. Begründung zum ÄndG 08). Sie gehört nicht zum Prüfprogramm nach Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO, weil § 14 Abs. 2 BauGB nicht zu den Zulässigkeitsvorschriften der „§§ 29 bis 38 BauGB“ rechnet und sich auch nicht unmittelbar auf sie auswirkt.
Planungsrechtliche Ausnahmen und Befreiungen in den Fällen des Art. 63 Abs. 2 Satz 1 gehören bereits nach Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO zum Prüfprogramm. § 31 und § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB gehören zu den Zulässigkeitsvorschriften der §§ 29 bis 38 BauGB. Gleiches gilt für Abweichungen nach § 34 Abs. 3a BauGB. Das Prüfprogramm ist in diesen Fällen unabhängig von einem Antrag. Das Antragserfordernis nach Art. 63 Abs. 2 Satz 1 bleibt jedoch auch in diesem Fall unberührt.“405 (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 59, Rdnr. 17) >>R.3
„Art. 59 Satz 1 Nr. 2 beschränkt die bauordnungsrechtliche Prüfung bewusst auf beantragte Abweichungen; eine darüber hinausgehende Prüfpflicht obliegt den Bauaufsichtsbehörden nicht. Stellt die Bauaufsichtsbehörde bei Gelegenheit der Prüfung nach Art. 59 Satz 1 Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen fest, die nicht offensichtlich genehmigungsfähig sind >>R.2, kann sie (wie bisher) untätig bleiben, den Bauantrag genehmigen und ggf. bei Bauausführung bauaufsichtlich vorgehen, den Bauherrn informell auf den Mangel hinweisen oder (im Wege einer Ermessensentscheidung) den Bauantrag wegen fehlenden Sachbescheidungsinteresses (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO) ablehnen31. Sie kann nunmehr aber auch auf der Grundlage von Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 i. V. m. Art. 65 Abs. 2 Satz 1 den Bauantrag dem Bauherrn zur Mängelbehebung zurückgeben mit der Folge, dass ggf. die Rücknahmefiktion des Art. 65 Abs. 2 Satz 2 eintritt.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 59.1.2) vgl. auch Endnote 14)
„Wird bei der (beschränkten) Prüfung des Bauantrags im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gewissermaßen beiläufig festgestellt, dass es mit bauordnungsrechtlichen Anforderungen nicht übereinstimmt, eine Abweichung zwar nicht beantragt, aber möglich ist, stehen der Bauaufsichtsbehörde mehrere Möglichkeiten des weiteren Vorgehens offen: Sie kann grundsätzlich so verfahren wie in allen Fällen, in denen Abweichungen von materiellrechtlichen Anforderungen außerhalb des bauaufsichtlichen Prüfprogramms festgestellt werden. Sie kann - weil ohne ausdrücklichen Antrag mit zugehöriger Begründung (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO) der Bauantrag unvollständig ist - vom Bauherrn seine Vervollständigung nach Art. 65 Abs. 2 Satz 1 BayBO verlangen. Dieser Weg ist freilich weder der Verfahrensbeschleunigung noch der Sache selbst dienlich, wenn die Abweichung ganz offenkundig zugelassen werden kann. Denn Antragstellung und Begründung sollen unter anderem dazu dienen, der Bauaufsichtsbehörde die für den Bauherrn die erforderliche Abweichung rechtfertigenden Erwägungen nahezubringen; dafür besteht kein Bedarf mehr, wenn die Bauaufsichtsbehörde schon von sich aus von der Zulassungsfähigkeit der Abweichung ausgeht. Dem steht auch Art. 45 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG nicht entgegen, da die vorliegende Fallkonstellation vom Schutzzweck der Norm nicht erfasst wird, die verhindern soll, dass ein Bürger, ohne dies beantragt zu haben, mit einem (antragsbedürftigen) Verwaltungsverfahren konfrontiert wird. Hier aber hat der Bauherr hingegen selbst das Verwaltungsverfahren in Gang gesetzt; lediglich dessen Prüfprogramm wird (ohne Antrag) zu seinen Gunsten erweitert. Im Übrigen würde ein etwaiger Verfahrensmangel konkludent durch die Ausführung des Bauvorhabens geheilt (Art. 45 Abs. 2 BayVwVfG).“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 59 Rdnr. 38)
„Bei der Satzung nach Art. 6 Abs. 7 BayBO handelt es sich nicht um eine örtliche Bauvorschrift i.S.v. Art. 81 Abs. 1 BayBO342, so dass diese Satzung auch nicht vom Prüfumfang des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens umfasst ist (vgl. Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO). Die Gemeinde erlässt die Satzung im übertragenen Wirkungskreis, sodass bei Abweichungen das Einvernehmen auch nicht in entsprechender Anwendung des Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO erforderlich ist. Von den in Art. 6 Abs. 7 Nrn. 1 und 2 BayBO vorgesehenen Rechtsfolgen der Satzung kann die Gemeinde aufgrund dieser Ermächtigungsgrundlage keine abweichenden Regelungen treffen; hierzu muss sie auf Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO zurückgreifen.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 6.7)
„Die verbindlichen Beschränkungen im vereinfachten Genehmigungsverfahren verwehren es den Bauaufsichtsbehörden, Vorschriften außerhalb des materiellen Prüfprogramms zum Gegenstand des Regelungsinhalts der Baugenehmigung zu machen“ (vgl. VGH vom 28.12.1988 Az. 14 B 95.1255 und vom 13.4.2000 Az. 14 B 96.3072; Wolf in Simon/Busse, Bayer. Bauordnung, Art. 73 Rdnr. 40; Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 59 Rdnr. 28).
„Die Beschränkung des Prüfprogramms im vereinfachten Genehmigungsverfahren führt allerdings nicht dazu, dass den zuständigen Behörden im Rahmen der Entscheidung über einen Bauantrag die Prüfung anderer Belange untersagt ist. Wird erkannt, dass das Vorhaben außerhalb des Prüfprogramms liegende Belange beeinträchtigt, so kann die zuständige Behörde durch entsprechende Anordnungen Vorkehrungen gegen die zu erwartenden Beeinträchtigungen treffen. Diese Anordnungen können auch mit der zu erteilenden Baugenehmigung in einem Bescheid verbunden werden, ohne aber den Regelungsgehalt der Baugenehmigung zu verändern. Daher ist im vorliegenden Fall die als Auflage zur Baugenehmigung bezeichnete Verpflichtung zur Abgrabung als selbständig neben die Baugenehmigung tretende Anordnung nach Art. 68 Abs. 3 Satz 1 BayWG alt (Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG neu) zu verstehen, für deren Erlass das Landratsamt nach Art. 68 Abs. 2 Satz 1 BayWG alt (Art. 58 Abs. 1 Satz 1 BayWG neu) zuständig ist (vgl. Jäde, a.a.O., Rdnr. 34; zur Rechtslage im "normalen" Genehmigungsverfahren vgl. VGH vom 26.7.1995 Az. 26 CS 95.1707).“ (VGH München 14. Senat , Beschluss vom 6. Juni 2002, Az: 14 B 99.2545 in BayVBl. 2003, 342)]  [31: 	„Gemäß dem neuen Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 darf die Bauaufsichtsbehörde den Bauantrag auch ablehnen, wenn das Bauvorhaben gegen sonstige, d.h. nicht dem Prüfprogramm der Art. 59 und 60 unterfallende, öffentlichrechtliche Vorschriften verstößt.
Diese Ergänzung begegnet der – von der bisher nahezu einhelligen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur abweichenden – neueren Rechtsprechung des 2. Senats des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH, Urt. v. 19.01.2009, Az. 2 BV 08.2567), wonach die Bauaufsichtsbehörde einen Bauantrag nicht wegen fehlenden Sachbescheidungsinteresses ablehnen kann, wenn dem Bauvorhaben nach Art. 59, 60 nicht zu prüfende öffentlichrechtliche, namentlich bauordnungsrechtliche Vorschriften entgegenstehen. Das hätte zur Folge, dass die Bauaufsichtsbehörden in derartigen Fällen zwar die Baugenehmigung erteilen müssten, gleichzeitig oder im unmittelbaren Anschluss aber ggf. eine Beseitigungsanordnung bzw. eine vorbeugende Baueinstellung erlassen würden. Dies ist – da umständlich und für den Bauherrn mit doppelten Gebühren verbunden – nicht sachgerecht und erweckt zudem den schwer ausräumbaren Anschein einer inneren Widersprüchlichkeit.
Durch die Gesetzesänderung wird klargestellt, dass die Bauaufsichtsbehörden Bauanträge wegen fehlenden Sachbescheidungsinteresses als unzulässig ablehnen dürfen, wenn ein Verstoß gegen Vorschriften erkannt wird, die nicht im Prüfprogramm der Art. 59, 60 enthalten sind, sofern sich das Hindernis nicht – etwa durch eine Abweichung nach Art. 63 – ausräumen lässt. Durch den Gebrauch des Worts „darf“ anstatt des Worts „kann“ bringt das Gesetz zum Ausdruck, dass der Bauaufsichtsbehörde eine (bloße) Befugnis eingeräumt, nicht hingegen ein Ermessensspielraum eröffnet wird, der ggf. auch im Interesse des Bauherrn oder Dritter (Nachbarn) bestehen und zu deren Gunsten zu einem Rechtsanspruch verdichtet werden könnte.“ (Vollzugshinweise – IMS vom 24.07.2009 IIB4-4101-022-08, S. 3, 4, Nr. 10)
„Nach dem Wortlaut des Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO handelt es sich sowohl um eine Befugnis- als auch um eine Ermessensnorm, da auf der Rechtsfolgenseite die Baugenehmigungsbehörde ermächtigt wird, zwischen mehreren Möglichkeiten zu wählen (vgl. Decker in Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Stand Mai 2010, Art. 71 Rdnr. 62).“ (BayVGH 28.09.2010, 2 CS 10.1760)
„Handelte es sich um eine gesetzliche Regelung fehlenden Sachentscheidungsinteresses des Bauherrn, so erlaubt Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO die Versagung, weil dem Bauherrn das rechtliche oder wirtschaftliche Interesse an der Genehmigung fehlt: Er würde das Vorhaben jedenfalls nicht realisieren können, und zwar aus Gründen, die zwar nicht Gegenstand des Genehmigungsverfahrens sind, aber als Anforderungen an das Vorhaben unberührt bleiben (Art. 55 Abs. 2 BayBO). Abgelehnt würde das Baugesuch also tragend (ausschließlich) wegen eines fehlenden rechtlichen oder wirtschaftlichen Interesses des Bauherrn an der Genehmigung (wegen "Unzulässigkeit"), nicht wegen materiell fehlender Genehmigungsfähigkeit und eines nur daraus abzuleitenden rechtlichen geschützten Interesses des Klägers (Nachbarn) an einer Versagung der Baugenehmigung. Für den Kläger hätte die Ablehnung des Bauantrags lediglich eine rein tatsächliche, nicht normativ intendierte begünstigende Wirkung (sog. Rechtsreflex; vgl. Eyermann, VwGO, 13. Auflage 2010, Rdnr. 85 zu § 42; auch Simon/Busse, BayBO, Rdnr. 174 zu Art. 68).
Ginge es um eine Ermächtigung der Bauaufsichtsbehörde, die Baugenehmigung nach ihrem Ermessen zu versagen, so würde ein Anspruch des Klägers auf fehlerfreie Ausübung des Ermessens voraussetzen, dass Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO auch dazu bestimmt ist, nachbarlichen Interessen zu dienen (Eyermann, a.a.O., Rdnr. 127 zu § 42). Das ist aber nach allgemeiner Ansicht nicht der Fall (vgl. BayVGH vom 28.9.2010 Az.: 2 CS 10.1760; Manssen/Greim, BayVBl 2010, 421/425; Ingold/Schröder, BayVBl 2010, 426/429; zum Ganzen auch LT-Drs. 16/1351; Jäde, BayVBl 2009, 709/714). Denn Ablehnungsgrund könnte, wenn nicht schon ausschließlich das fehlende rechtliche oder wirtschaftliche Interesse des Bauherrn an der Genehmigung, so doch jedenfalls nicht nur ein Verstoß gegen ein wegen Art. 59 Satz 1 BayBO nicht zu prüfendes Nachbarrecht sein.“ (BayVGH 14.10.2010, 15 ZB 10.1584)] 

Bei Sonderbauten bestimmt sich der materielle Prüfungsumfang nach Art. 60 BayBO[endnoteRef:32]
aber: Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO31 [32: 	Vgl. auch Endnote 30
„Da nach der Änderung des § 17 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) nicht mehr gewährleistet ist, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung bei baugenehmigungsbedürftigen Bauvorhaben (vgl. Nr. 18 der Anlage 1 zum UVPG) ausschließlich im Bauleitplanverfahren abzuarbeiten ist, sondern auch Fälle denkbar sind, in denen die Umweltverträglichkeitsprüfung ganz oder teilweise im Baugenehmigungsverfahren geleistet werden muss, war der neue Satz 2 anzufügen; eine Veränderung der materiellrechtlichen Anforderungen an Bauvorhaben geht damit – wegen der allein verfahrensrechtlichen Bedeutung der Umweltverträglichkeitsprüfung - nicht einher. Der Verweis auf die „hierfür geltenden Vorschriften“ schließt die verfahrensrechtlichen Regelungen des Abschnitts III des Fünften Teils des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) ein.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 50 (Art. 72)] 

Art. 71 Abs. 1 Satz 1 BayBO[endnoteRef:33] [33: 	„Art. 75 (alt) sah bisher - jedenfalls seinem Wortlaut nach - eine Ermessensentscheidung der Bauaufsichtsbehörde über die Erteilung eines Vorbescheids vor. Da auf die Baugenehmigung selbst ein Rechtsanspruch besteht (Art. 68 Abs. 1), ist nicht ersichtlich, weshalb hinsichtlich der Erteilung des auf einzelne Fragen eines künftigen Baugenehmigungsverfahrens beschränkten Vorbescheids ein bauaufsichtliches Ermessen bestehen soll. Satz 1 räumt daher dem Bauherrn nunmehr auch einen ausdrücklichen Rechtsanspruch auf Erteilung des Vorbescheids ein. Dies entspricht auch der bauaufsichtlichen Praxis.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 51 (Art. 73 bis 77)
Z.B. kann eine solche „einzelne Frage“ zum Inhalt haben, ob bzgl. der Abstandsfläche einer bestimmten Außenwand eines zu errichtenden Gebäudes von der Baugenehmigungsbehörde eine Abweichung (Art. 63 Abs. 1 BayBO) zugelassen wird.] 

Art. 73 Abs. 2 Sätze 2, 3 BayBO

[bookmark: _Hlt423900015][bookmark: _Hlt436019376]Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit >>B

[bookmark: _Bauaufsichtsrechtliche_Anforderungen,_A][bookmark: _Ref121501740][bookmark: _Hlt424170583][bookmark: _Hlt424197932][bookmark: _Hlt423929325][bookmark: _Ref232768403][bookmark: _Hlt423890900][bookmark: _Ref401649412][bookmark: _Ref364853572]Bauaufsichtsrechtliche Anforderungen, Art. 3 bis 48 BayBO
insbes. Art. 4  [endnoteRef:34], Art. 6 >>J, Art. 8 BayBO; örtliche Bauvorschriften Art. 81 Abs. 1 BayBO[endnoteRef:35]  342
unselbständige412 Abweichung, Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO >>R (Beachte: Abweichungen müssen im Tenor ausdrücklich ausgesprochen werden[endnoteRef:36])
 [34: 	Unterstreiche in Art. 4 Abs. 1 BayBO „Gebäude“ und kommentiere „Art. 2 Abs. 2 BayBO“
Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 BayBO
Ein Grundstück ist von der „Lage“ her nicht geeignet, wenn es Gefahren durch Hochwasser, Steinschlag, Erdrutsch, Lawinen oder Baumwurf (Waldrand) ausgesetzt ist; ob das Baugrundstück bzgl. der „Form“ und insbes. der „Größe“ geeignet ist, wird sich meist nach dem Bauplanungsrecht bestimmen. Ein Grundstück ist von der „Beschaffenheit“ her nicht geeignet, wenn es keinen tragfähigen und sicheren Baugrund besitzt oder wenn Altlasten auf dem Grundstück liegen.
„Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 BayBO fordert für die Errichtung eines Gebäudes, dass das Grundstück u.a. nach seiner Lage für die beabsichtigte Bebauung geeignet ist. Ein Grundstück ist von seiner Lage her geeignet, wenn durch die Situierung des Gebäudes keine Gefahren für Leib, Leben oder Sachgüter für das Gebäude und seine Benutzer ausgehen. Grundsätzlich werden hiervon auch die Fälle erfasst, in denen eine Gefahrenquelle außerhalb des Grundstücks liegt, aber auf dieses einwirkt (z.B. wenn das Baugrundstück in einem lawinengefährdeten Bereich oder in einem Überschwemmungsgebiet liegt oder durch Steinschlag aber auch durch umstürzende Bäume gefährdet ist, vgl. Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 4 Rdnr. 13). In der Rechtsprechung wird allerdings darauf abgestellt, dass einer Baumwurfgefahr grundsätzlich nicht bei der Entscheidung über den Bauantrag Rechnung zu tragen ist, sondern deren Vermeidung in aller Regel in den Verantwortungsbereich des verkehrssicherungspflichtigen Waldbesitzers fällt (vgl. BayVGH v. 14.1.1997 2 B 94.4017 und vom 18.6.1997 14 CS 978.1591, vgl. auch VGH Baden-Württemberg v. 16.10.1996 NVwZ-RR 1998, 96). Nach Art. 59 Satz 1 BayBO wird vorliegend die Übereinstimmung mit den genannten Vorschriften von der Bauaufsichtsbehörde nicht mehr geprüft. Der Bauaufsichtsbehörde ist es vielmehr verwehrt, diese Vorschriften zum Gegenstand der genehmigungsrechtlichen Prüfung zu machen. Allerdings kann die Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung mangels eines Sachbescheidungsinteresses versagen. Ein Kläger hat kein rechtlich geschütztes Interesse an einer den Bau freigebenden Genehmigung, wenn der Bau oder seine Nutzung wegen eines materiellen Rechtsverstoßes zugleich mit der Erteilung der Baugenehmigung eingestellt bzw. untersagt werden müsste. Solch eine Versagung ist von ihrer Zielrichtung her gesehen eine präventive Untersagung der Bauausführung oder der Nutzung eines (bereits ausgeführten) Vorhabens und ist deshalb an den Anforderungen zu messen, die an ein sicherheitsrechtliches Einschreiten zu stellen sind (vgl. Jäde a.a.O. Art. 73 Rdnrn. 32 ff.). Daher ist entsprechend dem allgemeinen Sicherheitsrecht ein Gefahrenzustand zu fordern, der den Eintritt eines Schadens mit Wahrscheinlichkeit erwarten lässt. Die nur entfernte Möglichkeit eines Schadenseintritts oder allgemeine Vermutungen reichen nicht aus. Die Untersagung der Errichtung oder der Nutzung der Anlage setzt wie der Erlass jeder sonstigen sicherheitsrechtlichen Einzelanordnung eine konkrete Gefahr voraus. Diese ist dann anzunehmen, wenn ein Schaden bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens im konkret zu beurteilenden Einzelfall in der überschaubaren Zukunft mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintritt (vgl. Jäde a.a.O. Art. 3 Rdnr. 10 ff.). Solch eine hinreichend konkrete Gefahr bringt die Ausführung des Anbaus, wie bereits ausgeführt, nicht mit sich. Mangels einer hinreichend konkreten Gefahr bedarf es vorliegend keiner Prüfung, ob sich ein gerechtfertigtes sicherheitsrechtliches Einschreiten der Behörde gegen den Eigentümer des Waldgrundstücks oder den Kläger zu richten hätte (vgl. hierzu Beinhofer/Heimrath, BayVBl 1992, 748 und Köpfer/Kaltenecker, BayVBl 1992, 260 sowie BGH vom 27.10.1988 NuR 1989, 147 zur zivilrechtlichen Verantwortung in solchen Fällen)." (VGH München 14. Senat, Urteil vom 28. Dezember 1998, Az: 14 B 95.1255) (vgl. auch Endnote 128 zu § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB )

Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 BayBO
Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 BayBO beinhaltet 3 Forderungen; unterstreiche daher: „angemessenen Breite“, „befahrbaren“ und „öffentlichen“.


]  [35: 	„Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO sieht ferner die Prüfung der Übereinstimmung des Bauvorhabens mit örtlichen Bauvorschriften im Sinne des Art. 81 Abs. 1 BayBO vor, also mit gewissermaßen ‚isolierten’ örtlichen Bauvorschriften, die nicht über § 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 Abs. 2 Satz 1 BayBO als Festsetzungen in einen Bebauungsplan integriert und deshalb bereits im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsprüfung beachtlich sind. Der Gesetzgeber will mit dieser Regelung einen sachlich schwerlich zu rechtfertigenden Wertungswiderspruch zwischen ‚integrierten’ und ‚isolierten’ örtlichen Bauvorschriften vermeiden.“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 59, Rdnr. 35)]  [36: 	Beachte: Abweichungen müssen im Tenor ausdrücklich ausgesprochen werden: Soweit dies nicht erfolgt ist, ist die Baugenehmigung materiell rechtswidrig; denn solange von der nicht eingehaltenen Vorschrift keine Abweichung erteilt ist, steht dem Bauvorhaben eine öffentlich-rechtliche Vorschrift i.S.v. Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO entgegen.] 

Anforderungen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften[endnoteRef:37] [37: 	Nicht zu prüfen sind weder im vereinfachten Verfahren (Art. 59 Satz 1 Nr. 3 BayBO) noch im Baugenehmigungsverfahren (Art. 60 Satz 1 Nr. 3 BayBO) §§ 22 ff BImSchG, weil wegen der Baugenehmigung insoweit keine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder ersetzt wird (vgl. dazu im Einzelnen unten).
„Immissionsschutzrechtliche Fragestellungen können (sowohl) im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (als auch im Baugenehmigungsverfahren) nur im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Prüfung der Umgebungsverträglichkeit mitgelöst werden. Die Einhaltung von darüberhinausgehenden Anforderungen zum Immissionsschutz hat der Betreiber in eigener Verantwortung zu gewährleisten. Sie bleiben Gegenstand (…) immissionsschutzrechtlicher Eingriffsbefugnisse (§ 24 BImSchG).“ (Vollzug des BImSchG, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 05. Februar 1998 Nr. 7/21-8702.6-1997/4 Allg. Ministerialblatt 1998, S. 117 ff. (VB BImSchG 2.0) Rdnr. 155)
Ebenfalls zur Anwendbarkeit der §§ 22 ff BImSchG: „BVerwG und BayVGH haben wiederholt ausdrücklich festgestellt, dass sich die Beurteilung der Zumutbarkeit von Störungen und damit die Beurteilung der Zulässigkeit einer störenden Nutzung nach dem Maßstab des § 22 Abs. 1 BImSchG richtet (die Errichtung einer störenden Anlage ist also unter Immissionsgesichtspunkten nicht erst dann abzulehnen, wenn der Bereich des gesunden Wohnens verlassen wird); dies ist für den Anwendungsbereich sowohl von § 30 Abs. 1 BauGB, § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO, von § 34 Abs. 1 Satz 1 und von § 34 Abs. 2 BauGB, § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO als auch von § 35 BauGB entschieden. Das bedeutet, dass der in Art. 59 Satz 1 Nr. 1 (und Art. 60 Satz 1 Nr. 1) BayBO genannte, bundesrechtlich ausgestaltete Prüfungsmaßstab der §§ 29 ff BauGB in diesem Teilbereich des baurechtlichen Gebots der Rücksichtnahme seinerseits durch die genannten Anforderungen des Immissionsschutzes bestimmt wird. Insoweit entbindet die Einschränkung des Prüfungsmaßstabs durch Art. 59 Satz 1 (und Art. 60 Satz 1 BayBO) nicht von denjenigen Beteiligungen, die auch im Falle einer unmittelbaren Anwendung von § 22 Abs. 1 BImSchG erforderlich wären.“ (IMS IIB5-4601-002-98 vom 23.11.1998)
„Geprüft werden daher zunächst nur die bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvorschriften der §§ 29 bis 38 BauGB (Satz 1 Nr. 1), in denen - wegen des Gebots der Rücksichtnahme (§ 34 Abs. 1 Satz 1, § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB, § 15 BauNVO) - die Anforderungen des materiellen Immissionsschutzrechts aufgehen (vgl. zur Maßstabsidentität z. B. BVerwG, Urt. v. 4.10.1988 - 1 C 72.86 -, NVwZ 1989, 258; v. 17.10.1989 - 1 C 18.87 -, NVwZ 1990, 559; st. Rspr.)“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 42, 43 und 44 (Art. 66 und 67)
Soweit das Vorhaben im Außenbereich liegt, empfiehlt es sich diese Vorschriften im Rahmen von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB zu prüfen; vgl. Endnote 128.] 

Naturschutzrecht[endnoteRef:38]
§§ 14 bis 17 BNatSchG (Beachte: § 18 BNatSchG); § 33 Abs. 1 Satz 2; § 67 Abs. 1 BNatSchG; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbsatz 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 1; Art. 56 Satz 3 Halbsatz 2 BayNatSchG [38: 	„Nr. 3 bezieht in das Prüfprogramm andere - nicht von Nrn. 1 und 2 erfasste - öffentlich-rechtliche Anforderungen ein, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt, ersetzt oder - wie beim Verfahren für die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (§§ 14 bis 17 BNatSchG) - eingeschlossen wird, d. h. immer dann, wenn ein fachrechtliches Anlagenzulassungsverfahren für den Fall eines Baugenehmigungsverfahrens diesem (unter Zurücktreten der fachrechtlichen Gestattung) die Prüfung des materiellen Fachrechts zuweist (sog. „aufgedrängtes“ öffentliches Recht).“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 42, 43 und 44 (Art. 66 und 67)
§§ 14 bis 17 BNatSchG sind sowohl im vereinfachten Verfahren (Art. 59 Satz 1 Nr. 3 BayBO) als auch im Baugenehmigungsverfahren (Art. 60 Satz 1 Nr. 3 BayBO) zu prüfen, da insoweit die „Entscheidung“ i.S.v. § 17 Abs. 1 BNatSchG über §§ 14 bis 17 BNatSchG von der Baugenehmigung eingeschlossen wird.
§ 33 Abs. 1 Satz 2; § 67 Abs. 1 BNatSchG; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbsatz 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 1; Art. 56 Satz 3 Halbsatz 2 BayNatSchG sind sowohl im vereinfachten Verfahren nach Art. 59 Satz 1 Nr. 3 BayBO als auch im Baugenehmigungsverfahren nach Art. 60 Satz 1 Nr. 3 BayBO zu prüfen, da insoweit wegen der Baugenehmigung jeweils eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt (vgl. Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbsatz 1; Art. 22 Abs. 1 Satz 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1; Art. 56 Satz 3 Halbsatz 1 BayNatSchG).] 

Wasserrecht; die in Art. 20 Abs. 2 BayWG aufgezählten Gründe[endnoteRef:39]
 [39: 	Die in Art. 20 Abs. 2 BayWG aufgezählten Gründe sind sowohl im vereinfachten Verfahren nach Art. 59 Satz 1 Nr. 3 BayBO als auch im Baugenehmigungsverfahren nach Art. 60 Satz 1 Nr. 3 BayBO zu prüfen, wenn die Genehmigung nach Art. 59 Abs. 1 BayWG durch die Baugenehmigung ersetzt wird (Art. 20 Abs. 5 Satz 1 BayWG) >>A.3.] 

[bookmark: _Ref230953263]Antrag[endnoteRef:40]
(Bauvorlagen, Sachbescheidungsinteresse[endnoteRef:41], Art. 58 Abs. 4 Sätze 3, 4, Art. 64, Art. 63 Abs. 2 Sätze 1, 2 Halbsatz 2 BayBO405  406  407  420  416  (vgl. auch >>R.3), Art. 61, 65 Abs. 2 BayBO[endnoteRef:42], §§ 1 bis 4; §§ 7 bis 13 BauVorlV und Anlage 1 zu § 7 Abs. 5 und § 8 Abs. 4 BauVorlV, § 33 Abs. 1 Nr. 3; § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1g; § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB; Art. 6 Abs. 2 Satz 3 BayBO; § 17 Abs. 4 BNatSchG)
auf
 [40: 	Der „Antrag“ wird, wie auch in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ (vgl. S), erst hier behandelt; denn was erforderlicher Antragsinhalt ist, kann erst nach der Prüfung der „materiellen Voraussetzungen“ (A.5) genau festgestellt werden; so kann z.B. erst nach der Prüfung der „bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit“ eine Aussage gemacht werden, ob bei diesem Bauantrag ein Anerkenntnis nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB (G.6) erforderlich ist oder, ob eine Ausnahme, Befreiung oder/und Abweichung gesondert schriftlich zu beantragen und zu begründen ist (Art. 63 Abs. 2 BayBO); erst nach der naturschutzrechtlichen Prüfung (A.5.6.1) kann festgestellt werden, ob Angaben zu machen sind zu Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen nach § 17 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG. Vgl. auch § 1 Abs. 5 BauVorlV: „Die Bauaufsichtsbehörde soll auf Bauvorlagen nach dem Zweiten Teil und einzelne Angaben in den Bauvorlagen sowie auf bautechnische Nachweise einschließlich deren Prüfung und deren Bescheinigung durch Prüfsachverständige verzichten, soweit diese zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens nicht erforderlich sind.“ Auch daraus wird deutlich, dass vor der Prüfung, ob der Antrag vollständig ist, die Prüfung der „materiellen Voraussetzungen“ (A.5) erfolgt sein muss. (Vgl. auch § 3 Nr. 8 oder § 5 BauVorlV) Bei Einhaltung dieser Prüfungsreihenfolge kann weitestgehend vermieden werden, dass vom Antragsteller im Laufe des Verfahrens immer wieder neue, zusätzliche Antragsunterlagen angefordert werden müssen; was zu verständlichem Unmut bei dem Bauherrn führt.]  [41: 	„Für das bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren gilt wie für jedes andere Verwaltungsverfahren -, aber auch jedes verwaltungsgerichtliche Verfahren, dass der Antragsteller (Kläger) auf die Durchführung dieses Verfahrens nur dann einen Rechtsanspruch hat, wenn er dadurch seine Rechtsstellung verbessern kann. Andernfalls nimmt er Verwaltung oder Verwaltungsgericht nutzlos in Anspruch; eine solche Inanspruchnahme darf die Behörde - ebenso wie das Gericht - auch im Interesse anderer Antragsteller zurückweisen. Dieser allgemeine Grundsatz, dass ein (Bau-) Antrag abgelehnt werden kann, wenn es an diesem erforderlichen Sachbescheidungsinteresse mangelt, gilt unabhängig von Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO und wird durch diese Regelung nicht verdrängt. Das Sachbescheidungsinteresse muss aber ausgeschlossen sein. Dafür genügt nicht, dass die Ausnutzung der beantragten Baugenehmigung nur wirtschaftlich unvernünftig und deshalb unwahrscheinlich erscheint.“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 68, Rdnr. 28)
„Ein Bauantrag darf, muss aber nicht abgelehnt werden, wenn das Sachbescheidungsinteresse oder Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Es fehlt, wenn die Genehmigung für den Antragsteller ersichtlich nutzlos ist. Das ist der Fall, wenn von der Genehmigung aus Gründen, die außerhalb der Genehmigungsvoraussetzungen liegen, doch kein Gebrauch gemacht werden kann, etwa dann, wenn für das Vorhaben eine weitere Genehmigung erforderlich ist und die Baugenehmigungsbehörde den anderweitigen Genehmigungsantrag für aussichtslos hält oder wenn die Ausführung des Vorhabens aus tatsächlichen Gründen offensichtlich unmöglich ist.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 68, Rdnr. 40) Es kann z.B. fehlen, wenn der Antragsteller nicht Eigentümer des Baugrundstücks ist, und der Grundstückseigentümer gegenüber der Genehmigungsbehörde deutlich macht, dass er den Antragsteller im Falle der Erteilung einer Baugenehmigung zivilrechtlich an der Bauausführung hindern werde. Die Genehmigungsbehörde kann aber auch in diesem Fall die Baugenehmigung erteilen, ohne dass dadurch der Grundstückseigentümer in seinen Rechten verletzt oder die Baugenehmigung rechtswidrig wäre, denn die Baugenehmigung gewährt kein Recht, auf dem Grundstück eines anderen eine bauliche Anlage zu errichten; somit bleibt es dem Grundstückseigentümer unbenommen sich gegen einen Beginn der Bauarbeiten zivilrechtlich zur Wehr zu setzen (Art. 68 Abs. 4 BayBO). Ist die Eigentumslage umstritten, muss die Genehmigungsbehörde im Zweifel vom Vorliegen eines Sachbescheidungsinteresses ausgehen.
Beachte: Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO31]  [42: 	„Die Aufforderung zur Mängelbehebung erfolgt schriftlich. Die Beweislast für den Fristablauf trifft die Bauaufsichtsbehörde, sodass sich im Einzelfall förmliche Zustellung empfehlen kann.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 65.2.1)
„Werden die Mängel nicht fristgerecht behoben, sind die nach Art. 8 Abs. 2 KG angefallenen Gebühren festzusetzen. Die Bauaufsichtsbehörde kann (klarstellend) das Verfahren durch Bescheid einstellen oder (im Streitfall) durch Bescheid feststellen, dass der Bauantrag als zurückgenommen gilt.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 65.2.2) Vgl. auch Endnote 30] 

Baugenehmigung

Vorbescheid, Art. 71 BayBO, § 5 BauVorlV[endnoteRef:43]
 [43: 	Auf die Erteilung des beantragten Vorbescheids besteht ein Rechtsanspruch, wie sich auch aus der Verweisung auf Art. 68 Abs. 1 Satz 1 BayBO in Art. 71 Satz 4 BayBO ergibt. Aufgrund eines Vorbescheides darf noch nicht mit der Errichtung begonnen werden. Einen Vorbescheid zu beantragen ist dann sinnvoll, wenn der Antragsteller erkennt, dass die Genehmigungsfähigkeit an einer Entscheidung hängt, die sich treffen lässt, ohne dass bereits der vollständige Bauantrag vorliegt, weil er dann die Kosten für die Erstellung der vollständigen Planunterlagen im Falle der Nichtgenehmigungsfähigkeit sparen kann; so lässt sich z.B. die Frage, ob ein Grundstück überhaupt bebaubar ist (Innenbereich oder Außenbereich) allein anhand eines Lageplans klären (vgl. § 5 BauVorlV). Die Bindungswirkung des Vorbescheids erstreckt sich allerdings nur auf die konkret gestellte Frage, d.h. der Bauantrag kann dann immer noch abgelehnt werden, weil z.B. die Zahl der Vollgeschosse oder die Abstandsflächen nicht eingehalten sind.] 

Teilbaugenehmigung, Art. 70 BayBO[endnoteRef:44]
 [44: 	Anders als beim Vorbescheid besteht auf Erteilung der Teilbaugenehmigung kein Rechtsanspruch, denn hier hat die Baugenehmigungsbehörde auch eine Entscheidung mit der Bindungswirkung, dass das Vorhaben insgesamt - nicht nur der zu errichtende Teil - grundsätzlich genehmigungsfähig ist, zu treffen, ohne dass alle Genehmigungsfähigkeitsfragen bereits abschließend geklärt sind (Prognoseentscheidung). Oft wird eine Teilbaugenehmigung für das Ausheben der Baugrube erteilt, wenn die Prüfung der Statik durch ein privates Ingenieurbüro (Art. 62 Abs. 3 Satz 1 BayBO) noch nicht abgeschlossen ist; d.h. es kann mit diesem Bauabschnitt bereits vor Erteilung der Baugenehmigung begonnen werden.] 

Verlängerung, Art. 69 Abs. 2  [endnoteRef:45], Art. 71 Satz 3 BayBO [45: 	Unterstreiche in Art. 69 Abs. 2 Satz 2 BayBO „vor“. Auf Erteilung der Verlängerung besteht wie bei der Baugenehmigung auch - es findet dieselbe materielle Prüfung statt - ein Rechtsanspruch; vorausgesetzt, das Vorhaben widerspricht auch weiterhin keinen öffentlich-rechtlichen Vorschriften.] 


[bookmark: _Ref230953186]Verfahren[endnoteRef:46]
Art. 9 ff. BayVwVfG, soweit in der BayBO keine Sonderregelungen vorhanden
 [46: 	Das „Verfahren“ wird, wie auch in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ (vgl. S), erst hier behandelt; denn welche Verfahrensschritte erforderlich sind, kann erst nach der Prüfung der „materiellen Voraussetzungen“ (A.5) genau festgestellt werden; so kann z.B. erst nach der Prüfung der „bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit“ eine Aussage gemacht werden, ob bei diesem Vorhaben das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB erforderlich ist; es ist nämlich nicht erforderlich, wenn das Vorhaben nach § 30 Abs. 1 oder 2 BauGB (ohne § 31 BauGB) zulässig ist; erst nach der naturschutzrechtlichen Prüfung (A.5.6.1) kann festgestellt werden, ob das Einvernehmen des Amtes für Landwirtschaft und Forsten nach Art. 11 Abs. 2 BayNatSchG erforderlich ist; bisweilen erübrigt sich auch ein teures Heranziehen von Sachverständigen (A.7.5), wenn das Vorhaben z.B. schon bauplanungsrechtlich unzulässig ist.] 
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Gegennorm: Art. 71 Satz 4 Halbsatz 2 BayBO[endnoteRef:50]
 [47: 	Nachbar = dinglicher Berechtigter (meist Eigentümer) eines benachbarten Grundstücks. Ein Grundstück ist benachbart, wenn der dingliche Berechtigte möglicherweise in seinen subjektiv - öffentlichen Rechten (drittschützende Normen48) verletzt sein kann. „Danach sind Nachbarn nicht nur die Eigentümer und die dinglichen Berechtigten unmittelbar angrenzender Grundstücke, sondern - gerade bei zu erwartenden Immissionsbelastungen - auch Eigentümer oder dingliche Berechtigte von Grundstücken im weiteren Umgriff des zu errichtenden Betriebs“ (BayVGH Beschluss vom 03.02.1997 Az. 2 CS 96.3563). Insbesondere hebt eine dazwischenliegende Straße die Nachbareigenschaft nicht auf.
Die Unterschrift auf dem Bauantrag gilt als Zustimmung (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BayBO), bedeutet, dass der Nachbar, soweit der Bauherr das Vorhaben so ausführt, wie es in den unterschriebenen Bauunterlagen dargestellt ist, auf seine subjektiv - öffentlichen Rechte verzichtet und daher nicht mehr klagebefugt ist, denn er kann nicht mehr in seinen Rechten verletzt sein (§ 42 Abs. 2 VwGO). Nach BayVGH ist die Unterschrift bis nur bis zu ihrem Zugang bei der Baugenehmigungsbehörde frei widerruflich.
Beachte: Nach § 212a Abs. 1 BauGB haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die bauaufsichtliche Zulassung eines Vorhabens keine aufschiebende Wirkung.
„Gem. Art. 66 Abs. 1 Satz 3 BayBO kann die Gemeinde auf Antrag des Bauherrn Eigentümer (bzw. Erbbauberechtigte) benachbarter Grundstücke, deren Unterschriften fehlen, benachrichtigen. Ob sie das tut, entscheidet die Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen. Der Bauherr ist also für die Durchführung der Nachbarbeteiligung grundsätzlich selbst verantwortlich. (IMBek. über Vollzug der BauVorlV, Erl. zu Anlage 1 Nr. 11a)
“Die BayBO geht grundsätzlich davon aus, dass die Nachbarbeteiligung - zunächst - Sache des Bauherrn ist. Sie schreibt deshalb seit jeher vor, dass der Bauherr oder sein Beauftragter den Eigentümern der benachbarten Grundstücke den Lageplan und die Bauzeichnungen zur Unterschrift vorzulegen hat. Dass der Bauherr dieser Pflicht nachkommen und sich durch Nachbarunterschriften Rechts- und Investitionssicherheit verschaffen kann, setzt voraus, dass der Kreis der von ihm anzusprechenden Nachbarn einigermaßen überschau- und abgrenzbar ist. Das ist aber nicht immer möglich: Bei Bauvorhaben, deren Nutzungen weiterreichende Auswirkungen haben - beispielsweise bei großen Tierhaltungsbetrieben - kann die Nachbarschaft einen Umkreis von bis zu 2 km umfassen. Dann ist dem Bauherrn schwerlich zumutbar, alle Nachbarn aufzusuchen und sich um die Nachbarunterschrift zu bemühen.
Für solche "baulichen Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes geeignet sind, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu benachteiligen oder zu belästigen" ist nun eine neue Form der Nachbarbeteiligung geschaffen worden - die Nachbarbeteiligung durch öffentliche Bekanntmachung. In diesen Fällen kann die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag des Bauherrn anstelle der üblichen Nachbarbeteiligung das Vorhaben in ihrem amtlichen Veröffentlichungsblatt und außerdem in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des Standortes der Anlage verbreitet sind, öffentlich bekannt machen. Die Betroffenen - die Nachbarn - haben dann einen Monat Zeit, die Akten des Baugenehmigungsverfahrens einzusehen und Einwendungen zu erheben; erheben sie keine Einwendungen, können sie gegen eine später erteilte Genehmigung nicht mehr vorgehen (materielle Präklusion). Die Bauaufsichtsbehörde kann die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntmachung zustellen.“ (PC Formulare Jehle - Rehmverlag)
Verfahren nach Art. 66 Abs. 4 BayBO:
Dieses Verfahren, sieht keine Öffentlichkeits-, sondern nur eine Betroffenenbeteiligung (vgl. Art. 66 Abs. 4 Satz 4 BayBO) und keinen Erörterungstermin vor; es kann aber für die Betroffenen zur materiellen Präklusion bzgl. ihrer subjektiv öffentlich-rechtlichen Rechte führen (Art. 66 Abs. 4 Satz 2 BayBO). 
„Die Rechtsprechung (BayVGH, B. v. 9.8.2006, Az. 1 CS 06.2014) ging aufgrund der bisherigen Formulierung in Art. 66 Abs. 4 ‚an Stelle der Nachbarbeteiligung nach Abs. 1’ davon aus, dass auch im Fall des Abs. 4 vom Nachbarbegriff des Abs. 1 auszugehen ist, also das Eigentum, das Erbbaurecht oder eine vergleichbare dingliche Berechtigung am Nachbargrundstück vorausgesetzt werden. Abs. 4 soll jedoch gerade in den Fällen Anwendung finden, in denen nicht eindeutig abzugrenzen ist, wer Nachbar im baurechtlichen Sinn ist, oder in denen Personen durch das Bauvorhaben zwar nicht baurechtlich, aber gegebenenfalls immissionsschutzrechtlich betroffen sind, da die Beantwortung der Frage, ob einer Person nachbarschützende Rechte zustehen, nicht von dem anzuwendenden (hier: bauaufsichtlichen) Verfahrens-, sondern von dem anzuwendenden materiellen (hier: ggf. Immissionsschutz-)Recht (vgl. § 22 BImSchG) abhängt. Durch die Umformulierung wird dies klargestellt. Die Regelung gewährleistet damit eine umfassende Beteiligung aller von dem Bauvorhaben Betroffenen und damit zugleich ein Höchstmaß an Rechts- und Investitionssicherheit für den Bauherrn im Hinblick auf nachbarliche Rechtsbehelfe.“ (Vollzugshinweise – IMS vom 24.07.2009 IIB4-4101-022-08, S. 16, 17, Nr. 10)]  [48: 	Nachbarschützende (drittschützende) Normen:
“Für die nachfolgende Darstellung wird zwischen unmittelbar und (nur) mittelbar nachbarschützenden Normen unterschieden. Damit ist Folgendes gemeint: Es gibt Normen, die eine Schutzwirkung zugunsten des Nachbarn bereits ohne weiteres und unmittelbar aus sich selbst entfalten; wird gegen sie (objektiv) verstoßen, folgt aus diesem objektiven Rechtsverstoß unmittelbar, gewissermaßen automatisch schon die Rechtsverletzung des Nachbarn, welche ihm den subjektiv-öffentlichen Abwehranspruch vermittelt, ohne dass noch weitere Umstände hinzutreten müssten. Als mittelbar nachbarschützend bezeichnet werden Rechtsvorschriften demgegenüber dann, wenn die (lediglich) objektive Verletzung der Norm für sich allein noch zu keiner Rechtsverletzung (zugleich auch) des Nachbarn führt, sondern hierzu besondere - individualisierende und qualifizierende - Umstände hinzutreten müssen, um zu einer aus einer nachbarlichen Rechtsverletzung folgenden Abwehrposition zu führen. Gleichsam klassische unmittelbar nachbarschützende Normen sind namentlich solche, die Maßvorschriften im Nachbarinteresse enthalten, wie etwa die Abstandsflächenvorschriften des Bauordnungsrechts; typisch mittelbar nachbarschützend ist das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 29, Rdnr. 43).
Voraussetzungen für eine unmittelbar drittschützende Norm:
1. Die Norm muss (zumindest auch) zum Schutz einzelner Personen, nicht nur der Allgemeinheit, zu dienen bestimmt sein (= in der Norm wird der Begriff „Nachbarschaft“ erwähnt z.B. in § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG oder der Nachbarschutz ergibt sich aus Sinn und Zweck der Norm z.B. bei Art. 6 BayBO Beachte aber: „Sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften des Abstandsflächenrechts im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht (mehr) zu prüfen, kommt (…) insoweit eine Verletzung von Nachbarrechten durch die erteilte Baugenehmigung nicht in Betracht“ (BayVGH 14.10.2008, 2 CS 08.2132))
2. Es muss ein von der jeweiligen Norm her bestimmter und abgrenzbarer Kreis der Berechtigten vorliegen; z.B. ist der Kreis der Berechtigten nach Art. 6 BayBO aufgrund der Höhe des Gebäudes für den Bauherrn erkennbar; durch die Festsetzung der Grenzen kommen in einem Bebauungsplangebiet (genauso für ein Gebiet, das nach § 34 Abs. 2 BauGB einzuordnen ist), z.B. als Berechtigte die dort Wohnenden in Betracht, soweit gegen eine Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung verstoßen wird; soweit gegen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung oder zur Bauweise oder zu den überbaubaren Grundstücksflächen verstoßen wird, hängt es vom Einzelfall ab, ob diese Festsetzungen zum Schutz einzelner Personen zu dienen bestimmt sind (= 1. Voraussetzung vgl. oben). „Der Eigentümer eines Grundstücks im durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebiet hat kraft Bundesrechts einen Abwehranspruch gegen die Genehmigung eines i.S.d. § 8 Abs. 1 BauNVO - seiner Art nach - erheblich belästigenden und daher nur in einem Industriegebiet nach § 9 BauNVO allgemein zulässigen Gewerbebetriebs (hier: Bauschuttrecyclinganlage). Darauf, ob die von dem Gewerbebetrieb ausgehenden Belästigungen unzumutbar i.S.d. § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO oder erheblich i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sind, kommt es - anders als bei Abwehransprüchen von Betroffenen außerhalb des Gebiets - für den Schutz des Gebiets gegen ‚schleichende Umwandlung’ nicht an.“ (BVerwG in DÖV 2000, 640)
„§ 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO enthält nicht nur das Gebot der Rücksichtnahme, sondern vermittelt auch einen Anspruch auf Aufrechterhaltung der typischen Prägung eines Baugebiets (im Anschluss an BVerwGE 94, 151 <161>)“. (BVerwG 4 B 86/01)
Soll von einer unmittelbar drittschützenden Norm eine Ausnahme, Befreiung oder Abweichung erteilt werden, ist der Nachbar in seinen Rechten verletzt, wenn nicht alle Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen; d.h. es müssen bei einer Befreiungserteilung (§ 31 Abs. 2 BauGB) auch die Tatbestandsvoraussetzung „Grundzüge der Planung nicht berührt“ und eine der Nummern 1 bis 3 bei § 31 Abs. 2 BauGB erfüllt sein und nicht nur die Tatbestandsvoraussetzung „Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar“. 
Dasselbe gilt für Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO (vgl. BayVGH, 16.07.2007, 1 CS 07.1340)
“Das Bundesverwaltungsgericht hat unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung durch Urteil vom 19. September 1986 (BVerwG 4 C 8.84 - Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 71 = Baurecht 1987, 70 = DÖV 1987, 296 = DVBl 1987, 476 = NVwZ 1987, 409) entschieden, dass § 31 Abs. 2 BauGB mit dem Gebot der Würdigung nachbarlicher Interessen drittschützende Wirkung hat. Dieses Urteil geht davon aus, dass bei einer fehlerhaften Befreiung von einer nachbarschützenden Festsetzung eines Bebauungsplans schon nach der bisherigen Rechtsprechung ein nachbarlicher Abwehranspruch gegeben war, dass also bei nachbarschützenden Festsetzungen jeder Fehler bei der Anwendung des § 31 Abs. 2 BauGB zur Aufhebung der Baugenehmigung führen muss; das gilt auch für eine unzutreffende Beurteilung der "städtebaulichen Vertretbarkeit" der Abweichung im Sinne von § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB. Hinsichtlich fehlerhafter Befreiungen von nicht nachbarschützenden Festsetzungen hatte die Rechtsprechung dagegen einen nachbarlichen Abwehranspruch verneint. Mit seinem Urteil vom 19. September 1986 (a.a.O.) hat der Senat seine Rechtsprechung nun dahin gehend modifiziert, dass auch eine fehlerhafte Befreiung von einer nicht nachbarschützenden Festsetzung dem Nachbarn einen Abwehranspruch vermitteln kann, wenn nämlich die Behörde bei ihrer Ermessensentscheidung über die vom Bauherrn beantragte Befreiung nicht die gebotene Rücksicht auf die Interessen des Nachbarn genommen hat. Zur Begründung seiner Rechtsauffassung hat sich der Senat auf den Wortlaut und die Zielrichtung des § 31 Abs. 2 BauGB berufen, der nicht nur die städtebauliche Ordnung - aus deren Verletzung der Nachbar keine eigenen Rechte herleiten könnte -, sondern auch die individuellen Interessen des Nachbarn schützen wolle. Daraus folgt, dass Drittschutz des Nachbarn bei einer rechtswidrigen Befreiung von einer nicht nachbarschützenden Festsetzung nur besteht, wenn seine nachbarlichen Interessen nicht hinreichend berücksichtigt worden sind; alle übrigen denkbaren Fehler einer Befreiung machen diese und die auf ihr beruhende Baugenehmigung zwar objektiv rechtswidrig, vermitteln dem Nachbarn aber keinen Abwehranspruch, weil seine eigenen Rechte nicht berührt werden. 
Ebenfalls nicht mehr klärungsbedürftig ist die Frage, ob der Nachbar einen - umfassenden - Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung bei der Erteilung einer Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB hat. Die Frage ist zu verneinen, weil - wie bereits ausgeführt worden ist - bei der Befreiung von einer nicht nachbarschützenden Festsetzung nur das Gebot der Würdigung nachbarlicher Interessen in § 31 Abs. 2 BauGB drittschützend ist. Auf dieser Rechtsauffassung beruht das Urteil des Senats vom 6. Oktober 1989 - BVerwG 4 C 14.87 - (BVerwGE 82, 343), nach dem eine unter Verstoß gegen eine nicht nachbarschützende Festsetzung eines Bebauungsplans erteilte Baugenehmigung vom Nachbarn selbst dann nur wegen einer Verletzung des Rücksichtnahmegebots erfolgreich angefochten werden kann, wenn die Baugenehmigungsbehörde eine an sich erforderliche Befreiung überhaupt nicht erteilt hat, wenn also die für eine Befreiung notwendige Ermessensentscheidung überhaupt nicht getroffen worden ist.“ (BVerwG in BayVBl 1999, 26)
Voraussetzungen für eine (nur) mittelbar drittschützende Norm:
1. Die Norm muss (zumindest auch) zum Schutz einzelner Personen, nicht nur der Allgemeinheit, zu dienen bestimmt sein (= in der Norm wird der Begriff „Nachbarschaft, nachbarliche Interessen“ erwähnt z.B. in § 31 Abs. 2 BauGB oder der Nachbarschutz ergibt sich aus Sinn und Zweck der Norm z.B. bei § 34 Abs. 1 BauGB) = wie oben bei den unmittelbar drittschützenden Normen.
2. Ein abgrenzbarer Kreis der Berechtigten muss sich aus der Norm nicht erschließen lassen; dafür wirken diese Normen nur drittschützend, wenn das in ihnen zum Ausdruck kommende Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist.
Vorschriften, in denen das Gebot der Rücksichtnahme zum Ausdruck kommt, sind im Baurecht z.B. § 34 Abs. 1, § 31 Abs. 2, § 35 BauGB, § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO.
Drittschutz erhält ein Nachbar über eine (nur) mittelbar drittschützende Norm nur, wenn ihm gegenüber das Gebot der Rücksichtnahme „individualisiert“ und „qualifiziert“ verletzt ist.
„individualisiert“ = wenn nicht ernstlich zweifelhaft sein kann, auf wen der Bauherr besonders Rücksicht zu nehmen hat.
„qualifiziert“ = die Verletzung muss „von einer gewissen Schwere“ sein; dies ist nicht gegeben bei „ein wenig mehr Einsicht in den eigenen Garten; bei einer „leichten Überschreitung“ der GFZ oder Z; d.h. z.B. bei § 34 Abs. 1 BauGB, nicht durch jedes Vorhaben, das sich nicht einfügt, wird auch schon das Gebot der Rücksichtnahme „individualisiert“ und „qualifiziert“ verletzt. Bei Anwendung des Gebots der Rücksichtnahme müssen die beiderseitigen Interessen verglichen werden; d.h. es muss eine Abwägung zwischen dem, was einerseits dem Rücksichtnahmebegünstigten und andererseits dem Rücksichtnahmepflichtigen nach Lage der Dinge zuzumuten ist, stattfinden; dabei kann es nicht allein darauf ankommen, wer seine Nutzung zuerst ausgeführt hat. Wie die Ausführungen zum Gebot der Rücksichtnahme zeigen, kann sehr schwer vorausgesagt werden, wie letztlich im Falle einer Klage die jeweilige Entscheidung ausfallen wird (Einzelfallrechtsprechung); d.h. man wird in der Praxis über Rechtsprechungsübersichten nach einem möglichst vergleichbaren Fall Ausschau halten müssen.
Soll von einer nichtdrittschützenden Norm eine Ausnahme, Befreiung oder Abweichung erteilt werden, ist der Nachbar in seinen Rechten nur verletzt, wenn das Gebot der Rücksichtnahme „individualisiert“ und „qualifiziert“ verletzt ist; d.h. bei einer Befreiungserteilung (§ 31 Abs. 2 BauGB) kann sich der Nachbar nicht darauf berufen, dass die Tatbestandsvoraussetzung „Grundzüge der Planung nicht berührt“ nicht gegeben sei oder keine der Nummern 1 bis 3 bei § 31 Abs. 2 BauGB erfüllt seien, sondern er kann sich nur darauf berufen, dass das bei der Tatbestandsvoraussetzung „Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar“ zu prüfende Gebot der Rücksichtnahme ihm gegenüber „individualisiert“ und „qualifiziert“ verletzt sei. (BVerwG in BayVBl 1999, 26)

„Bei Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO handelt es sich um eine Befugnisnorm und Ermessensvorschrift für die Bauaufsichtsbehörde, die grundsätzlich keinen Drittschutz vermittelt“ (BayVGH 28.09.2010, 2 CS 10.1760)

Besondere Abwehrrechte:
„Insbesondere kann sich der im Außenbereich privilegiert gem. § 35 Abs. 1 BauGB Ansässige auf eine Verletzung seiner Nachbarrechte berufen, soweit durch die Zulassung eines anderen privilegierten und erst recht eines nicht-privilegierten Vorhabens seine eigene Privilegierung beeinträchtigt würde. Bei der im Rahmen des Rücksichtnahmegebots gebotenen Abwägung kommt den Interessen des Privilegierten in der Regel ein Übergewicht zu, da er Gefahr läuft, dass die Baugenehmigungsbehörde nach Zulassung z.B. eines Wohnbauvorhabens die von seinem Betrieb zulässigerweise ausgehenden Emissionen auf ein für die Wohnbebauung zumutbares Maß reduzieren wird. Zu beachten ist, dass der Schutz hier aus dem Gebot der Rücksichtnahme resultiert, nicht aus der Privilegierung an sich (BVerwG in NVwZ 2000, 552)“ (Skriptum der Reg. v. Oberbayern); so wird z.B. einem Inhaber einer wegen ihrer starken Geruchsbelästigung privilegierten Massentieranlage durch die Baugenehmigung für ein Wohngebäude, das den erforderlichen Abstand nicht einhält, gegenüber das Rücksichtnahmegebot verletzt, da sich das Wohngebäude damit schädlichen Umwelteinwirkungen aussetzt § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB.

Das BVerwG gibt einer Gemeinde ein Abwehrrecht gestützt auf § 2 Abs. 2 BauGB gegen eine Baugenehmigung, mit der ein Vorhaben in der Nachbargemeinde als bauplanungsrechtlich zulässig nach § 35 Abs. 2, 3 BauGB erachtet wurde.
“Auch im Verhältnis der Gemeinden zueinander ist § 35 BauGB nicht uneingeschränkt als Zulässigkeitsmaßstab tauglich. Das Bedürfnis nach einer planerischen Koordinierung und damit das eine Zulassung nach § 35 Abs. 2 BauGB hindernde Erfordernis einer förmlichen Planung kann sich aus § 2 Abs. 2 BauGB ergeben. Danach sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzustimmen. Die Vorschrift richtet sich zwar in erster Linie an die Gemeinde, die im Begriff ist, einen Bauleitplan aufzustellen. Der darin enthaltene Rechtsgedanke kommt indes auch dann zum Zug, wenn ein Vorhaben ohne förmliche Planung nach § 35 BauGB zugelassen werden soll. Handelt es sich um ein Vorhaben, das im Fall einer Bebauungsplanung nur nach Abstimmung mit einer Nachbargemeinde gemäß § 2 Abs. 2 BauGB als zulässig festgesetzt werden könnte, so darf das Abstimmungsgebot nicht dadurch umgangen werden, dass eine förmliche Planung unterbleibt.“ (BVerwG, DVBl 2003,62)
Vgl. auch Endnote 121]  [49: 	Wer betroffener Bürger ist, bestimmt sich nicht danach, wer durch das Vorhaben betroffen wird, sondern wer durch den Bebauungsplanentwurf betroffen werden kann.
„Zweck der Betroffenenbeteiligung ist es, die abwägungserheblichen Belange zu ermitteln und letztlich die Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob der Entwurf materiell ‚planreif’ ist.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 33, Rdnr. 80)
Vgl. auch Endnote 58]  [50: 	Unterstreiche in Art. 71 Satz 4 Halbsatz 2 BayBO „kann“.
„Bei einem Vorbescheidsantrag kann die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag des Bauherrn gem. Art. 71 Satz 4 Halbsatz 2 BayBO von der Anwendung des Art. 66 BayBO absehen. Dies kann z. B. dann sinnvoll sein, wenn der Bauherr die mit dem Vorbescheid zu entscheidenden Fragen zunächst nur ‚intern‘ mit der Bauaufsichtsbehörde – ohne Einschaltung des Nachbarn – klären will. Diese Verfahrensweise scheidet aber aus, wenn über den Vorbescheid nicht ohne den Nachbarn entschieden werden kann, beispielsweise wenn mit dem Vorbescheid bereits über eine Abweichung von einer nachbarschützenden Vorschrift entschieden werden soll.“ (IMBek. über Vollzug der BauVorlV, Erl. zu Anlage 1 Nr. 11c)] 

Mitwirkung der Gemeinde, die nicht selbst Baugenehmigungsbehörde ist
[bookmark: _Ref230951630]Stellungnahme, Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO[endnoteRef:51] [51: 	Von der Stellungnahme geht für das Landratsamt keine Bindungswirkung aus.] 

[bookmark: _Hlt423888451][bookmark: _Ref186169705][bookmark: _Ref230951696][bookmark: _Ref382747084]Einvernehmen, § 14 Abs. 2; § 36 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Sätze 1, 2 BauGB[endnoteRef:52]; Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayBO[endnoteRef:53]; beachte: Art. 67 BayBO[endnoteRef:54] [52: 	Unterscheide beim Einvernehmen (Verwaltungsinternum) zwischen der Erforderlichkeit (§ 36 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauGB) und der Entscheidung, ob es zu erteilen oder zu verweigern ist bzw., ob es als erteilt gilt (§ 36 Abs. 2 BauGB).
Beachte: Das Einvernehmen ist nicht erforderlich, wenn ein Vorhaben nach § 30 Abs. 1 oder 2 BauGB ohne Ausnahme (§ 31 Abs. 1 BauGB) oder Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGB) zulässig ist oder, wenn nur eine Abweichung nach § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO erforderlich ist.
„Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Urteil vom 30.06.2005 15 BV 04.576) hat angenommen, ein nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB einvernehmensbedürftiges Vorhaben liege nicht vor, wenn das Vorhaben zwar (objektiv) im Sinne des § 31 Abs. 2 BauGB befreiungsbedürftig, eine solche Befreiung aber weder beantragt noch die Befreiungsbedürftigkeit anderweitig aus Bauantrag und Bauvorlagen ersichtlich sei. Das entspricht schon nicht dem Wortlaut des Gesetzes. § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB lautet – soweit für den vorliegenden Zusammenhang von Interesse – nicht, dass die Bauaufsichtsbehörde Entscheidungen nach § 31 Abs. 2 BauGB im Einvernehmen mit der Gemeinde trifft. Sondern § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB ordnet an, dass über die Zulässigkeit von Vorhaben (u.a.) nach § 31 Abs. 2 BauGB im bauaufsichtlichen Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde entschieden wird. Dabei bedeutet „Vorhaben nach…“ die Beschreibung derjenigen tatbestandlichen Voraussetzungen, an welche das Gesetz die Rechtsfolge der Einvernehmenspflicht knüpft, die mithin von den objektiven Gegebenheiten abhängt, nicht davon, ob diese von Gemeinde und/oder unterer Bauaufsichtsbehörde auch erkannt werden. Da die Baugenehmigung über die Zulässigkeit des Bauvorhabens nach Maßgabe des jeweils einschlägigen öffentlich-rechtlichen Prüfprogramms insgesamt entscheidet und den Bau freigibt, lässt sich eine gesonderte Befreiungsentscheidung von ihr nicht abspalten. Wird die Befreiungsbedürftigkeit eines Vorhabens übersehen, ändert dies nichts daran, dass das Vorhaben durch die Baugenehmigung in der zur Genehmigung gestellten Gestalt zugelassen wird, also die Baugenehmigung genau diejenige Regelungswirkung hat, die sie auch hätte, wenn die Befreiungsbedürftigkeit erkannt und die Befreiung ausdrücklich zugelassen worden wäre. Die Baugenehmigung ist dann zwar wegen des fehlenden gemeindlichen Einvernehmens rechtswidrig. Die Konstellation unterscheidet sich aber in nichts von anderen Fällen einer Baugenehmigung, die – was die Gemeinde angeht – ohne das erforderliche gemeindliche Einvernehmen erteilt worden ist. Das gilt auch hinsichtlich der sich aus § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB gegebenenfalls zulasten der Gemeinde ergebenden Konsequenzen.
Fraglich könnte sein, ob diese Rechtsfrage ebenso in denjenigen Ländern zu beantworten ist, die im Anschluss an § 67 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 MBO (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO) verlangen, dass die Zulassung unter anderem von Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB gesondert (d.h. ausdrücklich) schriftlich zu beantragen ist. Von dieser Verpflichtung zur gesonderten Antragstellung bleibt aber auch in diesen Ländern (auch in Bayern) unberührt, dass sich das Programm des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens (§ 63 Satz 1 Nr. 1 MBO, Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO) und des Baugenehmigungsverfahrens (§ 64 Satz 1 Nr. 1 MBO, Art. 60 Satz 1 Nr. 1 BayBO) auch auf die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Vorhaben nach den §§ 29 bis 38 BauGB erstreckt. Damit hängt der Umfang der Prüfung insoweit nicht davon ab, ob ein Befreiungsantrag gestellt wird. Lediglich führt das Antragsgebot des § 67 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 MBO (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO) dazu, dass der unterlassene Antrag den Bauantrag unvollständig macht (vgl. Endnote 405), so dass die Gemeinde hier – je nach Landesrecht – anstelle der (positiven oder negativen) Entscheidung über ihr Einvernehmen selbst die Nachbesserung des Antrags verlangen oder diese von der Bauaufsichtsbehörde einfordern kann.“ (Jäde in KommP spezial 1/2009, S. 2 - 5)
Vor der Entscheidung, ob das Einvernehmen erteilt oder verweigert wird, hat die Gemeinde dieselbe Prüfung vorzunehmen, die später auch die Genehmigungsbehörde - das ist meist das Landratsamt - durchzuführen hat, nämlich zu untersuchen, ob das Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig ist (§ 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB) oder nicht; insbes. kann die Gemeinde das Einvernehmen auch mit der Begründung, dass die Erschließung nicht gesichert (vgl. Endnote 84) ist, verweigern, wenn sie sich z.B. nicht in der Lage sieht die notwendigen Erschließungsanlagen zu finanzieren. Das verweigerte Einvernehmen führt nicht dazu, dass das Vorhaben bauplanungsrechtlich unzulässig wird, sondern nur dazu, dass die Genehmigungsbehörde (meist das Landratsamt) die (Bau-) Genehmigung nicht erteilen darf. Vom erteilten Einvernehmen geht keine Bindungswirkung dahingehend aus, dass die Genehmigungsbehörde (meist das Landratsamt) verpflichtet wäre, die (Bau-) Genehmigung zu erteilen.
„Verweigert die Gemeinde ihr Einvernehmen, so ist - vorbehaltlich der Möglichkeiten der Ersetzung eines rechtswidrig versagten gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB beziehungsweise gegebenenfalls § 71 MBO entsprechendem Landesrecht (Art. 67 BayBO) - daran die Bauaufsichtsbehörde (…) gebunden, unabhängig davon, ob das Einvernehmen rechtmäßig oder rechtswidrig oder auch nur aus Gründen nicht hergestellt worden ist, die thematisch einschlägig sind, also etwa nicht aus Gründen des Bauordnungsrechts. Ersetzt werden kann das fehlende gemeindliche Einvernehmen dann nur durch die Rechtskrafterstreckung des verwaltungsgerichtlichen Urteils (§ 121 VwGO) auf die im Verpflichtungsrechtsstreit des Bauherrn gegen den Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde notwendig beigeladene (§ 63 Abs. 2 VwGO) Gemeinde. Umgekehrt ist die trotz fehlenden und nicht ersetzten Einvernehmens der Gemeinde erteilte Baugenehmigung auf deren Rechtsbehelf unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Haltung der Gemeinde aufzuheben.
Dieses auf den ersten Blick überraschende Ergebnis - § 36 Abs. 1 BauGB schützt auch die rechtswidrig ihr Einvernehmen versagende Gemeinde - rechtfertigt sich aus der der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu Grunde liegenden Interpretation des Einvernehmenserfordernisses als eine Aufspaltung der sachlichen Zuständigkeit zwischen Gemeinde und Bauaufsichtsbehörde - mithin zwischen zwei verschiedenen Trägern - hinsichtlich der Entscheidung über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben. Denn dann handelt die ohne gemeindliches Einvernehmen die materiell rechtmäßige Baugenehmigung erteilende Bauaufsichtsbehörde jenseits ihrer sachlichen Zuständigkeit und damit verfahrensfehlerhaft. Dieser Verfahrensfehler ist auch nicht nach den § 46 VwVfG entsprechenden landesverwaltungsverfahrensrechtlichen Regelungen (Art. 46 BayVwVfG) unbeachtlich, weil diese die sachliche Zuständigkeit nicht (neben der örtlichen) als von ihnen erfassten Verfahrensmangel erwähnen. Im Übrigen nimmt das Bundesverwaltungsgericht an, es sei - auch bei entsprechender rechtsgedanklicher Heranziehung der Regelung - der Mangel der sachlichen Zuständigkeit auch dann nicht unbeachtlich, weil eine andere Entscheidung in der Sache möglich gewesen wäre. Denn die Gemeinde hätte, wäre sie nicht übergangen worden, auf das nach der gegebenen bauplanungsrechtlichen Lage genehmigungsfähige Bauvorhaben mit einem Aufstellungsbeschluss für einen (gegebenenfalls Änderungs-) Bebauungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) und eine darauf gestützte Veränderungssperre oder Zurückstellung (§ 14 BauGB) reagieren können.“ (Jäde in KommP spezial 1/2009, S. 2 - 5)
Beachte: Des Einvernehmens bedarf es nicht, wenn die Gemeinde selbst für die Erteilung der (Bau-) Genehmigung zuständig ist.
„2.2 In seinem Urteil vom 12.12.1996 (BayVBl. 1997, 376 f.) hat das BVerwG zu der Regelung des § 36 BauGB festgestellt, dass die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens - jedenfalls außerhalb der Zweimonatsfrist des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB - weder „widerrufen“ noch „zurückgenommen“ werden kann, gleichgültig ob die Erteilung des Einvernehmens ausdrücklich erfolgt ist oder gesetzlich fingiert wurde. Ansonsten würde - so das BVerwG - der Sinn des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB, innerhalb der Zweimonatsfrist klare Verhältnisse über die Einvernehmenserteilung der Gemeinde zu schaffen, leer laufen.
„Ist das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB fingiert oder erteilt worden, kann es - im Fall des positiv erteilten Einvernehmens jedenfalls nach Ablauf der Frist des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB - nicht mehr ‚zurückgenommen’ oder ‚widerrufen’, nach richtiger Ansicht auch nicht mehr in entsprechender Anwendung der §§ 119 ff. BGB angefochten werden, wobei der Irrtum über die zutreffende bauplanungsrechtliche Einordnung des Vorhabens ohnehin nur einen insoweit unbeachtlichen Motivirrtum darstellte.“ (Jäde in KommP spezial 1/2009, S. 2 - 5)]  [53: 	„Die Gemeinden erlassen örtliche Bauvorschriften nach Art. 81 Abs. 1 BayBO342 im eigenen Wirkungskreis. Deshalb wird eine Gemeinde in ihrem Selbstverwaltungsrecht verletzt, wenn die Bauaufsichtsbehörde eine Baugenehmigung erteilt, obwohl das Vorhaben der gemeindlichen Bauvorschrift widerspricht und die Gemeinde das Einvernehmen zu einer (unselbständigen) Abweichung rechtmäßig versagt hat“ (BayVGH Urteil vom 16.12.1996 Az. 14 B 93.2981). Jäde in JuS 1998, 503-506  zu diesem Urteil: Der VGH München sei im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die Gemeinde, wenn sie ihr bauordnungsrechtliches Einvernehmen zu Recht verweigere, durch die Erteilung einer Baugenehmigung aufgrund der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens, in ihrem Selbstverwaltungsrecht verletzt werde. Dies ergebe sich allerdings nicht lediglich daraus, dass es sich beim Erlass dieser örtlichen Bauvorschrift um eine Tätigkeit der Gemeinde in Rahmen des gemeindlichen Wirkungskreises handelte. Auch bei einer Zuordnung der Vorschrift zum übertragenen Wirkungskreis der Gemeinde liege eine solche Rechtsverletzung vor, da durch die entsprechende landesrechtliche Regelung (Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayBO), die Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften unter einen Einvernehmensvorbehalt stellt, der Gemeinde die sachliche Zuständigkeit für eine solche Entscheidung übertragen worden sei und daher ein Übergehen der Gemeinde ihr Recht auf Wahrung ihrer sachlichen Zuständigkeit verletzen würde.
Aber beachte: Das gilt nicht für die Satzung nach Art. 6 Abs. 7 BayBO30.]  [54: 	„Der durch das BauROG 1998 in das BauGB eingefügte § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB bestimmt, dass die nach Landesrecht zuständige Behörde ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen kann. Der Anwendungsbereich der Vorschrift ist enger als der Anwendungsbereich des Art. 67. Art. 67 erfasst jedoch alle Fälle des § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB.
Art. 67 kann, bei aller Eigenständigkeit, für die Fälle des § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB auch als Vorschrift verstanden werden, die die bundesrechtliche Regelung ausgestaltet (vgl. auch Lasotta BayVBl. 98, 618, Möstl BayVBl. 03, 225/227, ders. BayVBl. 07, 129/131; Jäde Rn. 87 ff., Lechner in Simon/Busse Rn. 8, Schwarzer/König Rn. 11 – je zu Art. 74 a. F.). Konkurrenzprobleme zwischen den beiden Vorschriften bestehen nicht. Das wäre nur der Fall, wenn die Vorschriften sich inhaltlich widersprechen würden. Das ist nicht anzunehmen“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 67, Rdnrn. 3, 4)
Wurde das Einvernehmen nach Auffassung der Genehmigungsbehörde (meist des Landratsamtes) rechtswidrig verweigert, kann gegen die Gemeinde nach Art. 67 BayBO vorgegangen werden.
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens (Art. 67 BayBO)
„In Satz 1 wird nunmehr ausdrücklich als Voraussetzung für die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens normiert, dass der Bauherr einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung haben muss, der Gemeinde also kein Ermessen bei ihrer Entscheidung über ihr Einvernehmen zustehen darf (Ermessen besteht z.B. bei § 31 Abs. 1 und 2, § 33 Abs. 2 und 3, § 34 Abs. 3a BauGB). Satz 2 stellt klar, dass - entsprechend der Natur der Vorschrift als materiell kommunal-aufsichtsrechtlicher Regelung - ein Rechtsanspruch des Bauherrn auf die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens nicht besteht; andernfalls bestünde die Gefahr einer Verlagerung von Haftungsrisiken von der das Einvernehmen verweigernden Gemeinde auf den Freistaat Bayern (so jedenfalls tendenziell BayObLG, Urt. v. 19.2.2001 - 5 Z RR 3/00 -, BayVBl. 2001, 504).“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 49 (Art. 71a) Vgl. dazu unten BGH.
1. Allgemeines
Art. 67 BayBO enthält gegenüber den allgemeinen kommunalrechtlichen Vorschriften Sonderregelungen für die Ersetzung rechtswidrig versagten gemeindlichen Einvernehmens. Art. 67 BayBO macht das kommunalaufsichtliche Ersetzungsverfahren zum Teil des bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens, indem es die Ersatzvornahme (Art. 113 GO) mit der Baugenehmigung koppelt (Art. 67 Abs. 3 Satz 1 BayBO). Die Baugenehmigung ist insoweit gesondert zu begründen (Art. 67 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO).
Kommentiere in Art. 67 Abs. 3 Satz 2 BayBO bei „§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO“ § 212a Abs. 1 BauGB; auch in § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO selbst sollte § 212a Abs. 1 BauGB kommentiert werden.
Wird das gemeindliche Einvernehmen mit der Baugenehmigung ersetzt, dann ist die Baugenehmigung der Gemeinde zuzustellen (Art. 68 Abs. 2 Satz 3 Alt. 2 BayBO).
2. Anwendungsbereich
Art. 67 Abs. 1 BayBO verweist mit der Aussage „... ihr nach Städtebaurecht .... erforderliches Einvernehmen ...“ auf § 36 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BauGB und erfasst deswegen beispielsweise auch Genehmigungsverfahren nach Immissionsschutzrecht.
3. Kein subjektives Recht auf Verfahren nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 BayBO
Der Bauherr hat keinen Anspruch auf ein Vorgehen nach Art. 67 BayBO.
4. Rechtswidrigkeit der Einvernehmensverweigerung bei einer rechtlich gebundenen Entscheidung
5. Angemessenheit der Frist für die erneute Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen (Art. 67 Abs. 4 Satz 2 BayBO)
Bei der Bemessung der angemessenen Frist für die erneute Entscheidung der Gemeinde ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass die Gemeinde die Möglichkeit haben muss, ggf. entsprechende planungsrechtliche Schritte einzuleiten (Planaufstellungsbeschluss, Veränderungssperre, Zurückstellung nach §§ 14 f. BauGB).“ (PC Formulare Jehle - Rehmverlag)
„Soweit der Baugenehmigungsbehörde die Befugnis eingeräumt ist, das versagte gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen, wird ihre Prüfungs- und Entscheidungskompetenz erweitert. Sie umfasst nicht nur die Frage, ob ein gemeindliches Einvernehmen erforderlich ist, sondern auch, ob die Verweigerung der Gemeinde rechtswidrig ist. Die Bindungswirkung der negativen Entscheidung der Gemeinde für die Baugenehmigungsbehörde ist aufgehoben. Die Behörde ist mithin nicht mehr unter Umständen gezwungen, den Antrag auf Genehmigung eines an sich genehmigungsfähigen Bauvorhabens sehenden Auges allein wegen des rechtswidrig verweigerten Einvernehmens abzulehnen. Der maßgebliche Grund für die Annahme einer drittgerichteten Amtspflicht seitens der Gemeinde bei der Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens und damit ihrer haftungsrechtlichen Verantwortlichkeit zum Bauherren - die Bindungswirkung ihrer Versagung für die Baugenehmigungsbehörde, obschon es sich bei dem gemeindlichen Einvernehmen nur um ein Verwaltungsinternum handelt - ist entfallen (vgl. Staudinger/Wurm a.a.O.). Ein Bedürfnis dafür, die der Gemeinde bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens obliegenden Amtspflichten trotz fehlender Bindungswirkung gleichwohl als drittgerichtet anzusehen und so auch weiterhin eine (Mit-)Haftung der Gemeinde für möglich zu halten, lässt sich auch nicht aus dem Umstand herleiten, dass § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB und der vorliegend noch anwendbare § 74 Abs. 1 BayBO (Art. 67 BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August 1997 (GVBl. 1997, 433) als Kann-Vorschriften ausgestaltet sind. Insoweit spricht bereits vieles dafür, dass es sich bei diesen Vorschriften um bloße Befugnisnormen handelt, bei denen auf der Rechtsfolgenseite kein Ermessen besteht, sondern eine gebundene Entscheidung zu treffen ist (in diesem Sinne Roeser, in Berliner Kommentar zum BauGB, [September 2007] § 36 Rn. 14; Klinger BayVBl. 2002, 481, 483; Dolderer BauR 2000, 491, 498; Horn NVwZ 2002, 406, 414; Dippel NVwZ 1999, 921, 924; so wohl auch Groß, BauR 1999, 560, 570). Zudem hat der Bauwillige, dessen Vorhaben mit den materiellrechtlichen Vorschriften in Einklang steht, einen durch Art. 14 GG geschützten Anspruch gegenüber der Baugenehmigungsbehörde auf Erteilung der Baugenehmigung (Senat a.a.O. BGHZ 65, 182, 186; vgl. Urteil vom 11. Januar 2007 - III ZR 302/05 - BGHZ 170, 260 Rn. 33 f m.w.N.). Hiermit wäre es nicht in Einklang zu bringen, wenn die Baugenehmigungsbehörde unter Berufung auf ein ihr eingeräumtes Ermessen die rechtswidrige Verweigerung des Einvernehmens durch die Gemeinde nicht ersetzen und deshalb mit der Ablehnung des Bauantrages rechtswidrig in das Eigentumsrecht des Bauwilligen eingreifen dürfte (Ermessenreduzierung auf Null, Desens DÖV 2009, 197, 203 f; Jachmann BayVBl. 1995, 481, 482 f; de Witt/Krohn a.a.O. M Rn. 95; Lasotta, a.a.O. S. 209; ders. - allerdings zurückhaltender < Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung> - BayVBl. 1998, 609, 615; vgl. auch Lechner, in Simon/Busse, BayBO, 87. Ergänzungslieferung 2007, Art. 74 Rn. 61: Ermessenreduzierung auf Null in besonders gelagerten Fällen; ähnlich VG Frankfurt NVwZRR 2001, 371; Schrödter/Rieger, BauGB, 7. Aufl., § 36 Rn. 23: bei offenkundig rechtswidriger Versagung ist Ersetzung "intendiert"; von einem größeren Entscheidungsspielraum der Behörde gehen insbesondere aus Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB <Stand. Dezember 2006> § 36 Rn. 41; Krautzberger in Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. § 36 Rn. 13; zur Frage, inwieweit die Gemeinde einen Ermessensfehlgebrauch beanstanden kann: VGH München ZfBR 2006, 684, 585 f; OVG Lüneburg BauR 2005, 679, 681 f; Jäde KommJur 2005, 368, 371 f).“ (BGH 16.09.2010, III ZR 29/10)] 

[bookmark: _Hlt423934108][bookmark: _Ref413408796]Zurückstellung, § 15 Abs. 1, 3 BauGB[endnoteRef:55]  151
 [55: 	Dieses Instrument steht auch der Gemeinde, die selbst Baugenehmigungsbehörde ist zur Verfügung. Der Antrag entfällt in diesem Fall; die Gemeinde trifft die Entscheidung, die Zulässigkeit von Vorhaben im Einzelfall für einen Zeitraum bis zu zwölf Monaten auszusetzen, selbst. § 15 BauGB ist beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht anwendbar vgl. § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB.
„Die Möglichkeit der Zurückstellung von Baugesuchen zur Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit wird mit der neuen Regelung des § 15 Abs. 3 auf Flächennutzungspläne (für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6) ausgedehnt und an Voraussetzungen geknüpft. Voraussetzungen sind, dass
- die Gemeinde einen Beschluss zur Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplanes gefasst hat,
- im Flächennutzungsplan eine „Konzentrationsfläche“ nach § 35 Abs. 3 Satz 3 für privilegierte Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 (Neufassung) darstellen will, die der Errichtung solcher Vorhaben an anderer Stelle im Gemeindegebiet i.d.R. entgegensteht, und wenn
- zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert wird. Der Zeitraum der Zurückstellung ist in dem Zurückstellungsbescheid anzugeben und darf längstens ein Jahr ab Zugang des Bescheids betragen. Die Zeit zwischen dem Eingang des Baugesuchs bei der zuständigen Behörde bis zur Zustellung des Zurückstellungsbescheides wird auf die Jahresfrist nur insoweit nicht angerechnet, als dieser Zeitraum für die Bearbeitung des Baugesuchs erforderlich war (§ 15 Abs. 3 Satz 2). Die Gemeinde hat den Zurückstellungsantrag innerhalb von sechs Monaten zu stellen, nachdem sie in einem Verwaltungsverfahren förmlich (z.B. im Rahmen einer Beteiligung nach § 36) von dem Bauvorhaben Kenntnis erlangt hat (§ 15 Abs. 3 Satz 3). Der Zurückstellungsantrag ist nicht mehr möglich, wenn die Genehmigung erteilt ist. Diese Regelung gilt auch im Fall der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes nach § 5 Abs. 2 b.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.6.1)] 

[bookmark: _Ref364843900][bookmark: _Hlt423882241][bookmark: _Ref423882115]Einvernehmen, Art. 11 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1 Halbsatz 2 BayNatSchG, wenn die Baugenehmigungsbehörde nicht gleichzeitig die nach Naturschutzrecht zuständige Behörde ist[endnoteRef:56] (beachte: Art. 65 Abs. 1 Satz 2 BayBO).
 [56: 	Das ist bei den Zuständigkeiten nach >>A. 4.1.2 bis 4.1.4 der Fall.] 

[bookmark: _Ref230951845][bookmark: _Hlt423881937][bookmark: _Ref421368590][bookmark: _Hlt423885243][bookmark: _Hlt423882121]Anhörung von Stellen, Art. 65 Abs. 1 BayBO[endnoteRef:57]; Art. 71d, Art. 71e BayVwVfG; § 33 Abs. 3 Satz 2 BauGB[endnoteRef:58]  153; Art. 63 Abs. 3 BayWG; § 17 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 11 Abs. 2 BayNatSchG; § 17 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 11 Abs. 1 BayNatSchG; Art. 16 Abs. 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 BayNatSchG (die letzten drei Vorschriftenketten sind nur einschlägig, wenn die Baugenehmigungsbehörde nicht gleichzeitig untere Naturschutzbehörde ist56) (beachte: Art. 65 Abs. 1 Satz 2 BayBO)
§ 63 BNatSchG, Art. 45 BayNatSchG
 [57: 	„Die Vorschrift stellt damit klar, dass in materieller Hinsicht der Verfahrensteilhabe am Baugenehmigungsverfahren eine strikte Grenze durch den Verfahrenszweck gezogen ist, nämlich die Genehmigungs(un)fähigkeit des Bauvorhabens festzustellen. Gegenüber der bisherigen Rechtslage neu ist das Entfallen der Beteiligung oder Anhörung, wenn die jeweilige Stelle dem Bauantrag bereits vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt hat. Damit soll der Bauherr die Möglichkeit erhalten, etwa mit Fachbehörden bereits im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens das Bauvorhaben abzuklären und auf diese Weise eine Verfahrensbeschleunigung zu erzielen.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 47 (Art. 69))
„So ist z. B. die Einschaltung des Heimatpflegers nicht regelmäßig geboten, sondern kann z. B. in ortsgestalterisch besonders problematischen Einzelfällen in Betracht kommen. Die Beteiligung einer dritten Stelle ist auch dann nicht erforderlich, wenn die Bauaufsichtsbehörde selbst sachkundig ist.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 65.1.1.1)
„Im Unterschied zu der bisherigen Regelung wird jedoch nunmehr präziser - die Nichtberücksichtigung der verspäteten Stellungnahme grundsätzlich zwingend vorgeschrieben. Eine Ausnahme davon wird - in Anlehnung an die Bestimmungen der Planungsbeschleunigungsgesetze (vgl. z. B. § 4a Abs. 6 Satz 1 BauGB) - lediglich für den Fall vorgesehen, dass die Rechtmäßigkeit der Entscheidung über den Bauantrag von der (verspäteten) Stellungnahme abhängt, was auch erlaubt, eine zwingend erforderliche Stellungnahme ggf. abzuwarten. Dies ist gerechtfertigt, weil unabhängig von einer etwaigen Verfristung der Stellungnahme die Bauaufsichtsbehörde unverändert die Außenverantwortung für die Rechtmäßigkeit der von ihr erteilten Baugenehmigung (aber auch einer ablehnenden Entscheidung) trägt.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 47 (Art. 69)]  [58: 	Informationsgegenstand ist insoweit nicht das Vorhaben, sondern der Bebauungsplanentwurf. „Die Beteiligung ist von der Gemeinde durchzuführen, weil der Verfahrensschritt in das Planverfahren einzuordnen ist. Die Gemeinde hat die für die Entscheidung zuständige Baugenehmigungsbehörde zu unterrichten.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 33, Rdnr. 86) Vgl. auch Endnote 49] 

Sachverständige und sachverständige Stellen, Art. 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayVwVfG

[bookmark: _Ref230951930]Weiterleitung an das Gewerbeaufsichtsamt in der Regierung § 2 Satz 3 BauVorlV[endnoteRef:59] [59: 	„Die Neukonzeption der Nr. 3 (von Art. 60 BayBO) betrifft „solches sonstiges öffentliches (Fach-)Recht, das für seine materiellen Anforderungen bisher kein präventives Kontrollverfahren kennt“ (s. amtl. Begründung zum ÄndG 08). Dieses Fachrecht wird im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren nicht geprüft, z. B. das Arbeitsstättenrecht. Für das jeweilige Fachrecht wird neu zu entscheiden sein, ob „eigenständige oder mit dem bauordnungsrechtlichen koordinierte Anlagenzulassungsverfahren erforderlich sind“ (so amtl. Begründung zum ÄndG 08). Die weitere Rechtsentwicklung bleibt abzuwarten.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 60, Rdnrn. 15 - 17)] 

[bookmark: _Ref230951961][bookmark: _Ref230951990][bookmark: _Ref486553649]Inhalt, Form, Zustellung[endnoteRef:60],
§ 15 Abs. 1, 3 BauGB[endnoteRef:61]; Art. 68 Abs. 2[endnoteRef:62], 3[endnoteRef:63] bis 7, Art. 67 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2, Art. 66 Abs. 1 Satz 6, Abs. 2 Sätze 4 bis 6, Abs. 4 Satz 3 BayBO, Art. 44 Abs. 5 BayNatSchG
Beachte auch Art. 54 Abs. 2 Satz 3 BayBO [60: 	Beachte: § 212a BauGB]  [61: 	Die Zurückstellung wird entweder auf Antrag der Gemeinde vom Landratsamt oder von der Gemeinde55, die selbst Baugenehmigungsbehörde ist, erlassen. „Die Zurückstellung wird mit ihrer Zustellung (§ 17 Abs. 1 Satz 2) an den (Bau-) Antragsteller wirksam (zustimmend Bielenberg/Stock, in: EZBK, § 15 Rdnr. 48 m. w. N.). Soweit die Zeitdauer der Zurückstellung nicht mit einem konkreten Datum bezeichnet wird, muss ihrer Berechnung zugrunde gelegt werden, dass es sich bei ihr – weil es nicht auf den Akt des Zurückstellens, sondern auf die Dauer des Zurückgestelltseins ankommt – nicht um eine Ereignis-, sondern um eine Ablauffrist handelt, sodass bei ihrer Berechnung der erste Tag – derjenige der Bekanntgabe –, mitzählt.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 15, Rdnr. 17) „Die Zurückstellung bewirkt, dass eine Sachentscheidung über den Antrag für ihre Dauer ausgesetzt (suspendiert) wird.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 15, Rdnr. 19)]  [62: 	Beachte: Die Baugenehmigung ist nur bei Vorliegen einer der beiden Alternativen von Art. 68 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO zu begründen; Gegennorm zu Art. 68 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO ist Art. 68 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BayBO i.V.m. Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG.
Soweit die Voraussetzungen von Art. 68 Abs. 2 Satz 3 Alt. 2 BayBO bzgl. der Gemeinde nicht vorliegen, „ist die Gemeinde (...) über die Erteilung, Verlängerung, Ablehnung, Rücknahme oder den Widerruf einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung oder eines Vorbescheids durch Übermittlung eines Abdrucks, ggf. unter Beigabe der für die Gemeinde bestimmten Fertigung der Bauvorlagen, zu unterrichten.“ (Nr. 72.2.3 Vollzugshinweise zur BayBO 1998 IMS v. 12.12.1997 Nr. IIB4-4101-004/92)]  [63: 	„Die Zulässigkeit von Nebenbestimmungen richtet sich - abgesehen vom Fall der Sicherheitsleistung - ausschließlich nach Art. 36 BayVwVfG. Nach Art. 36 Abs. 1 BayVwVfG wird ein Verwaltungsakt, auf den - wie regelmäßig bei der Baugenehmigung - ein Anspruch besteht, mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakts erfüllt werden. Bestehende Formblätter, Textbausteinsammlungen etc. sind darauf zu überprüfen, ob sie diesen Anforderungen gerecht werden, und ggf. entsprechend zu ändern.“ Nr. 72.3 Vollzugshinweise zur BayBO 1998 IMS v. 12.12.1997 Nr. IIB4-4101-004/92
Beachte: mit einer sog. modifizierenden Auflage oder Inhaltsbestimmung wird der Antrag des Bauherrn abgeändert; wenn diese Änderung zu weit geht, wird die Genehmigung ohne einen entsprechenden Antrag erteilt, was bei einem mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt wie der Baugenehmigung zur Nichtigkeit führen kann. In der Praxis kann dieses Problem dadurch vermieden werden, dass der Bauherr vor die Alternative gestellt wird, entweder seinen Bauantrag entsprechend abzuändern oder widrigenfalls wird die Baugenehmigung versagt. Ändert der Bauherr seinen Bauantrag ab, ist evtl. eine erneute Beteiligung der Nachbarn und der Gemeinde durchzuführen.] 




[bookmark: _Prüfung_der_bauplanungsrechtlichen][bookmark: _Toc243126656]Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit[endnoteRef:64] [64: 	Die folgende Prüfung ist die Schaltstelle für die gesamte bauplanungsrechtliche Zulässigkeitsprüfung, d.h. hierher wird aus den Schemapunkten C, D.1, E.1, F.1 und I.1 zurückverwiesen.] 

[bookmark: _Ref388625154]§ 38 BauGB? (Diese Vorschrift ist im Baugenehmigungsverfahren nicht zu prüfen.[endnoteRef:65]) [65: 	Die Tatbestandsvoraussetzungen von § 38 BauGB können bei einem Vorhaben, für das ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird, nicht vorliegen; daher kann auch die Rechtsfolge von § 38 BauGB - dass die §§ 29 ff BauGB jedenfalls nicht direkt anwendbar sind - im Baugenehmigungsverfahren nicht eintreten.
Nach dem Stoffverteilungsplan kann § 38 Satz 1 BauGB nur bei einem überörtlichen planfeststellungspflichtigen Ausbau (§ 68 Abs. 1 WHG) bzw. BImSchG – genehmigungsbedürftiger öffentlich zugänglicher Abfallbeseitigungsanlage klausurrelevant sein. 
§ 38 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB führt dazu, dass die §§ 30 ff BauGB „indirekt“ trotzdem anzuwenden sind (Vgl. auch Battis/Krautzberger/Löhr in NVwZ 1997, 1162). Nicht anwendbar ist jedoch § 36 BauGB.
] 

[bookmark: _Hlt424208497][bookmark: _Hlt424204089][bookmark: _Hlt443917428]§ 29 BauGB? >>C
[bookmark: _Bereichsprüfung?]Bereichsprüfung?[endnoteRef:66]
 [66: 	Sinn und Zweck der Bereichsprüfung ist es, aus 4 verschiedenen Vorschriften (§ 30 Abs. 1 BauGB; § 30 Abs. 2 BauGB; § 34 BauGB; § 35 BauGB), von denen jede ein vollständiges Programm für die Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens enthält, diejenige auszuwählen, die im konkret zu bearbeitenden Fall anwendbar ist. Im Gegensatz dazu enthalten die Vorschriften § 30 Abs. 3 BauGB, § 31 BauGB und § 33 BauGB kein vollständiges oder kein eigenständiges Zulässigkeitsprogramm; d.h. diese Vorschriften können nur im Rahmen einer der 4 oben genannten Grundvorschriften bei der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsprüfung herangezogen werden; so verweist z.B. § 30 Abs. 3 BauGB (einfacher Bebauungsplan vgl. Endnote 90) für einen Teil der Zulässigkeitsprüfung auf § 34 oder § 35 BauGB („... im übrigen nach § 34 oder § 35.“) „Mit anderen Worten: Ein qualifizierter (vgl. D.1.2) oder vorhabenbezogener Bebauungsplan kann über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines Vorhabens allein entscheiden, ein einfacher Bebauungsplan kann nur über die Unzulässigkeit eines Vorhabens allein entscheiden (= wenn das Vorhaben den Festsetzungen nicht entspricht), über die Zulässigkeit nur in Verbindung mit § 34 oder § 35 BauGB.“ (PC Formulare Jehle - Rehmverlag)

Die Unterscheidung zwischen der Bereichsprüfung und der Prüfung, ob das Vorhaben zulässig ist, wurde farblich unterschiedlich markiert, um damit noch deutlicher zu machen, dass es sich dabei um unterschiedliche, aber aufeinander aufbauende Prüfungen handelt; die Reihenfolge „Bereichsprüfung“ vor der „Prüfung Vorhaben zulässig?“ ist einzuhalten. Die bei der „Bereichsprüfung“ vorgegebene Reihenfolge, in der die einzelnen Vorschriften zu prüfen sind, - nämlich
1.qualifiziert beplanter Bereich
  1.1 § 30 Abs. 1 BauGB
  1.2 § 30 Abs. 2 BauGB,
2. § 34 BauGB;
3. § 35 BauGB -
ist zwingend. Der Schluss, der sich aus der Systematik dieser Normen ergibt, ist, dass § 30 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BauGB die anderen beiden Bereiche (Innenbereich und Außenbereich) verdrängt; d.h. wenn mitten in einem bebauten Ortskern ein qualifizierter bzw. vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 30 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BauGB) besteht, liegen die erfassten Grundstücke nicht im Innenbereich (§ 34 BauGB), sondern im Bereich von § 30 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BauGB; besteht ein qualifizierter oder vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 30 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BauGB) weitab von der nächsten Bebauung für derzeit landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, liegen die erfassten Grundstücke nicht im Außenbereich(§ 35 BauGB), sondern im Bereich von § 30 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BauGB. „Zu beachten ist, dass die bauliche Nutzbarkeit allein den Festsetzungen des (qualifizierten) Bebauungsplans unterliegt; die sich aus dem Gebietscharakter ergebenden Baubeschränkungen (vgl. §§ 34, 35 BauGB) werden daher aufgehoben. Möglich ist allerdings auch, dass die Festsetzungen (des qualifizierten Bebauungsplans) eine Einschränkung der in §§ 34 und 35 BauGB normierten Nutzungsmöglichkeiten zur Folge haben“ (vgl. Löhr in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 9. Aufl., München 2005, Vorb. §§ 29-38, Rdnr. 7). 
Der Außenbereich (§ 35 BauGB) wird zudem auch vom Innenbereich (§ 34 BauGB) verdrängt.
] 

[bookmark: _qualifiziert_beplanter_Bereich?]qualifiziert beplanter Bereich?

[bookmark: _Hlt423924355][bookmark: _Hlt433968358][bookmark: _Hlt424170728][bookmark: _Hlt436520718][bookmark: _Hlt424198417][bookmark: _Hlt446662513][bookmark: _Hlt424118524]des § 30 Abs. 1 BauGB? >>D.1
oder
[bookmark: _des_§_30][bookmark: _Hlt436521476][bookmark: _Hlt436521085][bookmark: _Hlt423897092][bookmark: _Hlt443917485]des § 30 Abs. 2 BauGB? >>I.1

oder
[bookmark: _Bereich_des_§_1][bookmark: _Hlt443917494][bookmark: _Hlt424132939][bookmark: _Hlt423897127][bookmark: _Hlt443924554]Bereich des § 34 BauGB? >>E.1

oder
[bookmark: _Bereich_des_§]Bereich des § 35 BauGB? >>F.1

[bookmark: _Ref374211665]Vorhaben zulässig?[endnoteRef:67]
 [67: 	Die Zulässigkeit des Vorhabens kann sich nur aus der Vorschrift (§ 30 Abs. 1 BauGB oder § 30 Abs. 2 BauGB oder § 34 oder § 35 BauGB) ergeben, deren Bereich unter B.3 als gegeben festgelegt wurde. Ergibt sich aus dieser Vorschrift die Unzulässigkeit des Vorhabens, ist zu prüfen, ob das Vorhaben evtl. nach § 33 BauGB zulässig ist, wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist, ist zu prüfen, ob es evtl. nach § 31 BauGB zulässig ist. Die Reihenfolge, dass § 33 BauGB vor § 31 BauGB zu prüfen ist, ist einzuhalten, weil zumindest § 33 Abs. 1 BauGB im Gegensatz zu § 31 BauGB dem Antragsteller einen Rechtsanspruch gewährt.] 

[bookmark: _Hlt424119486][bookmark: _Hlt423897225]Im Bereich des § 30 Abs. 1 BauGB >>D.2

Im Bereich des § 30 Abs. 2 BauGB >>I.2

Im Bereich des § 34 BauGB >>E.2

[bookmark: _Hlt423897400][bookmark: _Hlt446660809]Im Bereich des § 35 BauGB >>F.2



[bookmark: _Hlt423897018]
[bookmark: _Prüfungsreihenfolge_bei_§][bookmark: _Toc243126657]Prüfungsreihenfolge bei § 29 BauGB

§ 29 Abs. 1 BauGB[endnoteRef:68]
 [68: 	§ 29 Abs. 1 BauGB definiert zum einen den Begriff „Vorhaben“, der in den Vorschriften der §§ 30 bis 38 BauGB verwendet wird und erklärt zum anderen, dass für ein solches „Vorhaben“ die §§ 30 bis 37 BauGB gelten, d.h. dass diese Vorschriften im Rahmen von z.B. Art. 55 Abs. 2, Art. 59 Satz 1 Nr. 1, Art. 60 Satz 1 Nr. 1, Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO oder § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zu prüfen sind. Im Normalfall ist bei § 29 Abs. 1 BauGB keine Subsumtion erforderlich; es ist ausreichend, wenn die Vorschrift am Anfang der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsprüfung, bei der erstmaligen Verwendung des Begriffs „Vorhaben“, bloß zitiert wird.] 

§ 29 Abs. 1 Halbsatz 1 BauGB

[bookmark: _Hlt423886416][bookmark: _Ref423886405]Bauliche Anlage[endnoteRef:69]
 [69: 	„Der Begriff der baulichen Anlage im Sinn des § 29 Abs. 1 BauGB und die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten mit dem Begriff der baulichen Anlage i. S. d. Art. 2 Abs. 1 BayBO
Der Begriff der baulichen Anlage ist bundesrechtlich nicht geregelt; § 29 Abs. 1 BauGB setzt ihn vielmehr voraus. Es handelt sich dabei um einen eigenständigen planungsrechtlichen Begriff, der mit dem bauordnungsrechtlichen Begriff der baulichen Anlage in Art. 2 Abs. 1 BayBO zwar weitgehend deckungsgleich, aber nicht identisch ist. Mögliche Unterschiede ergeben sich daraus, dass es für den bundesrechtlichen (bauplanungsrechtlichen) Begriff der baulichen Anlage auf die städtebauliche Relevanz, also auf die möglichen Auswirkungen auf die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange ankommt, während es für den landesrechtlichen (bauordnungsrechtlichen) Begriff vor allem um die in Art. 3 BayBO allgemein umschriebenen bauordnungsrechtlichen Anforderungen geht. Die beiden Begriffe verhalten sich zueinander wie zwei sich schneidende Kreise“ (PC Formulare Jehle - Rehmverlag).
Beim baulichen Anlagenbegriff i.S.v. § 29 Abs. 1 BauGB darf nicht auf Art. 2 Abs. 1 BayBO verwiesen werden; insbesondere für die fingierten baulichen Anlagen nach Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 BayBO ist häufig § 29 Abs. 1 Halbsatz 2 BauGB einschlägig.] 

gebaut, d. h. in einer auf Dauer gedachten Weise künstlich hergestellt,
ortsfest (verfestigte Beziehung zum Erdboden)
und
[bookmark: _Ref442403896]städtebaulich relevant (wenn die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten planungsrechtlich bedeutsamen Belange berührt werden können. Voraussetzung ist hiernach, dass eine die Zulässigkeit regelnde verbindliche Bauleitplanung überhaupt möglich ist.)[endnoteRef:70] [70: 	„...bodenrechtlich relevant ist daher eine bauliche Anlage nur dann, wenn sie - in ihrer konkreten Ausgestaltung - Gegenstand bauplanerischer Festsetzungen auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 BauGB sein kann (BVerwG, Urt. v. 16.12.1993 - 4 C 22.92 - [0177] : abgelehnt für eine Dachgaube; im Anschluss daran VGH BaWü, Urt. v. 7.7.1995 - 5 S  3339/94 - [1238] : Errichtung eines Satteldachs auf einem Flachdachgebäude bodenrechtlich nicht relevant).“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 29, Rdnr. 14)] 


Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung (planungsrechtlich relevant)
nicht: Abbruch, Beseitigung

§ 29 Abs. 1 Halbsatz 2 BauGB

Aufschüttungen, Abgrabungen größeren Umfangs (=planungsrechtlich relevant), sowie Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich Lagerstätten, soweit nicht bereits die Voraussetzungen von Halbsatz 1 vorliegen.[endnoteRef:71]
 [71: 	So ist z.B. ein betonierter Lagerplatz ein Vorhaben nach § 29 Abs. 1 Halbsatz 1 BauGB und keine Lagerstätte i.S.v. § 29 Abs. 1 Halbsatz 2 BauGB.] 


Wenn weder C.1.1 noch C.1.2 gegeben, handelt es sich um kein Vorhaben und folglich sind §§ 30 ff. BauGB nicht anwendbar; aber bauordnungsrechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften sind evtl.29 zu prüfen (§ 29 Abs. 2 BauGB) >>A.5.5 bis A.5.6.

Wenn C.1.1 oder C.1.2 gegeben, handelt es sich um ein Vorhaben und §§ 30 ff BauGB sind zu prüfen >>B.3.



[bookmark: _Toc243126658]Prüfungsreihenfolge bei § 30 Abs. 1 BauGB

[bookmark: _Bereichsprüfung__Vorhaben]Bereichsprüfung

Vorhaben soll im Geltungsbereich eines Bebauungsplans vorgenommen werden, der kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt:

[bookmark: _Hlt423900056]in Kraft getreten? >>L.2.15

[bookmark: _qualifiziert?_Hat_der]qualifiziert? Hat der Bebauungsplan Festsetzungen hinsichtlich

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB[endnoteRef:72], § 1 Abs. 2 BauNVO)? [72: 	„Eine zur Anwendbarkeit des § 30 Abs. 1 führende Festsetzung über die Art der baulichen Nutzung setzt nicht voraus, dass eines der Baugebiete der BauNVO festgesetzt wird. Vielmehr genügt auch eine – andere – Festsetzung aus dem Katalog des § 9 Abs. 1, welche insoweit den bodenrechtlichen Status der überplanten Fläche fixiert (so zu einer Festsetzung als Gemeinbedarfsfläche BVerwG, Beschl. v. 13. 7. 1989 – 4 B 140.88 – [0829]).“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 30, Rdnr. 12)] 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)?[endnoteRef:73] [73: 	Beachte: § 16 Abs. 3 oder § 17 Abs. 1 BauNVO sind nicht an dieser Stelle zu prüfen, sondern im Rahmen der Rechtswirksamkeitsprüfung; denn ein qualifizierter Bebauungsplan, der gegen § 16 Abs. 3 oder § 17 Abs. 1 BauNVO verstößt, ist deswegen kein einfacher Bebauungsplan, sondern der Fehler führt dazu, dass der Bebauungsplan bis zur Behebung des Fehlers keine Rechtswirkungen entfaltet.] 

überbaubarer Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)?
örtlicher Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)?

[bookmark: _Hlt423924442][bookmark: _Hlt423900064][bookmark: _Hlt423926825][bookmark: _Hlt423897817]rechtswirksam? >>N
[bookmark: _Hlt424119516][bookmark: _Hlt449074946][bookmark: _Hlt423897922]Wenn D.1 nicht gegeben, weiter mit der Bereichsprüfung nach § 30 Abs. 2 BauGB >>B.3.1.2; wenn D.1 gegeben, weiter mit Vorhaben zulässig >>D.2

[bookmark: _Vorhaben_zulässig?]Vorhaben zulässig?

[bookmark: _Das_Vorhaben_darf][bookmark: _Ref371164740]Das Vorhaben darf den Festsetzungen nicht widersprechen; dabei dürfen zunächst nicht die Ausnahmen und die Abweichungen384 nach § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO geprüft werden[endnoteRef:74]:
 [74: 	Denn bei der Prüfung z.B. der Art der baulichen Nutzung sind die Vorhaben nach den Abs. 3 der §§ 2 bis 9 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig, d.h. es müssen zusätzlich die Voraussetzungen des § 31 Abs. 1 BauGB erfüllt sein und vorher ist evtl. § 33 BauGB (vgl. Endnote 67 zur Reihenfolge) zu prüfen.] 

[bookmark: _Art_der_baulichen][bookmark: _Hlt423890336][bookmark: _Ref389309322][bookmark: _Ref373677613][bookmark: _Ref296540844][bookmark: _Hlt423886441]Art der baulichen Nutzung
§ 1 Abs. 2 Nr. ?, Abs. 3 Satz 2  [endnoteRef:75], §§ 2 bis 11 + § 11 Abs. 3, § 12 bis 14  [endnoteRef:76] + § 15  166BauNVO

Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 BauGB prüfen >>G, wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist,  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von D.2.1.1 nicht unzulässig ist >>D.2.1.2  157 [75: 	Beachte in § 1 Abs. 3 Satz 2 BauNVO: „... soweit nicht...“; hat die Gemeinde von den Möglichkeiten nach § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO Gebrauch gemacht? ]  [76: 	Prüfungsbeispiel:
Art der baulichen Nutzung

] 

[bookmark: _Maß_der_baulichen_]Maß der baulichen Nutzung (je nachdem was festgesetzt ist)

[bookmark: _Ref373678297]Zahl der Vollgeschosse, § 16 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 4, § 20 Abs. 1 BauNVO i. V. m. Art. 83 Abs. 7 BayBO, Art. 2 Abs. 5 BayBO a.F., § 21a Abs. 1 BauNVO[endnoteRef:77]
Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von D.2.1.2.1 nicht unzulässig ist >>D.2.1.2.2 [77: 	Vgl. auch die Ausführungen und die Graphik zur Vollgeschossberechnung bei Endnote 263
Prüfungsbeispiel:
Zahl der Vollgeschosse

] 

[bookmark: _Höhe_der_baulichen][bookmark: _Ref256339226]Höhe der baulichen Anlagen, § 16 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 4, § 18 BauNVO
Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 18 Abs. 2 BauNVO385  [endnoteRef:78] prüfen >>Q bzw. >>R, wenn das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von D.2.1.2.2 nicht unzulässig ist >>D.2.1.2.3 [78: 	Abweichungen unmittelbar aufgrund der BauNVO, die keine Ausnahmen i. S. des § 31 Abs. 1 BauGB darstellen (wie § 18 Abs. 2  385, § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2, Satz 4, § 21a Abs. 3 Halbsatz 2, § 23 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 BauNVO) vgl. auch Endnote 384] 

[bookmark: _Grundflächenzahl_oder_Größe][bookmark: _Ref373679701]Grundflächenzahl oder Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen, § 16 Abs. 2 Nr. 1, § 19, § 21a Abs. 2, 3 BauNVO[endnoteRef:79]

Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 BauNVO78 prüfen >>Q bzw. >>R, wenn das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von D.2.1.2.1 nicht unzulässig ist >>D.2.1.2.4 [79: 	Vgl. auch die Ausführungen bei Endnote 265
Prüfungsbeispiel:
GRZ

] 

[bookmark: _Geschossflächenzahl__oder][bookmark: _Ref373679993]Geschossflächenzahl[endnoteRef:80] oder Größe der Geschossfläche, Baumassenzahl oder Baumasse § 16 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 Satz 1, §§ 20, 21, 21a Abs. 1, 2, 4, 5 BauNVO
Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von D.2.1.2 nicht unzulässig ist >>D.2.1.3 [80: 	Vgl. auch die Ausführungen bei den Endnoten 268  269
Prüfungsbeispiel:
GFZ
] 

[bookmark: _Überbaubare_Grundstücksfläche_§_][bookmark: _Ref373680406]Überbaubare Grundstücksfläche § 23 BauNVO[endnoteRef:81]

Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO78 prüfen >>Q bzw. >>R, wenn das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von D.2.1.3 nicht unzulässig ist >>D.2.1.4 [81: 	Vgl. auch die Ausführungen und die Graphik bei Endnote 274
Prüfungsbeispiel:
überbaubare Grundstücksflächen

] 

[bookmark: _Weitere_Festsetzungen?_Z.][bookmark: _Ref373680149][bookmark: _Hlt423928458][bookmark: _Ref423675688]Weitere Festsetzungen? Z. B. Bauweise § 22 BauNVO[endnoteRef:82]; Festsetzungen zur Gestaltung § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 2 BayBO[endnoteRef:83]

Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von D.2.1.4 nicht unzulässig ist >>D.2.2 [82: 	Vgl. auch die Ausführungen und die Graphik zur Bauweise bei Endnote 273
Prüfungsbeispiel:
Bauweise

]  [83: 	Prüfungsbeispiel:
Satteldach

] 

[bookmark: _Erschließung_gesichert_?][bookmark: _Hlt423888347][bookmark: _Ref388630334]Erschließung gesichert[endnoteRef:84]?

Wenn nicht, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn ja, ist das Vorhaben zulässig [84: 	„Gesicherte Erschließung
Bei allen Zulässigkeitstatbeständen der §§ 30 ff. BauGB ist Voraussetzung für die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens, dass die Erschließung (bei § 35 Abs. 1 BauGB die „ausreichende“ Erschließung) gesichert ist.
Zu einer ordnungsgemäßen Erschließung gehören dabei neben einer ausreichenden straßenmäßigen Anbindung auch die Versorgung des Baugrundstücks mit Elektrizität und Wasser sowie eine Möglichkeit zur Beseitigung des Abwassers.
Welche Anforderungen im Einzelnen dabei an den Umfang und die „Qualität“ der Erschließungsanlagen zu stellen sind, hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Für privilegierte Außenbereichsvorhaben ist beispielsweise bei der straßenmäßigen Erschließung ein deutlich geringerer Standard ausreichend als bei Wohnbauvorhaben in Baugebieten.
Gesichert ist die Erschließung, wenn zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung bei normalem und üblichen Verfahrensablauf erwartet werden kann, dass zum Zeitpunkt der Benutzbarkeit der fraglichen baulichen Anlage die Erschließungsanlagen tatsächlich vorhanden und benutzbar sein werden.“(PC Formulare Jehle - Rehmverlag)
Einvernehmen und Erschließung vgl. Endnote 52] 




[bookmark: _Toc243126659]Prüfungsreihenfolge bei § 34 BauGB

[bookmark: _Bereichsprüfung__Das_1]Bereichsprüfung
[bookmark: _Ref256257991]Das Vorhaben soll im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4  [endnoteRef:85] Sätze 1 und 2  [endnoteRef:86] BauGB ausgeführt werden [85: 	„Eine solche Abgrenzungssatzung (nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB) kann im Hinblick auf die Rechtsqualität der einbezogenen Grundstücke nur klarstellende Bedeutung (BVerwG vom 18.5.1990 NVwZ 1991, 61) haben. Sie kann nur die ohnehin bestehende Rechtslage wiedergeben; sie kann weder ein Außenbereichsgrundstück in den Innenbereich einbeziehen noch ein Innenbereichsgrundstück dem Außenbereich zuordnen. Eine Abgrenzungssatzung, die die kraft Gesetzes bestehende Grenzlinie zwischen Innen- und Außenbereich nicht präzise wiedergibt, ist nichtig“ (BayVGH, 28.05.1999, 1 B 98.737)
„Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 kann die Gemeinde durch Satzung die Grenzen für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile festlegen (Abgrenzungssatzung). Diese Satzung hat – für sich allein genommen – lediglich deklaratorische Wirkung. Sie stellt – veranschaulichend – dar, welche Grundstücke (noch) zu dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil gehören, welche indessen (schon) dem Außenbereich zuzuordnen sind. Sie ist daher nicht in der Lage, Außenbereichsgrundstücke zu (bebaubaren) Innenbereichsgrundstücken zu machen (oder gar umgekehrt); will sie dies gleichwohl bewirken, orientiert sie sich also nicht präzise an der bereits bestehenden Grenzlinie zwischen nicht überplantem Innen- und Außenbereich, ist sie (insoweit) unwirksam.
Die Funktion der Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 erschöpft sich in einer bloßen Wiedergabe der ohnehin bereits bestehenden Rechtslage; sie hat keine darüber hinausgehende klarstellende Wirkung i. S. d. Beseitigung von Zweifeln.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 34, Rdnrn. 39, 40)

„Die Festlegungssatzung (oder Entwicklungssatzung) (§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB) setzt zunächst einen bebauten Bereich voraus. Was ein bebauter Bereich ist, definiert das Gesetz nicht selbst, ergibt sich aber aus Sinn und Zweck der Regelung: Ist bereits ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil vorhanden, besteht für eine Festlegungssatzung offenkundig kein Bedürfnis; der bebaute Bereich ist also zunächst ein Siedlungsansatz, der hinter einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil zurückbleibt. Andererseits kann die durch die schlichte Satzung herbeigeführte Anwendbarkeit des § 34 Abs. 1 und 2 BauGB auf die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben in diesem Bereich nur dann greifen, wenn die vorhandenen baulichen Anlagen einander so zugeordnet sind, dass die dazwischenliegenden, unbebauten Flächen von ihnen so hinreichend geprägt werden, dass sich beurteilen lässt, ob sich ein Vorhaben dort im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB einfügt. Der bebaute Bereich muss also - zusammenfassend - einen Bebauungszusammenhang darstellen, dem es nur (noch) an der Ortsteileigenschaft fehlt. Deshalb sind ganz untergeordnete Siedlungssplitter schon aus diesem Grunde keine geeigneten Ansatzpunkte für eine solche Satzung.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 34, Rdnr. 42)

Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB:
„Die Ergänzungssatzung ermöglicht die Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in den Zusammenhang eines bebauten Ortsteils. Somit kann die Gemeinde nur dann Baurecht schaffen, wenn ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil (vgl. dazu Endnote 88) vorliegt. Diese Anforderung ist abzugrenzen von der sog. Splittersiedlung. (...) Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB können einzelne Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden, sofern die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind. Der Begriff der Prägung wurde in das Gesetz aufgenommen, um sicherzustellen, dass neue Gebäude sich in die vorhandene Bebauung einfügen. Somit müssen in der Umgebung der Außenbereichsflächen Gebäude vorhanden sein, die die einzubeziehenden Flächen prägen und einen Rahmen für das Einfügen der künftigen Baukörper in die Umgebungsbebauung bilden. Dadurch, dass sich die Abrundung auf einzelne Außenbereichsflächen bezieht, wird zum Ausdruck gebracht, dass sich die Einbeziehung auf Flächen und nicht auf Grundstücksgrößen bezieht, sofern eine Prägung der Flächen durch die vorhandene Bebauung besteht. Zum anderen wird durch den Begriff „einzelne“ deutlich gemacht, dass die Ergänzungssatzung keine Baulandausweisung in größerem Stil ermöglicht, sondern es sich hier um Einzelfälle handeln soll. Diese Einschränkung liegt darin begründet, dass bei der Ergänzungssatzung keine Entwicklungspflicht aus dem Flächennutzungsplan besteht; vielmehr ist eine solche Satzung auch dann zulässig, wenn z.B. im Flächennutzungsplan für die Flächen landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt ist.
Für die Praxis ist davon auszugehen, dass Außenbereichsflächen durch die bebauten Grundstücke insbesondere dann geprägt sind, wenn diese Flächen unmittelbar an die bebauten Grundstücke angrenzen. Denkbar ist es auch, eine Prägung anzunehmen, wenn durch die Ergänzung Flächen auf einer Straßenseite entlang einer Straße gegenübergelegen sind. Von einer Abrundung kann aber dann nicht mehr gesprochen werden, wenn der im Zusammenhang bebaute Ortsteil in die freie Landschaft hinein erweitert wird. Dies ist insbes. dann der Fall, wenn z.B. Grundstücke miteinbezogen werden, die keine Beziehung zur vorhandenen Bebauung aufweisen.“ (Busse in Der Bayerische Bürgermeister 1998, 50)
„Eine Prägung der Außenbereichsflächen i.S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB setzt voraus, dass dem angrenzenden (Innen)Bereich im Hinblick auf Art und das Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche die erforderlichen Zulässigkeitsmerkmale für die Bebaubarkeit dieser Flächen entnommen werden können. (…) Danach können in einer Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB einzelne Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4 BauGB getroffen werden. Zulässig sind mithin nur „einzelne Festsetzungen“. Sind mehr als nur „einzelne Festsetzungen“ erforderlich, so sind diese einem aufzustellenden Bebauungsplanverfahren vorbehalten. Dies folgt aus der systematischen Stellung der Regelung über den Erlass einer Ergänzungssatzung in § 34 BauGB, einzelne Außenbereichsflächen konstitutiv zum „Innenbereich“ im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB zu machen mit der Folge, dass diese Vorschrift i.V.m. Abs. 2 den Maßstab für die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens abgibt. Wie bereits ausgeführt, müssen die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sein. Diesem Bereich müssen die erforderlichen Zulässigkeitskriterien für die einbezogenen Flächen entnommen werden können. Eine zusätzliche Steuerung der baulichen Nutzung lässt § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB nur durch „einzelne Festsetzungen“ und damit nur in begrenztem Maße zu. Diese reduzierte „Planqualität“ einer Erweiterungssatzung wird jedenfalls überschritten, wenn die getroffenen Festsetzungen zu einer umfassenden normativen Regelung der zulässigen Bebauung nach Art eines qualifizierten Bebauungsplans im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB führen.“ (VGH BW 3 S 128/06)

Verfahren, Bekanntmachung
Für die Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB wurde für das Verfahren keine Regelung getroffen, insoweit ist auf die GO zurückzugreifen; die Bekanntmachung erfolgt nach § 34 Abs. 6 Satz 2 BauGB in entsprechender Anwendung von § 10 Abs. 3 BauGB. Organzuständigkeit beachte: Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GO

Für die Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB ist nach § 34 Abs. 6 Satz 1 BauGB das Verfahren nach § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB entsprechend heranzuziehen; sie bedarf keiner Genehmigung; die Bekanntmachung erfolgt nach § 34 Abs. 6 Satz 2 BauGB in entsprechender Anwendung von § 10 Abs. 3 BauGB. Organzuständigkeit beachte: Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GO

Für die Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB ist nach § 34 Abs. 6 Satz 1 BauGB das Verfahren nach § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB entsprechend heranzuziehen; sie bedarf keiner Genehmigung; die Bekanntmachung erfolgt nach § 34 Abs. 6 Satz 2 BauGB in entsprechender Anwendung von § 10 Abs. 3 BauGB. Organzuständigkeit beachte: Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GO.
Beachte: § 34 Abs. 5 Satz 3 BauGB

Zu § 34 Abs. 4 BauGB vgl. auch Endnote 145]  [86: 	§ 34 Abs. 4 Satz 2 BauGB stellt klar, dass die drei Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB miteinander verbunden werden können.
Beachte: § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB ist hier bei der Bereichsprüfung bewusst nicht aufgeführt, denn wenn eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB zusätzlich zur Regelung bzgl. des Bereichs noch Festsetzungen enthält, sind diese Festsetzungen (zur Zulässigkeit von Vorhaben) erst bei der Prüfung „Vorhaben zulässig“ heranzuziehen.] 

in Kraft getreten (§ 34 Abs. 6 Satz 2, § 10 Abs. 3 BauGB)?
wenn nicht >>E.1.2
wenn ja >>E.1.1.2

[bookmark: _rechtswirksam_§_34]rechtswirksam § 34 Abs. 5, 6 BauGB[endnoteRef:87] und entsprechend >>N?
wenn nicht >>E.1.2
wenn ja weiter bei Vorhaben zulässig >>E.2
 [87: 	„Die Satzungen setzen wie bisher voraus, dass sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind. Dies bedeutet, dass die Satzungen insbesondere mit § 1 BauGB vereinbar sein müssen. Dies schließt die Ermittlung und Berücksichtigung der Auswirkungen der Satzungen auf die berührten Umweltbelange ein.“ (Begründung zu § 34 BauGB Bundestagsdrucksache 15/2996) Vgl. auch Endnote 85] 

[bookmark: _Das_Vorhaben_soll][bookmark: _Ref413413066]Das Vorhaben soll innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ausgeführt werden (§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB)[endnoteRef:88]?

Wenn E.1.2 nicht gegeben ist (und vorher bereits das Vorliegen des qualifiziert beplanten Bereichs verneint wurde), liegt das Vorhaben (zwingend) im Bereich des § 35 BauGB >>B.3.3;
wenn E.1.2 gegeben, weiter bei Vorhaben zulässig >>E.2
 [88: 	Bei der Bereichsprüfung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist wie folgt zu prüfen:
1. Liegt ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil vor?
2. Liegt das vorgesehene Baugrundstück innerhalb oder außerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (vgl. dazu unten)?
Die Beantwortung der 1. Prüfung kann evtl. dahingestellt bleiben, wenn das vorgesehene Baugrundstück eindeutig außerhalb des Bebauungszusammenhangs (vgl. dazu unten) liegt.

Der Begriff der „im Zusammenhang bebauten Ortsteile“ in § 34 Abs. 1 BauGB umfasst zwei Komponenten, zum einen den Bebauungszusammenhang und zum anderen den Ortsteil. Nur ein Bebauungszusammenhang, der auch Ortsteil ist, vermittelt ein Baurecht nach § 34 BauGB. Für die Frage, ob eine zusammenhängende Bebauung ein Ortsteil ist, ist nur auf die Bebauung im jeweiligen Gemeindegebiet abzustellen. Der Gemeinde ist im Rahmen des § 34 BauGB nämlich nur das zuzurechnen, was sie durch eigene sachgerechte Planung auch abwenden könnte (BVerwG vom 3.12.1998 NVwZ 1999, 527/528; VGH München 1. Senat, Urteil vom 13. Dezember 2002, Az: 1 B 02.1184)
Ortsteil = jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist.
„Dabei lässt sich nach der Rechtsprechung nicht generell festlegen, wie viele Häuser vorhanden sein müssen, um das Vorliegen eines Ortsteils bejahen zu können (BVerwG, Beschluss vom 19.4.1994, ZfBR 1994, 247, vier Wohngebäude stellen keinen Ortsteil dar). Notwendig ist für einen Ortsteil ein bebauter Komplex im Gebiet einer Gemeinde, der nach der Art der vorhandenen Bauten Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. Während der VGH Mannheim die Auffassung vertritt, dass fünf Wohnhäuser und fünf landwirtschaftliche Nebengebäude einen solchen Ortsteil bilden können (VGH Mannheim, Baurecht 1984, 496), ist der Bayerische VGH der Meinung, dass die Ansiedlung von 11 landwirtschaftlichen Gebäuden keinen Ortsteil darstellt (BayVGH, BayVBl 1983, 628). In der bayerischen Praxis wird somit ein Ortsteil unter 10 Gebäuden kaum begründet werden können.“ (Busse in Der Bayerische Bürgermeister 1998, 50) Beachte aber, dass bei einem Ortsteil von dieser Art (10 Gebäude) jedes neu hinzukommende Gebäude meist zwangsläufig im Außenbereich liegen wird, weil es sich außerhalb des Bebauungszusammenhangs befinden wird; anders dürfte es sich nur bei Vorhaben in Form von Änderungen (Anbauten) an vorhandenen Gebäuden verhalten; diese Vorhaben würden im Innenbereich vorgenommen.
Bebauungszusammenhang = Eindruck der Geschlossenheit, Baulücken unterbrechen nicht.
Grundsätzlich endet der im Zusammenhang bebaute Ortsteil mit der letzten Bebauung; d.h. der Außenbereich beginnt unmittelbar hinter dem letzten Bauwerk. Daraus folgt insbesondere, dass die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich nicht schematisch gezogen werden kann, etwa als eine den Durchschnitt der nach „außen“ ragenden Gebäude bildende Mittellinie oder als eine, dem am weitestgehend in den Außenbereich reinragenden Gebäude vorgelagerte Linie. Vielmehr kann die Grenze unregelmäßig („verwinkelt“) verlaufen. Dabei muss berücksichtigt werden dass der Ortsrand oftmals durch eine uneinheitliche Bebauung gekennzeichnet ist. Insbesondere in ländlichen Orten, aber auch in städtischen Gebieten sind zwischen dem Hauptgebäude und dem Außenbereich Nebenanlagen gelegen, die je nach der Hauptnutzung unterschiedlich ausgestaltet sind; Beispiele sind: Gartenhäuser, Hühnerställe, Schuppen, Spiel- oder Sportanlagen. Dieser durch Nebenanlagen geprägte hintere Grundstücksbereich gehört ebenfalls zum Innenbereich. Bei der Grenzziehung zwischen Innen- und Außenbereich können topographische Verhältnisse eine Rolle spielen. Geländehindernisse, wie z.B. ein Verkehrsweg (Straße, Eisenbahn), Gewässer (Fluss, See, Graben) sowie Anhebungen (Felsen, Böschungen) bilden oftmals eine natürliche Grenze der im Zusammenhang bestehenden Bebauung und können den Eindruck ihres Abschlusses vermitteln. Dies kann auch dazu führen, dass unbebaute, hinter dem letzten Grundstück des Bebauungszusammenhangs liegende und durch das Geländehindernis begrenzte Flächen noch zum Innenbereich gezählt werden.
Ein unbebautes Grundstück am Rande eines Ortsteils liegt aber in aller Regel nicht innerhalb des Bebauungszusammenhangs. Bei der Abgrenzung des Innenbereichs zum Außenbereich ist den Grundstücks- und Parzellengrenzen keine entscheidende Bedeutung beizumessen. Es ist sowohl in Mitten als auch am Rande eines Bebauungszusammenhangs denkbar, dass die auf einem Grundstück vorhandene Bebauung nicht das gesamte Grundstück in den Zusammenhang gleichsam hineinzieht.
Unmaßgeblich sind auch Darstellungen des Flächennutzungsplans, z.B. dargestellte Grenzen der Bauflächen (anders: soweit bereits eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB in Kraft ist); die Festsetzungen eines einfachen Bebauungsplans sowie die Grenzen eines Landschaftsschutzgebietes. (In Klausurbearbeitungen ist nicht selten ein Missverständnis insoweit erkennbar, dass Bearbeiter die Auffassung vertreten, der „Innenbereich“ könnte nur gegeben sein, wenn für das Gebiet ein „einfacher“ Bebauungsplan vorhanden ist.)
Für die Beantwortung der Frage, ob ein unbebautes Grundstück den Bebauungszusammenhang unterbricht, ist folgendes zu klären: Wird das Grundstück durch die umgebende Bebauung in einer Weise geprägt, dass aus dieser die Merkmale für eine hinreichende (später durchzuführende) Zulässigkeitsbeurteilung nach § 34 Abs. 1 BauGB entnommen werden können? Daran fehlt es, wenn eine Fläche wegen ihrer Größe einer von der Umgebung gerade unabhängigen geordneten städtebaulichen Entwicklung und Beplanung fähig ist. Eine derartige Freiheit von einer Prägung durch die vorhandene Bebauung entzieht der Anwendbarkeit des § 34 BauGB den Boden. Aus diesen Grundsätzen folgt: Eine unbebaute Fläche unterbricht nicht den Bebauungszusammenhang, wenn sie von der umgebenden Bebauung in irgendeiner Weise so geprägt ist, dass aus ihr hinreichende Zulässigkeitsmerkmale für ihre Bebauung entnommen werden können. Daran fehlt es, wenn die Fläche wegen ihrer Größe einer von der Umgebung unabhängigen gesonderten städtebaulichen Entwicklung und Beplanung fähig ist. Soweit ein derart großes unbebautes Grundstück (z.B. große Grünfläche) mitten im „Ort“ liegt, spricht man vom „Außenbereich im Innenbereich“.


] 

[bookmark: _Vorhaben_zulässig?_2]Vorhaben zulässig?[endnoteRef:89]
 [89: 	Beachte: Bei § 34 BauGB gibt es 3 mögliche Zulässigkeitsmaßstäbe; die sich in der nachstehenden Reihenfolge - soweit sie jeweils Zulässigkeitskriterien enthalten - gegenseitig ausschließen; vgl. dazu im Einzelnen die folgenden Endnoten
1. Festsetzungen
1.1 eines „einfachen“ Bebauungsplan
1.2 einer Satzung nach § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB
2. § 34 Abs. 2 BauGB (nur bzgl. der Art der baulichen Nutzung)
3. „Einfügen“ nach § 34 Abs. 1 BauGB] 

[bookmark: _Ist_ein_einfacher][bookmark: _Hlt423889797][bookmark: _Ref389304274]Ist ein einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB)[endnoteRef:90] oder eine Satzung mit Festsetzung(en) nach § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB vorhanden?
wenn nicht >>E.2.2
wenn ja >>E.2.1.1
 [90: 	Ein Bebauungsplan ist dann ein „einfacher“ (§ 30 Abs. 3 BauGB), wenn ihm eine oder mehrere Mindestfestsetzung(en) nach § 30 Abs. 1 BauGB („qualifizierter“ Bebauungsplan vgl. D.1.2) fehlen; d.h. auf die bloße Anzahl der Festsetzungen kommt es nicht an; ein einfacher Bebauungsplan kann daher nur 1 Festsetzung oder eine Vielzahl von Festsetzungen aufweisen, auf jeden Fall fehlt aber zumindest eine Mindestfestsetzung nach § 30 Abs. 1 BauGB (z.B. die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung).
„Ein derartiger Plan kann etwa dazu dienen, innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile einzelne Festsetzungen (z.B. Begrenzung der Zahl der Wohnungen oder Unzulässigkeit von bestimmten Einzelhandelsbetrieben - vgl. Kapitel IV 4.3/15 Modifikation der Nutzungsart zur Erhaltung und Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen) zu treffen und dadurch die Nutzung von Grundstücken sowohl einzuschränken als auch zu erweitern.“ (Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel IV 4.3 (2) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)
“Stimmt daher ein Vorhaben mit den Festsetzungen des einfachen Bebauungsplans überein, steht damit nicht wie beim qualifizierten Bebauungsplan fest, dass das Vorhaben auch zulässig ist. Enthält aber der Bebauungsplan eindeutige ‚positive’ Festsetzungen, z.B. hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung, ist ein Vorhaben, das diesen Festsetzungen entspricht, auch dann planungsrechtlich zulässig, wenn es sich insoweit in die Eigenart der näheren Umgebung nicht einfügen würde“ (vgl. Battis, Öffentliches Baurecht und Raumordnungsrecht, 4. Aufl., Stuttgart/Berlin/Köln 1999, 5 II 4c), vorausgesetzt, es fügt sich auch hinsichtlich der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung ein, § 34 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 BauGB stehen nicht entgegen und die Erschließung ist gesichert.] 

[bookmark: _in_Kraft_getreten]in Kraft getreten
für einfachen Bebauungsplan ?
wenn nicht >>E.2.2
wenn ja >>E.2.1.2

für Satzung mit Festsetzung(en) nach § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB vgl. § 34 Abs. 6 Satz 2, § 10 Abs. 3 BauGB)?
wenn nicht >>E.2.2
wenn ja >>E.2.1.2

[bookmark: _rechtswirksam?]rechtswirksam?
für einfachen Bebauungsplan >>N;
wenn nicht >>E.2.2
wenn ja >>E.2.1.3

für Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB beachte § 34 Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 BauGB und entsprechend >>N
wenn nicht >>E.2.2
wenn ja >>E.2.1.3

[bookmark: _Widerspricht_das_Vorhaben][bookmark: _Hlt423899192][bookmark: _Hlt423889251][bookmark: _Ref364853518]Widerspricht das Vorhaben den Festsetzungen? (Prüfung bzgl. der getroffenen Festsetzungen wie bei >>D.2.1) (evtl. Festsetzungen nach § 9 Abs. 2a BauGB beachten)

Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO78 prüfen >>Q bzw. >>R, wenn das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H
(Die Verweisungen auf § 33 und § 31 BauGB gelten jeweils nicht bei einer Satzung nach § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB[endnoteRef:91]).

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von E.2.1.3 nicht unzulässig ist >>E.2.2
Beachte aber: Soweit dieser Bebauungsplan oder die Satzung Festsetzungen enthält, werden die entsprechenden Voraussetzungen des § 34 BauGB E.2.2 bis 2.3 nicht geprüft[endnoteRef:92] (= Vorrangigkeit[endnoteRef:93]).
 [91: 	Sowohl § 33 als auch § 31 BauGB sind nur bei der Satzung „Bebauungsplan“ anwendbar, nicht bei sonstigen Satzungen; teilweise anderer Ansicht Riedl in NVwZ 1996, 667.]  [92: 	Setzt der einfache Bebauungsplan z.B. nur die Art der baulichen Nutzung fest, werden die Punkte E.2.2 und E.2.3.1 nicht geprüft; wird zusätzlich die geschlossene Bauweise festgesetzt, wird auch Punkt E.2.3.3 nicht geprüft; alle anderen Zulässigkeitsprüfungen E.2.3.2, E.2.3.4 bis 2.5 sind durchzuführen.]  [93: 	Die Vorrangigkeit des einfachen Bebauungsplans vor den übrigen Zulässigkeitskriterien des § 34 BauGB ergibt sich aus der Formulierung „...im übrigen nach § 34 ...“ in § 30 Abs. 3 BauGB. Die Vorrangigkeit einer Satzung mit Festsetzung(en) nach § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB ergibt sich daraus, dass der planerische Wille der Gemeinde Vorrang hat vor den Planersatzregelungen §§ 34, 35 BauGB.] 

[bookmark: _§_34_Abs.]§ 34 Abs. 2 BauGB[endnoteRef:94]
 [94: 	Die Vorrangigkeit von § 34 Abs. 2 gegenüber Abs. 1 BauGB ergibt sich aus der Formulierung „... allein danach...“ in § 34 Abs. 2 BauGB. Die Vorrangigkeit des § 34 Abs. 2 BauGB vor der Einfügensprüfung des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB besteht nur bzgl. der Prüfung der Art der baulichen Nutzung. “Daneben ist – soweit es um die Art der baulichen Nutzung geht – ein Rückgriff auf das Einfügungsgebot des § 34 Abs. 1 Satz 1 weder geboten noch auch nur zulässig (BVerwG, Beschl. v. 12. 2. 1990 – 4 B 240.89). Unberührt davon bleiben selbstverständlich das Erfordernis der gesicherten Erschließung (§ 34 Abs. 1 Satz 1 a. E.), das Gebot der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse in § 34 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 (das freilich regelmäßig schon durch § 15 Abs. 1 BauNVO abgedeckt sein wird)“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 34, Rdnr. 12)] 

§ 34 Abs. 2 BauGB anwendbar?

[bookmark: _Ref370822272]Festlegung der „näheren Umgebung“ hinsichtlich der Art der baulichen der Nutzung[endnoteRef:95]
 [95: 	Die „nähere Umgebung“ ist nach der Rechtsprechung des BVerwG der das Baugrundstück umgebende Bereich, auf den sich das geplante Vorhaben städtebaulich auswirken kann und der seinerseits prägend auf das Baugrundstück einwirkt. Wie weit dieser Kreis zu ziehen ist, hängt jeweils vom konkreten Einzelfall ab.
Beispielsweise ist bei einem gewerblichen Bauvorhaben, das in der Nachbarschaft zu Immissionen führt, der Kreis erheblich weiter zu ziehen als bei einem normalen Wohnhaus.
Der räumliche Umkreis der „näheren Umgebung“ bemisst sich damit zum einen nach der Reichweite der Auswirkungen des beabsichtigten Vorhabens und zum anderen nach den Einwirkungen bestehender Vorhaben auf das Baugrundstück; d.h. z.B. bei einem Wohnhaus, dass der Auswirkungskreis grundsätzlich klein sein wird; befindet sich aber in 100 m Entfernung ein gewerblicher Betrieb, dessen Lärm auf das Baugrundstück einwirkt, erweitert sich der räumliche Umkreis der „näheren Umgebung“ dementsprechend.] 

Lassen sich die Nutzungen der „näheren Umgebung“ eindeutig einem Baugebietstyp der BauNVO (§§ 2 [ohne § 4a BauNVO[endnoteRef:96]] bis 11 BauNVO[endnoteRef:97] (evtl. „Fremdkörper") zuordnen?[endnoteRef:98]

Wenn keine eindeutige Zuordnung möglich ist, ist § 34 Abs. 2 BauGB nicht anwendbar >>E.2.3

Wenn eine eindeutige Zuordnung möglich ist § 34 Abs. 2 BauGB anwendbar >>E.2.2.2
 [96: 	Auf § 4a BauNVO kann bei § 34 Abs. 2 BauGB nicht abgestellt werden, weil § 4a BauNVO die planerische Entscheidung der Gemeinde voraussetzt, das betreffende, bereits überwiegend bebaute Gebiet in bestimmter Weise zu erhalten und fortzuentwickeln (§ 4a Abs. 1 Satz 1 BauNVO). Denn hier ergibt sich die Zweckbestimmung des Gebiets und damit der Zulässigkeitsrahmen nicht aus dem tatsächlich Vorhandenen, sondern zusätzlich aus einer planerischen Entscheidung der Gemeinde.]  [97: 	„§ 34 Abs. 2 BauGB ist nur anwendbar, wenn die Eigenart der näheren Umgebung einem der in der Baunutzungsverordnung bezeichneten Baugebiete entspricht. Der danach zu bestimmende Gebietscharakter wird durch Ausnahmen noch nicht in Frage gestellt, solange beispielsweise die erkennbaren "Grundzüge der Planung" nicht berührt werden (vgl. § 31 Abs. 1 BauGB). Dass in einem allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Abs. 3 BauNVO Vorhaben nur ausnahmsweise zulässig sind, steht mithin der Annahme eines allgemeinen "faktischen" Wohngebiets noch nicht entgegen. Das ist dann anders, wenn die vorhandenen Vorhaben sich nicht auf wirkliche Ausnahmefälle beschränken, sondern gerade als "Ausnahmen" eine eigene prägende Wirkung auf die Umgebung ausüben.“ (BVerwG 4. Senat, Beschluss vom 11. Februar 2000, Az: 4 B 1/00)]  [98: 	Sind z.B. in der „näheren Umgebung“ nur Wohngebäude vorhanden, ist das Gebiet eindeutig als „WR“ einzuordnen; befindet sich zusätzlich eine Diskothek in der „näheren Umgebung“ kann diese evtl. - soweit sie keinen gebietsprägenden Charakter hat - als „Fremdkörper“ außer Betracht bleiben und das Gebiet kann trotz dieses Vorhabens, das nicht in § 3 Abs. 2 BauNVO aufgeführt ist, als „WR“ eingeordnet werden.] 

[bookmark: _Ist_das_Vorhaben][bookmark: _Hlt423887108][bookmark: _Hlt423887090]Ist das Vorhaben nach § 34 Abs. 2 BauGB hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung zulässig?
 § 34 Abs. 2 Halbsatz 1 BauGB i. V. m. §§ 2 bis 11 + § 11 Abs. 3, § 12 bis 14  76 + § 15  166BauNVO
(dabei dürfen zunächst nicht die Ausnahmen geprüft werden74 prüfen[endnoteRef:99]

Wenn das Vorhaben danach unzulässig ist  § 33 BauGB prüfen ,
wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB i. V. m. § 31 BauGB prüfen >>H
wenn es auch danach nicht zulässig ist, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von E.2.2.2 nicht unzulässig ist >>E.2.3.2 [99: 	Es wird das Vorliegen eines einfachen Bebauungsplanes mit einer bestimmten Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung fingiert, daher erfolgt die Zulässigkeitsprüfung bzgl. der Art der baulichen Nutzung wie bei D.2.1.1] 

[bookmark: _§_34_Abs._1]§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB „Einfügen“: Fügt sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung nach den folgenden Kriterien ein?

[bookmark: _Art_der_baulichen_]Art der baulichen der Nutzung § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB?

Festlegung der „näheren Umgebung“ hinsichtlich der Art der baulichen der Nutzung95

[bookmark: _Ref389464410]Ermittlung des Rahmens hinsichtlich der Art der baulichen der Nutzung[endnoteRef:100]
 [100: 	In der näheren Umgebung ist unter Bewertung der vorhandenen Bebauung hinsichtlich der in § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB genannten Kriterien (hier hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung) der Rahmen für die Beurteilung des neuen Vorhabens zu ermitteln.
Grundsätzlich ist dabei der Baubestand in der Umgebung vollständig zu berücksichtigen. Lediglich Anlagen, die in dem maßgeblichen Gebiet einen Fremdkörper darstellen und deshalb dieses nicht prägen, bleiben außer Betracht.] 

Hält das Vorhaben den Rahmen hinsichtlich der Art der baulichen der Nutzung ein?[endnoteRef:101]
Wenn ja >>E.2.3.1.3.1
Wenn nein >>E.2.3.1.3.2 [101: 	Ein Vorhaben mit einer Nutzungsart, die in der näheren Umgebung vorhanden ist, fügt sich grundsätzlich ein.] 

[bookmark: _Nichteinfügen_trotz_Einhaltens_1][bookmark: _Ref389466324]Nichteinfügen trotz Einhaltens des Rahmens[endnoteRef:102] [102: 	Ein Vorhaben fügt sich aber trotz Einhaltens des Rahmens nicht ein, wenn es das Gebot der Rücksichtnahme (vgl. Endnote 48) - insbesondere gegenüber in seiner unmittelbaren Nähe vorhandener Bebauung - verletzt.] 

[bookmark: _Einfügen_trotz_Überschreitens_1][bookmark: _Ref389466342]Einfügen trotz Überschreitens des Rahmens[endnoteRef:103] [103: 	Ein Vorhaben, das den Rahmen überschreitet, kann sich dann einfügen, wenn es bodenrechtlich beachtliche Spannungen weder begründet noch erhöht.
Nach der neueren Rechtsprechung des BVerwG führt aber die Überschreitung des Rahmens der Umgebungsbebauung im Regelfall zur Unzulässigkeit des Vorhabens, weil eine Überschreitung des Rahmens in der Regel die Gefahr nach sich zieht, dass der gegebene Zustand in negativer Hinsicht in Bewegung und damit in Unordnung gebracht wird (BVerwG, Urteil vom 15.12.1994, BRS Nr. 61).
Aber z.B. fügt sich ein Tages Café, in eine nähere Umgebung ein, in der zwar bisher kein Tages Café, aber andere Gewerbebetriebe - in denen nachts kein Betrieb stattfindet - und Wohngebäude vorhanden sind; hier ist nicht erkennbar, dass neue Spannungen - insbes. nachts - auftreten könnten; anders wäre es bei einer Gaststätte mit Tag - und Nachtbetrieb; insoweit können evtl. auch die §§ 2 bis 14 BauNVO als Richtlinie herangezogen werden.] 

[bookmark: _Ref77920891]
Wenn das Vorhaben danach unzulässig ist, zunächst § 34 Abs. 3a BauGB[endnoteRef:104]  >>R oder >>Q prüfen, wenn es auch danach nicht zulässig ist  § 33 BauGB prüfen ,
wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von E.2.3.1 nicht unzulässig ist >>E.2.3.2
 [104: 	„Die Einfügung des Absatzes 3a in § 34 BauGB trägt einem Anliegen des Bundesrates Rechnung, dem die Bundesregierung mit Maßgaben zugestimmt hat. Der neue Absatz 3a kann vor allem bei baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit vorhandenen kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben, die sich als Einzelstandorte im nicht beplanten Innenbereich darstellen und dort zumeist seit längerer Zeit existieren, eine Hilfe sein. Er vermeidet in diesen Fällen die sonst notwendige Aufstellung von Vorhaben- und Erschließungsplänen, die sich aber im Vergleich zu einem Genehmigungsverfahren, in dem die Voraussetzungen des Absatzes 3a zu prüfen sind, als zu aufwändig und in der Sache nicht notwendig darstellen können. Andererseits bleibt durch die Voraussetzungen des Absatzes 3a sichergestellt, dass die Anforderungen an eine geordnete städtebauliche Entwicklung (vgl. Endnote 171) ebenso gewahrt bleiben wie die Berücksichtigung nachbarlicher Interessen (vgl. Endnote 173) und sonstiger öffentlicher Belange, z. B. die des Immissionsschutzes, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Vorschriften des Immissionsschutzrechts ohnehin unberührt bleiben (§ 29 Abs. 2 BauGB). Die Änderung berücksichtigt, dass in den Fällen des § 34 Abs. 2 BauGB bereits die Möglichkeit der Erteilung von Befreiungen, d. h. der Abweichung von den allgemeinen Zulässigkeitsregeln, besteht. Die ergänzende Genehmigungsmöglichkeit im nicht beplanten Innenbereich kann daher auf die Fallgestaltung des § 34 Abs. 1 BauGB beschränkt werden. Darüber hinaus ist es geboten, die erweiterten Genehmigungsmöglichkeiten nur in den Fallgestaltungen vorzusehen, die auch nach Auffassung des Bundesrates aus Gründen der Praktikabilität und zur Unterstützung der Existenz von Handwerks- und Gewerbebetrieben einschließlich der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen erforderlich sind. Aus diesem Grund sollen nicht allgemein „Betriebe“ sondern Handwerks- und Gewerbebetriebe als diejenigen Betriebe erfasst werden, für die Absatz 3a gelten soll. Satz 2, nach dem die Regelung nicht auf bestimmte Einzelhandelsbetriebe Anwendung finden soll, stimmt auch mit dem Regelungsziel des § 34 Abs. 3 BauGB in der Fassung des Gesetzentwurfs überein, städtebaulich schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu vermeiden.“ (Begründung zu § 34 BauGB Bundestagsdrucksache 15/2960)
“Die Erneuerung einer Anlage bedeutet die Neuerrichtung einer gleichartigen, vorhandenen Anlage an gleicher Stelle (vgl. Begründung zum Entwurf des Baugesetzbuchs, BT-Drs. 10/4630, S. 87). Erweiterung und Erneuerung können auch miteinander verbunden werden.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 4.2.2)] 

[bookmark: _Maß_der_baulichen]Maß der baulichen Nutzung § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB?
Zahl der Vollgeschosse, Höhe der baulichen Anlage, Grundfläche, Geschossfläche

Festlegung der „näheren Umgebung“ hinsichtlich des Maßes der baulichen der Nutzung[endnoteRef:105]
 [105: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 95
Beachte: „Im allgemeinen ist bei der Bestimmung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung die maßgebliche Umgebung räumlich enger zu begrenzen als etwa bei der Ermittlung der Art der baulichen Nutzung. Dies gilt insbesondere in entsprechend differenzierten städtebaulichen Strukturen, etwa in Wohngebieten, vor allem bei kleinteiliger Gebäudestruktur oder wenn die städtebauliche Struktur stark wechselt.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 34, Rdnr. 45)] 

Ermittlung des Rahmens hinsichtlich des Maßes der baulichen der Nutzung[endnoteRef:106]
 [106: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 100
Beachte: „Das BVerwG. hat im Urteil vom 23.03.1994 darauf hingewiesen, dass der aus der vorhandenen Bebauung zu gewinnende Maßstab notwendig grob und ungenau sei; auch sprächen Gründe einer praktischen, handhabenden Rechtsanwendung dafür, in erster Linie auf solche Maße abzustellen, die nach Außen wahrnehmbar in Erscheinung treten und an Hand derer sich die vorhandenen Gebäude in der näheren Umgebung leichter in Beziehung zueinandersetzen lassen. Daraus folgt, dass vorrangig die absoluten Größen von Grundflächen, Geschosszahl und Höhe, bei offener Bebauung zusätzlich auch ihr Verhältnis zur umgebenden Freifläche, zugrundezulegen sind. Demgegenüber müssen die anderen Maßfaktoren wie GRZ und GFZ - dies gilt entsprechend für die BMZ - zurücktreten und können nur in begrenzter Weise als Auslegungshilfen herangezogen werden.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 34, Rdnr. 40)] 

Hält das Vorhaben den Rahmen hinsichtlich des Maßes der baulichen der Nutzung ein?[endnoteRef:107]
Wenn ja >>E.2.3.2.3.1
Wenn nein >>E.2.3.2.3.2 [107: 	Das Vorhaben fügt sich ein, wenn eine der in der näheren Umgebung vorhandenen absoluten Größen eingehalten wird.] 

[bookmark: _Nichteinfügen_trotz_Einhaltens]Nichteinfügen trotz Einhaltens des Rahmens?[endnoteRef:108] [108: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 102] 

[bookmark: _Einfügen_trotz_Überschreitens]Einfügen trotz Überschreitens des Rahmens?[endnoteRef:109]
 [109: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 103] 

Wenn das Vorhaben insoweit unzulässig ist, zunächst § 34 Abs. 3a BauGB104  >>R oder >>Q prüfen, wenn es auch danach nicht zulässig ist  § 33 BauGB prüfen ,
wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von E.2.3.2 nicht unzulässig ist >>E.2.3.3

[bookmark: _Bauweise_§_34]Bauweise § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB

Festlegung der „näheren Umgebung“ hinsichtlich der Bauweise[endnoteRef:110]
 [110: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 95] 

Ermittlung des Rahmens hinsichtlich der Bauweise[endnoteRef:111]
 [111: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 100
Beachte: „Es kommt darauf an, ob die Eigenart der näheren Umgebung eine offene oder geschlossene Bauweise z.B. alle Hauptgebäude - ergibt sich aus dem in § 22 Abs. 2 BauNVO verwendeten Begriff „Haus“ - stehen an den seitlichen Grundstücksgrenzen (geschlossene Bauweise § 22 Abs. 3 BauNVO vgl. Graphik 4 in Endnote 273) aufweist. Hieran ist das Vorhaben gebunden. Nicht selten sind in der näheren Umgebung, vor allem in Altbaugebieten, offene und geschlossene Bauweise vorhanden. In diesen Fällen wird der Rahmen durch beide Bauweisen geprägt, so dass offene und geschlossene Bauweisen bauplanungsrechtlich zulässig sind.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 34, Rdnr. 46)] 

Hält das Vorhaben den Rahmen hinsichtlich der Bauweise ein[endnoteRef:112]
Wenn ja >>E.2.3.3.3.1
Wenn nein >>E.2.3.3.3.2 [112: 	Das Vorhaben fügt sich ein, wenn eine der in der näheren Umgebung vorhandenen Bauweisen eingehalten wird] 

[bookmark: _Nichteinfügen_trotz_Einhaltens_2]Nichteinfügen trotz Einhaltens des Rahmens[endnoteRef:113] [113: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 102] 

[bookmark: _Einfügen_trotz_Überschreitens_2]Einfügen trotz Überschreitens des Rahmens[endnoteRef:114]
 [114: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 103] 

Wenn das Vorhaben insoweit unzulässig ist, zunächst § 34 Abs. 3a BauGB104  >>R oder >>Q prüfen, wenn es auch danach nicht zulässig ist  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von E.2.3.3 nicht unzulässig ist >>E.2.3.4

[bookmark: _Überbaubare_Grundstücksfläche_§]Überbaubare Grundstücksfläche § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB

Festlegung der „näheren Umgebung“ hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksfläche[endnoteRef:115]
 [115: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 95] 

Ermittlung des Rahmens hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksfläche[endnoteRef:116]
 [116: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 100
vgl. Graphik in Endnote 274 z.B. alle Gebäude stehen an der hinteren Gehsteigkante (Baulinie an der vorderen Grundstücksgrenze § 23 Abs. 2 BauNVO) ] 

Hält das Vorhaben den Rahmen hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksfläche ein[endnoteRef:117]
Wenn ja >>E.2.3.4.3.1
Wenn nein >>E.2.3.4.3.2 [117: 	Das Vorhaben fügt sich ein, wenn in der näheren Umgebung vorhandene Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen eingehalten werden] 

[bookmark: _Nichteinfügen_trotz_Einhaltens_3]Nichteinfügen trotz Einhaltens des Rahmens[endnoteRef:118] [118: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 102] 

[bookmark: _Einfügen_trotz_Überschreitens_3]Einfügen trotz Überschreitens des Rahmens[endnoteRef:119]
 [119: 	Vgl. dazu entsprechend Endnote 103] 

Wenn das Vorhaben insoweit unzulässig ist, zunächst § 34 Abs. 3a BauGB104  >>R oder >>Q prüfen, wenn es auch danach nicht zulässig ist  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von E.2.3.4 zulässig ist >>E.2.4

[bookmark: _Erschließung_gesichert?70_Wenn][bookmark: _Hlt423888338]Erschließung gesichert?84
Wenn nicht, ist das Vorhaben unzulässig.

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von E.2.4 nicht unzulässig ist >>E.2.5
[bookmark: _§_34_Abs._]§ 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB erfüllt?[endnoteRef:120]

Wenn das Vorhaben insoweit unzulässig ist,  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von E.2.5 nicht unzulässig ist >>E.2.6 [120: 	§ 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB enthält weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen, die zusätzlich zu den in Abs. 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen gewahrt sein müssen. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden meist erfüllt sein, wenn sich ein Vorhaben i.S.d. Abs. 1 Satz 1 einfügt (oft zitiertes Beispiel für einen Verstoß gegen § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB ist eine enge lichtarme Hinterhofbebauung; soweit eine solche Bauweise vorhanden ist, wird sie sich zwar in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen, sie führt aber zu ungesunden Wohnverhältnissen) (vgl. auch Endnote 128 zu § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB );
auch das Ortsbild wird meist, wenn sich ein Vorhaben i.S. des Abs. 1 Satz 1 einfügt, nicht beeinträchtigt werden; zumal die Beeinträchtigung des Ortsbilds nur unter städtebaulichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist, nicht aber z.B. im Hinblick auf die ästhetische Wirkung des beabsichtigten Vorhabens oder seine Beurteilung in sonstiger baugestalterischer Hinsicht. Entsprechende Anforderungen sind nur auf der Grundlage des Bauordnungsrechts an die Ausführung des Vorhabens zu richten.
“1. Die das Ortsbild schützende Vorschrift des § 34 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB stellt auf einen größeren maßstabbildenden Bereich als auf die für das Einfügensgebot maßgebliche nähere Umgebung ab.
2. Durch § 34 BauGB wird das Ortsbild nur in dem Umfang vor Beeinträchtigungen geschützt, wie dies im Geltungsbereich eines Bebauungsplans durch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB und den ergänzenden Vorschriften der Baunutzungsverordnung möglich wäre.“ (BVerwG, Az: 4 C 14/98 vom 11. Mai 2000)] 

[bookmark: _§_34_Abs._2][bookmark: _Ref89402387]§ 34 Abs. 3 BauGB[endnoteRef:121]

Wenn das Vorhaben insoweit unzulässig ist,  § 33 BauGB prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von E.2.6 nicht unzulässig ist, ist es zulässig >>E.3 [121: 	„Die vorgesehene Regelung soll städtebaulich nachhaltige Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche vermeiden, und zwar sowohl in der Gemeinde, in der das Vorhaben verwirklicht wird, als auch in den Nachbargemeinden. Dies betrifft insbesondere Vorhaben des großflächigen Einzelhandels, deren städtebauliche Auswirkungen über die nähere Umgebung hinausgehen; solche Fernwirkungen werden von § 34 Abs. 1 nicht erfasst. Wie die Unabhängige Expertenkommission zur Novellierung des Baugesetzbuchs zutreffend feststellt, hat § 11 Abs. 3 BauNVO zwar die Möglichkeiten der Gemeinden, die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben an nicht integrierten Standorten, vor allem in Industrie- und Gewerbegebieten, planerisch zu verhindern, entscheidend verbessert. Die Kommission hat aber festgestellt, dass bei der Genehmigung solcher Vorhaben im nicht beplanten Innenbereich zum Teil Probleme verbleiben, die mit den derzeitigen Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 34 nicht gelöst werden können (vgl. Bericht, Rn. 207 ff.). Dies betrifft insbesondere solche Situationen, in denen ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil nach § 34 Abs. 1 errichtet werden soll, der bereits durch eine oder mehrere gleichartige Anlagen geprägt ist. Der Genehmigung des Vorhabens kann in diesem Fall nicht entgegengehalten werden, es füge sich wegen nachteiliger Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein, denn nach der Rechtsprechung dürfen solche „Fernwirkungen“ eines Vorhabens nach § 34 Abs. 1 nicht berücksichtigt werden. Von der Möglichkeit, durch Aufstellung eines Bebauungsplans entsprechende städtebaulich nachteilige Vorhaben zu verhindern, wird teilweise nicht oder nicht rechtzeitig Gebrauch gemacht. Die vorgeschlagene Regelung des § 34 Abs. 3 kann bei entsprechenden Fallkonstellationen auch für andere Vorhaben als großflächigen Einzelhandel zum Schutz von zentralen Versorgungsbereichen Bedeutung haben. Im Übrigen kann auch in Gebieten nach § 34 Abs. 2 die Funktionsfähigkeit von zentralen Versorgungsbereichen beeinträchtigt werden, ohne dass durch die entsprechende Anwendung der Baunutzungsverordnung solche negativen Auswirkungen in allen in Betracht kommenden Fällen verhindert werden. Aus diesen Gründen ist sowohl für Abs. 1 als auch für Abs. 2 in dem vorgeschlagenen Abs. 3 eine weitere Zulassungsvoraussetzung vorgesehen, die nachteilige Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden verhindern soll. Zentrale Versorgungsbereiche ergeben sich insbesondere aus planerischen Festlegungen, namentlich aus Darstellungen und Festsetzungen in den Bauleitplänen oder aus Festlegungen in den Raumordnungsplänen; sie können sich aber auch aus sonstigen planungsrechtlich nicht verbindlichen raumordnerischen und städtebaulichen Konzeptionen ergeben, nicht zuletzt auch aus nachvollziehbar eindeutigen tatsächlichen Verhältnissen.“ (Begründung zu § 34 BauGB Bundestagsdrucksache 15/2250)
„Erwarten“ erfordert keinen tatsächlichen Nachweis solcher Auswirkungen, sondern lediglich eine - plausible - Prognose. Die Vorschrift enthält - korrespondierend mit der Anreicherung des interkommunalen Abstimmungsgebots ist in § 2 Absatz 2 Satz 2 BauGB - ein neues die Nachbargemeinde schützendes Recht. (Fst 2004, 320)
„Die Vermutungsregel des § 11 Abs. 3 Satz 3 und 4 BauNVO gilt für die bauplanungsrechtliche Beurteilung großflächiger Einzelhandelsbetriebe im unbeplanten Innenbereich nach § 34 Abs. 1 und 3 BauGB weder unmittelbar noch entsprechend. Ob eine Überschreitung von 1 200 qm Geschossfläche als Indiz dafür gewertet werden kann, dass schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten sind, bleibt offen.“ (BVerG 4 B 3/09)] 

[bookmark: _Einvernehmen_erteilt_§][bookmark: _Hlt423888431]Einvernehmen erteilt § 36 BauGB52

Wenn nicht, darf die Gestattung nicht erteilt werden (beachte: Art. 67 BayBO)54.




[bookmark: _Hlt441747535][bookmark: _Toc243126660]Prüfungsreihenfolge bei § 35 BauGB

[bookmark: _Bereichsprüfung__Vorhaben_1]Bereichsprüfung

Vorhaben soll im Außenbereich ausgeführt werden[endnoteRef:122].
wenn F.1 gegeben weiter bei Vorhaben zulässig >>F.2 [122: 	Das Ergebnis „Außenbereich“ ergibt sich aus den vorhergehenden Bereichsverneinungen.] 

[bookmark: _Vorhaben_zulässig?_3]Vorhaben zulässig?

Handelt es sich um ein privilegiertes[endnoteRef:123] Vorhaben[endnoteRef:124]? § 35 Abs. 1 Nrn. 1 bis 7 BauGB[endnoteRef:125]

Wenn es sich um kein privilegiertes Vorhaben handelt >>F.2.2
Wenn es sich um ein privilegiertes Vorhaben handelt >>F.2.1.1

 [123: 	Ein Vorhaben ist „privilegiert“, wenn es unter eine der Nummern von § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 BauGB fällt. Beachte: Die Unterscheidung zwischen privilegiertem und sonstigem Vorhaben ist deshalb so bedeutsam, weil bei § 35 Abs. 1 BauGB das Prüfprogramm für die Zulässigkeit „Öffentliche Belange entgegenstehen“ und bei § 35 Abs. 2 BauGB „Öffentliche Belange beeinträchtigen“ lautet; vgl. dazu im Einzelnen die Ausführungen in den Endnoten 128  137
Beachte: Ein Vorhaben, das nicht privilegiert ist, ist zwangsläufig ein sonstiges Vorhaben. Die Einordnung als privilegiertes Vorhaben erfolgt unabhängig davon, ob öffentliche Belange entgegenstehen werden; d.h. ein Vorhaben, das in § 35 Abs. 1 Nrn. 1 bis 7 BauGB aufgeführt ist, ist auch dann ein privilegiertes Vorhaben, wenn ihm öffentliche Belange entgegenstehen.]  [124: 	Ich empfehle nicht die weitere Einordnung, wenn ein sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB vorliegt, ob etwa ein sonstiges bevorrechtigtes Bauvorhaben gemäß § 35 Abs. 4 BauGB vorliegt. Sondern empfehle, § 35 Abs. 4 BauGB erst zu prüfen, wenn bei der Zulässigkeitsprüfung eines sonstigen Vorhabens festgestellt wurde, dass einer der öffentlichen Belange, die nach § 35 Abs. 4 BauGB nicht entgegengehalten werden können, beeinträchtigt wird. Der Grund für diese Prüfungsreihenfolge ist, dass, wenn von einem sonstigen Vorhaben ein öffentlicher Belang beeinträchtigt wird, der nicht in § 35 Abs. 4 BauGB als nicht entgegenzuhaltender öffentlicher Belang aufgezählt ist (z.B. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB), allein diese Beeinträchtigung dieses öffentlichen Belangs (z.B. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB) zur Unzulässigkeit des Vorhabens führt und daher nicht mehr zu prüfen ist, ob die teilweise sehr schwierigen Voraussetzungen einer der Nummern des § 35 Abs. 4 BauGB (z.B. in § 35 Abs. 4 Nr. 1 BauGB „räumlich-funktionalen Zusammenhang“) vorliegen bzw. die Argumentation lauten kann, selbst unterstellt die Voraussetzungen von § 35 Abs. 4 Nr. 1 BauGB wären gegeben, wäre das Vorhaben unzulässig, weil es z. B. öffentliche Belange nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 2, 3, 4, 6 BauGB beeinträchtigt. Es ist nur dann auf die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen von § 35 Abs. 4 BauGB exakt einzugehen, wenn nur Belange beeinträchtigt werden, die nach § 35 Abs. 4 BauGB nicht entgegengehalten werden können.]  [125: 	§ 35 Abs. 1 Nr. 1

Land- § 201 BauGB und Forstwirtschaft
Beachte: § 201 BauGB lautet „... erzeugt werden kann...“, d.h. es genügt, wenn die vorhandenen Betriebsflächen als eigene Futtergrundlage ausreichen, unbeschadet dessen aber Futter zugekauft wird.
nicht: z. B. Massentierhaltung ohne ausreichende eigene Futtergrundlage
Betrieb
auf Dauer angelegt
Erwerbsabsicht auch Nebenerwerb
nicht: Liebhaberei, Hobby
Dienen = wenn das Vorhaben tatsächlich diesem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gewidmet ist und ein vernünftiger Landwirt gerade dieses Vorhaben - unter Berücksichtigung des Gebots der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs - errichten würde.
Untergeordneter Teil der Betriebsfläche

§ 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB „einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient“; zwar fallen Gartenbaubetriebe aufgrund der Definition der Landwirtschaft in § 201 BauGB bereits unter die Privilegierung von § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, doch in § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ist die Einschränkung „nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt“ (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) nicht vorhanden; damit wird dem hohen Flächenverbrauch (Gewächshäuser) eines Gartenbaubetriebs Rechnung getragen.

§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB Unterstreiche: „ortsgebundenen“
„§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB verlangt auch für Vorhaben, die der öffentlichen Versorgung dienen, einen spezifischen Standortbezug (BVerwG, Urteil vom 21.01.1977, IV C 28.75, DVBl 1977, 526, vom 16.06.1994, 4 C 20.93, BVerwGE 96,95 = DVBl 1994, 1141 = NVwZ 1995, 64). Dieser entfällt nach der Rechtsprechung des BVerwG, wenn das Vorhaben nicht damit steht oder fällt, ob es hier und so und nirgendwo anders ausgeführt werden kann. Für Windkraftanlagen, die überwiegend in das öffentliche Netz einspeisen, hat das BVerwG in der genannten Entscheidung vom 16.06.1994 den spezifischen Standortbezug und damit die Privilegierung verneint. Für Photovoltaikanlagen kann insoweit nichts anderes gelten: Der spezifische Standortbezug fehlt hier noch mehr als bei Windkraftanlagen, die immerhin auf Standorte mit günstigen Windverhältnissen angewiesen sind.“ IMS IIB5-4112.79-002/02 vom 05.09.2003
Beispiel für einen ortsgebundenen gewerblichen Betrieb: Steinbruch

§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB Unterstreiche: „nur“ und „soll“.
zu „nur“
„1. Zunächst ist zu fragen, ob das Vorhaben – abstrakt betrachtet – in einem der in der BauNVO typisierten Baugebiete (oder einem solchen entsprechenden, nicht überplanten Innenbereich; § 34 Abs. 2 BauGB) untergebracht werden kann. Ist das nicht möglich, weil das Vorhaben sich in die Nutzungstypik der Baugebiete – schon abstrakt betrachtet – nicht einpasst, kommt eine Privilegierung grundsätzlich in Betracht
2. Lässt sich das Vorhaben – abstrakt betrachtet – in einem der soeben beschriebenen Gebiete unterbringen, so ist weiter zu fragen, ob sich – bezogen auf das Gebiet der jeweiligen Gemeinde oder ggf. sein «Einzugsgebiet» – das Vorhaben konkret in einem (ggf. auch nicht einem der Baugebiete nach der BauNVO entsprechenden) beplanten oder nicht überplanten Innenbereich unterbringen lässt. Es kommt in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob das Vorhaben bzw. ob Vorhaben dieser Art schlechthin nur im Außenbereich untergebracht werden können, sondern auf die jeweils konkrete städtebauliche Situation, mit den Worten des Bundesverwaltungsgerichts die Frage, ob nach Lage der Dinge das Vorhaben wegen seiner Zweckbestimmung hier und so sinnvoll nur im Außenbereich untergebracht werden kann. Dabei spielt auch keine Rolle, ob das Vorhaben «theoretisch» planbar wäre; denn andernfalls müsste es bei der im vorherigen Schritt durchgeführten abstrakten Betrachtung von vornherein sein Bewenden haben.
zu „soll“
Führt danach entweder die abstrakte Betrachtungsweise für sich allein oder im zweiten Schritt die konkrete Beurteilung der Möglichkeit, das Vorhaben in einem (beplanten oder nichtbeplanten) Innenbereich unterzubringen, zu einem negativen Resultat, ist zuletzt zu beurteilen, ob das Vorhaben wegen seiner besonderen, in der gesetzlichen Vorschrift näher ausgeführten Eigenart auch in concreto im Außenbereich (und nur dort) ausgeführt werden soll. 
Die besonderen Anforderungen an die Umgebung, die nachteiligen Auswirkungen auf die Umgebung und die besondere Zweckbestimmung lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass das Vorhaben – gewissermaßen – einen besonderen Außenbereichsbezug haben muss, wenn man so will: eine gewisse Tendenz zur Verwirklichung im Außenbereich, ohne dass damit bereits darüber entschieden wäre, ob das jeweilige Vorhaben mit «Außenbereichstendenz» – in einer Bandbreite etwa von der Freizeitnutzung bis zum landwirtschaftsähnlichen, stark emittierenden Gewerbebetrieb – auch tatsächlich im Außenbereich bevorrechtigt zuzulassen ist. Darüber entscheidet vielmehr die in der Frage, ob das Vorhaben auch im Außenbereich zugelassen werden soll, liegende gesetzgeberische Wertung, die von der Baugenehmigungsbehörde allerdings nur nachzuvollziehen ist und ihr keine eigenen gestalterischen Beurteilungsspielräume eröffnet. Insbesondere hat sich – vor dem Hintergrund dieser Wertung – das jeweilige Vorhaben vor der primären städtebaulichen Zwecksetzung des Außenbereichs, Produktionsraum – insbesondere – der Landwirtschaft und Erholungsraum für die Allgemeinheit zu sein, zu rechtfertigen und damit – letztlich – vor dem Gleichheitssatz im Hinblick darauf, dass das Privileg einer bevorzugten Außenbereichsnutzung unter Ausschluss Dritter nur aus sachgerechten Gründen eingeräumt werden kann.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 35, Rdnrn. 59 bis 64)
Beispiele:
Alt. 1: Lungensanatorium, Sternwarte, Freilichttheater
Alt. 2: Tierkörperbeseitigungsanstalt, Schweinemastbetrieb, Sprengstofffabrik
Alt. 3: Berghütten für die Allgemeinheit, Bienenhäuser (wenn keine berufsmäßige Imkerei nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB vorliegt);
beachte: Jagdhütten und Fischereihütten (wenn keine berufsmäßige Binnenfischerei nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB vorliegt) sind nur bei Vorliegen von sehr engen Voraussetzungen privilegiert.
Wochenendhäuser: „Die Privilegierung scheitert insbesondere daran, dass ein Wochenendhaus nur Erholungszwecken einzelner und nicht der Allgemeinheit dient, im Übrigen auch in einem durch Bebauungsplan festgesetzten Wochenendhausgebiet errichtet werden kann.“ (vgl. im einzelnen Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 35, Rdnr. 57)
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB: Windenergieanlagen fallen nicht unter § 35 Abs. 1 Nrn. 1, 3 oder 4 BauGB, sondern unter § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB; diese Norm ist insoweit lex specialis.] 

[bookmark: _Ist_ein_einfacher_1]Ist ein einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB) vorhanden (Vorrangigkeit![endnoteRef:126])?
wenn nicht >>F.2.1.2
wenn ja >>F.2.1.1.1
 [126: 	Die Vorrangigkeit des einfachen Bebauungsplans (vgl. Endnote 90) vor den übrigen Zulässigkeitskriterien des § 35 BauGB ergibt sich aus der Formulierung „...im übrigen nach ... § 35 ...“ in § 30 Abs. 3 BauGB.] 

[bookmark: _in_Kraft_getreten?]in Kraft getreten? 
wenn nicht >>F.2.1.2
wenn ja >>F.2.1.1.2

[bookmark: _rechtswirksam?_>>N]rechtswirksam? 
wenn nicht >>F.2.1.2
wenn ja >>F.2.1.1.3

[bookmark: _Widerspricht_das_Vorhaben_]Widerspricht das Vorhaben den Festsetzungen? (evtl. Prüfung bzgl. der getroffenen Festsetzungen wie bei )

Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO78 prüfen >>Q bzw. >>R, wenn das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von F.2.1.1.3 nicht unzulässig ist >>F.2.1.2

[bookmark: _Stehen_öffentliche_Belange][bookmark: _Ref393072425][bookmark: _Ref364686520][bookmark: _Ref488498592][bookmark: _Ref514532][bookmark: _Ref535571246][bookmark: _Hlt423888922][bookmark: _Ref79996424][bookmark: _Hlt424131796]Stehen öffentliche Belange entgegen, aber beachte § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB[endnoteRef:127]?
Abwägung zwischen dem Privilegierungszweck und öffentlichen Belangen vgl. § 35 Abs. 1, 3 Sätze 1  [endnoteRef:128], 2 Halbsatz 1  [endnoteRef:129] BauGB (Planungserfordernis139; Gebot der Rücksichtnahme[endnoteRef:130]); beachte insbes. auch § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB[endnoteRef:131], evtl. § 15 Abs. 3 BauGB55.

Wenn öffentliche Belange entgegenstehen, ist das Vorhaben unzulässig  § 33 BauGB prüfen >>G

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von F.2.1.2 nicht unzulässig ist >>F.2.1.3 [127: 	Zu dem Begriff „Ziele der Raumordnung“ vgl. Endnote 212
Die Rechtsfolge von § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB ist, dass die Prüfung „öffentliche Belange entgegenstehen“ entfällt. Kommentieren Sie zu dem Begriff „raumbedeutsamen Vorhaben“ „§ 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG“ und unterstreichen Sie jeweils die Begriffe „Raum“ und „räumliche“; „Raumbedeutsame Vorhaben“ sind solche, die „Raum“ in Anspruch nehmen oder die „räumliche“ Entwicklung beeinflussen. Maßgebend ist also entweder eine Raumbeanspruchung oder eine Raumbeeinflussung. Beides darf nach dem klaren Gesetzeswortlaut nicht mit der Bodenbeanspruchung gleichgesetzt werden. Diese Voraussetzung ist dann gegeben, wenn es sich um ein „überörtliches“ Vorhaben handelt.“ „Überörtlichkeit“ ist gegeben, wenn das Vorhaben räumlich auf zwei oder mehr Gemeindegebieten liegt, oder wenn es nur im Gebiet einer Gemeinde liegt, aber sich auch auf andere Gemeindegebiete auswirkt (z.B. Einzugsbereich eines Badesees).
unterstreiche in § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB „Abs. 1“; der „soweit“ - Satz ist erfüllt, wenn z.B. im Regionalplan ein „Vorranggebiet“ (§ 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 ROG) für „Sand und Kies“ festgelegt ist; damit hat diese Nutzung Vorrang vor anderen Nutzungsmöglichkeiten; nicht, wenn nur ein „Vorbehaltsgebiet“ (§ 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ROG) vorgesehen ist.]  [128: 	„Die Beantwortung der Frage, ob öffentliche Belange einem Vorhaben entgegenstehen, setzt eine Abwägung voraus, und zwar nicht eine planerische Abwägung, sondern eine nachvollziehende Abwägung zwischen dem jeweils berührten öffentlichen Belang und dem Interesse des Antragstellers an der Verwirklichung des Vorhabens. Ob sich die öffentlichen Belange im Einzelfall durchsetzen, ist eine Frage ihres jeweiligen Gewichts und der die gesetzlichen Vorgaben und Wertungen konkretisierenden Abwägung mit dem Vorhaben, zu dem es konkret in Beziehung zu setzen ist. Innerhalb dieser Beziehung ist dem gesteigerten Durchsetzungsvermögen privilegierter Außenbereichsvorhaben (§ 35 Abs. 1 BauGB) gebührend Rechnung zu tragen.“ (BVerwG 4 C 2.04).
Nr. 1: Darstellungen eines Flächennutzungsplans im Außenbereich können einem dort privilegiert zulässigen Vorhaben als öffentlicher Belang nur dann entgegenstehen, wenn sie sachlich und räumlich hinreichend konkret sind. Eine konkrete standortbezogene Aussage des Flächennutzungsplans kann darin liegen, dass er den für das Vorhaben vorgesehenen Standort als Fläche für eine andere Nutzung darstellt, diesen Standort also „qualifiziert anderweitig verplant“; die Darstellung „landwirtschaftliche Nutzfläche“ ist z.B. keine „qualifizierte anderweitige Verplanung“.
Flächennutzungsplan(-änderung) bereits bekanntgemacht § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB? >>K.2.14
Flächennutzungsplan(-änderung) rechtswirksam? >>N
Nr. 2: Kommentiere zu Landschaftsplan Art. 4 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 BayNatSchG
Beachte zum einen, dass unter § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB nicht das Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrecht zu prüfen ist, sondern nur Pläne nach diesen Rechtsgebieten und zum anderen unter § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB nur Pläne fallen, die Darstellungen enthalten; z.B. ein Luftreinhalteplan nach § 47 BImSchG, nicht aber z.B. der Regionalplan, der verbindliche Ziele enthält.
Nr. 3: hier sind die Prüfungen zu §§ 22, 23, 25 Abs. 2 BImSchG (vgl. Immissionsschutzrechtliche Schemata C) oder - soweit § 35 BauGB im Rahmen von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG geprüft wird - § 5 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG (vgl. Immissionsschutzrechtliche Schemata A) einzusetzen; diese Nr. ist darüber hinaus Ansatzpunkt für das Gebot der Rücksichtnahme (vgl. dazu auch BVerwG, NJW 1984, 250); vgl. Endnote 48
"Entgegen den Befürchtungen des Beklagten setzt sich das Vorhaben keinen schädlichen Umwelteinwirkungen nach § 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB wegen einer vom westlichen Nachbargrundstück herrührenden Baumwurfgefahr aus. Solche schädlichen Einwirkungen sind nach § 3 BImSchG alle Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft hervorzurufen (vgl. BVerwGE 52, 122/126). Nach § 3 Abs. 2 BImschG sind Immissionen Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen. Körperliche Gegenstände wie umstürzende Bäume sind keine solchen Immissionen und damit keine schädlichen Umwelteinwirkungen nach § 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB. Allerdings können auch die an gesunde Wohnverhältnisse zu stellenden Anforderungen entgegenstehende öffentliche Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB sein. Die Aufzählung der öffentlichen Belange in § 35 Abs. 3 BauGB ist nicht abschließend (s. dort das Wort "insbesondere"). Bei einem am Waldrand gelegenen Wohngebäude sind die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse jedoch gewahrt, wenn es nur abstrakt der Baumwurfgefahr ausgesetzt ist (vgl. BVerwG vom 18.6.1997 NVwZ - RR 1998, 157 zu den gesunden Wohnverhältnissen im Sinne von § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse sollen städtebauliche Missstände abgewehrt werden. Grundsätzlich begründen selbst hohe Bäume inmitten einer Bebauung jedoch keinen städtebaulichen Missstand. Vielmehr können sie städtebaulich erwünscht sein. Eine konkrete Gefahr für gesunde Wohnverhältnisse besteht bei Ausführung des Anbaus nicht. Das Nachbargrundstück im Westen ist mit einem Wald aus Birken, Weide und Aspe mit einzelnen Fichten, Tannen und Kiefern bestanden (s. die Stellungnahme des Bayer. Forstamts Griesbach im Rottal vom 21.5.1991). Eine konkrete Gefahr lag in den letzten Jahrzehnten nach Aktenlage nicht vor. Das Gebäude steht bereits seit dem Jahre 1952 und wird seit diesem Zeitpunkt bewohnt. Für ein sicherheitsrechtliches Einschreiten sah die Behörde bisher keinen Anlass. Das Gefahrenpotential aktualisiert sich durch den Anbau nicht weiter. Die (abstrakte) Gefahr war bereits durch die bisherige Wohnnutzung des bestehenden Gebäudes aktualisiert. Den Akten, insbesondere der Stellungnahme des Forstamtes vom 21. Mai 1991 und den vorgelegten Lichtbildern, sind keinerlei Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass die Stabilität des Baumbestandes durch besonders wind- oder schneebruchgefährdete Bäume beeinträchtigt ist.“ (VGH München 14. Senat, Urteil vom 28. Dezember 1998, Az: 14 B 95.1255)
Nr. 4 Der öffentliche Belang nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BauGB bezieht sich auf Erschließungsanlagen und sonstige Infrastruktureinrichtungen, die durch das Vorhaben und seine Benutzung im Allgemeinen beansprucht werden und für die in der Regel die Gemeinde oder der Landkreis meist auch auf Grund gesetzlicher Vorschriften entsprechende Vorkehrungen zu treffen hat. Die Zulassung des Vorhabens müsste also zur Folge haben, dass die Gemeinde und sonstige öffentliche Träger der genannten Anlagen und Aufgaben verpflichtet sind, tatsächliche Aufwendungen vorzunehmen. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BauGB wird nicht tangiert, wenn sich der Bauherr zur Übernahme der entsprechenden Aufwendungen verpflichtet.
“Dem öffentlichen Belange unwirtschaftliche Erschließungsaufwendungen kommt in der Praxis keine größere Bedeutung zu. Dies ergibt sich bereits daraus, dass nach § 35 Absatz 1 und 2 BauGB die gesicherte Erschließung Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung im Außenbereich ist. Ist die Erschließung nicht gesichert, muss der Antrag abgelehnt werden, so dass es nicht zu der Situation kommen kann, dass die Gemeinde zu unwirtschaftlichen Erschließungsaufwendungen gezwungen wird. Eine solche Problematik kann sich allenfalls dann ergeben, wenn zwar die Erschließung im Sinne des § 35 Absatz 1 und 2 BauGB gesichert ist, aber sich zusätzliche und dann unwirtschaftliche Aufwendungen für die Gemeinde ergeben, z.B. wegen der Müllabfuhr oder des Winterdienstes bei einem weitab von dem im Zusammenhang bebauten Gebiet gelegenen Gebäude, das an einer öffentlichen Straße liegt.“ (Brügelmann, Kommentar zum BauGB, Stand: Januar 2011, § 35, Rdnr. 87; VGH München 1. Senat , Beschluss vom 2. Februar 2004, Az: 1 CS 03.2660)
Nr. 5: Beachte: § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB enthält 5 verschiedene öffentliche Belange: 1. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 2. Belange des Bodenschutzes 3. Belange des Denkmalschutzes 4. die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt 5. das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet.
hier können bzgl. der „Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ nicht die Prüfungen zu SchutzgebietsV bzw. Art. 18 Abs. 1 Halbsatz 2 bzw. Art. 23 Abs. 3 Satz 1 übernommen werden.
„Die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, das Ergebnis der naturschutzrechtlichen Abwägung könne für die Abwägung innerhalb des § 35 Abs. 1 BauGB übernommen werden, ist mit Bundesrecht nicht vereinbar. Sie verkennt den jeweils eigenständigen Charakter der bauplanungsrechtlichen und der naturschutzrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Außenbereichsvorhabens. 
Nach § 8a Abs. 2 Satz 2 BNatSchG (jetzt § 18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG), der (…) unmittelbar geltendes Bundesrecht ist, bleibt für Vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB die Geltung der Vorschriften über die Eingriffsregelung unberührt. Das bedeutet, dass bei einem Vorhaben im Außenbereich sowohl eine bauplanungsrechtliche Prüfung am Maßstab des § 35 BauGB als auch eine naturschutzrechtliche Prüfung am Maßstab der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu erfolgen hat. Ob das Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist, richtet sich nicht nach seiner naturschutzrechtlichen Zulässigkeit. Vielmehr stehen die Anforderungen des § 35 BauGB, auch soweit sie "naturschutzbezogen" im Sinne von Absatz 3 Nr. 5 sind, unabhängig neben den Anforderungen des Naturschutzrechts.
Das gilt auch für gemäß § 35 Abs. 1 BauGB privilegierte Vorhaben. Diese sind dem Außenbereich vom Gesetzgeber im Grundsatz "planähnlich" zugewiesen (BVerwG, Urteil vom 25. Oktober 1967 - 4 C 86.66 - BVerwGE 28, 148 <151>). Sie sind gleichwohl nicht zulässig, wenn ihnen die in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB beispielhaft genannten öffentlichen Belange entgegenstehen. Ob dies der Fall ist, hat die Behörde innerhalb einer die gesetzliche Wertung für den konkreten Einzelfall nachvollziehenden Abwägung zu ermitteln. Ein Ermessensspielraum steht ihr dabei nicht zu. Diese "nachvollziehende" Abwägung ist gerichtlich uneingeschränkt überprüfbar (stRspr, vgl. zuletzt BVerwG, Urteil vom 19. Juli 2001 - 4 C 4.00 - DVBl 2001, 1855). 
Demgegenüber gebietet die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung zunächst, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu vermeiden und unvermeidbare Beeinträchtigungen nach Möglichkeit auszugleichen (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG) (jetzt § 18 Abs. 1, 2 BNatSchG). Schon dies macht die Eigenständigkeit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung deutlich. Erst wenn - wie im vorliegenden Fall - ein Eingriff in Natur und Landschaft unvermeidbar und nicht ausgleichbar (oder ersetzbar) ist, muss gemäß § 8 Abs. 3 BNatSchG (jetzt § 18 Abs. 5 BNatSchG) (…) eine Abwägung vorgenommen werden. Ob das Ergebnis dieser Abwägung grundsätzlich mit dem Ergebnis der Abwägung nach § 35 Abs. 1 BauGB identisch ist (so Louis, UPR 1995, 290 <295> und Kom. zum BNatSchG, 2. Aufl. 2000, § 8 Rn. 75), kann offen bleiben. (…) Aber auch wenn die naturschutzrechtliche Abwägung regelmäßig zu demselben Ergebnis wie die planungsrechtliche Abwägung gemäß § 35 Abs. 1 BauGB kommen sollte, so sind die planungsrechtliche und die naturschutzrechtliche Prüfung doch zu trennen und jeweils unabhängig voneinander durchzuführen. Vom Zweck des Naturschutzrechts her, Natur und Landschaft zu schützen, ist es denkbar, dass ein im Außenbereich privilegiertes Vorhaben zwar die Hürde des § 35 Abs. 1 BauGB nimmt und gleichwohl an der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung scheitert oder zumindest nur mit Auflagen genehmigungsfähig ist (vgl. Gaentzsch, NuR 1986, 89 <94>; Gassner, BNatSchG, 1996, § 8a Rn. 48).“ BVerwG 4. Senat, Urteil vom 13. Dezember 2001, Az: 4 C 3/01
Unterstreiche bei „das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet“ das Wort „verunstaltet“; die Tatbestandsvoraussetzung lautet nicht das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt. „Verunstaltend ist ein Zustand hiernach dann, wenn er vom gebildeten Durchschnittsbetrachter als geradezu hässlich empfunden, wenn das ästhetische Gefühl dieses Betrachters also durch den Zustand nicht nur beeinträchtigt, sondern verletzt wird (BVerwG, Urt. v. 28. 6. 1955 – I C 146.53 – [1464]; BVerwG, Beschl. v. 18. 3. 2003 – 4 B 7.03 – [0165]“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 35, Rdnr. 199)
Der Belang „die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt“ kann privilegierten Vorhaben im Regelfall nicht entgegengehalten werden.
Nr. 6: „§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 BauGB hat im Verhältnis zu den wasserrechtlichen Vorschriften, die nach § 29 Abs. 2 BauGB unberührt bleiben, eine Auffangfunktion. Er hat einen eigenständigen städtebaulichen Regelungswert. Sein Zweck ist es, unabhängig von wasserrechtlichen Normierungen und Planungen ein Mindestmaß an Gewässerschutz zu gewährleisten“ (BVerwG 4. Senat, Urteil vom 12. April 2001, Az: 4 C 5/00)
Nr. 7 kann privilegierten Vorhaben im Regelfall nicht entgegengehalten werden, da von ihnen insbesondere keine Berufungsfallwirkung ausgeht.]  [129: 	§ 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB ist - anders als Halbsatz 2 - sowohl auf privilegierte als auch auf sonstige Vorhaben anwendbar. Vgl. zu dem Begriff „raumbedeutsame Vorhaben“ Endnote 127; vgl. zu dem Begriff „Ziele der Raumordnung“ Endnote 212
Ist z.B. im Regionalplan an einer bestimmten Stelle in einer Gemeinde ein „Vorranggebiet“ (§ 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1) für „Kies und Sand“ festgelegt, steht diese Festlegung, die ein Ziel der Raumordnung ist, als öffentlicher Belang z.B. dem privilegierten Vorhaben „Errichtung eines landwirtschaftlichen Betriebes“ (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) entgegen bzw. ein sonstiges Vorhaben „Errichtung eines Wochenendhauses“ (§ 35 Abs. 2 BauGB) würde diesen öffentlichen Belang beeinträchtigen; das Vorhaben ist jeweils unzulässig. (aber BayVGH 14.08.2008, 2 BV 07.2226)]  [130: 	„Nach der Rechtsprechung des Senats ist das Rücksichtnahmegebot ein unbenannter öffentlicher Belang i.S.d. § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB, der sich über die gesetzliche Ausprägung in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB hinaus auch auf sonstige nachteilige Auswirkungen eines Vorhabens erstreckt. Zu diesen Auswirkungen gehören auch Belastungen psychischer Art, wie die Rechtsprechung des Senats zur "erdrückenden" oder "erschlagenden" Wirkung von Gebäuden auf Nachbargrundstücke zeigt (vgl. Urteile vom 13. März 1981 - BVerwG 4 C 1.78 - a.a.O. und vom 23. Mai 1986 - BVerwG 4 C 34.85 - a.a.O.).“ (BVerwG 4 B 72/06) vgl. auch Endnote 48]  [131: 	§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erfasst nicht die Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nrn. 1, 7 BauGB.
„Der Gesetzgeber versteht diese Vorschrift als ein die Privilegierung flankierendes Instrument, durch das die Gemeinde in die Lage versetzt wird, die bauliche Entwicklung im Außenbereich planerisch zu steuern. Es trifft zwar zu, dass es das erklärte Ziel des Gesetzgebers ist, den Ausbau der Windenergienutzung aus klimaschutz-, energie- und umweltpolitischen Gründen zu fördern und den Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung zu steigern’ (vgl. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau vom 19. Juni 1996, BTDrucks 13/4978). Der Kläger übersieht jedoch, dass die Novelle vom 30. Juli 1996 (BGBl I S. 1189) nicht ausschließlich dazu diente, die Rolle der Windenergienutzung zu stärken. Der Gesetzgeber schuf bei dieser Gelegenheit auch § 35 Abs. 3 Satz 4 BauGB (jetzt § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB), der nicht allein Windkraftanlagen, sondern auch andere Privilegierungstatbestände, wie etwa die ortsgebundene gewerbliche Nutzung, in seinen Regelungsbereich einbezog. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in der seit 1. Januar 1998 maßgeblichen Fassung erstreckt sich auf nahezu alle privilegierten Vorhaben. Ausgenommen sind lediglich solche, die im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen. Diese Systematik verbietet es, § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einseitig unter dem Aspekt der Förderung der Windenergienutzung zu betrachten. Für die Vorhaben, deren Privilegierung sich aus Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 ergibt, müssen vielmehr dieselben Grundsätze gelten. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB hat Kompromisscharakter. Der Gesetzgeber bringt durch die Privilegierung einerseits zum Ausdruck, dass es sich um Nutzungen handelt, die dem Außenbereich adäquat sind. Er verschließt sich andererseits aber nicht der Einsicht, dass er sich vielfach mit Massenphänomenen konfrontiert sieht, die ohne Planung nicht zu bewältigen sind. Dies gilt nicht nur für die Windenergienutzung, bei der sich allein anhand der Kriterien des § 35 Abs. 1 BauGB eine ‚Verspargelung’ der Landschaft nicht verhindern ließe, sondern z.B. auch für den Abbau von Bodenschätzen, der in manchen Gegenden eine ‚Verkraterung’ der Landschaft zur Folge haben würde, sowie für die Massentierhaltung, die mit ihren Großstallungen mancherorts den Außenbereich beherrscht. Die Missstände, die weithin drohen, haben den Gesetzgeber veranlasst, die Privilegierung in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 BauGB unter einen ‚Planvorbehalt’ zu stellen. Die von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erfassten Vorhaben sind nicht nur dann unzulässig, wenn ihnen öffentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB entgegenstehen, sondern auch dann, wenn für sie durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. Die gesetzgeberische Privilegierungsentscheidung kommt zwar weiterhin, aber nur mehr nach Maßgabe der gemeindlichen Planungsvorstellungen zum Tragen. Durch § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erhalten bestimmte Darstellungen des Flächennutzungsplans über die in Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 getroffene Regelung hinaus bauplanerische Bedeutung. Die Gemeinde bekommt ein Instrument an die Hand, das es ihr ermöglicht, durch eine Kanalisierung der in § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 BauGB aufgeführten Vorhaben, die städtebauliche Entwicklung in ihrem Gemeindegebiet in geordnete Bahnen zu lenken. Dieses gesetzgeberische Modell trägt sowohl dem gebotenen Außenbereichsschutz als auch der durch Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten Planungshoheit Rechnung. Es entspricht damit der Grundkonzeption des § 1 BauGB, wonach es zu den Aufgaben der Gemeinde gehört, nach Maßgabe ihrer städtebaulichen Vorstellungen die bauliche und die sonstige Nutzung der Grundstücke im Gemeindegebiet vorzubereiten und zu leiten (vgl. BVerwG, Urteile vom 16. Dezember 1988 - BVerwG 4 C 40.86 - BVerwGE 81, 95 und vom 14. April 2000 - BVerwG 4 C 5.99 - Buchholz 406.11 § 35 BauGB Nr. 342). 28 2.2.2.1. Bedient sich die Gemeinde der ihr in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB aufgezeigten Planungsmöglichkeiten, so kommt dies einer planerischen Kontingentierung gleich. Wie aus der Entstehungsgeschichte der Norm erhellt (vgl. den Ausschussbericht vom 19. Juni 1996, BTDrucks 13/4978 S. 7), orientiert sich der Gesetzgeber mit dem in dieser Vorschrift verankerten Darstellungsprivileg an der Rechtsprechung des Senats zu Konzentrationsflächen für den Kiesabbau (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Mai 1987 - BVerwG 4 C 57.84 - BVerwGE 77, 300). Danach ist eine Gemeinde befugt, im Flächennutzungsplan Abgrabungsflächen mit dem Ziel darzustellen, den Abbau am ausgewiesenen Standort zu konzentrieren und im übrigen Außenbereich zu unterbinden. In § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB greift der Gesetzgeber das Konzept, eine positive Ausweisung an einer bestimmten Stelle mit einer Ausschlusswirkung für den übrigen Planungsraum zu kombinieren, ausdrücklich auf (vgl. den Ausschussbericht vom 19. Juni 1996, BTDrucks 13/4978 S. 7). Die negative und die positive Komponente der Darstellung bedingen einander. Das Zurücktreten der Privilegierung in Teilen des Plangebiets lässt sich nach der Wertung des Gesetzgebers nur dann rechtfertigen, wenn die Gemeinde sicherstellt, dass sich die betroffenen Vorhaben an anderer Stelle gegenüber konkurrierenden Nutzungen durchsetzen. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB bietet ihr die Möglichkeit, Windenergieanlagen ebenso wie die in § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 BauGB genannten sonstigen Vorhaben auf bestimmte Standorte zu konzentrieren. Dagegen lässt er es nicht zu, das gesamte Gemeindegebiet mit dem Instrument des Flächennutzungsplans zu sperren. Ein solcher genereller Ausschluss mag der Regionalplanung oder der Regelung durch gemeinsame Flächennutzungspläne benachbarter Gemeinden auf der Grundlage des § 204 Abs. 1 BauGB vorbehalten sein. (…) § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB richtet kein absolutes Zulassungshindernis auf. Die Ausschlusswirkung tritt ‚in der Regel’ ein. In Ausnahmefällen kommt eine Zulassung auch im sonstigen Außenbereich in Betracht. Mit diesem Regelungsmechanismus lehnt sich der Gesetzgeber an die Senatsrechtsprechung zu Konzentrationsflächen für den Kiesabbau an. Unter Hinweis darauf, dass die negative Seite der Ausweisung wegen ihres typischerweise globaleren Charakters im Allgemeinen geringere Durchsetzungskraft besitzt als die positive Standortdarstellung, hebt der Senat insoweit im Urteil vom 22. Mai 1987 - BVerwG 4 C 57.84 - (a.a.O.) hervor, dass die besonderen Umstände des Einzelfalls in diesen Gemeindegebietsteilen eher eine Chance haben sich zu behaupten. Die ‚Regel’-Formulierung ermöglicht die Feindifferenzierung, für die das Abwägungsmodell auf der Stufe der Flächennutzungsplanung naturgemäß keinen Raum lässt. Sie verlangt, dass unter Berücksichtigung der konkreten Gegebenheiten das private Interesse an der Errichtung einer Windkraftanlage den öffentlichen Belangen der Nutzungskonzentration an anderer Stelle gegenübergestellt wird. Dies läuft, in ähnlicher Weise wie bei § 35 Abs. 1 BauGB, auf eine nachvollziehende Abwägung hinaus, freilich unter umgekehrten Vorzeichen. Während der Gesetzgeber mit dem Tatbestandsmerkmal ‚entgegenstehen’ die besondere Bedeutung der Privilegierung hervorhebt, die tendenziell zu Gunsten des Vorhabens zu Buche schlägt, bringt er mit der Regel-Ausnahme- Formel in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zum Ausdruck, dass außerhalb der Konzentrationsflächen dem Freihalteinteresse grundsätzlich der Vorrang gebührt. Diese Wertung darf nicht im Zulassungsverfahren konterkariert werden. Eine Abweichung im Einzelfall ist zwar möglich, sie steht aber unter dem Vorbehalt, dass die Konzeption, die der Planung zugrunde liegt, als solche nicht in Frage gestellt wird. Das mit der Ausweisung an anderer Stelle verfolgte Steuerungsziel darf nicht unterlaufen werden. Was die vom planerisch erfassten Regelfall abweichende Sonderkonstellation ausmacht, lässt sich nicht in eine allgemeine Formel kleiden. Die Atypik kann sich daraus ergeben, dass die Windkraftanlage wegen ihrer Größe oder wegen ihrer Funktion z.B. als einem anderen privilegierten Vorhaben zugeordnete Nebenanlage besondere Merkmale aufweist, die sie aus dem Kreis der Anlagen herausheben, deren Zulassung der Planungsträger hat steuern wollen. Auch Bestandsschutzgesichtspunkte können von Bedeutung sein. Ist in der Nähe des vorgesehen Standorts bereits eine zulässigerweise errichtete Windenergieanlage vorhanden, so kann dies bei der Interessenbewertung ebenfalls zum Vorteil des Antragstellers ausschlagen. Auch die kleinräumlichen Verhältnisse können es rechtfertigen, von der auf den gesamten Planungsraum bezogenen Beurteilung des Planungsträgers abzuweichen. Ist aufgrund topographischer oder sonstiger Besonderheiten eine Beeinträchtigung der als störempfindlich und schutzwürdig eingestuften Funktionen des betreffenden Landschaftsraums nicht zu besorgen, so widerspricht es der Zielrichtung des Planvorbehalts nicht, das Vorhaben zuzulassen. (…) Bei § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB hält der Gesetzgeber an der Privilegierung fest, gibt der Gemeinde aber ein Mittel an die Hand, das es ihr ermöglicht, die Ausführung der in § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 BauGB bezeichneten Bauvorhaben im Interesse einer geordneten Entwicklung zu kanalisieren und an bestimmten Stellen im Plangebiet zu konzentrieren. Die damit verbundenen Beschränkungen sind vom geregelten Sachbereich her geboten, um einem ‚Wildwuchs’ vorzubeugen. Sie gehen nicht weiter, als der Schutzzweck reicht, dem sie dienen. Auch beim Modell des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB hängt die Zulassungsfähigkeit von dem Gewicht der Interessen und Belange ab, die einander gegenüberstehen. Im Vergleich mit § 35 Abs. 1 BauGB verschiebt sich nur die Perspektive. Welches Interesse überwiegt, ist nicht allein standortbezogen, sondern in erster Linie gemeindegebietsbezogen zu beurteilen. Bei dieser Sichtweise können öffentliche Belange einen höheren Stellenwert als im Rahmen des § 35 Abs. 1 BauGB erlangen. Das läuft indes nicht auf eine Aufhebung der Privilegierung hinaus. Auch bei Anwendung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB müssen die öffentlichen Belange, aus denen die Ausschlusswirkung hergeleitet wird, so gewichtig sein, dass sie - objektiv nachvollziehbar - geeignet sind, die gesetzgeberische Wertung, die in den Privilegierungstatbeständen zum Ausdruck kommen, zu überwinden. Unzumutbaren Belastungen beugt der Gesetzgeber dadurch vor, dass in Ausnahmefällen der Planvorbehalt nicht greift.“ (BVerwG 4. Senat, Urteil vom 17. Dezember 2002, Az: 4 C 15/01)

Vgl. zu dem Begriff „Ziele der Raumordnung“ Endnote 212
Das gleiche gilt für dementsprechende Ziele der Raumordnung. Ist z.B. im Regionalplan an einer bestimmten Stelle in einer Gemeinde z.B. ein „Vorranggebiet“ (Art. 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayLplG) für Windkraftanlagen verbunden mit dem Ziel des Ausschlusses dieser Vorhaben auf anderen Flächen festgelegt, so steht einem nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegierten Vorhaben Windkraftanlage, das außerhalb eines Vorranggebiets durchgeführt werden soll, diese Festlegung, die ein Ziel der Raumordnung ist, in der Regel als öffentlicher Belang entgegen. (vgl. auch BVerwG 01.07.2010, 4 C 6/09)

Beachte: § 5 Abs. 2b BauGB
“Nach § 5 ist im Flächennutzungsplan für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Eine weitergehende planerische Steuerungsfunktion kommt dem Flächennutzungsplan im Hinblick auf die Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 zu, sofern Darstellungen mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 getroffen werden. Durch den in § 5 neu eingefügten Abs. 2b werden die Gemeinden ermächtigt, hierfür sachliche Teilflächennutzungspläne aufstellen zu können, die rechtlich auch bei einem bestehenden Flächennutzungsplan als eigenständige Pläne aufgestellt werden können. In diesem Fall ist aber das Verhältnis zum bestehenden Flächennutzungsplan insbesondere dann klarzustellen, wenn dieser ebenfalls Flächen für Nutzungen nach § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 darstellt.
Teilflächennutzungspläne können auch für einen Teil des Gemeindegebiets aufgestellt werden. Die Ausschlusswirkung bezieht sich dann nur auf diesen Teil.
Durch die Darstellung von entsprechenden Flächen im Teilflächennutzungsplan als „Konzentrationszonen“ können die Gemeinden die Zulässigkeit von einzelnen nach § 35 Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 privilegierten Vorhaben in ihrem Gemeindegebiet steuern. Bei der Darstellung von „Konzentrationszonen“ im Flächennutzungsplan kann es sich empfehlen, unter Berücksichtigung der (nachrichtlich übernommenen) Grundnutzung (in aller Regel „Fläche für die Landwirtschaft“) die „Konzentrationszone“ als zusätzliche Nutzungsmöglichkeit darzustellen (überlagernde Darstellung).
Die Voraussetzungen von § 35 Abs. 3 Satz 3 liegen u. a. vor, wenn die Gemeinde auf der Grundlage einer Untersuchung des gesamten Gemeindegebietes ein schlüssiges Plankonzept für die Ausweisung von „Konzentrationszonen“ bzw. Sondergebieten in einem sachlichen Teilflächennutzungsplan erarbeitet hat. In der Begründung ist darzustellen, welche Zielsetzungen und Kriterien für die Abgrenzung der „Konzentrationszone“ bzw. des Sondergebietes maßgebend waren.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.5.1.1) vgl. auch Endnote 208] 

[bookmark: _§_35_Abs.]§ 35 Abs. 5 Satz 1 BauGB eingehalten?

Wenn nicht, ist das Vorhaben unzulässig § 33 BauGB prüfen 

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von F.2.1.3 nicht unzulässig ist >>F.2.1.4
[bookmark: _§_35_Abs._]§ 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB eingehalten[endnoteRef:132]?

Wenn nicht, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von F.2.1.4 nicht unzulässig ist >>F.2.1.5 [132: 	§ 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB erfasst nicht die Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nrn. 1, 7 BauGB.] 

[bookmark: _Ausreichende_Erschließung_gesichert][bookmark: _Hlt423889036]Ausreichende Erschließung gesichert84?

Wenn nicht, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von F.2.1.5 nicht unzulässig ist, ist es zulässig >>F.2.1.6
[bookmark: _Hat_die_Gemeinde][bookmark: _Hlt424131852]Hat die Gemeinde ihr Einvernehmen erteilt § 36 BauGB?52

Wenn nicht, darf die Gestattung nicht erteilt werden (beachte: Art. 67 BayBO)54


[bookmark: _"Sonstiges"__Vorhaben][bookmark: _„Sonstiges“__Vorhaben][bookmark: _Sonstiges__Vorhaben]Sonstiges[endnoteRef:133] Vorhaben § 35 Abs. 2 BauGB (trotz „können“ Rechtsanspruch[endnoteRef:134])
 [133: 	Die Einordnung als sonstiges Vorhaben erfolgt unabhängig davon, ob öffentliche Belange beeinträchtigt werden; d.h. ein Vorhaben, das in § 35 Abs. 1 Nrn. 1 bis 7 BauGB nicht aufgeführt ist, ist auch dann ein sonstiges Vorhaben (§ 35 Abs. 2 BauGB), wenn es öffentliche Belange beeinträchtigt.]  [134: 	„Trotz der Formulierung des § 35 Abs. 2 BauGB besteht ein Rechtsanspruch auf Zulassung eines sonstigen Vorhabens, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. „(…) geht die ganz h. M. mit der einhelligen höchstrichterlichen Rechtsprechung (BVerwG, Urt. v. 29. 4. 1964 – I C 30.62 – [1461]; BGH, Urt. v. 5. 2. 1981 – III ZR 119/79 – [1597]; jeweils seither st. Rspr.) unter Hinweis auf die verfassungsrechtliche Eigentumsgewährleistung davon aus, dass – bei gegebenen Tatbestandsvoraussetzungen – auch auf die Genehmigung sonstiger (unter Einschluss der begünstigten) Vorhaben ein Rechtsanspruch besteht.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 35, Rdnr. 276)] 

[bookmark: _Ist_ein_einfacher_2]Ist ein einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB) oder eine Satzung mit näheren Bestimmungen über die Zulässigkeit nach § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB[endnoteRef:135] vorhanden (Vorrangigkeit![endnoteRef:136])?
wenn nicht >>F.2.2.2
wenn ja >>F.2.2.1.1
 [135: 	Nur eine Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB, „in der nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen werden“ i.S.v. § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB, ist an dieser Stelle zu prüfen; während eine Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB, in der keine näheren Bestimmungen über die Zulässigkeit i.S.v. § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB getroffen werden, auf der Stufe von § 35 Abs. 4 BauGB steht. Vgl. >>F.2.2.2.2 
Unterstreiche in § 35 Abs. 6 Satz 1 BauGB „Vorhaben im Sinne des Absatzes 2“]  [136: 	Die Vorrangigkeit des einfachen Bebauungsplans (vgl. Endnote 90) vor den übrigen Zulässigkeitskriterien des § 35 BauGB ergibt sich aus der Formulierung „...im übrigen nach ... § 35 ...“ in § 30 Abs. 3 BauGB. Die Vorrangigkeit einer Satzung mit Festsetzung(en) nach § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB ergibt sich daraus, dass der planerische Wille der Gemeinde Vorrang hat vor den Planersatzregelungen §§ 34, 35 BauGB.] 

[bookmark: _in_Kraft_getreten_1]in Kraft getreten? 
wenn nicht >>F.2.2.2
wenn ja >>F.2.2.1.2
[bookmark: _rechtswirksam?_>>N_]rechtswirksam? 
wenn nicht >>F.2.2.2
wenn ja >>F.2.2.1.3
[bookmark: _Widerspricht_das_Vorhaben_1]Widerspricht das Vorhaben den Festsetzungen? (evtl. Prüfung bzgl. der getroffenen Festsetzungen wie bei )

Wenn das Vorhaben widerspricht, ist es unzulässig  § 33 prüfen , wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO78 prüfen >>Q bzw. >>R, wenn das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von F.2.2.1.3 nicht unzulässig ist >>F.2.2.2
[bookmark: _Werden_öffentliche_Belange][bookmark: _Ref389313772][bookmark: _Ref364686530][bookmark: _Ref35571271][bookmark: _Hlt424208500][bookmark: _Hlt423889376]Werden öffentliche Belange beeinträchtigt[endnoteRef:137] § 35 Abs. 2, 3 Sätze 1  [endnoteRef:138], 2 Halbsatz 1  129 BauGB (§ 33 BauGB als öffentlicher Belang, Planungserfordernis[endnoteRef:139], Gebot der Rücksichtnahme130)?
Können evtl. bestimmte öffentliche Belange nicht entgegengehalten werden[endnoteRef:140]:
 [137: 	„Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt – im Gegensatz zum „Entgegenstehen“ – schon dann vor, wenn irgendein öffentlicher Belang durch das Vorhaben negativ betroffen ist. Da dies fast immer der Fall ist, sind sonstige Vorhaben im Außenbereich in aller Regel unzulässig. Dabei sind alle öffentlichen Belange Prüfungsgegenstand; wenn auch nur einer durch das Vorhaben beeinträchtigt wird, ist das Vorhaben unzulässig“ (PC Formulare Jehle - Rehmverlag)]  [138: 	Nr. 1: Schon die Darstellung im Flächennutzungsplan „land- oder forstwirtschaftliche Nutzfläche“ kann einem „sonstigen Vorhaben“ entgegengehalten werden.
Flächennutzungsplan(-änderung) bereits bekanntgemacht § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB? >>K.2.14
Flächennutzungsplan(-änderung) rechtswirksam? >>N
	Nrn. 2 bis 6 vgl. im Wesentlichen die Aussagen bei § 35 Abs. 1 BauGB zu Abs. 3 Satz 1 vgl. Endnote 128
	Nr. 5: vgl. Endnote 128;
zu „natürliche Eigenart der Landschaft“ ist wie folgt zu argumentieren: Wird das Grundstück, auf dem das Vorhaben vorgenommen werden soll, derzeit beispielsweise landwirtschaftlich genutzt, ist eine Bebauung der vorgefundenen landwirtschaftlichen Bodennutzung „wesensfremd“. Nicht anwendbar bei einem Vorhaben „Nutzungsänderung einer baulichen Anlage“ (§ 29 Abs. 1 BauGB).
	Nr. 7: „Der öffentliche Belang der zu befürchtenden Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung dient der Unterbindung einer Zersiedelung des Außenbereichs in Gestalt einer zusammenhanglosen oder aus anderen Gründen unorganischen Streubebauung. (…) Splittersiedlung ist jeder Siedlungsansatz, dem es an dem für einen (im Zusammenhang bebauten) Ortsteil erforderlichen Gewicht fehlt. (…) Zumindest die Entstehung einer Splittersiedlung einleiten kann auch schon der Siedlungssplitter, d. h. der öffentliche Belang ‚Splittersiedlung’ wird – als bauplanungsrechtlicher Prüfungsmaßstab – bereits dann berührt, wenn erstmals außerhalb des (beplanten oder nicht überplanten) Innenbereichs ein Bauvorhaben verwirklicht werden soll, das den Anfang einer Splittersiedlung darstellen kann.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 35, Rdnrn. 211 bis 214) „Der Tatbestand des Befürchtens der Verfestigung einer Splittersiedlung setzt nicht voraus, dass - als Folge der Zulassung des insoweit öffentliche Belange beeinträchtigenden Vorhabens - ein uneingeschränkter Rechtsanspruch auf Zulassung weiterer Vorhaben entsteht. Es genügt, dass die Gründe, die weiteren Vorhaben entgegengehalten werden könnten, an Überzeugungskraft einbüßen würden, wenn das jetzt beantragte Vorhaben nicht aus eben den Gründen (Verfestigung einer Splittersiedlung) versagt würde, mit der Genehmigung also ein sog. Berufungsfall geschaffen würde. Mit der Versagung der Genehmigung soll bereits ‚den Anfängen gewehrt’ werden.“ (BVerwG, 02.09.1999 - 4 B 27/99)
Zu dem Begriff „Ziele der Raumordnung“ in § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB vgl. Endnote 212]  [139: 	„Das in § 35 BauGB grundsätzlich vorgesehene Entscheidungsprogramm erweist sich in aller Regel als ausreichend, um eine städtebaulich entstehende Konfliktlage im Außenbereich angemessen beurteilen zu können und diese Beurteilung dem behördlichen Entscheidungsverfahren zuzuweisen. Das gilt zum einen für die gesetzgeberischen Wertungen, wie sie in den Privilegierungstatbeständen des § 35 Abs. 1 BauGB ihren Ausdruck finden. Zum anderen sind die in § 35 Abs. 3 BauGB angegebenen öffentlichen Belange regelmäßig hinreichend, um die vom Gesetzgeber bestimmte Interessenbewertung im Einzelfall mit der im Hinblick auf Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG gebotenen Eindeutigkeit nachvollziehen zu können. Die öffentlichen Belange, die der Gesetzgeber in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB aufzählt, haben indes nur beispielhaften Charakter. Zu den nicht benannten öffentlichen Belangen gehört auch das Erfordernis einer förmlichen Planung. Dieser öffentliche Belang hat allerdings eine andere Qualität als die in § 35 Abs. 3 BauGB genannten. Er bringt zum Ausdruck, dass die in § 35 BauGB selbst enthaltenen Vorgaben nicht ausreichen, um im Sinne des erwähnten Konditionalprogramms eine Entscheidung über die Zulässigkeit des beabsichtigten Vorhabens treffen zu können. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht für verschiedene Entscheidungslagen, wie sie im Außenbereich auftreten können, entschieden (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. November 1968 - BVerwG 4 C 98.65 - BRS 20 Nr. 83; Urteil vom 7. Mai 1971 - BVerwG 4 C 19.70 - DVBl 1971, 588; Urteil vom 1. Dezember 1972 - BVerwG 4 C 6.71 - BVerwGE 41, 227; Urteil vom 26. November 1976 - BVerwG 4 C 69.74 - Buchholz 406.11 § 34 BBauG Nr. 58). Das im Außenbereich zu verwirklichende Vorhaben kann eine Konfliktlage mit so hoher Intensität für die berührten öffentlichen und privaten Belange auslösen, dass dies die in § 35 BauGB vorausgesetzte Entscheidungsfähigkeit des Zulassungsverfahrens übersteigt. Ein derartiges Koordinierungsbedürfnis wird vielfach dann zu bejahen sein, wenn die durch das Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einen in erster Linie planerischen Ausgleich erfordern, der seinerseits Gegenstand einer abwägenden Entscheidung zu sein hat. Eine in diesem Sinne "abwägende" Entscheidung ist nach der Gesetzeslage weder der Genehmigungsbehörde noch der Gemeinde im Rahmen des § 36 Abs. 1 BauGB zugestanden. Sie ist nach Maßgabe der §§ 1 ff. BauGB allein in einem Bauleitplanverfahren zu treffen.
Nach dem Stand der Rechtsprechung hängt es im Wesentlichen vom Umfang des Vorhabens ab, ob eine Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGB ohne eine verbindliche Bauleitplanung öffentliche Belange beeinträchtigt. Dabei kommt es darauf an, in welcher Weise sich ein beabsichtigtes Vorhaben in seiner Substanz und in seinen Auswirkungen in die vorhandene Umgebung einfügt. Das Erfordernis der Planbedürftigkeit muss im Einzelfall nach Lage der Dinge konkretisiert werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Juni 1990 - BVerwG 4 C 6.87 - BRS 50 Nr. 84). Mehrere Gesichtspunkte können dafür ausschlaggebend sein. Ob ein Vorhaben planerischer Steuerung bedarf, wird zunächst davon abhängen, welche Probleme die Einordnung des Vorhabens in seine Umgebung aufwirft. Dafür geben die in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB benannten öffentlichen Belange bereits wichtige Merkmale. Auch der in § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB betonte Gesichtspunkt der Raumbedeutsamkeit verweist mittelbar auf eine erforderliche planerische Koordinierungsnotwendigkeit. Lässt sich die Koordination der Belange sachgerecht letztlich nur im Wege einer Abwägung sicherstellen, so ist dies auch ein hinreichendes Anzeichen für bodenrechtlich relevante Auswirkungen, die geeignet sind, ein Planungsbedürfnis auszulösen. An der bisherigen Rechtsprechung (vgl. etwa Urteil vom 22. Juni 1990 - BVerwG 4 C 6.87 - BRS 50 Nr. 84), dass ein Planungsbedürfnis nur für den Fall der Notwendigkeit einer Binnenkoordination bestehe, ist deshalb nicht festzuhalten (vgl. auch bereits Urteil vom 16. Juni 1994 - BVerwG 4 C 20.93 - BVerwGE 96, 95 <108>, nach dem diese Einschränkung nur für den Regelfall gilt).“ (BVerwG, DVBl 2003,62)
“(...) Aus § 11 Abs. 3 BauNVO lässt sich unmittelbar allerdings nur ableiten, dass Anlagen, welche die tatbestandlichen Merkmale aufweisen, außer in Kerngebieten nur in eigens festgesetzten Sondergebieten, nicht aber in sonstigen Baugebieten zulässig sind. Zur Frage, ob solche Anlagen im Außenbereich zugelassen werden können, schweigt diese auf § 2 Abs. 5 BauGB beruhende Vorschrift naturgemäß. Dennoch lässt die Wertung, die ihr zugrunde liegt, Rückschlüsse auch für die Anwendung des § 35 BauGB zu. § 11 Abs. 3 BauNVO ist im System des Planungsrechts insofern einzigartig, als er es nicht damit bewenden lässt, die Zulassungsfähigkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben allgemein an eine Planung zu binden. Es reicht nicht aus, dass die Standortgemeinde überhaupt planerisch tätig wird. Selbst wenn im Gemeindegebiet Misch-, Gewerbe- oder Industriegebiete zur Verfügung stehen, in denen Einzelhandelsbetriebe zulässig sind, muss die Gemeinde von ihrer Planungsbefugnis gezielt in einer bestimmten Richtung Gebrauch machen, um den Weg für eine Zulassung frei zu machen. Erforderlich ist eine auf die Anlagenspezifika zugeschnittene Planung. Diese Grundentscheidung des Normgebers beansprucht allgemeine Beachtung.
Insoweit ist für den Anwendungsbereich des § 35 BauGB ein Erst-Recht-Schluss nahe liegend. Wenn Einkaufszentren und sonstige großflächige Handelsbetriebe wegen der mit ihnen verbundenen nachteiligen Wirkungen ohne spezielle Planung nicht einmal in den Gebieten verwirklicht werden dürfen, die für sie an sich nach der Gebietstypologie der Baunutzungsverordnung bestimmt sind, so scheidet auch der Außenbereich als geeigneter Standort von vornherein aus. Eine Zulassung ohne jegliche Planung läuft zwangsläufig auf eine Beeinträchtigung der öffentlichen Belange hinaus, zu deren Wahrung sich der Normgeber der Baunutzungsverordnung ausdrücklich und gezielt des Mittels planerischer Steuerung bedient.“ (BVerwG, DVBl 2003,62)]  [140: 	Wird von einem sonstigen Vorhaben ein öffentlicher Belang beeinträchtigt, der nicht in § 35 Abs. 4 bzw. 6 BauGB als nicht entgegenzuhaltender öffentlicher Belang aufgezählt ist (z.B. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB), so führt allein diese Beeinträchtigung dieses öffentlichen Belangs (z.B. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB) zur Unzulässigkeit des Vorhabens; es ist daher nicht mehr zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer der Nummern des § 35 Abs. 4 BauGB oder die Voraussetzungen des § 35 Abs. 6 BauGB vorliegen. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Erschließung nicht gesichert ist.] 

auf Grund von § 35 Abs. 4 BauGB[endnoteRef:141] nämlich § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 („den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht“), § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 („den Darstellungen eines Landschaftsplans widerspricht“), § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 („die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt“) und § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB (beachte: § 35 Abs. 5 Sätze 3, 4 BauGB)

oder/und (§ 35 Abs. 6 Satz 7 BauGB)
 [141: 	Unterstreiche in § 35 Abs. 4 Satz 1 BauGB „sonstigen Vorhaben im Sinne des Absatzes 2“
„Zulässigerweise“ in § 35 Abs. 4 Nr. 1 d, Nr. 2 a, Nr. 3, Nr. 5a und Nr. 6 BauGB bedeutet nicht, dass zu prüfen wäre, ob das bestehende Vorhaben nach heutigem Rechtsstand genehmigungsfähig wäre. Ein Vorhaben ist zulässigerweise errichtet, wenn es zwar genehmigt wurde, aber bei rückschauender Beurteilung mit dem damaligen Recht nicht vereinbar war oder wenn es ungenehmigt errichtet wurde, aber bei einem Antrag hätte genehmigt werden müssen bzw. wenn es bei der Errichtung nicht genehmigungspflichtig war. Vgl. auch Endnote 144
Zum „räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der Hofstelle des land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes“ i.S.v. § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. e BauGB: Bezugspunkt ist die Hofstelle des landwirtschaftlichen Betriebes, dem das Gebäude bis zur Aufgabe der bisherigen Nutzung gedient hat. Beispiel: Einer ehemaligen Scheune, die etwa 300 m von dieser Hofstelle entfernt liegt, fehlt die nach Buchst. e erforderliche räumliche Nähe.
Kommentiere zu § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c BauGB den Art. 82 BayBO.] 

[bookmark: _aufgrund_einer_Satzung][bookmark: _Ref408051471][bookmark: _Ref443918538]aufgrund einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB[endnoteRef:142] (rechtsrechtswirksam?) nämlich die Belange in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 („die Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald“) und in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB („die Entstehung oder Verfestigung[endnoteRef:143] einer Splittersiedlung befürchten lässt“)[endnoteRef:144]?
 [142: 	Vgl. zur gesamten Problematik; Schink in DVBl 1999, 367 ff
„Voraussetzung für den Erlass der Satzung ist, dass es sich um ein bebautes Gebiet handelt, welches nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt ist und in dem eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist.
Die Grenzen der Satzung werden durch den bebauten Bereich bestimmt. Da die Satzung die Funktion der Lückenfüllung in diesem bebauten Bereich hat, ist es nicht zulässig, eindeutig dem unbebauten Außenbereich zuzurechnende Grundstücke in die Satzung aufzunehmen. In der Praxis wird um die Bebauung gleichsam ein Band gelegt, um so die Grenzen des bebauten Bereichs im Außenbereich zu fixieren. Bei strittiger Beurteilung, ob ein Grundstück von den Grenzen der Satzung noch erfasst werden kann oder nicht, wird danach zu entscheiden sein, ob das fragliche Grundstück noch durch die (den bebauten Bereich bildende) Bebauung geprägt ist.
Weiter müssen die Wohnzwecken dienenden Vorhaben in dem maßgeblichen Gebiet das Übergewicht gegenüber landwirtschaftlichen Betrieben haben. Diese Einschränkung soll vor allem den Außenbereich als Produktionsraum der Landwirtschaft erhalten und schützen. Maßgeblich ist somit darauf abzustellen, ob die Grundstücke im Satzungsbereich vorwiegend für landwirtschaftliche Produktion genutzt werden. Sofern dies der Fall ist, soll der Außenbereich als landwirtschaftlicher Produktionsraum erhalten und nicht einer weiteren nicht privilegierten Wohnbebauung zugeführt werden.
Mit der Forderung in § 35 Abs. 6 BauGB, dass eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden sein muss, soll sichergestellt werden, dass die Satzung mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist (§ 35 Abs. 6 Satz 4 Nr. 1 BauGB) Da das Tatbestandsmerkmal „Wohnbebauung von einigem Gewicht“ im Licht der städtebaulichen Ordnung gesehen werden muss, müssen die vorhandenen Gebäude eine gewisse Organik aufweisen, so dass sich neue Vorhaben in den bebauten Bereich einfügen können. Dabei kann zahlenmäßig schwer beziffert werden, ab welcher Anzahl von Wohnhäusern die Wohnbebauung ein solches städtebauliches Gewicht aufweist. Abzustellen ist auf die Größe und die Struktur der Gemeinde und des bebauten Bereichs im Außenbereich. In der Regel wird bei ca. 10 Wohnhäusern von einem solchen Gewicht auszugehen sein. Eine geringere Anzahl von Wohnhäusern kommt dann in Betracht, wenn auch landwirtschaftliche oder gewerbliche Anlagen in dem Weiler vorhanden sind. Notwendig ist es aber, dass die Wohnbebauung gegenüber der Landwirtschaft das Übergewicht besitzt (§ 35 Abs. 6 Satz 1 BauGB)“ (Busse in Der Bayerische Bürgermeister 1998, 52)
„(...) vier Wohngebäude sind als Wohnbebauung von einigem Gewicht anzusehen. Das städtebauliche Gewicht einer Bebauung hängt von der Zahl, der Größe und der räumlichen Zuordnung der Gebäude ab. An das Gewicht der Wohnbebauung, die bei einer Außenbereichssatzung vorhanden sein muss, sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der Regelung (Wohnbebauung von "einigem" Gewicht) und aus ihrem Zweck. Die Vorschrift eröffnet der Gemeinde die Möglichkeit, durch eine planungsrechtliche Entscheidung für nicht privilegierte Außenbereichsvorhaben die Zulässigkeitsschwelle herabzusetzen, indem die Berücksichtigung von zwei durch solche Vorhaben regelmäßig beeinträchtigten öffentlichen Belangen ausgeschlossen wird. Der Anwendungsbereich der Außenbereichsatzung ist damit nicht nur gegenüber der Entwicklungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB abzugrenzen, bei der der bebaute Bereich so viel Gewicht haben muss, dass er zum Innenbereich im Sinn von § 34 BauGB aufgewertet werden kann. Die Bebauung kann auch weniger gewichtig sein als bei Splittersiedlungen, die zwar nicht für eine Entwicklungssatzung in Betracht kommen, deren Bebauung aber schon so umfangreich ist, dass eine Lückenschließung auch ohne Außenbereichssatzung eine Verfestigung im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB nicht "befürchten" lässt (vgl. BVerwG vom 27.8.1998 NVwZ-RR 1999, 295/296; BayVGH vom 13.5.2002 - 1 B 00.1284). Aus all dem folgt, dass für eine Außenbereichssatzung eine aus wenigen Häusern bestehende Bebauung genügt, deren "Entwicklung" mit der durch die Außenbereichssatzung begünstigten Lückenschließung abgeschlossen wird (vgl. NdsOVG vom 27.7.2000 NVwZ-RR 2001, 368).“ (VGH München 1. Senat , Urteil vom 12. August 2003, Az: 1 BV 02.1727)

Verfahren, Bekanntmachung
Für die Satzung ist nach § 35 Abs. 6 Satz 5 BauGB das Verfahren nach § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB entsprechend heranzuziehen; die Bekanntmachung erfolgt nach § 35 Abs. 6 Satz 6 BauGB in entsprechender Anwendung von § 10 Abs. 3 BauGB. Organzuständigkeit: Beachte: Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GO.]  [143: 	Der öffentliche Belang „die Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt“, kann dagegen entgegengehalten werden]  [144: 	Kommentiere bei § 35 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1, 2, 5 (bei Nr. 5 nur bei „natürliche Eigenart der Landschaft“) und 7 BauGB jeweils § 35 Abs. 4 BauGB und bei § 35 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 7 (bei Nr. 7 nur bei „Entstehung, Verfestigung“) BauGB zusätzlich jeweils § 35 Abs. 6 BauGB.] 

[bookmark: _Ref383083651]Wenn öffentliche Belange beeinträchtigt werden, ist das Vorhaben unzulässig[endnoteRef:145]  § 33 BauGB prüfen 

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von F.2.2.2 nicht unzulässig ist >>F.2.2.3 [145: 	Wenn eine Gemeinde ein Außenbereichsvorhaben zulässig machen will, bietet sich neben der Möglichkeit des § 33 BauGB insoweit auch die Möglichkeit an, eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB zu erlassen, womit das Vorhaben im Innenbereich liegt und dann nach den Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 34 BauGB zu beurteilen ist. Nachteil dieser Möglichkeit ist, dass § 33 BauGB insoweit nicht herangezogen werden kann, weil diese Satzung kein Bebauungsplan ist, und daher das Ende des Verfahrens und das Inkrafttreten der Satzung abgewartet werden muss; eine weitere Möglichkeit stellt der Erlass einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB dar.] 

[bookmark: _§_35_Abs._1]§ 35 Abs. 5 Satz 1 BauGB eingehalten?

Wenn nicht, ist das Vorhaben unzulässig § 33 BauGB prüfen 

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von F.2.2.2 nicht unzulässig ist >>F.2.2.4
[bookmark: _Erschließung_gesichert70?_Wenn][bookmark: _Hlt423889536]Erschließung gesichert84?
Wenn nicht, ist das Vorhaben unzulässig.

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von F.2.2.4 nicht unzulässig ist, ist es zulässig >>F.2.2.5
[bookmark: _Einvernehmen_erteilt_§_][bookmark: _Hlt423889592]Einvernehmen erteilt § 36 BauGB?52

Wenn nicht, darf die Gestattung nicht erteilt werden (beachte: Art. 67 BayBO)54




[bookmark: _Prüfungsreihenfolge_bei_§_1][bookmark: _Toc243126661]Prüfungsreihenfolge bei § 33 BauGB[endnoteRef:146] [146: 	Sinn und Zweck von § 33 BauGB ist es den Bauherrn eines plankonformen Vorhabens nicht bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplans auf die Baugenehmigung warten zu lassen.
Auf § 33 BauGB ist nur einzugehen, wenn im Klausursachverhalt geschildert ist, dass die Standortgemeinde beschlossen hat, einen das Baugrundstück betreffenden Bebauungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen oder aufzuheben; auf § 33 BauGB ist aber auch einzugehen, wenn in der Aufgabenstellung verlangt wird, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein derzeit unzulässiges Vorhaben zulässig gemacht werden könnte. Liegt keiner der beiden Fälle vor, erfolgt die weitere Prüfung so, wie das in den Schemata D, E, F oder I in den „Wenn ...“ - Sätzen vorgesehen ist - soweit ein Bebauungsplan vorhanden ist - wird sofort § 31 BauGB geprüft (vgl. z.B. E 2.1.3); bei § 35 BauGB ergibt sich dann keine weitere Zulässigkeitsmöglichkeit (vgl. z.B. F 2.2.2); evtl. Lösung wie in Endnote 145] 



[bookmark: _Hlt423932419][bookmark: _Ref364843706]Vorher[endnoteRef:147] muss festgestellt worden sein, dass das Vorhaben nach § 30 Abs. 1 BauGB oder § 30 Abs. 2 BauGB oder § 34 oder § 35 BauGB unzulässig ist[endnoteRef:148].
 [147: 	Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeitsprüfung kann - außer im Rahmen von § 14 Abs. 2 BauGB - niemals mit § 33 BauGB begonnen werden; § 33 BauGB ist nachrangig, weil sich die Zulässigkeit nach dieser Vorschrift auf einen Bebauungsplanentwurf, der folglich noch kein Rechtssatz ist, stützt; zudem würde die Anwendung von § 33 BauGB für ein Vorhaben, das z.B. bereits nach § 34 BauGB zulässig ist, Verschlechterungen (z.B. Erforderlichkeit eines Anerkenntnisses nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB; nur Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung und kein Rechtsanspruch, soweit § 33 Abs. 2 oder 3 BauGB herangezogen wird) für den Antragsteller mit sich bringen.
Beachte: § 33 BauGB ist kein Ablehnungstatbestand; daher kann sich die Unzulässigkeit eines Vorhabens nur aus § 30 Abs. 1 BauGB oder § 30 Abs. 2 BauGB oder § 34 oder § 35 BauGB ergeben; vgl. insoweit auch im Schema bei G.2 bis 7 die Rechtsfolgen bei „Wenn nicht = ...“]  [148: 	Beachte „oder“: Ein Vorhaben kann nur nach einer der 4 Vorschriften unzulässig sein.] 

[bookmark: _Ref235968896][bookmark: _Hlt423933144][bookmark: _Ref488208706]§ 33 Abs. 1 BauGB: Vorhaben soll in einem Gebiet vorgenommen werden, in dem die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung[endnoteRef:149] (§ 1 Abs. 8 BauGB)
eines[endnoteRef:150] qualifizierten Bebauungsplans (§ 30 Abs. 1 BauGB) D.1.2
oder
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§ 12, § 30 Abs. 2 BauGB)
oder
eines einfachen Bebauungsplans (§ 30 Abs. 3 BauGB90)

wirksam beschlossen und ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB)[endnoteRef:151] wurde?

Wenn nicht, ist § 33 BauGB nicht anwendbar und das Vorhaben ist weiterhin nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder § 34 oder § 35 BauGB unzulässig.

Wenn G.2 gegeben >>G.3 [149: 	Die Anwendung von § 33 BauGB bei der Aufhebung eines Bebauungsplanes ist umstritten, weil in diesem Fall ja die Voraussetzung von § 33 Abs. 1 Nr. 2 BauGB „künftigen Festsetzungen nicht entgegensteht“ gegenstandslos ist; es sei denn man versteht diesen Punkt in der Form, dass „künftigen Festsetzungen nicht entgegensteht“ in diesem Fall bedeutet: Das Vorhaben muss den Zulässigkeitskriterien von § 34 oder § 35 BauGB entsprechen.]  [150: 	§ 33 BauGB ist sowohl beim qualifizierten (30 Abs. 1 BauGB) als auch beim vorhabenbezogenen (§ 30 Abs. 2 BauGB) als auch beim einfachen (§ 30 Abs. 3 BauGB) Bebauungsplan anwendbar. Die Prüfung, ob es sich um einen qualifizierten (30 Abs. 1 BauGB) (vgl. D.1.2), einen vorhabenbezogenen (§ 30 Abs. 2 BauGB) oder einen einfachen (§ 30 Abs. 3 BauGB) (vgl. Endnote 90) Bebauungsplan handelt, kann auch später erfolgen (vgl. >>G.8,  >>G.9). Die Einordnung muss jedoch in jedem Fall erfolgen, weil im Falle eines einfachen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 3 BauGB „im Übrigen § 34 oder § 35 BauGB“ heranzuziehen sind. Bei einem unzulässigen „sonstigen“ Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB hat das zur Folge, dass das Vorhaben durch den Entwurf eines einfachen (§ 30 Abs. 3 BauGB) Bebauungsplans über § 33 BauGB nicht zulässig wird, denn es bleibt ein „sonstiges“ Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB und der einfache Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB) wird die Beeinträchtigung der öffentlichen Belange nicht vollständig aufheben können; daher empfiehlt es sich in diesem Fall, die Einordnung an dieser Stelle vorzunehmen.]  [151: 	Ist auch allgemein bundesrechtlich der Planaufstellungsbeschluss nicht zwingend vorgeschrieben, ist er doch für die Anwendung des § 33 BauGB zwingende Voraussetzung. Wird ein solcher Beschluss gefasst, muss er nach Bundesrecht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) ortsüblich bekannt gemacht werden. Für die Bekanntmachung als solche ist wiederum das Landes- (Kommunal-) recht maßgebend. Ein (insgesamt) wirksamer Aufstellungsbeschluss ist Anwendungsvoraussetzung für § 33 BauGB (dasselbe gilt für §§ 14, 15 BauGB). Erst mit der gesetzlich angeordneten Publikation wird der Weg frei für die Entscheidung nach § 33 BauGB. Vgl. auch Endnoten 225 a.E. 282] 

[bookmark: _§_33_Abs.][bookmark: _Ref235014335][bookmark: _Ref532052729]§ 33 Abs. 1 Nr. 1 BauGB: formelle Planreife? Ist der geforderte Verfahrensstand erreicht?[endnoteRef:152]

Wenn nicht: [152: 	D.h. die Informationsbeschaffung- und verarbeitung muss im förmlichen Verfahren (§ 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 BauGB) oder - wenn im vereinfachten Verfahren § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 und Nr. 3 Alt. 2 BauGB angewendet wird - auch im vereinfachten Verfahren abgeschlossen sein; erreicht ist dieser Verfahrensstand entweder nach Ablauf der Auslegungsfrist, wenn keine Stellungnahmen von den Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (evtl. § 4a Abs. 5 BauGB) abgegeben wurden, oder wenn Stellungnahmen von den Bürgern, Behörden oder sonstigen Trägern öffentlicher Belange (evtl. § 4a Abs. 5 BauGB) abgegeben wurden, diese aber vom zuständigen Organ zurückgewiesen wurden oder nach § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können; soweit das zuständige Organ aufgrund dieser Stellungnahmen von den Bürgern, Behörden oder sonstigen Trägern öffentlicher Belange (evtl. § 4a Abs. 5 BauGB) den Bebauungsplanentwurf geändert hat, muss erst die erneute Informationsbeschaffung- und verarbeitung in einer der drei möglichen Verfahrensgestaltungen nach § 4a Abs. 3 BauGB abgeschlossen sein; ist das noch nicht erfolgt, ist zu prüfen, ob § 33 Abs. 2 BauGB anwendbar ist. Beachte: bei § 33 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist nicht zu prüfen, ob z.B. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) oder der Behörden oder sonstigen Trägern öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB), die Bekanntmachung der Auslegung, die Auslegung selber, die Beteiligung der Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange oder andere - vorausgehende - Verfahrensschritte ordnungsgemäß erfolgt sind; bzgl. vorausgehender Verfahrensschritte ist hier auch nicht zu prüfen, ob sie überhaupt stattgefunden haben; diese Überprüfung erfolgt erst bei der Prüfung der „materiellen“ Planreife.
Mit der Anwendungsvoraussetzung -  „formelle“ Planreife -  für § 33 BauGB soll die Gefahr, dass durch eine zu frühzeitige Vorhabensgenehmigung eine evtl. erforderlich werdende Bebauungsplanentwurfsänderung unmöglich gemacht wird, verhindert werden.] 

[bookmark: _Ref78853445][bookmark: _Ref79981395][bookmark: _Ref96333044]Wenn ein Verfahren nach § 13 BauGB (Voraussetzungen erfüllt?288) (auch i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) durchgeführt wird  § 33 Abs. 3 BauGB[endnoteRef:153] prüfen (Ermessen[endnoteRef:154]). [153: 	§ 33 Abs. 3 BauGB ist in 2 Fällen anwendbar:
1. vor Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 und Nr. 3 Alt. 1 BauGB bzw. i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB (vgl. Wortlaut von § 33 Abs. 3 Satz 1 BauGB)
oder
2. nach Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 und Nr. 3 Alt. 1 BauGB bzw. i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB (vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 33, Rdnr. 92a), denn auch insoweit ist die formelle Planreife i.S.d. § 33 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nicht gegeben. Wobei dann aber die betroffene Öffentlichkeit und die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme „bereits zuvor“ i.S.d. § 33 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB hatten und sich eine Beteiligung i.S.d. § 33 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB erübrigt.
Anstelle der abgeschlossenen Informationsbeschaffung - und verarbeitung im vereinfachten Verfahren (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1, Nr. 3 Alt. 1 BauGB) ist es nach § 33 Abs. 3 Satz 2 BauGB ausreichend, wenn entweder die Informationsbeschaffung auf andere Weise - als die in § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1, Nr. 3 Alt. 1 BauGB vorgesehene Weise - bereits erfolgt ist oder anlässlich der Vorhabensgenehmigung eine Informationsbeschaffung zum Bebauungsplanentwurf in einem nichtförmlichen Verfahren „auf die Schnelle“ durchgeführt wird. Soweit durch diese Informationsbeschaffungsmethode nicht genügend Klarheit für die Frage, ob der Bebauungsplan so oder überhaupt einmal in Kraft treten wird, herbeigeführt werden kann, ist von der Anwendung des § 33 Abs. 3 BauGB abzusehen. Vgl. auch Endnote 58
Wenn eine Informationsbeschaffung auf andere Weise bereits erfolgt ist oder wenn die anlässlich der Vorhabensgenehmigung eingeleitete Informationsbeschaffung zum Bebauungsplanentwurf „auf die Schnelle“ abgeschlossen ist, ist weiter zu prüfen bei materielle Planreife >>G.4 und anschließend G.5 bis G.10; evtl. kann es ihm Einzelfall angebracht sein, bereits vor Einleitung der Informationsbeschaffung nach § 33 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB die Prüfungen von G.4 bis G.10 durchzuführen; ergibt sich daraus bereits zum jetzigen Zeitpunkt, dass § 33 BauGB nicht anwendbar ist, bzw. das Vorhaben auch über § 33 BauGB nicht zulässig wird, so wäre es überflüssig noch die Informationsbeschaffung nach § 33 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB durchzuführen.]  [154: 	„Vor diesem Hintergrund ist nur schwerlich verständlich, weshalb § 33 Abs. 1 dem Bauherrn einen Rechtsanspruch einräumt, Abs. 2 und 3 hingegen - dem Wortlaut nach - nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über sein Baugesuch. Die Einräumung von Ermessen in § 33 Abs. 2 und 3 BauGB kann daher nur verstanden werden als - zum einen - die Gewährung planerischer Gestaltungsfreiheit für die Gemeinde, die sich - zum anderen - allein darin manifestiert, dass sie über die Durchführung der Verfahrenssurrogate nach § 33 Abs. 3 Satz 2 frei entscheiden kann (Jäde, Planreife - ein Befreiungstatbestand?, BauR 1987, 252/258 f.; im Anschluss daran Steiner, Bauen nach künftigem Bebauungsplan [§ 33 BauGB], DVBl. 1991, 739/741 f.; Schmaltz, in: Schrödter, § 33 Rdnr. 21). Hat die Gemeinde hingegen diese Verfahrensschritte durchgeführt und ergibt sich daraus die materielle Planreife des Vorhabens, steht ihr Ermessen nicht mehr zu, sondern handelt es sich - wie auch sonst - unbeschadet des Einvernehmenserfordernisses nach § 36 Abs. 1 Satz 1 bei der Beurteilung der Planreife um reine Rechtsanwendung (so auch Gelzer/Birk, Rdnr. 1068), so dass - unter diesen Voraussetzungen - dem Bauherrn auch im Rahmen des § 33 Abs. 2 und 3 ein Rechtsanspruch auf die Zulassung seines Vorhabens zusteht (so auch Bielenberg/Stock, in: EZBK, § 33 Rdnr. 20; Dürr, in: KK, § 33 Rdnr. 18; Schmaltz, in: Schrödter, § 33 Rdnr. 21; a. A. - ohne anzugeben, woran sich die Ermessensausübung orientieren soll - Krautzberger, in: BKL, § 33 Rdnr. 10).“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 33, Rdnr. 26)] 

Wenn erneute Öffentlichkeits- oder Behördenbeteiligung (§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB) noch nicht abgeschlossen ist152,  § 33 Abs. 2 BauGB prüfen[endnoteRef:155] (Ermessen154).
 [155: 	„Keine Auswirkungen haben Änderungen und Ergänzungen eines Bebauungsplanentwurfs dann, wenn sie die Zulässigkeit des Vorhabens auf der Grundlage des ursprünglichen Bebauungsplanentwurfs unberührt lassen. Das ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn die das Vorhaben betreffenden Festsetzungen unverändert bleiben, aber auch dann, wenn zwar diese geplanten Festsetzungen geändert werden, das Vorhaben aber sowohl nach der bisherigen als auch nach der neuen Fassung des Bebauungsplans zulässig wäre (). Festsetzungen, die sich in diesem Sinne auf das Vorhaben auswirken, können aber auch Festsetzungen sein, die die Rahmenbedingungen für das Vorhaben verändern, z. B. eine besonders schutzbedürftige Nutzung in seiner Nachbarschaft zulassen wollen, auf die das Vorhaben (besonders) Rücksicht zu nehmen hätte.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 33, Rdnr. 20)] 

Wenn die formelle Planreife nicht vorliegt und auch § 33 Abs. 2 oder 3 BauGB nicht anwendbar sind, ist § 33 BauGB nicht anwendbar und das Vorhaben ist weiterhin nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder § 34 oder § 35 BauGB unzulässig.

Wenn G.3 gegeben >>G.4
[bookmark: _Materielle_Planreife?_Es][bookmark: _Hlt444247360][bookmark: _Hlt444946528]Materielle Planreife? Es ist zu prüfen, ob der Bebauungsplanentwurf keine materiell-rechtlichen Fehler und keine Verfahrensfehler[endnoteRef:156] aufweist >>M.4.2

Wenn die materielle Planreife nicht vorliegt, ist § 33 BauGB nicht anwendbar und das Vorhaben ist weiterhin nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder § 34 oder § 35 BauGB unzulässig.

Wenn auch G.4 gegeben, ist § 33 BauGB anwendbar >>G.5 [156: 	Diese Prüfung leitet sich aus der Tatbestandsvoraussetzung „anzunehmen ... künftigen Festsetzungen ...“ ab, denn nur wenn der Bebauungsplanentwurf keine materiell-rechtliche Fehler und keine verfahrensrechtliche Fehler enthält, wird er in Kraft treten können; enthält der Bebauungsplanentwurf Fehler, wird er schon im Genehmigungsverfahren scheitern (daher der Verweis auf Schema M - und nicht auf Schema N) und nicht bekannt gemacht werden können, vgl. § 10 Abs. 3 BauGB; auch Bebauungspläne, die keiner Genehmigung bedürfen und fehlerhaft sind, darf die Gemeinde nicht bekannt machen, denn die Gemeinde unterliegt bei ihrer Bauleitplanung dem Gebot der Gesetzmäßigkeit der Verwaltungstätigkeit (Art. 20 Abs. 3, Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG; Art. 56 Abs. 1 GO), sodass ein Inkraftsetzen des Bebauungsplanentwurfs trotz eines erkannten und beachtlichen Mangels grob rechtswidrig wäre. §§ 214, 215 BauGB dürfen bei der Prüfung der materiellen Planreife keinesfalls herangezogen werden, denn diese Vorschriften sind nur bei einem Bebauungsplan anwendbar, der bereits in Kraft getreten ist; vgl. sowohl § 214 Abs. 1 BauGB „...Rechtswirksamkeit ... der Satzungen“ als auch § 216 BauGB. Vgl. auch Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 33, Rdnr. 40)
Beachte: „§ 33 Abs. 1 BauGB ist nicht anwendbar, wenn der Planungsträger erklärt, alles zum Abschluss des Planaufstellungsverfahrens Erforderliche getan zu haben, aber den Bebauungsplan nicht durch öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB in Kraft setzt.“ (BVerwG, DVBl 2003,62)
„Hinsichtlich des ernsthaften Planungswillens der Gemeinde als Gesamtgebilde ist bei einem Bürgerbegehren, mit dem eine laufende (projektbezogene) Bauleitplanung verhindert werden soll, zu differenzieren: Erscheint dieses trotz ablehnender Entscheidung der Gemeinde zulässig und damit die Durchführung des Bürgerentscheids gesichert, wirkt dieser Befund auf die Beurteilung der materiellen Planreife im Rahmen einer anstehenden Zulassungsentscheidung gemäß § 33 BauGB zurück: Die Bauaufsichtsbehörde darf bei der Prüfung, ob die Gemeinde ernsthaft gewillt ist, den Planentwurf in Kraft zu setzen, nicht mehr isoliert auf den Willen des Beschlussorgans abstellen; vielmehr ist der Umstand, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bürgerentscheid zu dieser Frage durchzuführen ist, in den Blick zu nehmen. Nachdem der Bauaufsichtsbehörde eine Prognose hinsichtlich des Ausgangs des Bürgerentscheids verwehrt ist, sie aber dieses durch Art. 12 Abs. 3 Satz 1 BV garantierte Mitwirkungsrecht der Gemeindebürger bei der innergemeindlich Willensbildung zu respektieren hat, kann sie in einer derartigen Situation die materielle Planreife nicht (mehr) bejahen.“ (BayVGH 4 CE 07.647)] 

[bookmark: _§_33_Abs._][bookmark: _Ref178518315]§ 33 Abs. 1 Nr. 2 BauGB: Das Vorhaben darf allen, künftigen (neuen und - bei einer Änderung des Bebauungsplans - auch den alten nicht geänderten[endnoteRef:157]) Festsetzungen nicht entgegenstehen? Prüfung[endnoteRef:158] wie bei 

Wenn das Vorhaben den künftigen Festsetzungen entgegensteht  § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO78 prüfen >>Q bzw. >>R, wenn das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB entsprechend163 prüfen >>H
Wenn die Erteilung einer Abweichung, Ausnahme oder Befreiung nicht möglich ist, ist das Vorhaben weiterhin nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder § 34 oder § 35 BauGB unzulässig.

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von G.5 zulässig ist >>G.6 [157: 	Bei einer planreifen Änderung eines Bebauungsplanes ist ein „Hin - und - herwechseln“ zwischen altem und neuem Planungsstand unzulässig, d.h. ein Vorhaben ist entweder zulässig, wenn es dem bisherigen Planungsstand nach § 30 BauGB komplett entspricht, oder wenn es allen neuen künftigen Festsetzungen komplett entspricht.
Beachte: Werden bei einer Änderung eines qualifizierten, vorhabenbezogenen oder einfachen Bebauungsplanes nicht alle Festsetzungen geändert, gelten selbstverständlich die nicht geänderten Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes weiter, daher muss das Vorhaben auch diesen - weiter geltenden - nicht geänderten und nicht nur den - neuen - künftigen Festsetzungen entsprechen; vgl. dazu unten >>G.9.]  [158: 	Die BauNVO ist auch bei einem Bebauungsplanentwurf nach § 33 BauGB anwendbar] 

[bookmark: _§_33_Abs._1]§ 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB schriftliches Anerkenntnis[endnoteRef:159]?

Wenn das Anerkenntnis fehlt, ist die Vorlage des Anerkenntnisses zu verlangen; das Vorhaben ist bis zur Vorlage des Anerkenntnisses weiterhin nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder § 34 oder § 35 BauGB unzulässig.

Wenn das Anerkenntnis vorliegt >>G.7 [159: 	„In rechtlicher Hinsicht besagt das Anerkenntnis, dass der Antragsteller entsprechend dem künftigen Willen des örtlichen Gesetzgebers die vorgesehenen Festsetzungen des planreifen Entwurfs mit allen ihren Auswirkungen, soweit diese für das betroffene Grundstück von Bedeutung sind, für sich und seine Rechtsnachfolger hinnimmt. Das Anerkenntnis legt i.V.m. der Baugenehmigung mit der Wirkung einer öffentlich - rechtlichen Last in planungsrechtlicher Hinsicht den baurechtlichen Status des Grundstücks fest. Das künftige Ortsrecht wird insoweit für den Antragsteller und seine Rechtsnachfolger vorab verbindlich. Diese vorgezogene Wirkung bezieht sich sowohl auf die - gemessen an der bisherigen Rechtslage - ihn künftig beschränkenden als auch auf ihn begünstigenden Festsetzungen.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 33, Rdnr. 60)] 

[bookmark: _§_33_Abs._2][bookmark: _Hlt423890073]§ 33 Abs. 1 Nr. 4 BauGB: Erschließung gesichert84?

Wenn nicht, ist das Vorhaben weiterhin nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder § 34 oder § 35 BauGB unzulässig.

Wenn die Erschließung gesichert ist >>G.8
[bookmark: _Wenn_es_sich]Wenn es sich um die Aufstellung oder Änderung (aller Festsetzungen) eines qualifizierten oder vorhabenbezogenen Bebauungsplanes oder die Ergänzung eines einfachen Bebauungsplanes. (Ergänzung um die Festsetzungen, die noch zu einem qualifizierten Bebauungsplan fehlen) handelt[endnoteRef:160],
ist (bei § 33 Abs. 2 und 3 BauGB Ermessen154) das Vorhaben bereits planungsrechtlich zulässig, wenn die Voraussetzungen G1 bis 7 erfüllt sind >>G11

Wenn nicht >>G.9
 [160: 	Das Ergebnis aller aufgeführten Möglichkeiten ist, dass nach Abschluss des jeweiligen Planungsverfahrens der „qualifiziert beplante Bereich“ vorliegt.] 

[bookmark: _Bei_der_Aufstellung,]Wenn es sich um die Änderung (nicht aller Festsetzungen) oder Aufhebung149 (nicht aller Festsetzungen) oder Ergänzung eines qualifizierten oder vorhabenbezogenen oder einfachen Bebauungsplanes oder die Aufhebung149 (aller Festsetzungen) eines einfachen Bebauungsplanes handelt, sind die nicht geänderten oder nicht aufgehobenen Festsetzungen oder sonstigen Zulässigkeitskriterien nach § 34 oder § 35 BauGB
nach der Stelle weiter zu prüfen, an der vorher die Unzulässigkeit des Vorhabens festgestellt wurde[endnoteRef:161]

Wenn nicht >>G10
 [161: 	Wurde z.B. unter >>E.2.3.1 festgestellt, dass das Vorhaben unzulässig ist, weil es sich bzgl. der Art der baulichen Nutzung nicht einfügt nach § 34 Abs. 1 BauGB und hat die Gemeinde beschlossen, um das Vorhaben zu ermöglichen, einen einfachen Bebauungsplan aufzustellen, der nur eine einzige Festsetzung nämlich zur Art der baulichen Nutzung enthält, und ist nach dieser Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung das Vorhaben zulässig und kann das Vorhaben über § 33 BauGB hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung danach zugelassen werden, ist anschließend weiterzuprüfen, ob sich das Vorhaben bzgl. des Maßes der baulichen Nutzung nach § 34 Abs. 1 BauGB einfügt >>E.2.3.2] 

[bookmark: _Bei_der_Aufhebung]Bei der Aufhebung149 (aller Festsetzungen) eines qualifizierten oder eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes oder der Aufhebung einer Mindestfestsetzung für einen qualifizierten Bebauungsplanes (§ 30 Abs. 1 BauGB)[endnoteRef:162], ist eine erneute Bereichsprüfung vorzunehmen >>B.3.2
 [162: 	Das Ergebnis aller aufgeführten Möglichkeiten ist, dass nach Abschluss des jeweiligen Planungsverfahrens entweder der Bereich des § 34 oder der Bereich des § 35 BauGB vorliegt.] 

[bookmark: _Einvernehmen_erteilt_§_1][bookmark: _Hlt423890160]Einvernehmen erteilt § 36 BauGB?52

Wenn nicht, darf die Gestattung nicht erteilt werden (beachte: soweit § 33 Abs. 2 oder 3 BauGB angewendet wurden, ist Art. 67 BayBO nicht anwendbar)54.




[bookmark: _Prüfungsreihenfolge_bei_§_2][bookmark: _Toc243126662][bookmark: _Hlt423933247][bookmark: _Ref388627526]Prüfungsreihenfolge bei § 31 BauGB[endnoteRef:163] [163: 	§ 31 BauGB ist sowohl beim qualifizierten (§ 30 Abs. 1 BauGB) (Vgl. D.1.2) als auch beim vorhabenbezogenen (§ 30 Abs. 2 BauGB) als auch beim einfachen (§ 30 Abs. 3 BauGB, vgl. Endnote 90) B - plan, als auch beim planreifen (§ 33 BauGB; hier str., ob § 31 Abs. 2 BauGB anwendbar ist.) Bebauungsplanentwurf anwendbar; er ist entsprechend auch nach § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB anwendbar; § 31 BauGB ist auch anwendbar bzgl. einer Festsetzung nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 2 BayBO, vgl. insoweit Art. 81 Abs. 2 Satz 2 BayBO. Bei örtlichen Bauvorschriften nach Art. 81 Abs. 1 BayBO ist nicht § 31 BauGB, sondern Art. 63 BayBO einschlägig. § 31 BauGB ist nicht anwendbar um z.B. vom Nicht - „einfügen“ nach § 34 Abs. 1 BauGB eine Ausnahme oder Befreiung zu erteilen. § 31 Abs. 2 BauGB ist ebenfalls nicht anwendbar um z.B. vom „Entgegenstehen oder Beeinträchtigen öffentlicher Belange“ zu befreien; vgl. auch Endnote 91] 

Beachte: >>Q bzw. >>R

[bookmark: _§_31_Abs._2][bookmark: _Ref121802483]§ 31 Abs. 1 BauGB Ausnahmen

Ausnahme im Bebauungsplan entweder

ausdrücklich (§ 16 Abs. 6; § 21a Abs. 1; 2; Abs. 4 Nr. 3; Abs. 5; § 23 Abs. 2 Satz 3; Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 3 BauNVO[endnoteRef:164])

oder [164: 	„So kann nach § 23 Abs. 2 Satz 2 BauNVO bezüglich der Festsetzung von Baulinien ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß zugelassen werden, ohne dass dies (vgl. § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO) vom Bebauungsplan ausdrücklich zugelassen wäre; eine entsprechende Regelung findet sich für Baugrenzen in § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO. Dabei handelt es sich um definitorische Bandbreiten, also um Abweichensmöglichkeiten, die bereits quasi begrifflich mit der Festsetzung von Baulinien oder Baugrenzen einhergehen, so dass es sich nicht um (einvernehmenspflichtige, § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB) Ausnahmen vom Bebauungsplan handelt.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 30, Rdnr. 20) vgl. Endnote 384] 

[bookmark: _Hlt424132679]über § 1 Abs. 3 Satz 2 BauNVO75
die Absätze 3 der §§ 2 bis 9 BauNVO (z. B. § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO: Tankstelle im allgemeinen Wohngebiet)

oder
§ 14 Abs. 2 BauNVO

oder
nach § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 BauNVO
vorgesehen.

[bookmark: _Hlt423918881][bookmark: _Hlt423918868]Wenn nicht  § 31 Abs. 2 BauGB prüfen >>H.2

Wenn ja >>H.1.2
[bookmark: _Ausnahmegründe_erfüllt?]Ausnahmegründe erfüllt?

Sind im Falle von H.1.1.1 die im Bebauungsplan aufgeführten Ausnahmegründe erfüllt
oder
[bookmark: _sind_im_Falle]sind im Falle von H.1.1.2 die in der jeweiligen Ausnahmevorschrift aufgeführten Voraussetzungen erfüllt?[endnoteRef:165]
 [165: 	z.B. in § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO: Wohnung: 1. nur für den angegebenen Personenkreis 2. dem Gewerbebetrieb zugeordnet 3. dem Gewerbebetrieb gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet] 

[bookmark: _Hlt424132707]Wenn nicht, ist eine Ausnahmeerteilung nicht möglich und das Vorhaben ist nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder §§ 34, 30 Abs. 3 bzw. § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 oder §§ 35, 30 Abs. 3 BauGB unzulässig (evtl.  § 31 Abs. 2 BauGB >>H.2)

Wenn H.1.2 erfüllt >>H.1.3
[bookmark: _Steht_§_15][bookmark: _Hlt423886507][bookmark: _Ref370529660][bookmark: _Hlt424132769]Steht § 15 Abs. 1 BauNVO entgegen?[endnoteRef:166]
Wenn ja, ist eine Ausnahmeerteilung nicht möglich und das Vorhaben ist nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder §§ 34, 30 Abs. 3 bzw. § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 oder §§ 35, 30 Abs. 3 BauGB unzulässig(evtl.  § 31 Abs. 2 BauGB >>H.2)

Steht § 15 Abs. 1 BauNVO nicht entgegen >>H.1.4 [166: 	Ziel von § 15 Abs. 1 BauNVO ist es, in Ergänzung der rahmensetzenden Funktion der Bauleitplanung, die regelmäßig mit der Festsetzung der Baugebiete für die einzelnen Vorhaben nur einen allgemeinen, zum Teil noch recht abstrakten Rahmen setzt, mit sicherzustellen, dass sich jedes einzelne Vorhaben in das Gefüge, die Struktur des betreffenden Baugebiets einordnet, die sich an der Eigenart des jeweiligen Baugebiets, wie die BauNVO diese Eigenart für das jeweilige Baugebiet bestimmt und wie sich diese Eigenart nach der konkreten Situation des einzelnen Baugebiets entwickelt hat, orientieren.
§ 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO; die Eigenart des Baugebiets ergibt sich:
Aus der allgemeinen Zweckbestimmung des Baugebiets = Abs. 1 jeweils von §§ 2 bis 9 BauNVO
Den sonstigen Festsetzungen im Bebauungsplan, wie Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen.
Aus der konkreten Entwicklung nur, soweit sich die Vorhaben im Rahmen der Festsetzungen halten
Anzahl  z.B. Häufung
Lage z.B. Schankwirtschaft mit Kegelbahn im WA neben einer Privatklinik
Umfang z.B. fällt größenmäßig aus dem Rahmen

§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO; Ergänzungsvorschrift zu Satz 1
z.B. durch die gewählte Lage erfolgen unzumutbare Störungen der Umgebung; Ausnahmeerteilung für eine Tankstelle im WA unzulässig wegen unzumutbarer Belästigungen oder Störungen infolge der Lage und des Betriebsumfanges.
“Ein bauwilliger Nachbar, der mit seinem Wohnbauvorhaben an einen Sportplatz heranrückt, kann die aus § 15 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BauNVO folgende Unzulässigkeit seines - solche Rücksicht nicht nehmenden - Vorhabens nicht dadurch abwenden, dass er sich bereit erklärt, die Lärmimmissionen auf sein vorbelastetes Grundstück hinzunehmen und auf die Geltendmachung etwaiger Abwehrrechte zu verzichten. Das Bauplanungsrecht regelt die Nutzbarkeit der Grundstücke in öffentlich-rechtlicher Beziehung auf der Grundlage objektiver Umstände und Gegebenheiten mit dem Ziel einer möglichst dauerhaften städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Dementsprechend stellt das baurechtliche Rücksichtnahmegebot nicht ‚personenbezogen’ auf die Eigentumsverhältnisse oder die Nutzungsberechtigten zu einem bestimmten Zeitpunkt ab.“ (BVerwGE 109, 314-325)

Beachte: § 15 Abs. 1 BauNVO vermittelt über das Gebot der Rücksichtnahme Drittschutz; vgl. Endnote 48] 

[bookmark: _Ermessen?__Stehen][bookmark: _Ref186090465]Ermessen?[endnoteRef:167]
Stehen Ermessensgründe entgegen ist eine Ausnahmeerteilung nicht möglich und das Vorhaben ist nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder §§ 34, 30 Abs. 3 bzw. § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 oder §§ 35, 30 Abs. 3 BauGB unzulässig.

Stehen Ermessensgründe nicht entgegen >>H.1.5 [167: 	„Als Ermessenserwägungen kommen nur städtebauliche Gründe in Betracht. Liegen die Rechtsvoraussetzungen für die Gewährung einer Ausnahme vor, dann erfordern das vom Gesetzgeber mit den Ausnahmeregelungen des § 31 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit den Ausnahmekatalogen der Baunutzungsverordnung verfolgte Ziel der städtebaulichen Flexibilität und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in aller Regel, dass die Ausnahme gewährt wird. Bei einem ausnahmefähigen Vorhaben ist deshalb die Ablehnung der ausnahmsweisen Zulassung nur dann ermessensgerecht, wenn besondere, nicht bereits von § 15 Abs. 1 BauNVO erfasste städtebauliche Gründe dem Vorhaben entgegenstehen. Anderenfalls ist das Ermessen zugunsten des Bauherrn auf Null reduziert.“ (VGH München 1. Senat, Urteil vom 6. Juli 2005, Az: 1 B 01.1513)] 

[bookmark: _Einvernehmen_erteilt_§_2][bookmark: _Hlt423890513]Einvernehmen erteilt § 36 BauGB?52
Wenn nicht, darf Ausnahme nicht erteilt werden (beachte Art. 67 BayBO nicht anwendbar)54

Wenn Einvernehmen erteilt >>H.1.6
[bookmark: _Ausnahmen_müssen_im]Ausnahmen müssen im Tenor ausdrücklich ausgesprochen werden[endnoteRef:168].

 [168: 	Vgl. entsprechend Endnote 36] 

[bookmark: _§_31_Abs.][bookmark: _Ref121802524]§ 31 Abs. 2 BauGB Befreiungen

„... die Grundzüge der Planung nicht berührt werden ...“[endnoteRef:169]?
Wenn nicht, ist eine Befreiungserteilung nicht möglich und das Vorhaben ist nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder §§ 34, 30 Abs. 3 bzw. § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 oder §§ 35, 30 Abs. 3 BauGB unzulässig.

Wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden >>H.2.2 [169: 	Grundzüge der Planung dürfen nicht berührt werden (vgl. auch § 13 BauGB288)
= Das der bisherigen Planung zugrunde liegende Leitbild darf nicht verändert werden
= Eine äußerste Grenze findet eine Befreiung in mehreren Fällen aber dann, wenn das Planungserfordernis des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ausgelöst wird oder dadurch die Grundzüge der Planung in Frage gestellt werden; der Bebauungsplan muss dann (im vereinfachten Verfahren) geändert werden.
„Ob die Grundzüge der Planung berührt werden, hängt von der jeweiligen Planungssituation ab. Entscheidend ist, ob die Abweichung dem planerischen Grundkonzept zuwiderläuft. Je tiefer die Befreiung in das Interessengeflecht der Planung eingreift, desto eher liegt der Schluss auf eine Änderung der Planungskonzeption nahe, die nur im Wege der (Um- )Planung möglich ist. Die Befreiung kann nicht als Vehikel dafür herhalten, die von der Gemeinde getroffene planerische Regelung beiseite zu schieben. Sie darf - jedenfalls von Festsetzungen, die für die Planung tragend sind - nicht aus Gründen erteilt werden, die sich in einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle oder gar für alle von einer bestimmten Festsetzung betroffenen Grundstücke anführen ließen“ (vgl. BVerwG Az: 4 B 5/99)
Die Tatbestandsvoraussetzung „Grundzüge der Planung nicht berührt werden“, muss bei einer Prüfung im Rahmen des § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB in die Frage umgewandelt werden, ob die „Grundzüge der Eigenart der näheren Umgebung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung berührt werden“.] 

[bookmark: _§_31_Abs._][bookmark: _Ref89402978]§ 31 Abs. 2 Nr. 1  [endnoteRef:170] oder Nr. 2  [endnoteRef:171] oder Nr. 3  [endnoteRef:172] BauGB erfüllt?
Wenn nicht, ist eine Befreiungserteilung nicht möglich und das Vorhaben ist nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder §§ 34, 30 Abs. 3 bzw. § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 oder §§ 35, 30 Abs. 3 BauGB unzulässig.

Wenn eine der 3 Nummern erfüllt ist >>H.2.3 [170: 	Es muss zu erwarten sein, dass ohne die Befreiung im Einzelfall dem Gemeinwesen ein wesentlicher Vorteil entgeht oder ein nicht unerheblicher Nachteil erwächst; dabei sind fiskalische Gesichtspunkte nicht heranzuziehen.]  [171: 	Städtebaulich vertretbar und damit möglicher Gegenstand einer Befreiung ist alles, was - vor allem unter Berücksichtigung der Planungsgrundsätze des § 1 Abs. 6 und des Abwägungsgebotes § 1 Abs. 7 BauGB - auch Inhalt des Bebauungsplans hätte werden können.
„Der zweite durch die Novellierung aufgeworfene Problemkreis ist der des Verhältnisses der erweiterten Befreiungsmöglichkeiten zur vereinfachten Planänderung nach § 13 BauGB. In beiden Fällen ist grundlegende Voraussetzung, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Das Problem stellt sich insbesondere bei Befreiungen nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, wonach weitere Voraussetzung der Befreiung nur die städtebauliche Vertretbarkeit der Abweichung ist. Die bisher gängige Unterscheidung, dass im Einzelfall eine Befreiung möglich, bei einer Mehrzahl von Fällen eine Planänderung erforderlich ist, greift nicht mehr, da die Befreiung nicht länger auf einen Einzelfall beschränkt ist. Auch das Merkmal der städtebaulichen Vertretbarkeit trägt nicht zur Abgrenzung bei, da als städtebaulich vertretbar alles angesehen werden muss, was nach § 1 BauGB zulässiger Inhalt eines Bebauungsplans sein kann. Dies aber ist bei einer Planänderung selbstverständlich auch der Fall. Letztlich also stellt der Gesetzgeber den Gemeinden hiermit eine Auswahlmöglichkeit zwischen Befreiung und Planänderung zur Verfügung. Er legalisiert damit eine Praxis insbesondere der großen Städte, vor allem alte Bebauungspläne ohne großen Aufwand an moderne Anforderungen und Einsichten anzupassen.
Ein wichtiger Hinweis für die Wahl des einen oder des anderen Verfahrens können die öffentlichen Interessen und die nachbarlichen Belange sein. Die Vereinbarkeit der Abweichung mit nachbarlichen Interessen von einigem Gewicht ist unverändert Voraussetzung für die Erteilung einer Befreiung. Sobald die Gemeinde in eine ernsthafte Prüfung der Frage eintritt, ob gewichtige nachbarliche Interessen verletzt sein könnten, ist eine vereinfachte Planänderung angezeigt. Denn hier ist nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB zumindest die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit erforderlich, wenn der Gemeinde nicht sogar eine Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB zweckmäßiger erscheint. Auch bei dem Planspiel ergab sich, dass die Beeinträchtigung nachbarlicher Belange das entscheidende Kriterium für die Abgrenzung zwischen Befreiung und Planänderung ist. Das gleiche gilt im Prinzip für die öffentlichen Interessen. Wird in den Interessenausgleich des Bebauungsplans eingegriffen und müssen widerstreitende Interessen bei Erteilung einer Befreiung neu saldiert und abgewogen werden, so liegt ein Planungsakt vor, der nicht mehr von § 31 Abs. 2 BauGB gedeckt ist. Auch dann muss in das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB eingetreten werden.“ (Battis/Krautzberger/Löhr in NVwZ 1997, 1160)]  [172: 	Offenbar nicht beabsichtigte Härte
Offenbar nicht beabsichtigte = Die Gemeinde hat bei der Aufstellung des Bebauungsplans nicht die konkreten Auswirkungen der Festsetzungen für einen bestimmten Einzelfall bedacht; z.B. außergewöhnlicher Grundstückszuschnitt
Härte = Durch die Festsetzung des Bebauungsplans wird im Einzelfall eine Bebauung unmöglich gemacht oder unverhältnismäßig erschwert; z.B. Die Errichtung der Garage links vom Wohngebäude würde - im Gegensatz zur Errichtung auf der rechten Seite - eine aufwendige Aufschüttung oder Stützmauer erfordern; es liegt keine offenbar nicht beabsichtigte Härte vor, wenn durch einen Anbau mit dem die beengten Wohnverhältnisse einer größer gewordenen Familie behoben werden soll, die GRZ überschritten wird.] 

[bookmark: _§_31_Abs._1][bookmark: _Ref89403023]§ 31 Abs. 2 letzter Halbsatz BauGB erfüllt?[endnoteRef:173]
Wenn nicht, ist eine Befreiungserteilung nicht möglich und das Vorhaben ist nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder §§ 34, 30 Abs. 3 bzw. § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 oder §§ 35, 30 Abs. 3 BauGB unzulässig.

Wenn§ 31 Abs. 2 letzter Halbsatz BauGB erfüllt ist >>H.2.4 [173: 	Würdigung nachbarlicher Interessen = führen nicht zur Versagung, wenn die durch die Abweichung für den Nachbarn hervorgerufenen Beeinträchtigungen die gleichen bleiben, als wenn die Befreiung nicht erteilt worden wäre; hier ist insbesondere das Gebot der Rücksichtnahme zu beachten; vgl. Endnote 48
Es muss sich um ein nachbarliches Interesse an der Einhaltung der konkreten Festsetzung (z.B. der Art der baulichen Nutzung) des Bebauungsplans, von der befreit werden soll, handeln.
öffentliche Belange = nur solche Gesichtspunkte, die einen baurechtlichen Bezug haben] 

[bookmark: _Ermessen?__Stehen_][bookmark: _Ref186090506]Ermessen?[endnoteRef:174]
Stehen Ermessensgründe entgegen, ist eine Befreiungserteilung nicht möglich und das Vorhaben ist nach § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 oder §§ 34, 30 Abs. 3 bzw. § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 oder §§ 35, 30 Abs. 3 BauGB unzulässig.

Stehen Ermessensgründe nicht entgegen >>H.2.5 [174: 	„Allerdings trifft es zu, dass für die Ausübung des Ermessens wenig Raum besteht, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer Befreiung gegeben sind. Auch das mit der Befreiungsvorschrift vom Gesetzgeber beabsichtigte Ziel der Einzelfallgerechtigkeit und städtebaulichen Flexibilität sowie der Grundsatz der Wahrung der Verhältnismäßigkeit steht einer leichtfertigen Ermessensausübung entgegen. Daraus folgt jedoch nicht, dass der zuständigen Behörde entgegen dem Wortlaut der Vorschrift kein Ermessensspielraum zusteht oder dass das Ermessen stets auf Null reduziert ist, wenn die Voraussetzungen für eine Befreiung vorliegen. Erforderlich für eine negative Ermessensentscheidung ist nur, dass der Befreiung gewichtige Interessen entgegenstehen. Gegen ein solches Verständnis des § 31 Abs. 2 BauGB bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Art. 14 Abs. 1 GG verlangt nicht zwingend nach einer ermessensunabhängigen Befreiungsmöglichkeit. Denn auch wenn eine Befreiung lediglich aus Ermessensgründen versagt wird, bleibt dem Grundeigentümer die Möglichkeit einer angemessenen, nämlich den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechenden Nutzung erhalten.
Die Absicht einer Gemeinde, einen bestehenden Bebauungsplan zu ändern, ist grundsätzlich geeignet, die Versagung einer Befreiung im Rahmen der Ermessensausübung zu begründen, wenn die Befreiung mit der vorgesehenen Planänderung nicht vereinbar ist. Denn es wäre nicht sinnvoll, eine dem geltenden Bebauungsplan nicht entsprechende Nutzung im Wege einer Befreiung zuzulassen, wenn schon absehbar ist, dass sie mit den geänderten städtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde erst recht unvereinbar sein wird. Dem steht nicht entgegen, dass die Gemeinde ihr Einvernehmen nicht wegen geänderter städtebaulicher Planungsabsichten verweigern darf, wenn das Vorhaben nach geltendem Planungsrecht zulässig ist. Denn zulässig ist ein Vorhaben gemäß § 30 Abs. 1 BauGB zunächst nur, wenn es dem Bebauungsplan nicht widerspricht; ob es im Wege einer Befreiung zugelassen werden kann, ist gerade erst zu klären. Aus demselben Grund muss sich die Gemeinde nicht auf die Möglichkeit des Erlasses einer Veränderungssperre oder der Zurückstellung nach § 15 BauGB verweisen lassen. Auf diese Mittel angewiesen ist die Gemeinde nur bei plankonformen Vorhaben.“ (BVerwG Az: 4 C 13/01)] 

[bookmark: _Einvernehmen_erteilt_§_3][bookmark: _Hlt423890654]Einvernehmen erteilt § 36 BauGB?52
Wenn nicht, darf Befreiung nicht erteilt werden (beachte Art. 67 BayBO nicht anwendbar)54

Wenn Einvernehmen erteilt >>H.2.6
[bookmark: _Befreiungen_müssen_im]Befreiungen müssen im Tenor ausdrücklich ausgesprochen werden[endnoteRef:175]. [175: 	Vgl. entsprechend Endnote 36] 





[bookmark: _Toc243126663]Prüfungsreihenfolge bei § 30 Abs. 2 BauGB[endnoteRef:176] [176: 	„Für städtebauliche Projekte, bei denen ein Vorhabenträger Partner der Gemeinde ist, kann als Rechtsgrundlage auch ein Vorhaben- und Erschließungsplan nach § 12 BauGB aufgestellt werden (vgl. Kapitel I 2/11 vorhabenbezogener Bebauungsplan). Er verbindet - vereinfacht ausgedrückt - Elemente eines Bebauungsplans mit einem Erschließungsvertrag und einer vertraglichen Baupflicht (Durchführungsvertrag). Der vom Vorhabenträger erarbeitete und mit der Gemeinde abgestimmte Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des von der Gemeinde beschlossenen vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§ 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Der dazugehörige Durchführungsvertrag muss dabei vor Satzungsbeschluss abgeschlossen werden. Durch den direkten Vorhabensbezug des Planes besteht keine Bindung an den sonst für Bebauungspläne abschließenden Festsetzungskatalog (§ 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB). Es ist jedoch nach § 12 Abs. 3a BauGB möglich, ein den Kategorien der BauNVO entsprechendes Baugebiet festzusetzen, aber die Zulässigkeit zusätzlich an die konkreten Verpflichtungen des Durchführungsvertrages zu knüpfen. Die Vorteile eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegen für die Gemeinde in der Möglichkeit einer weitgehenden Übertragung von Planungs- und Erschließungskosten auf den Vorhabenträger, dieser profitiert von einem in der Regel schnelleren Verfahren.“ (Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel IV 4.3 (3) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)] 


[bookmark: _Bereichsprüfung__Das]Bereichsprüfung

Das Vorhaben soll im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB vorgenommen werden (§ 30 Abs. 2 BauGB), der kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt:

in Kraft getreten ?

und

[bookmark: _Hlt423919007]rechtswirksam ?

Wenn I.1 nicht gegeben, weiter mit der Bereichsprüfung nach § 34 BauGB >>B.3.2; wenn I.1 gegeben, weiter mit Vorhaben zulässig >>I.2

[bookmark: _Vorhaben_zulässig?_1]Vorhaben zulässig?

[bookmark: _Das_Vorhaben_darf_1][bookmark: _Hlt424132949]Das Vorhaben darf den Festsetzungen nicht widersprechen.

Wenn das Vorhaben widerspricht ist es unzulässig  § 33 BauGB prüfen >>G, wenn § 33 BauGB nicht anwendbar ist oder das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO prüfen >>Q bzw. >>R, wenn das Vorhaben auch danach nicht zulässig ist  § 31 BauGB prüfen >>H

Wenn das Vorhaben nach Prüfung von I.2.1 nicht unzulässig ist >>I.2.2
[bookmark: _Erschließung_gesichert70?_][bookmark: _Hlt423890753]Erschließung gesichert84?

Wenn nicht, ist das Vorhaben unzulässig

Wenn ja, ist das Vorhaben zulässig
(Einvernehmen der Gemeinde § 36 BauGB52 nur erforderlich, soweit § 33 oder § 31 BauGB einschlägig sind [vgl. dort])



[bookmark: _Prüfung_der_Abstandsflächen][bookmark: _Toc243126664]Prüfung der Abstandsflächen


Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayBO

Grundsatz: Vor sämtlichen[endnoteRef:177] Außenwänden[endnoteRef:178] von Gebäuden (Art. 2 Abs. 2 BayBO oder Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO[endnoteRef:179]) müssen Abstandsflächen liegen.
 [177: 




Es empfiehlt sich, das komplette Abstandsflächenprüfprogramm für jede(n) Wand(-teil) gesondert durchzuführen.]  [178: 	„Außenwände sind Wände, die eine Gebäudeseite abschließen und von außen sichtbar sind, also die Geländeoberfläche überragen und nicht unterhalb der Geländeoberfläche liegen (s. auch VGH, B. 21.4.86 – GrS 1 85–15, VGH n. F. 39, 9 = BayVBl. 86, 397 = BauR 86, 431)“. (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 34) Soweit ein oberirdisches Gebäude keine Außenwände hat - z.B. ein großes Dach, das auf einer Mittelsäule angebracht ist, wie es oft bei Tankstellen anzutreffen ist, - sind Außenwände zu fingieren.
Bei einem kreisrunden Gebäude hat die Abstandsfläche die Form eines Kreises (vgl. auch Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: März 2011, Art. 6, Rdnr. 97)]  [179: 	Andere Anlagen sind alle baulichen Anlagen (Art. 2 Abs. 1 Sätze 1 bis 3), die nicht bereits Gebäude (Art. 2 Abs. 2) oder Teile von Gebäuden (z. B. Dachterrassen) sind, für die also Abs. 1 Satz 1 nicht bereits unmittelbar gilt, ferner andere Anlagen und Einrichtungen i. S. des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 (Art. 2 Abs. 1 Satz 4). (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 48) Z.B. bauliche Anlage, die kein Gebäude sind: ein hoher Holzstapel; eine Windenergieanlage.] 

[bookmark: _Ref439253546][bookmark: _Hlt423883885][bookmark: _Ref424110419][bookmark: _Ref184818745]Gegennormen:[endnoteRef:180] Art. 6 Abs. 1 Satz 3  [endnoteRef:181]; Abs. 9  [endnoteRef:182]; Art. 63 BayBO >>R oder >>Q
d. h. in diesen Fällen sind keine Abstandsflächen erforderlich [180: 	Abstandsflächen sind nach Art. 6 Abs. 1 Sätze 1, 2 BayBO somit nicht erforderlich:
vor Wänden von Gebäuden, die die Geländeoberfläche nicht überragen und vollständig unterhalb der Geländeoberfläche liegen; z.B. Tiefgaragen
vor baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind und von denen keine Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO); z.B. Stellplätze
vor anderen Anlagen (Art. 2 Abs. 1 Satz 4, Art. 1 Abs. 1 Satz 2 BayBO), von denen keine Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO).]  [181: 	„Solche planungsrechtliche Vorschriften sind in Bezug auf die (von der öffentlichen Verkehrsfläche aus gesehen) seitlichen Grundstücksgrenzen, um die es hier geht, nur die Vorschriften über die geschlossene und eine abweichende Bauweise (vgl. Schwarzer/König, BayBO, 3. Aufl., Art. 6 Rdnr. 8; Dhom in Simon/Busse, BayBO, Art. 6 Rdnrn. 30 ff.). In der geschlossenen Bauweise müssen Gebäude grundsätzlich ohne seitlichen Grenzabstand errichtet werden (§ 22 Abs. 3 BauNVO); bei Festsetzung einer abweichenden Bauweise kann, je nach Ausgestaltung, bestimmt werden, dass an die seitliche Grundstücksgrenze herangebaut werden darf oder muss (§ 22 Abs. 4 BauNVO).“ (BayVGH 4.10.06 – 1 N 05.915) D.h. planungsrechtliche Vorschriften i.S.v. Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO sind Festsetzungen in einem Bebauungsplan zur Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO soweit in der offenen Bauweise Doppelhäuser [§ 22 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 bzw. Satz 3 Alt. 2 BauNVO] oder Hausgruppen [§ 22 Abs. 2 Satz 1 Alt. 3 bzw. Satz 3 Alt. 3 BauNVO] festgesetzt oder vorhanden sind; § 22 Abs. 3 BauNVO geschlossene Bauweise; § 22 Abs. 4 BauNVO abweichende Bauweise z.B. einseitige Grenzbebauung = halboffene Bauweise) (vgl. Endnote 273). 
Beachte: „Die Festsetzung der (…) Bauweise betrifft nur Gebäude der Hauptnutzung (Einzelhäuser, Doppelhäuser, Hausgruppen). Die Zulässigkeit von Nebenanlagen (z.B. Garagen) an der seitlichen Grundstücksgrenze richtet sich nach den Abstandsflächenvorschriften, es sei denn, der Bebauungsplan trifft abweichende Festsetzungen nach § 23 BauNVO.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 76)
„So wie die Notwendigkeit wird auch die Zulässigkeit des seitlichen Grenzanbaus nicht durch Festsetzungen über die überbaubaren Grundstücksflächen beeinflusst. Das gilt nicht nur für die Festsetzung von (roten) Baulinien, sondern auch für die Festsetzung von (blauen) Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO; s. auch VGH, Urt. 4.10.06 – 1 N 05.915, Fundstelle 07/107) und von Bebauungstiefen (§ 23 Abs. 4 BauNVO).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 77)
Die Folge ist, an denjenigen seitlichen Grundstücksgrenzen, an denen nach den oben genannten jeweiligen Varianten der Bauweise kein seitlicher Grenzabstand einzuhalten ist, sind für Gebäude der Hauptnutzung (Einzelhäuser, Doppelhäuser, Hausgruppen) keine Abstandsflächen erforderlich. So ist z.B. bei der Festsetzung „offene Bauweise Doppelhäuser“ (§ 22 Abs. 2 Satz 3 Alt. 2 BauNVO) nur an der seitlichen Grundstücksgrenze keine Abstandsfläche erforderlich, an der die beiden Gebäude zusammengebaut sind; für die jeweiligen 3 anderen Außenwände der beiden Doppelhaushälften sind dagegen Abstandsflächen erforderlich. Kommentieren sie daher in Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO bei „muss“ § 22 Abs. 2 Satz 3 Alt. 2, 3, 4 (beachte: § 22 Abs. 2 Satz 3 Alt. 4 BauNVO nur, wenn Doppelhäuser und Hausgruppen festgesetzt sind); § 22 Abs. 3, 4 BauNVO, bei „darf“ § 22 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2, 3 BauNVO. Es reicht sogar aus, wenn der Bebauungsplan zur Bauweise keine Festsetzungen enthält und damit einer Bebauung an den seitlichen Grundstücksgrenzen keine Festsetzungen entgegenstehen, es ist nicht erforderlich, dass sie ausdrücklich und positiv zugelassen wird (so VGH BW, B. 10.1.06 – 5 S 2335/05, DÖV 06, 308). 
Es muss aber immer beachtet werden, dass diese Rechtsfolge von Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO („Abstandsfläche ist nicht erforderlich“) nur für die Hauptnutzung und nur für die Außenwände an der seitlichen Grundstücksgrenze eintritt; daher führt auch das Fehlen einer Festsetzung zur Bauweise nicht dazu, dass bei Nebenanlagen (z.B. Garagen) an der seitlichen Grundstücksgrenze keine Abstandsflächen erforderlich wären.
Soweit insoweit die Eigenart der näheren Umgebung (§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB) herangezogen wird, ist zu beachten, dass „die tatsächliche Bauweise nur durch Hauptgebäude, nicht aber durch Nebengebäude oder Garagen vorgegeben werden kann“ (VGH, B. 23.4.04 – 20 B 03.3002, BayVBl. 05, 369 = NVwZ-RR 05, 391 = ZfBR 04, 588 LS = BRS 67, 660). (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 67)
Der seitliche Grenzanbau kann nicht durch (rote) Baulinien (§ 23 Abs. 2 BauNVO) festgesetzt werden (s. auch VGH, Urt. 21.7.97, VGH n. F. 51, 5 = BayVBl. 98, 534 = BRS 59, 372; mehrdeutig die amtl. Begründung zum ÄndG 08). Zwar muss nach § 23 Abs. 2 BauNVO grundsätzlich auf der Baulinie gebaut werden, doch wirkt sich das auf die Notwendigkeit des seitlichen Grenzanbaus nicht aus: dieser ist planungsrechtlich speziell durch die Vorschriften über die Bauweise geregelt. Baulinien lassen, anders als Festsetzungen über die Bauweise, die Abstandsflächenvorschriften in Bezug auf die seitlichen Grundstücksgrenzen unberührt; sie haben Bedeutung nur für die hintere und die vordere Grenzbebauung (s. Rn. 82, 84). (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 65) Diese Wirkung hat die Baulinie für die hintere und die vordere Grenzbebauung nur, „wenn sichergestellt ist, dass Baulinie und Grundstücksgrenze identisch sind“ (Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: März 2011, Art. 6, Rdnr. 46). Kommentieren Sie daher in Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO bei „muss“ auch § 23 Abs. 2 BauNVO; wobei das nur für die hintere und die vordere Grundstücksgrenze gilt und auch nur, wenn Baulinie und Grundstücksgrenze identisch sind.
„Entsprechendes gilt bei der Anwendung des § 33 BauGB für die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans und aufgrund des Einfügungsgebots des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB. Im Sinne der Vorschrift an die Grenze gebaut werden „darf“ auch dann, wenn dies durch eine Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGB) zugelassen worden ist. Darf an die Grenze gebaut werden, steht dem Bauherrn planungsrechtlich – grundsätzlich – die Wahl frei, ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht oder nicht, sich etwa für eine (an die Grenze zu bauende) Doppelhaushälfte oder für ein freistehendes Gebäude entscheidet. Soweit im unbeplanten Innenbereich ein Baugebiet teils offene, teils geschlossene Bauweise aufweist, sind beide Bauweisen zulässig. Dieses planungsrechtliche Wahlrecht des Bauherrn findet in Satz 3 ein bauordnungsrechtliches Pendant, indem der Bauherr – erforderlichenfalls – von der Einhaltung einer Abstandsfläche freigestellt wird.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 5 (Art. 5 und 6))]  [182: 	Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 BayBO:
Gegenstand (Bebauung):
Garagen einschließlich deren Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten
„Die Privilegierung erstreckt sich auf Garagen und Gebäude unabhängig davon, ob diese räumlich-funktional einem Hauptgebäude zu- oder untergeordnet sind, da dies abstandsflächenrechtlich unerheblich ist; deshalb spricht die Vorschrift nicht mehr von ‚Nebengebäuden’.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 5 (Art. 5 und 6))
„’Gebäude’ (nicht mehr nur Nebengebäude) und Garagen sind nunmehr auch als Grenz- bzw. grenznahe Bebauung zulässig, wenn auf dem Baugrundstück ein Hauptgebäude, dem die Garage oder das sonstige Gebäude funktional zugeordnet werden kann, weder besteht noch errichtet werden kann.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 6.9.1.1)
mittlere Wandhöhe bis zu 3 m
Bei der Berechnung der zulässigen Wandhöhe von Grenzgaragen (3 m im Mittel) bleiben die Höhe von Dächern mit einer Neigung bis 70° und Giebelflächen im Bereich des Dachs bei einer Dachneigung bis zu 70° außer Betracht (Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 BayBO). Bis zu dieser Dachneigung ist also die Höhenentwicklung des Daches für die Berechnung der Wandhöhe unerheblich, bei Überschreitung dieser Grenze ist Art. 6 Abs. 4 BayBO für die Berechnung der Wandhöhe anzuwenden.
Gesamtlänge bis zu 9 m je Grundstücksgrenze
Dabei ist die Grundstücksgrenze des Baugrundstücks und nicht der angrenzenden Grundstücke gemeint. Mit anderen Worten: Was jeweils als eine Grundstücksgrenze angesehen werden kann, bestimmt sich vom Baugrundstück her, auf dem die Garage (und/oder das Nebengebäude) errichtet werden soll; dass dabei eine Grundstücksgrenze auch an zwei oder mehr Nachbargrundstücke stoßen kann, ist ohne Belang. Unzulässig wäre daher eine an einer Grundstücksgrenze gegenüber zwei Nachbargrundstücken liegende tatsächlich 10 m lange Grenzgarage, selbst wenn die Garage an dem einen Nachbargrundstück mit nur 2 m und an dem anderen Nachbargrundstück mit nur 7 m angrenzt. Die ausdrückliche Festlegung, dass die Längenbegrenzung je Grundstücksgrenze gilt, soll sicherstellen, dass auch Überecklösungen weiterhin möglich bleiben.
„Garagen und die sonstigen nach Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 privilegierten Gebäude sind nur dann ohne eigene Abstandsflächen und in den Abstandsflächen anderer Gebäude zulässig, wenn ihre den Grundstücksgrenzen zugewandten Außenwände, die die regulären Abstandsflächentiefen nicht einhalten, die Länge von 9 m an einer Grundstücksgrenze nicht überschreiten (zur Rechtslage unter Geltung der BO 1994 und 1998 s. die Kommentierung zu Art. 7 Abs. 4 a.F.). Die Länge wird, wie im Abstandsflächenrecht üblich, entlang der der Grundstücksgrenze gegenüberliegenden Außenwand gemessen. Soweit die privilegierten Gebäude wegen eines unregelmäßigen Grenzverlaufs oder weil sie nicht parallel zur Grundstücksgrenze errichtet werden, in Teilbereichen der den Grundstücksgrenzen gegenüberliegenden Wänden die nach Art. 6 Abs. 4, 5, 6 und 7 ermittelte reguläre Abstandsflächentiefe einhalten, sind diese Wandteile - ähnlich wie beim 16 m-Privileg - nicht in die Längenbegrenzung des Absatz 9 Satz 1 und 2 einzubeziehen. Das privilegierte Gebäude kann daher in diesen Fällen länger als 9 m sein, ohne dass der mit der Längenbegrenzung verfolgte Schutzzweck beeinträchtigt wird. Zur Prüfung, ob das privilegierte Gebäude die Längenbegrenzung einhält, sind daher die regulären Abstandsflächen für diese Gebäude fiktiv zu ermitteln.“ (Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: 01.09, Art. 6, Rdnr. 562)
„Satz 1 Nr. 1 stellt nicht auf die Wandlänge des einzelnen grenznahen Gebäudes ab, sondern auf die Gesamtlänge aller grenznahen Gebäude einer Grundstücksgrenze; daraus folgt, dass ein einzelnes grenznahes Gebäude (z.B. Garage, Tiefgaragenzufahrt) die Länge von 9 m für sich nicht ausschöpfen kann, wenn sich an dieser Grundstücksgrenze bereits ein oder mehrere anrechenbare grenznahe Gebäude befinden.“ (Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: 01.09, Art. 6, Rdnr. 566)
Gegennorm: … „bei einer Länge der Grundstücksgrenze von mehr als 42 m darüber hinaus freistehende Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 5 m;“

„Nach dem 2. Satzteil von Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten zusätzlich („darüber hinaus“) privilegiert, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
– die entsprechende Grundstücksgrenze ist länger als 42 m
– das Gebäude hat keinen größeren Brutto-Rauminhalt als 50 m3
– das Gebäude steht frei“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 273a)
„Freistehend ist das Gebäude nur, wenn es Abstandsflächen zu anderen Gebäuden einhält; die Privilegierung bezieht sich hier nur auf die Position des freistehenden Gebäudes zur Grenze. Die „Gesamtlänge der Grundstücksgrenze von 42 m“ bezieht sich nur auf jeweils eine Grundstücksgrenze, nicht auf die Summe aller Grundstücksgrenzen.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 6.9.1.1)
„– das Gebäude hat keine größere Gesamtlänge je Grundstücksgrenze als 5 m; das Maß der zulässigen Gesamtlänge von 9 m je Grundstücksgrenze nach dem 1. Satzteil von Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 wird unter diesen Voraussetzungen auf 14 m erweitert („darüber hinaus“); das zulässige Höchstmaß von 15 m nach Satz 2 bleibt unberührt.
Die zusätzliche Privilegierung nach dem 2. Satzteil gilt nicht für die vom 1. Satzteil erfassten Garagen, Tiefgaragenzufahrten und -aufzüge.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 273a)
Art. 6 Abs. 9 Satz 2 BayBO
„Satz 2 beschränkt die Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nrn. 1 und 2 je Grundstück auf 15 m, um – auch bauordnungsrechtlich relevanten – ‚Einmauerungseffekten’ vorzubeugen. Wird ein Gebäude an zwei Grundstücksgrenzen (des Baugrundstücks) angebaut, gehen beide Grenz- bzw. grenznahen Wände in die Berechnung der Gesamtlänge ein.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 5 (Art. 5 und 6)) D.h. eine Übereckgarage mit 9 m Länge und einer Breite von 7 m ist unzulässig.

Rechtsfolge des Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 BayBO:
ohne eigene Abstandsflächen
d.h. vor allen Außenwänden – nicht nur vor denen zu den Grundstücksgrenzen des Baugrundstücks - der Garagen einschließlich deren Nebenräume, der überdachten Tiefgaragenzufahrten, der Aufzüge zu Tiefgaragen und der Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten liegen keine Abstandsflächen
„Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 BayBO lässt nunmehr durch ausdrückliche Regelung in Satz 1 solche untergeordneten baulichen Anlagen nicht nur alternativ an der Grenze bzw. als Anbau an ein anderes Gebäude oder unter Einhaltung einer Abstandsfläche zu, sondern auch (nur) grenz- und gebäudenah. Damit wird praktischen Bedürfnissen Rechnung getragen, etwa wenn ein gestalterisch wünschenswerter Dachüberstand einer Garage nicht auf das Nachbargrundstück hinüber ragen soll; eine Gefährdung abstandsflächenrechtlicher Schutzgüter (‚enge Reihe’) ist bei derartigen untergeordneten baulichen Anlagen nicht zu besorgen.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 5 (Art. 5 und 6))
In den Abstandsflächen eines (anderen) Gebäudes
D.h. Garagen einschließlich deren Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten können z.B. 2 m neben dem Wohngebäude stehen und damit in der Abstandsfläche des Wohngebäudes.

„Die Erleichterungen für die Anlagen des Abs. 9 gelten kraft Gesetzes, eine Abweichensentscheidung (Art. 63 Abs. 1) ist nicht zu treffen.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 249)

Vgl. die folgende Graphik


„Gebäudeunabhängig sind alle Solaranlagen, die nicht in, an oder auf Dach- und Außenwandflächen sowie Flachdächern errichtet werden (vgl. Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a DoppelBuchst. aa).“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 6.9.1.2)] 

[bookmark: _Ref184969814][bookmark: _Ref193534966]Tiefe
Art. 6 Abs. 7 [endnoteRef:183] Nrn. 1  [endnoteRef:184] und 2  [endnoteRef:185] BayBO
Art. 6 Abs. 5 Sätze 3  [endnoteRef:186] und 4  [endnoteRef:187] BayBO
 [183: 	Hat eine Gemeinde eine Satzung nach Art. 6 Abs. 7 BayBO erlassen werden folgende Vorschriften für die Tiefenberechnung verdrängt: Art. 6 Abs. 4 Sätze 3 und 4, Abs. 5 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 6. Daher wurde Art. 6 Abs. 7 BayBO vor die allgemeine Tiefenberechnung vorgezogen.]  [184: 	Unterstreichen Sie am Ende von Art. 6 Abs. 7 Nr. 1 BayBO „und“; d.h. die Gemeinde hat kein Wahlrecht; will sie von Art. 6 Abs. 7 BayBO Gebrauch machen, muss sie sowohl die Regelung von Art. 6 Abs. 7 Nr. 1 BayBO als auch von Art. 6 Abs. 7 Nr. 2 BayBO vorsehen.
„Zu dem durch Satzung nach Abs. 7 einzuführenden Abstandsflächenrecht ist im Einzelnen auf Folgendes hinzuweisen:
Mit Rücksicht auf die grundsätzliche Verkürzung der Abstandsflächentiefe auf 0,4 H gehen Wand- und Giebelflächen in ihren tatsächlichen Abmessungen in die Abstandsflächenberechnung ein; die in Abs. 4 Satz 4 (Abs. 3 Satz 5 a. F.) enthaltene Anrechnungsregel für Giebelflächen entfällt daher. So ergeben die Durchdringungspunkte der Wand- und Giebelflächen mit dem Dach – um den Faktor 0,4 (vgl. Nr. 2) verkürzt – in der Grundrissprojektion ein verzerrtes Abbild der Giebelwand. Bei dieser Lösung ist besonders vorteilhaft, dass jede Giebelsituation leicht und nach ein und derselben Regel bemessen werden kann. So entfallen sämtliche Mittelungsberechnungen bei unterschiedlichen Traufhöhen. Vor dem Hintergrund einer Regelabstandsflächentiefe von 0,4 H kann auf eine reduzierte Anrechenbarkeit der Giebelwand im Bereich des Daches (entsprechend der insoweit „privilegierten“ Traufseite) verzichtet werden. Giebelflächen werden wie Wände mit ansteigendem oberem Wandabschluss (Pultgiebel, schräge Attika) behandelt. Die Ermittlung der Abstandsflächenform ist hierbei einfacher als bei der Bildung von Abstandsflächen als Streifen gleich bleibender Tiefe vor der Wand. Im Ergebnis führt diese Lösung durchwegs zu deutlich geringeren Abstandsflächen-tiefen im Verhältnis zur früheren Grundregelung. Im Verhältnis zum 16 m-Privileg des Abs. 6 (Abs. 5 a. F.) vergrößert sich die Tiefe der Abstandsfläche etwas, was wegen des massiven Eindrucks der Giebelwand auf gegenüberliegende Wände gerechtfertigt ist. Dadurch werden auch die Auswirkungen der deutlichen Reduzierung der Regelabstandsflächentiefe auf 0,4 H abgemildert. Verschärfungen, die sich für kleinere Wohngebäude bei giebel-ständiger Bauweise ergeben, werden hingenommen, nachdem die ursprünglich zum Ausgleich vorgesehene, § 6 Abs. 5 Satz 3 MBO entsprechende Erleichterung – vor den Außenwänden von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen sollte eine Abstandsflächentiefe von (generell) 3 m genügen – besonders nachdrücklich als Vehikel einer unerwünschten baulichen Verdichtung Kritik erfahren hat. Vgl. die Grafik in Endnote 185

Nr. 1 enthält eine Anrechnungsregelung für die Höhe von Dächern, die derjenigen in Abs. 4 Satz 3 entspricht. Durch das Wort „nur“ wird klargestellt, dass eine solche besondere Anrechnungsregel nur (traufseitig) für Dächer besteht, nicht aber – anders als nach Abs. 4 Satz 4 – für Giebelseiten, die vielmehr – wie bereits dargelegt – um den Faktor 0,4 verzerrt in ihren natürlichen Abmessungen abgebildet werden. Die in der Anrechnung (auch) von Dächern mit einer Dachneigung von bis zu 45° liegende (marginale) Verschärfung der Abstandsflächenanforderungen ist sachlich dadurch gerechtfertigt, dass die – grundsätzliche – Beeinträchtigung der Belichtung des Nachbargrundstücks durch das Dach nicht davon abhängt, dass dieses eine Neigung von mehr als 45° erreicht.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 5 (Art. 5 und 6))

Die Rechtsfolgen einer Satzung nach Art. 6 Abs. 7 BayBO sind:
Art. 6 Abs. 4 Satz 3 Alt. 1 BayBO ist nicht anwendbar, an seine Stelle tritt Art. 6 Abs. 7 Nr. 1 Alt. 2 BayBO (beide Regelungen sind identisch)
Art. 6 Abs. 4 Satz 3 Alt. 2 BayBO ist nicht anwendbar, an seine Stelle tritt Art. 6 Abs. 7 Nr. 1 Alt. 1 BayBO; daher sind auch Dächer mit einer Neigung von 45° oder weniger ebenfalls zu einem Drittel hinzuzurechnen.
Art. 6 Abs. 4 Satz 4 BayBO ist nicht anwendbar, daher werden die Giebelseiten um den Faktor 0,4 verzerrt in ihren natürlichen Abmessungen abgebildet; d.h. die Giebelflächen gehen in ihren tatsächlichen Abmessungen in die Abstandsflächenberechnung ein. Vgl. die Grafik in Endnote 185
Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO ist nicht anwendbar, an seine Stelle tritt Art. 6 Abs. 7 Nr. 2 Alt. 1 BayBO.
Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO ist nicht anwendbar, an seine Stelle tritt Art. 6 Abs. 7 Nr. 2 Alt. 2 BayBO.
Art. 6 Abs. 6 BayBO ist nicht anwendbar.]  [185: 	„Nr. 2 behandelt die Tiefe der Abstandsfläche (abweichend von Abs. 5 Sätze 1 und 2, bisher Abs. 4 bis 6 a. F.). Die verringerte Abstandsflächentiefe von 1 auf 0,4 H – unter Beibehaltung der bisherigen Mindestabstandsflächentiefe von 3 m – zielt ausschließlich auf einen bauordnungsrechtlich zu sichernden Mindeststandard und verfolgt keine städtebaulichen Nebenzwecke. (…)
Nr. 2 reduziert ferner – systematisch mit Abs. 5 Satz 2 korrespondierend – die Mindestabstandsflächentiefe für Gewerbe- und Industriegebiete auf die Hälfte der regelmäßigen Mindestabstandsflächentiefe, nämlich auf 0,2 H, mindestens 3 m; da die regelmäßige Abstandsflächentiefe nunmehr ohnehin nur noch 0,4 H beträgt, entfällt die Reduzierung der Abstandsflächentiefe auf 0,5 H in Kerngebieten. Auf die bisherige Regelung in Abs. 4 Satz 3 a. F., wonach in Sondergebieten geringere Abstandsflächentiefen (als 1 H), jedoch nicht weniger als 3 m gestattet werden konnten, wenn die Nutzung des Sondergebiets dies rechtfertigte, wird verzichtet, da den Besonderheiten von Sondergebieten im Rahmen der Bauleitplanung und ggf. durch Abweichungen nach Art. 68b hinreichend Rechnung getragen werden kann.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 5 (Art. 5 und 6))

]  [186: 	„Die Vorschrift des Abs. 5 Satz 3 (und 4) begründet einen Vorrang der gemeindlichen Planungsentscheidung, soweit diese in einer städtebaulichen Satzung oder in einer Satzung nach Art. 81 getroffen wird. Die nach Abs. 5 Satz 3 (und 4) abweichend festgelegten Abstandsflächen treten an die Stelle der gesetzlichen Abstandsflächen.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 149) Folgende Vorschriften für die Tiefenberechnung werden verdrängt: Art. 6 Abs. 5 Sätze 1 und 2 BayBO. Daher wurde Art. 6 Abs. 5 Sätze 3 und 4 BayBO vor die allgemeine Tiefenberechnung vorgezogen.
„Die Festsetzungen des Bebauungsplanes bzw. die Regelungen der Satzung nach Art. 81 BayBO275 müssen Außenwände zulassen oder vorschreiben, vor denen Abstandsflächen geringerer oder größerer Tiefe als nach Art. 6 Abs. 5 Sätze 1, 2, Abs. 6 BayBO liegen müssen. Dies kann grundsätzlich auf zweierlei Weise geschehen. Es können - wie in Art. 81 BayBO oder § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB vorgesehen - ausdrücklich abweichende Abstandsflächen festgelegt werden. Möglich ist aber auch, dass sich aus anderen Festsetzungen und Regelungen Außenwände gleichsam mittelbar ergeben, was ebenfalls zum Anwendungsvorrang der gemeindlichen Entscheidung führt. Um insoweit Außenwände i.S. des Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO zu determinieren, sind immer zwei Festlegungen erforderlich: Zum einen muss die Lage der Außenwand auf dem Baugrundstück beschrieben werden - dies geschieht durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche, regelmäßig also durch Baulinien und Baugrenzen (§ 23 BauNVO) - und zum anderen muss eine Festsetzung in Bezug auf die Höhenentwicklung der baulichen Anlage vorgenommen werden - also durch eine Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO) oder der Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3, § 20 Abs. 1 BauNVO). In jedem Fall müssen diese Festsetzungen klar und eindeutig sein. Dabei ist es nicht notwendig, dass die gemeindlichen Festsetzungen für den Bauherrn zwingend sind (wie etwa die Festsetzung einer Baulinie oder die zwingende Festsetzung der Höhe nach § 16 Abs. 4 Satz 2 BauNVO); es genügt vielmehr, dass insoweit „Obergrenzen“ angegeben sind, die der Bauherr vollständig ausschöpfen darf; auch dann ist er nicht an die bauordnungsrechtlichen Vorschriften über die Abstandsflächen gebunden“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 7, Rdnrn. 22, 23) a.A. Fley in BauR 3/95, nach dessen Meinung zwei Festlegungen nicht ausreichen, sondern zusätzlich „Antipoden“, die in gegenüberliegenden Baugrenzen oder Baulinien oder Straßenbegrenzungslinien oder Grenzen des Bebauungsplans bestehen können, vorhanden sein müssen.






D.h. Die maximale Tiefe der Abstandsflächen bestimmt sich nicht mehr nach der Wandhöhe, sondern nach der Entfernung der Baulinien und Baugrenzen von der Grundstücksgrenze. Dieser Festsetzung muss eine dementsprechende Abwägung vorausgehen, die insbesondere Art. 6 Abs. 5 Satz 3 Halbsatz 2 BayBO Rechnung trägt; in der Begründung muss dazu eine Darlegung vorhanden sein. Beachte: nach Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO können nur größere oder kleinere Abstandsflächen festgelegt werden; es kann keine Reduzierung auf Null erfolgen. „Sollen jedoch Gebäude ohne Einhaltung von Abstandsflächen an Grundstücksgrenzen gebaut werden, dann kann das (...) der Bebauungsplan (...) dadurch bestimmen, dass er nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO eine entsprechende Bauweise festsetzt“ (Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: März 2011, Art. 7, Rdnr. 23), oder eine Baulinie, die identisch mit der Grundstücksgrenze ist. Vgl. Endnote 181]  [187: 	„Art. 6 Abs. 5 wurde um einen Satz 4 ergänzt, wonach sich die einzuhaltenden Abstandsflächentiefen aus der umgebenden Bebauung ergeben, sofern dort einheitlich abweichende Tiefen vorliegen. Durch diese Ergänzung wird gewährleistet, dass nicht nur städtebauliche Satzungen oder örtliche Bauvorschriften nach Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 hinsichtlich der Bemessung der Abstandsflächentiefe gegenüber Art. 6 Abs. 5 Sätze 1 und 2 Vorrang haben, sondern sich ein derartiger Vorrang auch aus der tatsächlich vorhandenen umgebenden Bebauung im Sinn des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ergeben kann. Erforderlich ist dabei, dass die Abstandsflächentiefen der umgebenden Bebauung einheitlich sind und die Umgebung prägen; diffuse bzw. unterschiedliche Tiefen genügen nicht. Relevant ist dies z. B. für Traufgassen: Nach der Rechtsprechung (vgl. BayVGH, U. v. 22.11.2006 Az. 25 B 05.1714) liegt ein Fall des Art. 6 Abs. 1 Satz 3 (das Gebäude muss oder darf nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden) bei Traufgassen nicht vor, da diese Norm ausschließlich den unmittelbaren Anbau an die Grundstücksgrenze, nicht aber die Verwirklichung geringerer oder ungenügender Abstandsflächen, wie z. B. bei Traufgassen oder „engen Reihen“, regele. Ein generelles Abweichen vom bauordnungsrechtlichen Konzept der Abstandsflächentiefen setze eine Satzung gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 voraus, in der diese Frage im Einklang mit höherrangigem Recht abgewogen wurde. Da es aber auch in diesen Fällen sachgerecht ist, wenn sich der Bauherr nicht an den Abstandsflächentiefen der BayBO, sondern an denjenigen orientieren muss, die in der Nachbarschaft bestehen, wurde Abs. 5 entsprechend ergänzt. Unzuträgliche Verhältnisse können schon deshalb nicht entstehen, weil § 34 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB die Zulässigkeit auch von Bauvorhaben, die sich im Sinn des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen, dann ausschließt, wenn die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht gewahrt bleiben. Aber auch für Ersatzbauten kann die Änderung eine Rolle spielen: Beseitigte Gebäude prägen nach der Rechtsprechung die Eigenart der näheren Umgebung weiterhin bauplanungsrechtlich, solange nach der Verkehrsanschauung das Baugrundstück für eine Neubebauung im Umfang des beseitigten Altbestands aufnahmefähig ist (vgl. für den nicht beplanten Innenbereich rechtsgrundsätzlich BVerwG, B. v. 24.5.1988 Az. 4 CB 12.88). Dies hat zur Folge, dass ein Ersatzbau auch dann bauplanungsrechtlich zulässig bleibt, wenn er nach der Beseitigung des Altbestands und unter Absehen von diesem bauplanungsrechtlich nicht mehr zulässig wäre, etwa in einer Ortsrandlage im grundsätzlich unbebaubaren (vgl. § 35 BauGB) Außenbereich läge. Nach der bisherigen Rechtsprechung galt dies aber nicht gleichermaßen für die – ebenso wie das Bauplanungsrecht – u. a. die Lage von Gebäuden auf den Grundstücken steuernden Abstandsflächen gelten sollte (BayVGH, U. v. 13.2.2001, Az. 20 B 00.2213, BauR 2001, 1248; B. v. 17.8.2001, Az. 20 ZS 01.2025), wodurch namentlich auch Ersatzbauten in dörflichen Lagen des ländlichen Raums erschwert wurden. Da die neue Regelung sich ausdrücklich auf die umgebende Bebauung im Sinn des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezieht, nimmt sie auch diese fortdauernde prägende Wirkung des beseitigten Bestands auf und bewirkt damit die notwendige Harmonisierung der bauplanungs- und der bauordnungsrechtlichen Maßstäbe.“ (Vollzugshinweise – IMS vom 24.07.2009 IIB4-4101-022-08, S. 3, 4, Nr. 3.1)] 

[bookmark: _Ref186110597]Grundsatz: Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO Tiefe der Abstandsflächen = 1 H = Art. 6 Abs. 4 Satz 6 BayBO Sätze 1  [endnoteRef:188], 2  [endnoteRef:189] (aber Abs. 8  [endnoteRef:190] Nr. 1  [endnoteRef:191], Nr. 2  [endnoteRef:192] und Nr. 3  [endnoteRef:193]), 3  [endnoteRef:194], 4  [endnoteRef:195], 5  [endnoteRef:196], mindestens 3 m.
 [188: 	
]  [189: 	„Geländeoberfläche kann (wie bisher) die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche sein. Für die bauaufsichtliche Bewertung ist zunächst die nach den Bauvorlagen (bzw. den bei der Genehmigungsfreistellung eingereichten Unterlagen) zugrunde liegende Geländeoberfläche maßgeblich, deren „Genehmigungsfähigkeit“ zu beurteilen ist. Dabei dürfen Abweichungen von der natürlichen Geländeoberfläche nicht dazu dienen, die nachbarschützenden Zielsetzungen der Abstandsflächenvorschriften zu unterlaufen; eine Veränderung der natürlichen Geländeoberfläche kommt daher nur in Betracht, wenn sie nachbarrechtlich irrelevant ist oder sich dafür rechtfertigende Gründe (ggf. unter ergänzender Heranziehung des Maßstabs des Art. 63 Abs. 1 Satz 1) finden lassen.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 6.4.2)
„Bei der Berechnung der Tiefe der Abstandsfläche für eine Windkraftanlage ist von deren Gesamthöhe (Nabenhöhe und Rotorradius) auszugehen. Die Abstandsfläche einer Windkraftanlage ist einzuhalten ab einem Kreis um die Mittelachse der Anlage, dessen Radius durch den Abstand des senkrecht stehenden Rotors vom Mastmittelpunkt bestimmt wird.“ (BayVGH, 28.07.2009, 22 BV 08.3427)
]  [190: 	„Abs. 8 regelt – sachlich an Abs. 3 Satz 7 a. F. anknüpfend – die Zulässigkeit untergeordneter Bauteile und Vorbauten in den Abstandsflächen. Die Vorschrift, die häufig zu (auch verwaltungsgerichtlichen) Streitigkeiten Veranlassung gegeben hat, wird präziser gefasst, um durch bessere Ablesbarkeit mehr Rechtssicherheit auch in der Anwendung durch die Entwurfsverfasser zu schaffen. Eine Maßstabsverschärfung ist damit jedenfalls nicht verbunden. Nr. 1 lässt u. a. generell Dachüberstände in den Abstandsflächen zu.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 5 (Art. 5 und 6))
„Art. 6 Abs. 8 schließt die Zulassung nach der bisherigen Rechtslage, insbesondere der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zulässiger weiterer untergeordneter Bauteile im Wege der Abweichung (Art. 63 Abs. 1 Satz 1) nicht aus.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 6.8)]  [191: 	„Abstandsflächenirrelevant ist ein Dachüberstand grundsätzlich immer dann, wenn er orts- oder landschaftsüblich ist. Unabhängig davon darf der Dachüberstand keine eigenständige Funktion (z. B. Überdachung eines Kraftfahrzeugstellplatzes) haben.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 6.8.1)]  [192: 	„In Nr. 2 Buchst. a wird – um die rechtssichere Anwendbarkeit der Regelung zu unterstützen – die abstandsflächenrechtlich neutrale zulässige Breite der an einer Außenwand vorgesehenen Vorbauten auf insgesamt ein Drittel der Außenwandbreite, höchstens 5 m, festgelegt. Die Beispiele – „Balkone und eingeschossige Erker“ – begrenzen die untergeordneten Bauteile auch in der Höhenentwicklung. Buchstabe b entspricht der bisherigen Rechtslage. In Buchstabe c wird auf die dem jeweiligen Vorbau gegenüberliegenden Nachbargrenzen abgestellt, da die seitlichen Nachbargrenzen sowie die Grundstücksgrenze zur Straße hin mit Blick auf die abstandsflächenrechtlichen Schutzziele insoweit vernachlässigbar sind.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 5 (Art. 5 und 6))
„Durch die Umformulierungen in Art. 6 Abs. 8 Nr. 2 Buchst. a wurden in der Vergangenheit häufig aufgetretene Zweifelsfragen geklärt: Durch Einfügen des Wortes „untergeordnet“ vor dem Wort „Vorbauten“ wird klargestellt, dass auch Vorbauten, die die genannten Grenzen überschreiten, „untergeordnet“ sein und damit ggf. im Rahmen einer Abweichung von den abstandsflächenrechtlichen Anforderungen nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 zugelassen werden können. Zum anderen wird klargestellt, was in diesem Kontext unter dem Begriff „Außenwand“ zu verstehen ist: Nach Art. 6 Abs. 8 Nr. 2a  a. F. blieben bei der Bemessung der Abstandsflächen Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker außer Betracht, wenn sie u. a. insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand, höchstens jedoch 5 m, in Anspruch nahmen. Da nach Art. 6 Abs. 6 Satz 3 bei der Anwendung der Erleichterungen des 16 m-Privilegs aneinandergebaute Gebäude wie ein Gebäude zu behandeln sind und auch im Übrigen die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung im Abstandsflächenrecht von der Außenwand im natürlichen Sinn ausgeht, konnte das Wort „Außenwand“ dahingehend missverstanden werden, dass damit nicht nur die Außenwand eines einzelnen Gebäudes, sondern etwa auch die (gesamte) Außenwand einer Hausgruppe gemeint war. Dies hätte zur Folge, dass z. B. bei einer Reihenhauszeile nur bei einem einzigen Gebäude ein (untergeordneter) Balkon mit den in der Vorschrift beschriebenen Abmessungen abstandsflächenrechtlich ohne Weiteres zulässig wäre, während über die abstandsflächenrechtliche Zulässigkeit weiterer (untergeordneter) Balkone an den weiteren Gebäuden der Reihenhauszeile durch bauaufsichtliche Abweichungsentscheidung (Art. 63 Abs. 1 Satz 1) entschieden werden müsste. Dieses Missverständnis wird durch die nunmehr vorgesehene ausdrückliche Bezugnahme auf die „Außenwand des jeweiligen Gebäudes“ ausgeräumt.“ (Vollzugshinweise – IMS vom 24.07.2009 IIB4-4101-022-08, S. 3, 4, Nr. 3.2)

]  [193: 	„Der neue Art. 6 Abs. 8 Nr. 3 regelt, dass untergeordnete Dachgauben bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht bleiben, wenn sie 
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jedoch insgesamt 5 m, in Anspruch nehmen und 
b) ihre Ansichtsfläche jeweils nicht mehr als 4 m² beträgt und eine Höhe von nicht mehr als 2,5 m aufweist.
Diese Klarstellung war erforderlich, da der BayVGH (B. v. 25.6.2008 Az. 2 CS 08.1250) entschieden hat, dass selbst bei einer entsprechenden Anwendung des Art. 6 Abs. 8 Nr. 2 auf Dachaufbauten die dort genannten Maße nicht ohne Weiteres auf derartige Aufbauten übertragen werden könnten. Es seien vielmehr die von der Rechtsprechung zum Begriff der „Unterordnung“ nach Art. 6 Abs. 3 Satz 7 BayBO 1998 entwickelten Kriterien heranzuziehen. Damit ist aber die Berechnung der Abstandsflächen für den Bauherrn nicht mehr eindeutig aus dem Gesetz ablesbar. Da die Abstandsflächen aber im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren – abgesehen von den Fällen beantragter Abweichungen (Art. 59 Satz 1 Nr. 2) – nicht mehr von der Bauaufsichtsbehörde geprüft werden, ist diese Ablesbarkeit im Interesse der Rechts- und Investitionssicherheit unerlässlich.
Art. 6 Abs. 8 Nr. 3 regelt die abstandsflächenrechtliche Zulässigkeit untergeordneter Dachgauben – entsprechend Art. 6 Abs. 8 Nr. 2 für Vorbauten – unmittelbar kraft Gesetzes. Die Regelung schließt die Zulassung anderer, ebenfalls untergeordneter Dachgauben durch Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 nicht aus.
Art. 6 Abs. 8 Nr. 3 Buchst. a entspricht der in Nr. 2 Buchst. a für Vorbauten enthaltenen Regelung.
Art. 6 Abs. 8 Nr. 3 Buchst. b legt die Maße fest, bei deren Einhaltung Dachgauben bei der Abstandsflächenbemessung außer Betracht bleiben. Dies ist der Fall, wenn zum einen die Ansichtsfläche der einzelnen Gaube höchstens 4 m² beträgt. Das Maß ist abgeleitet von einer Gaube, die sich über 2 Sparrenfelder erstreckt, eine Brüstungshöhe von 1 m aufweist und bei einer im Wohnungsbau üblichen Geschosshöhe deckenhoch ist. Maßgeblich ist dabei die Ansichtsfläche derjenigen Gaubenseite, die in die gleiche Richtung wie die Außenwand weist. Ansichtsfläche ist dabei die Außenwandfläche der Gaube, die parallel zur Außenwand (Traufseite) des Gebäudes verläuft. Ist die Ansichtsfläche nicht parallel zur Außenwand, ist die Parallelprojektion senkrecht auf die Ebene der Außenwand maßgeblich.
Außerdem bleibt die Dachgaube nur dann bei der Abstandsflächenmessung außer Betracht, wenn ihre Ansichtsfläche höchstens 2,5 m hoch ist. Die Höhe bemisst sich von der Schnittlinie der Gauben-Ansichtsfläche (s.o.) mit der Haut des Gebäudedachs bis zum höchsten Punkt der Ansichtsfläche (Schnittpunkt bzw. –linie mit der Dachhaut der Gaube). Mit dieser Begrenzung der Gaubenhöhe auf eine im Wohnungsbau übliche Raumhöhe werden schmale, aber sehr hohe Gauben ausgenommen, die zwar in ihrer Ansichtsfläche die 4-m²-Begrenzung einhalten, aufgrund ihrer absoluten Höhe aber abstandsflächenrechtlich weitaus erheblicher sind als breite Gauben mit niedriger Höhe.
Mit dieser ablesbaren Vermaßung abstandsflächenrechtlich nicht erheblicher Dachgauben ist eine Verschärfung des materiellen Zulässigkeitsmaßstabs nicht verbunden. Soweit nach den in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 6 Abs. 3 Satz 7 BayBO 1998 entwickelten Grundsätzen Dachgauben untergeordnet und damit nicht abstandsflächenrelevant waren, sollen sie dies – im Anschluss an den erwähnten Beschluss des 2. Senats vom 25. Juni 2008 – auch bleiben. Unmittelbar gesetzesabhängig, damit ohne eine bauaufsichtliche Abweichungsentscheidung abstandsflächenrechtlich zulässig und damit in der primären Eigenverantwortung des Bauherrn und des von ihm bestellten Entwurfsverfassers sollen aber nur diejenigen Fälle bleiben, in denen aus dem Gesetz ohne weiteres, insbesondere ohne dass der unbestimmte Rechtsbegriff „untergeordnet“ einzelfallbezogen zu konkretisieren wäre, entnommen werden kann, in welchen Abmessungen Dachgauben für die Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht bleiben. In den übrigen – schwierigeren – Fällen erscheint eine Beurteilung durch die sachkundige Bauaufsichtsbehörde angezeigt, die dadurch bewirkt wird, dass in diesen Fällen eine Abweichungsentscheidung erforderlich wird, die dem Prüfprogramm auch des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens (Art. 59 Satz 1 Nr. 2) zugewiesen ist. Dies liegt nicht zuletzt auch im Interesse des Bauherrn, der in diesen potentiell nachbarrechtlich schwierigeren Konstellationen durch die Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde im Rahmen auch des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens Rechts- und Investitionssicherheit vermittelt erhält.
Auch sonstige den Dachgauben vergleichbare Dachaufbauten können ggf. im Rahmen einer Abweichung zugelassen werden.“ (Vollzugshinweise – IMS vom 24.07.2009 IIB4-4101-022-08, S. 3, 4, Nr. 3.3)]  [194: 	Unterstreichen sie jeweils im Art. 6 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 und Halbsatz 2 BayBO das Wort „Dächern“, um damit gegenüber der Giebelseite von Art. 6 Abs. 3 Satz 4 BayBO abzugrenzen.




]  [195: 	Unterstreichen sie im Art. 6 Abs. 4 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO in dem Wort „Giebelflächen“ den Wortteil „Giebel“, um damit gegenüber der Traufseite von Art. 6 Abs. 4 Satz 3 BayBO abzugrenzen.]  [196: 	„Als Dachaufbauten sind hiernach z. B. anzusehen Dachgauben, auf die ein Balkon aufgesetzt wird (s. OVG Münster, B. 22.11.01 – 10 B 1378/01, BRS 64, 519). Sie sind in die Wandhöhe einzurechnen (Abs. 1 Satz 5 i. V. mit Sätzen 1, 2). Gleiches gilt für Dachgauben, die gegenüber den darunter liegenden Teilen der Außenwand nicht zurücktreten (vgl. VGH BW, B. 19.11.96 – 5S 2484/96, BRS 59, 377, OVG Münster, B. 14.11.01 – 10 B 860/01, BRS 64, 521), oder für Aufbauten mit Türen (OVG MV, B. 27.1.98 – 3 M 163/97, BRS 60, 430). Dachgauben, die sich nach Erscheinungsbild und Funktion in das Dach einordnen, sind nach Abs. 4 Satz 5 i. V. mit Satz 3 nach den Anrechnungsregeln für Dächer zu behandeln (vgl. OVG MV, B. 27.1.98 a.a.O.). Bestandteile des Dachs – und nicht Dachaufbauten – sind z. B. Kamine oder entsprechend untergeordnete Fahrstuhlschächte.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 142)


] 

Gegennormen:
die zu einer größeren Abstandsfläche führen:
[bookmark: _Ref183595254]Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB[endnoteRef:197]; Art. 54 Abs. 3; Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO342
 [197: 	„Die Ermächtigung erstreckt sich (nur) auf die Maße der Tiefe der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen. Sie erlaubt damit allein, den Rechenfaktor für die Ermittlung der Tiefe der Abstandsfläche aus der Wandhöhe zu verändern. Das kann eine Vergrößerung (z. B. 1 H statt 0,4 H), aber auch eine Verringerung (0,2 H statt 0,4 H) sein.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 9, Rdnr. 22)] 

die zu einer kleineren Abstandsfläche führen:
[bookmark: _Ref401650326]Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB197
Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO[endnoteRef:198]
Art. 6 Abs. 6 BayBO[endnoteRef:199]
Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO342
Art. 63 BayBO >>R oder >>Q
 [198: 	Die aufgeführten Baugebietstypen können entweder durch einen Bebauungsplan festgesetzt sein oder die Eigenart der näheren Umgebung entspricht einem der aufgeführten Baugebietstypen i.S.v. § 34 Abs. 2 BauGB.]  [199: 	„Art. 6 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO findet keine Anwendung, wenn die Abstandsflächentiefe des Art. 6 Abs. 4 Satz 1 BayBO vor mehr als zwei Außenwänden unterschritten wird. Ein derartiges Vorhaben ist nur dann zulässig, wenn für jede der Außenwände, vor denen die Abstandsflächentiefe des Art 6 Abs. 4 Satz 1 BayBO unterschritten wird, eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO zugelassen wird.“ (BayVGH Beschluss vom 17.04.2000 Gr.S. 1/1999 - 14 B 97.2901)

Nicht selten wird die Rechtsfolge von Art. 6 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO dahingehend missverstanden, dass man mit Art. 6 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO die Mindesttiefe von 3 m im Gewerbe - und Industriegebiet halbieren könne; beachte daher: „das gilt nicht...“ bezieht sich nicht allein auf die Mindestabstandsfläche von 3 m, sondern auf den gesamten Halbsatz 1 mit der Folge, dass Art. 6 Abs. 6 BayBO im Gewerbe- und Industriegebiet nicht anwendbar ist.








“Eine Aufteilung in abstandsflächenrelevante Außenwandteile im Sinne des Art. 6 Abs. 6 BayBO und solche, deren Abstandsfläche die in Art. 6 Abs. 4 BayBO vorgesehene Tiefe einhält, ist auch bei einer ungegliederten Außenwand (etwa infolge eines abknickenden oder schrägen Grenzverlaufs) möglich“ (BayVGH in BayVBl 1999, 246). D.h. beim obigen Beispiel käme es zum gleichen Ergebnis, wenn die Gebäudewand gerade wäre, aber die Grundstücksgrenze zurückspringen würde, wie im obigen Beispiel die Gebäudewand.
] 

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayBO

Grundsatz: Abstandsflächen müssen auf dem (Bau-)Grundstück selbst liegen[endnoteRef:200]
 [200: 	

] 

Gegennormen[endnoteRef:201]: Art. 6 Abs. 2 Satz 2  [endnoteRef:202]; Abs. 2 Satz 3 BayBO[endnoteRef:203]
d. h. in diesen Fällen dürfen die Abstandsflächen auch auf anderen Grundstücken liegen [201: 	Soweit die beiden folgenden Gegennormen keine Lösung des Konfliktes bringen, ist zu überlegen, ob sich die Tiefe der Abstandsfläche z.B. durch die Zulassung einer Abweichung nicht weiter verkürzen lässt bzw. eine Abweichung von der Erforderlichkeit einer Abstandsfläche vor dieser Wand in Betracht kommt; denn „die nicht eingehaltenen Abstandsflächen (dürfen) sich nur unter den Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 2 Satz 3 BayBO auf Nachbargrundstücke erstrecken“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnr. 87)]  [202: 	
]  [203: 	Bei Art. 6 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO genügt insoweit die Unterschrift des Nachbarn auf den Bauunterlagen allein nicht, sondern es ist eine gesonderte Zustimmungserklärung erforderlich, für die es auch ein eigenes Formular gibt.
Damit die Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 Alt. 2, 3 BayBO vorliegen, „müssen Gründe vorliegen, dass auf Dauer ausgeschlossen ist, dass die der fehlenden Abstandsfläche entsprechende Fläche auf dem Nachbargrundstück überbaut wird und damit auch keine Überlappung von für vorhandene oder rechtlich zulässige Gebäude erforderlichen Abstandsflächen verbunden ist.“ (Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: März 2011, Art. 7, Rdnr. 545) Wegen der Möglichkeit der jederzeitigen Aufhebung oder Änderung von Bebauungsplänen durch die Gemeinde dürfte ein Bebauungsplan nur sehr eingeschränkt eine rechtliche Sicherung der Nichtüberbaubarkeit sein. (vgl. im einzelnen Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: März 2011, Art. 7, Rdnr. 548) „Bei einem Zufahrtsgrundstück im Miteigentum von Bauherrn und Nachbarn zu einem Hinterliegergrundstück besteht eine rechtliche und faktische Sicherheit, dass dieses nicht bebaut wird. Ohne Zustimmung des Bauherrn, der auf diese Zufahrt angewiesen ist, kann Zuschnitt, Lage oder Funktion der Zufahrtsfläche nicht geändert werden.“ (Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: März 2011, Art. 7, Rdnr. 557 „Die Unüberbaubarkeit der sich auf das Nachbargrundstück erstreckenden Abstandsfläche kann weiterhin auch dann als gesichert angesehen werden, wenn topographische Verhältnisse eine Überbauung ausschließen und das Nachbargrundstück in einem betreffenden Bereich nicht bebaut werden kann, z.B. Steilhang, private Wasserflächen (Bach, Teich), Felsen, Schlucht.“ (Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: März 2011, Art. 7, Rdnr. 559)] 

Art. 6 Abs. 3 Halbsatz 1, Abs. 2 Satz 4 BayBO

Grundsatz: Abstandsflächen (auch von Gebäudeteilen) dürfen sich nicht überdecken[endnoteRef:204].
 [204: 	Art. 6 Abs. 3 Halbsatz 1 BayBO führt dazu, dass zwei Gebäude zueinander einen Abstand einhalten müssen, der so groß ist wie die Summe der Tiefe der beiden Abstandsflächen.
] 

Gegennormen: Art. 6 Abs. 3 Halbsatz 2  [endnoteRef:205]; Art. 63 BayBO >>R oder >>Q
d. h. in diesen Fällen dürfen sich die Abstandsflächen überdecken [205: 	Beachte: Für die Anwendung von Art. 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 3 BayBO dürfte nach der derzeitigen Fassung von Art. 6 BayBO kein Anlass bestehen, denn die Vorschriften, die regeln, dass bestimmte Anlagen in den Abstandsflächen eines Gebäudes zulässig sind, bestimmen auch, dass sie ohne eigene Abstandsflächen zulässig sind. Aus diesem Grund kann es schon zu keiner Überdeckung der Abstandsfläche vor diesen Anlagen und damit auch zu keinem Verstoß gegen Art. 6 Abs. 3 Halbsatz 1 BayBO kommen; für die Anwendung der Gegennorm Art. 6 Abs. 3 Halbsatz 2 Nr. 3 BayBO besteht daher kein Anlass. Vgl. Art. 6 Abs. 1 Sätze 1, 2 und Art. 6 Abs. 9 Satz 1 BayBO. Beispiele: Vor nicht überdachten Stellplätzen sind keine Abstandsflächen erforderlich, weil sie kein Gebäude sind (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayBO) und von ihnen auch keine Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO). Deshalb kann es auch zu keiner Überdeckung mit Abstandflächen eines daneben stehenden Gebäudes kommen. Darauf, dass nicht überdachte Stellplätze auch in den Abstandsflächen zulässig sind, weil sie keine „oberirdischen Gebäude“ sind (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayBO) und von ihnen auch keine Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen(Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO) – worauf Art. 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 3 BayBO abstellt - kommt es daher nicht mehr an. Das Gleiche gilt für Art. 6 Abs. 9 BayBO, denn auch er hat 2 Rechtsfolgen („In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind zulässig“). Auf die Rechtsfolge „In den Abstandsflächen eines Gebäudes zulässig“ auf die Art. 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 3 BayBO abstellt - kommt es daher ebenfalls nicht mehr an.


] 

Art. 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 4 BayBO

[bookmark: _Ref193534437]Grundsatz: Abstandsflächen sind von oberirdischen Gebäuden und anderen Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO) freizuhalten[endnoteRef:206]
 [206: 	„Nach Abs. 1 Satz 1 sind die Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Durch Abs. 1 Satz 2 sind den Gebäuden andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gleichgestellt; die Abstandsflächen sind auch von ihnen freizuhalten. Gebäude (Art. 2 Abs. 2 BayBO) sind in den Abstandsflächen unzulässig, wenn sie oberirdisch sind, also die Geländeoberfläche überragen. Abs. 1 Satz 1 betrifft sie nicht, wenn sie unterirdisch sind, also vollständig im Erdboden verschwinden, z. B. Tiefgaragen. Die planungsrechtliche Zulässigkeit unterirdischer Bauten richtet sich nach § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO.
Anbauten an bestehende Gebäude werden durch Abs. 1 Satz 1 nicht verboten; eine Abweichung (Art. 63 Abs. 1) von Abs. 1 Satz 1 ist nicht erforderlich. Durch den Anbau entsteht ein neuer einheitlicher Baukörper, für den die Abstandsflächen neu zu bestimmen sind. Ob dieser Baukörper in einem Zug oder abschnittsweise entsteht, macht für die Beurteilung keinen Unterschied (so auch VGH, Urt. 20.12.88, BayVBl. 89, 721 = BRS 49, 296). Durch den Anbau verliert die Wand, an die angebaut wird, den Charakter der Außenwand: Abstandsflächen fallen insoweit nicht mehr an. Die Abstandsflächen müssen nun vor der Außenwand des Anbaus liegen. Für die Ermittlung der Abstandsflächen ist vom vollendeten Werk auszugehen.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 6, Rdnrn. 42 - 45)] 

[bookmark: _Ref224910323]Gegennormen:[endnoteRef:207] Art. 6 Abs. 8, 9 182; Art. 63 BayBO >>R oder >>Q
d. h. in diesen Fällen dürfen oberirdische Gebäude und andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO) in den Abstandsflächen liegen [207: 	In den Abstandsflächen sind nach Art. 6 Abs. 1 Sätze 1, 2 BayBO somit zulässig:
Gebäude, die die Geländeoberfläche nicht überragen und vollständig unterhalb der Geländeoberfläche liegen; z.B. Tiefgaragen
bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind und von denen keine Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO); z.B. Stellplätze
andere Anlagen (Art. 2 Abs. 1 Satz 4, Art. 1 Abs. 1 Satz 2 BayBO), von denen keine Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO); z.B. Kinderspielplatz (Art. 7 Abs. 2 BayBO).
] 



[bookmark: _Beim_Flächennutzungsplan_][bookmark: _Toc243126665][bookmark: _Ref373228981]Beim Flächennutzungsplan[endnoteRef:208] einschlägige materielle und verfahrensrechtliche Vorschriften [208: 
	Unterschiede zwischen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan
anhand von folgenden Vorschriften:
§ 1 Abs. 2, § 5 Abs. 1, 2 Satz 1, § 8 Abs. 1 Satz 1, § 9 Abs. 1, 7, § 10 Abs. 1 BauGB


Zu 3. Rechtsnatur
„§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB verleiht derartigen Darstellungen rechtliche Außenwirkung gegenüber den Bauantragstellern und Vorhabensträgern mit der Folge, dass Vorhaben an Standorten außerhalb der Konzentrationsflächen in der Regel unzulässig sind. Demgegenüber greift der Einwand der Revision, ein Flächennutzungsplan stelle - anders als ein Bebauungsplan - für sich betrachtet keine rechtssatzmäßige Regelung zulässiger Bodennutzungen dar, nicht durch. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts besitzen Darstellungen eines Flächennutzungsplans nach der Konzeption, die dem Baugesetzbuch zugrunde liegt, zwar aus sich heraus keine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung gegenüber privaten Dritten (vgl. Urteile vom 18. August 2005 - BVerwG 4 C 13.04 - BVerwGE 124, 132 <141>, vom 22. Mai 1987 - BVerwG 4 C 57.84 - BVerwGE 77, 300 <305> und vom 20. Januar 1984 - BVerwG 4 C 43.81 - BVerwGE 68, 311 <313 f.>; Beschluss vom 20. Juli 1990 - BVerwG 4 N 3.88 - Buchholz 406.11 § 5 BBauGB/BauGB Nr. 7 = NVwZ 1991, 262). Dieses Verständnis des Flächennutzungsplans entspricht seiner Funktion als vorbereitender Bauleitplan (vgl. § 1 Abs. 2 BauGB), dessen rechtliche Wirkungen sich auf den innergemeindlichen Bereich beschränken und inhaltlich im Anpassungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB auswirken. Der Gesetzgeber ist jedoch nicht gehindert, den Darstellungen eines Flächennutzungsplans ungeachtet ihrer Steuerungsfunktion im Rahmen der zweistufigen Bauleitplanung eine weitergehende Bedeutung für die Vorhabenszulassung im Einzelfall beizulegen. So erweitert § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB die Wirkungen flächennutzungsplanerischer Darstellungen, indem er sie zu öffentlichen Belangen erklärt, die einem Außenbereichsvorhaben entgegenstehen können. Mit der Schaffung des § 35 Abs. 3 Satz 4 BauGB (jetzt § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) durch die BauGB-Novelle vom 30. Juli 1996 ist der Gesetzgeber noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat bestimmten Darstellungen des Flächennutzungsplans einen Grad rechtlicher Verbindlichkeit beigemessen, der den herkömmlichen Wirkungskreis des Flächennutzungsplans deutlich überschreitet. (…) der Gesetzgeber (hat den) Darstellungen des Flächennutzungsplans im Anwendungsbereich des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nach ihrem materiellrechtlichen Inhalt und ihrem Regelungsanspruch Rechtswirkungen beigelegt hat, die der Bindungskraft von Festsetzungen eines Bebauungsplans gleichkommen. Es liegt in der Konsequenz dieser materiellrechtlichen Entwicklung, § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO im Wege der Analogie auf Darstellungen des Flächennutzungsplans mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu erstrecken.“ BVerwG4 26.04.2007 CN 3/06 131] 


[bookmark: _Ref488882830]Materiell-rechtliche Vorschriften[endnoteRef:209]
 [209: 	Der Aufbau, zuerst die materiell-rechtlichen Vorschriften und danach erst die verfahrensrechtlichen Vorschriften zu prüfen, leitet sich aus der Überlegung ab, dass die Lösung der materiellen Probleme (= Ausgleich der verschiedenen Interessen) im Vordergrund steht; das Verfahren hat insoweit nur dienende Funktion (Kennenlernen der verschiedenen Interessen). Es dient im Wesentlichen der Informationsbeschaffung- und verarbeitung, um die materiellen Probleme lösen zu können. So hat z.B. nach der Verfahrensvorschrift § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB die Gemeinde die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuholen, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird; aus dieser Verfahrensvorschrift ergibt sich aber nicht, wer im konkreten Fall „berührt“ ist. „Berührt“ sind vielmehr die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Informationen über die in § 1 Abs. 6 BauGB beispielhaft aufgezählten Belange geben können; so ist z.B. - wenn Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege (vgl. materielle Vorschrift § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) betroffen sind - das Landesamt für Denkmalschutz „berührt“; die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege wiederum können tangiert sein, wenn im konkreten Plangebiet denkmalgeschützte Gebäude vorhanden sind; sie können aber auch tangiert sein, wenn die zu beplanende Fläche bisher noch landwirtschaftlich genutzt wird, wegen evtl. vorhandener Bodendenkmäler. Wird dagegen im letzteren Fall, nachdem die erstmalige Aufstellung des Bebauungsplans abgeschlossen ist, der Bebauungsplan nur hinsichtlich der Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO) geändert, werden Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege nicht tangiert sein, mit der Folge, dass das Landesamt für Denkmalschutz nicht „berührt“ ist und daher auch nicht zu beteiligen ist. Ein weiteres Beispiel: Wegen § 1 Abs. 4 BauGB, § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG, Art. 3, 11 Abs. 1 BayLplG (Regionalplan) ist der regionale Planungsverband (Art. 5 BayLplG), wegen § 1 Abs. 4 BauGB, § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG, Art. 3, 11 Abs. 1 BayLplG (Regionalplan und Landesentwicklungsprogramm) ist die Regierung als „höhere Landesplanungsbehörde“ (Art. 4 BayLplG) „berührt“ i.S.v. § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB. Wird dagegen ein bereits in Kraft getretener Bebauungsplan nur hinsichtlich der Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO) geändert, wird § 1 Abs. 4 BauGB nicht tangiert sein, mit der Folge, dass der regionale Planungsverband und die Regierung als „höhere Landesplanungsbehörde“ nicht „berührt“ sind und daher auch nicht zu beteiligen sind.
Die materiell-rechtlichen Vorschriften sind aber nicht nur bei dem eben geschilderten Verfahrensschritt zu berücksichtigen, sondern sie sind bei jedem Verfahrensschritt heranzuziehen. So muss z.B. der Gemeinderat sowohl bei dem Verfahrensschritt „Billigungs- und Auslegungsbeschluss“ als auch bei dem Verfahrensschritt „Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen“ (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 BauGB) abwägen zwischen den verschiedenen Belangen (§ 1 Abs. 6, 7 BauGB).
Daraus ergibt sich, dass die materiellen Vorschriften nicht jeweils einem bestimmten Verfahrensschritt zugeordnet sind, sondern in sich wiederholender und verdichtender Weise - gleichsam spiralförmig - das Verfahren durchziehen; sie sind gleichsam vor die Klammer der Verfahrensvorschriften gezogen. Nur so ist es zu verstehen, dass § 2 Abs. 2 und 3  325 BauGB als Verfahrensvorschriften verstanden werden können, wenn es in der Begründung des EAG - Bau zur Änderung von § 1 Abs. 3 Satz 2 heißt: „Dies trägt zugleich dazu bei, die vorgeschlagene Systematik zu verdeutlichen, nach der die §§ 1 und 1a  die materiellen Regelungen, die §§ 2 bis 4b die wesentlichen Verfahrensvorgaben für die Aufstellung der Bauleitpläne beinhalten sollen.“328
So wurde bisher § 2 Abs. 2 BauGB überwiegend als materielle Vorschrift eingeordnet. „Nach § 2 Abs. 2 sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzustimmen. Die Regelung enthält eine materielle Abstimmungspflicht für die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden, während sich die Abstimmung in formeller Hinsicht nach § 4 richtet, die Nachbargemeinde also im Bauleitplanverfahren als Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange auftritt und zu beteiligen ist (formelles interkommunales Abstimmungsgebot). Das materielle Abstimmungsgebot stellt einen Unterfall des Abwägungsgebots des § 1 Abs. 7 dar, sodass die hierfür entwickelten Grundsätze gelten.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 2, Rdnr. 4)] 

Möglicher Inhalt[endnoteRef:210]:
Darstellungen § 5 Abs. 2  [endnoteRef:211], 2a, 2b131  208 BauGB, Kennzeichnungen § 5 Abs. 3 BauGB, nachrichtliche Übernahmen § 5 Abs. 4 Satz 1 BauGB, Vermerke § 5 Abs. 4 Satz 2 BauGB

Vorschriften der BauNVO beachtet?

Fehlerbeispiele:
Höchstgrenzen des § 17 BauNVO werden überschritten, ohne dass die erforderlichen Ausnahmegründe vorliegen (§ 17 Abs. 2, 3 BauNVO);
 [210: 	Flächennutzungsplan

der Stadt Hof
http://www.stadt-hof.de/hof/hof_deu/planen-bauen/flaechennutzungsplan.html 

der Stadt München
http://www.fnp-muenchen.de/index.html 

der Stadt Regensburg
http://stadtplan2.regensburg.de/mb25/frames/index.php?PHPSESSID=llnturl39uufjiv94d0dduout6&gui_id=Stadtportal_Flaechennutzungsplan ]  [211: 	Der Katalog des § 5 Abs. 2 BauGB ist nicht abschließend (vgl. „insbesondere“); nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann die Art der baulichen Nutzung nach der allgemeinen Art (Bauflächen § 1 Abs. 1 BauNVO) oder der besonderen Art (Baugebiete § 1 Abs. 2 BauNVO) vgl. Endnote 261 dargestellt werden; unterstreiche in § 1 Abs. 4, 5, 6, 7, 9, 10 BauNVO jeweils den Wortteil „Bebauungs“, um damit klarzustellen, dass diese Vorschriften nicht auf den Flächennutzungsplan anwendbar sind; für das allgemeine Maß der baulichen Nutzung vgl. § 16 Abs. 1 BauNVO.] 

Erforderlichkeit § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB

Fehlerbeispiele: vgl. L.1.3

[bookmark: _Hlt423892562][bookmark: _Ref388626229]Anpassung an die Ziele (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG, Art. 3 BayLplG) der Raumordnung § 1 Abs. 4 BauGB[endnoteRef:212]  209

Fehlerbeispiele:
Eine Darstellung widerspricht dem Landesentwicklungsprogramm oder Regionalplan
 [212: 	Bei § 1 Abs. 4 BauGB handelt es sich um eine Raumordnungsklausel, wie sie in mehreren Gesetzen (z.B. § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB) zu finden ist; d.h. es wird nur an die bereits aufgrund von § 4 Abs. 1 ROG bestehende Pflicht zur Beachtung der „Ziele der Raumordnung“ erinnert. Entgegenstehende „Ziele der Raumordnung“ können nicht im Wege der Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) überwunden werden, da § 1 Abs. 4 BauGB ein eigenständiger Planungsgrundsatz ist (Beachte aber § 6 ROG). Die „Ziele der Raumordnung“ gehen daher nicht als Belange in die Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauGB) ein. Wo die „Ziele der Raumordnung“ dargestellt sind, ergibt sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG, Art. 3 BayLplG. Kommentiere bei „Ziele“ § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG, Art. 3 BayLplG.
Landesentwicklungsprogramm (LEP) http://www.landesentwicklung.bayern.de/instrumente/landesentwicklungs-programm/download-lep-2006.html 

Regionalpläne http://www.landesentwicklung.bayern.de/instrumente/regionalplaene.html 

z.B. Fachliche Ziele

z.B. zum Siedlungswesen:

des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-Ost
http://www.oberfranken-ost.de/deu/m3/siedlungswesen.html 

des Regionalen Planungsverbandes Donau-Wald

http://www.region-donau-wald.de/rpv12/front_content.php?idcatart=33&lang=4&client=4&theme=&navpoint= 

z.B. Strukturkarte eines Regionalplans

des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-Ost
http://www.oberfranken-ost.de/media/files/raumstruktur.pdf 

] 

Flächennutzungsplan widerspricht sonstigen Rechtsvorschriften

Fehlerbeispiele:
Flächennutzungsplan verstößt gegen bestehende Landschaftsschutzgebietsverordnung;
§ 50 BImSchG
§ 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG.
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Gegennormen: § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2, § 4a Abs. 6 Satz 2 BauGB

Unterscheide zwischen Abwägungsvorgang217 und Abwägungsergebnis[endnoteRef:218]
 [213: 	„Die ‚nachhaltige städtebauliche Entwicklung’ in § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB steht für den Dreiklang ökonomischer, sozialer und ökologischer Aspekte, soll den Blick für diese Belange in der Abwägung schärfen und zu einer besseren Austarierung im Interesse auch künftiger Generationen führen. (...) Der Nachhaltigkeitsgrundsatz wird auch weiterhin für viele nur eine juristisch recht inhaltsleere Worthülse bleiben, während andere darin zumindest einen politischen Handlungsauftrag sehen, der sich auch an die kommunale Bauleitplanung wendet. Lokale Bauleitplanung kann durch den Nachhaltigkeitsgrundsatz vor allem auf eine stärkere Berücksichtigung von Natur- und Umweltschutzbelangen verpflichtet sein. Auch könnte die neue Zauberformel eine Anregung geben, über die bestehenden Instrumente der Bauleitplanung, insbesondere die Abwägung, nachzudenken und ihren Einsatz zu optimieren. Einer zu großen Euphorie sind allerdings Grenzen gesetzt, wie ein Blick nach Europa zeigt. Denn in den anderen Mitgliedstaaten werden die schwergewichtigen ehernen Lettern des Europarechts vielfach auf eine etwas leichtere Schulter genommen, wie sich im Ländervergleich bei den EU-Richtlinien zur UVP, zur FFH und zum Wasserrecht zeigt.“ (Stüer, Bernhard und Hönig, Dietmar in DVBl. 1999, 1717)]  [214: 	„Gem. Abs. 7 sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Das Abwägungsgebot ist der Zentralbegriff bauleitplanerischen Handelns und ergibt sich letztlich aus dem Wesen rechtsstaatlicher Planung (vgl bereits BVerwG NJW 1969, 1868). Die Abwägung bildet den eigentlichen Kern der Planungsentscheidung ( E/Z/B/K/Söfker BauGB § 1 Rn 180). Normalerweise laufen Verwaltungsvorgänge über ein „Wenn-Dann-Schema“ ab; wenn bestimmte Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, kann die entscheidende Behörde aus der Norm eine bestimmte Rechtsfolge ablesen. Allenfalls hat sie über unbestimmte Rechtsbegriffe oder ein eingeräumtes Ermessen eng begrenzte Korridore für ihr Vorgehen. Ganz anders ist es bei der Abwägungsentscheidung. Hier räumt der Gesetzgeber der entscheidenden Stelle einen weiten Entscheidungs- und Prärogationsspielraum ein, indem das Verwaltungshandeln in erster Linie von der Zielvorgabe her, also final gesteuert wird. Mit anderen Worten gibt es bei Abwägungen ganz regelmäßig nicht eine richtige Entscheidung, sondern eine ganze Reihe von richtigen Vorgehensweisen, die auf unterschiedlichen Bewertungen und Rangfolgen von Interessen und Belangen beruhen.
Aus diesen Überlegungen folgt notwendig, dass auch die Rechtskontrolle der Abwägung beschränkt sein muss; die Gerichte können Planungsentscheidungen allenfalls dann für unwirksam erklären, wenn die planende Stelle den vom Recht umgrenzten Korridor verlassen hat. Das BVerwG hat sich vor allem in zwei frühen Entscheidungen intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wo die Grenzen des Abwägungsgebots liegen.
Im Urteil vom 12.12.1969 (BVerwGE 34, 301) hat das Gericht festgestellt, dass es sich bei den in Abs. 5 und Abs. 6 benutzten Begriffen um unbestimmte Rechtsbegriffe handelt, die sowohl in ihrer Auslegung als auch in ihrer Anwendung einer uneingeschränkten Kontrolle der Verwaltungsgerichte unterliegen.
Das Gericht führt zur Begründung aus, dass die Ansicht einer planenden Gemeinde etwa darüber, was zu den Bedürfnissen der Wirtschaft gehört, und ebenso ihre Ansicht, dass eine bestimmte Planung diesen Bedürfnissen diene, keinerlei Vorzug oder Schutz genießt. Von irgendwelchen ‚Beurteilungsspielräumen’ zugunsten der Gemeinde kann in diesem Zusammenhang keine Rede sein. Ob das schon verfassungsrechtliche Gründe nahe legen. Ein Vorzug der gemeindlichen Ansicht und Beurteilung könnte allenfalls dann in Erwägung zu ziehen sein, wenn es um Fragen ginge, für deren Beantwortung die planende Gemeinde eine ausschließliche oder doch wenigstens hervorragende und deshalb bevorzugungswürdige Sachkunde besäße. Daran fehlt es bei den in Abs. 6 verwendeten Begriffen durchaus. § 1 Abs. 5 bis 7 BauGB betrifft Zielsetzungen, die zum Teil außerhalb der Bauleitplanung nicht einmal in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen. Das gilt nicht nur für ‚Gottesdienst und Seelsorge’, bei denen das Gesetz in Abs. 6 Nr. 6 selbst auf die von den Kirchen festgestellten Erfordernisse verweist, sondern es gilt ebenso zum Beispiel für die Verteidigung, für den Natur- und Landschaftsschutz und zu einem erheblichen Anteil auch für den Verkehr.
Im Unterschied zur Auslegung und Anwendung der Planungsleitsätze ist aber die Frage, ob der jeweiligen Planung eine gerechte Interessenabwägung zugrunde liegt, der Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde und durch die Verwaltungsgerichte nicht uneingeschränkt zugänglich. Die vielleicht auf das Gegenteil hindeutenden Worte ‚gerecht abzuwägen’ sind insofern missverständlich, als sie die Erkenntnis in den Hintergrund treten lassen könnten, dass es insoweit nicht nur um den Vorgang des Abwägens, sondern - ihm vorausgehend und in gewisser Weise in ihn eingeschlossen - um eine Bestimmung der (relativen) Gewichtigkeit der abzuwägenden Belange geht. Die Planung erfordert in aller Regel einen Ausgleich bzw. Kompromiss zwischen verschiedenen öffentlichen Belangen. Das heißt, dass häufig im Zuge der Planung dem einen Bedürfnis nichts zugestanden werden kann, was nicht zugleich einem anderen Bedürfnis genommen wird, und dass sich in der damit geforderten Entscheidung über Vorzugswürdigkeit und Priorität die Planung gerade als Planung äußert und bewährt.
Mit anderen Worten: Das Gebot gerechter Abwägung ist verletzt, wenn eine (sachgerechte) Abwägung überhaupt nicht stattfindet. Es ist verletzt, wenn in die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss. Es ist ferner verletzt, wenn die Bedeutung der betroffenen privaten Belange verkannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten öffentlichen Belangen in einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht. Gemeinhin werden diese Abwägungsfehler als Abwägungsausfall, Abwägungsdefizit, Abwägungsfehleinschätzung und Abwägungsdisproportionalität bezeichnet. Innerhalb des so gezogenen Rahmens wird das Abwägungsgebot jedoch nicht verletzt, wenn sich die zur Planung berufene Gemeinde in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Bevorzugung des einen und damit notwendig für die Zurückstellung eines anderen entscheidet. Innerhalb jenes Rahmens ist nämlich das Vorziehen und Zurücksetzen bestimmter Belange überhaupt kein nachvollziehbarer Vorgang der Abwägung, sondern eine geradezu elementare planerische Entschließung, die zum Ausdruck bringt, wie und in welcher Richtung sich eine Gemeinde städtebaulich geordnet fortentwickeln will.
Im Urt. v 5.7.1974 (BVerwG NJW 1975, 70) hat das BVerwG diese Auffassung bestätigt und um die Überlegung ergänzt, dass sich die damit umrissenen Anforderungen grundsätzlich sowohl an den Abwägungsvorgang als auch an das Abwägungsergebnis richten. Eine Ausnahme gilt einzig für die Notwendigkeit einer Abwägung überhaupt; sie kann - mit Rücksicht auf ihren Inhalt - allein im Hinblick auf den Abwägungsvorgang praktisch werden. Im Übrigen aber verlangt das Abwägungsgebot sowohl vom Abwägungsvorgang als auch vom Abwägungsergebnis, dass gewichtige Belange nicht einfach übersehen werden und die Gewichtung verschiedener Belange in ihrem Verhältnis zueinander nicht in einer Weise erfolgt, durch die die objektive Gewichtigkeit eines dieser Belange völlig verfehlt wird. Für diese zweifache Zielrichtung der einzelnen Anforderungen des Abwägungsgebotes spricht der Wortlaut des Gesetzes. Die Formulierung des Abs. 7 nimmt, wie bereits bemerkt, eindeutig auf den Vorgang des Abwägens Bezug. Daraus folgt zwar nicht logisch zwingend, doch aber bei Beachtung des Sachzusammenhanges unabweisbar, dass darüber hinaus auch der sich ergebende Planinhalt dem Gebot der Abwägung unterworfen werden soll. Denn es wäre offensichtlich sachwidrig, wenn es bei allen in Abs. 6 angeführten Belangen einzig darauf ankommen sollte, dass sie von der planenden Gemeinde bedacht wurden, es dagegen keinerlei Rolle spielte, was dabei im Ergebnis herausgekommen ist.
Der Vorgang des Abwägens lässt sich damit letztlich in drei Schritte untergliedern (etwas anders Hoppe DVBl 1992, 853), wobei die Gemeinde bei jedem dieser Schritte Fehler machen kann. Als erstes muss die Gemeinde alle entscheidungsbeachtlichen, erkennbaren Belange ermitteln, sich also aller abwägungserheblichen Interessen bewusst werden; dies gilt sowohl für gegenwärtige Belange als auch für zukünftige, deren Ermittlung ggf. durch Prognosen zu erfolgen hat. In die Abwägung einbezogen werden müssen dabei die Belange, die nach Lage der Dinge einzustellen sind. Als zweites muss die Gemeinde diese Belange in ihrer jeweiligen Betroffenheit erfassen und gewichten; dabei hat die Gemeinde diese Gewichtung sachlich, unvoreingenommen und unparteiisch vorzunehmen. Und schließlich hat die Gemeinde als drittes die Belange in einer dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechenden Weise miteinander zum Ausgleich zu bringen.“ (Beck'scher Online-Kommentar, Stand: 01.05.2009, § 1, Rdnrn. 132 bis 138)]  [215: 	„2 Umweltprüfung
2.1 Allgemeines
Mit der Einführung einer generellen Umweltprüfung (UP) als regelmäßigem Bestandteil des Aufstellungsverfahrens wird die Vorgehensweise zur Zusammenstellung des umweltrelevanten Abwägungsmaterials in der Bauleitplanung nunmehr einheitlich und vollständig im Baugesetzbuch geregelt. Die Umweltprüfung entspricht im Wesentlichen dem, was bereits nach (bisher) geltender Rechtslage für eine systematische und rechtssichere Erfassung der Umweltbelange in der Bauleitplanung vorzunehmen ist, um die Grundlage für eine sachgerechte Abwägung vorzubereiten. Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung sind zu ermitteln und in einem als Umweltbericht bezeichneten Teil der Begründung zu beschreiben und zu bewerten; die Öffentlichkeit und die Behörden werden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Bauleitplan beteiligt und die Ergebnisse der Beteiligung in der Abwägung berücksichtigt. Da damit der Umweltbericht an allen wesentlichen Abschnitten des Bauleitplanverfahrens teilzunehmen hat, wird er sinnvollerweise nach Abschluss des Scopings nach § 4 Abs. 1 zu erstellen bzw. in Auftrag zu geben sein.
Im Rahmen der Bauleitplanung wird das Konzept der Umweltprüfung als Verfahrensbestandteil in das Gesetz aufgenommen. Die EU-rechtlichen Vorgaben fügen sich so in das Aufstellungsverfahren ein, dass sie im Wesentlichen eine gesetzliche Konkretisierung der praktischen Anforderungen an die Umweltprüfung in der Bauleitplanung darstellen. Bei richtigem Verständnis der neuen Vorschriften sollte die Umweltprüfung daher nicht zu einem erhöhten Verfahrensaufwand führen; falls in gewissem Maße zusätzlicher Aufwand entsteht, wird dieser im Wesentlichen formaler Art sein. Eine Veränderung des materiellen Gewichts der Umweltbelange für die Abwägungsentscheidung ist mit der Umweltprüfung nicht verbunden; die Umweltprüfung enthält keine inhaltlichen Vorgaben, sie stellt ein Verfahrenselement dar. Die ausführlichere Regelung der Verfahrensanforderungen im Hinblick auf die Umweltbelange gegenüber den sozialen und wirtschaftlichen Belangen soll dazu beitragen, dass auch in dieser Hinsicht die Abwägungsentscheidung auf einer ausreichenden Informationsgrundlage erfolgt und Ermittlungsdefiziten vorgebeugt wird.
Der Grundgedanke, der in der Vorbemerkung des Mustereinführungserlasses zur Umweltverträglichkeitsprüfung in der Bebauungsplanung vom 26. September 2001 ausgeführt wurde, hat daher auch für die Umweltprüfung Gültigkeit: ‚Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nach der neuen gesetzlichen Regelung handelt es sich nicht um etwas grundsätzlich Neues, welches weit über die bisherige Praxis hinausgeht und etwa zusätzliche Arbeiten und in der Regel auch kostenträchtigen Prüfaufwand erfordert. Daher soll vorab darauf hingewiesen werden, dass es sich bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung dem Grunde nach um die formale Zusammenfassung dessen, was bei einer ordnungsgemäßen Planung ohnehin geleistet werden muss, nämlich die sachgerechte Aufbereitung und Bewertung des umweltrelevanten Abwägungsmaterials, handelt.’ “ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 2)]  [216: 	„Gegenüber dem Katalog der Umweltbelange in § 1 Abs. 6 Nr. 7 kommt § 1a ergänzende Bedeutung zu. Das in der Umweltprüfung zu ermittelnde Abwägungsmaterial kann im Hinblick auf die Umweltbelange grundsätzlich dem Katalog des § 1 Abs. 6 Nr. 7 entnommen werden; § 1a enthält demgegenüber sich aus nationalem und europäischem Recht ergebende besondere Anforderungen im Hinblick auf den Umweltschutz.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 2.4.2.3)]  [217: 	§ 2 Abs. 3 BauGB steht hier in Klammern, weil er als “Verfahrensgrundnorm“ bei den Verfahrensvorschriften zu prüfen ist, die aber inhaltlich der bisherigen sich aus dem Abwägungsgebot ergebenden Rechtslage entspricht; deshalb wird er auch an dieser Stelle angeführt. Ansonsten vgl. K.2 bzw. L.2
„1. Allgemeines
Nach § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. Diese Vorschrift ist durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004 eingeführt worden. Der Gesetzgeber (vgl. BTDrucks. 15/2250, S. 42) bezeichnet diese Regelung als ’Verfahrensgrundnorm’ und weist darauf hin, dass sie inhaltlich der bisherigen sich aus dem Abwägungsgebot ergebenden Rechtslage entspricht, nach der die Berücksichtigung aller bedeutsamen Belange in der Abwägung zunächst deren ordnungsgemäße Ermittlung und zutreffende Bewertung voraussetze. Elemente der Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials seien die Erstellung der Begründung zum Bauleitplanentwurf nach § 2a BauGB und die Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach §§ 3 bis 4a BauGB. Daran schließe sich die Berücksichtigung der ermittelten, bewerteten und beschriebenen Belange in der Beschlussfassung über den Bauleitplan an. Diese gesetzlichen Vorgaben entsprächen auch dem Verfahrensansatz der Plan-UP- und Projekt-UVP-Richtlinien, die mit dem Ziel einer inhaltlich sachgerechten Berücksichtigung der Umweltauswirkungen auf deren Ermittlung, Beschreibung und Bewertung abstellten.
Zutreffend ist, dass sich die aus § 2 Abs. 3 BauGB ergebenden Verpflichtungen zur Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials bereits aus der materiell-rechtlichen Regelung des durch das Europarechtsanpassungsgesetzes Bau 2004 unveränderten Abwägungsgebots (§ 1 Abs. 7 BauGB) ergeben. Es entspricht seit dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. 12. 1969 (4 C 105.66), dass das Abwägungsgebot u.a. verlangt, dass an die Abwägung an Belangen eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss, und dass die Bedeutung der betroffenen privaten Belange nicht verkannt werden darf. Diese Anforderungen umschreiben die Grundvoraussetzung für die sachgerechte Behandlung der von der Planung berührten Belange; denn eine unzureichende Einbeziehung von Belangen in die Abwägung, also Unvollständigkeiten des Abwägungsmaterials, begründen einen Fehler der Abwägung mit der Folge der grundsätzlichen Unwirksamkeit des Bauleitplans (BVerwG, Urt. vom 5. 7. 1974 - 4 C 50.72; Urt. vom 25. 2. 1988 - 4 C 32 und 33.86).
Hintergrund der Übernahme dieser Anforderungen aus dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB in eine dem Verfahren über die Aufstellung der Bauleitpläne vorangestellten Regelung in § 2 Abs. 3 BauGB ist die stärkere Betonung des verfahrensrechtlichen Ansatzes durch die erwähnten Plan-UP- und Plan-UVP-Richtlinien, in Folge deren Umsetzungen vor allem durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004 Rechnung getragen werden sollte. Die Betonung des Bauleitplanverfahrens in Bezug auf die Ermittlung und Bewertung der von der Planung berührten Umweltbelange versehen mit bestimmten Verfahrensschritten hat den Gesetzgeber veranlasst, diesen für die Umweltprüfung maßgeblichen Grundsatz des Ermittelns und Bewertens des Abwägungsmaterials generell für alle von der Planung berührten Belange als Grundsatz in § 2 Abs. 3 BauGB voranzustellen (vgl. auch Bericht der Expertenkommission zur Novellierung des Baugesetzbuchs, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, 2002, S. 122 ff.).
Zu berücksichtigen ist, dass die Vorschriften der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (insbesondere §§ 3 und 4 BauGB) der sachgerechten Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials dienen (ständige Rechtsprechung, so ausdrücklich der durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004 eingeführte § 4a Abs. 1 BauGB). Über diese bereits vor dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004 geltenden Beteiligungsregelungen hinaus sind in Ergänzung des § 2 Abs. 3 BauGB keine weiteren grundsätzlich neuen Verfahrensvorschriften über die Aufstellung der Bauleitpläne in das BauGB aufgenommen worden. Allerdings sind verfahrensrechtliche Anforderungen in Bezug auf die Umweltprüfung im Sinne einer Verdeutlichung und gegebenenfalls auch Verschärfung in den §§ 2 ff. BauGB aufgenommen worden. Dies gilt namentlich für die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, die erweiterten Regelungen zur Begründung in Bezug auf den Umweltbericht in § 2a BauGB und der Anlage 1 zum BauGB sowie in Bezug auf einzelne Aspekte der Beteiligungsregelungen (vgl. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 BauGB). Im Übrigen ist es aber dabei verblieben, dass das Ermitteln und Bewerten des Abwägungsmaterials vor allem auch Sache der Gemeinde selbst ist, d.h. von Vorgängen innerhalb der Gemeinde (Gemeindevertretung und ihre Gremien, Gemeindeverwaltung), ohne dass das BauGB dazu spezielle Verfahrensregelungen enthält. § 2 Abs. 3 BauGB kann daher nicht als Regelung des Verfahrens im engeren Sinne verstanden werden, wie dies hinsichtlich der Verfahrensregelungen des BauGB über die Aufstellung der Bauleitpläne der Fall ist, also der Verfahrensregelungen nach § 2 Abs. 1 Satz 2, §§ 2a bis 4, § 4a Abs. 2 bis 5, §§ 6, 10, 13 und - teils - § 13a BauGB. Die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials erfolgt daher - wie dies auch der Praxis entspricht - zunächst im Wesentlichen durch die Gemeinde selbst; Hauptadressat des § 2 Abs. 3 BauGB ist daher die Gemeinde. Der verfahrensrechtlich geregelten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung kommt dabei eine - allerdings auch wesentliche - dienende Funktion zu. Es ist also einerseits Aufgabe der Gemeinde, in eigener Verantwortung die Abwägungsbeachtlichkeit zu ermitteln und zu bewerten (BVerwG, Beschl. vom 23. 4. 1997 - 4 NB 13.97); insofern ist Adressat des § 2 Abs. 3 BauGB die Gemeinde, ebenso wie dies allgemein für das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB gilt. Darüber hinaus ist es Aufgabe der im BauGB als Verfahrensrecht normierten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, der Gemeinde auch solche Abwägungsbeachtlichkeiten vorzutragen, die der Gemeinde nicht bekannt und auch nicht für sie erkennbar sind (BVerwG, Beschl. vom 8. 9. 1988 - 4 NB 15.88 -; Beschl. vom 24. 8. 1993 - 4 BN 12.93; Urt. vom 24. 9. 1998 - 4 CN 2.98).
Zu berücksichtigen ist, dass der Gesetzgeber § 2 Abs. 3 BauGB als ‚Verfahrensnorm’ in Bezug auf die Planerhaltungsvorschriften behandelt; vgl. die Einordnung der Anforderungen des § 2 Abs. 3 BauGB in die Gruppe der Verfahrens- und Formvorschriften nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB. In Bezug auf die Wirksamkeitsvoraussetzung für den Bauleitplan werden aber weiterhin, also auch nach der Einfügung des § 2 Abs. 3 BauGB durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004, Mängel des Ermittelns und Bewertens des Abwägungsmaterials i.S.d. § 2 Abs. 3 BauGB in Bezug auf die Beachtlichkeit solcher Mängel inhaltlich nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB genauso behandelt wie die Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB (in diesem Sinne BVerwG, Urt. vom 22. 3. 2007 - 4 CN 2.06). Auch in Bezug auf die ‚Heilung’ von solchen Mängeln nach Fristablauf gem. § 215 Abs. 1 BauGB wird keine Unterscheidung getroffen. In Bezug auf die Anforderungen an die Aufstellung der Bauleitpläne hat sich somit durch die Einfügung des § 2 Abs. 3 BauGB keine inhaltliche und die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne berührende Änderung ergeben.
Von § 2 Abs. 3 BauGB unberührt bleiben die Vorschriften des § 1 BauGB. Dies gilt namentlich für die Regelung über die Befugnis und die Verpflichtung zur Bauleitplanung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB sowie das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB. In Abgrenzung zu diesen Vorschriften ist von Bedeutung, dass § 2 Abs. 3 BauGB - vor allem im Hinblick auf die Funktion der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB - die Ermittlung und Bewertung solcher Belange zum Ziel hat, die von der von der Gemeinde beabsichtigten Planung berührt werden. Die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials setzt daher Planungsziele der Gemeinde voraus, wie sie namentlich beim Planaufstellungsbeschluss zugrunde gelegt werden. Die Anforderungen des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB sind nach den dazu geltenden Grundsätzen uneingeschränkt weiter anzuwenden. Das gleiche gilt auch in Bezug auf die Anforderungen des Abwägungsgebots nach § 1 Abs. 7 BauGB. Das Abwägungsgebot verlangt, dass
(1)  eine Abwägung überhaupt stattfindet,
(2)  die von der Planung berührten Belange in die Abwägung einbezogen werden,
(3)  die Abwägung zu einem gerechten Ausgleich der berührten Belange führt;
unter diesen Voraussetzungen kann die Gemeinde die freie planerische Entscheidung treffen. Zu der hier mit (2) beschriebenen Anforderung enthält § 2 Abs. 3 BauGB eine ausdrückliche Regelung. Unberührt von den Anforderungen des § 2 Abs. 3 BauGB bleiben daher insbesondere die sich aus dem Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB ergebenden Verpflichtungen, eine Abwägung überhaupt durchzuführen und zu einem gerechten Ausgleich der von der Planung berührten Belange zu kommen.
2. Zu den Einzelheiten der Regelung
§ 2 Abs. 3 BauGB verlangt die Ermittlung und Bewertung der für die Abwägung bedeutsamen Belange.
Die Abwägungsbeachtlichkeit von Belangen ist einerseits umfassend zu verstehen, d.h. es können alle städtebaulich bedeutsamen Belange in Betracht kommen; wesentliche Anhaltspunkte ergeben sich aus den in § 1 Abs. 6 BauGB - nicht abschließend - aufgeführten Belangen. Abwägensbeachtlich sind allerdings nur die von der jeweiligen Bauleitplanung beachtlichen Belange. Dies gilt für die (erstmalige oder erneute) Aufstellung eines Bauleitplans ebenso wie für die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung (§ 1 Abs. 8 BauGB). Nur die von der jeweiligen Bauleitplanung berührten Belange sind Gegenstand des Ermittelns und Bewertens i.S.d. § 2 Abs. 3 BauGB.
Abwägensbeachtlich sind - entsprechend der Intention des Gesetzgebers zu § 2 Abs. 3 BauGB - in erster Linie die öffentlichen und privaten Belange, auf die sich die beabsichtigte Bauleitplanung auswirkt. Allerdings sind abwägensbeachtlich auch die Belange, die Inhalt des jeweiligen Ziels der Planung sind; auch insofern kommt dem § 2 Abs. 3 BauGB eine verdeutlichende Funktion zu.
Die abwägensbeachtlichen Belange sind nach § 2 Abs. 3 BauGB zu bewerten. Das Bewerten bezieht sich auf die Frage des ‚Gewichts’ der einzelnen Belange, das für die sachgerechte Behandlung der Belange von Bedeutung ist (vgl. rechtsgrundsätzlich bereits BVerwG, Urt. vom 12. 12. 1969 - 4 C 105.66). Die Bewertung bedeutet daher - i.S.d. Rechtsprechung zum Abwägungsgebot - Feststellung des jeweiligen Gewichts der Abwägensbeachtlichkeit, d.h. Art und Ausmaß des Berührtseins des Belangs und des Gewichts des Belangs und seines Berührtseins durch die betreffende Bauleitplanung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Grundsatz alle öffentlichen und privaten Belange ein gleiches ‚Gewicht’ haben. Gegebenenfalls kann aber einem berührten Belang durch normative Wertungen innerhalb des BauGB oder in Fachgesetzen oder auch auf Grund der Wertungen des Grundgesetzes in Bezug auf Grundrechte ein höheres Gewicht zukommen; auch hierauf bezieht sich das ‚Bewerten’ i.S.d. § 2 Abs. 3 BauGB. Das Bewerten berührter Belange ist zu trennen von der in der Abwägung bei widerstreitenden oder sonst entgegengesetzten berührten Belangen gegebenenfalls vorzunehmenden Bevorzugung und Zurücksetzung des einen oder anderen Belangs, also dem zentralen Vorgang des Abwägens im Sinne des Abwägungsgebots; dieses ‚Abwägen’ ist nicht Gegenstand der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials im Sinne des § 2 Abs. 3 BauGB (in diesem Sinne ersichtlich auch Jäde in: Jäde/Dirnberger/Weiß, § 2 Rn. 17; Battis in: Battis/Krautzberger/Löhr, § 2 Rn. 5; Schrödter in: Schrödter, § 2 Rn. 62 f.).“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 2, Rdnrn. 132 bis 138) Vgl. auch Endnote 325]  [218: 	Das Abwägungsergebnis ist der Inhalt des Flächennutzungsplans in der Form, in der er bekanntgemacht wird.] 

Abwägungsausfall (eine sachgerechte Abwägung hat überhaupt nicht stattgefunden);

Abwägungsdefizit (in die Abwägung wurden Belange nicht aufgenommen, die nach Lage der Dinge in die Abwägung hätten eingestellt werden müssen);

[bookmark: _Ref233545904]Abwägungsfehleinschätzung (bei der Abwägung ist die Bedeutung öffentlicher oder/und privater Belange verkannt worden)[endnoteRef:219];
 [219: 	„Soweit öffentliche und private Belange abwägungsbeachtlich sind, unterliegen sie den allgemeinen Regeln der Abwägung. Auszugehen ist dabei von der grundsätzlichen Gleichgewichtigkeit der Belange (ausdrücklich: BVerwG, Urt. vom 1. 11. 1974 - 4 C 38.71 -; BGH Urt. vom 28. 5. 1976 - III ZR 137.74 -; Urt. vom 16. 3. 1978 - III ZR 145.75). Aus der jeweiligen Planungssituation oder aus speziellen gesetzlichen Regelungen können sich bestimmte Gewichtungsvorgaben ergeben, wie z. B. aus dem Grundeigentum und den Anforderungen des Umweltschutzes.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 1, Rdnr. 203)] 

[bookmark: K1fünfFehlerbeispiele]Abwägungsdisproportionalität (bei der Abwägung ist der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten öffentlichen Interessen in einer Weise vorgenommen worden, die zur objektiven Gewichtung einzelner Belange außer Verhältnis steht) (vgl. BayVBl 1970, 180)[endnoteRef:220].

Fehlerbeispiele:
zu 1.5.1 Die Gemeinde ist auf wichtige vorgebrachte Stellungnahmen der Öffentlichkeit[endnoteRef:221] und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange überhaupt nicht eingegangen.
Zu 1.5.2 Obwohl wasserwirtschaftliche Belange durch die Planung berührt werden, wurde das Wasserwirtschaftsamt nicht beteiligt und wasserwirtschaftliche Belange wurden auch überhaupt nicht in die Abwägung aufgenommen.
Zu 1.5.3 Der Wegfall der Bebaubarkeit eines Privatgrundstücks wurde als von vornherein nicht zu berücksichtigender Belang gewertet.
Zu 1.5.4 Eine Sonderbaufläche für eine Tierkörperbeseitigungsanstalt wird neben einem reinen Wohngebiet neu dargestellt (Trennungsgrundsatz nicht beachtet).
 [220: 	Vgl. Endnote 282 am Ende]  [221: 	„Die Prüfung der zum Entwurf eines Bebauungsplans eingegangenen Stellungnahmen ist Bestandteil der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB.“ (BVerwG, NVwZ 2000, 676-678)] 

[bookmark: _Ref233949062][bookmark: _Ref80275323]Abstimmungsgebot § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB209 a.E.  [endnoteRef:222](§ 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB führt dazu, dass § 1 Abs. 6 und 7 BauGB auch bezüglich des überörtlichen Bereichs zu beachten sind)[endnoteRef:223]

Fehlerbeispiel:
Industriegebiet neben einem reinen Wohngebiet der Nachbargemeinde.
 [222: 	„Was in diesem Sinne benachbart ist, ergibt sich aus der Anknüpfung des materiellen interkommunalen Abstimmungsgebots an das Abwägungsgebot: Erforderlich (aber ggf. auch nicht ausreichend) ist nicht Grenznachbarschaft, sondern eine Beziehung der «dritten» Gemeinde zu der von der planenden Gemeinde ins Auge gefassten Bauleitplanung, die dazu führt, dass die «dritte» Gemeinde durch diese Planung in ihren Belangen abwägungserheblich berührt werden kann“. (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 2, Rdnrn. 5)]  [223: 	Bzgl. eines Abwägungsfehlers bei Verstoß gegen § 4a BauGB vgl. Endnote 234
“Die durch Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen werden in erster Linie die Stellung im zentralörtlichen Gefüge betreffen, sie können sich aber auch auf die Siedlungserweiterung oder zentrale Einrichtungen beziehen. Die Gemeinde muss für ihr Betroffensein nicht mehr im Einzelnen belegen, welche konkreten Nachteile für sie z. B. durch Kaufkraftabzug oder Abwerbung von Gewerbebetrieben entstehen. Der Verstoß als solcher reicht aus, die Rechtslage entspricht der bei der Verletzung nachbarschützender Vorschriften. Die entscheidende Frage ist nunmehr, ob das Handeln der Nachbargemeinde ein Verstoß gegen das Ziel der Raumordnung ist. Das bedeutet auch, dass die Ziele eindeutig formuliert sein müssen.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.3)] 

Verstoß gegen § 214 Abs. 4 BauGB

Fehlerbeispiele entsprechend: L.1.8

[bookmark: _Verfahrensrechtliche_Vorschriften_§][bookmark: _Ref94169385]Verfahrensrechtliche Vorschriften § 2 Abs. 3 BauGB[endnoteRef:224]  217  325

 [224: 	„Durch die Betonung der verfahrensrechtlichen Anforderungen wird dem Planaufstellungsverfahren insgesamt größere Bedeutung beigemessen. Sie kommt sowohl in den Regelungen zur Beachtlichkeit von Verfahrensverstößen für die Rechtswirksamkeit von Bauleitplänen als auch in § 2 Abs. 3 und § 4a Abs. 1 zur Bedeutung eines fehlerfreien Verfahrensablaufs für die Rechtmäßigkeit der Planungsentscheidung zum Ausdruck.“ (Begründung zu §§ 214, 215 BauGB Bundestagsdrucksache 15/2250)
„Hierzu soll in Absatz 3 als Verfahrensgrundnorm die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials geregelt werden. Inhaltlich entspricht die Vorschrift der bisherigen sich aus dem Abwägungsgebot ergebenden Rechtslage, nach der die Berücksichtigung aller bedeutsamen Belange in der Abwägung zunächst deren ordnungsgemäße Ermittlung und zutreffende Bewertung voraussetzt. Elemente der Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials sind die Erstellung der Begründung zum Bauleitplanentwurf nach dem vorgeschlagenen § 2a und die Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach den §§ 3 bis 4a.“( Bundestagsdrucksache 15/2250, S. 42)
„Für die Klausursituation vorzugswürdig - weil in der Darstellung einfacher - erscheint es aber, zunächst den äußeren Verfahrensablauf zu prüfen und dann die Prüfung des § 2 Abs. 3 BauGB (…) als gesonderten Punkt anzuschließen.“ (Skriptum „Recht der Bauleitplanung“ der Reg. v. Oberbayern, S. 33)

Bauleitplanverfahren in der Stadt Hof
http://www.stadt-hof.de/hof/hof_deu/planen-bauen/bebauungsplanverfahren.html ] 

[bookmark: _Hlt433932653][bookmark: _Ref433932624]Aufstellungsbeschluss § 2 Abs. 1 BauGB[endnoteRef:225]  282  315, beachte § 1 Abs. 8 BauGB (Strukturplan zum Flächennutzungsplanverfahren (normales förmliches)[endnoteRef:226])

Fehlerbeispiele:
fehlt;
GO-Vorschriften verletzt; Art. 49 GO244.
 [225: 	„Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 ist der Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ortsüblich bekanntzumachen. Die Vorschrift ist wörtlich zu nehmen: Nur wenn ein Aufstellungsbeschluss gefasst ist, ist er ortsüblich bekanntzumachen. Nicht etwa wird mittelbar durch diese Regelung vorgeschrieben, dass das Aufstellungsverfahren für einen Bauleitplan zwingend mit einem (bekanntzumachenden) Aufstellungsbeschluss beginnen müsste; ein (wirksamer und wirksam bekanntgemachter) Aufstellungsbeschluss ist folglich auch nicht Wirksamkeitsvoraussetzung eines Bauleitplans (BVerwG, Beschl. v. 15.4.1988 - 4 N 4.87 - [0434]). Vielmehr ist die Gemeinde frei darin, nach ihrer Wahl und nach Lage der Dinge das Verfahren durch die Eröffnung eines Verfahrensabschnitts - etwa der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB oder ggf. auch der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB - einzuleiten, wobei es letztlich Geschmackssache ist, ob man darin einen konkludenten Aufstellungsbeschluss sehen mag. Nicht gehindert ist die Gemeinde erst recht daran, den Aufstellungsbeschluss mit der Eröffnung eines solchen Verfahrensabschnitts zu verbinden.

An den Aufstellungsbeschluss werden - für sich allein genommen - keine besonderen inhaltlichen Anforderungen gestellt. Freilich wird er - anders wird er keinen Sinn machen können - erkennen lassen müssen, auf welches Gebiet sich die in Gang gesetzte Planung richten will, ohne dass damit eine Selbstbindung der Gemeinde erzeugt würde. Erforderlich ist indessen sowohl der Aufstellungsbeschluss selbst - der zu diesem Zweck erforderlichenfalls auch nachgeholt werden kann, wenn bereits andere Verfahrensabschnitte eingeleitet worden sind - und eine gewisse inhaltliche Konkretisierung der Planungsabsichten, wenn die Planung durch Zurückstellung oder Veränderungssperre nach §§ 14 BauGB ff. gesichert werden oder ein Vorhaben nach § 33 BauGB zugelassen werden soll.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 2, Rdnrn. 2, 3)
]  [226: 	

(Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel V 2.1 (1) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)

Strukturplan zum Flächennutzungsplanverfahren (normales förmliches)
] 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB, Art. 27 Abs. 2, Art. 26 Abs. 2 GO, BekV225  282

Fehlerbeispiele:
fehlt;
fehlerhafte Bekanntmachung;
Anstoßfunktion285 nicht gewährleistet.

[bookmark: _Hlt461593016][bookmark: _Ref233948503]Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 1, § 4a Abs. 1, 2, 4 BauGB286

Gegennormen: § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2[endnoteRef:227]; § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB288 (Strukturpläne zum vereinfachten Änderungs- oder Ergänzungsverfahren für einen Flächennutzungsplan[endnoteRef:228])

Fehlerbeispiele:
fehlt;
§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB falsch interpretiert;
§ 13 Abs. 1 BauGB falsch ausgelegt.
 [227: 	„Als andere Grundlage angesehen werden können informelle städtebauliche Planungen, wie etwa ein Stadtentwicklungsplan.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 3, Rdnr. 9)]  [228: 	Strukturpläne zum vereinfachten Änderungs- oder Ergänzungsverfahren für einen Flächennutzungsplan



] 

[bookmark: _Ref80276847][bookmark: _Ref79992586]Frühzeitige[endnoteRef:229] Beteiligung der berührten209 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 1, § 4a Abs. 1 224, 2, 4 BauGB[endnoteRef:230], insbesondere auch der Nachbargemeinde § 2 Abs. 2 BauGB;

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB288

Fehlerbeispiele:
fehlt;
§ 13 Abs. 1 BauGB falsch ausgelegt.
 [229: 	„Diese dient vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (so genanntes Scoping). Stellungnahmen zum Inhalt der Planung können zweckmäßig sein, sind aber noch nicht zwingend erforderlich. Mängel bei der Durchführung des Scopings führen nicht zu einem nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 beachtlichen Verfahrensfehler.
Aus dem Verweis auf § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 ergibt sich, dass die Unterrichtung einerseits möglichst frühzeitig erfolgen soll und sich andererseits auf die Erläuterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung beschränken kann, soweit dies für die Rückäußerungen der Behörden ausreichend ist. Entsprechend dem Ziel der frühzeitigen Behördenbeteiligung kann diese bereits dann erfolgen, wenn Klarheit hinsichtlich der Inhalte besteht, die für die Prognose der Umweltauswirkungen erforderlich sind. So kann es ausreichen, bei der Ausweisung eines Wohngebiets nur den Geltungsbereich und die zulässige Höhe baulicher Anlagen zu kennen, ggf. noch die voraussichtliche Zahl der Wohneinheiten. Die Beteiligung kann auch bereits vor der Einleitung des Bauleitplanverfahrens erfolgen, um möglicherweise schon vorab Probleme erkennen zu können und die Planung nicht oder in veränderter Form durchzuführen.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.3.1)]  [230: 	1.1 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 stellt das Gegenstück der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 dar: Hat diese – jedenfalls in erster Linie und partizipatorisch-basisdemokratischer Romantik entkleidet – den Sinn und Zweck, der Gemeinde einen möglichst vollständigen Überblick über die abwägungserheblichen privaten Belange – also ein insoweit möglichst lückenloses Abwägungsmaterial – zu verschaffen, so geht es bei der Beteiligung nach § 4 um eine entsprechende Zielsetzung hinsichtlich der öffentlichen Belange (vgl. § 4a Abs. 1). Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind daher alle solche – gegenüber der planenden Gemeinde – dritten Stellen, die kraft der ihnen durch öffentliches Recht zugewiesenen Aufgaben in einer – generell – abwägungserheblichen Beziehung zur Bauleitplanung stehen. Daraus folgt im Einzelnen:
Im Rahmen des § 4 zu beteiligen sind nur Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange. Belange sind (im vorliegenden Zusammenhang: öffentliche) Interessen, welche der Abwägung zugänglich sind, nicht also Rechtsvorschriften, welche eine Planung zwingend ge- oder verbieten, unabhängig davon, dass es in der jeweils konkreten Konstellation Belange geben mag, die kraft ihres Gewichts und des geringen Gewichts der für die ins Auge gefasste Planung sprechenden Belange der Planung letztlich zwingend entgegenstehen; zu den Belangen zählen – soweit sie nicht weiter reichende Rechtswirkungen erzeugen – auch Planungen anderer Rechtsträger, wie § 4 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 zeigt. Im Rahmen der Beteiligung nach § 4 mögen daher auch zweckmäßigerweise normative Hinderungsgründe gegen die eingeleitete Bauleitplanung «abgefragt» werden, die Beteiligung der darüber bzw. über entsprechende Kenntnisse verfügenden Stellen ist aber keine Beteiligung i. S. d. § 4, sodass das Unterbleiben der Beteiligung insoweit keinen Verfahrensmangel mit ggf. entsprechenden Folgen darstellt. Träger öffentlicher Belange ist daher auch nicht die Genehmigungs- bzw. Anzeigebehörde in ihrer Eigenschaft als solche.
Zu beteiligen sind nur Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange. Träger öffentlicher Belange sind nicht gleichsam automatisch alle Träger von Belangen, deren sich der offene Katalog des § 1 Abs. 6 annimmt, sondern nur solche Behörden und Stellen, denen diese Rolle kraft einer ihnen öffentlich-rechtlich zugewiesenen Aufgabe zukommt, die sie in eine besondere Nähe zur Bauleitplanung rückt. Träger öffentlicher Belange müssen nicht zwingend öffentlich-rechtliche Rechtsträger sein oder solchen angehören; so können Träger öffentlicher Belange auch solche Träger sein, die in Privatrechtsform ihnen zugewiesene öffentliche Versorgungsaufgaben wahrnehmen. Die privaten Nachfolgegesellschaften von Bahn und Post kommen vor diesem Hintergrund aber nur insoweit in Betracht, als ihnen gesetzlich solche Versorgungs- als Pflichtaufgaben außerhalb des Bereichs der rein wirtschaftlichen Betätigung zugewiesen sind (eingehend dazu Roer, Die Nachfolgeunternehmen von Bahn und Post in der Bauleitplanung. Beiträge zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur Raumplanung, Bd. 167, 1996; Roer, Die Nachfolgeunternehmen von Bahn und Post in der Bauleitplanung. Zur Frage der Anwendbarkeit der §§ 4 und 7 BauGB auf die Unternehmen Deutsche Bahn AG, Deutsche Telekom AG, Deutsche Post AG und Deutsche Postbank AG, DVBl. 1996, 1293). Mit Rücksicht auf die nicht immer einfache Abgrenzbarkeit dieser verschiedenen Rollen sowie darauf, dass planerische und wirtschaftliche Belange dieser privaten Nachfolgeunternehmen auch beachtliche private Belange darstellen können, empfiehlt sich freilich für die planerische Praxis eine eher großzügige Handhabung. Kein Träger öffentlicher Belange ist der Betreiber eines Mobilfunknetzes (BayVGH, Urt. v. 18. 3. 2003 – 15 N 98.2262 – [2074]).
Gibt es für einen öffentlichen Belang einen öffentlich-rechtlichen Träger, besteht keine Veranlassung zu einem Rückgriff auf private Interessenvertretungen. Ansprechpartner für die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sind daher die unteren Naturschutzbehörden, während auch die anerkannten Vereine nach § 63 BNatSchG – grundsätzlich – nicht Träger öffentlicher Belange sind (ebenso Battis, in: BKL, § 4 Rdnr. 3), abgesehen von den Fällen einer vorgeschriebenen Beteiligung.
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange i. S. d. § 4 Abs. 1 sind nur Behörden und Stellen außerhalb der Gemeinde. Die gesamte Regelung des § 4 geht ersichtlich von einer Kommunikation außerhalb, nicht innerhalb der Gemeinde aus. Soweit abwägungserhebliche Belange bei Behörden innerhalb der Gemeinde zu ermitteln sind, ist es Sache der Gemeinde, die Beteiligung der entsprechenden Stellen intern effektiv zu organisieren.
Adressaten der Beteiligung nach § 4 sind Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange. Daraus ist zu schließen, dass die Beteiligung sich auch an Organisationseinheiten außergemeindlicher Rechtsträger richten kann, die nicht – für sich genommen – selbständige Behörden, sondern nur Teile davon sind. Daraus folgt, dass – wird eine Behörde bei der Beteiligung nach § 4 um eine Stellungnahme angegangen – ihr gegenüber die Gemeinde zu verdeutlichen hat, unter welchen fachlichen Vorzeichen sie gebeten wird, Beiträge zu der beabsichtigten Bauleitplanung zu leisten; gerade Behörden mit Bündelungs- und Koordinationsfunktion wird man schwerlich – auch und gerade im Interesse einer Effektivierung der Beteiligung unter möglichster Konzentration auf die wesentlichen Belangeträger – zumuten können, sich von Fall zu Fall gleichsam herauszusuchen, in welcher Rolle sie angesprochen sind (in diesem Sinne aber Gaentzsch, in: BK, § 4 Rdnr. 4).

1.2 Abwägungsrelevanz
Beteiligt werden sollen nur jene Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann. Ausschlaggebend ist mithin die Möglichkeit der Betroffenheit. Für die Beteiligung zugleich erforderlich, aber auch ausreichend ist daher eine Konstellation, in welcher der Aufgabenbereich des jeweiligen Trägers gleichsam thematisch einschlägig ist und – darüber hinaus – nur der Träger selbst beurteilen kann, ob und in welcher Weise die Planung seinen Aufgabenbereich tangiert.
Als Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange zu beteiligen sind daher alle jene Stellen, die in das eingeleitete Bauleitplanverfahren abwägungserhebliche Belange einbringen können. Abwägungserheblich indessen ist aber nur, was die Gemeinde an Belangen entweder sieht oder sehen muss. Die Gemeinde ist folglich – von der Zweckmäßigkeit einer solchen Verfahrensweise einmal gänzlich abgesehen – keineswegs verpflichtet, alle irgend erreichbaren Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange «abzufragen», ob sie zu der vorgesehenen Bauleitplanung etwas beizutragen hätten. Zuzugehen hat sie im Rahmen der Beteiligung nach § 4 vielmehr allein auf diejenigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, bei welchen mindestens eine Art Anfangsverdacht dahingehend besteht, dass sie zu dieser Planung etwas beizutragen hätten, also jenes Minimum an Erkennbarkeit eines möglichen (öffentlichen) Belangs, die bei einem privaten Belang eine Ermittlungspflicht auslösen würde.
Besteht also schon vor diesem Hintergrund keinerlei Veranlassung, die Beteiligung nach § 4 anhand umfänglicher Listen aller nur erdenklicher Träger öffentlicher Belange durch schematische Rundfragen durchzuführen, so ist das damit verbundene Risiko, einen Verfahrensfehler zu begehen, auch nicht dadurch gesteigert, dass es sich um eine zwingende Regelung handelt, der Gemeinde bei der Beteiligung also keine Ermessens- oder Beurteilungsspielräume eröffnet sind. Denn hat die Gemeinde triftige Gründe für die Annahme gehabt, dass die fragliche Behörde oder der fragliche sonstige Träger öffentlicher Belange nicht in den von ihm repräsentierten öffentlichen Interessen tangiert sein könnte, so schadet ihr die Fehlerhaftigkeit dieser Annahme nicht, weil allein diese Gründe die Abwägungsrelevanz des jeweiligen Belangs entfallen lassen und damit das Absehen von einer Beteiligung rechtfertigen. Entsprechend kommt es – wenn die Gemeinde durch das begründete Absehen von einer Beteiligung in einem solchen Falle einen (möglichen) öffentlichen Belang nicht (hinreichend) «nachermittelt» – nicht zu einem (materiellen) Abwägungsfehler, weil die Gemeinde dann den einschlägigen Belang nicht in ihr zurechenbarer Weise hätte «kennen müssen».
Die zwingende Fassung der Vorschrift ändert auch nichts daran, dass die Verpflichtung zur Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach ihrem Sinn und Zweck ggf. einschränkend auszulegen ist. Dient sie – wie § 4a Abs. 1 klarstellt – nämlich (nur) der Beschaffung eines möglichst vollständigen Abwägungsmaterials (und nicht etwa einer mitentscheidenden Teilhabe der beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange), ist sie entbehrlich, wenn die Gemeinde – was freilich auf ihr Risiko geht – bereits ohne eine solche Beteiligung in dem erforderlichen Umfange über die abwägungserheblichen Belange unterrichtet ist, welche die Behörde oder der sonstige Träger öffentlicher Belange in die Bauleitplanung einbringen könnte.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 4, Rdnrn. 1 bis 10)

„Welche Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beteiligen sind, hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls und insbesondere von Art und Umfang des Bauleitplans ab. Die Frage beantwortet sich danach, ob der Aufgabenbereich der Behörde oder des Trägers öffentlicher Belange durch die Planung berührt werden kann. Dies bedeutet, dass nur solche Stellen zu beteiligen sind, die in das konkrete Bauleitplanverfahren abwägungserhebliche Belange einbringen können. Die Gemeinde muss also nicht alle denkbaren Behörden und Stellen abfragen, ob sie von diesen zu vertretenden öffentlichen Interessen betroffen sind. Vielmehr hat die Gemeinde die Entscheidung, welche Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beteiligen sind, auf Grund eigenverantwortlicher sachgerechter Prüfung der zu erwartenden unterschiedlichen Auswirkungen des Bauleitplans zu treffen.
Unter dem Vorbehalt, dass im konkreten Bauleitplanverfahren ihr Aufgabenbereich berührt sein kann, sind im Bauleitplanverfahren in der Regel folgende Behörden und Stellen zu beteiligen:
- die Kreisverwaltungsbehörde, z.B. als untere Bauaufsichtsbehörde, untere Immissionsschutzbehörde, untere Naturschutzbehörde, Gesundheitsamt oder untere Straßenverkehrsbehörde,
- die höhere Landesplanungsbehörde,
- das Wasserwirtschaftsamt,
- das Vermessungsamt,
- das Landesamt für Denkmalpflege,
- der Regionale Planungsverband,
- das staatliche Bauamt, Bereich Straßenbau
Nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls kommt darüber hinaus auch eine Beteiligung folgender Behörden und Träger öffentlicher Belange in Betracht:
- das Amt für Landwirtschaft und Forsten,
- das Unternehmen “Bayerische Staatsforsten”,
- das Amt für Ländliche Entwicklung,
- das Bergamt,
- die Autobahndirektion,
- der Landkreis, z.B. als Straßenbaulastträger,
- das Luftamt und die Flughafengesellschaften,
- die Deutsche Bahn AG,
- das Eisenbahn-Bundesamt,
- die zuständigen Energieversorgungsunternehmen,
- die Deutsche Post AG,
- die für Gemeinbedarfsflächen zuständigen Bedarfsträger,
- die Kirchen und die Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts,
- die Bayer. Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen,
- das Landesamt für Finanzen,
- die “Immobilien Freistaat Bayern” (ImBy),
- die Wehrbereichsverwaltung,
- die Industrie- und Handelskammer,
- die Handwerkskammer und die Kreishandwerkerschaft,
- der Kreisjugendring,
- der Bayer. Bauernverband,
- der Kreisheimatpfleger.
Diese Auflistung ist nicht abschließend, sondern kann durch weitere Träger öffentlicher Belange ergänzt werden, deren Interessen im engen sachlichen Zusammenhang mit den Planungsabsichten der Gemeinde stehen. Z.B. sollte
- bei Bauleitplänen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz als atomrechtliche Fachbehörde oder
- bei Bauleitplänen in der Nähe von Steinbrüchen, bei denen das Material durch Sprengung gewonnen wird, oder in der Nähe eines Lagers für explosionsgefährliche Stoffe das Gewerbeaufsichtsamt angehört werden und
- bei einer Bauleitplanung in einer Universitätsstadt die Universität, soweit ihre Belange berührt werden.
Andererseits ist z.B. das Amt für ländliche Entwicklung nur zu beteiligen, wenn ein Flurbereinigungsverfahren zu erwarten ist oder durchgeführt wird, die Wehrbereichsverwaltung nur bei Planungen in der Nähe von Anlagen für Verteidigungszwecke. Der Kreisjugendring wird z.B. nur bei Planungen zu hören sein, die Kinder- und Jugendeinrichtungen betreffen. Gleiches gilt auch z.B. für das Unternehmen “Bayerische Staatsforsten”, die “Immobilien Freistaat Bayern” oder die Flughafengesellschaften.
Bei der Vorbereitung von Landschafts- und Grünordnungsplänen ist nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bayerischen Naturschutzgesetzes den anerkannten Naturschutzvereinen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“ (Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel V 2.7 (3) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)

„2.4.1 Regelfrist
§ 4 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 verpflichtet die Träger öffentlicher Belange, ihre Stellungnahme - grundsätzlich - innerhalb eines Monats abzugeben. Die Stellungnahmefrist ist eine Ereignisfrist, die mit dem Zugang einer "stellungnahmefähigen" Aufforderung beginnt (ebenso Bielenberg, in: EZBK, § 4 Rdnr. 27)“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 4, Rdnr. 17).

“2.4.3 Folgen der Fristversäumnis
Rdnr. 24) Nach § 4a Abs. 6 Satz 1 werden Belange, die von den Trägern öffentlicher Belange nicht in der - ggf. verlängerten - Frist nach § 4 Abs. 2 Satz 1 vorgetragen worden sind, in der Abwägung nicht berücksichtigt, es sei denn, die verspätet vorgebrachten Belange sind der Gemeinde bekannt oder hätten ihr bekannt sein müssen oder sind für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von Bedeutung. Die mit dieser Regelung bezweckte Präklusion stellt eine mit der Eigenart des Abwägungsgebots zusammenhängende Mischform von formeller und materieller Präklusion dar: Die Ausschlusswirkung bezieht sich nur auf den Abwägungsvorgang, nicht aber auch auf das Abwägungsergebnis (dazu namentlich Gaentzsch, Aufhebung der baulichen Nutzbarkeit von Altlastenflächen, NVwZ 1990, 505) und schließt nur in dieser Reichweite materielle Mängel aus; dies ergibt sich aus der - missverständlichen und sprachlich missglückten - Wendung von den Belangen, die "für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von Bedeutung" sind (mindestens tendenziell wie hier BSK, § 4 Rdnr. 8; eher weiter gehend die h. M., so Bielenberg, in: EZBK, § 4 Rdnr. 30; Battis, in: BKL, § 4 Rdnr. 8 und W. Schrödter, in: Schrödter, § 4 Rdnr. 15, die offenbar schon ein besonderes, aber nicht notwendig auf das Abwägungsergebnis "durchschlagendes" Gewicht der verspätet vorgebrachten Belange genügen lassen wollen.).
Rdnr. 25) Im Übrigen dürfen solche Belange nicht übergangen werden, die der Gemeinde bekannt sind oder ihr hätten bekannt sein müssen. Darin schlägt sich nieder, dass die Gemeinde unabhängig von einem Vorbringen Dritter nach allgemeinen Grundsätzen (s. dazu grundlegend BVerwG, Beschl. v. 9.11.1979 -- 4 N 1/78, 2-4/79 -- [0982]) nur einstellen muss, zugleich aber auch einzustellen hat, was sie sieht oder (nach Lage der Dinge) sehen müsste, also solche Gesichtspunkte, die ihr Anlass geben müssten (zumindest) nachzuforschen, ob sich hinter einem solchen Indiz - einem "Anfangsverdacht" - ein abwägungserheblicher Belang verbirgt. Das schließt - ist bereits klar, dass ein abwägungserheblicher Belang vorliegt - ein, dass dessen Tragweite in vollem Umfang (über das Parallelverständnis in der Laiensphäre hinaus) ggf. noch (nach-)ermittelt werden muss.
Rdnr. 26) Daraus folgt, dass die Gemeinde schon nach allgemeinen Grundsätzen Belange, die sie nicht kennt oder nicht kennen muss, in der Abwägung nicht zu berücksichtigen hat. § 4a Abs. 6 Satz 1 unterscheidet sich daher von dem schon seit jeher geltenden Recht nicht in dieser Beziehung, sondern dadurch, dass er den für die Berücksichtigung der jeweiligen Belange maßgeblichen Zeitpunkt im Abwägungsvorgang vorverlagert (vgl. in diesem Sinne auch Gaentzsch, BauGB, § 4 Rdnr. 7). Ist nach § 214 Abs. 3 Satz 1 für die Abwägung -- und das heißt: für Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis -- der Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan maßgeblich, so wird dieser Zeitpunkt für die Fallkonstellation des § 4a Abs. 6 Satz 1 - kraft dieser lex specialis - auf den Ablauf der Stellungnahmefrist fixiert, soweit es sich um die Kenntnis abwägungserheblicher Belange handelt, die von Trägern öffentlicher Belange in das Verfahren einzubringen gewesen wären, und zwar gleichermaßen hinsichtlich des "Ob" des Belangs als auch seiner näheren Konkretisierung (sofern nicht das bekannte oder jedenfalls bekannt sein müssende "Ob" nicht schon einen Nachermittlungsbedarf auslöste).
Rdnr. 27) Die Regelung schließt nicht aus, dass die Gemeinde ihr nach Ablauf der Stellungnahmefrist bekannt werdende Belange gleichwohl in die Abwägung einstellt. Daraus folgt allerdings nicht, dass der Gemeinde ein - etwa nach dem Gewicht des Belangs abgestuft gebundenes - Ermessen zustünde, ob sie den verspätet vorgetragenen Belang noch berücksichtigt oder nicht, ggf. mit der Folge, dass aus einer ermessensfehlerhaften Nichtberücksichtigung ein rechtserheblicher Mangel des Abwägungsvorgangs hergeleitet werden könnte. Eine Berücksichtigungspflicht besteht vielmehr allein - wie sich bereits unmittelbar aus der gesetzlichen Regelung ergibt - für Belange, die das Abwägungsergebnis in seiner Rechtmäßigkeit berühren“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 4, Rdnrn. 24 bis 27).] 

[bookmark: _Ref80012609]Erstellen des Flächennutzungsplanentwurfs, der Begründung (§ 5 Abs. 5 BauGB) und des Umweltberichts § 2 a, § 2 Abs. 4  [endnoteRef:231] BauGB, Anlage (zu § 2 Abs. 4 und § 2 a)

Gegennormen: § 13 Abs. 3 BauGB288

Fehlerbeispiele:
der Entwurf der Begründung des Flächennutzungsplans fehlt;
Fehler bei der Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Ermittlung und Bewertung der Belange des Umweltschutzes durch die Gemeinde nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB;
die Begründung zum Umweltbericht fehlt;
der Entwurf der Begründung des Flächennutzungsplans ist unvollständig;
die Begründung zum Umweltbericht ist in unwesentlichen Punkten unvollständig. [231: 	„Die Festlegung des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads liegt nach dieser Vorschrift in der Verantwortung der Gemeinde. Sie muss die Informationen über den erforderlichen Umfang der Ermittlung und die für die Ermittlung bestgeeignete Methode jedoch nicht allein erarbeiten. Insofern ist in dem neuen § 4 Abs. 1 eine frühzeitige Behördenbeteiligung vorgesehen, das sog. Scoping, in dem die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufzufordern sind.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 2.4.2.2)] 

[bookmark: _Hlt461596014][bookmark: _Ref461523396]Billigungs- und Auslegungsbeschluss290  209 Art. 29 GO[endnoteRef:232]

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 BauGB288

Fehlerbeispiele:
fehlt;
GO-Vorschriften verletzt; Art. 49 GO244.
 [232: 	Mit dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss bestätigt der Gemeinderat das Einverständnis mit dem Inhalt des Bauleitplans und ermächtigt die Verwaltung, das Auslegungsverfahren durchzuführen.
“Nach Bundesrecht sind zwischen dem Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) und dem Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) für das Zustandekommen eines Bebauungsplans keine weiteren Beschlüsse der Gemeinde erforderlich (vgl. hierzu Senatsbeschluss vom 15. April 1988 - BVERWG 4 N 4.87 - BVERWGE 79, 200 <206>).“ (BVerwG, NVwZ 2000, 676-678)] 

[bookmark: _Bekanntmachung_der_Auslegung][bookmark: _Ref80358271][bookmark: _Ref405632849][bookmark: _Hlt423892830]Beteiligung der berührten209 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange230 § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 1  224, 2, 4  [endnoteRef:233], 5  [endnoteRef:234] BauGB, insbesondere auch der Nachbargemeinde § 2 Abs. 2 BauGB223

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 3 Alt. 1 BauGB288

Fehlerbeispiele:
fehlt;
einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange sind nicht beteiligt worden, die entsprechenden Belange waren jedoch unerheblich oder sind in der Entscheidung berücksichtigt worden.
 [233: 	„Durch das Verlangen, den Bauleitplan auch in Papierform zu übermitteln, läuft keine neue Frist zur Stellungnahme an. Auch eine Verlängerung der Frist erfolgt nicht automatisch. Allerdings kann die dadurch entstehende Verzögerung ein wichtiger Grund zur angemessenen Fristverlängerung nach § 4 Abs. 2 sein.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.4.5)]  [234: 	„Gegenseitigkeit“: § 4a Abs. 5 Satz 1 BauGB ist nur anwendbar, wenn auch der Nachbarstaat - gilt nicht nur für EU-Staaten - eine entsprechende Regelung vorgesehen hat.
„Gleichwertigkeit“: Die Art der Unterrichtung hat bzgl. Zeitpunkt, Aussageumfang und -genauigkeit so zu erfolgen wie das in der entsprechenden Regelung des Nachbarstaates vorgesehen ist.
“Erheblich sind Auswirkungen, wenn sie abwägungserheblich sind. Die Unterrichtung bedeutet nur, dass die Stellen des Nachbarstaats über den Inhalt des Planentwurfs in geeigneter Weise so informiert werden, dass ihnen eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der beabsichtigten Planung möglich ist. Da die Unterrichtung nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu erfolgen hat, bietet es sich an, Umfang und Form der Beteiligungen unmittelbar untereinander abzustimmen. Dabei erscheint es sinnvoll, zu vereinbaren, eine zentrale Anlaufstelle im Nachbarstaat auszuwählen, die dann ihrerseits die erhaltenen Informationen an die weiteren in ihren Aufgabenbereich betroffenen Stellen weiterleitet. Handelt es sich bei erheblichen Auswirkungen auch um Umweltauswirkungen, richtet sich nach § 4a Abs. 5 Satz 2 die Beteiligung insoweit nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Eine Trennung der Beteiligung wegen erheblicher Umweltauswirkungen einerseits und sonstiger erheblicher Auswirkungen andererseits ist zwar rechtlich möglich, in der Regel aber nicht praktikabel. Abweichend von den Bestimmungen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes gelten für die Beteiligungsfristen einschließlich der Präklusion die Bestimmungen des Baugesetzbuchs (§ 4 Abs. 2, § 4a Abs. 6).“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.4.6)] 

[bookmark: _Bekanntmachung_der_Auslegung_2][bookmark: _Ref93057910][bookmark: _Ref80276069][bookmark: _Hlt423891765][bookmark: _Ref373220733][bookmark: _Ref387919538][bookmark: _Ref233362712]Bekanntmachung der Auslegung[endnoteRef:235] sowie der Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind § 3 Abs. 2 Satz 2, § 4a Abs. 1 224, 4, 5, 6 Satz 2  [endnoteRef:236] BauGB, Art. 27 Abs. 2, Art. 26 Abs. 2 GO, BekV, Wochenfristberechnung analog Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alt. 1, § 193 BGB Fristberechnung für die Auslegung[endnoteRef:237]

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1, Abs. 3 Satz 1 BauGB288; beachte insoweit § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB

Fehlerbeispiele:
fehlt;
Anstoßfunktion285 nicht gewährleistet;
Verstoß gegen BekV;
Hinweis fehlt[endnoteRef:238] oder ist unvollständig oder schränkt ein;
einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, haben gefehlt;
die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird (§ 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB), wurde bei Anwendung des § 13 BauGB unterlassen.
 [235: 	„In der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung muss datumsmäßig nur bezeichnet sein, wann die Frist beginnt und dass sie einen Monat läuft, nicht hingegen auch, wann (an welchem Tag) sie endet, auch wenn dies empfehlenswert sein mag (BVerwG, Beschl. v. 8.9.1992 -- 4 NB 17.92 -- [0481]“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 3, Rdnrn. 17).]  [236: 	„Schließlich ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können. Unterbleibt der Hinweis, berührt dies die Rechtmäßigkeit der Planung nicht, sondern hat nach § 4a Abs. 6 Satz 2 lediglich zur Folge, dass die Präklusion verspäteter Stellungnahmen nicht eintritt.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 2.4.2.3)]  [237: 

]  [238: 	„Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB hat die Gemeinde im Auslageverfahren zusätzlich darauf hinzuweisen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können (eingefügt durch das EAG Bau 2004). Die Regelung hebt die Bedeutung der Einbringung der privaten Belange hervor und soll die Öffentlichkeit (anders als die Behörden), ausdrücklich vor den Folgen der Präklusion verspätet vorgebrachter Stellungnahmen wie sie in § 4 a Abs. 6 Satz 1 BauGB vorgesehen ist ‚warnen’. Unterbleibt der Hinweis, berührt dies die Rechtmäßigkeit der Planung nicht, sondern hat nach § 4 a Abs. 6 Satz 2 BauGB lediglich zur Folge, dass die Präklusion verspäteter Stellungnahmen nicht eintritt.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 3, Rdnr. 50)] 

Benachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung, § 3 Abs. 2 Satz 3, § 4a Abs. 1 BauGB224

Fehlerbeispiele:
Nichtbenachrichtigung der Träger öffentlicher Belange.[endnoteRef:239]
 [239: 	„Nach § 3 Abs. 2 Satz 3 sollen die nach § 4 Abs. 2 Beteiligten – d. h. die im Bauleitplanverfahren anzuhörenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange – von der Auslegung benachrichtigt werden. Die Benachrichtigung entfällt naturgemäß, wenn die öffentliche Auslegung und die Behördenbeteiligung nach § 4 miteinander gem. § 4 Abs. 2 verbunden werden.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 3, Rdnr. 29)] 

[bookmark: _Ref80358193][bookmark: _Hlt462810855][bookmark: _Ref462810900]Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplanentwurfs mit der Begründung (§ 5 Abs. 5, § 2a, § 2 Abs. 4 BauGB, Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a) und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen § 3 Abs. 2 Satz 1,§ 4a Abs. 1  224, 2, 4  [endnoteRef:240], 5 BauGB, Monatsfristberechnung analog Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 2, § 188 Abs. 2 Alt. 2, Abs. 3, § 193 BGB (Fristberechnung für die Auslegung)237

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 BauGB288; beachte § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB

Fehlerbeispiele:
fehlt;
Monatsfrist nicht eingehalten;
Auslegung beginnt schon während der Woche der Bekanntmachung[endnoteRef:241];
zu kurze Einsichtszeit;
Auslegung ohne die Begründung;
Auslegung ohne die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
Auslegung mit unvollständiger Begründung;
es wurde eine Auslegungsdauer von mehr als einem Monat bekannt gemacht, tatsächlich aber wurde nur einen Monat ausgelegt;
die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, wurde bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB unterlassen;
einzelne Personen sind nicht beteiligt worden, die entsprechenden Belange waren jedoch unerheblich oder sind in der Entscheidung berücksichtigt worden.
 [240: 	„Nach § 4a Abs. 4 können bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ergänzend elektronische Informationstechnologien genutzt werden, insbesondere also der Entwurf des Bauleitplans in das Internet eingestellt werden. Hierbei handelt es sich bei der Öffentlichkeitsbeteiligung nur um eine Ergänzung der Auslegung nach § 3 Abs. 2, die diese nicht ersetzt.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.4.5)]  [241:  „Wird die Wochenfrist - etwa durch fehlerhafte Berechnung - verkürzt, so ist dies unschädlich, wenn die an die - volle - Wochenfrist anschließende Auslegung noch mindestens einen Monat andauert“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 3, Rdnrn. 17).] 

[bookmark: _Hlt433943859][bookmark: _Ref433943826]Behandlung der während der Auslegung fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen § 3 Abs. 2 Satz 4 292  209 sowie Mitteilung des Prüfungsergebnisses § 3 Abs. 2 Sätze 4, 5 BauGB[endnoteRef:242] und Behandlung der fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Wird der Flächennutzungsplanentwurf nach der Auslegung geändert? § 4a Abs. 3 BauGB; zu den möglichen Verfahrensvariationen vgl. entsprechend >>L.2.11

Fehlerbeispiele:
GO-Vorschriften verletzt; Art. 49 GO244;
keine Mitteilung des Prüfungsergebnisses;
Flächennutzungsplanentwurf wurde nicht erneut ausgelegt, obwohl die Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB nicht vorlagen;
bei der erneuten Bekanntmachung der Auslegung bzw. bei der Auslegung wurden Fehler gemacht >>K.2.8 bis 2.10
 [242: 	„Überprüfungsverfahren (§ 3 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BauGB)

Die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 BauGB - zunächst - zu prüfen. Der Begriff des Prüfens darf in diesem Zusammenhang nicht - einengend - im Sinne einer (bloßen) Nachprüfung, etwa auf sachliche Richtigkeit hin, missverstanden werden. Gemeint ist vielmehr, dass die Gemeinde bei ihren weiteren Entscheidungen die aus den Stellungnahmen ersichtlichen Belange - soweit sie das nicht ohnehin schon aus anderen Gründen getan hat - in ihre Abwägung einzubeziehen hat, soweit sie dazu nach den insoweit allgemein geltenden Regeln gehalten ist. Entsprechend ist mit der in § 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 BauGB geforderten Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung die Verpflichtung der Gemeinde gemeint, den Einwendungsführer über ihre auf der Grundlage seiner Stellungnahme getroffene Entscheidung zu unterrichten. Eine Begründung des Ergebnisses verlangt das Gesetz nicht, auch wenn sie praktisch bisweilen zweckmäßig sein mag. Ebenso schreibt das Gesetz für die Mitteilung keine Form vor; regelmäßig wird sich die Schriftform empfehlen.

Dem Nachprüfungsverfahren nach § 3 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BauGB unterliegen nach Satz 4 Halbsatz 1 nur die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen. (...) Vielmehr muss die Gemeinde bis zu dem sich aus § 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB ergebenden maßgeblichen Zeitpunkt ihr bekannt werdende (einschließlich des Kennenmüssens) Belange in ihre (abschließende) Abwägung einbeziehen.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 3, Rdnrn. 25 ff)
“Die bisher nur in § 4 Abs. 3 BauGB a. F. für verspätete Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange geregelte Präklusion wird nach § 4a Abs. 6 auch auf verspätet vorgebrachte Stellungnahmen der Öffentlichkeit ausgedehnt. Wie bisher ist diese Präklusion ausgeschlossen, soweit die Gemeinde den verspätet vorgebrachten Belang kannte oder hätte kennen müssen und die Berücksichtigung dieses Belangs für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans von Bedeutung ist. Die Präklusion verspäteter Stellungnahmen der Öffentlichkeit gilt nur, wenn in der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurde.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.4.7)] 

[bookmark: _Ref79992685]Feststellungsbeschluss[endnoteRef:243]

Fehlerbeispiele:
GO-Vorschriften verletzt (Beachte Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GO)
Art. 49 GO[endnoteRef:244] [243: 	Die Notwendigkeit dieses Beschlusses ergibt sich aus der GO; erwähnt ist dieser Beschluss in § 7 Satz 2 BauGB und in § 214 Abs. 1 Nr. 4 BauGB „Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan“.]  [244: 	„1 - Aufgrund von Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GO ist der Feststellungsbeschluss über den Flächennutzungsplan dem gesamten Gemeinderat vorbehalten. Beschlüsse über den Bebauungsplan können nach Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GO auf einen beschließenden Ausschuss übertragen werden.
2 - Nach Art. 49 Abs. 1 GO kann ein Gemeinderatsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss ihm selbst, seinem Ehegatten, seinem Lebenspartner, einem Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grad oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Dies gilt auch für ein Mitglied, das in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat.
3 - Handelt es sich um die Aufstellung eines Flächennutzungsplans für das gesamte Gemeindegebiet, sind unmittelbare Rechtswirkungen für die Eigentümer der im Planungsbereich liegenden Grundstücke nicht anzunehmen. Daher können auch Gemeinderatsmitglieder, die Eigentümer von Grundstücken im Planungsbereich oder deren in Art. 49 Abs. 1 GO genannte Angehörige solche Grundstückseigentümer sind, im Gemeinderat über den Flächennutzungsplan beraten und abstimmen. Handelt es sich hingegen um die Änderung eines bereits aufgestellten Flächennutzungsplans für einen klar abgegrenzten Teilbereich des Gemeindegebiets, so sind die von der Planänderung betroffenen Gemeinderatsmitglieder in der Regel von der Beratung und Abstimmung im Gemeinderat auszuschließen. Ein unmittelbarer Vor- oder Nachteil kann nicht nur vorliegen, wenn Gemeinderats- oder Ausschussmitglieder innerhalb dieses Änderungsbereichs selbst Grundeigentum besitzen, sondern auch, wenn Grundstücke an den Änderungsbereich angrenzen und von der beabsichtigten Planänderung berührt werden können. 
4 - Bebauungspläne können den Eigentümern von Grundstücken im Planungsbereich einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen, weil sie die Bebaubarkeit und sonstige Nutzbarkeit der Grundstücke regeln und somit erheblichen Einfluss auf den Grundstückswert haben. Mitglieder des Gemeinderats sind daher von der Beratung und Beschlussfassung über einen Bebauungsplan ausgeschlossen, wenn sie oder ihre Angehörigen Eigentümer von Grundstücken im Bereich des Bebauungsplans sind. Dies gilt auch für sonstige Nutzungsberechtigte (z. B. Gewerbetreibende), deren abwägungserhebliche Belange betroffen sein können. Es kommt für den Ausschluss nicht darauf an, ob ein Mitglied des Gemeinderats selbst Anträge gestellt oder Einwendungen erhoben hat, die seinen Interessen dienen. Ein Ausschlussgrund kann auch dann vorliegen, wenn Gemeinderatsmitglieder oder deren in Art. 49 Abs. 1 GO genannte Angehörige Eigentümer von Grundstücken sind, die zwar nicht im Bereich des Bebauungsplans liegen, hieran aber unmittelbar angrenzen und von der beabsichtigten Planung berührt werden können.
5 - Der Ausschluss betrifft nicht nur den Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB), sondern auch die vorbereitenden Beschlüsse, die den Plan inhaltlich beeinflussen können. Daher unterliegen insbesondere der Aufstellungsbeschluss, der Billigungs- und Auslegungsbeschluss und die Beschlussfassung über Stellungnahmen dem Mitwirkungsverbot des Art. 49 GO.
6 - Soll ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan geändert werden, so sind Mitglieder des Gemeinderats, die selbst oder deren in Art. 49 Abs. 1 GO genannte Angehörige Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken im Geltungsbereich dieses Plans sind, nur insoweit von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen, als diese Grundstücke betroffen sind.
7 - Hat ein nach Art. 49 Abs. 1 GO ausgeschlossenes Mitglied des Gemeinderats an der Beratung oder Beschlussfassung über einen Bebauungsplan mitgewirkt, so ist der Plan nach Art. 49 Abs. 4 GO nur dann ungültig, wenn die Mitwirkung dieses Mitglieds für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.
8 - Besonders in kleineren Gemeinden können so viele Mitglieder des Gemeinderats von der Beschlussfassung über einen Bebauungsplan nach Art. 49 Abs. 1 GO ausgeschlossen sein, dass der Gemeinderat nach Art. 47 Abs. 2 GO nicht mehr beschlussfähig ist. In solchen Fällen kann möglicherweise eine Teilung des Bebauungsplans in zwei oder mehrere Pläne über die Beschlussunfähigkeit hinweghelfen. Ist der Bebauungsplan nicht teilbar (z. B. bei einheitlichen größeren Siedlungsprojekten oder bei wechselseitiger Abhängigkeit verschiedener Gebiete), so kommen die Möglichkeiten des Art. 114 GO für die Bestellung eines Beauftragten in Betracht.
9 - Sämtliche Beratungen und Beschlussfassungen, die zur Aufstellung von Bauleitplänen notwendig werden, sind grundsätzlich in öffentlicher Sitzung vorzunehmen (Art. 52 Abs. 2 GO).“ (Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel V 5 http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)] 

Genehmigung

[bookmark: _Genehmigungspflichtig_nach_§]Genehmigungspflichtig nach § 6 Abs. 1 BauGB[endnoteRef:245]
 [245: 	Auch Änderungen oder Ergänzungen im vereinfachten Verfahren sind beim Flächennutzungsplan genehmigungspflichtig.] 

[bookmark: _Zuständigkeit]Zuständigkeit

sachlich

für Flächennutzungsplan einer kreisfreien Gemeinde oder in den Fällen des § 2 Abs. 2 ZustVBau auch einer kreisangehörigen Gemeinde nach § 6 Abs. 1 BauGB = Regierung
für Flächennutzungsplan einer kreisangehörigen Gemeinde § 2 Abs. 1 ZustVBau = Landratsamt

örtlich Art. 3 Abs. 1 Nr. 3b BayVwVfG

Materielle Prüfung § 6 Abs. 2, 3 und 4, § 216 BauGB[endnoteRef:246]
 [246: 	Vgl. für die weitere Prüfung Schema M] 

[bookmark: _Antrag_§_3][bookmark: _Ref433944528]Antrag § 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB; zu den allgemeinen Voraussetzungen des Antrags (vgl. Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel V 2.12 (3)[endnoteRef:247] http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)
 [247: 	„§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB verpflichtet die Gemeinde, bei der Vorlage im Genehmigungsverfahren die nicht berücksichtigten Stellungnahmen mit einer Stellungnahme beizufügen. Nicht berücksichtigt sind Stellungnahmen dann, wenn ihnen - im Ergebnis - nicht Rechnung getragen worden ist; Berücksichtigung im Sinne des bloßen In-Betracht-Ziehens genügt für einen Ausschluss der Vorlagepflicht nicht.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 3, Rdnr. 29)] 

[bookmark: _Verfahren_Art._9]Verfahren Art. 9 ff BayVwVfG; (beachte: Fiktionsgenehmigung § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB, Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alt. 1, § 193 BGB)

Fehlerbeispiele:
Genehmigung nicht beantragt;
unzuständige Behörde hat entschieden.


[bookmark: _Bekanntmachung__(Art.][bookmark: _Ref80361365][bookmark: _Ref527124873]Bekanntmachung[endnoteRef:248] (Art. 27 Abs. 2, Art. 26 Abs. 2 GO, BekV)
der Genehmigung des Flächennutzungsplans § 6 Abs. 5 Satz 1 bzw. Abs. 6 BauGB
= Wirksamwerden des Flächennutzungsplans § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB, BekV

Gegennormen: § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB288

Fehlerbeispiele:
fehlt;
fehlerhafte Bekanntmachung;
Plan liegt tatsächlich nicht aus oder ohne die Begründung oder ohne die zusammenfassende Erklärung (§ 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB[endnoteRef:249]);
Hinweisfunktion314 wird nicht gewährleistet (BayVBl 1985, 23);
Verstoß gegen § 214 Abs. 4 BauGB[endnoteRef:250]
 [248: 	Da der Flächennutzungsplan keine Satzung ist, bedarf er nach Art. 26 Abs. 2 GO auch keiner Ausfertigung; es dürfte aber zweckmäßig sein, trotzdem eine Ausfertigung vorzunehmen.

„Für die Bekanntmachung wird folgender Text vorgeschlagen:
Bekanntmachung der Genehmigung (der Änderung, Ergänzung) des Flächennutzungsplans der Gemeinde ................... (für das Gebiet .............)
Mit Bescheid vom ........ Nr. ........... hat die Regierung/das Landratsamt den Flächennutzungsplan (die Änderung, Ergänzung des Flächennutzungsplans) der Gemeinde ................... (für das Gebiet .............) genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan (die Änderung, Ergänzung) wirksam. Jedermann kann den Flächennutzungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung bei der Gemeinde (Bauamt, Straße, Öffnungszeiten) einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

wenn sie nicht in innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

..........................................  ..................................................................................
Ort, Datum, Siegel  Erster Bürgermeister/Oberbürgermeister“
(Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel V 2.13 (6a) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)
Beachte: Bei dem Hinweis nach § 215 Abs. 2 BauGB handelt es sich um keinen notwendigen Bekanntmachungsinhalt nach § 6 Abs. 5 BauGB; d.h. das Fehlen dieses Hinweises stellt keinen Fehler dar; es läuft nur die dort genannte Frist nicht an.]  [249: 	„Durch die Änderungen in § 6 Abs. 5 und § 10 Abs. 4 wird für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan klargestellt, dass die zusammenfassende Erklärung erst nach Abschluss des Planungsverfahrens dem Plan beizufügen ist. Den Gemeinden bleibt es jedoch unbenommen, über die europarechtlichen Anforderungen hinausgehend die Erklärung bereits im Aufstellungsverfahren als Teil der Begründung vorzubereiten und sie zusammen mit dem Umweltbericht fortzuschreiben. Mängel der zusammenfassenden Erklärung führen nicht zu einem nach § 214 beachtlichen Fehler.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.5)]  [250: 	Inkraftsetzung nachdem zwar der fehlerhafte Verfahrensschritt wiederholt wurde, nicht aber die daran anschließenden Verfahrensschritte;
rückwirkende Inkraftsetzung nach Behebung eines Bekanntmachungsfehlers ohne erneute Bürgerbeteiligung, wenn zwischen scheinbarer Inkraftsetzung und Anordnung der Rückwirkung ein Zeitraum von mehr als 10 Jahren liegt und eine Änderung des Abwägungsmaterials nicht auszuschließen ist (BayVBl 1985, 374), anders, wenn die Planungskonzeption nicht geändert wird (NuR 1987, 266).] 




[bookmark: _Beim_Bebauungsplan_][bookmark: _Toc243126666][bookmark: _Hlt424117170]Beim Bebauungsplan[endnoteRef:251] einschlägige materielle und verfahrensrechtliche Vorschriften [251: 	Bebauungsplan 
der Stadt Hof
http://www.stadt-hof.de/hof/media/files/planen-bauen/bauleitplanung/bplan_untreusee.pdf 

Stadt München
http://www.muenchen.de/cms/prod2/mde/_de/rubriken/Rathaus/75_plan/05_bebplanung/rechtsverbindliche_bebauungsplaene/1977_planteil/p_7926_12b.pdf 

Stadt Marktoberdorf: interaktive Bebauungspläne
http://www.marktoberdorf.de/index.php?id=27 

Wegen der Unterschiede zum Flächennutzungsplan vgl. Endnote 208] 


Materiell-rechtliche Vorschriften209

[bookmark: _Entwicklungsgebot_§_8][bookmark: _Ref364855605][bookmark: _Ref364855781][bookmark: _Hlt423922104]Entwicklungsgebot § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB[endnoteRef:252]

Gegennormen: § 8 Abs. 2 Satz 2  [endnoteRef:253], Abs. 3  [endnoteRef:254] (Strukturpläne: Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanaufstellung im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Sätze 1 und 2 BauGB)[endnoteRef:255], 4  [endnoteRef:256], § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB[endnoteRef:257]

Fehlerbeispiele:
Grenzen des "Entwickelns" überschritten;
§ 8 Abs. 2 Satz 2 oder § 8 Abs. 3, 4 BauGB wurden falsch angewandt;
der Flächennutzungsplan ist nicht rechtswirksam; vgl. Schema N (Prüfung der Rechtswirksamkeit eines Flächennutzungsplans) >>N
 [252: 	Daraus ergeben sich 2 Grundsätze:
1. Es gibt ohne (rechtswirksamen) Flächennutzungsplan keinen Bebauungsplan
2. Der Bebauungsplan muss sich an die Vorgaben des Flächennutzungsplans halten
„Der Bebauungsplan muss gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden, die im Rahmen der Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 BauGB detailliert und konkretisiert werden. Hierbei besteht ein Gestaltungsspielraum für Abweichungen vom Flächen nutzungsplan insoweit, als es sich aus dem Übergang in die konkrete Planungsstufe des Bebauungsplans ergibt und die Grundkonzeption des Flächennutzungsplans nicht berührt wird. Zu dieser Grundkonzeption gehören z.B. die allgemeine Art der baulichen Nutzung (Wohn-, Misch-, Sonder- oder gewerbliche Bau - fläche), die gegenseitige Zuordnung der Bauflächen, die Lage der Grünflächen und die Führung der Hauptverkehrszüge.
Geringfügige Abweichungen von den Darstellungen des Flächennutzungsplans im Rahmen der Grundkonzeption sind dabei möglich. So kann es sich bei der Ausarbeitung des Bebauungsplans in begründeten Fällen als erforderlich erweisen, dass die Grenzlinie zwischen zwei Baugebieten (z.B. zwischen allgemeinem Wohngebiet und Mischgebiet) in geringem Umfang gegenüber dem Flächennutzungsplan geändert wird. Vielfach können auch die der Versorgung des Gebiets dienenden Einrichtungen (z.B. Kindergärten) und die notwendigen Immissionsschutzmaßnahmen erst im Bebauungsplan bestimmt werden.“ (Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel IV 4.3 (6, 7) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)]  [253: 	Eine Anwendung von § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB dürfte heute in Bayern bei den durch die Gebietsreform geschaffenen Gemeindegrößen nur noch bei ganz wenigen Gemeinden in Betracht kommen.]  [254: 	Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann der Bebauungsplan vor dem Flächennutzungsplan bekanntgemacht werden, wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird. Die tatbestandliche Voraussetzung für die vorgreifliche Bekanntmachung des Bebauungsplans lehnt sich an § 33 Abs. 1 Nr. 2 BauGB an und stellt so auf die materielle Planreife des Flächennutzungsplanentwurfs ab, zu der die entsprechenden Grundsätze wie bei der genannten Regelung herangezogen werden können. (Vgl. Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 8, Rdnr. 10). Vgl. daher die Ausführungen unter >>G.4, dort ist aber statt „Bebauungsplanentwurf“ Flächennutzungsplanentwurf zu lesen und nicht zu M.4.2, sondern zu M.4.1 zu gehen]  [255: 	Strukturpläne: Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanaufstellung im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB
Strukturplan: Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanaufstellung im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB


Strukturplan: Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanaufstellung im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB
]  [256: 	§ 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist nicht anwendbar, wenn ein bereits vorhandener, rechtswirksamer Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt wird; unterstreiche im Gesetzestext: „bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist“; d.h. wenn ein Flächennutzungsplan vorhanden ist, ist § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB nicht mehr anwendbar. Daraus, dass es in § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB bzgl. des Bebauungsplans trotz des § 1 Abs. 8 BauGB heißt „Ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden“ - und damit sämtliche in § 1 Abs. 8 BauGB aufgeführten Möglichkeiten ausdrücklich aufgezählt werden - , bzgl. des Flächennutzungsplans jedoch nur „aufgestellt“ erwähnt ist, ergibt sich, dass in § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB bzgl. der Tatbestandsvoraussetzung „bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist“ § 1 Abs. 8 BauGB nicht anwendbar ist. § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB dürfte heute in Bayern weitgehend bedeutungslos sein; § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB wird aber immer wieder zu Unrecht angewandt; ein auch heute denkbarer Anwendungsfall könnte sein, dass der Flächennutzungsplan nicht rechtswirksam ist.
Kommentiere zu dem Wort „fort“ in § 8 Abs. 4 Satz 2 BauGB „§ 204 Abs. 2, 3 BauGB“]  [257: 	„Bei den Bebauungsplänen der Innenentwicklung nach § 13a BauGB handelt es sich um Bebauungspläne, die unter bestimmten Voraussetzungen in einem beschleunigten Verfahren aufgestellt werden können. Inhaltlich gelten für sie im Grundsatz dieselben Regeln wie für „herkömmliche“ Bebauungspläne. Es entfallen allerdings Umweltbericht und Umweltprüfung. Darüber hinaus gelten im Fall der Bebauungspläne bis 20.000 m² GR nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB voraussichtliche Eingriffe in Natur und Landschaft als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (§ 13a Abs. 2 Nr. 4), d.h., die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist nicht anwendbar (vgl. Kapitel V 4 Beschleunigtes Verfahren).“ (Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel IV 4.3 (4) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)] 

Nur[endnoteRef:258] die in § 9 BauGB vorgesehenen Festsetzungen[endnoteRef:259] sind möglich

Gegennormen: § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB
 [258: 	Der Katalog von § 9 Abs. 1 BauGB ist abschließend. D.h. jede im Bebauungsplan getroffene Festsetzung muss von einer Nr. in § 9 Abs. 1 BauGB bzw. § 9 Abs. 2 bis 4 BauGB gedeckt sein.]  [259: 	Weiterer möglicher Inhalt: Kennzeichnungen § 9 Abs. 5 BauGB, nachrichtliche Übernahmen § 9 Abs. 6 BauGB.] 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

[bookmark: _Hlt424120996][bookmark: _Ref399475883]Art der baulichen Nutzung § 1 Abs. 3 Satz 1  [endnoteRef:260], Abs. 2  [endnoteRef:261], Abs. 3 Satz 2, §§ 2 bis 14 BauNVO[endnoteRef:262], beachte: § 1 Abs. 4 bis 10, § 4a Abs. 4, § 11 Abs. 2, § 12 Abs. 4 bis 6, § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO
 [260: 	Im Bebauungsplan darf die Art der baulichen Nutzung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauNVO nur als Baugebiet § 1 Abs. 2 BauNVO (nicht: Baufläche § 1 Abs. 1 BauNVO) festgesetzt werden.]  [261: 	Die Gemeinde kann nur Baugebietstypen festsetzen, die in § 1 Abs. 2 BauNVO aufgeführt sind (abschließender Katalog, Typenzwang); sie kann insbesondere keine Mischung aus mehreren Baugebietstypen festsetzen; sie hat nur die Variationsmöglichkeiten, die sich aus § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO ergeben. Damit darf aber nicht die Möglichkeit der Gemeinde verwechselt werden, in einem Bebauungsplan mehrere verschiedene, miteinander verträgliche und durch das entsprechende Planzeichen getrennte Baugebietstypen nebeneinander auszuweisen; z.B. WR daran anschließend WA und daran wieder anschließend MI.]  [262: 	Prüfung der Zulässigkeit eines Vorhabens bzgl. der Art der baulichen Nutzung vgl. Endnote 76] 

Maß der baulichen Nutzung § 16 Abs. 2 bis § 21a BauNVO

[bookmark: _Ref373849598][bookmark: _Hlt436520711]Zahl der Vollgeschosse280 § 16 Abs. 2 Nr. 3, § 20 Abs. 1 BauNVO i.V.m. Art. 83 Abs. 7 BayBO, Art. 2 Abs. 5 BayBO a.F.[endnoteRef:263], § 16 Abs. 3 Nr. 2 (vgl. entsprechend 266), Abs. 4 bis 6, § 21a Abs. 1 BauNVO [263: Das Planzeichen für die Zahl der Vollgeschosse sind römische Ziffern; 


Prüfung der Zulässigkeit eines Vorhabens bzgl. der Zahl der Vollgeschosse vgl. Endnote 77 


	„Ist der Geländeanschnitt an mehreren Seiten des Gebäudes unterschiedlich hoch oder geneigt oder sonst wie unregelmäßig, so hat sich in der Praxis die Berechnungsmethode des Hess. VGH (BauR 1985,293) bewährt, der sich der BayVGH angeschlossen hat(Urt. v. 23.06.1987 Nr. 1 B 85 A.160). Danach ist abzustellen auf die tatsächlich freiliegenden Außenwandflächen des Kellergeschosses, d.h. auf alle Flächen zwischen der Geländeoberfläche bis zur Höhe der Deckenunterkante. Ein Vollgeschoss ist dann anzunehmen, wenn die freiliegende Fläche sämtlicher Kelleraußenwände größer ist als eine Vergleichsfläche, die sich aus dem Gebäudeumfang multipliziert mit der Höhe von 1,2 m ergibt. Diese Berechnungsmethode ist für die überwiegende Anzahl der Fälle sinnvoll und annähernd exakt. Sie hat jedoch ihre Grenzen in Sonderfällen mit unregelmäßigen Kellergrundrissen.“ (Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: März 2011, Art. 2, Rdnr. 1364)
Danach ergibt sich für das Kellergeschoss in der nachfolgenden Skizze folgende Berechnung:
1 x 10 m x 2.30 m + 3 x 10 m x 1.10 m = 56 m² (tatsächlich freiliegende Fläche sämtlicher Kelleraußenwände)
4 x 10 m x 1.20 m = 48 m² (Vergleichsfläche, die sich aus dem Gebäudeumfang multipliziert mit der Höhe von 1,2 m ergibt)
Ergebnis: Das Kellergeschoss ist ein Vollgeschoss.

] 

Höhe der baulichen Anlagen280 § 16 Abs. 2 Nr. 4, § 18, § 16 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 4 bis 6 BauNVO
[bookmark: _Ref79977989][bookmark: _Ref274576997][bookmark: _Ref496396063]Grundflächenzahl (GRZ)[endnoteRef:264], zulässige Grundfläche § 16 Abs. 2 Nr. 1, § 19  [endnoteRef:265], § 16 Abs. 3 Nr. 1  [endnoteRef:266], Abs. 4 bis 6, § 17, § 21a Abs. 2, 3 BauNVO [264: 	Das Planzeichen für die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Dezimalzahl: z.B. 0,4 oder GRZ 0,4

Prüfung der Zulässigkeit eines Vorhabens bzgl. der Grundflächenzahl vgl. Endnote 79]  [265: 	Die Formel, die § 19 Abs. 1 BauNVO beinhaltet lautet: GRZ = zulässige GR : Größe des Baugrundstücks.
Unterstreiche in § 19 Abs. 3 Satz 1 BauNVO „im Bauland“. Damit ist gemeint, dass nur der Teil eines Grundstücks bei der Berechnung der zulässigen GR heranzuziehen ist, der innerhalb der Grenzen des Bebauungsplans liegt und nicht etwa auch die Flächenanteile eines Grundstücks, das am Randes des Bebauungsplans liegen und durch das die Grenze des Bebauungsplans läuft, die außerhalb des Bebauungsplans liegen. Mit „im Bauland“ ist insbesondere nicht nur die Fläche innerhalb der durch Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche gemeint.
Beachte: § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO ist, wie sich aus der Verweisung auf Satz 2 ergibt, der wiederum auf Satz 1 verweist, nur auf Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO anwendbar. Unterstreiche daher in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO die Verweisung auf Satz 1, in § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO die Verweisung auf Satz 2 und in § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO die Verweisung auf Satz 2.]  [266: 	Unterstreiche in § 16 Abs. 3 BauNVO im einleitenden Satz „ist“ und in § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO „stets“; d.h. wenn die Gemeinde eine Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung vornehmen will, muss sie zwingend auch die GRZ bzw. die Größe der Grundfläche; sie kann z.B. nicht allein nur die Zahl der Vollgeschosse festsetzen. § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO gilt sowohl für den qualifizierten (vgl. D.1.2) als auch für den einfachen90 Bebauungsplan.
„Der Verstoß gegen § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO hatte nur die Unwirksamkeit der Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und nicht die Gesamtunwirksamkeit des Bebauungsplans zur Folge.
Die Frage, ob die Unwirksamkeit einzelner Festsetzungen den Bebauungsplan insgesamt zu Fall bringt oder ob seine nicht betroffenen Teile gültig bleiben, beurteilt sich nach den allgemeinen Grundsätzen über die teilweise Nichtigkeit von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften (vgl. § 139 BGB). Bei Bebauungsplänen ist darauf abzustellen, ob die Festsetzungen auch ohne die fehlerhaften Regelungen noch eine den Anforderungen des § 1 BauGB gerecht werdende, sinnvolle städtebauliche Ordnung bewirken können und ob die Gemeinde nach ihrem im Planungsverfahren zum Ausdruck gekommenen Willen im Zweifel auch einen Bebauungsplan dieses eingeschränkten Inhalts beschlossen hätte (BVerwG vom 6.12.2000 NVwZ 2001, 431 = BayVBl 2001, 314). Beides ist hier zu bejahen.
Der Bebauungsplan hätte auch ohne wirksame Festsetzungen zum Nutzungsmaß - als einfacher Bebauungsplan im Sinn vom § 30 Abs. 3 BauGB - eine Grundlage für eine sinnvolle, dem mutmaßlichen Willen der Antragsgegnerin entsprechende städtebauliche Ordnung im Plangebiet gegeben. Hauptplanungsziel der Antragsgegnerin war, wie sich der Begründung des Bebauungsplans entnehmen lässt, die Festlegung behutsamer zusätzlicher Bebauungsmöglichkeiten im Umfeld des Pfarrstadels zur Sicherung des bauhistorisch und stadtgeschichtlich bedeutsamen Bereichs südlich der ... Kirche. Zur Erreichung dieses Planungsziels musste vor allem durch wirksame Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche der Standort einer weiteren Bebauung in dem Übergangsbereich zwischen den bebauten Flächen entlang der P. Straße und den westlich gelegenen Außenbereichsflächen festgelegt werden. Auf Festsetzungen zur Gebäudehöhe und zur Zahl der Vollgeschosse hätte die Antragsgegnerin verzichten können, ohne dieses Hauptziel der Planung zu gefährden. Denn hinsichtlich dieser Zulässigkeitskriterien hätte sich auch nach dem Maßstab der vorhandenen Bebauung eine ihren Planungsvorstellungen entsprechende Begrenzung ergeben. Dies zeigt die Tatsache, dass diese Festsetzungen so getroffen worden waren (und sind), dass sie etwa das Nutzungsmaß zulassen, das auch nach dem Maßstab des § 34 Abs. 1 BauGB zulässig wäre. Aus diesen Gründen ist anzunehmen, dass die Antragsgegnerin den Bebauungsplan im Zweifel auch ohne Festsetzungen zum Nutzungsmaß erlassen hätte.“(VGH München 1. Senat, Urteil vom 9. März 2005, Az: 1 N 03.1765)] 

[bookmark: _Hlt423926367][bookmark: _Ref79977869][bookmark: _Ref79977757][bookmark: _Hlt423927838][bookmark: _Ref496396183]Geschossflächenzahl (GFZ)[endnoteRef:267], Geschossfläche § 16 Abs. 2 Nr. 2, § 20 Abs. 2  [endnoteRef:268] bis 4  [endnoteRef:269], § 16 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5, 6, § 17  [endnoteRef:270], § 21a Abs. 4, 5 BauNVO [267: 	Das Planzeichen für die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Dezimalzahl im Kreis:


Prüfung der Zulässigkeit eines Vorhabens bzgl. der Geschossflächenzahl vgl. Endnote 80]  [268: 	Die Formel, die § 20 Abs. 2 BauNVO beinhaltet lautet: GFZ = zulässige GF : Größe des Baugrundstücks.]  [269: 	Unterstreiche in § 20 Abs. 3 Satz 1 BauNVO „Gebäude“ und kommentiere bei § 20 Abs. 4 BauNVO „...nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig...“ Art. 6 Abs. 9 BayBO182 und Art. 6 Abs. 1 Sätze 1, 2 BayBO; beachte insoweit Endnote 207.]  [270: 	Beachte: Wenn die GFZ oder/und die BMZ nicht festgesetzt sind, muss mit anderen Festsetzungen - z.B. durch eine dementsprechende Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse oder der Höhe der baulichen Anlagen und/oder der GRZ oder Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen - sichergestellt sein, dass keine Bauvorhaben errichtet werden können, die die Höchstgrenzen von § 17 Abs. 1 BauNVO überschreiten würden; unterstreiche daher „...auch wenn eine GFZ oder eine BMZ nicht ...“. Z.B. ist mit der Festsetzung Zahl der Vollgeschosse höchstens 3 und einer GRZ von 0,40 sichergestellt, dass keine Bauvorhaben errichtet werden können, die die Höchstgrenze von § 17 Abs. 1 BauNVO bzgl. der GFZ im „WR“ von 1,2 überschreiten können. 3 Vollgeschosse x GRZ 0,4 = 1,2 max. mögliche GFZ im „WR“] 

Baumassenzahl (BMZ)[endnoteRef:271], Baumasse § 16 Abs. 2 Nr. 2, § 21  [endnoteRef:272], § 16 Abs. 5, 6,§ 17 270, § 21a Abs. 4, 5 BauNVO
 [271: 	Das Planzeichen für die Baumassenzahl (BMZ) ist eine Dezimalzahl im Rechteck:	
]  [272: 	Die Formel, die § 21 Abs. 1 BauNVO beinhaltet lautet: BMZ = zulässige BM : Größe des Baugrundstücks.] 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

[bookmark: _Ref373850288][bookmark: _Ref374606744][bookmark: _Hlt423926421]Bauweise § 22 BauNVO[endnoteRef:273]
 [273: 	Das Planzeichen für die Bauweise (beachte: die Bauweise ist nicht mit der Bauart zu verwechseln): offene Bauweise = o
			        geschlossene Bauweise = g
„Für die Nichtanwendbarkeit des § 22 BauNVO auf Nebengebäude und Garagen (so König, BauNVO, Rd. Nr. 6 b zu § 22; Bielenberg in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauNVO, Rd. Nr. 10 zu § 22; beide verneinend auch im Sinne der erwähnten allgemeinen Frage) spricht schon vom Wortlaut der Verordnung her die zentrale Stellung, die der Begriff "Haus" dort einnimmt (§ 22 Abs. 2 BauNVO). "Hausgruppe" bedeutet beispielsweise Reihenhäuser, aber nicht Reihengaragen; das muss für die übrigen Bauweisen entsprechend gelten. Außerdem bestehen für die örtliche Situierung dieser Anlagen besondere planungsrechtliche Vorschriften in § 23 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 14 BauNVO und in Verbindung mit den Vorschriften des Abstandsflächenrechts. Zu diesen gesetzessystematischen Gründen kommt hinzu, dass der Verordnungsgeber auch von der Sache her eine Vorgabe von Grenzbebauung durch Nebengebäude nicht allgemein gewollt haben kann; stellen doch mit Nebengebäuden "vollgestellte" Grundstücksgrenzen keine sinnvolle städtebauliche Struktur dar. Vorbehaltlich abweichender Regelungen eines Bebauungsplanes muss es deshalb dabei bleiben, dass Nebengebäude und Garagen nur nach Maßgabe von Art. 7 Abs. 4 BayBO (alt) Art. 6 Abs. 9 BayBO (neu) an der Grenze errichtet werden dürfen.“ (BayVGH Beschluss vom 23.04.2004, 20 B 03.3002)



“1. Ein Doppelhaus i.S.v. § 22 Abs. 2 BauNVO ist eine bauliche Anlage, die dadurch entsteht, dass zwei Gebäude auf benachbarten Grundstücken durch Aneinanderbauen an der gemeinsamen Grundstücksgrenze zu einer Einheit zusammengefügt werden.
2. Das Erfordernis der baulichen Einheit ist nur erfüllt, wenn die beiden Gebäude in wechselseitig verträglicher und abgestimmter Weise aneinander gebaut werden. Insoweit ist die planerische Festsetzung von Doppelhäusern in der offenen Bauweise nachbarschützend.
3. Kein Doppelhaus entsteht, wenn ein Gebäude gegen das andere so stark versetzt wird, dass es den Rahmen einer wechselseitigen Grenzbebauung überschreitet, den Eindruck eines einseitigen Grenzanbaus vermittelt und dadurch einen neuen Bodennutzungskonflikt auslöst.“ BVerwG vom 24.02.2000, Az. 4 C 12/98






„Gemäß § 22 Abs. 4 kann im Bebauungsplan auch eine von Abs. 1 abweichende Bauweise festgesetzt werden. Insbesondere kann dabei auch festgesetzt werden, ob und inwieweit an die vorderen, rückwärtigen und seitlichen Grundstücksgrenzen herangebaut werden darf oder muss. Die abweichende Bauweise spielt in der Praxis nur eine geringe Rolle, weil entsprechende planerische Anliegen der Gemeinde einfacher und flexibler durch andere Festsetzungen erreicht werden können. In Frage kommen dabei vor allem Festsetzungen über Baulinien und Baugrenzen. Als abweichende Bauweise kommen insbesondere in Frage die halb offene Bauweise, bei der nur an eine seitliche Grundstücksgrenze angebaut werden muss und zur anderen ein Grenzabstand einzuhalten ist, oder sog. Hausketten, bei denen erdgeschossig keine seitlichen Grenzabstände vorhanden sind, in den übrigen Geschossen aber die entsprechenden Grenzabstände eingehalten werden.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 22, Rdnrn. 13, 14)



Prüfung der Zulässigkeit eines Vorhabens bzgl. der Bauweise vgl. Endnote 82] 

[bookmark: _Hlt436521924][bookmark: _Ref373850594]überbaubare Grundstücksflächen § 23 BauNVO[endnoteRef:274]  280
 [274: 	„Ist im Bebauungsplan eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen nicht nur Gebäude und Gebäudeteile, sondern auch alle anderen baulichen Anlagen diese grundsätzlich nicht überschreiten.
Dass dies nicht allein für Gebäude, sondern für alle baulichen Anlagen gilt, folgt unmittelbar aus § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, wird aber auch in § 29 Abs. 1 BauGB vorausgesetzt. § 23 Abs. 1 Satz 1 BauNVO wiederholt verordnungsrechtlich die Möglichkeit dieser Festsetzung und bestimmt zugleich die planerischen Instrumente, mit denen das Ziel der Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB erreicht werden kann. Danach können die überbaubaren Grundstücksflächen durch die Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen bestimmt werden. Aus der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB enthaltenen Gegenüberstellung von ‚überbaubaren’ und ‚nicht überbaubaren’ Grundstücksflächen ergibt sich des Weiteren, dass außerhalb der festgesetzten Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen liegende Grundstücksflächen - vorbehaltlich der in § 23 Abs. 2 Sätze 2 und 3, Abs. 3 Sätze 2 und 3 und Abs. 5 BauNVO normierten Sachverhalte - nicht bebaubar sind. § 23 Abs. 5 Satz 1 BauNVO bestätigt diese abschließende Regelung, wenn der Verordnungstext mit dem Ausdruck der ‚nicht überbaubaren Grundstücksfläche’ ersichtlich an die Ausdrucksweise der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage anknüpft (vgl. nunmehr § 2 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. c BauGB 1987).
Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese Grenze nicht überschreiten (§ 23 Abs. 3 Satz 1 BauNVO). Das bundesrechtliche Bauplanungsrecht enthält keine Erläuterung des Begriffs des Gebäudes. Ob aus diesem Grunde ein Rückgriff auf eine Begriffsbestimmung der Landesbauordnung zulässig ist, erscheint recht zweifelhaft, ist indes im vorliegenden Zusammenhang unerheblich. § 23 Abs. 3 Satz 1 BauNVO regelt seinem Wortlaut nach allerdings nur, dass Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht überschreiten dürfen. Er sagt seinem Wortlaut nach nichts darüber aus, ob andere bauliche Anlagen als ‚Gebäude’ die festgesetzte Baugrenze überschreiten dürfen. Ein derartiger lediglich auf den Wortlaut gestützter Umkehrschluss darf indes aus inhaltlichen Gründen nicht gezogen werden. Das ergeben die Textgeschichte, der systematische Zusammenhang, in den die Vorschrift gestellt ist, und die Zielsetzung bauplanerischer Festsetzungen. Der gegenteiligen Ansicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist nicht zu folgen (vgl. VGH München, Urteil vom 25. November 1998 - 26 B 96.3165 - BRS 60 Nr. 133 = UPR 1999, 115 = GewArch 1999, 174).
§ 23 BauNVO ist aus der Zielsetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auszulegen. Danach ist die Festsetzung von Baugrenzen geeignet, die von der Gemeinde gewünschte ‚offene Bauweise’ zu unterstreichen. Dieses Ziel würde unterlaufen, wenn eine bauliche Anlage, welche bauplanerisch weder ‚Gebäude’ noch ‚Nebenanlage’ ist, als Hauptnutzung ‚vor der Baugrenze’ ohne weiteres zulässig wäre.“ (BVerwG, NVwZ 2002, 90-92)
Kommentiere jeweils bei „geringfügigem“ in § 23 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 BauNVO „vgl. Art. 6 Abs. 8 Nr. 2b BayBO“.
Kommentiere bei § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO „...nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig...“ Art. 6 Abs. 9 BayBO182 und Art. 6 Abs. 1 Sätze 1, 2 BayBO; beachte insoweit Endnote 207
Prüfung der Zulässigkeit eines Vorhabens bzgl. der überbaubaren Grundstücksfläche vgl. Endnote 81






] 

[bookmark: _Ref232772522](+ § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 BayBO[endnoteRef:275])
Die Festsetzungen müssen bestimmt genug sein.
Vorschriften der BauNVO beachtet?

Fehlerbeispiele:
Festsetzung von Baugrundstücksgrenzen;
Festsetzung ist nicht konkret genug festgelegt (vgl. BayVBl. 1988, 568);
Maßstab ist zu groß gewählt und lässt daher die Grenzen der festgesetzten unterschiedlichen Nutzungsarten nicht erkennen (BayVBl. 1984, 82);
im reinen Wohngebiet wird eine Gaststätte als zulässig festgesetzt;
Höchstgrenzen des § 17 BauNVO werden überschritten, ohne dass die erforderlichen Ausnahmegründe vorliegen (§ 17 Abs. 2, 3 BauNVO);
Verstoß gegen § 16 Abs. 3, § 18 Abs. 1 BauNVO.
 [275: 	Bei Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 BayBO handelt es sich um keine „örtlichen Bauvorschriften“ i.S.d. Art. 58 Abs. 2 Nr. 2 oder 59 Satz 1 Nr. 2 oder Art. 63 Abs. 3 BayBO. Diese Festsetzungen sind daher im Rahmen der bauplanungsrechtlichen – und nicht der bauordnungsrechtlichen – Zulässigkeit zu prüfen. Vgl. auch Endnote 342] 

[bookmark: _Ref485512530][bookmark: _Ref485512058]Erforderlichkeit § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB

Fehlerbeispiele:
„Ein Bebauungsplan ist nicht erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB, wenn für das geschaffene, in der Tendenz überdimensionierte Baurecht kein hinreichender Bedarf besteht und die Planung deshalb nicht auf Verwirklichung in angemessener Zeit angelegt ist“ (BayVGH in BayVBl. 2006, 601) 
“Negativplanung“[endnoteRef:276];
nicht alle Festsetzungen sind erforderlich (BayVBl. 1982, 149)[endnoteRef:277].
 [276: 	„Die sich aus § 1 Abs. 3 Satz 1 ergebende Verpflichtung, im Falle der Erforderlichkeit (und nur dann) Bauleitpläne aufzustellen, schließt zugleich die Verpflichtung zu "positiver" Bauleitplanung ein, also dazu, die Darstellungen und Festsetzungen der Bauleitpläne nur auf die Förderung derjenigen Ziele auszurichten, denen die jeweiligen gesetzlich vorgesehenen Instrumentarien verpflichtet sind, nicht aber dazu, diese Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten dazu zu benutzen, durch nur scheinbar "positive" Darstellungen oder Festsetzungen zugunsten bestimmter Nutzungen in Wirklichkeit (negativ) bewirken zu wollen, alle anderen als jene (positiv) dargestellten bzw. festgesetzten Nutzungen auszuschließen, während das (positiv) Dargestellte bzw. Festgesetzte in Wahrheit gar nicht angestrebt wird. Anders ausgedrückt: mit Darstellungen bzw. Festsetzungen in Bauleitplänen dürfen also nicht Ziele und Zwecke verfolgt werden, die nicht dem objektiven Inhalt dieser Darstellungen bzw. Festsetzungen entsprechen. Eine solcherart "zweckentfremdete" Darstellung oder Festsetzung wäre nicht im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 erforderlich. Nichtig ist daher ein Bebauungsplan, der Flächen für land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht im Interesse einer Förderung der Land- und Forstwirtschaft festsetzt, sondern deshalb, weil er - im Interesse einer künftigen bergbaulichen Nutzung des Plangebiets - durch das damit weitgehend erreichte Bauverbot außerhalb der Land- und Forstwirtschaft liegende Ziele fördern will (BVerwG, Urt. v. 14.7.1972 - IV C 8.70 - [1034]; vgl. auch BVerwG, Urt. v. 4.7.1986 - 4 C 31.84 - [0626]). Ebenfalls nichtig ist die Festsetzung einer - nicht näher konkretisierten - Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 8), die lediglich den Ausschluss anderer Nutzungen zum Ziel hat (BVerwG, Urt. v. 16.2.1973 - IV C 66.69 - [1018]).
Festsetzungen in einem Bebauungsplan sind jedoch nicht schon dann ohne weiteres als "Negativplanung" rechtswidrig und damit nichtig, wenn ihr Hauptzweck in der Verhinderung bestimmter städtebaulich relevanter Nutzungen besteht, sondern nur dann, wenn sie nicht dem planerischen Willen der Gemeinde entsprechen und nur vorgeschoben sind, um eine andere Nutzung zu verhindern (BVerwG, Beschl. v. 18.12.1990 - 4 NB 8.90 - [0432]). So kann auch die Festsetzung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 ggf. zulässigerweise alleiniger Inhalt eines Bebauungsplans sein (BVerwG, Beschl. v. 27.7.1990 - 4 B 156/89 - [0451]) oder ein grundstücksbezogenes Sondergebiet "Fremdenverkehr" (BVerwG, Beschl. v. 23.6.1992 - 4 B 55.92 - [0373] im Anschluss an BayVGH, Urt. v. 29.11.1991 - 1 B 90.2688 - [1791]) oder eine Streuobstwiese als "Fläche für die Landwirtschaft" zur Freihaltung einer Frischluftschneise aus ökologischen Gründen (BGH, Urt. v. 2.4.1992 - III ZR 25/91 - [1189]) festgesetzt werden; möglich ist auch die Festsetzung einer Fläche für die Landwirtschaft auf ausgewiesenem, aber landwirtschaftlich genutztem Wohnbauland, wenn diese Festsetzung der Landwirtschaft dient und die Dorfstruktur im Übergang zur Feldflur erhalten werden soll (OVG Bln, Urt. v. 20.2.1998 - 2 A 8/94 - 1959).
Ebenfalls liegt keine unzulässige Negativplanung vor, wenn die negative Ausweisung mit einer positiven gewissermaßen korrespondiert und sich beide Elemente wechselseitig ergänzen. Wirksam ist daher die Darstellung eines Flächennutzungsplans, die durch die Kennzeichnung als landwirtschaftliche Nutzfläche Abgrabungen zu Auskiesungszwecken ausschließen will, wenn der Flächennutzungsplan anderweitig Flächen für solche Abgrabungen darstellt und sich diese Komplementarität der negativen und der positiven Darstellungen aus dem Gesamtzusammenhang des Flächennutzungsplans - erforderlichenfalls auch im Wege der Auslegung - ergibt (BVerwG, Urt. v. 22.5.1987 - 4 C 57.84 - [0598]; dazu Schneider, Bauleitplanerische Möglichkeiten einer Gemeinde zur Steuerung von Abgrabungsvorhaben im Außenbereich, DÖV 1988, 858/862 ff.).“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 1, Rdnrn. 41 bis 43)]  [277: 	„Die Ausweisung eines Dorfgebietes mit der Zielrichtung, damit die Schutzwürdigkeit der allein angestrebten Wohnbebauung gegenüber Immissionen zu mindern, die von benachbarten landwirtschaftlichen Grundstücken ausgehen, verstößt gegen die Zweckbestimmung des § 5 Abs. 1 BauNVO und gegen § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB“ (BayVGH Urteil vom 17.09.2007, Az. 25 B 05.358).] 

Anpassung an die Ziele (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG, Art. 3 BayLplG) der Raumordnung § 1 Abs. 4 BauGB212  209

Fehlerbeispiele:
Eine Festsetzung widerspricht dem Landesentwicklungsprogramm oder Regionalplan

Bebauungsplan widerspricht sonstigen Rechtsvorschriften

Fehlerbeispiele:
Bebauungsplan verstößt gegen bestehende Landschaftsschutzgebietsverordnung;
Art. 118 Abs. 1 BV (VerfGH München, 31. 05. 2006, Vf. 1-VII-05)
§ 50 BImSchG.

Abwägung § 1 Abs. 5  213, 6, 7  214  209, § 2 Abs. 4  215, § 1a216, (§ 2 Abs. 3  217)  224  209 a.E., (§ 13a Abs. 2 Nr. 3) BauGB

Unterscheide zwischen Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis[endnoteRef:278]

Gegennormen: § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2, § 4a Abs. 6 Satz 2 (§ 13a Abs. 2 Nr. 4) BauGB

 [278: 	Das Abwägungsergebnis ist der Inhalt des Bebauungsplans in der Form, in der er in Kraft tritt.] 

Abwägungsausfall (eine sachgerechte Abwägung hat überhaupt nicht stattgefunden);

Abwägungsdefizit (in die Abwägung wurden Belange nicht aufgenommen, die nach Lage der Dinge in die Abwägung hätten eingestellt werden müssen);

Abwägungsfehleinschätzung (bei der Abwägung ist die Bedeutung öffentlicher oder/und privater Belange verkannt worden)219;

[bookmark: _Ref256527716]Abwägungsdisproportionalität (bei der Abwägung ist der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten öffentlichen Interessen in einer Weise vorgenommen worden, die zur objektiven Gewichtung einzelner Belange außer Verhältnis steht) (vgl. BayVBl 1970, 180)[endnoteRef:279].

Fehlerbeispiele[endnoteRef:280]: >>K.1.5 Fehlerbeispiele
 [279: 	Vgl. Endnote 282 am Ende]  [280: 	Die Gemeinde hat die abstandsflächenrechtliche Wirkung (Art. 6 Abs. 5 Satz 3 Halbsatz 1 BayBO) der Festsetzungen bzgl. der überbaubaren Grundstücksfläche bzw. der Zahl der Vollgeschosse bzw. der Höhe der baulichen Anlagen nicht beachtet; insbesondere, wenn Art. 6 Abs. 5 Satz 3 Halbsatz 2 BayBO nicht beachtet wurde, liegt ein Abwägungsfehler vor.] 

Abstimmungsgebot § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB209 a.E.  222 (§ 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB führt dazu, dass § 1 Abs. 6 und 7 BauGB auch bezüglich des überörtlichen Bereichs zu beachten sind)[endnoteRef:281]

Fehlerbeispiel:
Industriegebiet neben einem reinen Wohngebiet der Nachbargemeinde.
 [281: 	Bzgl. eines Abwägungsfehlers bei Verstoß gegen § 4a Abs. 5 BauGB vgl. Endnote 234] 

[bookmark: _Ref77565744]Verstoß gegen § 214 Abs. 4 BauGB

Fehlerbeispiele:
Inkraftsetzung nachdem zwar der fehlerhafte Verfahrensschritt wiederholt wurde, nicht aber die daran anschließenden Verfahrensschritte;
rückwirkende Inkraftsetzung nach Behebung eines Bekanntmachungsfehlers ohne erneute Bürgerbeteiligung, wenn zwischen scheinbarer Inkraftsetzung und Anordnung der Rückwirkung ein Zeitraum von mehr als 10 Jahren liegt und eine Änderung des Abwägungsmaterials nicht auszuschließen ist (BayVBl 1985, 374), anders, wenn die Planungskonzeption nicht geändert wird (NuR 1987, 266).


[bookmark: _Verfahrensrechtliche_Vorschriften_§_]Verfahrensrechtliche Vorschriften § 2 Abs. 3 BauGB224  217  325


[bookmark: _Ref487809865]Aufstellungsbeschluss[endnoteRef:282]  225  315 § 2 Abs. 1 BauGB[endnoteRef:283], beachte § 1 Abs. 8 (§ 13a Abs. 4) BauGB (Strukturplan zum [normalen] förmlichen Bebauungsplanverfahren)[endnoteRef:284]

Fehlerbeispiele:
fehlt;
GO-Vorschriften verletzt; Art. 49 GO244.
 [282: 	„Das (...) Baugesetzbuch geht (...) allerdings davon aus, dass das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans durch einen Aufstellungsbeschluss eingeleitet wird. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bestimmt, dass der Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ortsüblich bekanntzumachen ist. Das Vorliegen eines ordnungsgemäßen Planaufstellungsbeschlusses ist aber nach Bundesrecht keine Wirksamkeitsvoraussetzung für den späteren Bebauungsplan:
Der Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird in den übrigen Vorschriften über das Verfahren zur Aufstellung der Bauleitpläne nicht erwähnt, Dagegen hat er in anderem Zusammenhang Bedeutung: Vom Aufstellungsbeschluss hängt die Zulässigkeit des Erlasses einer Veränderungssperre (§ 14 Abs. 1 BauGB), die Zurückstellung von Baugesuchen und Anträgen auf Erteilung einer Teilungsgenehmigung (§ 15 Abs. 1 und 2 BauGB) (...) ab. Ferner setzt die Zulassung von Vorhaben schon während der Planaufstellung nach § 33 BauGB (...) einen Aufstellungsbeschluss voraus. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass der Aufstellungsbeschluss zwar nach Bundesrecht materiell rechtliche Voraussetzung für bestimmte Maßnahmen ist, eine bundesrechtliche Verpflichtung, einen Aufstellungsbeschluss im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens zu fassen, jedoch nicht besteht.
Die gegenteilige Auffassung lässt sich nicht aus der Bedeutung des Planaufstellungsbeschlusses herleiten, die sich darin zeigt, dass er bekanntzumachen ist. Die Notwendigkeit der öffentlichen Bekanntmachung bewirkt, dass nur ein bekanntgemachter Aufstellungsbeschluss im Rahmen der §§ 14, 15 und 33 BauGB beachtlich ist. Aus ihr lassen sich jedoch keine Rückschlüsse darauf ziehen, dass er für das weitere Planaufstellungsverfahren zwingend erforderlich ist. Hätte der Gesetzgeber dies gewollt, so hätte es angesichts der gegensätzlichen Auffassungen im Schrifttum nahegelegen, bei der Neufassung des § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB eine entsprechende Klarstellung vorzunehmen. (...)
Ist hiernach ein Aufstellungsbeschluss aus der Sicht des Bundesrechts als Wirksamkeitsvoraussetzung für den späteren Bebauungsplan nicht erforderlich, so deutet dies bereits auf die Vorstellung des Bundesgesetzgebers, dass Mängel des Aufstellungsbeschlusses die Geltung des Bebauungsplans bundesrechtlich nicht zwingend in Frage stellen müssen. (...)
Wenngleich aus dem Gesagten insgesamt folgt, dass ein im Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans, jedoch noch vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB unterlaufener landesrechtlicher Verfahrensfehler nicht zwingend zur Nichtigkeit eines Bebauungsplans führen muss, kann freilich eine unzulässige Mitwirkung befangener Ratsmitglieder in einem früheren Verfahrensabschnitt im Einzelfall Auswirkungen auf das nachfolgende Verfahren und auf dessen Ergebnis haben, es also mit einem fortwirkenden Fehler gleichsam "infizieren"; denn auch planerische Vorentscheidungen beruhen auf Abwägungen, die im Laufe des Planaufstellungsverfahrens faktisch zu einer Einengung der Entscheidungsfreiheit des Satzungsgebers führen können. Diese Abwägungen können sogar schon vor Beginn des förmlichen Planaufstellungsverfahrens zu einer Verfestigung der Planung führen (BVerwGE 45, 309, 316 ff.). Abwägungsvorgänge setzen sich häufig aus einer Abfolge einzelner Abwägungen zusammen. Das führt aber nicht zu Bedenken, solange kein Anlass für die Annahme besteht, dass sich die Gemeinde vorzeitig festgelegt hat (BVerwG, Urteil vom 29. September 1978 - BVerwG 4 C 30.76 - ZfBR 1978, 84 <85, insoweit in BVerwGE 56, 283 nicht abgedruckt>). Bedenklich könnte sogar umgekehrt eine Auslegung des Landesrechts sein, die aus der ausschließlichen Zuständigkeit des Rates für den Erlass von Satzungen ableitet, dass schon die unzulässige Mitwirkung an lediglich vorbereitenden Ausschusssitzungen oder Vorbesprechungen notwendigerweise zur Nichtigkeit des später beschlossenen Bebauungsplans führt; eine das Aufstellungsverfahren geradezu blockierende Handhabung der Befangenheitsvorschriften würde gegen Bundesrecht verstoßen (BVerwG, Urteil vom 7, Mai 1971, a.a.O.). Verfahrensfehler führen nur dann zur Rechtswidrigkeit des Abwägungsvorgangs, wenn sie sich in diesem Vorgang auch ausgewirkt haben können (BVerwG, Beschluss vom 8. Dezember 1987 - BVerwG 4 NB 3.87 - <ZfBR 1988, 88, 89>). Ob sich ein Mangel des Aufstellungsverfahrens auf den Abwägungsvorgang auswirken kann, lässt sich daher nur im Einzelfall beurteilen. Für die Abwägung ist allein die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Bauleitplanung maßgebend (§ 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Unzulässige Einwirkungen auf die Planung sind aus diesem Grunde bundesrechtlich nur beachtlich, wenn sie zu einer relevanten Verletzung des Abwägungsgebotes führen.“ (BVerwG, NVwZ 1988, 916)]  [283: 	Beachte: Beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan (§ 12 BauGB) muss vor dem Aufstellungsbeschluss auf Antrag des Vorhabensträgers über die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens entschieden werden (§ 12 Abs. 2 BauGB).]  [284: 	Strukturplan für das (normale) förmliche Bebauungsplanverfahren 
] 

[bookmark: _Ref509055885]Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses § 2 Abs. 1 Satz 2 (§ 13a Abs. 3 Satz 2) BauGB, Art. 27 Abs. 2, Art. 26 Abs. 2 GO, BekV225  282

Fehlerbeispiele:
fehlt;
fehlerhafte Bekanntmachung;
Anstoßfunktion[endnoteRef:285] nicht gewährleistet.
 [285: 	„Ein Plangebiet ist daher in der gesetzlich erforderlichen Weise nur dann hinreichend bezeichnet, wenn der gewählte Inhalt der Bekanntmachung diese spezifische "Anstoßfunktion" ausüben kann (so schon zuvor BVerwG, Urt. v. 26.5.1978 - IV C 9.77 - [0893]; vgl. auch BGH, Urt. v. 5.3.1981 - III ZR 48/80 - [1271]; BGH, Urt. v. 7.1.1982 - III ZR 130/80 - [1260]). Wann diese im Einzelfall gegeben ist, wird wesentlich von den jeweiligen Umständen abhängen. Jedenfalls genügt die Angabe einer bloßen Nummer des Bauleitplans nicht.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB nicht unterstellt, dass sich jeder Bürger ganz allgemein für die Planungstätigkeit der Gemeinde interessiert und dass deshalb die nähere Kennzeichnung des Planungsvorhabens entbehrlich sein könnte. Deshalb muss der Bürger in der Bekanntmachung erkennen können, welches Planungsvorhaben die Gemeinde betreiben will. Dabei wird sich sein Interesse auf den Inhalt dieses Vorhabens richten. Im Allgemeinen wird für die Kennzeichnung einer Bauleitplanung die Angabe eines Plangebiets bestimmend sein. Besitzt dieses Gebiet bereits eine geographische Bezeichnung - also einen Namen -, so wird das bekannt zu gebende Planungsverfahren durch die Verweisung auf diesen Namen ausreichend gekennzeichnet und damit der interessierte Bürger ausreichend informiert sein. Für diesen Fall reduziert sich die Fragestellung darauf, ob die Fläche, auf welche sich die geographische Bezeichnung bezieht, hinreichend identisch mit dem vom Planungsvorhaben erfassten Plangebiet ist. Die Anstoßfunktion ist alsdann gewährleistet, wenn der in der Bekanntmachung benutzte Name des Plangebiets allgemein geläufig ist. Dabei wird in aller Regel die Ortsüblichkeit der Namensbezeichnung genügen. An den Bekanntheitsgrad des benutzten Namens sind keine strengeren Anforderungen zu stellen, als es die Verständlichkeit für die Bürger gebietet, an die sich die nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB vorgesehene ortsübliche Bekanntmachung wendet. Hieraus folgt auch, dass die gewählte geographische Bezeichnung nicht nur den von der beabsichtigten Planungsentscheidung betroffenen Grundstückseigentümern geläufig sein darf. Bei vorhandenem Namen und dessen hinreichender Bekanntheit ist es daher nicht erforderlich, in der hier in Rede stehenden Bekanntmachung das Gebiet, auf das sich der Bauleitplan bezieht, nochmals näher zu umschreiben. Es dient der Qualität der Anstoßfunktion, wenn in der Bekanntmachung an bereits geläufige Gebietsnamen angeknüpft wird, mag auch eine Kongruenz von Namensbezug und Plangebiet nicht vollständig bestehen. Der interessierte Bürger wird sich im Allgemeinen bewusst sein, dass der genauere Umfang des von der Bauleitplanung erfassten Gebiets ohnehin nur durch Einsicht in die ausgelegten Planungsunterlagen feststellbar ist. Eine Verweisung auf eine ortsübliche geographische Bezeichnung ist ausgeschlossen, wenn es eine das Plangebiet kennzeichnende Namensgebung (noch) nicht gibt oder wenn das von der Bauleitplanung erfasste Gebiet mit einem vorhandenen Namen nicht hinreichend übereinstimmt, so dass die Benutzung der geographischen Bezeichnung irreführen kann. In diesem Fall hat die Bekanntmachung eine zweifache Aufgabe zu erfüllen: sie muss durch Umschreibung zum einen verdeutlichen, welches Gebiet einer städtebaulichen Planung unterworfen werden soll; zum anderen muss sie dem so umschriebenen Gebiet erstmals einen Namen geben. Dabei darf die Umschreibung des Plangebiets nicht technisch verstanden werden. Würde das Plangebiet etwa durch die Angabe sämtlicher Flurnummern bestimmt, so trüge dies - im Sinne der erwünschten Anstoßfunktion - nur zur Verwirrung bei. Obwohl ein hohes Maß an Exaktheit erreicht wird, verlöre diese Gebietsumschreibung für den interessierten Bürger nahezu jeden Sinn. Ihm werden die angeführten Flurnummern regelmäßig unbekannt sein. Er vermag auf der Grundlage der Bekanntmachung - und dieser allein - nicht zu entscheiden, was Gegenstand des Planungsvorhabens der Gemeinde sein soll. Eine zu hohe Informationsdichte führt im Ergebnis dazu, dass diejenige Information, welche gerade die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung vermitteln soll, nicht mehr vom interessierten Bürger als gerade für ihn bedeutsam erkannt wird. Demgemäß hat auch in diesem Fall die Umschreibung des Plangebiets wiederum an geläufige Gebietsnamen anzuknüpfen, um überhaupt verstanden zu werden. Sind derartige Namen nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorhanden, so genügt es, wenn die Bekanntmachung an geläufige geographische Bezeichnungen anknüpft. Hierzu werden regelmäßig markante Einrichtungen wie Straßen, Wasserläufe, Schienenwege, aber auch gebietsbeherrschende Bauwerke, vorhandene Anlagen oder Flurnamen zu zählen sein. Häufig wird sich eine schlagwortartige Zusammensetzung vorhandener Namen anbieten, um dem Informationsbedürfnis des Bürgers genügen zu können. Auch Richtungsangaben können hierfür nützlich sein. Wird ein Bebauungsplanentwurf unter Erweiterung des ursprünglich beabsichtigten Geltungsbereichs geändert und erneut ausgelegt, genügt diesen Anforderungen auch die bisherige schlagwortartige Bezeichnung des Baugebiets, wenn auf die Änderung (Erweiterung) dem Grunde nach hingewiesen wird (OVG Saar, Urt. v. 25.11.1997 - 2 N 3/97 - [2585]).“ (Vgl. Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 3, Rdnrn. 18, 19)] 

[bookmark: _Ref445680452][bookmark: _Ref406405878][bookmark: _Ref392592724]Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 1, § 4a Abs. 1 224, 2, 4 BauGB[endnoteRef:286]

Gegennormen: § 3 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1  [endnoteRef:287], 2  227; § 13 Abs. 2 Nr. 1 (§ 13a Abs. 2 Nr. 1) BauGB[endnoteRef:288] (Strukturpläne zum vereinfachten Verfahren für einen Bebauungsplan)[endnoteRef:289]

Fehlerbeispiele:
fehlt;
§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1, 2 BauGB falsch interpretiert;
§ 13 Abs. 1 BauGB falsch ausgelegt.
 [286: 	„Mit der Ersetzung des Begriffs „Bürger“ durch „Öffentlichkeit“ ist keine inhaltliche Änderung verbunden. Neben der Anpassung an die europarechtliche Terminologie dient die Änderung insbesondere der Klarstellung, dass eine Beteiligung an Bauleitplanverfahren auch Personen möglich ist, die nicht Bürger im Sinne der Landeskommunalgesetze sind. Auch Verbände, die nicht Träger öffentlicher Belange sind, können sich wie bisher im Rahmen der Beteiligung nach § 3 äußern. Mit der Bürgerbeteiligung ist möglichst frühzeitig zu beginnen. Sie sollte eingeleitet werden, wenn Ziele, Zweck und voraussichtliche Auswirkungen der Planung ausreichend konkret sind. In vielen Fällen ist es zweckmäßig, das Planungskonzept mit wichtigen Trägern öffentlicher Belange vorzuklären. Das Konzept und eventuelle Alternativen sollten diskussionsfähig, aber noch nicht soweit verfestigt sein, dass im Ergebnis ein ausgeformter, auslegungsfähiger Planentwurf vorliegt.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.2.1)
“Die frühzeitige Einbeziehung der Öffentlichkeit gibt der Gemeinde die Möglichkeit, für ihre Ziele und Planungsabsichten zu werben. Dies hat angesichts der zuweilen kritischen Haltung von Bürgern gegenüber Veränderungen in ihrem Lebensumfeld und der erweiterten Möglichkeiten, gegen Planungen vorzugehen (z.B. durch Bürgerbegehren), besondere Bedeutung. Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung kann auch wichtige Aufschlüsse über die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung geben, u.a. im sozialen und wirtschaftlichen Bereich. Sie bietet die Möglichkeit, die gemeindliche und städtebauliche Entwicklung noch unbeeinflusst von verbindlichen Entscheidungen zu erörtern und zu bewerten. Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung können sich neue Gesichtspunkte ergeben, die von der Gemeinde bisher nicht erkannt oder in Betracht gezogen worden sind. Eine frühzeitige Erörterung der Planungsziele kann auch zu der Erkenntnis führen, dass es zweckmäßig ist, einzelne Planungsabsichten oder gar die gesamte Planung nicht weiter zu verfolgen.
In der Abwicklung und Gestaltung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hat die Gemeinde weitgehend freie Hand. Es muss allerdings gewährleistet sein, dass die Bürger ausreichend unterrichtet werden und angemessene Gelegenheit zur Erörterung haben.
Als bewährte Verfahren für die Unterrichtung der Öffentlichkeit haben sich herausgebildet:
Öffentliche Versammlungen, so z.B. als Vortrag mit Lichtbildern. Ort und Zeit der Versammlung sind in geeigneter Weise bekanntzumachen.
Veröffentlichung der Planung in der Tagespresse oder in eigenen Informationsblättern, die an die Haushalte verteilt werden. Dieses Verfahren verlangt allerdings eine anschauliche, gut lesbare Wiedergabe der Planzeichnungen, der Texte und gegebenenfalls ergänzender Abbildungen.
Bekanntmachung in der Tagespresse, im Amtsblatt oder durch öffentlichen Aushang, dass an bestimmter Stelle, z.B. in der Gemeindeverwaltung, über die Planung informiert wird.
Die im Einzelfall geeignete Form der Unterrichtung der Öffentlichkeit hängt von den besonderen Verhältnissen in der Gemeinde und von der Bedeutung des Bauleitplans ab. Es kann zweckmäßig sein, verschiedene Verfahren miteinander zu kombinieren. Falls von der Planung nur Teilbereiche des Gemeindegebietes betroffen sind, sollten bei der Bekanntmachung der Unterrichtung diese Gebiete bezeichnet werden.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung umfasst auch die Erörterung. Nach § 3 Abs. 1 BauGB sind Äußerungen der Bürger entgegenzunehmen. Außerdem soll die Öffentlichkeit die Möglichkeit erhalten, die Planung mit einem sachkundigen Vertreter der Gemeinde zu erörtern. Die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung kann z.B. in einer öffentlichen Veranstaltung oder in der Gemeindeverwaltung zu bestimmten Sprechzeiten gegeben werden. Sie kann auch gleichzeitig mit der Unterrichtung angeboten werden.“ (Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel V 2.5 (3 bis 7) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)
Unterstreiche in § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB „Erörterung“, da hier im Unterschied zu § 3 Abs. 2 Sätze 1, 2 BauGB nicht nur eine Unterrichtung der Bürger, sondern auch eine Erörterung stattfinden muss.
Ein Beispiel für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in der Stadt München:
http://www.muenchen.de/Rathaus/plan/beratuservice/auslegung/38194/index.html  ]  [287: 	Beachte § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB ist nicht bei der Änderung, sondern nur bei Aufstellung oder Aufhebung eines Bebauungsplans anwendbar; kommentiere daher „ § 1 Abs. 8 BauGB“]  [288: 	Unterstreiche in § 13 Abs. 1 BauGB „Änderung oder Ergänzung“; § 13 BauGB ist daher grundsätzlich nicht anwendbar bei Aufstellung und Aufhebung eines Bauleitplans; kommentiere über „Bauleitplans“ § 1 Abs. 2 BauGB. Auf die Aufstellung eines Bebauungsplans ist § 13 BauGB aber anwendbar, wenn die Voraussetzung „in einem Gebiet nach § 34 der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert oder enthält er lediglich Festsetzungen nach § 9 Abs. 2a“ gegeben ist.
„In der Begründung zum Regierungsentwurf des EAG Bau (BT-Drs. 15/2250, Seite 50) werden zu dem Tatbestandsmerkmal „Grundzüge der Planung nicht berührt“ folgende Fälle zitiert: die Änderung eines reinen Wohngebiets nach § 3 BauNVO in ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO für den Bereich von vier Parzellen (BVerwG, Beschluss vom 15. März 2000, Az. 4 B 18/00, NVwZ-RR 2000, 759) oder die Verschiebung einer Bebauungsplangrenze um fünf Meter (OVG NRW, Urteil vom 2. März 1998, Az. 7a D 125/96.NE, UPR 1998, 461).“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 2.7.2)
„12 Gemäß § 13 Abs. 1 BauGB kann eine Gemeinde für die Änderung eines Bebauungsplans das vereinfachte Verfahren nur anwenden, wenn - neben weiteren Voraussetzungen - durch die Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Wann eine Planänderung die Grundzüge der Planung berührt, lässt sich nicht für alle Konstellationen abstrakt bestimmen. Ein Rechtssatz des Inhalts, dass Festsetzungen über die Art der baulichen Nutzung stets oder zumindest in der Regel zu den Grundsätzen der Planung gehören, lässt sich nicht aufstellen. Ob eine Abweichung die Grundzüge der Planung berührt oder von minderem Gewicht ist, beurteilt sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls, nämlich dem im Bebauungsplan zum Ausdruck gebrachten planerischen Wollen. Bezogen auf dieses Wollen darf der Abweichung vom Planinhalt keine derartige Bedeutung zukommen, dass die angestrebte und im Plan zum Ausdruck gebrachte städtebauliche Ordnung in beachtlicher Weise beeinträchtigt wird. Es muss - mit anderen Worten - angenommen werden können, die Abweichung liege noch im Bereich dessen, was der Planer gewollt hat oder gewollt hätte, wenn er die weitere Entwicklung einschließlich des Grundes für die Abweichung gekannt hätte (Urteil vom 29. Januar 2009 - BVerwG 4 C 16.07 - juris Rn. 23 - zur Veröffentlichung in BVerwGE vorgesehen). Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Planänderung in einem Wechsel von einem reinen zu einem allgemeinen Wohngebiet liegt und sie nicht - wie im Beschluss des Senats vom 15. März 2000 (BVerwG 4 B 18.00 - BRS 63 Nr. 41 = ZfBR 2001, 131) - auf wenige Grundstücke innerhalb eines größeren Baugebiets beschränkt ist.
13 Ändert eine Gemeinde nicht nur die Festsetzungen für das jeweilige Baugebiet, sondern den Baugebietstyp selbst, werden die Grundzüge der Planung allerdings in den meisten Fällen berührt sein. Die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde wird maßgebend durch die Festsetzung eines Baugebiets im Sinne der §§ 2 bis 11 BauNVO bestimmt. Nach dem Baugebietstyp richtet sich - vorbehaltlich differenzierender Festsetzungen nach § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO -, welche Vorhaben in dem Gebiet allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind; die Wahl des Baugebiets entscheidet zugleich über das Maß der zulässigen Immissionen, denn das Immissionsschutzrecht legt für die Baugebiete unterschiedliche Immissionsrichtwerte fest (vgl. § 2 Abs. 1 16. BImSchV, § 2 Abs. 2 18. BImSchV, Nr. 6.1 der TA-Lärm, Beibl. 1 zur DIN 18005 - Teil 1). Zu den grundlegenden Aufgaben der Bauleitplanung gehört es, durch die Festsetzung von Baugebieten Nutzungskonflikte innerhalb des jeweiligen Gebietes zu vermeiden und die verschiedenen Baugebiete einander so zuzuordnen, das Konflikte zwischen den Gebieten und ihrer Umgebung vermieden werden (vgl. Urteil vom 18. August 2005 - BVerwG 4 C 13.04 - BVerwGE 124, 132 <139> für den Flächennutzungsplan).
14 Ein Wechsel des Baugebietstyps muss jedoch nicht stets die Grundzüge der Planung berühren. Innerhalb der Bauflächenkategorien (vgl. § 1 Abs. 1 BauNVO) können die Baugebietstypen fein abgestimmt sein. Bei den Wohnbauflächen unterscheidet die BauNVO zwischen Kleinsiedlungsgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4, §§ 2 bis 4a BauNVO). Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen (§ 3 Abs. 1 BauNVO), allgemeine Wohngebiete vorwiegend dem Wohnen (§ 4 Abs. 1 BauNVO). Die jeweilige Zwecksetzung darf zwar auch durch differenzierende Festsetzungen nach § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO nicht verloren gehen (Beschlüsse vom 22. Dezember 1989 - BVerwG 4 NB 32.89 - BRS 49 Nr. 74 und vom 6. Mai 1996 - BVerwG 4 NB 16.96 - BRS 58 Nr. 23); im Hinblick auf die Art - 4 - der Nutzung kann der Unterschied zwischen einem reinen und einem allgemeinen Wohngebiet jedoch weiter verringert werden, wenn die Gemeinde vergleichsweise stärker störende Vorhaben, die in einem allgemeinen Wohngebiet an sich allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind - wie hier der Versorgung des Gebiets dienende Schank- und Speisewirtschaften, Gartenbaubetriebe und Tankstellen (§ 4 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO) - ausschließt. Je nach den Umständen des Einzelfalls kann sich der Wechsel von einem reinen zu einem allgemeinen Wohngebiet als qualitativ geringfügig darstellen (Beschluss vom 15. März 2000, a.a.O.), selbst wenn die Änderung das gesamte Baugebiet betrifft. Auch in einem solchen Fall kann die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets noch im Bereich dessen liegen, was die Gemeinde gewollt hätte, wenn sie die weitere Entwicklung einschließlich des Grundes für die Abweichung gekannt hätte, z.B. weil es ihr bei der ursprünglichen Festsetzung des reinen Wohngebiets nicht entscheidend darauf ankam, den Bewohnern des Gebiets eine besondere Wohnruhe zu gewährleisten, sondern überhaupt Wohnbauflächen mit einem hohen Anteil von Wohngebäuden zu schaffen.“ (BVerwG 04.08. 4 CN 4/08)
„Des Weiteren darf die vorgesehene Änderung oder Ergänzung nicht die Grundzüge der Planung berühren. Zwar berührt sich diese Voraussetzung mit derjenigen des § 31 Abs. 2 BauGB (vgl. etwa Gaentzsch, in: BK, § 13 Rdnr. 3), wird aber gleichwohl nicht als mit dem dort gebrauchten wortgleichen Tatbestandsmerkmal identisch angesehen werden dürfen: Denn wenn eine städtebauliche Planungsvorstellung in einem solchen Maße einzelfallbezogen ist, dass sie auch im Wege einer Befreiung zugelassen werden kann, stellt sich die Frage einer Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplans naturgemäß nicht. Anders gewendet, wäre § 13 überflüssig, beschränkte sich seine Reichweite letztlich auf diejenige des § 31 Abs. 2 BauGB, durch die – jedenfalls expressis verbis – nicht mehr der atypische Einzelfall Voraussetzung für die Befreiung sein soll, sondern nur noch, dass sie die Grundzüge der Planung unberührt lässt (offenbar eine Optionsmöglichkeit zwischen Befreiung und vereinfachtem Verfahren nimmt für einen Überschneidungsbereich BSK, § 13 Rdnr. 3 a. E. an).“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 13, Rdnr. 5)
Wann darüber hinaus die Grundzüge der Planung evtl. auch nicht berührt sind, wenn die Situation nicht ganz so eindeutig ist, wie im oben genannten Beispielsfall, ist im konkreten Einzelfall zu entscheiden. Legt die Gemeinde den unbestimmten Rechtsbegriff „Grundzüge der Planung nicht berührt“ falsch aus, ist dieser Fehler sofort nach der Bekanntmachung der Änderung oder Ergänzung unbeachtlich (vgl. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 BauGB).
Zu § 13 Abs. 1 Alt. 2 BauGB:
“Die unter diesen Anwendungsbereich fallenden Pläne dienen etwa der Bestandssicherung oder haben einschränkende bzw. ordnende Funktion:
- Sicherung einer bestehenden Kleingartenanlage durch Bebauungsplan, damit auf dem Gelände nach § 34 keine anderen Nutzungen verwirklicht werden,
- Ausschluss von Einzelhandelsansiedlungen an städtebaulich nicht integrierten Standorten,
- Ausschluss wesentlich störender Gewerbebetriebe in einem faktischen Gewerbegebiet zum Schutz eines angrenzenden Wohngebiets.
Zu dem Tatbestandsmerkmal „Eigenart der näheren Umgebung“ nennt die Begründung (Seite 51) z.B. kleinräumige Strukturen wie den Straßenzug, in dem sich das fragliche Grundstück befindet und die gegenüberliegende Straßenfront (VGH Mannheim, Urteil vom 28. August 1990, Az. 8 S 2800/89 – zitiert nach Juris), jedoch keineswegs notwendig alle Grundstücke in der Umgebung, die zu derselben Baugebietskategorie gehören (BVerwG, Urteil vom 20. August 1998, Az. 4 B 79/98, UPR 1999, 26); im Fall eines SB-Marktes wurde bereits das Verkehrsaufkommen der nächsten Straßenkreuzung nicht unter die Eigenart der näheren Umgebung gefasst (OVG NRW, Urteil vom 15. Januar 1992, Az. 7 A 81/89, NVwZ 1993, 493).“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 2.7.2)]  [289: 	
Strukturpläne: Vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB


] 

Frühzeitige229 Beteiligung der berührten209 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 1, § 4a Abs. 1  224, 2, 4 BauGB230, insbesondere auch der Nachbargemeinde § 2 Abs. 2 BauGB;

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB288

Fehlerbeispiele:
fehlt;
§ 13 Abs. 1 BauGB falsch ausgelegt.

Erstellen des Bebauungsplanentwurfs, der Begründung (§ 9 Abs. 8 BauGB) und des Umweltberichts § 2a, § 2 Abs. 4  231 BauGB, Anlage (zu § 2 Abs. 4 und § 2a)

Gegennormen: § 13 Abs. 3, (§ 13a Abs. 2 Nr. 1) BauGB288

Fehlerbeispiele:
der Entwurf der Begründung des Bebauungsplans fehlt;
Fehler bei der Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Ermittlung und Bewertung der Belange des Umweltschutzes durch die Gemeinde nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB;
die Begründung zum Umweltbericht fehlt;
der Entwurf der Begründung des Bebauungsplans ist unvollständig;
die Begründung zum Umweltbericht ist in unwesentlichen Punkten unvollständig.
[bookmark: _Ref487812008]Billigungs- und Auslegungsbeschluss[endnoteRef:290]  209, Art. 29 GO232

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 (§ 13a Abs. 2 Nr. 1) BauGB288

Fehlerbeispiele:
fehlt;
GO-Vorschriften verletzt; Art. 49 GO244.
 [290: 	„Das gilt in gleicher Weise282 auch für den Auslegungsbeschluss nach § 3 BauGB. Nach Bundesrecht sind (vom Aufstellungsbeschluss) bis zum Satzungsbeschluss keine weiteren Beschlüsse der Gemeinde erforderlich. Insbesondere gebietet Bundesrecht nicht, dass vor der Auslegung des Planentwurfs der in der Praxis übliche Offenlegungs-/Auslegungsbeschluss, durch den die Gemeinde dem Entwurf zustimmt und seine öffentliche Auslegung anordnet, gefasst wird. In § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird von einem Beschluss nicht einmal gesprochen. Verlangt wird nur, dass der Planentwurf mit Begründung öffentlich ausgelegt und dass die Auslegung nach Maßgabe des (...) § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB in einer Weise bekanntgemacht wird, welche geeignet ist, dem an der beabsichtigten Bauleitplanung interessierten Bürger sein Interesse an Information und Beteiligung durch Anregung und Bedenken bewusst zu machen (BVerwG, Urteil vom 6. Juli 1984 - BVerwG 4 C 22.80 - <BVerwGE 69, 344>). Folge: Das Fehlen des Auslegungsbeschlusses ist kein Fehler. Aus Bundesrecht lässt sich jedoch nicht entnehmen, von welchem Gemeindeorgan und in welcher Weise diese Entscheidung zu treffen ist.“ (BVerwG, NVwZ 1988, 916)] 

Beteiligung der berührten209 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange230 § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 1  224, 2, 4  233, 5  234 BauGB, insbesondere auch der Nachbargemeinde § 2 Abs. 2 BauGB

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 3 Alt. 1 (§ 13a Abs. 2 Nr. 1) BauGB288

Fehlerbeispiele:
fehlt;
einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange sind nicht beteiligt worden, die entsprechenden Belange waren jedoch unerheblich oder sind in der Entscheidung berücksichtigt worden.

[bookmark: _Bekanntmachung_der_Auslegung_1]Bekanntmachung der Auslegung235 sowie der Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind § 3 Abs. 2 Satz 2, § 4a Abs. 1  224, 4, 5, 6 Satz 2  236 BauGB, Art. 27 Abs. 2, Art. 26 Abs. 2 GO, BekV, Wochenfristberechnung analog Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alt. 1, § 193 BGB Fristberechnung für die Auslegung237

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1, Abs. 3 Satz 1 (§ 13a Abs. 2 Nr. 1) BauGB288; beachte insoweit § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB

Fehlerbeispiele:
fehlt;
Anstoßfunktion285 nicht gewährleistet;
Verstoß gegen BekV;
Hinweis fehlt238  [endnoteRef:291]oder ist unvollständig oder schränkt ein;
einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, haben gefehlt;
die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird (§ 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB), wurde bei Anwendung des § 13 BauGB unterlassen.

 [291: 	„Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB ist bei Aufstellung eines Bebauungsplans weiterhin darauf hinzuweisen, dass ein Antrag nach § 47 VwGO (Normenkontrolle) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Vgl. hierzu § 47 Abs. 2a VwGO, wonach der Normenkotrollantrag, der (u.a.) einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 3, Rdnr. 50a) Unterbleibt der Hinweis, berührt dies die Rechtmäßigkeit der Planung nicht, sondern hat lediglich zur Folge, dass ein Antrag nach § 47 VwGO zulässig ist, obwohl mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden (vgl. § 47 Abs. 2a VwGO).] 

Benachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, § 3 Abs. 2 Satz 3, § 4a Abs. 1 BauGB224

Fehlerbeispiele:
Nichtbenachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs mit Begründung (§ 9 Abs. 8, § 2a, § 2 Abs. 4 BauGB, Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a) und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen § 3 Abs. 2 Satz 1, § 4a Abs. 1  224, 2, 4  240 BauGB, Monatsfristberechnung analog Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 2, § 188 Abs. 2 Alt. 2, Abs. 3, § 193 BGB (Fristberechnung für die Auslegung)237

Gegennormen: § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 (§ 13a Abs. 2 Nr. 1) BauGB288; beachte § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB

Fehlerbeispiele:
fehlt;
Monatsfrist nicht eingehalten;
Auslegung beginnt schon während der Woche der Bekanntmachung241;
zu kurze Einsichtszeit;
Auslegung ohne die Begründung;
Auslegung mit unvollständiger Begründung;
Auslegung ohne die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
es wurde eine Auslegungsdauer von mehr als einem Monat bekannt gemacht, tatsächlich aber wurde nur einen Monat ausgelegt;
einzelne Personen sind nicht beteiligt worden, die entsprechenden Belange waren jedoch unerheblich oder sind in der Entscheidung berücksichtigt worden.

[bookmark: _Behandlung_der_Anregungen][bookmark: _Ref487793853]Behandlung der während der Auslegung fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 BauGB)[endnoteRef:292]  209 sowie Mitteilung des Prüfungsergebnisses § 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2, Satz 5 BauGB242 und Behandlung der fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Bei diesem Verfahrensschritt kommen
 [292: 	„Nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB sind die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen der Bürger zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Das Erfordernis, über die Stellungnahmen förmlich durch Beschluss zu entscheiden, wird damit nicht statuiert. Nach Bundesrecht sind zwischen dem Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) und dem Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) für das Zustandekommen eines Bebauungsplans keine weiteren Beschlüsse der Gemeinde erforderlich (vgl. hierzu Senatsbeschluss vom 15. April 1988 - BVERWG 4 N 4.87 - BVERWGE 79, 200 <206>). § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB verlangt nur, dass die Stellungnahmen der Bürger geprüft werden. Dass das Ergebnis dieser Prüfung durch einen vor oder neben dem Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) ergehenden Beschluss festzustellen wäre, ergibt sich aus Bundesrecht nicht. Bundesrecht schließt allerdings auch nicht aus, dass Landesrecht dies bestimmt und auch regelt, welches Gemeindeorgan diesen Beschluss gegebenenfalls zu fassen hat. Folge: Das Fehlen eines Beschlusses über die Stellungnahmen ist kein Fehler.
Die Prüfung der vorgebrachten Stellungnahmen ist untrennbar mit dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB verbunden. Sie hat zunächst den Zweck, notwendiges Abwägungsmaterial zu beschaffen und zu vervollständigen. Die vorgebrachten Stellungnahmen sind daraufhin zu überprüfen, ob und in welcher Weise sie in dem Plan berücksichtigt werden können und sollen. Ihre abschließende Prüfung ist somit Bestandteil des Abwägungsvorgangs und geht in das Abwägungsergebnis ein: Die abschließende Entscheidung über Stellungnahmen ist daher dem Satzungsbeschluss vorbehalten (§ 10 Abs. 1, § 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Sie obliegt dem Gemeindeorgan, das den Satzungsbeschluss zu fassen hat, d.h. in aller Regel dem Gemeinderat (Gemeindevertretung). Das schließt nicht aus, dass ein Ausschuss die Beschlussfassung des Rates als des für den Satzungsbeschluss zuständigen Gemeindeorgans vorbereitet. Werden die vorgebrachten Stellungnahmen jedoch dem Rat vorenthalten oder stellt dieser sie aus anderen Gründen nicht in seine Abwägung ein, liegt ein Ermittlungsfehler und - je nach den Umständen des Einzelfalls - auch ein Gewichtungsfehler im Vorgang der planerischen Abwägung vor; die Abwägungsfehler werden regelmäßig in einem ergänzenden Verfahren zu beheben sein.“ (BVerwG, NVwZ 2000, 676-678)] 

im (normalen förmlichen Verfahren) folgende Möglichkeiten in Betracht:
Es sind keine Stellungnahmen abgegeben worden, dann entfällt dieser Verfahrensschritt; es kann sofort der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) erfolgen. (Strukturplan zum [normalen] förmlichen Bebauungsplanverfahren ohne Stellungnahmen nach der Auslegung)[endnoteRef:293] [293: 	
Strukturplan: (normales) förmliches Bebauungsplanverfahren ohne Stellungnahmen nach der Auslegung

] 

Es sind Stellungnahmen abgegeben worden, das zuständige Beschlussorgan weist sie aber zurück[endnoteRef:294]. (Strukturplan zum [normalen] förmlichen Bebauungsplanverfahren bei Zurückweisung von Stellungnahmen [§ 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 BauGB])[endnoteRef:295] [294: 	In diesem Fall kann in derselben Sitzung auch noch der Satzungsbeschluss gefasst werden.]  [295: 	
Strukturplan: (normales) förmliches Bebauungsplanverfahren bei Zurückweisung von Stellungnahmen (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 BauGB)
] 

Es sind Stellungnahmen abgegeben worden, das zuständige Beschlussorgan berücksichtigt sie und beschließt die Änderung des Bebauungsplanentwurfs[endnoteRef:296]
und [296: 	„Keinen Grund für eine neue Beteiligung stellt es dar, wenn nicht der Entwurf des Bauleitplans selber, sondern nur der Umweltbericht geändert wird. Allerdings wird die Aufnahme von Angaben wegen der Besorgnis zusätzlicher oder anderer erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen in der Regel auch zu einer Änderung des Planentwurfs führen.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.4.4)] 

[bookmark: _Ref373241860][bookmark: _Ref405818307][bookmark: _Ref80322548][bookmark: _Ref405818313]die erneute Auslegung nach § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB ohne Beschränkung nach § 4a Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB) (Strukturplan zum [normalen] förmlichen Bebauungsplanverfahren mit § 4a Abs. 3 Satz 1 bis 3 BauGB)[endnoteRef:297]; beachte § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB angemessen verkürzt z.B. auf 2 Wochen[endnoteRef:298] (Berechnung der 2 Wochenfrist analog Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 2, § 188 Abs. 2 Alt. 2, § 193 BGB)[endnoteRef:299]
oder [297: 	
Strukturplan: (normales) förmliches Bebauungsplanverfahren + § 4a Abs. 3 Sätze 1 bis 3 BauGB
]  [298: 	„Die Dauer der erneuten Beteiligung kann angemessen verkürzt werden. Als Anhaltspunkt für die Mindestdauer der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung kann die Zwei- Wochen-Frist des § 3 Abs. 3 Satz 2 BauGB a. F. herangezogen werden. Eine längere Dauer kann in Abhängigkeit vom Umfang der Änderungen erforderlich sein.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.4.4)]  [299: 

] 

die erneute Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Beschränkung nach § 4a Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB; beachte § 4a Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB und § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB angemessen verkürzt z.B. auf 2 Wochen298 (Berechnung der 2 Wochenfrist analog Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 2, § 188 Abs. 2 Alt. 2, § 193 BGB)[endnoteRef:300]
oder [300: 	Bzgl. Strukturplan und Fristberechnung nach § 4a Abs. 3 Satz 3. Als Anhaltspunkt für die Mindestdauer der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung kann die Zwei- Wochen-Frist des § 3 Abs. 3 Satz 2 BauGB a. F. herangezogen werden. Eine längere Dauer kann in Abhängigkeit vom Umfang der Änderungen erforderlich sein.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.4.4) vgl. Endnoten 297  299] 

das Absehen von der Auslegung (§ 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB[endnoteRef:301]  288) und Beschränkung bei der Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Ergänzung betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden (Strukturplan zum [normalen] förmlichen Bebauungsplanverfahren mit § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB)[endnoteRef:302]
 [301: 	„Werden durch die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann wie bisher die Beteiligung auf die von der Änderung oder Ergänzung Betroffenen beschränkt werden (§ 4a Abs. 3 Satz 4). Wegen der Gefahr, bei der Auswahl insbesondere der betroffenen Öffentlichkeit Auswirkungen zu übersehen oder die Betroffenheit aus anderen Gründen falsch zu beurteilen, sollte von dieser Möglichkeit nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden. Angesichts der Möglichkeit, die Dauer der Auslegung angemessen zu verkürzen, wird eine Einzelbeteiligung in der Regel auch nicht zu einem Zeitgewinn führen.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.4.4)]  [302: 	
Strukturplan: (normales) förmliches Bebauungsplanverfahren + § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB
] 

im vereinfachten Verfahren kommen folgende Möglichkeiten in Betracht:
Es sind keine Stellungnahmen abgegeben worden; es kann sofort der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) erfolgen[endnoteRef:303]. [303: 	Vgl. den Strukturplan in Endnote 289] 

Es sind Stellungnahmen abgegeben worden, das zuständige Beschlussorgan weist sie aber zurück; anschließend kann sofort der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) erfolgen[endnoteRef:304]. [304: 	Strukturplan zum vereinfachten Änderungs- oder Ergänzungsverfahren für einen Bebauungsplan (§ 13 BauGB) bei Zurückweisung der Stellungnahmen
] 

Es sind Stellungnahmen abgegeben worden, das zuständige Beschlussorgan berücksichtigt sie und beschließt die Änderung des Bebauungsplanänderungs- oder ergänzungsentwurfs und die erneute Beteiligung der durch die Änderung des Bebauungsplanänderungs- oder ergänzungsentwurfs betroffenen Öffentlichkeit nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 BauGB und der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 Alt. 1 BauGB.[endnoteRef:305]

Fehlerbeispiele:
GO-Vorschriften verletzt; Art. 49 GO244;
keine Mitteilung des Prüfungsergebnisses;
Bebauungsplanentwurf wurde nicht erneut ausgelegt, obwohl die Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB nicht vorlagen;
bei der erneuten Bekanntmachung der Auslegung bzw. bei der Auslegung wurden Fehler gemacht >>L.2.8 bis 2.10
 [305: 	„Wird die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a Abs. 3 nicht durch eine erneute Auslegung sondern eine auf die Betroffenen beschränkte Beteiligung durchgeführt, ist diese Hinweispflicht (4a Abs. 6 Satz 2 BauGB) zwar nicht ausdrücklich geregelt; die Regelung ist jedoch insoweit entsprechend anzuwenden. (EAG Bau – Mustererlass Nr. 3.4.4.7)
Strukturplan zum vereinfachten B- planverfahren bei erneuter Beteiligung § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1, Nr. 3 Alt. 1 BauGB

] 

Satzungsbeschluss § 10 Abs. 1 BauGB[endnoteRef:306]

Fehlerbeispiele:
GO-Vorschriften verletzt (Beachte Art. 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Halbsatz 2 GO);
Art. 49 GO244. [306: 	Beachte: Beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan (§ 12 BauGB) muss vor dem Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) der Abschluss eines Durchführungsvertrags zwischen Vorhabenträger und Gemeinde erfolgen (§ 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB).] 

Genehmigung

[bookmark: _Genehmigungspflichtig_nach_§_1]Genehmigungspflichtig nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB (Strukturplan für einen genehmigungspflichtigen Bebauungsplan zum [normalen] förmlichen Bebauungsplanverfahren[endnoteRef:307] bzw. vereinfachten Verfahren[endnoteRef:308]) ist nur ein Bebauungsplan nach
 [307: 	Strukturplan zum [normalen] förmlichen Bebauungsplanverfahren für einen genehmigungspflichtigen Bebauungsplan
]  [308: 	Strukturplan für einen genehmigungspflichtigen Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren

] 

[bookmark: _§_8_Abs.]§ 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB >>L.1.1

oder

§ 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB >>L.1.1

oder

§ 8 Abs. 4 BauGB >>L.1.1

[bookmark: _Zuständigkeit_1]Zuständigkeit

sachlich

für Bebauungsplan einer kreisfreien Gemeinde oder in den Fällen des § 2 Abs. 4 ZustVBau[endnoteRef:309] auch einer kreisangehörigen Gemeinde nach § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB = Regierung [309: 	Unterstreiche in § 2 Abs. 4 Nr. 2 ZustVBau „...die keinen Flächennutzungsplan haben.“] 

für Bebauungsplan einer kreisangehörigen Gemeinde § 2 Abs. 3 ZustVBau = Landratsamt

örtlich Art. 3 Abs. 1 Nr. 3b BayVwVfG

Materielle Prüfung § 10 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 2  [endnoteRef:310] und 4 (entsprechend), § 216 BauGB[endnoteRef:311]
 [310: 	„Auf den Bebauungsplan ist - mangels Verweisung in § 10 Abs. 2 - § 6 Abs. 3 BauGB nicht anwendbar, wonach die Genehmigungsbehörde - wenn anders Versagungsgründe nicht ausgeräumt werden können - räumliche oder sachliche Teile des Flächennutzungsplans von der Genehmigung ausnehmen kann. Daraus folgt indessen nicht, dass nicht (auch) bei einem Bebauungsplan ein (abtrennbarer) Teil der Planung genehmigt, ein anderer hingegen - als nicht genehmigungsfähig - abgelehnt werden könnte. Die Entbehrlichkeit einer (besonderen) Ermächtigung der Genehmigungsbehörde zu einem solchen Vorgehen ergibt sich vielmehr schon aus allgemeinen Grundsätzen; für den Flächennutzungsplan ist sie wegen dessen Eigenart erforderlich, sich (grundsätzlich) auf das gesamte Gemeindegebiet erstrecken zu müssen (so auch Gaentzsch, in: BK, § 11 Rdnr. 5; W. Schrödter, in: Schrödter, § 10 Rdnr. 49; Bielenberg, in: EZBK, § 11 a. F. Rdnr. 12).“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 10, Rdnr. 15)]  [311: 	Vgl. für die weitere Prüfung Schema M] 

[bookmark: _Antrag_§_3_1]Antrag § 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB; zu den allgemeinen Voraussetzungen des Antrags (vgl. Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel V 2.12 (3, 4)247 http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)

[bookmark: _Verfahren_Art._9_1]Verfahren Art. 9 ff BayVwVfG; (beachte: Fiktionsgenehmigung § 10 Abs. 2 Satz 2, § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB, Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alt. 1, § 193 BGB)

Fehlerbeispiele:
Genehmigung nicht beantragt;
unzuständige Behörde hat entschieden.


Ausfertigung Art. 26 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 GO (vgl. IMBek über amtliche Bekanntmachung gemeindlicher Satzungen und von Rechtsvorschriften der Verwaltungsgemeinschaften; Herausgabe, Inhalt und Gestaltung kommunaler Amtsblätter (VSV 2021-6) II Nr. 4)

Fehlerbeispiele:
keine Ausfertigung vor der Bekanntmachung (BVerwG Beschluss vom 09.05.1996 - BVerwG 4 B 60.96).


[bookmark: _Bekanntmachung_§_10][bookmark: _Ref509062500]Bekanntmachung § 10 Abs. 3 BauGB (Art. 27 Abs. 2, Art. 26 Abs. 2 GO, BekV)
der Genehmigung des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 BauGB)[endnoteRef:312]
bzw.
dass ein Bebauungsplan beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB) worden ist (§ 10 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 BauGB)[endnoteRef:313]

= Inkrafttreten des Bebauungsplans § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB, BekV

Übermittlung § 10 Abs. 4 BauGB

Gegennormen: § 13 Abs. 3 Satz 1 (§ 13a Abs. 2 Nr. 1) BauGB288

Fehlerbeispiele:
fehlt;
fehlerhafte Bekanntmachung;
Verstoß gegen § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB
Hinweis, wo der Plan eingesehen werden kann, fehlt (§ 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB);
Plan liegt tatsächlich nicht aus oder ohne die Begründung oder ohne die zusammenfassende Erklärung (§ 10 Abs. 4 BauGB249);
Hinweisfunktion[endnoteRef:314] wird nicht gewährleistet (BayVBl 1985, 23);
Verstoß gegen § 214 Abs. 4 BauGB250
 [312: 	„Für die Bekanntmachung wird folgender Text vorgeschlagen:
Bekanntmachung der Genehmigung für den Bebauungsplan (der Änderung, Ergänzung des Bebauungsplans) der Gemeinde ................... (für das Gebiet.............)
Mit Bescheid vom ........ Nr. ........... hat die Regierung/das Landratsamt den Bebauungsplan (die Änderung, Ergänzung des Bebauungsplans) der Gemeinde ................... (für das Gebiet.............) genehmigt. Diese Genehmigung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan (die Änderung, Ergänzung des Bebauungsplans) in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung bei der Gemeinde (Bauamt, Straße, Öffnungszeiten) einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

wenn sie nicht in innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

..........................................  ..................................................................................
Ort, Datum, Siegel  Erster Bürgermeister/Oberbürgermeister“
(Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel V 2.13 (6b) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)
Beachte: Bei den Hinweisen nach § 215 Abs. 2 BauGB und auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB handelt es sich um keinen notwendigen Bekanntmachungsinhalt nach § 10 Abs. 3 BauGB; d.h. das Fehlen dieser Hinweise stellt keinen Fehler dar; es laufen jeweils nur die dort genannten Fristen nicht an.]  [313: 	„Für die Bekanntmachung wird folgender Text vorgeschlagen:
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan (der Änderung, Ergänzung des Bebauungsplans) der Gemeinde ................... (für das Gebiet.............)
Die Gemeinde ................... hat mit Beschluss vom ........ den Bebauungsplan (die Änderung, Ergänzung des Bebauungsplans) für das Gebiet ............. als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan (die Änderung, Ergänzung des Bebauungsplans) in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung bei der Gemeinde (Bauamt, Straße, Öffnungszeiten) einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

Unbeachtlich werden demnach

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

wenn sie nicht in innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

..........................................  ..................................................................................
Ort, Datum, Siegel  Erster Bürgermeister/Oberbürgermeister“
(Planungshilfen für die Bauleitplanung 2010/11, Kapitel V 2.13 (6b) http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4025361/PlanungshilfenfuerdieBauleitplanung.pdf)
Beachte: Bei den Hinweisen nach § 215 Abs. 2 BauGB und auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB handelt es sich um keinen notwendigen Bekanntmachungsinhalt nach § 10 Abs. 3 BauGB; d.h. das Fehlen dieser Hinweise stellt keinen Fehler dar; es laufen jeweils nur die dort genannten Fristen nicht an.]  [314: 	„In der Rechtsprechung des Senats ist geklärt, dass an die Schlussbekanntmachung der Satzung zwar geringere Anforderungen zu stellen sind als an die Bekanntmachung im Auslegungsverfahren, von der eine „Anstoßwirkung“285 ausgehen muss. Es muss jedoch der mit der Bekanntmachung verfolgte Hinweiszweck erreicht werden (vgl. § 214 Abs. Satz 1 Nr. 4 BauGB). Die Bekanntmachung muss sich auf einen bestimmten Bebauungsplan beziehen; zu fordern ist dass sie mittels einer schlagwortartigen Kennzeichnung einen Hinweis auf den räumlichen Geltungsbereich des Plans gibt und dass dieser Hinweis den Plan identifiziert. Für die schlagwortartige Kennzeichnung des Plangebiets reicht die bloße Angabe der Nummer des Bebauungsplans nicht aus. Denn die Zahl lässt keinerlei Rückschlüsse auf die räumliche Belegenheit eines Plans zu und kann dem Normadressaten demgemäß auch keinerlei Erkenntnisse darüber vermitteln, in welchem Teil der Gemeinde neues Baurecht gilt.“ (BVerwG in NVwZ 2001, 204] 




[bookmark: _Prüfung_der_Genehmigungsfähigkeit][bookmark: _Toc243126667]Prüfung der Genehmigungsfähigkeit eines Flächennutzungsplans
bzw.
der Genehmigungsfähigkeit eines Bebauungsplans


Rechtsgrundlage

für die Genehmigungsfähigkeit eines Flächennutzungsplans (§ 6 Abs. 2 BauGB)

für die Genehmigungsfähigkeit eines Bebauungsplans (§ 10 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 BauGB)

Genehmigungspflichtigkeit

beim Flächennutzungsplan vgl. >>K.2.13.1

beim Bebauungsplan vgl. >>L.2.13.1

Zuständigkeit

beim Flächennutzungsplan vgl. >>K.2.13.2

beim Bebauungsplan vgl. >>L.2.13.2

Materielle Voraussetzungen
§ 6 Abs. 2 BauGB Tatbestandsvoraussetzungen: „Plan ordnungsgemäß zustande gekommen“ (Verfahrensvorschriften); „widerspricht der Plan (materiellen) Rechtsvorschriften dieses Gesetzbuchs (BauGB)“; „widerspricht der Plan Rechtsvorschriften, die aufgrund dieses Gesetzbuchs (BauGB) erlassen wurden (insbes. BauNVO vgl. § 9 Abs. 4 BauGB)“; „widerspricht der Plan sonstigen Rechtsvorschriften (z.B. Naturschutzgebietsverordnung)“

= überprüfe anhand des Schemas K (Flächennutzungsplan) oder L (Bebauungsplan), ob der Plan gegen die oben genannten Vorschriften verstößt

[bookmark: _(Beim_Flächennutzungsplan_einschlägige][bookmark: _Hlt423919815][bookmark: _Hlt424133935](Beim Flächennutzungsplan einschlägige materielle und verfahrensrechtliche Vorschriften) >>K

[bookmark: _(Beim_Bebauungsplan_einschlägige][bookmark: _Hlt445690435][bookmark: _Hlt423919844][bookmark: _Hlt443926668][bookmark: _Hlt424134974](Beim Bebauungsplan einschlägige materielle und verfahrensrechtliche Vorschriften) >>L

[bookmark: MFehlerdiekeinVersagungsgrundsind]Beachte dabei sowohl bei M.4.1 als auch bei M.4.2, dass folgende Fehler keinen Versagungsgrund darstellen:

[bookmark: _Ref36879765]Fehler: Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1 Abs. 8 BauGB) fehlt oder GO-Vorschriften verletzt = kein Versagungsgrund (vgl. BVerwG, NVwZ 1988, 916  [endnoteRef:315]  282)  225
 [315: 	„In den übrigen Vorschriften über das Verfahren zur Aufstellung der Bauleitpläne wird der Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB (...) nicht erwähnt. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass eine bundesrechtliche Verpflichtung im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens einen Aufstellungsbeschluss zu fassen, nicht besteht. Mängel des Aufstellungsbeschlusses sind deshalb nicht erst wegen der ‚Heilungsvorschrift’ des § 214 BauGB unbeachtlich, sondern schon deshalb, weil ein Aufstellungsbeschluss für die Bauleitplanung (zwar wünschenswert, aber) bundesrechtlich nicht zwingend vorgeschrieben ist.“ (BVerwG in NVwZZ-RR 2003, 172)] 

Fehler: Aufstellungsbeschluss wurde nicht oder fehlerhaft bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1 Abs. 8 BauGB) = kein Versagungsgrund (vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 10.08, § 2, Rdnr. 30)

Fehler: Billigungs- und Auslegungsbeschluss fehlt oder GO-Vorschriften verletzt = kein Versagungsgrund (vgl. BVerwG, NVwZ 1988, 916 290 und Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 10.08, § 3, Rdnr. 33)

[bookmark: _Ref435184994]Fehler: Beschluss über die Behandlung der während der Auslegung fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 BauGB) und der fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fehlt oder GO-Vorschriften verletzt 292  [endnoteRef:316] = kein Versagungsgrund
 [316: 	„Verstöße gegen die Prüfungs- und Mitteilungspflicht lassen die Wirksamkeit des Bebauungsplans unberührt (Gaentzsch, in: BK, § 3 Rdnr. 27; Battis, in: BKL, § 3 Rdnr. 17), und zwar - unabhängig von der Fehlerfolgenregelung in §§ 214 f. - bereits deshalb, weil der Fehler - ist dem Abwägungsgebot im übrigen genügt - keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans haben kann und daher schon nach allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen unbeachtlich ist.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 3, Rdnr. 28)] 

Fehler: Unterlassen der Mitteilung des Ergebnisses § 3 Abs. 2 Sätze 4, 5 BauGB = kein Versagungsgrund (str.), aber Genehmigungsbehörde soll Nachholung verlangen (so Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 10.08, § 3, Rdnr. 66)316.

Alle anderen Fehler führen zwingend dazu, dass die Genehmigung zu versagen ist.
(§ 10 Abs. 2 Satz 2  [endnoteRef:317]), § 6 Abs. 2, § 216 BauGB[endnoteRef:318]
 [317: 	Beim Flächennutzungsplan ohne § 10 Abs. 2 Satz 2 BauGB]  [318: 	§§ 214 und 215 BauGB dürfen bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit keinesfalls herangezogen werden, denn diese Vorschriften sind nur bei einem Bebauungsplan anwendbar, der bereits in Kraft getreten ist; vgl. sowohl § 214 Abs. 1 BauGB „...Rechtswirksamkeit ... der Satzungen“ als auch § 216 BauGB.] 

Liegen keine Fehler vor bzw. nur solche, die keinen Versagungsgrund darstellen, muss die Genehmigung erteilt werden
Problem: Nebenbestimmung, Maßgabe.

Antrag

beim Flächennutzungsplan vgl. >>K.2.13.4

beim Bebauungsplan vgl. >>L.2.13.4

Verfahren

beim Flächennutzungsplan vgl. >>K.2.13.5

beim Bebauungsplan vgl. >>L.2.13.5



[bookmark: _Prüfung_der_Rechtswirksamkeit][bookmark: _Toc243126668][bookmark: _Ref26364853][bookmark: _Ref489607449]Prüfung der Rechtswirksamkeit eines Flächennutzungsplans[endnoteRef:319] bzw. eines Bebauungsplans[endnoteRef:320] [319: 	Anders als bei Verwaltungsakten, deren Rechtswidrigkeit in formeller oder materieller Hinsicht verschiedene Fehlerfolgen haben kann – Anfechtbarkeit oder Nichtigkeit –, kann eine Rechtsnorm grundsätzlich nur entweder wirksam oder unwirksam sein. Das trifft auch für den Bebauungsplan als gemeindliche Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) zu; Entsprechendes muss für den Flächennutzungsplan wegen seiner Bindungswirkung für die weitere gemeindliche Bauleitplanung gelten.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 214, Rdnr. 1)]  [320: 	„Normverwerfung
Die Kommission hat sich intensiv mit der Frage befasst, ob sie für städtebauliche Satzungen eine gesetzliche Regelung zur administrativen Normprüfung und -verwerfung empfehlen sollte.
Die Frage, ob Behörden, für die sich beim Vollzug von Gesetzen - wie für die Bauaufsichtsbehörde bei der Entscheidung über die Erteilung von Baugenehmigungen oder über bauaufsichtliches Einschreiten - die Gültigkeit einer städtebaulichen Satzung als Vorfrage stellt, zu einer entsprechenden Prüfung und - bei negativem Ergebnis - zur Nichtanwendung befugt sind (administrative Inzidentkontrolle und -verwerfung), ist umstritten und bisher höchstrichterlich noch nicht geklärt. Das bereitet in der Praxis zunehmend Schwierigkeiten, insbesondere auch nach dem das Genehmigungserfordernis und damit eine Rechtskontrolle von Bebauungsplänen durch die höhere Verwaltungsbehörde weitgehend entfallen ist. Gerichte überprüfen die Gültigkeit von Bebauungsplänen und anderen städtebaulichen Satzungen nicht nur in Normenkontrollverfahren. In anderen gerichtlichen Verfahren spielt die Gültigkeit der Satzung häufig eine Rolle als Vorfrage des Bestehens eines mit der Klage geltend gemachten Anspruchs. Diese gerichtliche Inzidentkontrolle wird weder durch § 47 VwGO noch durch eine andere Rechtsvorschrift ausgeschlossen. Die gerichtliche Inzidentverwerfung wirkt zwar nur zwischen den Prozessparteien (Rechtskraftwirkung). Gleichwohl wird es offenbar für selbstverständlich gehalten, dass sich die Verwaltungsbehörden - zumindest in der Regel - an die Auffassung des Gerichts halten, die Satzung sei nicht wirksam. Sie wenden Sie nicht mehr an, ohne dass die Gemeinde sie förmlich aufgehoben hat. Die Behörden tun dies in der Regel auch deshalb, weil sie sonst mit Amtshaftungsansprüchen rechnen müssen. In den Fällen, in denen das Erkennen von für die Gültigkeit der Satzung beachtlichen Fehlern sich nicht auf eine gerichtliche Inzidentkontrolle stützen kann, sondern die - gewissenhafte - administrative „Eigenkontrolle“ zur Erkenntnis der Ungültigkeit der städtebaulichen Satzung führt, wird die Kompetenz der Verwaltungsbehörde zur Nichtanwendung dieser Norm, von deren Rechtmäßigkeit die Verwaltungsentscheidung abhängt, im Schrifttum zum Teil bestritten. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist die Frage noch nicht allgemein entschieden worden. Lediglich in einem Fall offensichtlicher Ungültigkeit hat das BVerwG die Befugnis der Behörde zur Nichtbeachtung des Bebauungsplans bejaht. Die grundsätzliche und allgemeine Frage der administrativen Kompetenz zu Verwerfung untergesetzlicher Normen hat es ausdrücklich offen gelassen. Die Kommission ist einhellig der Meinung, dass eine Behörde die aus Anlass einer von ihr zu treffenden Verwaltungsentscheidung ernsthafte Zweifel an der Wirksamkeit einer von ihr anzuwendenden städtebaulichen Satzung hat, der Frage nachgehen muss und die Satzung nicht anwenden darf, wenn sie - nach Anhörung der Gemeinde - zu der Überzeugung gelangt, die Satzung sei unwirksam. Gleichwohl empfiehlt die Kommission nicht, in das Baugesetzbuch eine ausdrückliche Regelung aufzunehmen. Eine gesetzliche Regelung erscheint aus mehreren Gründen problematisch:
a) Es handelt sich um ein allgemeines Problem der Normgeltung und des administrativen Vollzugs untergesetzlicher Normen. Eine Regelung im Baugesetzbuch könnte nur für Satzungen nach dem Baugesetzbuch gelten. Sie könnte zu dem Gegenschluss führen, dass in anderen Bereichen eine Kompetenz von Verwaltungsbehörden zur Inzidentprüfung und -verwerfung untergesetzlicher Normen ausgeschlossen sei.
b) Eine Regelung, die lediglich bestätigen würde, dass eine Verwaltungsbehörde im Gesetzesvollzug eine von ihr als unwirksam erkannte Satzung (nach Anhörung der Gemeinde) nicht anwenden dürfe, könnte als Aufforderung verstanden werden, ungefragt in eine Fehlersuche einzutreten.
c) Eine weitergehende Regelung, die Voraussetzungen benennt, unter denen Verwaltungsbehörden eine Satzung nach dem BauGB für unwirksam halten und nicht anwenden dürfen, würde neue Rechtsfragen aufwerfen und möglicherweise unnötige Prozesse zu diesen Fragen auslösen.
d) Die Beschränkung der administrativen Normenverwerfungskompetenz auf Fälle offensichtlicher Unwirksamkeit, wozu in der Regel auch die Fälle einer vorangegangen inzidenten gerichtlichen Unwirksamkeitsfeststellung zu rechnen sind, wäre zu eng. Die Kommission weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Behörden nach § 47 Absatz 2 VwGO befugt sind im Normenkontrollverfahren die Frage der Gültigkeit einer Satzung nach dem BauGB zur gerichtlichen Kontrolle zu stellen, und dass die normenkontrollgerichtliche Nichtigkeits- oder Unwirksamkeitsfeststellung allgemeinverbindlich ist. Die Antragsbefugnis der Behörden hat gerade den Sinn, beim Vollzug einer städtebaulichen Satzung Zweifel an deren Gültigkeit mit Allgemeinverbindlichkeit zu erklären und damit Rechtssicherheit zu schaffen. Das Gesetz verpflichtet eine Behörde, die eine untergesetzliche Norm für ungültig hält, aber nicht den Antrag zu stellen. Es gibt ihr lediglich die Befugnis. Diese ist zudem auf den Zweijahreszeitraum nach ortsüblicher Bekanntmachung der Satzung befristet. Danach erfüllt die behördliche Antragsbefugnis für ein Normenkontrollverfahren nicht mehr die Funktion, eine administrative Inzidentverwerfung zu ersetzen. Die Kommission gibt zu erwägen, Verwaltungsbehörden an Stelle der jetzt gegebenen Antragsbefugnis (§ 47 Absatz 2 Satz 1 VwGO) eine - bloße - Befugnis zur Vorlage der Frage an das Oberverwaltungsgericht einzuräumen. Sie dürfte nicht befristet sein. Die Verwaltungsbehörde hätte in der Begründung der Vorlage darzulegen, dass die Gültigkeit der Norm für einen von ihr zu entscheidenden Fall erheblich ist und aus welchen Gründen sie die Norm für ungültig hält.“ (Bericht der Expertenkommission)

„4. Behandlung unwirksamer (nichtiger) Bebauungspläne

4.1 Aufhebungsverfahren

Ist ein Bebauungsplan wegen Verstoßes gegen formelles oder materielles Recht unwirksam (nichtig), gilt diese Rechtsfolge ipso iure, also bereits ohne weiteres kraft Gesetzes (sog. Unwirksamkeits-(Nichtigkeits-)dogma)266. Gleichwohl entfaltet - ähnlich einem unwirksamen (nichtigen) Verwaltungsakt - auch ein unwirksamer (nichtiger) Bebauungsplan einen gewissen Rechtsschein. Dieser Rechtsschein hat nachteilige Wirkungen nicht nur im Hinblick auf die von ihm erzeugte Rechtsunsicherheit. Darüber hinaus kann er etwa die Entstehung eines Vertrauensschutzes dagegen hindern, dass ein wegen Verfahrensmängeln unwirksamer (nichtiger) Bebauungsplan nach § 214 Abs. 4 (§ 215a Abs. 2 BauGB) rückwirkend in Kraft gesetzt wird (BVerwG, Urt. v. 5.12.1986 - 4 C 31.85 - [0473]). Daher kann - ebenso wie bei einem nichtigen Verwaltungsakt (vgl. das § 44 Abs. 5 VwVfG entsprechende Landesverwaltungsverfahrensrecht) - ein (berechtigtes) Interesse daran bestehen, diesen Rechtsschein förmlich zu beseitigen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann dies zunächst nicht dadurch erfolgen, dass die Genehmigung des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 2 BauGB) (...) gemäß dem 48 VwVfG entsprechenden Landesverwaltungsverfahrensrecht zurückgenommen wird. Denn zwar handelt es sich dabei (zur Nichtbeanstandung vgl. § 246 Rdnr. 11 und Jäde, Entwicklungsgebot, Genehmigungspflicht und Anzeigeverfahren, BauR 1988, 163/167 f.) um (begünstigende) Verwaltungsakte gegenüber der Gemeinde (BVerwG, Urt. v. 12.12.1969 - IV C 105.66 - [0923]), zugleich aber auch um (einen) Mitwirkungsakt in einem gemeindlichen Rechtssetzungsverfahren, der mit der Bekanntmachung des Bebauungsplans gewissermaßen in diesem aufgeht und schon mit Rücksicht auf die Publizitätswirkung dieser Bekanntmachung nicht mehr nach allgemeinen Regeln "rückholbar" ist (BVerwG, Urt. v. 21.11.1986 - 4 C 22.83 - [0478]; zuvor schon BayVGH, Urt. v. 1.4.1982 - 15 N 81 A.1679 - [1495]). Aus denselben Gründen kommt auch keine Feststellung der Nichtigkeit der Genehmigung durch die Genehmigungsbehörde nach dem § 44 Abs. 5 Halbsatz 1 VwVfG entsprechenden Landesverwaltungsverfahrensrecht in Betracht (BVerwG, Urt. v. 21.11.1986 - 4 C 60.84 - [0476]; BVerwG, Urt. v. 21.11.1986 - 4 C 37.84 - [0477]).

Demgegenüber fordert das Bundesverwaltungsgericht auch für die Beseitigung des Rechtsscheins eines unwirksamer (nichtigen) Bebauungsplans ein förmliches Aufhebungsverfahren nach § 1 Abs. 8 BauGB (BVerwG, Urt. v. 21.11.1986 - 4 C 22.83 - [0478]; BVerwG, Urt. v. 21.11.1986 - 4 C 60.84 - [0476]; BVerwG, Beschl. v. 12.12.1990 - 4 B 143.90 - [0316]) (...)

4.2 Inzidentverwerfung

Ist ein Bebauungsplan unwirksamer (nichtig), so ergibt sich die daraus folgende Konsequenz seiner rechtlichen Unbeachtlichkeit unmittelbar und ohne zusätzlichen (besonderen) feststellenden Akt aus dem Gesetz (sog. Unwirksamkeits-(Nichtigkeits-)dogma). Gleichwohl ist umstritten, ob Gemeinde, Baugenehmigungs- und andere Behörden ohne weiteres den unwirksamen (nichtigen) Bebauungsplan unbeachtet lassen und bei ihren Entscheidungen von derjenigen Rechtslage ausgehen dürfen, wie sie sich bei Absehen vom Bebauungsplan darstellt. Dabei handelt es sich um einen Ausschnitt aus dem grundsätzlich strittigen Fragenkreis, ob die Exekutive zur Inzidentverwerfung untergesetzlicher Normen befugt oder ob diese den Verwaltungsgerichten vorbehalten ist. Die dabei einander widerstreitenden Grundpositionen lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass einerseits angenommen wird, bereits aus dem Rechtsstaatsprinzip und damit aus der Gesetzesgebundenheit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG) ergebe sich, dass niemand - und damit auch nicht die Exekutive - unwirksame Normen zu befolgen habe, dem andererseits entgegengehalten wird, den Prinzipien der rechtsstaatlichen Funktionenverteilung müsse entnommen werden, dass (auch) untergesetzliche Normen nur durch die Gerichte für unwirksam erklärt werden dürften; für letztere Auffassung spreche überdies, dass - zwar nicht die Gemeinde wegen des insoweit unstatthaften Insichprozesses, wohl aber - mit der Anwendung des (vermeintlich oder tatsächlich) unwirksamen (nichtigen) Bebauungsplans befasste Behörden im Wege eines verwaltungsgerichtlichen Normenkontrollverfahrens (§ 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO) Zweifel über die Gültigkeit klären könnten (so namentlich BayVGH, Urt. v. 1.4.1982 - 15 N 81 A.1679 - [1495]; dazu - mit Recht - kritisch Renck, Urteilsanmerkung, BayVBl. 1983, 86 f.)

Diese umstrittene Frage (für Inzidentverwerfungsbefugnis HessVGH, Urt. v. 20.12.1989 - 4 UE 2251/88 - [1633]) ist auch nicht durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Unzulässigkeit der Feststellung der Unwirksamkeit (Nichtigkeit) des Bebauungsplans durch die höhere Verwaltungsbehörde geklärt, da in der einschlägigen Entscheidung (BVerwG, Urt. v. 21.11.1986 - 4 C 60.84 - [0476]) ausdrücklich (nur) von einer dieser Behörde nicht zustehenden "abstrakten Planverwerfungskompetenz" die Rede ist, die Frage der (konkreten) Inzidentverwerfungsbefugnis also gerade nicht angesprochen wird.

Im Ergebnis verdient die eine Inzidentverwerfungsbefugnis bejahende Auffassung Zustimmung. Das wird deutlich, wenn man erwägt, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn die Verwaltungsbehörde zutreffend von der Unwirksamkeit (Nichtigkeit) des Bebauungsplans ausgeht: Denn dann wird die auf die Erteilung einer plangestützten Genehmigung gerichtete Klage - im Hinblick auf die unbestrittene Inzidentverwerfungskompetenz der Verwaltungsgerichte - abgewiesen, ohne dass die Frage der Inzidentverwerfungsbefugnis der Exekutive überhaupt noch geprüft würde. Dass die Verwaltungsbehörde in solchen Fällen das Risiko einer Fehlbeurteilung zu tragen hat, versteht sich zwar von selbst, ist aber gegenüber dem allgemeinen Richtigkeitsrisiko bei der Rechtsanwendung keine zu einer anderen Beurteilung Veranlassung gebende Besonderheit.

4.3 Anhang: Funktionslose Bebauungspläne

Die vorstehend entwickelten Grundsätze gelten auch für funktionslos gewordene Bebauungspläne.

Abzugrenzen ist die Funktionslosigkeit zunächst von einer Unwirksamkeit (Nichtigkeit) des Bebauungsplans wegen Abwägungsmängeln. Wird ein abwägungserheblicher Belang von der planenden Gemeinde nicht in die Abwägung eingestellt, weil sie diesen Belang weder kennt noch kennen muss, hätte dieser Belang aber durch - fehlerfreie - Abwägung nicht überwunden werden können (Beispiel: eine unerkannte und unerkennbare, erst nachträglich bekanntgewordene Altlast schließt die Überplanung einer Fläche zu Zwecken der Wohnbebauung schlechthin aus), dann entfällt nicht etwa (nur) nachträglich die Realisierbarkeit des Bebauungsplans, sondern er leidet bereits an einem zur Unwirksamkeit (Nichtigkeit) führenden Mangel zwar nicht im Abwägungsvorgang, wohl aber im Abwägungsergebnis.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann (im Gegensatz zu der früher von ihm vertretenen Auffassung, ein Bebauungsplan könne nur durch die Bildung entgegenstehenden Gewohnheitsrechts außer Kraft gesetzt werden: so noch BVerwG, Urt. v. 10.3.1967 - IV C 87.65 - [0979] und im Anschluss daran Zeiler, Außerkrafttreten von Bebauungsplänen infolge abweichender tatsächlicher Entwicklung, BayVBl. 1978, 626) in diesem Zusammenhang nicht nur an den Normcharakter des Bebauungsplans angeknüpft werden, da dies seiner Eigenart nicht gerecht werde. Zwar sei auch der Bebauungsplan - wie jeder Rechtssatz - darauf angelegt, die Realität dem Maßstab der Norm anzupassen. Das Spezifische der bauplanungsrechtlichen Entscheidungen liege indessen weniger darin, dass sie auf Befolgung, sondern darin, dass sie auf Verwirklichung angelegt seien. Habe sich die Gestaltung der Wirklichkeit in einem solchen Maße abweichend von dem normativen planerischen Programm vollzogen, dass dessen Realisierung als ausgeschlossen angesehen werden müsse, verliere die planungsrechtliche Entscheidung ihren praktischen Zweck, könne ihre Ordnungsfunktion nicht mehr erfüllen und werde funktionslos (obsolet).

Dabei müssten die Verhältnisse, auf die sich die Planung beziehe, einen Zustand in der tatsächlichen Entwicklung erreicht haben, der eine Verwirklichung der Festsetzung auf unabsehbare Zeit ausschließe. Insoweit dürfe nicht gleichsam isolierend auf einzelne Grundstücke abgestellt, also die Betrachtung darauf beschränkt werden, ob die Festsetzung hier und dort noch einen Sinn ergebe. Zu würdigen sei vielmehr grundsätzlich die Festsetzung in ihrer ganzen Tragweite sowie nicht nur die einzelne Festsetzung, sondern auch die Bedeutung, die sie jeweils für den Plan in seiner Gesamtheit habe.

Dieser eine Verwirklichung des planerischen Konzepts auf unabsehbare Zeit ausschließende Abweichensgrad der tatsächlichen Entwicklung müsse endlich ein solches Ausmaß erreicht haben, dass es einem dennoch in die Fortgeltung der Festsetzung gesetzten Vertrauen die Schutzwürdigkeit entziehe (grundlegend BVerwG, Urt. v. 29.4.1977 - IV C 39.75 - [0769]). Darauf, ob die Aufsichtsbehörde auf die Verwirklichung der Planung drängt, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an (so - unter Bekräftigung der vorstehenden Grundsätze - BVerwG, Beschl. v. 31.8.1989 - 4 B 161.88 - [0367] zu einem Sanierungsbebauungsplan; ebenso BVerwG, Beschl. v. 3.8.1990 - 7 C 41-43.89 - [0326]). Dass die Gemeinde ihre planerische Konzeption aufgibt, führt - für sich allein genommen - noch nicht dazu, dass der Bebauungsplan obsolet wird (BVerwG, Urt. v. 17.6.1993 - 4 C 7.91 - [0200]).

Wie die Unwirksamkeit (Nichtigkeit) kann sich auch die Funktionslosigkeit eines Bebauungsplans auf Teilbereiche beschränken. Die dadurch entstehende Regelungslücke wird - je nach Lage der Dinge - durch die Planersatzvorschriften der §§ 34 f. gefüllt (BVerwG, Urt. v. 5.8.1983 - 4 C 96.79 - [0595]).“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 30, Rdnrn. 29 ff)] 



[bookmark: _Hlt442359364][bookmark: _Hlt423925183][bookmark: _Hlt423926819][bookmark: _Hlt423920043][bookmark: _Hlt424167923]Fehler feststellen anhand des Schemas K
(Beim Flächennutzungsplan einschlägige materielle und verfahrensrechtliche Vorschriften) >>K
oder
des Schemas L
(Beim Bebauungsplan einschlägige materielle und verfahrensrechtliche Vorschriften) >>L

Wenn kein Fehler vorliegt, ist der Flächennutzungsplan oder der Bebauungsplan rechtswirksam; liegt ein oder liegen mehrere Fehler vor, sind die folgenden Punkte zu prüfen:
[bookmark: _Hlt424135035][bookmark: _Hlt423920079]Fehler, die nach Schema M
(Prüfung der Genehmigungsfähigkeit eines Flächennutzungsplans und Fehlerfolgen
bzw.
der Genehmigungsfähigkeit bzw. Geltendmachen von Versagungsgründen bzgl. eines Bebauungsplans)
keinen Versagungsgrund bzw. Verfahrensverstoß darstellen, führen logischerweise auch nicht zur Rechtsunwirksamkeit des Flächennutzungsplans bzw. des Bebauungsplans >>M

[bookmark: _Hlt442439524][bookmark: _Hlt423893193][bookmark: _Ref407971167]Fehler fällt unter § 214  [endnoteRef:321] Abs. 1 Satz 1 Nr. 4  [endnoteRef:322] BauGB = immer beachtlich, aber vgl. § 214 Abs. 4 BauGB[endnoteRef:323]
 [321: 	Nach §§ 214, 215 BauGB kann man folgende Fehlerkategorien (danach ist auch das Schema N aufgebaut) unterscheiden:

Fehler, die von der Bekanntmachung an ohne jede weitere Voraussetzung unbeachtlich sind:

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des BauGB, die in § 214 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB nicht aufgeführt sind.
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in Halbsatz 2 von § 214 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 BauGB aufgeführt sind.
Fehler, die unter § 214 Abs. 2 BauGB fallen
Fehler, die unter § 214 Abs. 2a Nrn. 1 oder 2 oder 3 Halbsätze 1 oder 2 oder Nr. 4 Halbsatz 1 BauGB fallen

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die unter bestimmten Voraussetzungen nach 1 Jahr unbeachtlich ist (§ 215 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 2, Satz 2 BauGB), aber auch schon vorher durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden kann (§ 214 Abs. 4 BauGB), wobei der Flächennutzungsplan oder die Satzung (Bebauungsplan) auch mit Rückwirkung in Kraft gesetzt werden können (§ 214 Abs. 4 BauGB).

Beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs334, die unter bestimmten Voraussetzungen nach 1 Jahr unbeachtlich sind (§ 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 BauGB), aber auch schon vorher durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können (§ 214 Abs. 4 BauGB).

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht unbeachtlich wird (z.B. § 214 Abs. 1 Nr. 4 BauGB), die aber durch ein ergänzendes Verfahren (z.B. § 13 BauGB) behoben werden kann (§ 214 Abs. 4 BauGB), wobei der Flächennutzungsplan oder die Satzung (Bebauungsplan) auch mit Rückwirkung in Kraft gesetzt werden können (§ 214 Abs. 4 BauGB)

Materielle Fehler, die nicht unbeachtlich werden (z.B. Mangel im Abwägungsergebnis), die aber durch ein ergänzendes Verfahren (z.B. § 13 BauGB) behoben werden können (§ 214 Abs. 4 BauGB), wobei die Satzung (Bebauungsplan) mit Rückwirkung in Kraft gesetzt werden kann.

Fehler, die nie unbeachtlich werden und auch nicht durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können, weil sie das Grundgerüst der Abwägung betreffen (vgl. unten).

Unterstreiche in § 214 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB: „Verfahrens-“, „Form“... (daher ist § 214 Abs. 1 BauGB nicht bei materiellen Fehlern anwendbar), „Rechtswirksamkeit“ (daher ist § 214 Abs. 1 BauGB nicht vor der Bekanntmachung anwendbar), „nur beachtlich“(daher sind Verstöße gegen Verfahrens- oder Formvorschriften, die jeweils in Halbsatz 1 von § 214 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB nicht aufgeführt sind unbeachtlich vgl. oben zu § 214 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 jeweils Halbsatz 1 BauGB).]  [322: 	Kommentiere bei dem Tatbestandsmerkmal „Satzung“ in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BauGB „z.B. § 10 Abs. 1 BauGB“]  [323: 	Beachte zu § 214 Abs. 4 BauGB folgendes:
„Die Behebung der Fehler erfolgt durch ein ergänzendes Verfahren. Von einem ergänzenden Verfahren spricht das Gesetz, um zu verdeutlichen, dass zur Behebung des Fehler es nicht notwendig erforderlich (nach SächsOVG, Urt. v. 11.2.1999 -- 1 S 347/97 -- [3010] schon gar nicht zulässig) ist, das gesamte Bauleitplanverfahren von Beginn -- also ggf. vom Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB an -- nochmals durchzuführen. Vielmehr muss das ergänzende Verfahren lediglich das Bauleitplanverfahren von demjenigen Schritt an neu durchführen, der mit dem -- bei mehreren: frühesten -- jeweiligen Fehler behaftet ist. Von diesem Zeitpunkt an ist allerdings das Verfahren vollständig durchzuführen, d. h. nicht nur der fehlerhafte Verfahrensschritt als solcher, sondern alle daran anschließenden Verfahrensschritte. Denn dass der Fehler für alle folgenden Verfahrensschritte bzw. in deren Rahmen ursächlich gewesen sein könnte, lässt sich nach dem Wesen der Bauleitplanung -- insbesondere mit Blick auf das Abwägungsgebot -- nicht ausschließen; der neu in Gang gesetzte planerische Prozess muss auch hinsichtlich seines Ergebnisses wieder "offen" sein. Insofern ist also zwischen der Voraussetzung für die Behebbarkeit des Fehlers einerseits -- nämlich Behebbarkeit ohne inhaltliche Veränderung des Bebauungsplans --, und einer im Zuge des ergänzenden Verfahrens erfolgenden inhaltlichen Änderung andererseits zu unterscheiden. Mit welchem Verfahrensschritt zu beginnen ist, hängt davon ab, wie weit im ursprünglichen Bauleitplanverfahren die gleichsam "infizierende" Wirkung des Verfahrensmangels (einschließlich von Mängeln im Abwägungsvorgang) jedenfalls der Möglichkeit nach zurückreicht (BVerwG, Beschl. v. 7.11.1997 -- 4 NB 48.96 -- [0190]). Mündet das ergänzende Verfahren in inhaltliche Änderungen des Bebauungsplans, sind -- unabhängig vom "Verfahrensstandort" des die Unwirksamkeit hervorrufenden Fehlers -- nach den allgemein dafür geltenden Regeln auch die Verfahrensschritte nach §§ 3 f BauGB. durchzuführen (ebenso BSK, § 215a Rdnr. 11).
Für das ergänzende Verfahren gelten keine anderen, namentlich keine erleichterten Anforderungen als für das "reguläre" Verfahren (SächsOVG, Urt. v. 4.10.2000 -- 1 D 19/00 -- [3004], allerdings wohl insofern zu weit gehend, als eine bloße inhaltliche Bezugnahme auf einen früher gefassten verfahrensfehlerhaften Beschluss für unzureichend gehalten wird).
Was für ein "Verfahren" das ergänzende Verfahren ist, lässt das Gesetz offen. Für die Fehlerbehebung kommt daher ein (ergänzendes) Bauleitplanverfahren in Betracht; eine Fehlerbehebung auf andere Weise ist aber nicht ausgeschlossen. Entsprechend gibt Bundesrecht nicht vor, welches Gemeindeorgan für die Fehlerbehebung zuständig ist (BVerwG, Urt. v. 10.8.2000 -- 4 CN 2.99 -- [0069]). So kann nach Landesrecht der 1. Bürgermeister z. B. zur Behebung eines Ausfertigungsmangels unabhängig von der seit dem Satzungsbeschluss verstrichenen Zeit nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sein (BayVGH, Beschl. v. 28.9.2000 -- 1 ZB 00.2488 -- 1909).
Das ergänzende Verfahren kann auch als vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt werden, wenn dessen Voraussetzungen vorliegen (...) und die ursprüngliche Satzung jedenfalls nur teilweise unwirksam (nichtig) ist (BVerwG, Beschl. v. 22.9.1989 -- 4 NB 24.89 -- [0613]).
Die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens ist nach § 233 Abs. 2 BauGB auch möglich bei Satzungen, die vor dem 1.1.1998 in Kraft getreten sind.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 214, Rdnr. 50)

§ 214 Abs. 4 BauGB ist nicht anwendbar, wenn die Mängel nicht durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können. „Behebbar sind grundsätzlich sowohl Fehler des Verfahrens (gleichviel ob nach BauGB oder nach Landesrecht [so zur früheren Rechtslage BVerwG, Urt. v. 25. 11. 1999 – 4 CN 12.98 – [0301]; OVG RhPf, Urt. v. 23. 4. 1998 – 1 C 10789/97 – [3562]; SächsOVG, Urt. v. 4. 10. 2000 – 1 D 19/00 – [3682] und SächsOVG, Urt. v. 15. 1. 2004 – 1 D 52/00 – [3676]: Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Gemeinderatsmitglieds], soweit dieses nichts anderes bestimmt) oder solche der materiellen Rechtsanwendung (dazu BVerwG, Beschl. v. 2. 11. 1999 – 4 BN 41.99 – [0305]) – also Verstöße gegen das Abwägungsgebot hinsichtlich des Abwägungsvorgangs. Anders gewendet kann ein in diesem Sinne nicht behebbarer Mangel nur bei einem Mangel im Abwägungsergebnis vorliegen. Denn nur dann kann es dazu kommen, dass der Bebauungsplan so, wie ihn die Gemeinde ursprünglich hat in Geltung setzen wollen, schlechthin nicht in Kraft gesetzt werden kann und es vielmehr der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans mit einem geänderten Inhalt bedarf (BVerwG, Urt. v. 8. 10. 1998 – 4 CN 7.97 – [0360]; OVG NW, Urt. v. 23. 7. 1998 – 10 a D 100/97.NE – [3290]: kein ergänzendes Verfahren, wenn neues städtebauliches Konzept erforderlich; HessVGH, Urt. v. 12. 3. 2002 – 4 N 2171/96 – [2735]). Das schließt freilich einzelne Korrekturen – vergleichbar den Bestand eines Planfeststellungsbeschlusses unberührt lassende (beispielsweise) zusätzliche Schutzauflagen, deren Fehlen nicht zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses, sondern nur zu einem ermessensfehlerfreien Anspruch auf Entscheidung über seine Ergänzung führen kann – nicht aus (vgl. auch BVerwG, Beschl. v. 10. 11. 1998 – 4 BN 45.98 – [0350]; BVerwG, Beschl. v. 16. 3. 2000 – 4 BN 6.00 – [0284], wonach der «Kern der Abwägungsentscheidung» von dem Fehler nicht betroffen sein darf; BVerwG, Urt. v. 16. 12. 1999 – 4 CN 7.98 – [0299] zur grundsätzlichen Zulässigkeit des ergänzenden Verfahrens auch bei inhaltlichen Mängeln; VGH BaWü, Urt. v. 7. 1. 1998 – 8 S 1337/97 – [1858]; VGH BaWü, Urt. v. 20. 5. 1998 – 3 S 2784/96 – [1848]; SächsOVG, Urt. v. 11. 2. 1999 – 1 S 347/97 – [3690], die vom «Grundgerüst» der Planung sprechen; ähnlich OVG NW, Urt. v. 22. 6. 1998 – 7a D 108/96.NE – [3293]; während OVG Bbg, Urt. v. 26. 8. 1999 – 3 D 10/97.NE – [2633] auf die «Planung als Ganzes» und die «Grundzüge der Planung» abheben will; OVG SchlH, Urt. v. 25. 4. 2002 – 1 K 9/01 – [3711]). Unberührt bleiben muss jedenfalls gewissermaßen die Identität des Bebauungsplans (ebenso OVG Bbg, Urt. v. 26. 8. 1999 – 3 D 10/97.NE – [2633]; vgl. auch OVG Bbg, Urt. v. 29. 6. 1999 – 3 D 39/96.NE – [2634]: Auseinanderfallen von Planungsabsicht und Planungsergebnis; OVG Nds, Urt. v. 28. 11. 2000 – 1 K 3185/99 – [2952]: wegen Etikettenschwindels unwirksame Festsetzung der Art der baulichen Nutzung), wobei angesichts der evidenten Abgrenzungsschwierigkeiten der Gemeinde im Zweifel zu einem kompletten neuen Verfahren zu raten sein wird. Im Übrigen versteht sich von selbst, dass der Behebung des Mangels weder rechtliche noch tatsächliche Hindernisse entgegenstehen dürfen (BVerwG, Beschl. v. 20. 1. 2004 – 4 B 112.03 – [0132]). Diese Grundsätze sind durch die Neuregelung durch das EAG Bau unberührt geblieben; insbesondere kann eine Gemeinde auch nicht, ist ein Bebauungsplan unter der Geltung des früheren Rechts nicht nur für unwirksam, sondern für nichtig erklärt worden, eine inhaltsgleiche Satzung auf der Grundlage des § 214 Abs. 4 rückwirkend in Kraft setzen (BVerwG, Beschl. v. 14. 11. 2005 – 4 BN 51.05 – [0070] ; BayVGH, Beschl. v. 18. 7. 2005 – 2 N 01.2705 – [2179]; BayVGH, Urt. v. 18. 7. 2005 – 2 N 04.2308 – [2180]).
Als behebbar angesehen worden sind Verstöße gegen die Gebote von Normklarheit und Bestimmtheit (BVerwG, Beschl. v. 6. 3. 2002 – 4 BN 7.02 – [0207] ; VGH BaWü, Urt. v. 7. 1. 1998 – 8 S 1337/97 – [1858]; VGH BaWü, Urt. v. 24. 11. 2000 – 5 S 2779/98 – [1806]), gegen das Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 (BVerwG, Urt. v. 18. 9. 2003 – 4 CN 20.02 – [0143]), gegen das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 bei einzelnen Festsetzungen (OVG Nds, Urt. v. 21. 7. 1999 – 1 K 5855/96 – [2974]: Festsetzung einer Arkade auf einem einzelnen Grundstück eines Kerngebiets), schwebende Unwirksamkeit (BayVGH, Urt. v. 24. 7. 2001 – 1 N 00.1574 – [2271]) oder sonstige Mängel eines Durchführungsvertrags nach § 12 Abs. 1 Satz 1 (OVG NW, Urt. v. 6. 4. 2001 – 7 a D 143/00.NE – [3241]).“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 214, Rdnrn. 41, 42) Auch ein Verstoß gegen § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist nicht durch ein ergänzendes Verfahren behebbar (vgl. VGH München Az: 2 N 01.2705).
“Die Rückwirkung darf allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt zurückreichen, in dem der Flächennutzungsplan oder die Satzung - hätte er oder sie nicht an Fehlern gelitten - frühestens hätte in Kraft treten können.“ (Begründung zu § 214 Abs. 4 BauGB Bundestagsdrucksache 15/2250)] 

Fehler fällt unter § 214 Abs. 1 Satz 1 BauGB (vor dem Komma = eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs) und ist nicht[endnoteRef:324] in [324: 	„Darüber hinaus stehen folgende Fehler nicht im Zusammenhang mit dem Zustandekommen eines Bauleitplans und sind infolgedessen auch nicht in § 214 genannt und daher für die Rechtswirksamkeit des Bauleitplans unbeachtlich:
- Fehler in der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 und § 10 Abs. 4.
- Fehler bei der Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt nach § 4c.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 7.1)] 

[bookmark: _Ref80780190]§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  [endnoteRef:325]  217BauGB aufgeführt (= [§ 2 Abs. 3 BauGB[endnoteRef:326]], § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB[endnoteRef:327]) = unbeachtlich [325: 	„§ 214 BauGB ist eine Vorschrift der Planerhaltung. Nr. 1 des § 214 Abs. 1 Satz 1 BauGB regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Verletzung des Gebots, die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu bewerten (§ 2 Abs. 3 BauGB), für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlich ist. In diesem Zusammenhang konkretisiert die Vorschrift auch, unter welchen Voraussetzungen eine für die Planerhaltung relevante Verletzung des § 2 Abs. 3 BauGB vorliegt. Das EAG Bau hat gemeinschaftsrechtliche Verfahrensvorgaben, insbesondere der Plan-UP-Richtlinie (Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABl Nr. L 197 S. 30), in das Baugesetzbuch integriert. In diesem Zusammenhang wollte der Gesetzgeber das Ermitteln und Bewerten der von der Planung berührten Belange insgesamt als verfahrensbezogene Pflicht ausgestalten und eine hierauf abgestimmte Planerhaltungsvorschrift schaffen (BTDrucks 15/2250 S. 63). Zu diesem Zweck hat er als "Verfahrensgrundnorm" (BTDrucks 15/2250 S. 42) § 2 Abs. 3 in das Baugesetzbuch eingefügt. Weitergehende Pflichten bei der Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials als diejenigen, die die Rechtsprechung aus dem Abwägungsgebot entwickelt hatte, wollte er den Gemeinden nicht auferlegen (BTDrucks 15/2250 S. 42). § 2 Abs. 3 BauGB setzt die in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entwickelten einschränkenden Voraussetzungen, unter denen von der Planung berührte Belange zum notwendigen Abwägungsmaterial gehören, stillschweigend voraus. Für die Planerhaltung hat das EAG Bau diese Voraussetzungen in das Gesetz aufgenommen; § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB verlangt nämlich, dass die von der Planung berührten Belange "der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen" und dass sie "in wesentlichen Punkten" nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind.
Belange, die für die Gemeinde bei der Entscheidung über den Plan nicht erkennbar waren, sind nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht abwägungsbeachtlich; was die planende Stelle nicht "sieht" und nach den gegebenen Umständen nicht zu "sehen" braucht, kann und muss sie bei der Abwägung nicht berücksichtigen (Beschluss vom 9. November 1979 - BVerwG 4 N 1.78 u.a. - BVerwGE 59, 87 <103 f>.; Urteil vom 24. September 1998 - BVerwG 4 CN 2.98 - BVerwGE 107, 215 <219>; Beschlüsse vom 25. Januar 2001 - BVerwG 6 BN 2.00 - BRS 64 Nr. 214 und vom 10. Juli 2006 - BVerwG 4 BN 19.06 - BRS 70 Nr. 47). Einen Verfahrensfehler macht die Gemeinde nur, wenn sie von der Planung berührte Belange nicht ermittelt, die ihr bekannt sind oder bekannt sein müssen. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB stellt dies für die Planerhaltung klar.
Private Belange, die ihr bekannt sind, muss die Gemeinde nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in der Abwägung nur berücksichtigen, wenn die Belange in der konkreten Planungssituation einen städtebaulich relevanten Bezug haben; nicht abwägungsbeachtlich sind ferner geringwertige oder mit einem Makel behaftete Interessen sowie solche, auf deren Fortbestand kein schutzwürdiges Vertrauen besteht (Beschluss vom 9. November 1979 a.a.O. S. 102 f.; Urteile vom 24. September 1998 a.a.O. S. 219 und vom 30. April 2004 - BVerwG 4 CN 1.03 - Buchholz 310 § 47 VwGO Nr. 165; Beschluss vom 20. September 2005 - BVerwG 4 BN 46.05 - BRS 69 Nr. 52). Hat die Gemeinde erkannt, dass ein von der Planung berührter Belang hiernach nicht abwägungsbeachtlich ist, muss sie diesen Punkt nicht weiter ermitteln. Steht jedenfalls im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung fest, dass der Belang nicht abwägungsbeachtlich war, kommt es für die Wirksamkeit des Bebauungsplans nicht darauf an, ob bereits die Gemeinde dies zutreffend ermittelt und bewertet hat. Ein solcher Fehler ist schon deshalb unbeachtlich, weil ein Belang, der nicht abwägungsbeachtlich war, nicht im Sinne des § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB wesentlich ist. Hat die Gemeinde hingegen einen von der Planung berührten Belang in einem Punkt, der in der konkreten Planungssituation für die Abwägung von Bedeutung war, nicht zutreffend ermittelt oder bewertet, ist dieser Punkt "wesentlich". Ein solcher Mangel ist beachtlich, wenn er offensichtlich und auf das Ergebnis von Einfluss gewesen ist. Letzteres ist der Fall, wenn nach den Umständen des jeweiligen Falles die konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne den Mangel im Vorgang die Planung anders ausgefallen wäre; eine solche konkrete Möglichkeit besteht immer dann, wenn sich anhand der Planunterlagen oder sonst erkennbarer oder naheliegender Umstände die Möglichkeit abzeichnet, dass der Mangel im Abwägungsvorgang von Einfluss auf das Abwägungsergebnis gewesen sein kann (Urteil vom 21. August 1981 - BVerwG 4 C 57.80 - BVerwGE 64, 33 <39 f.>; Beschluss vom 20. Januar 1992 - BVerwG 4 B 71.90 - Buchholz 406.11 § 214 BauGB Nr. 5 = BRS 54 Nr. 18). Auch das Gewicht des betroffenen Belangs in der Abwägung kann für die Ergebnisrelevanz von Bedeutung sein (Urteil vom 18. November 2004 - BVerwG 4 CN 11.03 - BVerwGE 122, 207 <213>). Besteht bei einem offensichtlichen Mangel hiernach die konkrete Möglichkeit, dass die Gemeinde, wenn sie den abwägungsbeachtlichen Belang zutreffend ermittelt und bewertet hätte, im Ergebnis anders geplant hätte, ist der Mangel für die Wirksamkeit des Plans beachtlich. Insoweit hat das EAG Bau die Rechtslage nicht geändert. Vor dessen Inkrafttreten wurden Fehler beim Ermitteln und Bewerten der von der Planung berührten Belange nicht von anderen Mängeln im Abwägungsvorgang unterschieden. Sie waren erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen waren (§ 215 Abs. 3 Satz 2 BauGB i.d.F. des Bau- und Raumordnungsgesetzes 1998 - BauROG - vom 18. August 1997, BGBl I S. 2081). Der Gesetzgeber des EAG Bau wollte das Ermitteln und Bewerten der von der Planung berührten Belange nicht mehr als Teil des materiellrechtlichen Abwägungsvorgangs, sondern als verfahrensbezogene Pflicht verstanden wissen und diesen Wechsel der Betrachtungsweise auch für die Planerhaltung nachvollziehen (BTDrucks 15/2250 S. 63); von zusätzlichen Voraussetzungen wollte er die Beachtlichkeit von Mängeln im Abwägungsvorgang nicht abhängig machen.“ (BVerwG 4 CN 1/07)
„Der dargelegte Verstoß gegen das Gebot, bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu bewerten (§ 2 Abs. 3 BauGB), ist gemäß § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB beachtlich. (…) Wäre der Fehler als Mangel im Abwägungsvorgang im Sinne des § 214 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB zu werten, ergäbe sich nichts anderes, denn diese Vorschrift enthält für die Erheblichkeit des Mangels keine über § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB hinausgehenden Anforderungen.“ (BVerwG 4 CN 2/06)]  [326: 	Folgende Mängel sind als in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB nicht aufgeführt und daher als unbeachtlich anzusehen:
“- Ein von der Planung berührter Belang ist in für die Planungsentscheidung nur unwesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden (§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)“. (EAG Bau – Mustererlass Nr. 7.1) 
„Wesentlich im Sinne des § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB sind Mängel bei der Sammlung und Aufbereitung des Abwägungsmaterials nicht erst, wenn es sich um ‚gravierende Fehleinschätzungen in für die Planung wesentlichen Fragen’ handelt. Von der Planung berührte, durch die Gemeinde nicht zutreffend ermittelte oder bewertete Belange betreffen bereits dann ‚wesentliche Punkte’, wenn diese Punkte in der konkreten Planungssituation abwägungsbeachtlich waren.“ (BVerwG 4 CN 1/07)
„- Ein nicht zutreffend ermittelter oder bewerteter Belang hat das Ergebnis des Verfahrens nicht beeinflusst oder die nicht zutreffende Ermittlung oder Bewertung eines Belangs ist als Mangel nicht offensichtlich (§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1).
Hinweis: Der Regelung des § 214 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 zur Erheblichkeit bestimmter Mängel im Abwägungsvorgang kommt nur noch ergänzende Bedeutung zu; sie soll lediglich sicherstellen, dass, auch soweit die Begriffe der Ermittlung und Bewertung – etwa auch bei einengender Auslegung – nicht alle Anforderungen an das Abwägungsgebot erfassen, die durch den bisherigen § 214 Abs. 3 Satz 2 erreichte Bestandskraft der Flächennutzungspläne und Satzungen erhalten bleibt.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 7.1)]  [327: 	„Zu den in § 214 Abs. 1 Satz 1 nicht genannten und daher von vornherein unbeachtlichen Verfahrens- und Formfehlern gehören insbesondere: Fehler bei der Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Ermittlung und Bewertung der Belange des Umweltschutzes durch die Gemeinde nach § 2 Abs. 4 Satz 2.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 7.1)] 

[bookmark: _Ref138426744]§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB aufgeführt[endnoteRef:328] (= § 2 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 1 Abs. 8, § 2 Abs. 4 Satz 2, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 BauGB) = unbeachtlich [328: 	„Insoweit verdient zunächst besondere Betonung, dass das EAG Bau diese Bestimmung (§ 2 Abs. 2 BauGB) nicht in eine ‚Verfahrensvorschrift’ umgewandelt hat, so dass Verstöße gegen § 2 Abs. 2 BauGB nicht schon deshalb unbeachtlich sind, weil diese Bestimmung im Beachtlichkeitskatalog des § 214 Abs. 1 BauGB nicht genannt wird. Dass § 2 Abs. 2 BauGB das materielle Verhältnis der Bauleitpläne benachbarter Gemeinden zueinander, das Abgestimmtsein des Plans betrifft, während sich das Abstimmungsverfahren zwischen Nachbargemeinden nach § 4 BauGB bestimmt, war allerdings bisher völlig unstreitig. Nach Inkrafttreten des EAG Bau muss die materielle Rechtsnatur des § 2 Abs. 2 BauGB jedoch deshalb besonders betont werden, weil sie im Widerspruch zu der dem EAG Bau erklärtermaßen zu Grunde liegenden Konzeption steht, in § 2 BauGB ausschließlich die wesentlichen Verfahrensvorgaben für die Aufstellung von Bauleitplänen zu regeln und die materiellrechtlichen Anforderungen an die Bauleitplanung in § 1 und § 1a BauGB zu bündeln. Nach dieser Systematik müsste auch § 2 Abs. 2 BauGB nunmehr eine Verfahrensvorschrift sein. Allerdings lässt sich den Materialien zum EAG Bau schlechthin nicht entnehmen, dass § 2 Abs. 2 BauGB (stillschweigend) von einer materiellrechtlichen Norm zu einer verfahrensrechtlichen Norm umgewandelt werden sollte. Da § 4 BauGB zu dem nach wie vor das Verfahren der Abstimmung zwischen Nachbargemeinden mitumfasst, hätte eine solche Umwandlung auch letztlich nur zu einer Verdoppelung der Regelungen über das interkommunale Abstimmungsverfahren geführt. Weshalb § 2 Abs. 2 BauGB im Zuge des Umbaus der §§ 1 und 2 BauGB nicht - ähnlich wie die Regelung des § 2 Abs. 3 BauGB alte Fassung - in § 1 BauGB aufgenommen worden ist, ist deshalb unverständlich. Im Ergebnis führt die jetzige systematische Stellung des § 2 Abs. 2 BauGB jedenfalls dazu, dass der Umbruch zwischen materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Vorschriften nicht, wie in der Begründung zum Regierungsentwurf mehrfach ausdrücklich hervorgehoben, zwischen § 1a und § 2 BauGB, sondern innerhalb des § 2 BauGB erfolgt, nämlich zwischen dessen Absätzen 2 und 3 - nicht wirklich ein Glanzstück der Gesetzgebungskunst.“ (Stelkens, Ulrich in UPR 2005, 81)] 

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB aufgeführt[endnoteRef:329] = unbeachtlich
 [329: 	Weder in der Begründung zum EAG Bau noch im EAG Bau – Mustererlass werden Mängel genannt, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 1 BauGB nicht aufgeführt sind; es bleibt daher abzuwarten, ob es Mängel bzgl. der Begründung des Flächennutzungsplans oder Bebauungsplans gibt, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 1 BauGB nicht aufgeführt sind.] 

Fehler fällt unter § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2  [endnoteRef:330] oder Nr. 3 Halbsätze 2, 3 (beachte Satz 2) BauGB = unbeachtlich
 [330: 	„22 Die interne Unbeachtlichkeitsklausel des § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB gilt unmittelbar nur für eine Verletzung der Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Sie ist jedoch entsprechend anzuwenden, wenn die Gemeinde verkannt hat, dass die Änderung oder Ergänzung des Bauleitplans die Grundzüge der Planung berührt, und infolge dessen auch die Vorschriften über die Begründung der Bauleitpläne verletzt worden sind; das gilt jedoch nur, wenn die Durchführung einer Umweltprüfung nicht gemeinschaftsrechtlich geboten war.
23 Wäre das Fehlen des Umweltberichts für die Rechtswirksamkeit der Änderung eines Bauleitplans stets auch dann beachtlich, wenn die Gemeinde verkannt hat, dass die Änderung die Grundzüge der Planung berührt, liefe die diesen Fehler erfassende Unbeachtlichkeitsklausel in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung leer. Dass eine Gemeinde trotz der Entscheidung für das vereinfachte Verfahren einen Umweltbericht verfasst (so Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 214 Rn. 55 und Uechtritz, in: Spannowski/Uechtritz, BeckOK BauGB § 214 Rn. 58), ist nur eine theoretische Möglichkeit. Das Absehen von der Umweltprüfung ist die gesetzliche Folge der Entscheidung für das vereinfachte Verfahren. Es hat gerade den Zweck, ergänzend zur Ausgestaltung der Umweltprüfung als Regelverfahren eine Ausnahme für Bebauungspläne zu ermöglichen, bei denen eine Umweltprüfung mit Umweltbericht unterbleiben kann (BTDrucks - 6 - 15/2250 S. 30, 50). Dass der Gesetzgeber die dargelegte Folge seiner Regelung, wenn er sie erkannt hätte, gewollt oder jedenfalls in Kauf genommen hätte, ist nicht anzunehmen. Anderenfalls hätte er § 13 Abs. 1 BauGB selbst in den Katalog der nach § 214 Abs. 1 Satz 1 BauGB beachtlichen Verfahrensvorschriften aufgenommen. Auch wenn eine Gemeinde die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB nicht richtig beurteilt und deshalb von einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht abgesehen hat (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB), ist dies gemäß § 214 Abs. 2a Nr. 1 BauGB unbeachtlich. Hätte der Gesetzgeber das Fehlen einer Umweltprüfung und eines Umweltberichts stets für beachtlich gehalten, hätte er das Verkennen einzelner Voraussetzungen für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens nicht für unbeachtlich erklärt.
24 Entgegen der Auffassung der Revision hat die Antragsgegnerin die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 BauGB "verkannt". Das ist nur dann der Fall, wenn die Gemeinde die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach § 13 BauGB, hier das Unberührtbleiben der Grundzüge der Planung, aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen fehlerhaft beurteilt; ein bewusster Verstoß gegen diese Vorschriften bleibt hingegen beachtlich (Stock a.a.O. § 214 Rn. 54; Lemmel, in: Berliner Kommentar zum BauGB, § 214 Rn. 31e). Die Antragsgegnerin hat die Grundzüge der Planung - so die Unterstellung des Oberverwaltungsgerichts - fehlerhaft beurteilt. Wider besseren Wissens hat sie nach den Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts nicht gehandelt (UA S. 12).
25 Die entsprechende Anwendung der internen Unbeachtlichkeitsklausel des § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB setzt jedoch voraus, dass die Durchführung einer Umweltprüfung und damit auch die Erstellung eines Umweltberichts (Art. 5 Abs. 1 PlanUP-RL) nicht gemeinschaftsrechtlich geboten waren. Ob und inwieweit das Gemeinschaftsrecht nationalen Rechtsvorschriften, die das Unterlassen einer gemeinschaftsrechtlich gebotenen Umweltprüfung für unbeachtlich erklären, entgegensteht, braucht nicht geklärt zu werden. Denn den Gesetzgebungsmaterialien und den Planerhaltungsvorschriften im Übrigen lässt sich nicht entnehmen, dass der Gesetzgeber auch das Fehlen eines gemeinschaftsrechtlich gebotenen Umweltberichts abweichend von § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB generell für unbeachtlich erklärt hätte. Er hat den in der PlanUP-Richtlinie enthaltenen Verfahrensanforderungen einen hohen Stellenwert beigemessen und war der Auffassung, dass eine Verletzung dieser Verfahrensanforderungen nicht sanktionslos bleiben dürfe (BTDrucks 15/2250 S. 63). Auch bei Bebauungsplänen, die im beschleunigten Verfahren beschlossen worden sind, ist das Fehlen des Umweltberichts nicht generell unbeachtlich, wenn die Gemeinde die Voraussetzungen für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens verkannt hat; das Gesetz trifft vielmehr für die einzelnen Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB eine differenzierte Regelung (§ 214 Abs. 2a Nr. 1, 3 und 4 BauGB).
26 Nach Art. 3 Abs. 1 PlanUP-RL müssen die unter Absätze 2 bis 4 fallenden Pläne, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, einer Umweltprüfung unterzogen werden. Nach Art. 3 Abs. 2 PlanUP-RL wird vorbehaltlich des Absatzes 3 eine Umweltprüfung bei allen Plänen vorgenommen, die u.a. im Bereich der Bodenordnung ausgearbeitet werden und durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung der in den Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG aufgeführten Projekte gesetzt wird (Buchstabe a) oder bei denen angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf Gebiete eine Prüfung nach Art. 6 und 7 der Richtlinie 92/43/EWG für erforderlich erachtet wird (Buchstabe b). Nach Art. 3 Abs. 3 PlanUP-RL bedürfen u.a. geringfügige Änderungen der unter Absatz 2 fallenden Pläne nur dann einer Umweltprüfung, wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Für nicht unter Absatz 2 fallende Pläne, durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung von Projekten gesetzt wird, bestimmen die Mitgliedstaaten darüber, ob diese Pläne voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben (Absatz 4).
27 Die Einhaltung der sich aus Art. 3 Abs. 2 ergebenden Anforderungen des Gemeinschaftsrechts an die Änderung eines Bebauungsplans stellen die Nummern 1 und 2 des § 13 Abs. 1 BauGB sicher. Danach kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren nur anwenden, wenn die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum UVPG oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird (Nr. 1) und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten Schutzgüter bestehen (Nr. 2). Auch wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Gemeinschaftsrecht jedoch gebieten, den - 7 - Änderungsplan einer Umweltprüfung zu unterziehen. Fiel der Plan in seiner ursprünglichen Fassung - z.B. weil er den Rahmen für die Genehmigung eines UVP-pflichtigen Vorhabens gesetzt hat - unter Art. 3 Abs. 2 PlanUP-RL und wird ein solcher Plan nunmehr geändert, bleibt es den Mitgliedstaaten gemäß Art. 3 Abs. 3 PlanUP-RL nur dann überlassen, zu bestimmen, ob die Änderung voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat, wenn die Änderung geringfügig ist; anderenfalls ist die Änderung einer Umweltprüfung zu unterziehen. Das Tatbestandsmerkmal "Grundzüge der Planung nicht berührt" soll geringfügige Änderungen im Sinne dieser Vorschrift umschreiben (BTDrucks 15/2250 S. 50). Auch soweit die Mitgliedstaaten gemäß Art. 3 Abs. 3 und 4 PlanUP-RL bestimmen können, ob der Plan voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat, müssen sie die einschlägigen Kriterien des Anhangs II der Richtlinie berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Pläne, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, von der Richtlinie erfasst werden (Art. 3 Abs. 5 Satz 2 PlanUPRL). Unabhängig davon, ob die Änderung eines Bauleitplans "geringfügig" im Sinne des Art. 3 Abs. 3 PlanUP-RL ist und ob die Mitgliedstaaten gemäß Art. 3 Abs. 3 oder Abs. 4 PlanUPRL zu bestimmen haben, ob die Änderung des Bauleitplans voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat, ist eine Umweltprüfung aber jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn offensichtlich ist, dass sie keine erheblichen Umweltauswirkungen hat (vgl. auch BTDrucks 15/2250 S. 30, 50). Derartige Pläne werden vom Schutzzweck der Richtlinie von vornherein nicht erfasst.“ (BVerwG 04.08. 4 CN 4/08)] 

Fehler fällt unter § 214 Abs. 2 BauGB[endnoteRef:331] = unbeachtlich [331: 	§ 214 Abs. 2 Nr. 1 BauGB ist bzgl. § 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB nur anwendbar, wenn die Gemeinde sich hinsichtlich des Vorliegens „dringender Gründe“ geirrt hat, nicht jedoch in dem in Endnote 256 geschilderten Fall.
Unterstreiche in § 214 Abs. 2 Nr. 3 BauGB „Verfahrens- oder Formvorschriften“ und „nach Bekanntmachung des Bebauungs-“; Beispiel zu § 214 Abs. 2 Nr. 3 BauGB: Der Flächennutzungsplanänderungsentwurf, auf den sich der Bebauungsplan stützt, wurde bei der Auslegung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB um einen Tag zu kurz ausgelegt - und dieser Fehler ist noch nicht nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB unbeachtlich, weil die 1-Jahresfrist noch nicht abgelaufen ist - und dieser Fehler hat sich erst nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausgestellt.] 

Fehler fällt unter § 214 Abs. 2a Nrn. 1 oder 2 oder 3 Halbsätze 1 oder 2 oder Nr. 4 Halbsatz 1 BauGB = unbeachtlich
Fehler
fällt unter § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB
oder
fällt unter § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 1  [endnoteRef:332] BauGB
oder [332: 	z.B. Der Bebauungsplanentwurf wurde bei der Auslegung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB um einen Tag zu kurz ausgelegt.] 

fällt unter § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 1  [endnoteRef:333] BauGB
oder [333: 	z.B. Der Bebauungsplanentwurf wurde ohne Begründung ausgelegt (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB)] 

bzgl. der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, der nach § 214 Abs. 2 BauGB nicht unbeachtlich ist
oder
fällt unter § 214 Abs. 2a Nr. 3 Halbsatz 3 oder Nr. 4 Halbsatz 2 BauGB
oder
[bookmark: _Ref80444776]Fehler, der nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB[endnoteRef:334] unter Umständen einen beachtlichen Mangel des Abwägungsvorgangs darstellt, soweit die Begriffe der Ermittlung und Bewertung nicht alle Anforderungen an das Abwägungsgebot erfassen (§ 215 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

und
 [334: 	„Durch § 214 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB soll sichergestellt werden, dass, auch soweit die Begriffe der Ermittlung und Bewertung - etwa auch bei einengender Auslegung - nicht alle Anforderungen an das Abwägungsgebot erfassen, die durch den bisherigen § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB (alt) erreichte Bestandskraft der Flächennutzungspläne und Satzungen erhalten bleibt.“ (Begründung zu § 214 BauGB Bundestagsdrucksache 15/2250)
„Die Regelung belegt, dass auch durch das Erwähnen des «Bewertens» in § 2 Abs. 3, § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB der Abwägungsvorgang nicht in vollem Umfange erfasst wird, sondern nur jenes Bewerten, das an der Nahtstelle zwischen dem Sammeln des Abwägungsmaterials und der Einstellung der Belange in die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB liegt, etwa bei der Bewertung als geringfügig oder nicht schutzwürdig. Die Vorschrift erfasst also jene Bewertungen innerhalb des Abwägungsvorgangs, die – schlagen sie fehl – zu einer Abwägungsfehleinschätzung oder einer Abwägungsdisproportionalität führen.“ (Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB Context 5.0, CD-ROM, § 214, Rdnr. 36)] 

[bookmark: _Hinweis_gemäß_§]Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 BauGB ist erfolgt

und
eine Rüge (§ 215 Abs. 1 BauGB) ist entweder
nicht innerhalb der 1-Jahresfrist (analog Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alt. 1, § 193 BGB)[endnoteRef:335]

oder [335: 	

] 

zwar innerhalb der 1-Jahresfrist erhoben worden, aber
nicht schriftlich

oder
nicht gegenüber der Gemeinde

oder
§ 215 Abs.1 Satz 1 letzter Halbsatz („wenn sie nicht …“) BauGB ist nicht erfüllt

[bookmark: _Hlt423893199]= unbeachtlich nach § 215 Abs. 1 Satz 1 bzw. Satz 2 BauGB; ist der Fehler nach Prüfung von N.8 nicht unbeachtlich vgl. § 214 Abs. 4 BauGB323

Fehler bezüglich Verfahrens- oder Formvorschriften außerhalb des BauGB (z. B. es fehlt die Ausfertigung Art. 26 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 GO)[endnoteRef:336] = beachtlich, aber vgl. § 214 Abs. 4 BauGB323
 [336: 	„Im Zuge eines Planverfahrens sind stets auch Verfahrens- und Formvorschriften nach Landesrecht zu beachten, z. B. das kommunalverfassungsrechtliche Mitwirkungsverbot. Zu den Formvorschriften nach Landesrecht gehört z. B. die Ausfertigung der Satzung (BVerwG, Beschl. vom 16. 5. 1991 - 4 NB 26.90 -, BVerwGE 88, 204, weit. Zit. a. a. O. vor Rn. 1; Beschl. vom 24. 5. 1989 - 4 NB 10.89 -, a. a. O. vor Rn. 1; Sendler in: FS für Hoppe, S. 1019; ausführlich Jäde in: Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB - BauNVO, 4. A. 2004, § 214 Rn. 45 ff.). Verstöße gegen landesrechtliche Bestimmungen können bundesrechtlich nicht durch rügelosen Fristablauf unbeachtlich werden, denn nach dem Wortlaut des § 214 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden nur Sachverhalte nach dem BauGB erfasst (so auch BVerwG, Beschl. vom 5. 10. 2001 - 4 BN 49.01 -, SächsVBl. 2002, 4). Dem Bundesgesetzgeber steht nicht die Befugnis zu, die Rechtsfolgen von Verstößen gegen landesrechtliche Bestimmungen festzulegen. Für die Planerhaltung unter dem Gesichtspunkt der Verletzung von Landesrecht kann es daher nur auf diesbezügliche landesrechtliche Vorkehrungen ankommen; die Mitwirkung ausgeschlossener Gemeinderatsmitglieder kann allerdings zugleich einen bundesrechtlich beachtlichen Mangel im Abwägungsvorgang bilden (vgl. BVerwG, Beschl. vom 5. 11. 1998 - 4 BN 48.98). In zahlreichen Gemeindeordnungen der Länder finden sich Unbeachtlichkeitsklauseln nach dem Vorbild der oder in Anlehnung an die §§ 214 ff. BauGB.
Von der Regelung der Fehlerfolgen ist die Ermächtigung der Fehlerbehebung in § 214 Abs. 4 BauGB zu unterscheiden. Soweit die Gemeinde nach § 214 Abs. 4 BauGB befugt ist, einen beachtlichen, aber behebbaren Fehler durch ein ergänzendes Verfahren zu beheben, darf sie dieses bundesrechtliche Angebot auch im Hinblick auf Satzungsmängel nach Landesrecht annehmen; verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Bodenrecht nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG hat die Rechtsprechung zu Recht zurückgewiesen (BVerwG, Urt. vom 25. 11. 1999 - 4 CN 12.98 -, BVerwGE 110, 118 [122].“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Kommentar zum BauGB und zur BauNVO, Stand: 1. Januar 2011, § 214, Rdnrn. 37, 38)] 

[bookmark: _Hlt443916994][bookmark: _Hlt443915132]Alle anderen Fehler[endnoteRef:337] = beachtlich, aber vgl. § 214 Abs. 4 BauGB323

 [337: 	z.B. Verstoß gegen § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB oder § 16 Abs. 3  266 oder § 17 Abs. 1 BauNVO oder Mängel der Abwägung in Bezug auf das Abwägungsergebnis; beachte: § 214 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB.
“Nicht durch Zeitablauf geheilt werden Mängel im Abwägungsergebnis, wenn also der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht. Eine solche, schlechterdings nicht haltbare Planungsentscheidung verstößt gegen das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7, das als Ausdruck des Rechtsstaatsgebots eine gerechte Abwägung der berührten Interessen verlangt. Ein solcher Plan ist daher aus verfassungsrechtlichen Gründen ungültig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 nicht bereits dadurch verletzt ist, dass sich die zur Planung berufene Gemeinde in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Bevorzugung des einen und damit notwendig für die Zurückstellung eines anderen Belangs entscheidet. Innerhalb des durch das Abwägungsgebot vorgegebenen Rahmens ist das Vorziehen und Zurücksetzen bestimmter Belange eine wesentliche planerische Entscheidung über die städtebauliche Entwicklung und Ordnung und damit ein Kernstück der kommunalen Planungshoheit.“ (EAG Bau – Mustererlass Nr. 7.3)] 




[bookmark: _Art._64_Abs.][bookmark: _Toc243126669]Genehmigungsfreistellung Art. 58 BayBO[endnoteRef:338] [338: 	Soweit Art. 58 BayBO nicht als Gegennorm zu Art. 55 Abs. 1 BayBO geprüft wird, sondern mit Art. 58 BayBO eine rechtliche Überprüfung begonnen wird, muss vorher noch auf die Genehmigungspflichtigkeit vgl. A.2 eingegangen werden.] 


[bookmark: _Kein_Sonderbau_(Art.]Sonderbau (Art. 2 Abs. 4 BayBO)?[endnoteRef:339]

Wenn ja, ist Art. 58 BayBO nicht anwendbar >>A.2.4

Wenn nicht weiter bei >>O.2 [339: 	„Von der Genehmigungsfreistellung ausgenommen sind nur Sonderbauten im Sinn des Art. 2 Abs. 4 BayBO. Maßgeblich ist stets das Vorhaben, d. h. das vom Bauherrn angestrebte Ergebnis (Beispiel: Verkürzung eines Hochhauses auf ein Gebäude mit einer Höhe von 15 m kann genehmigungsfrei gestellt sein). Enthält ein Bauvorhaben Elemente eines Sonderbaus und eines Standardbauvorhabens, liegt insgesamt ein Sonderbau vor, da eine verfahrensrechtliche Trennung in einen genehmigungsfrei gestellten und einen baugenehmigungsbedürftigen Teil nicht möglich ist, es sei denn, es handelte sich um selbständige bauliche Anlagen.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 58.1.1)] 

[bookmark: _Art._64_Abs._1][bookmark: _qualifiziert_beplanter_Bereich][bookmark: _Hlt424117514][bookmark: _Hlt423924370][bookmark: _Hlt423924362][bookmark: _Hlt423920204][bookmark: _Hlt436520720][bookmark: _Hlt435187119]qualifiziert beplanter Bereich (Art. 58 Abs. 2 Nr. 1 BayBO)? >>B.3.1

Wenn nicht, ist Art. 58 BayBO nicht anwendbar >>A.2.4

Wenn ja weiter bei >>O3
[bookmark: _Plankonformität:]Satzungskonformität:
Hat die Gemeinde durch örtliche Bauvorschrift im Sinn des Art. 81 Abs. 2 BayBO275 die Anwendung dieser Vorschrift auf bestimmte handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben ausgeschlossen (Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayBO)[endnoteRef:340] und wird das konkrete Bauvorhaben davon erfasst?

Wenn ja, ist Art. 58 BayBO nicht anwendbar >>A.2.4

Wenn nicht weiter bei >>O.3.2 [340: 	„Satz 2 trägt kommunalen Bedenken Rechnung, im Einzelfall könnte in Bebauungsplänen für handwerkliche und/oder gewerbliche Bauvorhaben ein nicht abgearbeitetes Konfliktpotenzial angelegt sein, das eine Genehmigungsfreistellung nicht rechtfertige. Die Gemeinden werden daher – um eine Vielzahl von Einzelentscheidungen für das Verlangen nach Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens (Abs. 2 Nr. 4, Abs. 4) entbehrlich zu machen – ermächtigt, durch örtliche Bauvorschrift im Bebauungsplan (nach Art. 81 Abs. 2 BayBO275) die Anwendung der Genehmigungsfreistellung auf bestimmte handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben auszuschließen.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 39 (Art. 63 und 64))
„Dass die örtliche Bauvorschrift sich auf „bestimmte“ handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben beziehen muss, bedeutet lediglich, dass die ausgeschlossenen Bauvorhaben zu bezeichnen sind, nicht aber, dass im Einzelfall nicht auch alle handwerklichen und gewerblichen Bauvorhaben (auch solche, die bereits nach Art. 64 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 BayBO 1998 von der Genehmigungsfreistellung erfasst wurden) von der Genehmigungsfreistellung ausgeschlossen werden könnten. Die Frage, ob ein Vorhaben „handwerklich“ oder „gewerblich“ in diesem Sinn ist, richtet sich nach dessen Konfliktträchtigkeit; deshalb können auch Bauvorhaben der Urproduktion (wie landwirtschaftliche Betriebsgebäude) ausgeschlossen werden, nicht jedoch die „wohnartigen“ gewerblichen Nutzungen nach § 13 BauNVO.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 58.1.2)] 

[bookmark: _Widerspricht_das_Vorhaben_2][bookmark: _Hlt449073028][bookmark: _Ref413407183][bookmark: _Hlt423929174][bookmark: _Hlt423924473]Widerspricht das Vorhaben den Festsetzungen des qualifizierten[endnoteRef:341] (>>D.2.1) oder des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (>>I.2.1)

Wenn das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans widerspricht, ist Art. 58 BayBO nicht anwendbar >>A.2.4

Wenn das Vorhaben allen Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht weiter bei >>O.3.3

oder/und [341: 	„Die Notwendigkeit von Befreiungen (§ 31 Abs. 2 BauGB) und Ausnahmen (§ 31 Abs. 1 BauGB) (…) lässt die Genehmigungsfreistellung entfallen. (…) Überbaubare Grundstücksflächen: die Genehmigungsfreistellung entfällt nicht nur dann, wenn Ausnahmen nach § 23 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 1 i. V. mit Abs. 3 Satz 3 erforderlich werden, sondern auch dann, wenn Einzelfallentscheidungen nach § 23 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 i. V. mit Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 BauNVO zu treffen sind, die die Plankonformität herstellen (anders z. B. Dirnberger in Jäde Art. 64 a. F. Rn. 75 f., der hier von „definitorischen Bandbreiten“ spricht und zur Bestimmung geringfügiger Abweichungen die Maße des Art. 6 Abs. 3 Satz 7 a. F. = Art. 6 Abs. 8 n. F. heranzieht; s. auch Jäde/Famers BayVBl. 08, 33/40 f.; wie hier z. B. Simon BayVBl. 94, 332/336, Schwarzer/König Art. 64 a. F. Rn. 14, wohl auch Taft in Simon/Busse Art. 64 a. F. Rn. 10, kritisch auch z. B. Busse BayVBl. 96, 9/11, Erbguth/Stollmann BayVBl. 96, 65/67, Schmaltz DVBl. 01, 881, ferner bei anderer Gesetzeslage OVG Münster, B. 8.12.98, BauR 99, 628 = BRS 60, 726).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 58, Rdnr. 37) Aber: „Das ist auch dann der Fall (ein Vorhaben widerspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht), wenn lediglich geringfügige Abweichungen i. S. v. § 23 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 BauNVO vorliegen, für deren Ausmaß Art. 6 Abs. 3 Satz 7 als Anhaltspunkt herangezogen“ (Vollzugshinweise zur BayBO 1998, Nr. 64.1.1.4.a) Vgl. Endnote 274
„Nebengebäude und Nebenanlagen müssen aber ihrerseits ebenfalls die Voraussetzungen - insbesondere - des Art. 58 Abs. 2 Nr. 2 BayBO erfüllen. Verbindet der Bauherr ein „Hauptvorhaben“ mit einem nicht plankonformen Nebengebäude oder einer nicht plankonformen Nebenanlage, fällt das Vorhaben insgesamt nicht unter die Genehmigungsfreistellung, auch wenn das „Hauptvorhaben“ plankonform ist. Die Trennung nicht plankonformer Nebengebäude und Nebenanlagen von einem plankonformen „Hauptvorhaben“ ist nur soweit möglich, wie Nebengebäude und Nebenanlagen nicht zur Beurteilung der materiellen Rechtmäßigkeit des (Gesamt-) Vorhabens erforderlich sind. Z.B. kann eine nicht plankonforme Garage nicht von dem Wohngebäude, dem sie funktional zugeordnet ist, getrennt werden, wenn mittels der Garage die nach Art. 47 BayBO erforderlichen Stellplätze nachgewiesen werden.“ Nr. 64.1.1 Vollzugshinweise zur BayBO 1998 Nr. 64.1.1 IMS v. 12.12.1997 Nr. IIB4-4101-004/92
Beachte: Wenn das Vorhaben den Festsetzungen widerspricht, ist insoweit unter D.2 bzw. I.2  § 33 oder § 31 BauGB nicht im Rahmen von Art. 58 Abs. 2 Nr. 2 BayBO zu prüfen.
Wenn das Vorhaben z.B. den Abstandsflächenvorschriften nicht entspricht vgl. Endnote 345 (4)

Beachte zu § 14 Abs. 3 BauGB:
„Der Gesetzgeber erweiterte (...) den Anwendungsbereich der Ausnahmevorschrift des § 14 Abs. 3 BauGB (...), indem er regelt, dass auch Vorhaben, die aufgrund eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, von der Veränderungssperre nicht berührt werden. Er zog damit die bundesrechtliche Konsequenz aus den in den letzten Jahren verstärkt durch die Landesbauordnungen eingeführten und im einzelnen durchaus unterschiedlich ausgestalteten Anzei-ge-, Kenntnisgabe- oder Genehmigungsfreistellungsverfahren für bestimmte Vorhaben. Ob allerdings unter diese „anderen baurechtlichen Verfahren“ auch das Genehmigungsfreistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO einzuordnen ist, ist wegen der speziellen bayerischen Ausgestaltung (Vorlage der Unterlagen nur bei der Gemeinde, die darüber entscheidet, ob ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, nicht aber bei der Bauaufsichtsbehörde, die hiervon auch nicht in Kenntnis gesetzt werden muss), die eine verfahrensrechtlich gesicherte präventive Kontrollmöglichkeit durch die Bauaufsichtsbehörde nicht vorsieht, umstritten. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern neigt dazu, diese Frage zu verneinen. Andererseits sprechen auch gute Gründe für die gegenteilige Auslegung. Der Wortlaut des § 14 Abs. 3 BauGB spricht zum einen nicht von einem anderen „bauaufsichtlichen“, sondern lediglich von einem anderen „baurechtlichen“ Verfahren, wozu auch das Genehmigungsfreistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO gehört; zum anderen muss es sich nicht um ein „Verwaltungsverfahren“ nach § 9 VwVfG handeln, das auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsakts gerichtet ist. Sobald hier eine rechtliche Klärung eingetreten ist, werden wir darüber berichten. Sollte § 14 Abs. 3 BauGB nicht anwendbar sein, bleibt aber zu prüfen, ob nicht eine Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB erteilt werden kann und u.U. auch erteilt werden muss.“ (FSt 1998, 133)] 

[bookmark: _Widerspricht_das_Vorhaben_3][bookmark: _Ref232764884]Widerspricht das Vorhaben örtlichen Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1 BayBO[endnoteRef:342] (Art. 58 Abs. 2 Nr. 2 BayBO)?

Wenn das Vorhaben örtlichen Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1 BayBO widerspricht, ist Art. 58 BayBO nicht anwendbar >>A.2.4

Wenn das Vorhaben allen örtlichen Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1 BayBO nicht widerspricht weiter bei >>O.4 [342: 	Beachte: Die Prüfung der Übereinstimmung des Bauvorhabens mit „örtlichen Bauvorschriften“ im Sinne des Art. 81 Abs. 1 BayBO meint „isolierte“ örtliche Bauvorschriften, die nicht über § 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 Abs. 2 Satz 1 BayBO als Festsetzungen in einen Bebauungsplan integriert und deshalb bereits im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsprüfung beachtlich sind. Bei der Satzung nach Art. 6 Abs. 7 BayBO handelt es sich nicht um eine örtliche Bauvorschrift i.S.v. Art. 81 Abs. 1 BayBO. Vgl. auch Endnoten 35  53  163  275
„Die Notwendigkeit (…) von Abweichungen von den örtlichen Bauvorschriften (Art. 63) lässt die Genehmigungsfreistellung entfallen.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 58, Rdnr. 37)] 

[bookmark: _Erschließung_i.S.d._BauGB][bookmark: _Hlt423893822]Erschließung i.S.d. BauGB gesichert (Art. 58 Abs. 2 Nr. 3 BayBO)84?

Wenn nicht, ist Art. 58 BayBO nicht anwendbar >>A.2.4

Wenn ja weiter bei >>O.5
[bookmark: _Mitteilung_der_Gemeinde][bookmark: _Vorlage_der_erforderlichen]Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde, Art. 58 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1, Abs. 5 i.V.m. Art. 64 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Sätze 1 und 2 BayBO, §§ 1 ff BauVorlV

Wenn nicht, ist Art. 58 BayBO nicht anwendbar >>A.2.4

Wenn ja weiter bei >>O.6
[bookmark: _Mitteilung_der_Gemeinde_1]Art. 58 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 4 Satz 1 BayBO[endnoteRef:343] [343: 	„Die Gemeinde hat für ihre Erklärung, ein Genehmigungsverfahren solle durchgeführt werden (Abs. 2 Nr. 4 1. Variante), einen weiten Ermessensspielraum, sie muss dabei jedoch gemäß Abs. 4 Satz 1 bestimmte Maßstäbe einhalten. Dabei stellt Abs. 4 Satz 2 ausdrücklich klar, dass – für den Bauherrn – kein Rechtsanspruch besteht, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht; der Bauherr kann also von der Gemeinde nicht verlangen, dass sie den Weg zur Genehmigungsfreistellung freimacht, und kann ein solches Verlangen auch nicht mit Erfolg verwaltungsgerichtlich geltend machen.
Für den Antrag auf vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB (Abs. 2 Nr. 4 2. Variante) sind allein die planungsrechtlichen Maßstäbe des BauGB maßgebend.
In Abs. 4 Satz 1 werden für die Erklärung der Gemeinde beispielhaft („insbesondere“) die wichtigsten Maßstäbe genannt, die die Erklärung der Gemeinde rechtfertigen. Die Gemeinde kann die Erklärung nach Abs. 2 Nr. 4 1. Variante insbesondere deshalb abgeben, weil die sonstigen Voraussetzungen des Abs. 2 ihrer Auffassung nach nicht erfüllt sind oder weil sie beabsichtigt, eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB zu erlassen, oder weil sie die Überprüfung des Vorhabens in einem Baugenehmigungsvorhaben aus anderen Gründen für erforderlich hält. „Andere Gründe“ können nicht nur planungsrechtliche Gründe sein, sondern auch Gründe, die sich auf das Bauordnungsrecht oder das sonstige öffentliche Baurecht zurückführen lassen. Die Gemeinde kann die Erklärung z. B. auch dann abgeben, wenn nach ihrer Auffassung Abstandsflächen-, Gestaltungs-, Brandschutz-, Schallschutz- oder Stellplatzfragen in einem Baugenehmigungsverfahren geprüft werden sollten, oder auch dann, wenn sie meint, Nachbarrechte würden möglicherweise verletzt oder die Nachbarn seien nicht hinreichend beteiligt worden. Auch die allgemeine Erwägung, das Vorhaben bedürfe der sachkundigen Entscheidung der Baugenehmigungsbehörde, rechtfertigt die Erklärung.
Eine Grenze für die gemeindliche Erklärung bildet das Willkürverbot. Die Gemeinde ist bei ihrer Erklärung nach Abs. 2 Nr. 4 an den Gleichheitssatz gebunden und darf deshalb gleichartige Sachverhalte im Gemeindegebiet nicht willkürlich ungleich behandeln. Sie darf ihre Erklärung auch nicht von unzulässigen Koppelungsgeschäften (z. B. von privatrechtlichen Grundstücksgeschäften oder der Erstattung ihres Prüfaufwands) abhängig machen. Auch die rechtswidrige Erklärung der Gemeinde führt zum Genehmigungsverfahren (wenn sie nicht, z. B. auf Grund aufsichtlicher Maßnahmen, wieder zurückgenommen wird), sie kann aber Haftungsansprüche des Bauherrn begründen.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 58, Rdnrn. 46 bis 48)] 

keine Erklärung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 1 BayBO innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll (Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 1 BayBO)

und

kein Antrag (Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 Alt. 2 BayBO) innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO auf vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB[endnoteRef:344]  55
(= Untätigbleiben innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO)

oder [344: 	„...3. die Gemeinde erklärt nicht innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll oder beantragt keine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB (Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 BayBO)
a) Grund für die Einbindung der Gemeinde
Die Gemeinde ist in das Genehmigungsfreistellungsverfahren eingebunden, um die Möglichkeit zur Einbringung ihrer planerischen Vorstellungen zu haben. Genehmigungsfrei im Sinn von Art. 58 BayBO ist ein Vorhaben nur dann, wenn die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO erklärt, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und keine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt. Die Beteiligung der Gemeinde im Genehmigungsfreistellungsverfahren erfolgt dabei ausschließlich in deren eigenem Interesse. Da plankonforme Vorhaben im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB nicht des Einvernehmens der Gemeinde bedürfen, wird mit dem Genehmigungsfreistellungsverfahren sichergestellt i.S.v. § 36 Abs. 1 Satz 3 BauGB, dass die Gemeinde rechtzeitig vor Ausführung des Vorhabens über Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung nach §§ 14 (beachte insoweit Endnote 341 a.E.) und 15 BauGB (beachte insoweit insbes. zu § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB Endnote 55) entscheiden kann.
b) Erklärungsmöglichkeiten für die Gemeinde
Die Gemeinde kann im Genehmigungsfreistellungsverfahren in drei verschiedenen Varianten tätig werden:
Zum einen kann sie untätig bleiben, indem sie keine Erklärung abgibt und die Monatsfrist des Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO verstreichen lässt.
Zum anderen kann sie dem Bauherrn bereits vor Ablauf dieser Frist mitteilen, dass kein vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie keine Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragen wird (Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO); von der Mitteilung nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 BayBO hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten.
Schließlich kann die Gemeinde innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO erklären, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt werden soll.
aa) Verstreichenlassen der Frist
Bleibt die Gemeinde untätig, indem sie keine Erklärung abgibt und die Monatsfrist des Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO verstreichen lässt, dann darf der Bauherr einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen (vgl. § 1 BauVorlV) mit dem Bau beginnen. Die Frist beginnt mit der Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei der Gemeinde. Selbstverständlich müssen auch die übrigen Voraussetzungen des Art. 58 BayBO (Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan und örtlichen Bauvorschriften, gesicherte Erschließung) vorliegen (Zur Eigenverantwortung und zum Risiko des Bauherrn vgl. unten mehrere Stellen).
bb) Erklärung, dass die Durchführung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens nicht verlangt wird und keine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt wird.
Teilt die Gemeinde dem Bauherrn bereits vor Ablauf der Monatsfrist des Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayBO mit, dass kein vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchgeführt und keine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt werden soll, dann darf der Bauherr sofort mit dem Vorhaben beginnen (Art. 64 Abs. 2 Satz 2 BayBO) (Zur Eigenverantwortung und zum Risiko des Bauherrn vgl. unten mehrere Stellen).
cc) Schließlich kann die Gemeinde erklären, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt werden soll.
(1) Weiterer Verfahrensablauf
In diesem Fall hängt der weitere Verlauf des Verfahrens davon ab, ob der Bauherr bei der Vorlage seiner Unterlagen (durch entsprechendes Ankreuzen auf dem Vordruck „Bauantrag“) ausdrücklich eine Weiterbehandlung als Bauantrag verlangt hat.
(a) Weiterbehandlung als Antrag auf Baugenehmigung wurde beantragt Art. 58 Abs. 4 Satz 4 BayBO
Hat der Bauherr die Weiterbehandlung als Antrag auf Baugenehmigung beantragt, muss er die eingereichten Unterlagen so ergänzen, dass sie den bei einem Bauantrag herkömmlichen Anforderungen an die Bauvorlagen entsprechen und bei der Gemeinde einreichen. Anschließend erfolgt das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren.
(b) Weiterbehandlung als Antrag auf Baugenehmigung wurde nicht beantragt
In diesem Fall ist das Verfahren beendet. Gem. Art. 58 Abs. 4 Satz 3 BayBO hat die Gemeinde die vorgelegten Unterlagen zurückzureichen. Nun ist es Sache des Bauherrn, über das weitere Vorgehen zu entscheiden: Er kann die Unterlagen ergänzen und einen normalen Bauantrag stellen, er kann das Vorhaben ändern und ein weiteres Genehmigungsfreistellungsverfahren beantragen oder von dem Vorhaben Abstand nehmen.
(2) Gründe für die Erklärung, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll
Der Kreis der Gründe für die gemeindliche Erklärung, es solle das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt werden, ist bewusst weit gehalten worden. Die Gemeinde ist damit grundsätzlich frei darin, die Durchführung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens zu verlangen. Art. 58 Abs. 4 Satz 1 BayBO führt dabei lediglich beispielhaft einige Gründe dafür auf. Es genügt aber auch jeder andere (sachgerechte) Grund. Die Gemeinde kann also beispielsweise auch erklären, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, weil sie Zweifel an der Genehmigungsfreiheit des Vorhabens oder – allgemein ausgedrückt – wenn sie meint, es bedürfe der fachkundigen Entscheidung der unteren Bauaufsichtsbehörde.
Das bedeutet insbesondere auch, dass die Gemeinde auch in den Fällen die Durchführung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens verlangen darf, in denen das Vorhaben die übrigen Voraussetzungen für die Genehmigungsfreiheit nach Art. 58 BayBO erfüllt, weil es mit dem Bebauungsplan und örtlichen Bauvorschriften vollständig übereinstimmt und die Erschließung gesichert ist. Bei den in Art. 58 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 BayBO genannten Merkmale handelt es sich um selbständige und voneinander unabhängige Voraussetzungen, die für die Genehmigungsfreiheit des Vorhabens kumulativ vorliegen müssen. Fehlt es nur an einem dieser Merkmale, ist das Vorhaben nicht genehmigungsfrei. Verlangt die Gemeinde die Durchführung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens oder beantragt sie eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB bei einem Vorhaben, das die Voraussetzungen des Art. 58 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BayBO erfüllt, dann ist das Vorhaben nicht genehmigungsfrei, weil die Voraussetzungen des Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 BayBO nicht erfüllt werden.
Eine Grenze für den Kreis derjenigen Gründe, die (sachgerechterweise) die Durchführung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens tragen können, bildet lediglich das Willkürverbot. Die Gemeinde darf die Durchführung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens nicht aus Gründen verlangen, die in keinem sachlichen Zusammenhang mit dem Bauvorhaben stehen (die z. B. in der Person des Bauwerbers liegen). Auch dann ist zwar das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchzuführen; es kann indessen eine gemeindliche Amtshaftung in Betracht kommen.
Art. 58 Abs. 4 Satz 2 BayBO stellt ausdrücklich klar, dass kein Rechtsanspruch darauf besteht, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht.
dd) Änderungs- und Erläuterungswünsche der Gemeinde
Hält die Gemeinde Erläuterungen und Präzisierungen des Vorhabens für geboten, kann sie diese – über den Umfang der Vorlagen nach § 1 BauVorlV hinaus – vom Bauherrn verlangen, ohne damit zu erklären, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt werden soll.
Die Gemeinde kann ihren Verzicht auf das vereinfachte Genehmigungsverfahren oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB auch an Maßgaben binden, etwa an eine Veränderung des Vorhabens in Einzelheiten. Ist der Bauherr damit nicht einverstanden, ist die entsprechende Erklärung der Gemeinde im Zweifel als Erklärung zu verstehen, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.
c) Erklärungsfrist für die Gemeinde (Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO)
Die Erklärung der Gemeinde, dass das Genehmigungsverfahren durchgeführt oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt werden soll, kann nur während der Monatsfrist des Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO erfolgen. Dies ergibt sich aus dem systematischen Gesamtzusammenhang dieser Vorschrift mit Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 BayBO. Erklärt die Gemeinde nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO bereits vor Ablauf der Monatsfrist, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren nicht durchgeführt oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht beantragt werden soll, erlischt die Befugnis, die Durchführung des Genehmigungsverfahrens zu verlangen oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB zu beantragen.
Die Frist (Ereignisfrist) des Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO beginnt dabei – nach allgemeinen Regeln – nur zu laufen, wenn der Bauherr vollständige Unterlagen vorgelegt hat (zu den notwendigen Unterlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren siehe §§ 1 ff BauVorlV); nicht erforderlich für den Fristlauf ist, dass – abgesehen von der gemeindlichen Nichterklärung – alle (übrigen) Genehmigungsfreistellungsvoraussetzungen vorliegen. Die Frist ist eine mit dem Eingang der Vorlagen bei der Gemeinde beginnende Ereignisfrist. Die Gemeinde wahrt sie nur, wenn ihre (etwaige) Erklärung, das Genehmigungsverfahren solle durchgeführt werden oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt werden, dem Bauherrn vor ihrem Ablauf zugeht.
d) Rechtsnatur der Erklärung der Gemeinde
Die Erklärung der Gemeinde ist kein Verwaltungsakt, sondern eine schlichte Verfahrenshandlung ohne (materiell-rechtliche) Regelungswirkung. Insbesondere stellt die Erklärung der Gemeinde nicht fest, ob die Voraussetzungen für das Genehmigungsfreistellungsverfahren vorliegen oder ob sonstiges materielles Recht eingehalten ist. Die Erklärung der Gemeinde entscheidet allein darüber, ob von einer präventiven bauaufsichtlichen Überprüfung abgesehen wird oder nicht. Sie stellt daher ein „Internum“ zwischen Gemeinde und Bauaufsichtsbehörde dar. Selbst wenn man die Erklärung als Verwaltungsakt qualifizieren wollte, wäre sie eine nach § 44a VwGO nicht isoliert anfechtbare Verfahrenshandlung.
e) Verantwortlichkeit und Haftung der Gemeinde im Genehmigungsfreistellungsverfahren
Die Gemeinde ist in das Genehmigungsfreistellungsverfahren ausschließlich in ihrem eigenen Interesse eingeschaltet, um ihre planerischen Vorstellungen in das Verfahren einzubringen.
Die Gemeinde hat bei ihrer Entscheidung über die Erklärung, ob ein Genehmigungsverfahren durchgeführt oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt werden soll oder nicht, ein Prüfungsrecht, aber keine Prüfungspflicht. Sie ist insbesondere nicht verpflichtet, zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Genehmigungsfreistellung vorliegen oder das Vorhaben gegen materielles Recht verstößt. Das Risiko für die formelle und materielle Rechtmäßigkeit der Bauausführung trägt allein der Bauherr. Wie dicht oder wie weitmaschig die Gemeinde ihre – gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung ausgestaltet, ist allein ihre Sache und geschieht allein in ihrem eigenen Interessen- und Verantwortungsbereich.
Wird die Gemeinde im Genehmigungsfreistellungsverfahren tätig, indem sie beispielsweise die Bauvorlagen auf ihre Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan und mit örtlichen Bauvorschriften überprüft, dann macht sie das ausschließlich in ihrem eigenen Interesse und nicht im Interesse des Bauherrn. Das bedeutet, dass sie die Unterlagen auch nur kursorisch und stichprobenartig oder auf der Gemeinde besonders wichtige Punkte überprüfen kann, ohne damit gegenüber dem Bauherrn eine schutzwürdige Vertrauensposition zu erwecken, dass die Rechtmäßigkeit des Vorhabens insgesamt geprüft sei. Für die formelle und materielle Rechtmäßigkeit bleibt allein der Bauherr verantwortlich. Die Gemeinde kann dem Bauherrn die Bauvorlagen auch völlig ungeprüft mit der Erklärung zurückgeben, dass die Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht verlangt und keine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt wird. Für die Einhaltung der Voraussetzungen des Art. 58 BayBO ist und bleibt der Bauherr verantwortlich.
Aus diesen Gründen kommt eine Haftung der Gemeinde im Genehmigungsfreistellungsverfahren wegen Amtspflichtverletzung grundsätzlich nicht in Betracht, weil es – nachdem die Gemeinde ausschließlich im eigenen Interesse tätig wird – jedenfalls an der Verletzung einer drittgerichteten Amtspflicht fehlen wird.
Die technischen Nachweise im Sinn des Art. 58 Abs. 5 BayBO sind nicht Voraussetzung für Genehmigungsfreiheit oder Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens, sondern Baubeginns - bzw. Baufortschrittsvoraussetzungen. Sie müssen nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Art. 58 Abs. 5 BayBO auch nicht vorgelegt werden; deshalb entfällt bereits die Möglichkeit einer Prüfung durch die Gemeinde im Genehmigungsfreistellungsverfahren.
f) Gebühren für die Erklärung der Gemeinde
aa) Keine allgemeine Beratungsgebühr
Für die im Rahmen von Genehmigungsfreistellungsverfahren geleistete Beratungstätigkeit kann die Gemeinde keine Gebühren verlangen, weil Beratung nach geltendem Kostenrecht keine Amtshandlung ist.
Die allgemeine Einführung einer Beratungsgebühr im Kostenrecht, die dann generell für alle Felder des Rechtsvollzuges erfolgen müsste, erscheint auch nicht sinnvoll. Zum einen würde die Einführung einer Beratungsgebühr einen Bruch mit dem bisherigen System der Anknüpfung von Gebühren allein an Amtshandlungen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 KG bedeuten. Zum anderen müssten wegen der erheblichen Unterschiede in Intensität und Schwierigkeit der Beratung von Bürgern breiteste Gebührenrahmen geschaffen werden. Die konkrete Ausfüllung dieser Gebührenrahmen im konkreten Einzelfall hätte mit größter Wahrscheinlichkeit eine Vielzahl von Streitigkeiten über die Berechtigung und Rechtmäßigkeit der festgesetzten Beratungsgebühr zur Folge, deren Abwicklung u. U. zu höheren Kosten führen würde als die eingenommenen Beratungsgebühren.
Für das Genehmigungsfreistellungsverfahren ist zusätzlich folgendes anzumerken:
Das Genehmigungsfreistellungsverfahren soll die Verantwortlichkeit des Bauherrn stärken. Es wird ihm bewusst abverlangt, eigenverantwortlich für die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen an sein Vorhaben einzustehen.
Dieses Risiko durch eine weitgehende Beratung, die gewissermaßen das frühere Genehmigungsverfahren ersetzt, zu minimieren, steht in einem diametralen Gegensatz zu der ordnungspolitischen Grundentscheidung des Gesetzgebers.
Jedenfalls verlangt das Gesetz eine solche Beratung nicht von den Gemeinden und Bauaufsichtsbehörden. Sie stellt einen freiwilligen Service, eine besondere Betreuungsleistung für den Bauherrn dar, der von der BayBO weder verlangt wird noch ihm mit der Forderung nach entsprechenden Gebühren zugerechnet werden kann.
bb) Gebühren für die Erklärungen im Genehmigungsfreistellungsverfahren
(1) Gebührenregelung im staatlichen Kostenverzeichnis?
Im staatlichen Kostenverzeichnis ist eine Regelung für Gebühren für die Erklärungen der Gemeinde im Genehmigungsfreistellungsverfahren nicht möglich. Denn das Kostenverzeichnis betrifft (gem. Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und 3 i. V. m. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 KG) nur die Kosten von Staatsbehörden bzw. der Gemeinden bei Wahrnehmung staatlicher Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis.
Im Genehmigungsfreistellungsverfahren sind die Gemeinden aber ausschließlich im eigenen Wirkungskreis tätig. Die Gemeinden sind in das Genehmigungsfreistellungsverfahren ausschließlich im eigenen Interesse eingeschaltet, um ihnen Gelegenheit zu geben, ihre Anliegen in den Geschehensablauf einzubringen und ggf. planungssichernd auf das Vorhaben zuzugreifen. Sie nehmen dabei keine bauaufsichtlichen Aufgaben wahr, sondern Interessen, die aus ihrer Planungs- und Ortsgestaltungshoheit abzuleiten sind.
Der Grund für die Einschaltung der Gemeinde in das Genehmigungsfreistellungsverfahren liegt in folgendem:
Zwar ist das Einvernehmen der Gemeinde für plankonforme Vorhaben nach § 36 BauGB nicht erforderlich, weil die Gemeinde mit dem Bebauungsplan grundsätzlich abschließend darüber entschieden hat, was bauplanungsrechtlich zulässig ist. Der Gemeinde müssen aber die planungssichernden Instrumentarien der §§ 14 ff. BauGB auch für plankonforme Vorhaben zur Verfügung stehen; deshalb muss sie auch von den Vorhaben des Genehmigungsfreistellungsverfahrens erfahren. Wäre das nicht der Fall, stünden der Gemeinde die Möglichkeiten der §§ 14 ff. BauGB jedenfalls faktisch nicht mehr zur Verfügung, was wegen Verstoßes gegen vorrangiges Bundesrecht verfassungswidrig wäre und einen Verstoß gegen § 36 Abs. 1 Satz 3 BauGB darstellen würde.
(2) Gebührenregelung durch Satzung nach Art. 22 KG?
Hinsichtlich einer Gebührenregelung durch Satzung nach Art. 22 KG ist zwischen den verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten für die Gemeinde zu unterscheiden:
(a) Die Gemeinde erklärt, dass das Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll:
Hierfür kommt eine Gebührenerhebung nicht in Betracht. Denn die Gemeinde wird in diesem Fall in derselben Weise tätig wie bei der Abgabe ihrer Stellungnahme im normalen Baugenehmigungsverfahren nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO. Auch hierfür kann die Gemeinde keine Gebühren erheben; ein selbständiger Verwaltungsaufwand außerhalb des dann ggf. eingeleiteten Genehmigungsverfahrens fällt nicht an.
(b) Die Gemeinde lässt die Monatsfrist verstreichen
Hierfür kommt eine Gebührenerhebung ebenfalls nicht in Betracht. Denn aufgrund der Untätigkeit liegt schon keine Amtshandlung vor, die nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1, Art. 22 Abs. 1 Satz 1 KG Voraussetzung für eine Gebührenerhebung ist.
(c) Die Gemeinde teilt dem Bauherrn vor Ablauf der Monatsfrist mit, dass das Genehmigungsverfahren nicht durchgeführt werden soll:
Für diese Amtshandlung kann bei entsprechender Regelung in einer gemeindlichen Satzung nach Art. 22 KG dem Grunde nach eine Gebühr erhoben werden.
Bei der Bemessung dieser Gebühr ist aber das Äquivalenzprinzip zu beachten. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der wirtschaftliche Vorteil, den der Bauherr von einer solchen Erklärung hat, sich auf einen mehr oder weniger frühzeitigeren Baubeginn – maximal eine Zeitersparnis von knapp einem Monat – beschränkt ist. Für den Bauherrn begründet die Erklärung auch keine genehmigungsartig vertrauensgeschützte Position, weil sie insbesondere nichts darüber aussagt, ob die sonstigen weiteren Voraussetzungen des Art. 58 BayBO vorliegen. Das Risiko für die formelle und materielle Rechtmäßigkeit trägt allein der Bauherr.
Nachdem außerdem auch der Verwaltungsaufwand für die Erklärung gering ist, kann sich die Gebühr daher nicht größenordnungsmäßig an derjenigen einer (fiktiven) Baugenehmigungsgebühr orientieren. Vorstellbar sind Beträge allenfalls in einer mittleren zweistelligen Größenordnung.
g) Zuständigkeit innerhalb der Gemeinde
Die Beurteilung von Bauvorhaben, welche die Voraussetzungen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens erfüllen, ist in aller Regel ein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung im Sinn des Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO (so auch Nr. 64.2.1 Vollzugshinweise zur BayBO 1998 IMS v. 12.12.1997 Nr. IIB4-4101-004/92), so dass es der Beschlussfassung eines gemeindlichen Kollegialorgans nicht bedarf.“ (PC Formulare Jehle - Rehmverlag - Stellungnahme zum Bauantrag - )] 

Mitteilung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO
[bookmark: _Ref450780710]Wenn die Gemeinde innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO erklärt, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt55, ist Art. 58 BayBO nicht anwendbar >>A.2.4

Wenn die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mitteilt, dass kein vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie keine Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragen55 wird (Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO) oder wenn sie innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO untätig geblieben ist, bedarf die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung der baulichen Anlage keiner Genehmigung; beachte Art. 58 Abs. 5 BayBO[endnoteRef:345]  352
 [345: 	„(...) 4. Einhaltung der übrigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Art. 55 Abs. 2 BayBO)
Das Vorhaben muss auch allen sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen, worauf Art. 55 Abs. 2 BayBO deklaratorisch hinweist.
Insbesondere müssen auch die Anforderungen der BayBO eingehalten werden; dies ist allerdings nach der ausdrücklichen Regelung es Art. 58 BayBO nicht Voraussetzung für die Genehmigungsfreiheit. Das bedeutet, dass der Bauherr eventuelle Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften (z. B. Brandschutz, Abstandsflächen) bei der Bauaufsichtsbehörde isoliert beantragen muss >>Q.2.2.2, die hierzu ggf. mittels Bescheid eine isolierte Abweichung erteilt, in dem nur über diese Abweichung und nicht über die Rechtmäßigkeit des Vorhabens im übrigen entschieden wird.
5. Nachbarbeteiligung (Art. 58 Abs. 3 Satz 2 BayBO)
Der Bauherr hat für Vorhaben im Genehmigungsfreistellungsverfahren zwei Möglichkeiten zur Durchführung der Nachbarbeteiligung.
a) Nachbarbeteiligung durch Vorlage der Bauvorlagen
Der Bauherr kann die Nachbarbeteiligung wie bisher im herkömmlichen Baugenehmigungsverfahren durchführen und dem Nachbarn die Pläne zur Unterschrift vorlegen; die Unterschrift gilt als Zustimmung (Art. 58 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2, Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BayBO), mit der Folge, dass der Nachbar nicht mehr mit Rechtsmitteln gegen das Vorhaben vorgehen kann.
b) Benachrichtigung des Nachbarn gem. Art. 58 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO
Für die dem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterfallenden Vorhaben sieht Art. 58 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO eine vereinfachte Form der Nachbarbeteiligung in Form einer bloßen Benachrichtigung des Nachbarn vor. Diese Erleichterung hat der Gesetzgeber geschaffen, weil sich bei den Vorhaben, die dem Genehmigungsfreistellungsverfahren unterfallen, nachbarrechtliche Probleme in der Regel nicht stellen, weil die Berücksichtigung der nachbarlichen Interessen bereits im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung stattgefunden hat.
Gem. Art. 58 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO benachrichtigt der Bauherr die Eigentümer der benachbarten Grundstücke von seinem Vorhaben (spätestens) gleichzeitig mit der Vorlage der Unterlagen bei der Gemeinde. Auf welche Weise der Nachbar von dem Vorhaben benachrichtigt wird, überlässt das Gesetz dem Bauherrn (möglich ist beispielsweise auch eine bloße Postkartennachricht, die dem Nachbarn die Initiative zu weiteren Informationen überlässt).
Dabei wird die Durchführung der Nachbarbeteiligung weder von der Gemeinde noch von der Bauaufsichtsbehörde nachgeprüft. Auch knüpft das Gesetz an das Unterlassen der Nachbarbeteiligung keine unmittelbaren (nachteiligen) Rechtsfolgen. Es handelt sich somit bei der Nachbarbenachrichtigung um eine sog. Obliegenheit, deren Verletzung die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen der Ermessensentscheidung über ein etwaiges bauaufsichtliches Einschreiten berücksichtigen kann:
Hat der Bauherr Nachbarn nicht nachweislich ausreichend von dem Vorhaben benachrichtigt, wird dies die Bauaufsichtsbehörde bei den Ermessenserwägungen über den Erlass – vom Nachbarn beantragter – bauaufsichtlicher Maßnahmen berücksichtigen. Umgekehrt muss ein von den Planzeichnungen und dem Lageplan unterrichteter Nachbar – mit diesen Vorlagen übereinstimmendes Bauen vorausgesetzt – besondere Gründe dafür haben, weshalb er erst nach Baubeginn gegen das Vorhaben vorgeht.
6. Schnurgerüstabnahme
Eine Schnurgerüstabnahme ist im Genehmigungsfreistellungsverfahren vorgeschrieben (Art. 58 Abs. 5 BayBO verweist auf Art. 68 Abs. 6 Satz 2 BayBO). 
7. Anzeigepflichten des Bauherrn
Auch im Genehmigungsfreistellungsverfahren obliegen dem Bauherrn bestimmte Anzeigepflichten gegenüber der Bauaufsichtsbehörde (nicht gegenüber der Gemeinde). Der Bauherr hat den Baubeginn (Art. 58 Abs. 5, Art. 68 Abs. 7 BayBO) anzuzeigen. Die Anzeige der Rohbaufertigstellung ist dagegen im Genehmigungsfreistellungsverfahren nicht erforderlich.
8. Baukontrolle
Vorhaben im Anwendungsbereich des Genehmigungsfreistellungsverfahrens unterliegen nach den allgemeinen Regeln der Bauaufsicht und Bauüberwachung durch die Bauaufsichtsbehörde. Insoweit ergeben sich zu der bisherigen Praxis keine Unterschiede. Ob und unter welchen Voraussetzungen die untere Bauaufsichtsbehörde einschreitet, liegt in ihrem Ermessen. Vorhaben, die im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens errichtet werden, sind weder gänzlich von der Bauüberwachung ausgenommen, noch soll hier eine verstärkte Kontrolle stattfinden. Vielmehr entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde – wie bisher – nach ihrem Ermessen, wie und in welchem Umfang sie die Bauüberwachung ausgestaltet. Zu diesem Zweck stellt Art. 58 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO sicher, dass die untere Bauaufsichtsbehörde einen Plansatz erhält; durch die Baubeginnsanzeige wird gewährleistet, dass die untere Bauaufsichtsbehörde von der Abwicklung des Bauvorhabens erfährt.
Stellt eine Gemeinde fest, dass Vorhaben im Genehmigungsfreistellungsverfahren planabweichend errichtet werden, so kann sie bei der unteren Bauaufsichtsbehörde ein bauaufsichtliches Einschreiten beantragen.
Bei der Ermessensentscheidung über den Erlass bauaufsichtlicher Maßnahmen, die von der Gemeinde beantragt wurden, hat die untere Bauaufsichtsbehörde insbesondere auch zu berücksichtigen, ob die mit dem Bebauungsplan von der Gemeinde verfolgten städtebaulichen und ortsgestalterischen Ziele bei einem Nichteinschreiten gefährdet würden. Die Gemeinde sollte dies in ihrem Antrag auf Erlass bauaufsichtlicher Maßnahmen ggf. auch entsprechend darlegen.
Dagegen werden diese Ermessenserwägungen bei vom Nachbarn beantragter bauaufsichtlicher Maßnahmen allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen; hier wird die Bauaufsichtsbehörde vor allem prüfen, ob möglicherweise Nachbarrechte verletzt sind.“ (PC Formulare Jehle - Rehmverlag - Stellungnahme zum Bauantrag - )

Beachte:
Selbst wenn die Gemeinde die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO macht oder keine Erklärung innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO abgibt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll oder keinen Antrag auf vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB stellt (Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 BayBO), darf der Bauherr nicht mit dem Bau beginnen, wenn eine der Voraussetzungen nach den Nrn. 1 bis 5 des Schemas O nicht gegeben ist.] 



[bookmark: _Hlt441747542][bookmark: _Toc243126670]Befugnisnormen der BayBO[endnoteRef:346] [346: 	Beachte vor Anwendung der jeweiligen Norm sind evtl. Konkurrenzen zu klären.

Mögliche Auswahlkriterien bei Befugnisnormen:

1. Die Befugnisnorm eines Rechtsgebiets, dessen Gestattung ersetzt wird, ist nicht anwendbar (vgl. BayVBl. 1990, 403); so verdrängt beispielsweise § 20 Abs. 2 BImSchG den Art. 76 Satz 1 BayBO. Für die Entscheidung, ob für eine Einstellungsanordnung z.B. Art. 75 BayBO oder Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG einschlägig ist, müssen vorher die Gestattungspflichtigkeiten nach beiden Rechtsgebieten und anschließend - für den Fall der Doppelgestattungspflichtigkeit - die entsprechenden Konzentrationsnormen geprüft werden. (Vgl. die Formulierung in der Formelsammlung der BayFHVR „2.2 Rechtsgrundlage für Verwaltungsakte (Befugnisnormen)“ (vgl. S) Spalte „Maßnahme“ Zeile „d“, „Anordnung zur Durchsetzung der Gestattungspflicht - mittelbar (Verbot) der formell rechtswidrigen Tätigkeit“; daraus wird klar: es ist die Befugnisnorm aus dem Rechtsgebiet heranzuziehen, dessen Gestattungspflicht durchgesetzt werden soll); so wird beispielsweise Art. 75 Abs. 1 BayBO durch Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG verdrängt, wenn die Baugenehmigung für das betroffene Vorhaben neben der Genehmigung nach Art. 20 Abs. 1, 2 BayWG nach Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO entfällt; Art. 67 Abs. 1 BayWG verdrängt Art. 76 Satz 3 BayBO, wenn die Baugenehmigung für das betroffene Vorhaben neben der Erlaubnis oder Bewilligung nach Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO entfällt;
2. Art. 7 Abs. 2 LStVG ist subsidiär, soweit andere Befugnisnormen vorhanden sind.
3. § 17 Abs. 8 Sätze 1, 2 BNatSchG ist, soweit die Einstellung oder die Beseitigung angeordnet werden soll, jeweils neben der Befugnisnorm aus einem anderen Rechtsgebiet anwendbar; die Anordnung der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands kann ohnehin nur nach § 17 Abs. 8 Satz 2 BNatSchG angeordnet werden.
Dabei ist für die Anordnungen nach § 17 Abs. 8 Sätze 1, 2 BNatSchG die untere Bauaufsichtsbehörde nach § 17 Abs. 1 BNatSchG zuständig, die diese Entscheidung allerdings, soweit sie wie z.B. eine Große Kreisstadt nicht gleichzeitig untere Naturschutzbehörde ist, nur im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde (= Landratsamt Art. 11 Abs. 1 BayNatSchG) treffen darf.
„Art. 54 Abs. 2 wird neu gefasst. Satz 1 ist redaktionell geändert und enthält nunmehr zusätzlich mit der Wendung „… soweit nicht andere Behörden zuständig sind“ eine Kollisionsregel für Fälle des positiven Zuständigkeitskonflikts, die bisher in der (insbesondere auch obergerichtlichen) Rechtsprechung sehr unterschiedlich gelöst worden sind. Die Aufgabenzuweisung an die Bauaufsichtsbehörden wird damit grundsätzlich – entsprechend dem der Regelung für den Vorrang anderer Genehmigungsverfahren in Art. 56 zugrunde liegenden Gedanken – subsidiär ausgestaltet; eine bauaufsichtliche Aufgabe besteht nicht, wenn die Überwachung der Einhaltung bestimmter öffentlich-rechtlicher Anforderungen anderen (Fach-) Behörden zugewiesen ist. Damit wird insbesondere auch die Möglichkeit von Doppelzuständigkeiten und daraus resultierenden widersprüchlichen Regelungen im Einzelfall vorgebeugt.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 33 (Art. 60))
„Einschränkung der Aufgaben durch die Zuständigkeit anderer Behörden
Die Überwachungsaufgabe der Bauaufsichtsbehörden besteht nach Art. 54 Abs. 2 Satz 1 BayBO nur, „soweit nicht andere Behörden zuständig sind“. Die bisher umfassend verstandene und weitgehend einheitlich ausgeübte Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden für den Vollzug des öffentlichen Baurechts wird durch diese neue Kollisionsregel aufgesplittet. Die Bauaufsichtsbehörden sind nur noch subsidiär zuständig. Positive Kompetenzkonflikte und Doppelverfahren sollen dadurch vermieden werden. Soweit die Überwachung bestimmter öffentlich-rechtlicher Anforderungen einer anderen (Fach-)Behörde zugewiesen ist, besteht grundsätzlich keine Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden mehr, und zwar bereits auf der Ebene der Aufgaben (Art. 54 Abs. 2 Satz 1 BayBO), nicht erst auf der Ebene der Befugnisse (Art. 54 Abs. 2 Satz 2 BayBO). Die Bauaufsichtsbehörden können – ähnlich wie nach Art. 56 Satz 2 BayBO – nicht mehr tätig werden. Sie können auch dann nicht tätig werden, wenn die andere Behörde untätig bleibt. Der bisherige Grundsatz, dass die Handlungsmöglichkeiten der Bauaufsichts- und der Fachbehörden selbständig nebeneinander stehen, gilt nicht mehr.
Auf folgende Beispielsfälle, in denen andere Behörden zuständig und damit Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden nicht anzunehmen sind, kann hingewiesen werden:
– im Planungsrecht auf gemeindliche Bau-, Modernisierungs-, Instandsetzungs-, Pflanz-, Rückbau- und Entsiegelungsgebote nach §§ 175 ff. BauGB
– im Straßenrecht auf Anordnungen der Straßenbaubehörde nach Art. 18a BayStrWG
– im Wasserrecht auf Anordnungen der Gewässeraufsichtsbehörde nach Art. 68 Abs. 3 BayWG alt (Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG neu)
– im Gewerberecht auf Untersagungsanordnungen nach § 51 GewO
(…)
– im Immissionsschutzrecht auf Untersagungs-, Stilllegungs- und Beseitigungsanordnungen nach § 20 BImSchG – auch für ortsfeste Abfallbeseitigungsanlagen (§ 31 Abs. 1 KrW-/AbfG) –, auf Einzelanordnungen nach § 24 BImSchG (s. dazu z. B. OVG RP, B. 29.6.04 – 8 A 10899/04, NVwZ-RR 05, 318)
(…)
Auslegungsfragen ergeben sich für Verwaltungsakte, die die Baugenehmigung ersetzen. Soweit die Zuständigkeit der anderen Behörde für die genehmigungsersetzende Entscheidung reicht, besteht nach Abs. 2 Satz 1 keine Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde mehr.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 54, Rdnrn. 22 - 27)] 

Baueinstellung

Rechtsgrundlage[endnoteRef:347]
Art. 75 Abs. 1 BayBO
 [347: 	Hinter dem Aufbau: „1. Rechtsgrundlage 2. Zuständigkeit 3. Materielle Voraussetzungen 4. Verfahren“ stehen folgende Überlegungen: Am Anfang muss die Rechtsgrundlage genannt werden, denn von ihr hängen die anderen 3 Prüfungen ab; so setzt z.B. die Prüfung der Zuständigkeit voraus, dass bekannt ist, welche Rechtsgrundlage vollzogen werden soll (zuständig: „wofür“). Da in Leistungsnachweisen meist der/die Bearbeiter/in zum einen eine Entscheidung erst treffen soll (und nicht eine bereits getroffene Entscheidung nachzuprüfen ist) und zum anderen in der Regel als Mitarbeiter/in einer bestimmten Behörde tätig werden soll, ist folglich an zweiter Stelle zu prüfen, ob diese Behörde für den Vollzug der ausgewählten Rechtsgrundlage zuständig ist; evtl. vorher bereits durchgeführte Prüfungen zu den materiellen Voraussetzungen wären umsonst, wenn sich herausstellen würde, dass die Behörde, die die Entscheidung treffen soll, nicht für den Vollzug dieser Rechtsgrundlage zuständig ist. Die Prüfung des Verfahrens erfolgt am Ende, da sich aus der Prüfung der materiellen Voraussetzungen erst erkennen lässt, welche Informationen im Verfahren noch eingeholt werden müssen, um die Rechtsfolge ziehen zu können.
Wird dagegen ein bereits erlassener Verwaltungsakt z.B. im Klageverfahren nachgeprüft, bietet sich weiterhin der Aufbau an: „1. Rechtsgrundlage 2. Formelle Rechtswidrigkeit (Zuständigkeit, Verfahren) 3. Materielle Rechtswidrigkeit“] 

Zuständigkeit

sachlich Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayBO >>A.4.1

örtlich >>A.4.2
Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

„Anlage“ >>A.2.1

[bookmark: _Ref64864077]„errichtet[endnoteRef:348], geändert oder beseitigt“
Maßnahme steht unmittelbar bevor (nur wenn objektive konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen) oder hat schon begonnen.
 [348: 	Beachte: Es ist insoweit auf die „tatsächlich“ errichtete Anlage abzustellen, nicht auf die evtl. in einem Bauantrag - von dem dann abgewichen wurde - dargestellte Anlage.] 

[bookmark: _Hlt435186827][bookmark: _Ref435186700]„im Widerspruch zu (formellen[endnoteRef:349]) öffentlich-rechtlichen Vorschriften“?
(vgl. Regelbeispiele in Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 4 BayBO)
 [349: 	Zunächst ist zu prüfen, ob die Errichtung, Änderung oder Beseitigung im Widerspruch zu formellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfolgt, denn die formelle Legalität muss ausgeschlossen sein. Wurde z.B. für die Errichtung eines Wohnhauses bereits eine Baugenehmigung erteilt und ist diese rechtswidrig, weil bauplanungsrechtliche Vorschriften verletzt werden, muss, um den Bau einstellen zu können, erst die – rechtswidrige – Baugenehmigung bestandskräftig zurückgenommen sein.
Bei der Tatbestandsvoraussetzung „im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften“ sind daher im Regelfall nur formelle öffentlich-rechtliche Vorschriften zu prüfen (vgl. dazu die Unterpunkte); insbesondere führt das Entgegenstehen jeder materiellen Norm des Bauplanungs- oder Bauordnungsrechts (Art. 55 Abs. 2 BayBO) dazu, dass eine Ausnahme, Befreiung oder Abweichung nach Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO erforderlich ist, selbst wenn das Vorhaben z.B. verfahrensfrei nach Art. 57 BayBO ist. „Wer ohne die erforderliche isolierte Abweichung baut, baut formell rechtswidrig mit den oben angesprochenen Konsequenzen für die Baueinstellung“ (vgl. auch BayVGH 01.07.2005, 25 B 01.2747 in BayVBl 2006, 469-470). Der einzig denkbare Fall, dass an dieser Stelle materielle öffentlich-rechtliche Vorschriften zu prüfen sind, kann sich bei Vorhaben ergeben, die zwar nach Art. 57 Abs. 1 oder 3 oder 4 BayBO keiner Baugenehmigung bedürfen, die sich aber - soweit sie im Innenbereich liegen - nicht einfügen (§ 34 Abs. 1 BauGB) oder - soweit sie im Außenbereich liegen - denen öffentliche Belange entgegenstehen (privilegierte Vorhaben § 35 Abs. 1 BauGB) bzw. die öffentliche Belange beeinträchtigen (sonstige Vorhaben § 35 Abs. 2 BauGB). Vorher ist aber zu prüfen, ob es sich dabei überhaupt um ein Vorhaben i.S.v. § 29 Abs. 1 BauGB handelt, denn bei solchen Vorhaben kann evtl. die „planungsrechtliche Relevanz“ fehlen vgl. Endnote 70] 

[bookmark: _Errichtung_oder_Änderung_3]Errichtung348 oder Änderung ohne die erforderliche Baugenehmigung (Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO)?
[bookmark: _Hlt423920762][bookmark: _Hlt424136447]baugenehmigungspflichtig? (Art. 55 Abs. 1 BayBO >>A.2)
[bookmark: _Hlt424208438][bookmark: _Ref407520492]Bisher keine Baugenehmigung erteilt?[endnoteRef:350] = Widerspruch zu Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO
 [350: 	Wurde bereits eine Baugenehmigung erteilt? (falsch ist hier die Prüfung: Hat der Bauherr eine Baugenehmigung beantragt?) Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BayBO i.V.m. Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO (= „Schwarzbau“ = formelle Rechtswidrigkeit des Vorhabens) ist der häufigste Anwendungsfall; d.h. es ist an dieser Stelle nicht zu prüfen, ob eine evtl. dafür erteilte Baugenehmigung rechtswidrig ist. Wenn für ein Vorhaben eine Baugenehmigung bereits erteilt wurde, diese aber rechtswidrig ist (Prüfen!), handelt es sich solange - bis die rechtswidrige Baugenehmigung unanfechtbar oder sofort vollziehbar zurückgenommen ist - um kein formell rechtswidriges Vorhaben; vor einer evtl. Baueinstellung muss daher erst die rechtswidrige Baugenehmigung unanfechtbar oder sofort vollziehbar zurückgenommen sein. Beachte aber die Möglichkeit, die in Endnote 357 dargestellt ist.] 

oder

[bookmark: _Hlt423895559]Beseitigung ohne die erforderliche Anzeige?
[bookmark: _Hlt423894488]anzeigepflichtig? (Art. 57 Abs. 5 Sätze 2, 1 BayBO2)
Frist nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO noch nicht abgelaufen? = Widerspruch zu Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO
oder

[bookmark: _Hlt424208456][bookmark: _Ref407520580]Errichtung oder Änderung oder Beseitigung im Widerspruch zu sonstigen in Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 4  [endnoteRef:351] BayBO aufgeführten Vorschriften; bei Beseitigung insbesondere auch: Art. 57 Abs. 5 Satz 6 i.V.m. Art. 68 Abs. 5 Nr. 3, Abs. 7 BayBO
 [351: 	Der in Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2a BayBO aufgeführte Fall stellt ebenfalls einen Verstoß gegen Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO dar, denn solange für die Abweichung von den genehmigten Bauvorlagen keine Baugenehmigung erteilt wurde, handelt es sich um die genehmigungspflichtige (beachte insoweit aber Art. 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 BayBO „auch vor Fertigstellung der baulichen Anlage“) Änderung einer baulichen Anlage i.S.v. Art. 55 Abs. 1 BayBO.
Kommentiere bei Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayBO den Art. 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 BayBO als Gegennorm und unterstreiche dort „auch vor Fertigstellung der baulichen Anlage“. 
Zu dem in Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2b BayBO genannten Fall vgl. die 4. Alternative unter >> P.1.3.1.3.4.2.4] 

oder

[bookmark: _Ref246671833]Errichtung348 oder Änderung ohne Durchführung des erforderlichen Genehmigungsfreistellungsverfahrens[endnoteRef:352]? (Art. 55 Abs. 2 BayBO letzter Satzteil) [352: 	Beachte auch Art. 58 Abs. 3 Satz 5 BayBO: „Nach Abs. 3 Satz 5 ist ein neues Genehmigungsfreistellungsverfahren (entsprechend Abs. 3 Sätze 1 bis 4) durchzuführen, wenn der Bauherr später als vier Jahre nach Zulässigkeit des Baubeginns mit der Ausführung des Vorhabens beginnen will.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 58, Rdnr. 67)] 

[bookmark: _Ref209937841]Vorhaben genehmigungsfreistellungsfähig[endnoteRef:353] (d.h. unabhängig von der Erklärung der Gemeinde)? (Art. 58 BayBO >>O.1 bis 4)
 [353: 	Beachte: Ist das Vorhaben nicht freistellungsfähig, handelt es sich um Errichtung oder Änderung ohne die erforderliche Baugenehmigung (Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO); wird das hier erst festgestellt, war das Ergebnis bei der Prüfung „Errichtung oder Änderung ohne die erforderliche Baugenehmigung“ falsch.] 

[bookmark: _Ref185565734]und
bisher ist keine Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde erfolgt? >>O.5 = Widerspruch zu Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO

oder

[bookmark: _Ref246670247]die erforderlichen Unterlagen wurden bei der Gemeinde vorgelegt, aber die Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO ist noch nicht abgelaufen und bisher ist auch keine Mitteilung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO erfolgt? = Widerspruch zu Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO[endnoteRef:354]

oder
 [354: 	Wenn die Gemeinde innerhalb der Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO erklärt, dass das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt, ist Art. 58 BayBO nicht anwendbar und das Vorhaben ist nicht freistellungsfähig; es handelt sich um eine Errichtung oder Änderung ohne die erforderliche Baugenehmigung (Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO); wird das hier erst festgestellt, war das Ergebnis bei der Prüfung „Errichtung oder Änderung ohne die erforderliche Baugenehmigung“ falsch.] 

Widerspruch zu folgenden in Art. 58 Abs. 5 BayBO aufgeführten formell öffentlich-rechtlichen Vorschriften: Art. 64 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Sätze 1 und 2, Art. 68 Abs. 5 Nrn. 2 und 3, Abs. 6 und 7 (mit entsprechender Maßgabe)

oder

[bookmark: _Ref209935919]bei der Ausführung eines genehmigungsfreigestellten Vorhabens wird von den vorgelegten Unterlagen abgewichen Art. 75 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2b BayBO[endnoteRef:355]
 [355: 	Wenn die Abweichung jedoch dazu führt, dass das Vorhaben nicht mehr freistellungsfähig ist, handelt es sich um einen Verstoß gegen Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO vgl. Endnote 348  >> P.1.3.1.3.1] 

[bookmark: _Hlt423895838][bookmark: _Ref407582640][bookmark: _Ref214800468]und[endnoteRef:356] / oder[endnoteRef:357]
 [356: 	„und“ Der anschließend geschilderte Tatbestand kann sich kumulativ zu einem der vorher geschilderten Fälle von „Widerspruch zu (formellen) öffentlich-rechtlichen Vorschriften“ dann ergeben, wenn z.B. ein Vorhaben zwar freistellungsfähig wäre, diese aber nicht beantragt wurde (Vorhaben ist insoweit formell rechtswidrig) und zusätzlich eine selbständige (isolierte382) Abweichung erforderlich wäre, weil das Vorhaben gegen Art. 6 BayBO verstößt (Vorhaben ist auch insoweit formell rechtswidrig) oder ein Vorhaben zum einen ohne erforderliche Baugenehmigung und zum anderen ohne die zusätzlich erforderliche - weil nach Art. 58, 59 Satz 1 oder Art. 60 Satz 1 BayBO nicht zu prüfende Vorschriften tatsächlich nicht eingehalten werden - unselbständige412 Abweichung (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO) errichtet wird.]  [357: 	„oder“ Der anschließend geschilderte Tatbestand kann sich alternativ zu einem der vorher geschilderten Fälle von „Widerspruch zu (formellen) öffentlich-rechtlichen Vorschriften“ dann ergeben, wenn z.B. ein Vorhaben zwar freistellungsfähig ist, und die Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO abgelaufen ist (Vorhaben ist insoweit formell rechtmäßig), aber zusätzlich eine selbständige (isolierte382) Abweichung erforderlich wäre, weil das Vorhaben gegen Art. 6 BayBO verstößt (Vorhaben ist insoweit formell rechtswidrig) oder ein Vorhaben ohne die zusätzlich erforderliche - weil nach Art. 58, 59 Satz 1 oder Art. 60 Satz 1 BayBO nicht zu prüfende Vorschriften (z.B. Art. 6 BayBO) tatsächlich nicht eingehalten werden - unselbständige412 Abweichung (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO) errichtet wird; d.h. es wurde z.B. eine Baugenehmigung nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 59 Satz 1 BayBO erteilt, wiewohl das Vorhaben gegen Art. 6 BayBO verstößt; wurde keine Abweichung beantragt (Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO), gehört Art. 6 BayBO nicht zum materiellen Prüfungsumfang bei Art. 59 BayBO und die Baugenehmigung ist zwar rechtmäßig, aber die Errichtung der baulichen Anlage ist formell und materiell rechtswidrig, denn der Bauherr hätte nach Art. 55 Abs. 2 BayBO den Verstoß gegen Art. 6 BayBO erkennen müssen und eine Abweichung beantragen müssen, die Errichtung der baulichen Anlage ist insoweit formell und materiell rechtswidrig (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO).] 

Errichtung348 oder Änderung ohne die erforderliche selbständige (isolierte382) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384?
erforderlich Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO383  >>Q.2)?
Bisher keine selbständige (isolierte382) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 erteilt?
= Widerspruch zu Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO

oder
[bookmark: _Ref246335183][bookmark: _Ref230962182]Errichtung348 oder Änderung ohne die erforderliche unselbständige412 Abweichung oder Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB[endnoteRef:358] (außerhalb des materiellen Prüfprogramms414)?[endnoteRef:359] [358: 	Auch diese Prüfung dient dem Ausschluss der formellen Legalität349. Denn trotz der Aussage in Art. 55 Abs. 2 BayBO „die Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung nach Art. 59, 60, 62 Abs. 4 und Art. 73 Abs. 2 (…) lassen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt“ kann bei formeller Legalität eines materiell rechtswidrigen Bauvorhabens zunächst keine Baueinstellung erfolgen. Hat nämlich z.B. die Baugenehmigungsbehörde eine Baugenehmigung nach Art. 59 BayBO ohne Abweichung von den Abstandsflächen erteilt, obwohl der Bauherr diese ausdrücklich beantragt hatte, etwa weil sie irrtümlich der Ansicht war, die Abstandsflächen seien eingehalten, muss, um den Bau einstellen zu können, erst die – rechtswidrige – Baugenehmigung bestandskräftig zurückgenommen sein. Hat der Bauherr dagegen keine Abweichung von den Abstandsflächen beantragt und wurde ihm eine Baugenehmigung nach Art. 59 BayBO erteilt, obwohl die Abstandsflächen nicht eingehalten werden, ist die nach Art. 59 BayBO erteilte Baugenehmigung rechtmäßig, aber die Errichtung des Gebäudes ist trotzdem bereits formell rechtswidrig, weil der Bauherr keinen Abweichungsantrag mit dem Bauantrag gestellt hat (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 i.V.m. Satz 1 BayBO) (vgl. Koehl in BayVBl. 2009, 647); der Bau kann eingestellt werden, ohne dass die Baugenehmigung vorher zurückgenommen werden müsste.]  [359: 	Auf die unselbständige412 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 von Vorschriften (innerhalb413) des materiellen Prüfprogramms (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 60 Satz 1 Nrn. 1, 2 oder Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO) wird nicht verwiesen. Zwar sieht Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO für jede Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 vor, dass sie gesondert schriftlich zu beantragen sind und der Antrag zu begründen ist, „die Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit nach den §§ 29 bis 38 BauGB umfasst (aber) auch die Prüfung der §§ 31 und 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB. Sie sind daher unabhängig von einem Antrag nach Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO zu prüfen.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 59.1.1.) Daher dürfte insoweit der Verstoß gegen Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO nicht zur einer Rechtswidrigkeit des Vorhabens führen.] 

[bookmark: _Hlt424136780]erforderlich (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO417  >>R.1.2)?
Bisher keine unselbständige412 Abweichung oder Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB erteilt? Widerspruch zu Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO

Rechtsfolge

[bookmark: _Ref381972694]Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)[endnoteRef:360] [360: 	Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 75 Abs. 1 BayBO erfüllt sind, handelt die Behörde regelmäßig ermessensfehlerfrei, wenn sie die Baueinstellung anordnet, da in aller Regel ein öffentliches Interesse besteht, die Fortführung unzulässiger Bauarbeiten zu verhindern (sog. Regelermessen) (vgl. auch BayVGH 02.08.2000, 1 ZB 97.2669).
Aufgrund des Ermessens haben Dritte grundsätzlich keinen Anspruch auf Erlass einer Baueinstellung; soweit jedoch subjektive - öffentliche Rechte (vgl. Endnote 48) massiv durch das Bauen ohne Baugenehmigung verletzt werden, kann eine Ermessensreduzierung auf Null eintreten.
“(Anspruch des Nachbarn auf behördliches Einschreiten nach Landesrecht - Ermessensreduzierung - zivilrechtlicher Abwehranspruch gegen Störer)

Leitsatz

1. Ob dem Nachbarn bei der Verletzung einer nachbarschützenden Vorschrift - hier des Abstandsflächenrechts - ein im Wege einer Ermessensreduzierung auf Null gebundener Anspruch auf behördliches Einschreiten zusteht, entscheidet sich grundsätzlich nach Landesrecht (im Anschluss an Beschluss vom 24. Mai 1988 - BVERWG 4 B 93.88 - Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 80 = NVWZ 1988, 824 = BRS 48 Nr. 161).
2. Die Möglichkeit des Nachbarn, seine Rechte unmittelbar gegenüber dem "Störer" zivilrechtlich (§§ 1004, 906, 823 Abs. 2 BGB) geltend zu machen, kann je nach den Umständen des Einzelfalls ein beachtlicher Ermessensgesichtspunkt sein (im Anschluss an Urteil vom 25. Februar 1969 - BVERWG 1 C 7.68 - DVBl 1969, 586).

Gründe

1. Die vom Beklagten aufgeworfene Frage, ob "es mit dem zugunsten des Gesetzgebers bestehenden Schutzvorbehalt des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG vereinbar (ist), wenn ein Gericht auf einen Nachbarrechtsbehelf hin den Staat zwingend verpflichtet, von einer im Ermessen der Behörde stehenden Anordnung der Baubeseitigung nach Bauordnungsrecht Gebrauch zu machen, wenn das Gericht die ebenfalls vom Gesetzgeber zur Verfügung stehenden zivilrechtlichen Schutzmöglichkeiten des Nachbarn nicht in Erwägung zieht, obwohl diese zivilrechtlichen Möglichkeiten mindestens so effektiv wie die bauaufsichtlichen sind und keinerlei öffentliches Interesse an der Durchsetzung der nachbarlichen Interessen besteht", hat nicht die grundsätzliche Bedeutung (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO), die ihr der Beklagte beimisst. Ob dem Nachbarn bei der Verletzung einer nachbarschützenden Vorschrift - hier einer landesrechtlichen Vorschrift des Abstandsflächenrechts - ein im Wege einer Ermessensreduzierung auf Null gebundener Anspruch auf behördliches Einschreiten zusteht, entscheidet sich grundsätzlich nach dem gemäß § 137 Abs. 1, § 173 VwGO i.V.m. § 562 ZPO irreversiblen Landesrecht (vgl. Senatsbeschluss vom 24. Mai 1988 - BVERWG 4 B 93.88 - Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 80 = NVWZ 1988, 824 = BRS 48 Nr. 161). Dem Landesbaurecht - hier dem Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayBO - ist nämlich grundsätzlich zu entnehmen, wie das Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben ist und wo die Grenzen des Ermessens liegen; ebenso entscheidet sich grundsätzlich nach Landesrecht, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen eine Ermessensreduzierung auf Null dann in Betracht kommt, wenn die Fallgestaltung die Erteilung einer landesrechtlichen (...) Abweichung nicht gestattet. Die Bauaufsichtsbehörde hat die für und gegen ein Einschreiten sprechenden Gesichtspunkte sachgerecht abzuwägen und bei der Verletzung nachbarschützender Vorschriften neben dem besonderen öffentlichen Interesse an der Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände auch die Interessen des in seinen Rechten verletzten Nachbarn zu berücksichtigen (vgl. bereits BVERWG, Urteil vom 18. August 1960 - BVERWG 1 C 42.59 - BVERWGE 11, 95 <97>). Auch die Möglichkeit des Nachbarn, seine Rechte unmittelbar gegenüber dem "Störer" zivilrechtlich (§§ 1004, 906, 823 Abs. 2 BGB) geltend zu machen, kann je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls ein beachtlicher Ermessensgesichtspunkt sein (vgl. BVERWG, Urteil vom 25. Februar 1969 - BVERWG 1 C 7.68 - DVBl 1969, 586; vgl. auch Beschluss vom 21. Oktober 1988 - BVERWG 7 B 154.88 - Buchholz 406.25 § 24 BImSchG Nr. 3).“ (BVerwG in BayVBl 1998, 219)
Beachte bei Vorhaben nach Art. 58 BayBO:
“Ein Anspruch des Nachbarn auf Einschreiten durch die Baurechtsbehörde besteht in der Regel bereits dann, wenn ein Vorhaben im Sinne von § 1 BaufreistVO (FreistV BW) (vergleichbar Art. 58 BayBO) gegen öffentlichrechtliche nachbarschützende Vorschriften verstößt und hierdurch geschützte Belange des Nachbarn mehr als nur geringfügig berührt.“ (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 8. Senat, Beschluss vom 26. Oktober 1994, Az: 8 S 2763/94)
“Der erkennende Senat schließt sich der in Rechtsprechung und Schrifttum überwiegenden Auffassung (vgl. die Nachweise bei Redeker/von Oertzen, VwGO, 13. Aufl. § 123 Rn. 3a FN 20) an, wonach die aus Art. 19 Abs. 4 GG abgeleitete Garantie effektiven Rechtsschutzes gebietet, die Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines Anordnungsanspruchs in gerichtlichen Eilverfahren, in denen der Antragsteller von der Bauaufsichtsbehörde ein bauaufsichtsrechtliches Einschreiten gegen ein nach Auffassung des Antragsgegners baugenehmigungsfreies Vorhaben bekämpft, die Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines Anordnungsanspruches nicht so streng zu gestalten, dass der antragstellende Nachbar in der Regel vor vollendeten Tatsachen steht, die seine öffentlich-rechtlich geschützten Nachbarrechte möglicherweise nachhaltig berühren und die später kaum noch zu beseitigen wären (vgl. VGH München, Beschl. v. 26.07.1996 - 1 CE 96.2081 -, NVwZ 1997, 923). Nach Auffassung des erkennenden Senats erscheint es geboten, einen Anspruch auf Baueinstellung in aller Regel bereits dann zu bejahen, wenn absehbar ist, dass ein Vorhaben gegen nachbarschützende öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt (OVG Bautzen, Beschl. v. 22.08.1996 - 1 S 473/96 -, NVwZ 1997, 922 unter Hinweis auf VGH Mannheim, Beschl. v. 26.10.1994 - 8 S 2763/94 -, BauR 1995, 219; OVG Münster, Beschl. vom 23.09.1996 - 11 B 2017/96 -; Schoch in Schoch/Schmidt-Assmann/Pietzner, VwGO, § 123 Rn. 38, 158 ff.; a.A. OVG Münster [10. Senat], OVG Münster, Beschl. v. 31.01.1997 - 10 B 3207/96 -, NVwZ-RR 1998, 218). Die Herabsetzung der Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines Anordnungsanspruchs darf aber nicht dazu führen, dem (notwendig beizuladenden) Bauherrn seinerseits eine materielle Beweislast für die Rechtmäßigkeit seines Vorhabens aufzuerlegen. Es genügt also nicht die schlichte Behauptung seitens des Antragstellers, nachbarschützende Vorschriften seien verletzt. Der antragstellende Nachbar muss, will er seinen Anspruch durchsetzen, wenigstens die Möglichkeit einer Verletzung in eigenen (Nachbar-)Rechten gegenüber dem Gericht aufzeigen. Lässt sich dem Vortrag des Antragstellers die Möglichkeit einer Verletzung in eigenen Nachbarrechten nicht hinreichend entnehmen, bleibt sein Begehren auf vorläufigen Rechtsschutz erfolglos. Der Senat kann hier offen lassen, ob zusätzlich erforderlich ist, dass ein bestimmtes Maß an Rechtsbeeinträchtigung durch den Antragsteller geltend gemacht wird.“ (Oberverwaltungsgericht für das Land Mecklenburg-Vorpommern 3. Senat, Beschluss vom 9. April 2003, Az: 3 M 1/03)] 

[bookmark: _Ref519070037](Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)[endnoteRef:361] [361: 	Auf diesen Punkt wird im Normalfall nicht einzugehen sein, da hier - anders als bei den allgemeinen sicherheitsrechtlichen Befugnisnormen - das Mittel von der Norm eindeutig vorgegeben ist.] 

möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)[endnoteRef:362] [362: 	Hier könnte im Einzelfall zu prüfen sein, ob die Bauarbeiten insgesamt oder nur für einen genau zu bestimmenden Teil des Vorhabens eingestellt werden.] 

Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)[endnoteRef:363] [363: 	Im Rahmen der Angemessenheit kann in seltenen Fällen die Prüfung der Gestattungsfähigkeit erforderlich sein; soweit das Vorhaben gestattungsfähig ist, werden die Bauarbeiten erst eingestellt werden können, wenn sichernde Maßnahmen, wie z.B. die bereits begonnene Dacheindeckung, abgeschlossen sind.
“Der wirtschaftliche Schaden, der dem Bauherrn durch die Verzögerung der Bauarbeiten entsteht, führt nicht zur Unverhältnismäßigkeit der Baueinstellungsverfügung, denn er ist unmittelbare Folge des vom Bauherrn vorgenommenen illegalen Bauens. Auch die finanziellen Verhältnisse des Adressaten sind für die Verhältnismäßigkeit einer Baueinstellungsverfügung irrelevant.“ (Simon/Busse, Kommentar zur BayBO, Stand: März 2011, Art. 75, Rdnr. 86)] 

Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Adressat der Baueinstellung ist in der Regel der Bauherr, jedoch ist auch eine zusätzliche Baueinstellungsverfügung (Abdruck) gegenüber dem Unternehmer (Art. 58 BayBO) denkbar.
Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG[endnoteRef:364]
 [364: 	Bei Gefahr im Verzug oder anderen Eilfällen kann gemäß Art. 28 Abs. 2 und 3 BayVwVfG von einer Anhörung abgesehen werden. Dies wird in aller Regel der Fall sein, da nur auf diese Weise angesichts des üblicherweise raschen Baufortschritts vollendete Tatsachen vermieden werden können.] 

Beachte:	Die Anordnung ist für sofort vollziehbar zu erklären[endnoteRef:365]. Der Bescheid muss zweckmäßigerweise eine Zwangsgeldandrohung (keine Fristsetzung) enthalten und ist daher zuzustellen (Art. 36 Abs. 7 VwZVG).
Meist ist in Leistungsnachweisen die schriftliche Bestätigung der mündlichen Baueinstellung (Art. 37 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG) zu erstellen.
Beachte auch Art. 54 Abs. 2 Satz 3 BayBO
Zu Art. 75 Abs. 2 BayBO[endnoteRef:366] [365: 	Die Baueinstellung ist in der Regel für sofort vollziehbar zu erklären, da sie sonst bei einer Klage durch den Betroffenen ihren Zweck (Verhinderung der weiteren Verfestigung baurechtswidriger Zustände) nicht erreichen könnte. An die erforderliche Begründung sind keine großen Anforderungen zu stellen.]  [366: 	Bei einer Versiegelung bedarf es einer eigenen Anordnung, in der die Versiegelung der Baustelle, deren Überwachung oder die Beschlagnahme von Geräten angeordnet wird. Wird die Versiegelung nicht beachtet, so ist der Straftatbestand des § 136 StGB (Siegelbruch) erfüllt. Alleiniger Zweck der Versiegelung ist die Fortsetzung der Bauarbeiten zu verhindern. Es ist daher unzulässig mit der Versiegelung eine Nutzungsuntersagung durchzusetzen oder eine drohende unzulässige Nutzung zu verhindern (BayVGH, Beschl, v. 18.2.1972, BayVBl 1972, 441).
Die Versiegelung setzt voraus, dass die Baueinstellungsverfügung noch rechtswirksam ist, d. h., es darf noch keine aufschiebende Wirkung einer Klage bestehen. Dementsprechend wird es sich auf alle Fälle empfehlen, die Baueinstellung für sofort vollziehbar zu erklären. An der Anordnung des Sofortvollzugs bei der Versiegelung besteht im Regelfall ein besonderes öffentliches Interesse (BayVGH, Beschl. v. 18.7.1985, BayVBl 1985, 723).] 



Baubeseitigung

Rechtsgrundlage Art. 76 Satz 1 BayBO

Zuständigkeit

sachlich Art. 76 Satz 1 BayBO >>A.4.1

örtlich >>A.4.2
Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

„Anlage“ >>A.2.1

[bookmark: _Hlt424208337][bookmark: _„errichtet321_oder_geändert“]„errichtet348 oder geändert“
Maßnahme hat schon begonnen.

„im Widerspruch zu (formellen 349) öffentlich-rechtlichen Vorschriften“?


[bookmark: _Errichtung_oder_Änderung][bookmark: _Ref185580667]Errichtung348 oder Änderung ohne die erforderliche Baugenehmigung (Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO)?
[bookmark: _Hlt424208422]baugenehmigungspflichtig? (Art. 55 Abs. 1 BayBO >>A.2)
[bookmark: _Hlt424208444]Bisher keine Baugenehmigung erteilt?350 = Widerspruch zu Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO351

oder

[bookmark: _Errichtung_oder_Änderung_1][bookmark: _Ref218234358]Errichtung348 oder Änderung ohne Durchführung des erforderlichen Genehmigungsfreistellungsverfahren352? (Art. 55 Abs. 2 BayBO letzter Satzteil)[endnoteRef:367] [367: 	Dieser Fall von formeller Rechtswidrigkeit wird wohl nie zu einer Baubeseitigung führen, denn, selbst wenn das Vorhaben ohne Durchführung des erforderlichen Genehmigungsfreistellungsverfahrens durchgeführt wurde, ist die weitere Tatbestandsvoraussetzung von Art. 76 Satz 1 BayBO „wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können“ (materielle Rechtswidrigkeit) keinesfalls erfüllt, denn ansonsten wäre das Vorhaben nicht freistellungsfähig (vgl. Art. 58 Abs. 2 Nr. 2 BayBO). Damit verbietet sich bei Vorliegen dieses Falles von formeller Rechtswidrigkeit die Anordnung der Beseitigung, da es insoweit immer an der materiellen Rechtswidrigkeit fehlen wird. Es kann aber sein, dass die unter >>P.2.3.1.3.3 dargestellte formelle Rechtswidrigkeit kumulativ hinzukommt.] 

Vorhaben genehmigungsfreistellungsfähig353 (d.h. unabhängig von der Erklärung der Gemeinde)? (Art. 58 BayBO >>O.1 bis 4)

und
bisher ist keine Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde erfolgt? >>O.5 = Widerspruch zu Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO

oder

die erforderlichen Unterlagen wurden bei der Gemeinde vorgelegt, aber die Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO ist noch nicht abgelaufen und bisher ist auch keine Mitteilung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO erfolgt? = Widerspruch zu Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO354

oder

Widerspruch zu folgenden in Art. 58 Abs. 5 BayBO aufgeführten formell öffentlich-rechtlichen Vorschriften: Art. 64 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Sätze 1 und 2, Art. 68 Abs. 5 Nrn. 2 und 3, Abs. 6 und 7 (mit entsprechender Maßgabe)

oder

bei der Ausführung eines genehmigungsfreigestellten Vorhabens wird von den vorgelegten Unterlagen abgewichen[endnoteRef:368]
 [368: 	Wenn die Abweichung jedoch dazu führt, dass das Vorhaben nicht mehr freistellungsfähig ist, handelt es sich um einen Verstoß gegen Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO vgl. Endnote 348  >> P.2.3.1.3.1] 

und356 / oder357

[bookmark: _Errichtung_oder_Änderung_2]Errichtung348 oder Änderung ohne die erforderliche selbständige (isolierte382) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384?
erforderlich Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO383  >>Q.2.2)?
Bisher keine selbständige (isolierte382) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 erteilt? Widerspruch zu Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO

oder
[bookmark: _Errichtung_oder_Änderung_]Errichtung348 oder Änderung ohne die erforderliche unselbständige412 Abweichung oder Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB358 (außerhalb des materiellen Prüfprogramms414)?359
erforderlich (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO417  >>R.1.2)?
Bisher keine unselbständige412 Abweichung oder Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB erteilt? Widerspruch zu Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO

 „wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können“ (materielle Rechtswidrigkeit)
kann im Falle von >>P.2.3.1.3.1 nachträglich eine Baugenehmigung (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO) erteilt werden (beachte Art. 55 Abs. 2 BayBO letzter Satzteil)? >>A.5
wenn ja, weiter bei >>P.4
kann im Falle von >>P.2.3.1.3.2 das Vorhaben nachträglich genehmigungsfrei gestellt werden367? = >>O
wenn ja, weiter bei 
kann im Falle von >>P.2.3.1.3.3 nachträglich eine selbständige (isolierte382) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO erteilt werden >>Q.5?
wenn ja, weiter bei 

kann im Falle von >>P.2.3.1.3.4 nachträglich eine unselbständige412 Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO oder Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB (außerhalb des materiellen Prüfprogramms414) erteilt werden >>R.2?
wenn ja, weiter bei 

Rechtsfolge
Die Beseitigungsanordnung beinhaltet sowohl den Abbruch der Anlage als auch die Entfernung der Bauteile vom Grundstück.
Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)[endnoteRef:369] [369: 	Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 76 Satz 1 BayBO erfüllt sind, handelt die Behörde regelmäßig ermessensfehlerfrei, wenn sie die Baubeseitigung anordnet. Aufgrund längerer Untätigkeit der Behörde tritt keine „Verjährung“ oder „Verwirkung“ der Beseitigungsbefugnis ein. Vgl. auch entsprechend Endnote 360] 

(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)361
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)
[bookmark: _Ref518956105]Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)[endnoteRef:370] [370: 	Adressat der Baubeseitigung
Grundsätzlich steht es im pflichtgemäßen Ermessen der Bauaufsichtsbehörde, ob sie bei Erlass der Beseitigungsanordnung gegen den Verhaltensstörer (z. B. denjenigen, der die Anlage errichtet hat) oder gegen den Zustandsstörer (in der Regel der Eigentümer) vorgeht, wobei es im Regelfall sachgerecht ist, gegen den Verhaltensstörer vorzugehen, da dieser den rechtswidrigen Zustand geschaffen hat, vgl. BayVGH Urt. v. 13.5.1986, BayVBl 1986, 590. Die Beseitigungsanordnung kann aber auch gegen den Eigentümer als Zustandsstörer gerichtet werden, wenn dies effektiver ist, z. B. Zahlungsunfähigkeit des Verhaltensstörers, vgl. BayVGH, Urt. v. 22.4.1992, BayVBl 1993, 147.
Wird die Beseitigungsanordnung z. B. gegen einen Pächter (Verhaltensstörer) gerichtet, so ist gegen den Grundstückseigentümer (Zustandsstörer) wegen seines Abwehrrechtes aus § 1004 BGB eine Duldungsanordnung zu erlassen, die sich ebenfalls auf Art. 76 Satz 1 BayBO stützt. Ergeht keine Duldungsanordnung, so berührt dies zwar nicht die Rechtmäßigkeit der Beseitigungsanordnung, jedoch deren Vollstreckbarkeit, BayVGH, Urt. v. 21.9.1990, BayVBl 1991, 245. Eine Duldungsanordnung ist bei Beseitigungsanordnungen regelmäßig erforderlich (vgl. BayVGH, Beschl. v. 19.8.1992, BayVBl 1986, 563). Anderes wird nur dann gelten, wenn ein Widerstand aufgrund einer (vor Erlass der Beseitigungsverfügung) eingeholten Einverständniserklärung nicht zu erwarten ist.
In diesem Zusammenhang ist auch auf den Beschl. des BayVGH v. 19.8.1992, BayVBl 1993, 22, zu verweisen, wonach die Behörde vom Eigentümer/Verpächter die Namensnennung des Pächters verlangen kann.] 

Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG

Beachte:	Die Beseitigungsanordnung ist im Gegensatz zur Baueinstellung nicht immer für sofort vollziehbar zu erklären. Der Bescheid muss zweckmäßigerweise eine Zwangsgeldandrohung mit einer dementsprechenden Fristsetzung (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 VwZVG) enthalten und ist daher zuzustellen (Art. 36 Abs. 7 VwZVG).
Beachte auch Art. 54 Abs. 2 Satz 3 BayBO


Nutzungsuntersagung

Rechtsgrundlage
Art. 76 Satz 2 BayBO

Zuständigkeit

sachlich >>A.4.1

örtlich >>A.4.2
Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

„Anlage“ >>A.2.1

[bookmark: _„benutzt“]„benutzt“[endnoteRef:371]
 [371: 	vgl. entsprechend Endnote 348] 

[bookmark: _Nutzungsänderung__und]Nutzungsänderung[endnoteRef:372]
und [372: 	z.B. eine Garage wird als Hundezwinger benutzt; vgl. auch Endnote 11] 

Maßnahme steht unmittelbar bevor oder hat schon begonnen

„im Widerspruch zu (formellen349) öffentlich-rechtlichen Vorschriften“?

[bookmark: _Nutzungsänderung_ohne_die]Nutzungsänderung ohne die erforderliche Baugenehmigung?
[bookmark: _Hlt424136911]baugenehmigungspflichtig? (Art. 55 Abs. 1 BayBO >>A.2)
Bisher keine Baugenehmigung erteilt?[endnoteRef:373] = Widerspruch zu Art. 62 BayBO
 [373: 	Vgl. entsprechend Endnote 350] 

oder

[bookmark: _Nutzungsänderung_ohne_Durchführung]Nutzungsänderung ohne Durchführung des erforderlichen Genehmigungsfreistellungsverfahren352? (Art. 55 Abs. 2 BayBO letzter Satzteil)
Vorhaben genehmigungsfreistellungsfähig353 (d.h. unabhängig von der Erklärung der Gemeinde)? (Art. 58 BayBO >>O.1 bis 4)

und
bisher ist keine Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde erfolgt? >>O.5 = Widerspruch zu Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO

oder

die erforderlichen Unterlagen wurden bei der Gemeinde vorgelegt, aber die Frist nach Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO ist noch nicht abgelaufen und bisher ist auch keine Mitteilung der Gemeinde nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO erfolgt? = Widerspruch zu Art. 58 Abs. 3 Satz 3 BayBO354

oder

Widerspruch zu folgenden in Art. 58 Abs. 5 BayBO aufgeführten formell öffentlich-rechtlichen Vorschriften: Art. 64 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Sätze 1 und 2, Art. 68 Abs. 5 Nrn. 2 und 3, Abs. 6 und 7 (mit entsprechender Maßgabe)

oder

bei der Ausführung eines genehmigungsfreigestellten Vorhabens wird von den vorgelegten Unterlagen abgewichen[endnoteRef:374] [374: 	Wenn die Abweichung jedoch dazu führt, dass das Vorhaben nicht mehr freistellungsfähig ist, handelt es sich um einen Verstoß gegen Art. 68 Abs. 5 Nr. 1 BayBO vgl. Endnote 348  >> P.2.3.1.3.1] 

oder

[bookmark: _Widerspruch_zu_sonstigen]Widerspruch zu sonstigen (formellen) öffentlich - rechtlichen Vorschriften z.B. Art. 78 Abs. 2 Satz 3 BayBO

und356 / oder357

[bookmark: _Nutzungsänderung_ohne_die_]Nutzungsänderung ohne die erforderliche selbständige (isolierte382) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384?
erforderlich Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO383  >>Q.2.2)?
Bisher keine selbständige (isolierte382) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 erteilt? Widerspruch zu Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO

oder
[bookmark: _Nutzungsänderung_ohne_die_1]Nutzungsänderung ohne die erforderliche unselbständige412 Abweichung oder Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB358 (außerhalb des materiellen Prüfprogramms414)?359
erforderlich (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO417  >>R.1.2)?
Bisher keine unselbständige412 Abweichung oder Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB erteilt? Widerspruch zu Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO

[bookmark: _Ref185905463]Rechtsfolge
Die Nutzungsuntersagung hat meist den Charakter der Baueinstellung, d.h. sie dient mittelbar der Durchsetzung der Gestattungspflicht. Soweit die Nutzungsuntersagung im Falle einer erstmaligen Nutzungsaufnahme11 die Entfernung z.B. der gelagerten Gegenstände[endnoteRef:375] beinhaltet, hat sie den Charakter der Baubeseitigung. [375: 	„In Rechtsprechung und Schrifttum ist anerkannt, dass eine Nutzungsuntersagung dann die Verpflichtung zum Entfernen von Gegenständen beinhalten kann, wenn sich die rechtswidrige Nutzung gerade im Vorhandensein bestimmter Gegenstände manifestiert. Üblicherweise wird dies am Beispiel von Lagerplätzen erläutert. Weil die rechtswidrige Nutzung eines Grundstücks als Lagerplatz fortdauert, solange dort die Lagerung von Gegenständen anhält, beinhaltet die Anordnung, die rechtswidrige Nutzung zu unterlassen, hier die Verpflichtung, die gelagerten Gegenstände zu entfernen. Die Anordnung, einen Lagerplatz zu räumen, ist deshalb Nutzungsuntersagung im engeren Sinne und kann folglich auf Art. 82 Satz 2 BayBO gestützt werden (BayVGH vom 15.5.1986 a.a.O.; Jäde, Bauaufsichtliche Maßnahmen, 2. Aufl. 2001, Rdnr. 260; a.A. BayVGH vom 4.8.2004 a.a.O.). Lagerplätze sind freilich nicht das einzige Beispiel für eine gegenständlich manifestierte rechtswidrige Nutzung. Vielmehr lassen sich die Kernaussagen hierzu generalisieren. Auf der Grundlage der in Art. 82 Satz 2 BayBO geregelten Befugnis, die illegale Nutzung einer Anlage zu untersagen, können immer dann auch auf Gegenstände bezogene Anordnungen getroffen werden, wenn sich die rechtswidrige Nutzung gerade in der speziell ihrem Zweck dienenden Anwesenheit dieser Gegenstände manifestiert.“ BayVGH 19.11.2007 Az: 25 B 05.12] 

Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)[endnoteRef:376] [376: 	Vgl. entsprechend Endnote 360] 

(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)361
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
[bookmark: _Ref89007000]Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)
Aufgrund der Angemessenheit ist nicht selten zu prüfen, ob: die Nutzungsänderung offensichtlich materiell legal ist[endnoteRef:377]. [377: 	VGH München 15. Senat , Beschluss vom 5. Juli 2004, Az: 15 CS 04.58] 

kann im Falle von >>P.3.3.1.3.1 nachträglich eine Baugenehmigung (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO) erteilt werden (beachte Art. 55 Abs. 2 BayBO letzter Satzteil)? >>A.5
wenn ja, weiter bei >>P.4
kann im Falle von >>P.3.3.1.3.2 das Vorhaben nachträglich genehmigungsfrei gestellt werden? = >>O
wenn ja, weiter bei 
kann im Falle von >>P.3.3.1.3.3 der Widerspruch zu der jeweiligen Vorschrift auf andere Weise ausgeräumt werden?
kann im Falle von >>P.3.3.1.3.4 nachträglich eine selbständige (isolierte382) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 erteilt werden >>Q.5?
wenn ja, weiter bei 

kann im Falle von >>P.3.3.1.3.5 nachträglich eine unselbständige412 Abweichung oder Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB (außerhalb des materiellen Prüfprogramms414) erteilt werden >>R.2?
wenn ja, weiter bei 

Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG) vgl. entsprechend Endnote 370

Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG

Beachte:	Die Anordnung ist häufig für sofort vollziehbar zu erklären. Der Bescheid muss zweckmäßigerweise eine Zwangsgeldandrohung mit einer dementsprechenden Fristsetzung (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 VwZVG) enthalten und ist daher zuzustellen (Art. 36 Abs. 7 VwZVG). Die Fristsetzung ist nur erforderlich, wenn zur Erfüllung der Nutzungsuntersagung nicht nur das Unterlassen, sondern auch ein Handeln (z.B. Entfernen der gelagerten Gegenstände) erforderlich ist.
Beachte auch Art. 54 Abs. 2 Satz 3 BayBO


[bookmark: _Verlangen_eines_Bauantrages]Verlangen eines Bauantrages[endnoteRef:378]  379
 [378: 	Art. 76 Satz 3 BayBO kann auch herangezogen werden, wenn ein Vorhaben genehmigungsfreistellungsfähig ist, denn auch in diesem Fall hat der Bauherr grundsätzlich einen Bauantrag (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1 BauVorlV) vorzulegen.] 

Rechtsgrundlage
Art. 76 Satz 3 BayBO

Zuständigkeit

sachlich Art. 76 Satz 3 BayBO >>A.4.1

örtlich >>A.4.2
Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

„Anlage“ >>A.2.1

„errichtet348, geändert oder benutzt“
vgl. oben >>P.2.3.1.2 bzw. >>P.3.3.1.2
Maßnahme hat schon begonnen

[bookmark: _Ref445100564]„im Widerspruch zu (formellen) öffentlich-rechtlichen Vorschriften“?
Vgl. oben >>P.2.3.1.3.1 bzw. >>P.2.3.1.3.2 bzw.[endnoteRef:379]  >>P.2.3.1.3.3 bzw. >>P.3.3.1.3.1 bzw. >>P.3.3.1.3.2 bzw.379  >>P.3.3.1.3.4 bzw. >>P.3.3.1.3.5
 [379: 	Art. 76 Satz 3 BayBO ist auch bei einer selbständigen (isolierten382) Abweichung (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO) entsprechend heranzuziehen. (Vgl. IMS IIB4-4112.11-009/98 vom 27.11.1998)] 

Rechtsfolge
Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)[endnoteRef:380] [380: 	Vgl. entsprechend Endnote 360] 

(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1 LStVG)361
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
Aufgrund der Geeignetheit ist zu prüfen, ob die Genehmigungsfähigkeit (beachte Art. 55 Abs. 2 BayBO letzter Satzteil) >>A.5 bzw. >>Q.5 bzw. >>R.2 nicht offensichtlich ausgeschlossen ist.[endnoteRef:381] [381: 	Aufgrund der Anordnung kann der Bauherr jedoch nicht davon ausgehen, dass damit sein Vorhaben auch tatsächlich genehmigungsfähig ist; denn z.B. kann das Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde nicht wissen, ob die Gemeinde das zu einer Befreiung erforderliche Einvernehmen erteilt; dies kann letztlich nur in einem Baugenehmigungsverfahren, das wiederum einen Bauantrag zur Voraussetzung hat, abgeklärt werden.] 

mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)
Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG) vgl. entsprechend Endnote 370
Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG

Beachte:	Die Anordnung ist häufig für sofort vollziehbar zu erklären. Der Bescheid muss zweckmäßigerweise eine Zwangsgeldandrohung mit einer dementsprechenden Fristsetzung (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 VwZVG) enthalten und ist daher zuzustellen (Art. 36 Abs. 7 VwZVG).
Beachte auch Art. 54 Abs. 2 Satz 3 BayBO



Weitere Befugnisnormen:

Art. 54 Abs. 2 Satz 2; Abs. 3 Satz 1; Abs. 4; Abs. 5 BayBO
vgl. dazu Gröpl, in BayVBl. 1995, 292 ff.
[bookmark: _Prüfungsreihenfolge_bei_Art.][bookmark: _Schema_zur_Prüfung]

[bookmark: _Schema_zur_Prüfung_][bookmark: _Ref214675453][bookmark: _Toc243126671][bookmark: _Ref231038821][bookmark: _Ref230955718][bookmark: _Ref188260587]Schema zur Prüfung der Voraussetzungen für eine selbständige[endnoteRef:382] (isolierte)[endnoteRef:383] Ausnahme, Befreiung oder Abweichung[endnoteRef:384] [382: 	„Es wird hier von der selbständigen (oder isolierten)383 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 gesprochen.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnr. 59)]  [383: 	Ist eine Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 erforderlich und ist kein Trägerverfahren vorhanden, so handelt es sich um eine selbständige (isolierte) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384:
Ein nach Art. 57, 58, 72 Abs. 3, Abs. 6 Satz 2; Art. 73 Abs. 1 Sätze 3, 4, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 BayBO; Art. 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO („Anlagen, die der Unterhaltung oder der (gestattungsfreien) Benutzung dienen“21) verfahrens- bzw. genehmigungsfreies Vorhaben hält materielle Vorschriften nicht ein (vgl. Art. 55 Abs. 2 BayBO) z.B. von einem Gartengerätehäuschen (Art. 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a BayBO) werden Abstandsflächen nicht eingehalten; z.B. von einem Wohnhaus, das unter Art. 58 BayBO fällt, werden Abstandsflächen nicht eingehalten vgl. auch Endnoten 14  375
“Die Notwendigkeit einer selbständigen Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) stellt eine eigenständige Genehmigungspflicht dar (VGH, Urt. 1.7.05 – 25 B 01.2747, VGH n. F. 58, 174 = BayVBl. 06, 469 = NVwZ-RR 06, 234 = BauR 06, 339 = BRS 69, 438; Jäde Art. 70 a. F. Rn. 39).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnr. 59)
„Die Vorschrift (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO) begründet nicht nur ein Antrags - und Schriftformerfordernis für solche isolierte Abweichungen (Ausnahmen, Befreiungen oder Abweichungen384), sondern dadurch auch eine eigenständige Genehmigungspflicht. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die isolierte Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) auch Gegenstand einer Veränderungssperre und Zurückstellung (§§ 14 f. BauGB) sein kann. Wer ohne die erforderliche isolierte Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) baut, baut formell rechtswidrig mit allen sich daraus für die Einstellung von Bauarbeiten und/oder Nutzungsuntersagung ergebenden Konsequenzen.“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 63, Rdnr. 81)]  [384: 	Unter den Begriff „Ausnahme“ fällt nicht nur die Ausnahme nach § 31 Abs. 1 BauGB, sondern fallen auch die Ausnahmen nach § 14 Abs. 2 Satz 1 oder § 34 Abs. 2 Satz 2 BauGB; unter den Begriff „Abweichung“ fällt nicht nur die Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO, sondern fallen auch die Abweichung nach § 34 Abs. 3a BauGB104 und die Abweichungen unmittelbar aufgrund der BauNVO, die keine Ausnahmen i. S. des § 31 Abs. 1 BauGB darstellen wie § 18 Abs. 2  385, § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2, Satz 4, § 21a Abs. 3 Halbsatz 2, § 23 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 BauNVO (vgl. Vollzugshinweise – IMS vom 24.07.2009 IIB4-4101-022-08, S. 15, Nr. 8). „Der Ausnahmevorbehalt in diesen Bestimmungen (§ 18 Abs. 2  385, § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2, Satz 4, § 21a Abs. 3 Halbsatz 2, § 23 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 BauNVO) hat definitorischen Charakter. (…) Es handelt sich deshalb nicht um Ausnahmen im Sinne von § 31 Abs. 1 BauGB.“ (BVerwG 4 C 43/87 vom 27.02.1992)] 

[bookmark: _Ref292036435][bookmark: _Ref289263722]Rechtsgrundlage, § 14 Abs. 2 Satz 1 BauGB bzw. § 31 Abs. 1 BauGB bzw. § 31 Abs. 2 BauGB163 bzw. § 34 Abs. 3a BauGB104 bzw. § 18 Abs. 2  [endnoteRef:385] bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO bzw. Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO[endnoteRef:386]
 [385: 	Unterstreiche in § 18 Abs. 2 BauNVO „zwingend § 16 Abs. 4 Satz 2“; daher ist § 18 Abs. 2 BauNVO nicht anwendbar, wenn die Höhe baulicher Anlagen nach § 16 Abs. 4 Satz 1 BauNVO festgesetzt wurde.]  [386: 	Kommentiere in Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO über „Anforderungen dieses Gesetzes“ Art. 3 - 48 BayBO und über „auf Grund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften“ Art. 81 Abs. 1 BayBO] 

[bookmark: _isolierte_Abweichung_erforderlich,][bookmark: _selbständige367_(isolierte368)_Ausn][bookmark: _selbständige368_(isolierte369)_Ausn][bookmark: _Ref243129333][bookmark: _Ref407496681]selbständige382 (isolierte383) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO[endnoteRef:387]) erforderlich[endnoteRef:388]: 
 [387: 	Kommentiere in Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO über „keiner Genehmigung bedürfen“ Art. 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  21, Art. 57 Abs. 1 bis 4, Abs. 5 Satz 1, Art. 58, Art. 72 Abs. 3, Abs. 6 Satz 2; Art. 73 Abs. 1 Sätze 3, 4, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 BayBO]  [388: 	Die Erforderlichkeit einer Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 ergibt sich immer, wenn eine materielle Norm des Bauplanungs- oder Bauordnungsrechts nicht eingehalten werden soll. ] 

[bookmark: _unselbständige][bookmark: _unselbständige367][bookmark: _selbständige_(isolierte)_]Es handelt sich um eine Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung >>A.2.2 einer Anlage >>A.2.1 (Art. 55 Abs. 1 BayBO) oder eine Beseitigung2 einer Anlage (Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO),
aber bei dem Vorhaben liegt folgendes vor:
[bookmark: _es_ist_nach][bookmark: _Ref255841012]es ist nach Art. 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO („Anlagen, die der Unterhaltung oder der - gestattungsfreien - Benutzung dienen“)21 oder Art. 57 Abs. 1 bis 4, Abs. 5 Satz 1 BayBO verfahrensfrei oder nach Art. 72 Abs. 3, Abs. 6 Satz 2; Art. 73 Abs. 1 Sätze 3, 4, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 BayBO genehmigungs- oder zustimmungsfrei und hält Anforderungen, die durch (materielle) öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, nicht ein
Prüfe:
Veränderungssperre (§ 14 BauGB)[endnoteRef:389]
Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit >>B
Bauaufsichtsrechtliche Anforderungen, Art. 3 bis 48 BayBO
insbes. Art. 4  34, Art. 6 >>J, Art. 8 BayBO;
örtliche Bauvorschriften Art. 81 Abs. 1 BayBO342

oder/und [389: 	Die Veränderungssperre ist eine sonstige städtebauliche Satzung i.S.d. Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO. Besteht eine Veränderungssperre ist eine Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB erforderlich.] 

[bookmark: _es_ist_nach_]es ist nach Art. 58 BayBO genehmigungsfrei gestellt >>O und hält Anforderungen, die durch (materielle) öffentlich-rechtliche Vorschriften, die nicht unter Art. 58 Abs. 2 Nr. 2 BayBO fallen (hier: bauordnungsrechtliche), an Anlagen gestellt werden, nicht ein
Prüfe:
Bauaufsichtsrechtliche Anforderungen, Art. 3 bis 48 BayBO
insbes. Art. 4  34, Art. 6 >>J, Art. 8 BayBO

und nicht gegeben sind:

[bookmark: _Ref243129464]Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2, Art. 3 Abs. 2 Satz 3 BayBO[endnoteRef:390]

oder [390: 	Art. 3 Abs. 2 Satz 3 BayBO erlaubt Abweichungen von eingeführten Technischen Baubestimmungen ohne bauaufsichtliche Zulassungsentscheidung nur bei gleich- oder höherwertigen (technischen) Lösungen. Eine Abweichung von materiellen bauordnungsrechtlichen Anforderungen wird von der Regelung auch dann nicht erfasst, wenn sie auch in einer Technischen Baubestimmung enthalten sind; in diesen Fällen ist eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO von den jeweiligen materiellrechtlichen Anforderungen erforderlich. Wird der Mindeststandard des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayBO unterschritten, ist eine Abweichung unzulässig (vgl. Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO). Wird die Einhaltung einer Technischen Baubestimmung bauaufsichtlich oder durch einen Prüfingenieur/Prüfsachverständigen geprüft (z. B. Industriebaurichtlinie, Holzbaurichtlinie), umfasst diese Prüfung auch die ggf. geplanten Abweichungen.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 3.2.3)] 

[bookmark: _Ref243129490]Art. 63 Abs. 1 Satz 2 BayBO[endnoteRef:391]
 [391: 	„Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO stellt klar, dass es einer behördlichen Abweichungsentscheidung nicht bedarf, soweit (nur) von einer technischen Baubestimmung, nicht aber von Anforderungen des materiellen Bauordnungsrechts abgewichen wird.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 46 (Art. 68a bis 68c)) „Ist ein bautechnischer Nachweis nach Art. 62 Abs. 4 Satz 1 an sich nicht zu prüfen, liegt aber eine Abweichung vor, kann der Bauherr anstelle einer Zulassung durch die Bauaufsichtsbehörde eine Bescheinigung durch einen Prüfsachverständigen einholen. Ein Zulassungsverfahren findet dann nicht statt; die Bescheinigung muss ab Baubeginn an der Baustelle vorliegen. Ob für die Feststellung der Voraussetzungen für die Abweichung der gesamte Nachweis zu prüfen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 63.1.2)] 

= eine selbständige382 (isolierte383) Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 ist erforderlich
Konzentrationsnormen15 (vorher Gestattungspflichtigkeiten nach anderen Gesetzen prüfen16) Beachte: Identität des Gestattungsgegenstandes?17
selbständige382 (isolierte)383 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 wird ersetzt?18
§ 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG; Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayVwVfG19; § 13 BImSchG; Art. 10 Abs. 1 Satz 4 Halbs. 1 BayNatSchG

selbständige382 (isolierte)383 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 entfällt?
Art. 56 BayBO[endnoteRef:392]  21
 [392: 	Es ist fraglich, ob unter den Begriff „Abweichung“ in Art. 56 Satz 1 BayBO auch die Ausnahme oder die Befreiung fallen.] 

Aufgrund der selbständigen382 (isolierten)383 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 entfallen andere Gestattungen?
Art. 20 Abs. 5 Satz 1 BayWG[endnoteRef:393]; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 1; Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 1 BayNatSchG
 [393: 	Zum Verhältnis einer selbständigen (isolierten) Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) nach Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 BayBO zur wasserrechtlichen Anlagengenehmigung nach Art. 20 Abs. 1 BayWG vgl. VG München M 1 SN 00.1413 vom 15.05.2000; wobei zu beachten ist, dass nunmehr in Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO die „Abweichung“ ausdrücklich aufgeführt ist. Diese Änderung hat aber bei dem dort zu entscheidenden Fall keinen Einfluss auf die Entscheidung. Vgl. Endnote 21] 

Soweit17 die selbständige382 (isolierte)383 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 ersetzt wird oder entfällt, ist in dem/den Schema/ta des/der Rechtsgebiets/e weiter zu prüfen, dessen/deren Gestattung/en nach der Prüfung der Konzentrationsnormen bestehen bleibt/en[endnoteRef:394].
 [394: 	Für die materielle Prüfung kann Q.5 herangezogen werden.] 

Zuständigkeit

sachlich
[bookmark: _in_den_Fällen][bookmark: _Ref243188291][bookmark: _Ref185976392]in den Fällen von Q.2.2.2.1 die Gemeinde nach Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO[endnoteRef:395], aber nur für Ausnahmen, Befreiungen oder Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften342 und Regelungen der Baunutzungsverordnung[endnoteRef:396]; nicht für Abweichungen von anderen bauordnungsrechtlichen Anforderungen[endnoteRef:397]

zusätzlich jeweils Organzuständigkeit prüfen24

oder/und [395: 	Beachte: Es ist zusammenzulesen: „Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1 von örtlichen Bauvorschriften“; also nur für Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften nach Art. 81 Abs. 1 BayBO ist die Gemeinde, die nicht untere Bauaufsichtsbehörde ist, zuständig, nicht für Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1 von Art. 3 - 48 BayBO. Kommentiere daher in Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO über „örtlichen Bauvorschriften“ Art. 81 Abs. 1 BayBO.
„Art. 63 Abs. 3 BayBO trifft eine von Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO abweichende Regelung der sachlichen Zuständigkeit. Die Vorschrift geht davon aus, dass verfahrensfreien Vorhaben nach Art. 63 BayBO nur geringe bauaufsichtliche Relevanz und allenfalls minimales planungsrechtliches Gewicht zukommen, sodass insoweit die Zulassung von Abweichungen von - die gemeindliche Ortsgestaltungs- und Planungshoheit schützenden und von den Gemeinden selbst erlassenen - Vorschriften den Gemeinden überlassen bleiben kann. § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB, wonach u. a. über Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde zu entscheiden ist, steht nicht entgegen, da der auf die gemeindliche Planungshoheit zielende Schutzzweck der Norm durch eine der Gemeinde selbst zugewiesene Entscheidung (erst recht) nicht beeinträchtigt wird. Soweit verfahrensfreie Anlagen zusätzlich einer Abweichung von anderen bauordnungsrechtlichen Anforderungen bedürfen, wird davon ausgegangen, dass es sich um eher seltene Ausnahmefälle handeln wird, sodass die Erforderlichkeit nebeneinander stehender Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 für solche Bauvorhaben in Kauf genommen werden kann. Den Gemeinden entstehen durch diese neue Zuständigkeit keine zusätzlichen Aufwendungen, da sie sich im Rahmen ihrer ansonsten erforderlichen Einvernehmensentscheidung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde ohnehin mit der materiellen Zulässigkeit der Abweichung, Ausnahme oder Befreiung befassen müssen. Unter dem Blickwinkel des Konnexitätsprinzips ist die Regelung unproblematisch, weil den Gemeinden das andernfalls der Bauaufsichtsbehörde zufließende Gebührenaufkommen zusteht.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 46 (Art. 68a bis 68c))
„Nicht eindeutig ist auch die Frage, ob die Entscheidung zum eigenen oder zum übertragenen Wirkungskreis einer Gemeinde gehört. Die Einordnung hat Auswirkungen sowohl in Bezug auf die Zuständigkeit bei Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören, als auch in Bezug auf die Geltung des Kostengesetzes beziehungsweise des Kostenverzeichnisses. In der Literatur wird von einem Mischcharakter der Aufgabe ausgegangen; einerseits wird bei der Entscheidung über die Abweichung vom Ortsrecht die gemeindliche Planungshoheit berührt, auf der anderen Seite geht es bei der Entscheidung um im weitesten Sinne bauaufsichtliche, genehmigungsähnliche Aufgaben. § 1 Abs. 1 der Verordnung über Aufgaben der Mitgliedsgemeinden von Verwaltungsgemeinschaften weist die Entscheidung nach Art. 63 Abs. 3 BayBO nunmehr ausdrücklich den Mitgliedsgemeinden zu.“ (Dirnberger in: Bayerischer Gemeindetag 4/2009)]  [396: 	§ 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO]  [397: 	„Erteilt die Gemeinde eine Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 nach Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO, unterrichtet sie die untere Bauaufsichtsbehörde. Ist für das verfahrensfreie Bauvorhaben eine Abweichung von anderen bauordnungsrechtlichen Anforderungen erforderlich, entscheidet darüber die untere Bauaufsichtsbehörde in einem gesonderten Verfahren (Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO).“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 63.3.1)] 

bei Q.2.2.2.2 und in den Fällen von Q.2.2.2.1 für Abweichungen von anderen bauordnungsrechtlichen Anforderungen396 (nicht für Ausnahmen, Befreiungen oder Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften342 und Regelungen der Baunutzungsverordnung395) die untere Bauaufsichtsbehörde nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1; Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO >>A.4.1
örtlich
bei Gemeinden, Art. 22 Abs. 1 GO
bei LRA, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG

[bookmark: _Materielle_Voraussetzungen,_Art._][bookmark: _Materielle_Voraussetzungen,_§]Materielle Voraussetzungen
je nachdem welche Anforderungen, die durch (materielle) öffentlich-rechtliche Vorschriften gestellt werden, nicht eingehalten werden, ist hier an der jeweiligen Stelle weiterzuprüfen
Ausnahme
§ 31 Abs. 1 BauGB (auch i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 BauGB)163  >>H.1

oder/und
§ 14 Abs. 2 Satz 1 BauGB26  147  151
oder/und
Befreiung § 31 Abs. 2 BauGB (auch i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 BauGB)163  >>H.2

oder/und
Abweichung
[bookmark: _Ref243128366]Abweichung384 § 34 Abs. 3a BauGB104 bzw. § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2  265 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4  265 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO[endnoteRef:398]

oder/und [398: 	Soweit eine Abweichung von Festsetzungen eines Bebauungsplans nach § 18 Abs. 2  385; § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2; Satz 4; § 21a Abs. 3 Halbsatz 2; § 23 Abs. 2 Satz 2; Abs. 3 Satz 2; Abs. 5 BauNVO erforderlich ist, sind die Tatbestandsvoraussetzungen der entsprechenden Norm zu prüfen, z.B. von § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO274.] 

Abweichung Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO[endnoteRef:399] [399: 	In den Fällen von Q.4.1.1 ist vor Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO noch Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO zu zitieren.] 

[bookmark: _Voraussetzungen_für_die]Tatbestandsvoraussetzungen
Voraussetzungen für die Erteilung einer Abweichung Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO385
Abweichungen können zugelassen werden, wenn sie
[bookmark: _Ref243128624]unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung[endnoteRef:400]

und [400: 	„Gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO kann die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von den Anforderungen der Bayerischen Bauordnung (und auf Grund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften) zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 BayBO, vereinbar sind.
Dies setzt bei Abweichungen von den Abstandsflächen zunächst voraus, dass eine atypische, von der gesetzlichen Regel nicht zutreffend erfasste oder bedachte Fallgestaltung vorliegt. Während bei bautechnischen Anforderungen der Zweck der Vorschriften vielfach auch durch eine andere als die gesetzlich vorgesehene Bauausführung gewahrt werden kann, wird der Zweck des Abstandsflächenrechts, der vor allem darin besteht, eine ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung der Gebäude zu gewährleisten und die für Nebenanlagen erforderlichen Freiflächen zu sichern, regelmäßig nur dann erreicht, wenn die Abstandsflächen in dem gesetzlich festgelegten Umfang eingehalten werden. Da somit jede Abweichung von den Anforderungen des Art. 6 BayBO zur Folge hat, dass die Ziele des Abstandsflächenrechts nur unvollkommen verwirklicht werden, setzt die Zulassung einer Abweichung Gründe von ausreichendem Gewicht voraus, durch die sich das Vorhaben vom Regelfall unterscheidet und die die Einbuße an Belichtung, Besonnung und Belüftung (sowie eine Verringerung der freien Flächen des Baugrundstücks) im konkreten Fall als vertretbar erscheinen lassen. Diese können sich etwa aus einem besonderen Grundstückszuschnitt, einer aus dem Rahmen fallenden Bebauung auf dem Bau- oder dem Nachbargrundstück oder einer besonderen städtebaulichen Situation, wie der Lage des Baugrundstücks in einem historischen Ortskern, ergeben (vgl. BayVGH vom 16.7.2007 NVwZ-RR 2008, 84 m.w.N.). Weitere Gründe stellen Besonderheiten der Lage und des Zuschnitts der benachbarten Grundstücke zueinander oder topographische Besonderheiten des Geländeverlaufs dar (vgl. OVG NRW vom 5.3.2007 NVwZ-RR 2007, 510). Eine weitere atypische Fallgestaltung liegt vor, wenn große Teile des von der Nichteinhaltung einer Abstandsfläche betroffenen Nachbargrundstücks unbebaut sind und im Außenbereich sowie zusätzlich in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegen (vgl. BayVGH vom 15.12.2008 Az. 22 B 07.143). Insgesamt vermögen nur objektive Gründe und nicht etwa subjektive Gesichtspunkte, die speziell den Bauherrn betreffen, eine Abweichung zu rechtfertigen (vgl. BayVGH vom 12.3.1999 a.a.O.).“ BayVGH, 28.07.2009, 22 BV 08.3427
„Jeweilige Anforderungen sind derjenige (Sicherheits-) standard, den die jeweils in Rede stehende und zur (möglichen) Disposition gestellte bauordnungsrechtliche Norm gewährleisten will. Dabei ist - zunächst - grundsätzlich zu fragen, ob das von der Norm abweichende Vorhaben dieses Ziel auf andere Weise ebenso gut oder besser erreicht als auf dem durch die Norm vorgegebenen Weg.“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 77, Rdnr. 16)
“Die jeweiligen Anforderungen stehen hiernach einer Abweichung nicht entgegen, wenn das Vorhaben dem Ziel der Anforderungen nicht erheblich zuwiderläuft und ohne Abweichung unmöglich gemacht oder unverhältnismäßig erschwert würde, wenn also die schematische Anwendung der Anforderungen zu Ungerechtigkeiten führen würde. Die Abweichung soll einer rechtlichen Unausgewogenheit begegnen, die sich ergeben kann, wenn auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalls Anwendungsbereich und materielle Zielrichtung einer Vorschrift nicht übereinstimmen (vgl. zur naturschutzrechtlichen Befreiung BVerwG, B. 14. 9. 9214.9.1992, NVwZ 93, 583 = UPR 93, 26). Die Gleichmäßigkeit des Gesetzesvollzugs erlaubt jedoch kein mehr oder minder beliebiges Abweichen von den Vorschriften der Bauordnung (vgl. OVG RhPf, Urt. 3. 11. 993.11.1999, NVwZ-RR 2000, 580 = BauR 2000, 551 = BRS 62, 598).
Abs. 1 Satz 1 fordert einheitlich für alle Anforderungen die Berücksichtigung des Zwecks. Der Zweck der jeweiligen Anforderung kann unterschiedliches Gewicht haben. So gibt es Anforderungen, die wegen ihres Gewichts nur unter erschwerten Voraussetzungen (i. S. der früheren Befreiungsmöglichkeit) zugelassen werden können, und es gibt Anforderungen, die so gewichtig sind, dass Abweichungen grundsätzlich ausscheiden, z. B. für die Forderung der Standsicherheit (Art. 10; s. auch z. B. Schwarzer/König Art. 70 a. F. Rn. 8). Abweichungen von einer Anforderung können zugelassen werden, wenn der Zweck der Anforderung gewahrt bleibt, nur ein anderer, ebenfalls geeigneter Weg zur Erfüllung der Anforderung beschritten werden soll (s. auch SächsOVG, Urt. 28.8.05 – 1 B 889/04, DÖV 06, 528 LS = LKV 06, 471 = BRS 69, 616). Das ist insbes. für bautechnische Anforderungen bedeutsam (s. Rn. 25)“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnrn. 23, 24)
“Eine Rechtsänderung während eines laufenden Genehmigungsverfahrens kann eine Abweichung rechtfertigen, wenn ein Vorhaben mehr als nur unwesentlich umgeplant werden müsste, das im berechtigten und schutzwürdigen Vertrauen auf die Genehmigungsfähigkeit geplant worden ist (ähnlich VGH, Urt. 12. 11. 8712.11.1987, BayVBl. 89, 403) oder wenn geändertes (neues) Abstandsflächenrecht eine Nutzungsänderung eines früher legal errichteten Gebäudes verhindert (s. BVerwG, Urt. 16. 5. 9116.5.1991, NJW 91, 3293 = DVBl. 91, 819 = DÖV 91, 886 = ZfBR 91, 221 = UPR 91, 381 = BRS 52, 378).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnr. 30)] 

[bookmark: _Ref243128655]unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange[endnoteRef:401]

und [401: 	Würdigung nachbarlicher Interessen
„Eine absolute Grenze findet die Zurückstellung der Nachbarbelange dort, wo sie zu einer nachbarrechtlich qualifizierten Verletzung des - im Bauordnungsrecht entsprechend heranzuziehenden - Gebots der Rücksichtnahme (vgl. Endnote 48) führt.“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 77, Rdnr. 26)] 

[bookmark: _Ref243128681]mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 BayBO[endnoteRef:402] vereinbar sind. [402: 	„Öffentliche Belange sind alle Ziele, die mit der Bauordnung verfolgt werden, insbesondere also die Forderungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen, der Gestaltung und Wohlfahrtspflege (vgl. Art. 3). Zu den öffentlichen Belangen gehört u. a. der Schutz des gesunden Wohnens, der Brandschutz (VGH, Urt. 8. 4. 76 Nr. 18 XIV 73), aber auch z. B. das Interesse an der Erhaltung eines historischen Ortsbildes (vgl. VGH, Urt. 18. 3. 65, BRS 16, 38) oder eines Altstadtkerns, ferner auch z. B. der ungestörte Rundfunk- und Fernsehempfang oder die angemessene Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen (so OVG Münster, Urt. 8. 10. 03, BauR 04, 649). Es kommt darauf an, ob die Abweichung mit dem Schutzgut der Vorschrift, von der abgewichen werden soll, vereinbar ist (s. näher Erl. 4.3). Zu den öffentlichen Belangen gehören auch die öffentlich-rechtlich geschützten Interessen des Nachbarn (s. näher Erl. 4.4).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnrn. 21 - 22)
„Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO und stellt lediglich klar, dass die bauordnungsrechtlichen Grundanforderungen des Art. 3 Abs. 1 BayBO eine absolute materielle Schranke für die Zulassung von Abweichungen bilden.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 46 (Art. 68a bis 68c))
Beachte auch: Endnote 190] 

[bookmark: _Ref243128711]Ermessen[endnoteRef:403] [403: 	„Die Zulassung einer Abweichung ist eine Ermessensentscheidung (s. dazu Art. 40 BayVwVfG). Für die Ermessensbetätigung ist erst dann Raum, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Sind die Voraussetzungen erfüllt, dann muss die Behörde auch von ihrem Ermessen Gebrauch machen (vgl. auch VGH BW, Urt. 29. 11. 78, BRS 33, 233).
Die maßgeblichen Belange sind fehlerfrei zu ermitteln und zu gewichten (vgl. VGH, Urt. 1. 7. 93, BayVBl. 94, 666 = BRS 55, 528; s. auch Jäde BayVBl. 2000, 481/487 unter Hinweis auf unveröff. Entscheidungen des VGH). Die Bauaufsichtsbehörde hat im Rahmen ihrer Ermessensbetätigung insbesondere den Gleichheitssatz und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. In typischen Fällen kann sie, soweit es nicht um die gleichwertige Erfüllung bautechnischer Anforderungen geht, eine Abweichung wegen der Gefahr von Bezugsfällen ablehnen (vgl. VGH, Urt. 25. 1. 88, BayVBl. 88, 403 = BauR 89, 67 = BRS 48, 244; s. auch Stollmann ZfBR 97, 16/19). Eine „Atypik“ muss freilich nicht auf Einzelfälle beschränkt sein; atypische Sachverhalte sind auch dann möglich, wenn in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen Abweichungen in Betracht kommen (vgl. OVG Lüneburg, B. 11. 1. 2000, DÖV 2000, 340 = UPR 2000, 318, nur Leitsatz = BauR 2000, 1179 = BRS 63, 734). Soweit Abweichungen gewährt werden „sollen“ oder „zuzulassen sind“, können sie nur in atypischen Fällen abgelehnt werden. Das Ermessen kann durch Verwaltungsvorschriften, die Ermessensrichtlinien für die Verwaltung enthalten, eingeschränkt sein. Es kann auch durch die vorausgegangene rechtswidrige Ablehnung eines Bauantrags eingeschränkt sein (vgl. BVerwG, B. 17. 5. 89, NVwZ 90, 58, auch Urt. 20. 8. 92, UPR 93, 24 = ZfBR 93, 33 = BauR 93, 51 = BRS 54, 387). Abweichungen können auch im Hinblick auf eine Rechtsänderung, die im Planungsstadium eingetreten oder die in absehbarer Zeit zu erwarten ist, ausgesprochen werden, sie können aber auch im Hinblick auf eine bevorstehende Rechtsänderung abgelehnt werden (vgl., zur gemeindlichen Planänderungsabsicht, BVerwG, Urt. 19. 9. 02, DVBl. 03, 526 = ZfBR 03, 260 = BauR 03, 488 = BRS 65, 365; dazu kritisch Jung BauR 03, 1509).“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnrn. 40 - 43)] 

[bookmark: _Ref243128803]Antrag40 Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1  [endnoteRef:404] i.V.m. Satz 1 BayBO[endnoteRef:405] auf selbständige382 (isolierte)383 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 [404: 	„Die Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) ist gesondert schriftlich zu beantragen (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO). Für die selbständige Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) versteht sich das von selbst.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnr. 57) Es gibt dafür z.B. vom Jehle - Rehmverlag ein entsprechendes PC-Antragsformular. ]  [405: 	Kommentiere in Art. 63 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO
über „Ausnahmen“ § 31 Abs. 1 BauGB,
über „Befreiungen“ § 31 Abs. 2 BauGB,
über „sonstigen städtebaulichen Satzung“ § 14 Abs. 2 BauGB,
über „Regelungen der Baunutzungsverordnung“ § 18 Abs. 2  385, § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2  265, § 19 Abs. 4 Satz 4  265, § 21a Abs. 3 Halbsatz 2, § 23 Abs. 2 Satz 2, § 23 Abs. 3 Satz 2, § 23 Abs. 5 Satz 1, § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO
„Das Antragserfordernis (Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1) gilt generell, es gilt für bauordnungsrechtliche und planungsrechtliche Abweichungen (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) und es gilt unabhängig davon, ob und in welchem bauaufsichtlichen Verfahren das Vorhaben zu behandeln ist. Es gilt für genehmigungspflichtige Vorhaben (= unselbständige412 Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384), gleich, ob das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (Art. 59 Satz 1 Nrn. 1, 2 BayBO) oder das Baugenehmigungsverfahren für Sonderbauten (Art. 60 Satz 1 Nrn. 1, 2 BayBO) durchzuführen ist, es gilt auch für selbständige (isolierte)382 Abweichungen (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) für verfahrensfreie und sonstige Vorhaben.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnrn. 53, 54)] 

[bookmark: _unselbständige_][bookmark: _Ref219626445][bookmark: _Ref243127894]Der Abweichungsantrag auf Ausnahme, Befreiung[endnoteRef:406] oder Abweichung384 gesondert[endnoteRef:407] schriftlich zu stellen

und [406: 	„Die Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit nach den §§ 29 bis 38 BauGB umfasst auch die Prüfung der §§ 31 und 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB. Sie sind daher unabhängig von einem Antrag nach Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO zu prüfen. Eine Rückgabe wegen fehlenden Antrags und fehlender Begründung (Art. 65 Abs. 2 Satz 1 BayBO) kommt in diesen Fällen nur in Betracht, wenn sich die Ausnahme oder Befreiung nicht von vornherein als genehmigungsfähig erweist.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 59.1.1.)]  [407: 	„Abs. 2 Satz 1 legt – neu – fest, dass die Zulassung von Abweichungen von Bauordnungs- sowie von Ausnahmen und Befreiungen nach Bauplanungsrecht gesondert schriftlich zu beantragen (Halbsatz 1) und zu begründen (Halbsatz 2) ist. Halbsatz 1 soll die Verantwortlichkeit der Bauherrn und – namentlich auch – der Entwurfsverfasser für die Einhaltung der materiell-rechtlichen Anforderungen stützen.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 46 (Art. 68a bis 68c)) „Die Abweichung ist gesondert schriftlich zu beantragen (Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1). (…) Der Antrag auf (unselbständige412) Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens wird mit dem Bauantrag gestellt (Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BayBO), er ist für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich und muss deshalb als besonderer Antrag erkennbar sein (s. § 1 Abs. 1 Satz 1 BauVorlV). Es reicht nicht, wenn der Abweichungsantrag sich nur mittelbar aus dem Bauantrag oder den Bauvorlagen ergibt. Ein konkludenter Antrag wird vom Gesetz nicht als ausreichend angesehen. In Zweifelsfällen ist in der Bauberatung auf die Stellung klarer Anträge hinzuwirken.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnr. 57) „Der Antrag hat für bauordnungsrechtliche Abweichungen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren besondere Bedeutung, weil insoweit nur „beantragte Abweichungen“ zu prüfen sind (Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO); Abweichungen, die nicht beantragt werden, gehören nicht zum Prüfprogramm der Bauaufsichtsbehörde. Die Notwendigkeit anderer Abweichungen ist von der Bauaufsichtsbehörde im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und im Baugenehmigungsverfahren für Sonderbauten unabhängig von einem Antrag zu prüfen (Art. 59 Satz 1 Nr. 1, Art. 60 Satz 1 Nrn. 1, 2 BayBO). Das Antragserfordernis gilt jedoch auch hier. Die Bauaufsichtsbehörde wird in der Bauberatung auf die Notwendigkeit der Antragstellung hinweisen. Wird ein Antrag nicht gestellt, so kann schon aus diesem Grund eine Abweichung nicht zugelassen und eine Baugenehmigung in diesen Fällen nicht erteilt werden.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnrn. 53, 54)] 

[bookmark: _Ref243127973]zu begründen Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 i.V.m. Satz 1 Halbsatz 2 BayBO[endnoteRef:408] [408: 	„Die Begründungspflicht stellt keine Zulässigkeitsvoraussetzung des Antrags dar, sondern lediglich eine Ordnungsvorschrift; sie soll auch keineswegs die Zulassung von Abweichungen erschweren, sondern der Bauaufsichtsbehörde dadurch, dass der Bauherr (mit dem Entwurfsverfasser) dazu angehalten wird, ihr seine Motive für die Abweichung darzutun, eine bauherrnfreundliche Entscheidung erleichtern.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 46 (Art. 68a bis 68c))
„Wird eine beantragte Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 nicht begründet, ist sie zuzulassen, wenn sich ihre Genehmigungsfähigkeit auch ohne Begründung ergibt. Ist die beantragte Abweichung offenkundig und unter keinem Gesichtspunkt genehmigungsfähig, ist der (…) isolierte Abweichungsantrag abzulehnen und nicht nach Art. 65 Abs. 2 Satz 1 BayBO eine Begründung zu fordern.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 63.2.1.2)
„Nach Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 ist der Antrag auf Zulassung einer Abweichung (im weiteren Sinn) (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) zu begründen. Das Begründungserfordernis erfüllt eine doppelte Funktion: es soll zum einen dem Bauherrn (wiederum gemeinsam mit dem Entwurfsverfasser) Anlass geben, sich darüber schlüssig zu werden, ob und weshalb es einer Abweichung (im weiteren Sinn) (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) bedarf. Der Bauaufsichtsbehörde soll die Begründung die Motive des Bauherrn für die begehrte Abweichung (im weiteren Sinn) (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) verdeutlichen und ihr damit eine Entscheidung zu Gunsten des Bauherrn erleichtern.
Daraus folgt für die Bedeutung der fehlenden Begründung, dass sie den Bauantrag nicht im Sinne des Art. 65 Abs. 2 BayBO unvollständig werden lässt mit der Folge, dass seine Nachbesserung nach Art. 65 Abs. 2 Satz 1 BayBO in Verbindung mit der Sanktion der Rücknahmefiktion des Art. 65 Abs. 2 Satz 2 BayBO bei nicht fristgemäßer Behebung des Mangels gefordert werden könnte. Das Fehlen der Begründung hat vielmehr lediglich zur Folge, dass die Bauaufsichtsbehörde die aus der Sicht des Bauherrn die Zulassung der begehrten Abweichung (im weiteren Sinn) (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) rechtfertigenden Gründe nicht erfährt und folglich auf ihre eigene Beurteilung verwiesen ist. Da die materielle Beweislast für die Genehmigungsfähigkeit seines Bauvorhabens der Bauherr trägt, geht damit das Unterlassen der Begründung im Zweifel zu seinen Lasten.
Die daher in der Unterlassung der Begründung liegende Obliegenheitsverletzung des Bauherrn wirkt sich auch dann aus, wenn er gegen die ablehnende Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde im Wege der Verpflichtungsklage verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz sucht. Im Rahmen dieses Verwaltungsrechtsstreits kann er seinen Bauantrag nur so weiterverfolgen, wie er ihn bei der Bauaufsichtsbehörde gestellt hat. Seine Klage hat daher nur dann nach § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO Erfolg, wenn unabhängig von nachträglich vorgetragenen Gründen für die Zulassung der Abweichung (im weiteren Sinn) (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) allein aus dem ihr vorliegenden objektiven Sachverhalt die Bauaufsichtsbehörde hätte den Schluss ziehen müssen, dass die Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) hätte zugelassen werden müssen, also eine Ermessensreduzierung auf Null zu Gunsten des Bauherrn eingetreten wäre. Ein Bescheidungsausspruch zu Gunsten des Bauherrn (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO) kommt nur in Betracht, wenn die bauaufsichtliche Versagung der Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) (und damit gegebenenfalls der Baugenehmigung) allein schon aufgrund der der Bauaufsichtsbehörde bekannten Umstände - ohne Einbeziehung eines nachträglichen Vorbringens - ermessensfehlerhaft gewesen wäre, so dass auch ohnehin eine erneute bauaufsichtliche Ermessensentscheidung nach Maßgabe der Rechtsauffassung des Gerichts erforderlich ist.“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 63 Rdnrn. 77 bis 79)] 

Verfahren46
bei einer selbständigen382 (isolierten)383 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 1 i.V.m. Satz 1 BayBO[endnoteRef:409]
Art. 9 ff. BayVwVfG, soweit in der BayBO keine Sonderregelungen vorhanden [409: 	„Bei der Entscheidung über den Antrag auf Zulassung einer selbständigen (isolierten)382 Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) handelt es sich der Sache nach um ein eigenständiges und besonders ausgestaltetes Baugenehmigungsverfahren, dessen Förmlichkeiten allerdings auf das Erfordernis des begründungsbedürftigen schriftlichen Antrags - ohne weitere Konkretisierung im Sinn der Anforderungen etwa der Bauvoranfrage - reduziert sind.“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 63, Rdnr. 82)] 

[bookmark: _Ref232580324]Nachbarbeteiligung[endnoteRef:410], Art. 66  47  48,  71 Satz 4 Halbsatz 1 BayBO; § 33 Abs. 3 Satz 2 BauGB49  153
Gegennorm: Art. 71 Satz 4 Halbsatz 2 BayBO [410: 	„Für die Stellungnahme der Gemeinde, die Behandlung des Antrags und die Nachbarbeteiligung werden Art. 64, 65 Abs. 1, Art. 68 Abs. 1 bis 4 und Art. 66 BayBO entsprechend anzuwenden sein (s. auch Decker BayVBl. 03, 5). Kosten: Tarif-Nr. 2.I.1/1.30 des Kostenverzeichnisses.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnr. 64)
Andere Ansicht: 
„Auch die Vorschriften über die Nachbarbeteiligung sind nicht unmittelbar anwendbar. Allerdings wird es sich schon für den Bauherrn empfehlen, sich bei nachbarrechtsrelevanten isolierten Abweichungen mit dem Nachbarn ins Benehmen zu setzen, dem eine (positive) Entscheidung nicht zugestellt werden muss, aber zugestellt werden kann, namentlich wenn der Bauherr dies wünscht (und die entstehenden Auslagen übernimmt).“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 63, Rdnr. 83)] 

Mitwirkung der Gemeinde[endnoteRef:411], wenn sie nicht selbst Genehmigungsbehörde ist >>Q.4.1.1
Stellungnahme409, Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO51 [411: 	Beachte: Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayBO kann bei einer selbständigen (isolierten)382 Abweichung nicht einschlägig sein, weil die Bauaufsichtsbehörde insoweit weder über Ausnahmen noch über Befreiungen (auch nicht nach Art. 81 Abs. 2 BayBO163  275) noch über Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften (Art. 81 Abs. 1 BayBO342) entscheidet, sondern die Gemeinde (Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayBO); die Vorschrift hat nur Bedeutung, wenn im Baugenehmigungsverfahren von einer Genehmigungsbehörde, die nicht die Standortgemeinde ist, eine unselbständige412 Abweichung von örtlichen Bauvorschriften (Art. 81 Abs. 1 BayBO342) erteilt werden soll.] 

Einvernehmen, Art. 11 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1 Halbsatz 2 BayNatSchG, wenn die Genehmigungsbehörde nicht gleichzeitig die nach Naturschutzrecht zuständige Behörde ist56 (beachte: Art. 65 Abs. 1 Satz 2 BayBO).

Anhörung von Stellen409, Art. 65 Abs. 1 BayBO57; Art. 71d, Art. 71e BayVwVfG; § 33 Abs. 3 Satz 2 BauGB58  153; Art. 63 Abs. 3 BayWG; § 17 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 11 Abs. 1 BayNatSchG; Art. 16 Abs. 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 BayNatSchG (die letzten drei Vorschriften sind nur einschlägig, wenn die Genehmigungsbehörde nicht gleichzeitig untere Naturschutzbehörde ist56) (beachte: Art. 65 Abs. 1 Satz 2 BayBO)
§ 63 BNatSchG, Art. 45 BayNatSchG

Sachverständige und sachverständige Stellen, Art. 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayVwVfG

Weiterleitung an das Gewerbeaufsichtsamt in der Regierung § 2 Satz 3 BauVorlV59
Inhalt409, Form, Zustellung[endnoteRef:412], Benachrichtigung396
Art. 68 Abs. 2  62, 3  63 bis 7, Art. 67 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2, Art. 66 Abs. 1 Satz 6, Abs. 2 Sätze 4 bis 6, Abs. 4 Satz 3 BayBO
Beachte auch Art. 54 Abs. 2 Satz 3 BayBO [412: 	„Entsprechend heranzuziehen sind die Regelungen über die Baugenehmigung. Das gilt auch für die im Gesetz nicht geregelte Geltungsdauer, weil nicht ersichtlich ist, weshalb der isolierten382 Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) nur die kürzere Geltungsdauer eines Vorbescheids zukommen soll.
Die isolierte Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) steht auch hinsichtlich des verfahrensrechtlichen Drittschutzes einer Genehmigung gleich; so ist sie nach § 212a Abs. 1 BauGB kraft Gesetzes sofort vollziehbar.“(Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 63, Rdnrn. 85, 86)] 
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Baumgartner		Stand: Aug11
[bookmark: _Schema_zur_Prüfung_1][bookmark: _Toc243126672][bookmark: _Ref243123962]Schema zur Prüfung der Voraussetzungen für eine unselbständige[endnoteRef:413] Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 [413: 	Ist eine Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 erforderlich und ist ein Trägerverfahren vorhanden, werden die Voraussetzungen für die Erteilung der Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 im Rahmen z.B. von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG oder Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 59 oder Art. 60 BayBO geprüft (= unselbständige412 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384). Dabei ist zu unterscheiden zwischen der unselbständigen Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 von Vorschriften innerhalb413 oder außerhalb414 des materiellen Prüfungsprogramms. Zuständig für die Erteilung der unselbständigen Ausnahme, Befreiung oder Abweichung ist die Behörde, die für den Vollzug der Rechtsgrundlage des Trägerverfahrens (z.B. von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG oder Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 59 oder Art. 60 BayBO) zuständig ist.] 

unselbständige412 Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 erforderlich387: 

[bookmark: _Ausnahme,_Befreiung_oder][bookmark: _Ref243124989]Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 von Vorschriften (innerhalb[endnoteRef:414]) des materiellen Prüfprogramms (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 60 Satz 1 Nrn. 1, 2 oder Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO) erforderlich? [414: 	„Planungsrechtliche Ausnahmen und Befreiungen in den Fällen des Art. 63 Abs. 2 Satz 1 gehören bereits nach Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO (und Art. 60 Satz 1 Nr. 1 BayBO) zum Prüfprogramm. § 31 und § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB gehören zu den Zulässigkeitsvorschriften der §§ 29 bis 38 BauGB. Gleiches gilt für Abweichungen nach § 34 Abs. 3a BauGB.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 59, Rdnr. 17) Gleiches gilt für § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO bzw. im Rahmen von Art. 60 Satz 1 Nr. 2 BayBO auch Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO.] 

[bookmark: _Art._68_Abs.]Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 60 Satz 1 Nrn. 1 oder 2 oder Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO)
Das Vorhaben hält Anforderungen, die durch (materielle) öffentlich-rechtliche Vorschriften (hier: bauplanungsrechtliche Vorschriften oder örtliche Bauvorschriften Art. 81 Abs. 1 BayBO342) an Anlagen gestellt werden, nicht ein.
Prüfe:
Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit >>B
örtliche Bauvorschriften Art. 81 Abs. 1 BayBO342
Wenn bauplanungsrechtlichen Vorschriften oder örtlichen Bauvorschriften Art. 81 Abs. 1 BayBO342 widersprochen wird, ist eine Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384 erforderlich, weiter bei >>R.2

oder/und
Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 60 Satz 1 Nr. 2 BayBO
Das Vorhaben hält Anforderungen, die durch (materielle) öffentlich-rechtliche Vorschriften (hier: bauordnungsrechtliche Vorschriften) an Anlagen gestellt werden, nicht ein.
Prüfe:
Bauaufsichtsrechtliche Anforderungen, Art. 3 bis 48 BayBO
insbes. Art. 4  34, Art. 6 >>J, Art. 8 BayBO;
Wenn bauordnungsrechtlichen Vorschriften widersprochen wird, ist eine Abweichung erforderlich, weiter bei >>R.2
[bookmark: _Abweichung_von_Vorschriften][bookmark: _Ausnahme_bzw._Abweichung][bookmark: _Ref243134304]Ausnahme bzw. Abweichung von Vorschriften außerhalb des materiellen Prüfprogramms Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO[endnoteRef:415] erforderlich?
Das Vorhaben [415: 	Kommentiere in Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 BayBO über „Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprüft“ Art. 59 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 14 Abs. 2 BauGB oder Art. 59 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. Art. 63 Abs. 1 Satz 1, Art. 3 - 48 BayBO oder Art. 60 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 14 Abs. 2 BauGB. Ein Vorhaben, bei dessen Baugenehmigungserteilung nach Art. 59 Satz 1 BayBO z.B. Art. 6 BayBO nicht zu prüfen ist, widerspricht aber Art. 6 BayBO. Diese Abweichung wird aber, soweit sie entsprechend Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO beantragt wurde, mit der Baugenehmigung erteilt und löst kein selbständiges (isoliertes) Abweichungsverfahren aus. Vgl. auch Endnote 30] 

[bookmark: _ist_nach_einer_][bookmark: _Ref243198596]ist nach einer Veränderungssperre388 (§ 14 BauGB) unzulässig[endnoteRef:416], die bei der Baugenehmigungserteilung nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 59 Satz 1 BayBO, Art. 60 Satz 1 BayBO (zwar) nicht zu prüfen ist, aber nach Art. 55 Abs. 2 BayBO trotzdem einzuhalten ist,
Prüfe:
§ 14 Abs. 1 BauGB

Wenn das Vorhaben nach einer Veränderungssperre (§ 14 BauGB) unzulässig ist, ist eine unselbständige Ausnahme (§ 14 Abs. 2 Satz 1 BauGB) erforderlich, weiter bei >>R.2

oder/und [416: 	„Abweichungen von planungsrechtlichen Vorschriften, die nicht bereits nach Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO zum Prüfprogramm gehören, werden nach Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO Teil des Prüfprogramms, wenn sie beantragt werden.
Das trifft insbes. für die Ausnahme von der Veränderungssperre (§ 14 Abs. 2 BauGB) zu (s. auch amtl. Begründung zum ÄndG 08). Sie gehört nicht zum Prüfprogramm nach Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO (das muss auch für Art. 60 Abs. 1 Nr. 1 BayBO gelten), weil § 14 Abs. 2 BauGB nicht zu den Zulässigkeitsvorschriften der „§§ 29 bis 38 BauGB“ rechnet und sich auch nicht unmittelbar auf sie auswirkt.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 59, Rdnr. 17)] 

[bookmark: _erfüllt_Anforderungen_nach_][bookmark: _Ref243136313][bookmark: _Ref243139150]erfüllt Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes (BayBO) oder auf Grund dieses Gesetzes nicht, die bei der Baugenehmigungserteilung nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 59 Satz 1 BayBO[endnoteRef:417] (zwar) nicht zu prüfen sind, aber nach Art. 55 Abs. 2 BayBO trotzdem einzuhalten sind[endnoteRef:418]
Prüfe:
Bauaufsichtsrechtliche Anforderungen, Art. 3 bis 48 BayBO
insbes. Art. 4  34, Art. 6 >>J, Art. 8 BayBO

und nicht gegeben sind: [417: 	„Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO beschränkt die bauordnungsrechtliche Prüfung bewusst auf beantragte Abweichungen; eine darüber hinausgehende Prüfpflicht obliegt den Bauaufsichtsbehörden nicht. Stellt die Bauaufsichtsbehörde bei Gelegenheit der Prüfung nach Art. 59 Satz 1 BayBO Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen fest, die nicht offensichtlich genehmigungsfähig sind, kann sie (wie bisher) untätig bleiben, den Bauantrag genehmigen und ggf. bei Bauausführung bauaufsichtlich vorgehen, den Bauherrn informell auf den Mangel hinweisen oder (im Wege einer Ermessensentscheidung) den Bauantrag wegen fehlenden Sachbescheidungsinteresses ablehnen (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO31).“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 59.1.2) Sie kann nunmehr aber auch auf der Grundlage von Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 i. V. m. Art. 65 Abs. 2 Satz 1 BayBO den Bauantrag dem Bauherrn zur Mängelbehebung zurückgeben mit der Folge, dass ggf. die Rücknahmefiktion des Art. 65 Abs. 2 Satz 2 BayBO eintritt. (vgl. auch Endnote 420)
„Wird bei der (beschränkten) Prüfung des Bauantrags im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gewissermaßen beiläufig festgestellt, dass es mit bauordnungsrechtlichen Anforderungen nicht übereinstimmt, eine Abweichung zwar nicht beantragt, aber möglich ist, stehen der Bauaufsichtsbehörde mehrere Möglichkeiten des weiteren Vorgehens offen: Sie kann grundsätzlich so verfahren wie in allen Fällen, in denen Abweichungen von materiellrechtlichen Anforderungen außerhalb des bauaufsichtlichen Prüfprogramms festgestellt werden. Sie kann - weil ohne ausdrücklichen Antrag mit zugehöriger Begründung (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO) der Bauantrag unvollständig ist - vom Bauherrn seine Vervollständigung nach Art. 65 Abs. 2 Satz 1 BayBO verlangen. Dieser Weg ist freilich weder der Verfahrensbeschleunigung noch der Sache selbst dienlich, wenn die Abweichung ganz offenkundig zugelassen werden kann. Denn Antragstellung und Begründung sollen unter anderem dazu dienen, der Bauaufsichtsbehörde die für den Bauherrn die erforderliche Abweichung rechtfertigenden Erwägungen nahezubringen; dafür besteht kein Bedarf mehr, wenn die Bauaufsichtsbehörde schon von sich aus von der Zulassungsfähigkeit der Abweichung ausgeht. Dem steht auch Art. 45 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG nicht entgegen, da die vorliegende Fallkonstellation vom Schutzzweck der Norm nicht erfasst wird, die verhindern soll, dass ein Bürger, ohne dies beantragt zu haben, mit einem (antragsbedürftigen) Verwaltungsverfahren konfrontiert wird. Hier aber hat der Bauherr hingegen selbst das Verwaltungsverfahren in Gang gesetzt; lediglich dessen Prüfprogramm wird (ohne Antrag) zu seinen Gunsten erweitert. Im Übrigen würde ein etwaiger Verfahrensmangel konkludent durch die Ausführung des Bauvorhabens geheilt (Art. 45 Abs. 2 BayVwVfG).“ (Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, Die neue Bayerische Bauordnung - Stand Januar 2011, Art. 59 Rdnr. 38)]  [418: 	„Entweder werden Abweichungen (i.S.d. Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO) beantragt, gehören damit zum Prüfprogramm und scheiden als Gegenstand eines selbständigen382 Abweichungsverfahren aus, oder Abweichungen werden nicht beantragt und lösen deshalb kein Abweichungsverfahren aus. Ohne Abweichungsantrag in diesem Fall ist deshalb die Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht rechtswidrig (anders – bei anderer Gesetzeslage – HessVGH, B. 17.9.04 – 4 TG 2610/04, NVwZ-RR 05, 228 = ZfBR 04, 808 LS = BRS 67, 804), wohl aber ist das Bauvorhaben formell (vgl. HessVGH, B. 27.1.89, BauR 90, 198 = BRS 49, 414) und materiell rechtswidrig.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnr. 60) Beachte: Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO] 

[bookmark: _ist_nach_einer]Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2, Art. 3 Abs. 2 Satz 3 BayBO389

oder
[bookmark: _erfüllt_Anforderungen_nach]Art. 63 Abs. 1 Satz 2 BayBO390

Wenn bauordnungsrechtlichen Vorschriften widersprochen wird und R.1.2.2.1 bis R.1.2.2.2 nicht gegeben sind, ist eine unselbständige412 Abweichung erforderlich.
[bookmark: _Materielle_Voraussetzungen,_§_][bookmark: _Materielle_Voraussetzungen_je]Materielle Voraussetzungen
je nachdem welche Anforderungen, die durch (materielle) öffentlich-rechtliche Vorschriften gestellt werden, nicht eingehalten werden, ist hier an der jeweiligen Stelle weiterzuprüfen
Ausnahme
§ 31 Abs. 1 BauGB (auch i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 BauGB)163  >>H.1

oder/und
§ 14 Abs. 2 Satz 1 BauGB26  147  151  415
oder/und
Befreiung § 31 Abs. 2 BauGB (auch i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 2 BauGB)163  >>H.2

oder/und
Abweichung
Abweichung384; § 34 Abs. 3a BauGB104 bzw. § 18 Abs. 2  385 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO397

oder/und
Abweichung; Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO
Tatbestandsvoraussetzungen
Voraussetzungen für die Erteilung einer Abweichung Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO 
Abweichungen können zugelassen werden, wenn sie 
unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung399

und
unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange400

und
mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 BayBO401 vereinbar sind.
Ermessen402
[bookmark: _Antrag38_Art._63]Antrag40 Art. 63 Abs. 2 BayBO404
Der Antrag auf unselbständige412 Ausnahme, Befreiung[endnoteRef:419] oder Abweichung384 von Vorschriften innerhalb413  [endnoteRef:420] des materiellen Prüfprogramms (vgl. >>R.1.1) Art. 63 Abs. 2 Sätze 1, 2 Halbsatz 2 BayBO oder außerhalb des materiellen Prüfprogramms (vgl. >>R.1.2) Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2, Sätze 1, 2 Halbsatz 2 BayBO, § 3 Nr. 9 BauVorlV ist [419: 	„Die Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit nach den §§ 29 bis 38 BauGB umfasst auch die Prüfung der §§ 31 und 34 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB. Sie sind daher unabhängig von einem Antrag nach Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO zu prüfen. Eine Rückgabe wegen fehlenden Antrags und fehlender Begründung (Art. 65 Abs. 2 Satz 1 BayBO) kommt in diesen Fällen nur in Betracht, wenn sich die Ausnahme oder Befreiung nicht von vornherein als genehmigungsfähig erweist.“ (Vollzugshinweise zur BayBO 2008, Nr. 59.1.1.)]  [420: 	„Das Antragserfordernis gilt nach dem Gesetzeswortlaut nicht für die in § 34 Abs. 3a BauGB geregelten Abweichensfälle. Ein ausdrücklicher Antrag ist jedoch auch hier aus Gründen der Klarheit zweckmäßig, auch deshalb, weil die Abweichensentscheidung ein mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt oder doch Bestandteil eines solchen ist und zudem kostenpflichtig sein kann.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnr. 56)] 

[bookmark: _Ref243128105]gesondert406 schriftlich mit dem Bauantrag zu stellen Art. 63 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO[endnoteRef:421]

und [421: 	„An Art. 63 Abs. 2 Satz 2 ist ein Halbsatz 2 angefügt worden, wonach bei Bauvorhaben, die einer Genehmigung bedürfen, der Abweichungsantrag mit dem Bauantrag zu stellen ist. Damit wird klargestellt, dass ein Bauantrag, der nicht zugleich den erforderlichen Abweichungsantrag enthält, unvollständig ist mit der Folge, dass die Bauaufsichtsbehörde nach Art. 65 Abs. 2 verfahren kann.“ (Vollzugshinweise – IMS vom 24.07.2009 IIB4-4101-022-08, S. 15, Nr. 8) Die Forderung von Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BayBO wird dadurch erfüllt, dass im Bauantragsformular unter 7. angekreuzt wird: „Das Bauvorhaben bedarf einer Ausnahme, Befreiung, Abweichung.“] 

zu begründen Art. 63 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO407
Verfahren[endnoteRef:422]  46
bei einer unselbständigen412  [endnoteRef:423] [422: 	Beachte: Abweichungen (Ausnahmen, Befreiungen oder Abweichungen384) müssen im Tenor ausdrücklich ausgesprochen werden: Soweit dies nicht erfolgt ist, ist die Baugenehmigung materiell rechtswidrig; denn solange von der nicht eingehaltenen Vorschrift keine Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) erteilt ist, steht dem Bauvorhaben eine öffentlich-rechtliche Vorschrift i.S.v. Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO entgegen.]  [423: 	„Grundsätzlich sind für das Abweichungsverfahren die Vorschriften des Verfahrens maßgebend, in dessen Rahmen über die Zulassung des Vorhabens zu entscheiden ist. Im Baugenehmigungsverfahren für Sonderbauten ist über Abweichungen von planungsrechtlichen (Art. 60 Satz 1 Nr. 1 BayBO) und bauordnungsrechtlichen (Art. 60 Satz 1 Nr. 2 BayBO) Anforderungen zu entscheiden, im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ist über Abweichungen (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) von planungsrechtlichen Anforderungen (auch nach Art. 81 Abs. 2 BayBO275) und örtlichen Bauvorschriften nach Art. 81 Abs. 1 BayBO342 (Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO) und, soweit beantragt, von bauordnungsrechtlichen Anforderungen (Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO) zu entscheiden.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Februar 2011, Art. 63, Rdnr. 59) Über die unselbständige412 Abweichung (Ausnahme, Befreiung oder Abweichung384) wird aber auch z.B. im BImSchG-Verfahren entschieden.] 

Ausnahme, Befreiung oder Abweichung[endnoteRef:424] von örtlichen Bauvorschriften342 von Vorschriften innerhalb413 des materiellen Prüfprogramms Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. Art. 60 Satz 1 Nrn. 1, 2 oder Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO) (vgl. >>R.1.1.1)
Einvernehmen erforderlich?
§ 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB52 bzw. Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayBO[endnoteRef:425]  53 [424: 	Unter den Begriff „Abweichung“ fällt hier nur die Abweichung von örtlichen Bauvorschriften, nicht aber die unmittelbaren Abweichungen aufgrund der BauNVO, die keine Ausnahmen i. S. des § 31 Abs. 1 BauGB darstellen wie § 18 Abs. 2  385, § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2, Satz 4, § 21a Abs. 3 Halbsatz 2, § 23 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, Abs. 5 BauNVO]  [425: 	Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayBO ist keine Zuständigkeitsvorschrift, sondern begründet ein Einvernehmenserfordernis bei der Erteilung von (unselbständigen) Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften (Art. 81 Abs. 1 BayBO) im Rahmen einer Gestattungserteilung.] 

Ausnahme von Vorschriften außerhalb des materiellen Prüfprogramms Art. 63 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 Alt. 2 BayBO
(= Ausnahme nach § 14 Abs. 2 BauGB415) (vgl. >>R.1.2.1)
Einvernehmen erforderlich?
§ 14 Abs. 2 BauGB



[bookmark: _Hlt441747845][bookmark: _Ref121498086][bookmark: _Toc243126673]Auszug aus der Formelsammlung der BayFHVR

2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung
	Rechtsbereich
Strukturelement
	BauR
BayBO
	ImSchR
BImSchG
	NatSchR
BayNatSchG (ohne Artenschutz und Erholung in Natur und Landschaft)
	WasserR - WHG, BayWG 5)

	
	
	
	
	Benutzung
	Ausbau
	Anlagen in o. an Gew.

	Rechtsgrundlage
	Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
	§ 6 Abs. 1
	§ 17 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 3, § 10 Abs. 1 Satz 5; § 33 Abs. 1 Satz 2; § 67 Abs. 1 Satz 1; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 2 
	§ 12
	§ 68 Abs. 3
	Art. 20 Abs. 4 Satz 2

	Gestattungspflicht
	Art. 55
	§§ 4, 16, § 1  4. BImSchV und Anhang
§ 23 Abs. 1a
	§ 17 Abs. 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 3, § 30 Abs. 2; § 33 Abs. 1 Satz 1; Art. 10 Abs. 1 Satz 1; Art. 16 Abs. 1; Art. 23 Abs. 3 Satz 1; 
	§ 8 Abs. 1
	§ 68 Abs. 1
	Art. 20 Abs. 1 und 2

	Verfahrensarten
	 
--
	vereinfacht
§ 19 Abs. 2
(Sonderverfahren § 16 Abs. 2)

förmlich
§ 10
	
--
	Beschränkte Erlaubnis
§ 10, Art. 15
	Plangenehmigung
§ 68 Abs. 2 Satz 1

Planfeststellung
§ 68 Abs. 1
	

	
	
	
	
	Art. 70
	Art. 15
	
	

	
	
	
	
	gehobene Erlaubnis
§§ 10, 15
Bewilligung §§ 10, 14
	
	

	Konzentrationsnormen1)
	Art. 56

	§ 13
	Art. 10 Abs. 1 Satz 4 Halbs. 1; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 1; Art. 22 Abs. 1 Satz 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 1
	
_
	§ 70 Abs. 1 Halbs. 2, Art. 69 Satz 1, Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayVwVfG
	Art. 20 Abs. 5 Satz 1

	
	
	
	
	
	Art. 55 Abs. 2 Satz 3

	Zuständigkeit
- sachlich


- örtlich
	
Art. 53 Abs. 1 - 2


Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG bzw. Art. 22 Abs. 1 GO
	
Art. 1 BayImSchG


Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG bzw. Art. 22 Abs. 1 GO
	
Art. 22 Abs. 1 Satz 1; Art. 44 Abs. 2 Satz 1, Art. 43 Abs. 2 Nr. 3; Art. 56 Sätze 1-3

Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG bzw. Art. 22 Abs. 1 GO
	(§ 19 Abs. 1)
Art. 63 Abs. 1


Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG
bzw. Art. 22 Abs. 1 GO


	Gestattungsfähigkeit
(materielle Voraussetzungen)
	Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
	§ 6 Abs. 1
	§ 17 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 Satz 1; § 33 Abs. 1 Satz 2; § 67 Abs. 1 Satz 1; Art. 10 Abs. 1 Satz 5; Art. 16 Abs. 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 1
	§ 12

	§ 68 Abs. 3
	Art. 20 Abs. 4 Satz 2

	Antrag
	Art. 64, 61, BauVorlV2); Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2
	§ 10 Abs. 1, 
§§ 2 bis 5  9. BImSchV2)
	§ 17 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Art. 6 Abs. 3, § 17 Abs. 4
	Art. 67 Abs. 22)3)

	Verfahren4)
evtl. jeweils § 36 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauGB, § 29 Abs. 1 Nrn. 3, 4 BNatSchG
	Art. 65, 66, 68 Abs. 2
	§ 10, §§ 6 bis 24   9. BImSchV
	Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2; Art. 44 Abs. 5
	Art. 69
§ 19 Abs. 3

	§ 70 Abs. 1 Halbs. 2, Art. 69 Satz 1, Art. 72 – 78 BayVwVfG
	Art. 20 Abs. 3


1) Die Konzentrationsnormen sind insgesamt nach der Reihenfolge ihrer Regelungsstärke zu prüfen:
- Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayVwVfG; § 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG
- § 13 BImSchG
- Art. 56 BayBO; Art. 20 Abs. 5 Satz 1 BayWG
- Art. 18 Abs. 1 Halbs. 1; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 1 BayNatSchG
2) evtl. jeweils § 17 Abs. 4 BNatSchG
3) Bei beschränkter Erlaubnis mit Zulassungsfiktion Art. 70 Abs. 2 beachten.
4) Soweit keine speziellen Verfahrensvorschriften vorhanden sind, sind Art. 9 ff. BayVwVfG heranzuziehen.
5) Art. 55 wird hier nicht im einzelnen dargestellt.

2.2 Rechtsgrundlage für Verwaltungsakte (Befugnisnormen)
	Rechtsbereich
Maßnahme
	BauR
BayBO
	ImSchR
BImSchG
	NatSchR
BayNatSchG
	WasserR - WHG, BayWG

	
	
	
	
	Benutzung
	Ausbau
	Anlagen in o. an Gew.

	a) Erteilung,
  Versagung
	Art. 68, 69 Abs. 2, 70, 71
	§ 6, 8, 9 und 18 Abs. 3
	Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs.2; Art. 23 Abs. 3 Satz 1; Art. 56 Satz 3 Halbs.2
	§ 12
	§ 68 Abs. 3
	Art. 20 Abs. 4 Satz 2

	
b) nachträgliche
  Anordnung
	
Art. 54 Abs. 2 Satz 2
	
§ 17, 
§ 24
	
Art. 49 BayVwVfG (Teilwiderruf)
	§ 13, § 14 Abs. 5, 6, § 100 Abs. 2,
Art. 58 Abs. 1 Satz 2
	§ 70 Abs. 1 i.V.m. § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 5, 6; § 100 Abs. 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 2, Art. 49 BayVwVfG (Teilwiderruf)
	§ 100 Abs. 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 2

	
	
	
	
	Art. 55 Abs. 2 Satz 1

	c) Aufhebung einer
  Gestattung
	Art. 48, 49 BayVwVfG, Art. 61 Abs. 2
	Art. 48 BayVwVfG
§ 211)
	Art. 48, 49 BayVwVfG
	Art. 48, 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayVwVfG, 
§ 18
	Art. 48, 49 BayVwVfG

	d) Anordnung zur 
  Durchsetzung der
  Gestattungspflicht
  - mittelbar (Verbot
  d.form.rw.Tätigk.)
	Art. 75, 76 Satz 2
	§ 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1
	§ 3 Abs. 2; § 17 Abs. 8 Satz 1
	
Art. 58 Abs. 1 Satz 2

	  - unmittelbar (An-
  tragsanforderung)
	Art. 76 Satz 3
	--
	--
	Art. 67 Abs. 1
Art. 55 Abs. 2 Satz 2

	e) Gebote, Verbote zur
  Herstellung der mat.
  Rechtmäßigkeit
	Art. 54 Abs. 2 Satz 2
	§ 24
	§ 3 Abs. 2
	Art. 58 Abs. 1 Satz 2
Art. 55 Abs. 2

	f) Gebote, Verbote zur
  Unterbindung
  - Untersagung
	Art. 75, 
Art. 76 Satz 2
	§ 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1,§ 25
	§ 3 Abs. 2, § 17 Abs. 8 Satz 13), Art. 6 Abs. 2 Sätze 1, 22); Art. 12 Abs. 3; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 2
	
Art. 58 Abs. 1 Satz 2
Art. 55 Abs. 2

	  - Beseitigung, Wie-
  derherstellung
	Art. 76 Satz 1, Art. 54 Abs. 4
	§ 20 Abs. 23) Satz 1 Alt. 2, Satz 2
	§ 3 Abs. 2; § 17 Abs. 8 Satz 2; Art. 6 Abs. 2 Satz 32); Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 2
	


1) 	Eine Alternativmaßnahme stellt § 20 Abs. 1 dar. Diese Befugnis ist unsystematisch, da sie eine Betriebsuntersagung zulässt, obwohl die Genehmigung weiterhin existiert.
2) 	Nur bei genehmigungsfreier Tätigkeit anwendbar.
3) 	Nur bei genehmigungs- oder anzeigepflichtiger Tätigkeit anwendbar.
4) 	Untersagung als negative Entscheidung über einen Antrag (unsystematisch).
a) bis d)  = gestattungspflichtige Tätigkeit
e)   = gestattungsfreie Tätigkeit
f)   = gestattungsfreie bzw. -pflichtige Tätigkeit ohne Gestattung
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F-planänderungs-

oder ergänzungsbe-

schluss § 2 Abs. 1

Satz 2, § 1 Abs. 8

BauGB

 Beteiligung

betroffenen

Öffentlichkeit § 13

Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1

BauGB

  Beteiligung der

berührten Behörden

und sonstigen TÖB

§ 13 Abs. 2 Nr. 3

Alt. 1 BauGB

Feststellungs-

beschluss

Genehmigungsver-

fahren für den F-

plan § 6 BauGB

Bekanntmachung

und Wirksam-

werden § 6 Abs.5,

6 BauGB

Flächennutzungsplanänderung- oder ergänzung nach § 13 BauGB;

jeweils Alt. 

1

 bei § 13 Abs. 2 Nr. 2 bzw. 3 BauGB

F-planänderungs-

oder

ergänzungsentwurf

erstellen

Bekanntmachung des

Änderungs- oder

ergänzungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Es wird davon ausgegangen,

dass keine Stellungnahmen

mit Änderungswünschen

eingingen.
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Bekanntmachung 

der Auslegung

Beginn

der Wochenfrist

Ende der 

Wochenfrist

Beginn der Auslegung (muss ein 

Tag sein, an dem tatsächlich 

Einsicht genommen werden kann.)

Ende der Auslegung (muss ein Tag 

sein, an dem tatsächlich Einsicht 

genommen werden kann.)

1 Woche

1 Monat

Dienstag

26.05.

Mittwoch

27.05.

Dienstag

02.06.

Mittwoch

03.06.

02.07.

Fristberechnung für die Auslegung nach § 3 Abs. 2 Sätze 1, 2 BauGB

§ 3 Abs. 2 Satz 1BauGB, analog Art. 31 Abs. 1

BayVwVfG, § 187 Abs. 2, § 188 Abs. 2 Alt. 2,

§ 193 BGB

§ 3 Abs. 2 Satz 2BauGB, analog Art. 31 Abs. 1

BayVwVfG, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alt. 1,

§ 193 BGB
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 Beschlussvorlage

  F-planände-

  rungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2,

§ 1 Abs. 8 BauGB

 Bekanntmachung.

des F-planände-

rungsbeschlusses §

2 Abs.1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

  Frühzeitige Betei-

ligung der Behörden

und sonstigen

TÖB § 4 Abs. 1

BauGB

 Auslegung des F-

planänderungsent-

wurfs § 3 Abs. 2

Satz 1 BauGB

Feststellungs-

beschluss

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1

GO

 B-planaufstel-

   lungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2,

§ 1 Abs. 8 BauGB

 

Bekanntmachung.

des B-planaufstel-

lungsbeschlusses

§ 2 Abs.1 Satz 2,

§1 Abs. 8 BauGB

 Frühzeitige Betei-

ligung der Behörden

und sonstigen TÖB

§ 4 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige

Beteiligung der

Öffentlichkeit

§ 3 Abs.1 BauGB

Frühzeitige

Beteiligung der

Öffentlichkeit

§ 3 Abs.1 BauGB

 Bekanntmachung

der Auslegung § 3

Abs. 2 Satz 2

BauGB

 Bekanntmachung

der Auslegung § 3

Abs. 2 Satz 2

BauGB

Benachrichtigung der

Behörden und

sonstigen TÖB § 3

Abs. 2 Satz 3

BauGB

Benachrichtigung der

Behörden und

sonstigen TÖB § 3

Abs. 2 Satz 3

BauGB

Billigungs- und

Auslegungsbe-

schluss

Billigungs- und

Auslegungsbe-

schluss

 Auslegung des B-

planentwurfs § 3

Abs. 2 Satz 1

BauGB

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

F-plan-

änderungsvorent-

wurf erstellen

B-planvorentwurf

erstellen

Genehmigung der

F-planänderung

§ 6 BauGB

Bek. und

Wirksamwerden

§ 6 Abs.5, 6

BauGB

Bek. und

Inkraftreten § 10

Abs. 3 BauGB

Es wird davon

ausgegangen, dass

keine

Stellungnahmen

vorgetragen wurden

 Beteiligung der

Behörden und

sonstigen TÖB § 4

Abs. 2 BauGB

  Beteiligung der

Behörden und

sonstigen

TÖB § 4 Abs. 2

BauGB

F-plan-

änderungsentwurf

erstellen

B-planentwurf

erstellen
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 Beschlussvorlage

  F-planände-

  rungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2,

§ 1 Abs. 8 BauGB

F-plan-

änderungsvorent-

wurf erstellen

  Frühzeitige Betei-

ligung der Behörden

und sonstigen

TÖB § 4 Abs. 1

BauGB

  Beteiligung der

Behörden und

sonstigen

TÖB § 4 Abs. 2

BauGB

Feststellungs-

beschluss

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1

GO

 B-planaufstel-

   lungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2,

§ 1 Abs. 8 BauGB

 

Bekanntmachung.

des B-planaufstel-

lungsbeschlusses

§ 2 Abs.1Satz 2,

§ 1 Abs. 8 BauGB

 Frühzeitige Betei-

ligung der Behörden

und sonstigen TÖB

§ 4 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige

Beteiligung der

Öffentlichkeit

§ 3 Abs.1 BauGB

Frühzeitige

Beteiligung der

Öffentlichkeit

§ 3 Abs.1 BauGB

 Bekanntmachung

der Auslegung § 3

Abs. 2 Satz 2

BauGB

 Bekanntmachung

der Auslegung § 3

Abs. 2 Satz 2

BauGB

Benachrichtigung der

Behörden und

sonstigen TÖB § 3

Abs. 2 Satz 3

BauGB

Benachrichtigung der

Behörden und

sonstigen TÖB § 3

Abs. 2 Satz 3

BauGB

Billigungs- und

Auslegungsbe-

schluss

Billigungs- und

Auslegungsbe-

schluss

 Auslegung des B-

planentwurfs § 3

Abs. 2 Satz 1

BauGB

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

 Bekanntmachung.

des F-planände-

rungsbeschlusses

§ 2 Abs.1 Satz 2,

§ 1 Abs. 8 BauGB

B-planvorentwurf

erstellen

Genehmigung der

F-planänderung

§ 6 BauGB

Bek. und

Wirksamwerden

§ 6 Abs.5, 6

BauGB

Bek. und

Inkraftreten § 10

Abs. 3 BauGB

Es wird davon

ausgegangen, dass

keine

Stellungnahmen

vorgetragen wurden

 Beteiligung der

Behörden und

sonstigen TÖB § 4

Abs. 2 BauGB

 Auslegung des F-

planänderungsent-

wurfs § 3 Abs. 2

Satz 1 BauGB

Genehmigung des

B-plan § 10 Abs.  2

Halbsatz 1, § 8

Abs. 3 Satz 2

BauGB

F-plan-

änderungsentwurf

erstellen

B-planentwurf

erstellen
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II

Zahl der Vollgeschosse zwingend 2; § 16 Abs. 4 Satz 2

BauNVO

II

Zahl der Vollgeschosse höchstens 2, d.h. es kann 1

oder es können 2 Vollgeschosse errichtet werden; § 16

Abs. 4 Satz 1 BauNVO

II - IV

Zahl der Vollgeschosse mindestens 2, höchstens 4,

d.h. es können 2, oder 3 oder 4 Vollgeschosse

errichtet werden; § 16 Abs. 4 Satz 1 BauNVO
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Wenn diese Höhe

 mindestens 1.20 m

beträgt

= Kellergeschoss

ist ein Vollgeschoss  

2.30 m

Geländeober-

fläche

Deckenunter-

kante

Fußboden-

oberkante

Fußboden-

oberkante

Dachober-

kante

Wenn diese Fläche

2/3 der Grundfläche

 = Dachgeschoss

ist ein Vollgeschoss

Fußboden-

oberkante

2.30 m

Vollgeschoss § 20 Abs. 1 BauNVO i.V.m. Art.83 Abs.7 BayBO, Art.2 Abs.5 BayBO a.F.

2.30 m
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2.30 m

Fußboden-

oberkante

Fußboden-

oberkante

Dachober-

kante

Wenn diese Fläche

2/3 der Grundfläche

 = Dachgeschoss

ist ein Vollgeschoss

Fußboden-

oberkante

2.30 m

Vollgeschoss § 20 Abs. 1 BauNVO i.V.m. Art.83 Abs.7 BayBO, Art.2 Abs.5 BayBO a.F.

2.30 m 

Geländeober-

fläche

Decken-

unterkante

Im Mittel

1.15 m

= kein Vollgeschoss

Gelände-

oberfläche

Das Gebäude weist nur 1 

Vollgeschoss auf, wirkt 

aber von der Talseite aus 

wie ein zweigeschossiges 

Gebäude; wird das bei der 

Festsetzung der Z nicht 

berücksichtigt, kann es zu 

einem schlechten 

gestalterischen Ergebnis 

führen.   
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Vollgeschoss § 20 Abs. 1 BauNVO i.V.m.Art.83 Abs.7 BayBO, Art.2 

Abs.5 BayBO a.F. "im Mittel"

2.30 m 

Geländeober-

fläche

Decken-

unterkante

1.10 m

Gelände-

oberfläche

Das Gebäude ist 10 m lang und 10 m breit.

Die Geländeoberfläche ist an beiden Giebelsseiten gleich.
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1,2

oder

0,9

bis

1,1
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Straße

vordere

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze

hintere

Grundstücksgrenze

Offene Bauweise § 22 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 bzw. Satz 3

Alt.1 BauNVO

Vorhandene Wohngebäude,

Miets-, Büro- und Geschäfts-

gebäude usw.  Nr. 1.2 der

Anlage zur BauvorlV

seitlicher

Grenz-

abstand

seitlicher

Grenz-

abstand

seitlicher

Grenz-

abstand

seitlicher

Grenz-

abstand

seitliche

Grundstücksgrenze

höchstens 50 m

höchstens 50 m
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Straße

vordere

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze

hintere

Grundstücksgrenze

Offene Bauweise § 22 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 bzw. Satz 3

Alt. 2 BauNVO

Vorhandene Wohngebäude,

Miets-, Büro- und

Geschäftsgebäude usw.  Nr.

1.2 der Anlage zur BauvorlV

seitlicher

Grenz-

abstand

seitlicher

Grenz-

abstand

seitliche

Grundstücksgrenze

höchstens 50 m
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Straße

vordere

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze

hintere

Grundstücksgrenze

Offene Bauweise § 22 Abs. 2 Satz 1 Alt. 3 bzw. Satz 3

Alt. 3 BauNVO

Vorhandene Wohngebäude,

Miets-, Büro- und

Geschäftsgebäude usw.  Nr.

1.2 der Anlage zur BauvorlV

seitliche

Grundstücksgrenze

höchstens 50 m

seitlicher

Grenz-

abstand

seitlicher

Grenz-

abstand

seitliche

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze
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Straße

vordere

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze

hintere

Grundstücksgrenze

Geschlossene Bauweise § 22 Abs. 3 BauNVO

Vorhandene Wohngebäude,

Miets-, Büro- und

Geschäftsgebäude usw.  Nr.

1.2 der Anlage zur BauvorlV

seitliche

Grundstücksgrenze

mehr als 50 m
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Straße

vordere

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze

hintere

Grundstücksgrenze

Abweichende Bauweise § 22 Abs. 4 BauNVO

 Beispiel: einseitige Grenzbebauung oder halboffene Bauweise

Vorhandene Wohngebäude,

Miets-, Büro- und

Geschäftsgebäude usw.  Nr.

1.2 der Anlage zur BauvorlV

seitlicher

Grenz-

abstand

seitlicher

Grenz-

abstand

seitlicher

Grenz-

abstand

seitliche

Grundstücksgrenze

seitliche

Grundstücksgrenze
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Straße

Festsetzungen zur überbaubaren

Gründstücksfläche nach § 23 Abs. 2, 3 BauNVO

Baulinie

Baugrenze

Baulinie

Baulinie

Baugrenze

Baugrenze

Die Baulinie liegt häufig an

der

 vorderen

Grundstücksgrenze, um eine

einheitliche Flucht der

Gebäude zu erreichen

Grundstücksgrenzen

Straße

Baulinie

Baugrenze

Grundstücksgrenzen

unzu-

lässig

zu-

lässig

unzu-

lässig

zulässig

unzu-

lässig

zu-

lässig
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Straße

Baulinie

Baugrenze 

Baulinie

Baulinie

Baugrenze 

Baugrenze 

unzu-

lässig

zu-

lässig

zu-

lässig

1.50 m

Gebäudeteil (z.B. Balkon), 

der nur geringfügig (1.50 m 

Art. 6 Abs. 8 Nr.2b BayBO) 

vortritt  (§ 23 Abs. 2 Satz 2 

BauNVO).

Gebäudeteil (z.B. Balkon), 

der nur geringfügig (1.50 m 

Art. 6 Abs. 8 Nr.2b BayBO) 

vortritt (§ 23 Abs. 3 Satz 2 

BauNVO).

1.50 m

Gebäudeteil (z.B. 

Loggia), der nur 

geringfügig (1.50 m Art. 6 

Abs. 8 Nr.2b BayBO) 

zurücktritt (§ 23 Abs. 2 

Satz 2 BauNVO).

1.50 m

Nicht ein 

Gebäudeteil , 

sondern die gesamte 

Wand des Gebäudes 

tritt zurück.
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Aufstellungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

B- planvorentwurf

erstellen

Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Öffentlichkeit

§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 1 BauGB

Billigungs- und

Auslegungsbeschluss

Art. 29 GO

Bekanntmachung der

Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

Auslegung

§ 3 Abs.2 Satz 1 BauGB

Benachrichtigung der

der Behörden und

sonstigen Träger

öffentlicher Belange von

der Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

Zurückweisung der

eingegangenen

Stellungnahmen

§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1 GO

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Strukturplan: (normales) förmliches

Bebauungsplanverfahren

Mitteilung nach § 3

Abs. 2 Satz 4

Halbsatz 2 BauGB

 Bekanntmachung und

Inkrafttreten

§ 10 Abs. 3  BauGB

Diese beiden

Beschlüsse

können in

derselben

Sitzung gefasst

werden.

Beteiligung der

Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 2, (§ 4a)

BauGB

B- planentwurf erstellen
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B-planaufstellungs-

beschluss § 2 Abs.

1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

 Beteiligung der

betroffenen

Öffentlichkeit § 13

Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1

BauGB

  Beteiligung der

berührten Behörden

und sonstigen TÖB

§ 13 Abs. 2 Nr. 3

Alt. 1 BauGB

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1

GO

Bebauungsplanverfahren nach § 13 BauGB; jeweils Alt. 

1 

bei § 13

Abs. 2 Nr. 2 bzw. 3 BauGB

B-planänderungs-

oder

ergänzungsentwurf

erstellen

Bekanntmachung des

Änderungs- oder

ergänzungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Es wird davon ausgegangen,

dass keine Stellungnahmen

mit Änderungswünschen

eingingen.

 Bekanntmachung

und Inkrafttreten

§ 10 Abs. 3 BauGB
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B-planaufstellungs-

beschluss § 2 Abs.

1 Satz 2, § 1 Abs.

8 BauGB

Bebauungsplanverfahren nach § 13 BauGB; jeweils Alt. 

2

bei § 13 Abs. 2 Nr. 2 bzw. 3 BauGB

B-planentwurf

erstellen

Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Billigungs- und

Auslegungsbeschluss

Art. 29 GO

Bekanntmachung der

Auslegung

§ 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2,

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

Auslegung

§ 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2,

§ 3 Abs.2 Satz 1 BauGB

Benachrichtigung der

Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Be-

lange von der Auslegung

§ 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2,

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

Zurückweisung der

eingegangenen

Stellungnahmen

§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1 GO

Mitteilung nach § 3

Abs. 2 Satz 4

Halbsatz 2 BauGB

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Beteiligung der

Behörden und sonstigen

TÖB § 13 Abs. 2 Nr. 3

Alt. 2, § 4 Abs. 2

(insbes. § 4a Absatz 2)

BauGB

 Bekanntmachung und

Inkrafttreten

§ 10 Abs. 3 BauGB

Diese beiden

Beschlüsse

können in

derselben

Sitzung gefasst

werden.
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Aufstellungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8  BauGB

B- planvorentwurf

erstellen

Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Öffentlichkeit

§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 1 BauGB

Billigungs- und

Auslegungsbeschluss

Art. 29 GO

Bekanntmachung der

Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

Beteiligung der

Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 2, (§ 4a)

BauGB

Benachrichtigung der

der Behörden und

sonstigen Träger

öffentlicher Belange von

der Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1 GO

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Strukturplan: (normales) förmliches Bebauungsplanverfahren  ohne

Stellungnahmen nach der Auslegung

Mitteilung nach § 3

Abs. 2 Satz 4

Halbsatz 2 BauGB

 Bekanntmachung und

Inkrafttreten

§ 10 Abs. 3  BauGB

Auslegung

§ 3 Abs.2 Satz 1 BauGB

B- planentwurf erstellen
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Aufstellungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

B- planvorentwurf

erstellen

Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Öffentlichkeit

§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 1 BauGB

Billigungs- und

Auslegungsbeschluss

Art. 29 GO

Bekanntmachung der

Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

Beteiligung der

Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 2, (§ 4a)

BauGB

Benachrichtigung der

der Behörden und

sonstigen Träger

öffentlicher Belange von

der Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

Zurückweisung der

eingegangenen

Stellungnahmen

§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1 GO

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Strukturplan: (normales) förmliches Bebauungsplanverfahren  bei

Zurückweisung von Stellungnahmen § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB

Mitteilung nach § 3

Abs. 2 Satz 4

Halbsatz 2 BauGB

 Bekanntmachung und

Inkrafttreten

§ 10 Abs. 3  BauGB

Diese beiden

Beschlüsse

können in

derselben

Sitzung gefasst

werden.

Auslegung

§ 3 Abs.2 Satz 1 BauGB

B- planentwurf erstellen
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Aufstellungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

B- planvorentwurf

erstellen

Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Öffentlichkeit

§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 1 BauGB

Billigungs- und

Auslegungsbeschluss

Art. 29 GO

Bekanntmachung der

Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

Beteiligung der

Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 2, (§ 4a)

BauGB

Benachrichtigung der

der Behörden und

sonstigen Träger

öffentlicher Belange von

der Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

Behandlung der

eingegangenen

Stellungnahmen

§ 3 Abs. 2 Satz 4, § 4a

Abs. 3 Satz 1 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1 GO

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Strukturplan: (normales) förmliches Bebauungsplanverfahren  bei  § 4a

Abs. 3 Sätze 1 bis 3 BauGB

Mitteilung nach § 3

Abs. 2 Satz 4

Halbsatz 2 BauGB

 Bekanntmachung und

Inkrafttreten

§ 10 Abs. 3  BauGB

Auslegung

§ 3 Abs.2 Satz 1 BauGB

B- planentwurf erstellen

Änderung des

B- planentwurfs

Billigungs- und

Auslegungsbeschluss

Art. 29 GO

Bekanntmachung der

Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

Beteiligung der

Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 2, (§ 4a)

BauGB

Benachrichtigung der

der Behörden und

sonstigen Träger

öffentlicher Belange von

der Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

Auslegung

§ 3 Abs.2 Satz 1 BauGB

Es wird davon ausgegangen,

dass nach der erneuten

Auslegung keine

Stellungnahmen eingegangen

sind bzw. zurückgewiesen

wurden.
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Bekanntmachung 

der Auslegung

Beginn

der Wochenfrist

Ende der 

Wochenfrist

Beginn der Auslegung (muss ein 

Tag sein, an dem tatsächlich 

Einsicht genommen werden kann.)

Ende der Auslegung (muss ein 

Tag sein, an dem tatsächlich 

Einsicht genommen werden kann.)

1 Woche

2 Wochen

Dienstag

26.05.

Mittwoch

27.05.

Dienstag

02.06.

Mittwoch

03.06.

Dienstag

16.06.

§ 3 Abs. 2 Satz 2BauGB, analog Art. 31 

Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs.1, § 188 

Abs. 2 Alt. 1, § 193 BGB

§ 3 Abs. 3 Satz 2 BauGB, analog Art. 31 

Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 2, § 188 

Abs. 2 Alt.2, § 193 BGB

Fristberechnung für die erneute Auslegung nach § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB
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Aufstellungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

B- planvorentwurf

erstellen

Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Öffentlichkeit

§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 1 BauGB

Billigungs- und

Auslegungsbeschluss

Art. 29 GO

Bekanntmachung der

Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

Beteiligung der

Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 2, (§ 4a)

BauGB

Benachrichtigung der

der Behörden und

sonstigen Träger

öffentlicher Belange von

der Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

Behandlung der

eingegangenen

Stellungnahmen

§ 3 Abs. 2 Satz 4, § 4a

Abs. 3 Satz 1 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1 GO

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Strukturplan: (normales) förmliches Bebauungsplanverfahren  bei  § 4a

Abs. 3 Satz 4 BauGB

Mitteilung nach § 3

Abs. 2 Satz 4

Halbsatz 2 BauGB

 Bekanntmachung und

Inkrafttreten

§ 10 Abs. 3  BauGB

Auslegung

§ 3 Abs.2 Satz 1 BauGB

B- planentwurf erstellen

Änderung des

B-planentwurfs

Billigungsbeschluss

Art. 29 GO

 Beteiligung der

betroffenen Bürger § 4a

Abs. 3 Satz 4, § 13 Abs.

2 Nr. 2 Alt. 1 BauGB

  Beteiligung der

Behörden und sonstigen

TÖB § 4a Abs. 3 Satz 4,

§ 13 Abs. 2 Nr. 3 Alt. 1

BauGB

Es wird davon ausgegangen,

dass nach der erneuten

Auslegung keine

Stellungnahmen eingegangen

sind bzw. zurückgewiesen

wurden.
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Aufstellungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

B- planentwurf erstellen

Den berührten Behörden

und sonstigen TÖB Gele-

genheit zur Stellungnah-

me geben § 13 Abs. 2

Nr. 3 Alt. 1 BauGB

Der betroffenen Öffent-

lichkeit Gelegenheit zur

Stellungnahme geben

§ 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1

BauGB

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1 GO

Strukturplan zum vereinfachten B-planverfahren  bei Zurückweisung der

Stellungnahmen § 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1, Nr. 3 Alt. 1 BauGB

Zurückweisung der

Stellungnahmen

Mitteilung nach § 3 Abs.

2 Satz 4

Halbsatz 2 BauGB

entsprechend

Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

 Bekanntmachung

und Inkrafttreten § 10

Abs. 3 BauGB

Diese beiden

Beschlüsse

können in

derselben

Sitzung gefasst

werden.
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Aufstellungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

B-planentwurf erstellen

Den berührten Behörden

und sonstigen TÖB Gele-

genheit zur Stellungnah-

me geben § 13 Abs. 2

Nr. 3 Alt. 1 BauGB

Der betroffenen Öffent-

lichkeit Gelegenheit zur

Stellungnahme geben

§ 13 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1

BauGB

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1 GO

Strukturplan zum vereinfachten B- planverfahren bei erneuter Beteiligung § 13 Abs.

2 Nr. 2 Alt. 1, Nr. 3 Alt. 1 BauGB

Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Änderung des  B-

planentwurfs

Den berührten Behörden

und sonstigen TÖB

erneut Gelegenheit zur

Stellungnah-me geben §

13 Abs. 2 Nr. 3 Alt. 1

BauGB

Der betroffenen Öffent-

lichkeit erneut Gelegen-

heit zur Stellungnahme

geben § 13 Abs. 2 Nr. 2

Alt. 1 BauGB

Es wird davon ausgegangen,

dass nach der erneuten

Anhörung keine

Stellungnahmen mit

Änderungswünschen

eingingen.

Bekanntmachung

und Inkrafttreten § 10

Abs. 3 BauGB
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Aufstellungsbeschluss

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

B- planvorentwurf

erstellen

Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1

Abs. 8 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Öffentlichkeit

§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Beteiligung

der Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 1 BauGB

Billigungs- und

Auslegungsbeschluss

Art. 29 GO

Bekanntmachung der

Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

Beteiligung der

Behörden und

sonstigenTräger

öffentlicher Belange

§ 4 Abs. 2, (§ 4a)

BauGB

Benachrichtigung der

der Behörden und

sonstigen Träger

öffentlicher Belange von

der Auslegung

§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

Zurückweisung der

eingegangenen

Stellungnahmen

§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2

Satz 1 Halbsatz 1 GO

Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Strukturplan: (normales) förmliches Bebauungsplanverfahren  für einen

genehmgigungspflichtigen B-plan § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGB

Mitteilung nach § 3

Abs. 2 Satz 4

Halbsatz 2 BauGB

 Bekanntmachung und

Inkrafttreten

§ 10 Abs. 3  BauGB

Diese beiden

Beschlüsse

können in

derselben

Sitzung gefasst

werden.

Auslegung

§ 3 Abs.2 Satz 1 BauGB

B- planentwurf erstellen

Genehmigungsverfahren

§ 10 Abs. 2 BauGB
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B-planauf-

stellungsbeschluss 

§ 2 Abs. 1 Satz 2,

§ 1 Abs. 8 BauGB

 Beteiligung der 

betroffenen 

Öffentlichkeit § 13 

Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 

BauGB

  Beteiligung der 

berührten Behör-

den und sonstigen 

TÖB § 13 Abs. 2 

Nr. 3 Alt. 1 BauGB

Satzungsbeschluss

§10 Abs. 1 BauGB

Genehmigungsver-

fahren für den B-

plan § 10 Abs. 2 

BauGB

 Bekanntmachung 

und Inkrafttreten

§ 10 Abs. 3 BauGB

B-planverfahren nach § 13 BauGB für einen genehmigungsbedürftigen 

B-plan; jeweils Alt. 1bei § 13 Abs. 2 Nr. 2 bzw. 3 BauGB  

B-planentwurf oder 

änderungs-oder 

ergänzungsentwurf 

erstellen

Bekanntmachung des 

Aufstellungsbeschlus-

ses

§ 2 Abs. 1 Satz 2, § 1 

Abs. 8 BauGB

Es wird davon ausgegangen, 

dass keine Stellungnahmen 

mit Änderungswünschen 

eingingen.

Ausfertigung

Art. 26 Abs. 2 

Satz 1 Halbsatz 1 

GO
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Bekanntmachung nach § 6 

Abs. 5 Satz 1 bzw. § 10 

Abs. 3 Satz 1 BauGB

1 Jahr

12.09.2007

12.09.2008

Fristberechnung für die Jahresfrist nach § 215 Abs. 1 BauGB

§ 215 Abs. 1 BauGB, analog Art. 31 Abs. 1

BayVwVfG, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alt. 1,

§ 193 BGB

Ablauf der Jahresfrist nach 

§ 215 Abs. 1 BauGB


